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Mit dem vorliegenden Band soII die Anfang 1980 in zwei Bänden erschienene
Erstauflage des Definitionskatalogs ergänzt und aktualieiert werden. Daher
enthäIt dieser Ergänzungsband sowohl Definitionen, die seit Redaktions-
schluß der ersten beiden Bände fertiggeetellt wurden, aIs auch Definitionen,
die schon in den beiden Bänden der Erstauflage enthalten sind, aber inzwi-
schen in einer erweiterten oder überarbeiteten Fassung vorliegen.

Bei der Benutzung des Definitionskatalogs ist daher darauf zu achten, daß
bei den Arbeiten mit dem Statistischen Iniormationssystem ggf. die im Er-
gänzungsband enthaltene aktuellere oder volletändigere Faesung der jewei-
Iigen Definition herangezogen wird. Fundstellennachweis für die aktuelle
wie auch die alte Fassung der Definition zu einem geeuchten Begriff ist ein
entsprechend ergänztes und überarbeitetes Register, das in einem gesonder-
ten Band zur Verfügung gestellt wird. Es ersetzt vollständig das im Band 1

der Erstauflage enthaltene Register.

Die methodischen ErIäuterungen und Benutzungshinweise im Band 1 der Erst-
auflage gelten uneingeschränkt auch für diesen Ergänzungsband.

Zu einem späteren Zeitpunkt ist geplant, den Definitionekatalog nicht nur
in einer Loseblatteammlung vollständig neu aufzulegen, sondern auch eine im
Dialog aufrufbare Bildschirmfassung zu erstellen.

Vorbemerkunßen





Stand: 15. 11. 79

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Fortbildung
ab 1967

2. Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab L967

Blattdr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schulen, die Berufstätige
im sog. zweiten Bildungsweg zvr Hochschulreife führen.

Der Unterricht findet in Abendkursen statt. Die Schulbesuchs-
dauer beträgt mindestens 3 Jahre. Die SchüIer müssen während
des Schulbesuchs mit Ausnahme der letzten 3 Semester berufs-
tätig sein.

Voraussetzung für den Besuch ej.nes Abendgymnasiums ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine mindestens drei-
jährige geregelte Berufstätigkeit. Ferner soll der Bewerber
das 19. Lebensjahr vollendet und vor dem Eintritt in den
Hauptkurs einen mindestens einsemestrigen Vorkurs absolvi-ert
haben.

Die Abendgymnasien rechnen zu den Einrichtungen der Er-
wachsenenbildung. Eine Schulpflicht besteht demzufolge nicht.

Erfaßt werden öffentliche und private Abendgymnasien

Be g r i f f sb e z ie hung e n : Sowohl Abend-
gymnasien als auch KolTegs (Statistik der Schulen der all-
gemeinen'fortbildung, Statistik des Personals im allgemeinen
Schulwesen) führen im sog. zweiten Bildungsweg zvr Hochschul-
rej-fe. Während Abendgymnasien jedoch als Teilzeitschulen ge-
führt werden und eine Berufstätigkeit zumindest während eines
Teils des Schulbesuchs vorgeschrieben ist, sind Kollegs Voll-
zeitschulen, für deren Besuch die Schüler in der Rege1 ihre
Berufstätigkeit unterbrechen.
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Stand: 1 5. tt . 79

Statistik der
Schulen dej:
allgemeinen
Fortbi.ldung
ab 1967

Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulweseh
ab L96i

2

Blatt.tlr.:1

B e g r i f f s i h h a I t : Schulen, die Berufstätige
im sog. zweiten Birdungsweg zum Rearschurabschruß führen.

Der unterricht findet in Abendkursen statt. Die schurbesuchs-dauer beträgt in der Regel 3 Jahre bzw. 6 Semester.

voraussetzung für den Besuch einer Abendrearschule ist derHauptschulabschluß.

Die Abendrearschuren rechnen zu den Ei-nri-chtungen der Er-wachsenehbirdung. Eine schurpfricht besteht demzuforge nicht.
Erfaßt werden öffentliche und private Abendrearschuren.
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Stand: 1 6. 07 . Bo Elatt-Nr.: 1
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Investitionen
für Umweltschutz
im Produzierenden
Gewerbe

ab 1975

B e g r i f f s i n h a I t : Der Abfallbeseitigung
dienen Anlagen und Einrichtungen ztln Sammeln und Be-
fördern, Behandeln, Lagern und Ablagern von AbfäIIen.

AbfäIIe sind alle in einem Betrieb anfallenden nicht
verkaufsfähigen, nicht wieder in den produktions-
prozessen des Betriebes einsetzbaren und auch nicht
anderweitig im Betrieb verwendbaren Stoffe. Es kann sich
sowohl um feste als auch flüssige (nicht in den Vor-
fluter leitbare) und pastöse Stoffe (Sch1ämme aller
Art) sowie gefaßte Gase handeln.

Nachgewiesen werden lJmweTtschutzinrzestitionen der
Unternehm€r2 urrd Betriebe für die Abfallbeseitigung.

Zu den fnvestitionen für die Abfallbeseitigung rechnen
z.B. Sammel- und Transporteinrichtungen, Behandlungs-
anlagen, Verbrennungsanlagen, Deponien, Laboratorj_en
für ständige Kontrollen und Stoffbestirrnungen, pilot-
anlagen zur Erforschung, Entwicklung und Erprobung von
Anlagen und Einrichtungen zur Abfall-lrliederverwendung,
-Behandlung und Beseitigung.

I



Stand: 22.01.8o Elattdr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Von Wählern unter Beifügung
des zuvor beschafften Wahlscheins brieflich für die Bundes-

tagswahl abgegebene Stimmen.

Werden Wahlbriefe zurückgewiesen, so gelten die darin ent-
haltenen Stimmen als nicht abgegeben. Wahlbriefe werden zu-
rückgewiesen, wenn

1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig (bis spätestens IB.OO Uhr
am Wahltag) beim Kreiswahlleiter eingegangen ist,

2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gniltiger Wahlschein
beiliegt,

3. dem Vlahlbriefumschlag kein Wahlumschlag beigefügt ist,
4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Wahlumschlag ver-

schlossen ist,
5. der Wahlbriefumschlag mehrere Wahlumschläge aber nicht

eine gleiche Anzahl güItiger und mit der vorgeschriebenen
Versicherung an Eides Statt versehener Wahlscheine ent-
hälr,

6. der Wähler oder die Person seines Vertrauens die vorge-
schrj.ebene Versicherung an Eides Statt zur Briefwahl
auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat,

7. kein amtlicher Wahlumschlag benutzt worden ist,
8. ein Wahlumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich

in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen
abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand ent-
häIr.

glie abgegebenen Erststirnmen und Zweitstirnnen der Briefwähler
werden - wie die abgegebenen Stimmen der übrigen Wähler - da-
nach unterschieden, ob sie gü1tig oder ungültig sind.

Ungültig sind Stirrnen, \.Ienn der Stimmzettel

1. nicht in einem amtlichen Wahlumschlag abgegeben worden
i c+

2. in einem Wahlumschlag abgegeben worden ist, der offentsicht-
Iich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den
übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand
enthä]t,

Bundestags-
wah Istatistik
r976
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Stand: 22.Ol.BO Blatt-llr.: 2

3. nicht amtlich hergestellt ist oder für einen anderen WahI-
kreis gültig ist,

4. keine Kennzeichnung enthäIt,
5. den i,lillen des Wählers nlcht zweifelsfrei erkennen Iäßt,
6. einen ZusaLz oder Vorbehalt enthäIt.

In den Fällen der Nummern 1 bis 4 sind- beide Stimmen ungültig,

Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel gelten
als ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur elner
von ihnen gekennzej-chnet ist; sonst zähIen sie als ein Stimm-
zettel mit zwei ungültigen Stj-mmen.

Ist der Wahlumschlag leer abgegeben worden, so gelten beide
Stimmen als ungültig. Enthält der Stimmzettel nur eine Stimm-
.ebgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme ungültig.

Statistisches Information6system des Bundes
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Stand: 24 . o1 .80

Bundestag s-
wah l.s tatisti k
19-t 6

Blatt-l'lr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern bei der Bundes-
tagswahl abgegebene Erststimnen und Zweitstimnen - unabhängig
«1avon, ob sie gültig oder ungrüItig sind und unabhängig davon,
ob sie persönlich oder brieflich abgegeben werden.

Abgegebene Stimmen sind ungültig, vrenn sie dcn Willen des
9tählers nicht. zweifelsfrei erkennen lassen sowie Stirunen,
die einen Zusatz oder Vorbehalt enth.elten. Zu Einzeltreiten
sielre unter abEegebene Stimmcn (ohne Briefwähler) oder unter
abgegebene Stirnmen der BriefwähLer.

h'erclen hJahlbriefe zurückgewiescn, gerten cie ctarin enthar-ter:en SEimmen als .icht.abgegeben. Zrr Ei-.zelheit-en sieheLrnter abgegebene Stjmmen der Brlefwähler.
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Stand:.',i.rr1.,,, Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Von Wählern persönlich in
einem Wahllokal des Wahlkreises für die Bundestagswahl abge-
gebene Stimmen.

Die Stimmen können entweder im zuständigen Wahllokal abgege-
ben werden oder mittels eines Wahlscheines in einem beliebigen
Wahlbezirk des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt
ist, abgegeben werden.

Brieflich abgegebene Stirunen (denen ebenfalls ein Wahlschein
beigefügt sein muß) werden nicht einbezogen.

Die abgegebenen Erststimmen und Zwejtstinmen werden - crl:ensc:
wie die Stimmen der Briefwähler - danach unterschieden, ob sie
güItig oder ungültig sind.

Ungültig sind Stimmen, wenn der Stj-mmzettel

1 . nicht in elnem amtlichen Wahlumschlag abgegeben worden ist,
2. in einem Wahlumschlag abgegeben worden ist, der offen-

sichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise
von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren
Gegenstand enthäIt,

3. nicht amtlich hergestellt ist oder für einen anderen
Wahlkreis güItig ist,

4. keine Kennzej-chnung enthä1t,
5. den Willen des Vlählers nicht zweifelsfrei erkennen Iäßt,
6. einen ZusaLz oder Vorbehalt entäIt.

In den Fäl1en der Nummern 1 bis 4 sind beide Stirunen ungüItig

Mehrere in einem Wahlumschlag enthaltene Stimmzettel gelten als
ein Stimmzettel, wenn sie gleich lauten oder nur einer von
Ihnen gekennzeichnet isti sonst zählen sie als ein Stinrnzettel
mit zwei ungültigen Stimmen.

Ist der Wahlurnschlag leer abgegeben worden, so gelten beide
Stimmen als ungüItig. EnthäIt der Stimmzettel nur eine Stimm-
abgabe, so ist die nicht abgegebene Stimme ungüItig.

Bundestags-
wahl stati stik
1976
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Stand: o1 . 04. Bo 1
Blatt-Nr.:
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ABSATZ (NETTOUMSATZ) VON SELBSTIiNDIGEN EANDWERKS-
TJNTERNEHMEN AN PRIVATE HAUSHALTE,/ AN öTTSNTI,TCHS
AUFTRAG,GEBER/ AN GEWERBLICHE WIRTSCHAFT, LAI.ID-

WIRTSCHAFT

0FKdr

6Bl(-ilr.(n) :

44tt-44t4
Statistik/

Gültigkeitszeitraurr Begriffsinhart/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Handwerks-
zäh1ung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Aufteilung des iVettoum-
satzes von se-Lbständigen Handwerksunternehmen nach
Abnetrnergruppen.

Es werden drei Abnehmergruppen unterschieden:

- private Haushalte,
- öffentliche Auftraggeber; dazu zählen Bund (einschl.

Bundeswehr), Länder, Gerneinden und Gemeindeverbände,
(zweckverbände), sonstige Personen des öffentlichen
Rechts (Stiftungen,Anstalten, Körperschaften) und die
Sozialversicherung, nicht jedoch Bundesbahn und Bundes-
post.

- gewerbliche !{irtschaft, Landwirtschaft sowie sonstige
Abnehmer; zu dieser Gruppe rechnen auch die Bundes-
bahn und die Bundespost, ferner Verbände, Versiche-
rungen und freie Berufe (Arzte, RechtsanwäIte, Archi-
tekten u.dgI.), soweit die letzteren ihre Aufträge
nicht für den eigenen privaten Haushalt erteilen.



Stand: 28. 05. 80 Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes
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B egri ff:

ABWASSER- UND FAKALIENBESEITIGUNG

DFK{r.:

GBK-ilr. ( n) :

5101

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a 1 t : ALs Arten der Abwasser-
r:nd Fäkalienbeseitigung eines Gebäudes werden nachgewieseru

- Anschluß an eine Kanalisation für E.äkalien mit oder
ohne Schmutzwasser:
Hierunter ist der Anschluß des Gebäudes an das öffent-
Iiche, ein genossenschaftliches oder ein werkseigenes
Netz zur Beseitigung der Fäkalien bzw. des Schmutz-
wassers (Abwässer) zu verstehen.

HauskIäranlage:
Als Hauskläranlagen gelten sowohl biologische als auch
mechanische (Senkgruben, Sickergruben usw. ) Kläranlagen.

Sonstige Fäkalien- und Schmutzwasserbeseitigung :

Hierzu rechnen z.B. Anschlüsse nur für Schmutzwasser,
Fäkalienabfuhr, Ableitung ohne Kläranlage in Graben
oder Bach. Einbezogen sind auch Gebäude, bei denen
eine Fäkalienabfuhr oder -ableitung nicht erfolgt.



Stand: 97. 07. BO Elatt-Nr.: 1
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AGRAR-, FORST- UND ERNIITIRUNGSWISSENSCHAFTEN

DFK-Nr.:

GBl(-l,lr.(n) :
5783

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhart/Änderungen im zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung

folgender Studienbereiche an Hochschulen:

ab 197(t - Agrarwissenschaften,
- Gartenbau, Landespflege,
- Eorstwissenschaften, Holzwirtschaft,
- Ernährungs- und Haushaltswissenschaften.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Agrar-, Forst- oder Ernährungswissenschaften zu studieren.

B e g r i f f s b e z L e h u n g 6 n : Die Fächergruppe
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften entspricht
der Fächergruppe Land- und .Forstwirtschaft (Statistik
der Studien- und Berufswünsche, 1972 bis l97g).



Stand: 12.05.80 Blatt-Nr.: 1
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DFK-llr.:

GBl(-t.lr.(n):
44t5

Statistik/
GüItigkeit szeit-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei t.ablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Handwerks-
zähLung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Arbeiter ohne Facharbeiter-
tätigkeit, einschließlich der Fachwerker und ltlerker im

Baugewerbe.

Zu den Fachwerkern und lrlerkern zählen Arbeiter, die ange-
lernte Spezialtätigkeiten ausüben oder bestimmte Merkmale
solcher Tätigkeiten erfüIlen, ferner Kraftfahrer, die
Iediglich über Fahrpraxis verfügen, Baumaschinisten und
Maschinenfachwerker sowie Arbeiter, die einfache Bauar-
beiten verrichten.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : Die angelernten
und ungelernten Arbeiter entsprechen in der Qualifikatj-on
ihrer Tätigkeit weitgehend den Fachwerkern und Werkern
(Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftrags-
eingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteil-
bau) ) .



Stand: 22.o9.8o Blatt-Nr.: 1
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OFK-l.lr.:Begri ff:

Alr@srELLrE (R)
GBK-tir.(n) : 422,
1133, 4457, 9O7

28t7 ,
, 3283,
32844810 4985

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhart/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Alle folgenden
Statistiken

I1.1 Volks- und
Berufszählung
t97C^

1.2 Mikrozensus
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : AIle nicht beamteten Ce-

haltsempfänger, die überruiegend eine kaufmännische, büro-
bzw. verwaltungsmäßige, höhere technische oder überwiegend
leitende oder sonst gehobene Tätigkeit ausüben.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Für die Zuordnung zu den
Angestellten ist grundsätzlich die Art der arrsgeübten
Tätigkeit bzw. d,ie Vereinbarung im Arbeitsvertrag undnicht die Beitragspflicht oder MitgIi-edschaft in der
Angestelltenrentenversicherung maßgebend.

Zu den Angestellten zählen auch leitende Angestellte und
Direktoren großer Betriebe, sofern sie nicht tliteigentümer
sind. Ebenfalls zu den Angestellten rechnen Personen mit
den Berufsbezeichnungen "Versicherungsbeamter" r "Betriebs-
beamter" oder "Bankbeamter", soweit sie nicht in einem
öffentlich-rechtlichen Dj-enstverhäItnis stehen (2.8. bei
der Deutschen Bundesbank) .

Werkmeister sind in der Regel Angestellte, auch wenn sie
ihre Versicherung in der Rentenversicherung für Arbeiter
beibehalten haben. Dasselbe gilt auch für Angestellte, die
aufgrund ihrer langjährigen Zugehörigkeit zum Betrieb vom
Arbeiter- in das AngestelltenverhäItnis ribernommen wurden
und weiterhin Beiträge zur Rentenversicherung der Arbeiter
zahlen.

Hausangestellte sind meistens in der Rentenversicherung
Arbeiter versichert und rechnen in der Regel zur Gruppe
der Aröeiter. In seltenen FäIIen sind sie im Angestellten-
verhältnis (meistens dann als Hausdame bezeichnet) und in
der Rentenversicherung für Angestellte versichert.

Gemeindeschwestern (Nonnen und Diakonissen), die von ihrem
Mutterhaus versorgt werden, zählen wie die Nonnen und
Ordensbrüder in ihren Häusern als Angestellte. t{it Aus
der Geistlichen der evangelischen und römi sch-katholischen

2-
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Stand: 22.o9.8o Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes
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0FK-Nr.:Begri ff:

AI.I@STELLTE (R)
GBK-Nr.(n): 422, 2877 ,
1133, 4457, 9o7, 3283,

48 10 4985 3284
Statistik/

Gü t tigkeit szei traum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehunge

2 Arbeitsstätten-
zählung 1970

Kirchen werden alle Geistlichen und Sprecher von Religi-
onsgemeinschaften zu den Angestellten gezählt.

Zu den Angestellten zählen auch rnithelfende Familienanger
hörige, sofern sie Beiträge zur Angestelltenrentenversi-
cherung entrichten. Nicht zu den Angestellten zählen Aus-
zubildende in kaufmännischen, technischen und Verwaltungs-
berufen, einschl. der Praktikanten und Volontäre (kauf-
männisch und technisch Auszubil-dende bzw. kaufmännisch,
technisch und Verwaltungs-Auszubi ldende ) .

B e g r i f f sb e z Lehun ge n : Siehe unter 6.

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Angestellten ist grundsätzlich die Betragspfticht zur
AngestelltenrenLenversicherung und n;lcht die Art der aus-
geübten Tätigkeit maßgebend. Als Angestellte gelten auch
Personen, die aufgrund gesetzli_cher Bestimmungen von d.er
Beitragspflicht zur Angestell-tenrentenversicherung be-
freit sind.

Zu den Angestellten zählen auch leitende Angestellte,
Direktoren, Betriebsleiter u.dgl., die nicht Inhaber oder
Miteigentümer sind und im Angestelltenverhältnis stehen.
Ebenfalls zu den Angestellten rechnen m,ithelfende Fami-
Iienangehörige, die im Betrieb tätig sind und Gehalt be-
ziehen, sowie Personen nit den Berufsbezeichnungen "Ver-
sicherungsbeamter"r "Bankbeamter" oder "Betriebsbeamter",
soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhäItnis stehen (2.8. bei der Deutschen Bundesbank).

I'lit Ausnatrme der Geistlichen der evangelischen und
römisch-katholischen Kirchen werden alle Geistlichen und
Sprecher von Religicnsgemeinschaften als Angestellte
gezählt.

Nicht zu den Angestellten rechnen Auszubildende in kauf-
männischen, technischen und Verwaltungsberufen, einschl.
der Praktikanten und Volontäre.

-3-
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AI{@STELLTE (R)
GBK4r.(n) : 422, 2B!7 ,
1133, 4457, go7, 3283,

4810 4985, 3284
Statistik/

Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhart/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

3. ttohngeld-
statistik
ab 1965

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n Siehe unter 6.

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Angestellen j_st grundsätzlich die Art der ausgeübtenTätigkeit bzw. die Vereinbarung im Arbeitsvertrag undnicht die Beitragspfricht in der Angesterrtenrentenversi-
cherung maßgebend. Ferner ist vorausgesetzt, daß diese
Personen aus ihrer Tätigkeit als Angestellte i-hr. haupt_sächliches Einkommen beziehen.

zu den Angesterlten zähren auch kaufmännisch, technischund Verwaltungsauszubildende sowie praktikanten undVolontäre

Nachgewiesen werden WohngeTdempfänger, die zu den Ange_sterrten rechnen. !,rohngeldempfänger sind personen, die fürsich - und ggf. ihre bei der Gewährung von wohngerd zu be-rücksichtigenden FaniLienmitgLieder - ttohngerd beziehen.rnsoweit können unter den Angestellten auch Haushalte ver-standen werden, deren Antragberechtigte bzu.. Haushalts_vorstände Angestellte sind.
Be g ri f f s b e z Leh un ge n : Siehe unter6.

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Angesterrten ist grundsätzrich die Bej-tragspfricht zur An-gesterltenrentenversicherung und nicht die Art der aus-geübten Täti-gkeit maßgebend. Ars Angesterrte gerten auchPersonen, die aufgrund gesetzricher Bestirunungen von derBeiträgspflicht zur AngestelltenrentenverSicherung be-freit sind.

zu den Angestelrten rechnen auch Auszubirdende i-n kauf-
männischen, technischen und Verwaltungsberufen, einschr.der Praktikanten und Volontäre.

4 Statistik des
Kraftfahrzevg-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
ab 1952

-4-
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AI{GESTELLTE (R)

[)FK-Nr.:

GBK-ltr.(n) : 422,' 28!7 ,
1 133, 4457 , 9O7 , 3283,

4810, 4985, 3284
Statist.ikl

GüItigkei t sze it-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

5. Studenten-
statistik
ab Winter-
semester
1976/77

6. Statistik
über den Per-
sonalstand
des öffent-
Iichen Dienst
ab 1960

Nachgewiesen wird der Fahrzeugbestand nach Fahrzeughal-
tern, darunter der Fahrzeugbestand der Angestellten. Als
Fahrzeughalter gilt derjenige, auf den das Fahrzeug zuge-
lassen wird. Halter und Eigentümer eines Fahrzeuges müssen
nicht identisch sein.

Anderungen im Zet tablauf: Von
1952 bis 1957 wird der Bestand an Lastkraftwagen der An-
gestellten im Lastkraftwagenbestand der Bearnten nachge-
wiesen. Im Jahre 1954 ist im Bestand an Ktafträdern der
Angestellten auch der Krafträderbestand der Arbeiter
enthalten.

Be gr i f f s b e z Lehun ge n : Siehe unter 6.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden
deutsche Studienanfänger, die auf den Immatrikul-ations-
papieren als letzte berufliche Stellung des Vaters (der
Mutter) "Angestellte(r)" eingetragen haben. Die berufliche
Stellung des Vaters (der Mutter) wird auch berücksichtigt,
wenn diese (r) bereits verstorben ist.

Be gri f f sb ez Lehun ge n : Siehe unter5.

B e g r i f f s i n h a I t : In einem privat-rechtli-
chen ArbeitsvertragsverhäItnis Beschäftigte, die regel-
mäßig in der Rentenversicherung für Angestellte versiche-
rungspflichtig und nicht Lohnempfänger sind.

Zu den Angestellten zählen auch angestelltenversicherungs-
pflichtige Auszubildende, ferner Lernschwestern und Kran-
kenpflegeschüIer sowie Personen, die für eine Ausbildung
im BeamtenverhäItnis vorbereitet hrerden (2.8. Verwaltungs-
praktikanten, Verwaltungslehrlinge) und noch nicht mit
Ernennungsurkunde zu Beamten auf Widerruf ernannt worden
sind.

-5-
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A\IGESTELLTE (R)

OFK.Nr.:

GBl(4r.(n) : 422, 2817,
1 133, 4457 , 9o7 , 3283,

4810, 4985, 3284
Statistik/

GüItigkei t sze it-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitabrauf/Begrif fsbeziehungen

Die Angestellten des mittelbaren öffentlichen Dienstes
gliedern sich in Tarifangestellte und Dienstordnungs-Ange-
stellte (DG-Angestellte) .

Be gri f f sb e z Lehun gen : InderStati-
stik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
werden keine Personenzahlen, sondern Fahrzeugbestände von
Angestellten nachgewiesen; in der Wohngeldstatistik werden
lrlohngeldempfängerhaushalte nachgewiesen, deren Antragbe-
rechtigte bzw. Haushaltsvorstände Angestellte sind; in der
Studentenstatistik handelt es sich um deutsche Studienan-
fänger, die auf den Irnmatrikulationspapieren als beruf-
liche Stellung des Vaters (der Mutter) "Angestellte(r)"
eingetragen haben.

In der Wohngeldstatistik spielt für die Zuordnung zu den
Angestellten auch der überwiegende Lebensunterhalt eine
Ro11e.

Während in der Volks- und Berufszäihlung L97O, im }4ikro-
zensus und in der Wohngeldstatistik für die Zuordnung zu
den Angestellten die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw.
die Vereinbarung im Arbeitsvertrag maßgebend ist, ist für
die Zuord,nung zu den Angestellten in den anderen o.g.
Statistiken die Beitragspflicht in der Angestelltenrenten-
vers i cherung entscheidend.

Im Unterschied zur Volks- und Berufszählung 1970, dem
Mikrozensus und der Arbeitsstättenzählung L97O z?ihLen in
der Statistik des Kraftfahrzeuq- und Kraftfahrzeuganhän-
gerbestandes, in der l,Iohngeldstatistik und der Statistik
über den Personalstand des öffentlichen Dienstes auch die
kaufmännisch, technisch und Verwaltungsauszubildenden
(einschl. der Praktikanten und Volontäre) zu den Ange-
stellten.

Unterschiede in den Angestelltenzahlen der Volks- und Be-
rufszählung 1970 und des Mikrozensus einerseits sowie der
Arbeitsstättenzählung 1970 andererseits ergeben sich u.a.
daraus, daß Angestellte in mehreren Arbeitsstätten be-
schäftigt sein und deshalb in der Arbeitsstättenzählung
mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In der

-6-



Stand: 22.o9.eo Blatt-Nr.: 6

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

8e9ri ff:

A}JGESTELLTE (R)

0FK-N r. :

GBK-Nr.(n) : 422, 2BL7 ,
1133, 4457, 9o7, 3283,

481.). 4985. 3284
Statistik/

Gü Itigkei t sze it-raum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbezlehungen

Volks- und Berufszählung 1970 und im Mikrozensus dagegen
wird jeder Angestellte nur einroal erfaßt, da die einzelne
Person bzw. der Haushalt und nicht die Arbeitsstälte Er-
hebungseinheit ist. Außerdem können die befragten Perso-
nen häufig nur ungenauere Angaben tiber den Wirtschafts-
zweig machen als die befragten Arbeitsstätten.

Zur Abgrenzung der Angestellten (Volks- und Berufszäh1ung
7970, Mikrozensus, Arbeitsstättenzählung I97O) von den
kaufmännischen und technischen AngesteTTten (Handwerks-
zählung 1977) siehe dort.
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A:CTEIL DES ATJFTRAGSEINGATiIGS AI4 T'MSATZ

0FK.tlr.:

GBK-ttr.(n):
690

Statistik/
Gültigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Quotient aus Auftrags-
eingang r:nd tlmsatz dbs Berichtszeitrauns, bezogen auf
die entsprechende Größe des Basiszeitraums.

ab 1962
AIs Auftragseingang gilt die Summe der Werte aller im
Berichtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb akzep-
tierten Aufträge von anderen Firmen und sonstigen Kun-
den laut Auftragsbestätigung. Zu Einzelheiten siehe
fndex des Auftragseingangs.

2. Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie
t962 bis 1976

Der Ltnsatz Lst gleich der Summe der abgerechneten Er-
Iöse für Lieferungen von betriebsei§enen Erzeugnissen
und Ieistungen ohne LImöatzsteuer. Zu Einzelheiten siehe
Index des llmsatzes..

Im Monatsbericht beziehön sich die Angaben über den An-
teil des Auftragseingangs am IJmsatz auf das Verarbeiten-
de Gewerbe ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe; in der
Statistik des Auftragseingangs in der Industrie auf die
Grundstoff- und Produktiohsgüterindustrien, die Investi-
tionsgüterindustrie und die Verbrauchsgüterindustrie.

x

I

I
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ARBEITER ( IN)

0FK-N r. :

GBK-Nr.(n) : 5 180, 4}lo ; 4985,
422, 2817, 1133, 3284,
9o7, 3345, 3283, 3597, 445',

Statistik/
GüItlgkeit sze i t-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zei tabl auf /Begr i f f sbez iehungen

AIIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : AlIe Lohnempfänger unab-

hängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode.

1 1 Volks- und
Berufszäh-
lung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär die Art der ausgeübten Tätigkeit
bzw. die Vereinbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Bei-
tragspflicht in der Arbeiterrentenversicherung maßgebend.1.2 Mikrozensus

ab 1964

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesel-
Ien, angelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter und Heimarbeiter.
Mithelfende Familienangehörige und Hausgehilfinnen hlerden
zu den Arbeitern gerechnet, wenn sie in der Arbeiterrenten-
versicherung pflichtversichert sind.

Nicht zu den Arbeitern zählen d,ie gewerbLich Auszubil-'
denden.

Anderungen im Zei tablauf : Im
Mikrozensus wurden di-e gewerbTich AuszubiLdenden bis
einschl . l97l ebenfalls bei den Arbeitern nachge\"riesen

BegriffsbezLehungen Siehe unter 9

2 C,ebäude- und
!{ohnungszäh-
Iung 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiter-
rentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten
Tätigkeit maßgebend. Ferner j-st vorausgesetzt, daß diese
Personen aus ihrer Tätigkeit als Arbeiter ihr haupt-
sächliches Einkommen beziehen.

t{ithelfende Fanilienangehörige gelten ebenfalls als Arbei-
ter, wenn sie Beiträge zur Arbeiterrentenversicherung
entrichten.

2
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ARBEITER(IN).
GBI(-Nr.(n) : 5180, 48to, 498
422, 28t7, 1133, 3294,

3283.,3597 ,4459C^7 3345
Statistik/

Gültigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Änderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehung

3 Arbeitsstät-
tenzähIung
t97c

1 Monatlicher
Industrie-
bericht
195o bis 1976

Gewerbliche Lehrlinge, Anlernlinge, Volontäre, praktikan-
ten usw. zählen ebenfalls zu den Arbeitern.

Als Arbeiter gelten auch !{ehrdienstleistende im Grundwehr-
dienst und auf Wehrübung sowie Arbeitslose, sofern diese
Personen vor ihrer Einberufung bzw. vor dem Verlust oder
der Aufgabe ihrer Stellung Arbeiter waren.

Nachgewiesen werden Wohnparteien, gegliedert nach der so-
zialen Stellung des Haushaltsvorstandes.

Be gr i f f s b e z iehun ge n : Siehe unter 9

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiter-
rentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten
Tätigkeit maßgebend.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesel-
Ien, angelernte und ungelernte Arbeiter bzw. Hilfsarbeiter.
I,lithelfende Eanilienangehöri9e rechnen ebenfalls zu den
Arbeitern, soweit sie in einem LohnverhäItnis stehen

Nicht zu den Arbeitern zählen die Heimarbeiter und die ge-
werblichen Auszubildenden einschl. der praktikanten und
Volontäre.

Be gri f f s b e z ieh unge n : Siehe unter 9

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär dj-e Beitragspflicht in der Arbeiter-
rentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten
Tätigkeit maßgebend

3-
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stand: 22.o9.80

.2 Monatsbericht
für Unterneh-
men und Be-
triebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1970

5 1 Erhebung bei
den öffent-
Iichen Elek-
tri-zitätsver-
sorgungsun-
ternehmen
1950 bis 1974

5 .2 Erhebung bei
den Gasver-
sorgungs-
unternehmen
1950 bis 1974

!'IohngeId-
statistik

Elatt-Nr.: 3

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesel-
Ien, angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter,
Saisonarbeiter sowie die gewerblich Auszubildenden. Mit-
helfende Familienangehörige, die in der Arbeiterrentenver-
sicherung pflichtversichert sind, rechnen ebenfalls zu
den Arbeitern.

Nicht zu den Arbeitern zählen die Heimarbeiter.

Be gri f f sb e zj-ehunge n : Sieheunter9-

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiter-
rentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten
Tätigkeit maßgebend

Zu den Arbeitern zäh1en im einzelnen Facharbeiter, Gesel-
len, angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter
und Saisonarbeiter.

Nicht zu den Arbeitern zählen Personen, die in keinem
festen Lohnverhältnis zum befragten Unternehmen stehen
und nur regelmäßig zeitweise bestimmte Arbeiten durchfüh-
ren' (2.B. Schriftführer, Kassierer). Gleiches gilt für
Arbeiter von sog. Bruttounternehmen, die im Unternehmen
nur nebenbei stundenweise tätig sind.

Ebenfalls nicht zu den Arbeitern zählen dle gewerblich
Auszubildenden.

BegriffsbezLehungen Siehe unter 9

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär die Art der ausgeübten Tätigkeit
bzw. die Vereinbarung im ArbeiLsvertrag und nlcht die Bei-
tragspflicht in der Arbeiterrentenversicherung maßgebend.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK-N r. :Begri ff:

ARBEITER (IN)
GBK-Nr.(n) : 5 1Bo, 481o, 4985,
422, 2817, 1133, 3284,
9o7,3345,3283, 3597, 4457

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

6

ab 1965
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ARBEITER (IN)

OFK-I{ r. :

GBK-t{r.(n) ;5 180; 481o, 4985,
422, 28t7, 1133, 3284,
9o7, 3345, 328 3, 3597, 4457

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhart/Anderungen im zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

7. Statistik des
Kraftfahrzetg-
und Kraftfahr-
zeuganhänger-
bestandes
ab 1952

Ferner ist vorausgesetzt, daß diese Personen aus ihrer
Tätigkeit als Arbeiter ihr hauptsächliches Einkommen
beziehen.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, ange-
Iernte und ungelernte Arbeiter, Ilitfsarbeiter, Heimarbei-
ter sowie gewerblich Auszr:bildende.

Nachgewiesen werden llohngeTdempfänger, die zu den Arbeitern
rechnen. ttohngeldempfänger sind Personen, die für sich
- und ggf. ihre bei der Gewährung von Wohngeld zu berück-
sichtigenden Famj-L ienmitgTieder - Wohngeld beziehen. Inso-
weit können unter den Arbeitern auch Haushalte verstanden
werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltsvorstände
Arbeiter sind.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Siehe unter 9.

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordnung zu den
Arbeitern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiter-
rentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten
Tätigkeit maßgebend.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesel-
len, angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter,
Heimarbeiter sowie die gewerblich Auszubildenden.

Nachgewiesen wird der Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern,
darunter der Fahrzeugbestand der Arbeiter. Als Fahrzeug-
halter gilt derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen
wird. Halter und Eigentümer eines Fahzeuges müssen nicht
identisch sein.

Anderungen im ZeL tablauf: Von 
]1952 bis 1967 wird der Bestand an Lastkraftwagen der Arbei-l

ter im Lastkraftwagenbestand der Beamten nachgewiesen. Im 
IJahre 1954 ist der Bestand an Krafträdern der Arbeiter im 
IKrafträderbestand der ÄngesteTTten enthalten. 
]_s_ 
|



Stand: 22.o9.8o Elatt-Nr.: 5

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

B egrl ff:

ARBEITER(IN)

0FK-N r. :

OBK-Nr.( n) : 5 1 80 ,4Blo ,4985 ,
422,2817, 1133, 3284,
9o7, 3345, 3283, 3597, 4457

Statistik/
Gü I tigkei t szei t-raum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zei tablauf ,/Begri f f sbez iehungen

B. Studenten-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden deut-
sche Studienanfänger, die auf den fmmatrikulatiohspapieren
aIs letzte berufliche Stellung des Vaters (der Mutter)
"Arbeiter(in) " eingetragen haben. Die berufliche Stellung
des Vaters (der Mutter) wir<1 auch berücksicht.lgt, ,"hn
diese (r) bereits verstorben ist.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 9.

Begrif f sbezL ehungJen: Sieheunter9

9

ab hlinterse-
mester ig'i6 177

Statistik tiber
den Personal-
stand des
öffentlichen
Dienstes
ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : In einem privatrecht-
lichen Arbeitsvertragsverhältnis Beschäftigte, die
regelmäßig in der Rentenversicherung für Arbeiter
versicherungspflichtig sind.

Zu den Arbeitern zäh1en auch die Arbeiter in Ausbildung.

Be gr i f f s b e z Leh un ge n : InderStatistik
des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
werden kej-ne Personenzahlen, sondern Fahrzeugbestände von
Arbeitern nachgewiesen; in der Wohngeldstatistik werden
Wohngeldempfängerhaushalte nachgewiesen, deren AntraEbe-
rechtigte bzw. Haushaltsvorstände Arbeiter sind; in der
C,ebäude- und Wohnungszählung 1968 werden Wohnparteien nach-
gewiesen, deren Haushaltsvorstände Arbeiter sind; in der
Studentens'tati stj k handelt es sich um d,eutsche Studien-
ahfänger, die bei der Immatrikul-ation als berufl-iche
Stellung des Vaters (der Mutter) "Arbeiter(in)'r eingetragen
haben.
In der Wohngeldstatistik und der Gebäude- und Wohnungs-
zählung spielt für die Zuordnung zu den Arbeitern auch der
überwiegende Lebensunterhalt eine Rol-le; in der C,ebäude-
und Vtohnungszählung zäh1en zu den Arbeitern auch !{ehr-
dienstleistende und Arbeitslose, die zuvor Arbeiter waren.

(r

I
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ARBEITER ( IN)

OFK-l'lr. :

GBI(-Nr.(n) : 5180, 48 1o. 4985 ,
422, 2Bl7, 1133, 3284,
9o7 ,3345 ,3283,3597 ,445i

Statistik/
Gü Itigkeit szei t-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei tabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

!{ährend in der Volks- und Berufszäihlung L97O, im Mikro-
zensus und in der ttohngeldstatistik für die Zuordnung zu
den Arbeitern die ausgerlibte Tätigkeit bzw. die Vereinba-
rung im Arbeitsvertrag maßgebend ist, ist für die Zuordnung
zu den Arbeitern in den anderen,o.g. Statistiken die Bei-
tragspflicht in der Arbeiterrentenversichenrng ent-
scheidend.

Heimarbeiter rechnen in der Volks- und Berufszählung 1970,
im Mikrozensus, in der Statistik des Kraftfahrzeug- und
Kraftfahrzeuganhängerbestandes und in der Vlohngeldstati-
stik zu den Arbeitern, aber z.B. nicht in der Arbeitsstät-
tenzäh1ung L97O, im Monatlichen Industriebericht und im
I'lonatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und
im Verarbeitenden Gewerbe. Die gewerblich Auszubildenden
einschl. der Praktikanten und Volontäre zähten in der
Volks- und Berufszäh1ung t97O, im l"tikrozensus, in den Er-
hebungen bei den öffentlichen Elektrizitäts- und den Gas-
versorgungsunternehmen und in der Arbeitsstättenzäh1ung
1970 nicht zu den Arbeitern.

Unterschiede in den Arbeiterzahlen der Volks- und Berufs-
zählung 1970 und des Mikrozensus einerseits und der Ar-
beitsstättenzählung l97o und der Bereichsstatistiken ande-
rerseits ergeben sich u.a. auch daraus, daß Arbeiter in
mehreren Arbeitsstätten, Betrieben oder Unternehmen be-
schäftigt sein können und deshalb in der Arbeitsstätten-
zählung und den Bereichsstatistiken mehrfach erfaßt und
nachgewiesen werden können.

fn der Volks- und Berufszählung 197O und im l,likrozensus
wird - soweit von der VJohnbevölkerung ausgegangen wird -jeder Arbeiter nur einmal nachgewiesen, da die einzelne
Person bzw. der Haushalt und nicht das Unternehmen, der Be-
trieb oder die Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist. Außerdem
können die befragten Personen häufig nur ungenauere Anga-
ben ijber den Wirtschaftszweig roachen als die befragten
Unternehmen, Betriebe oder Arbeitsstätten.
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L ArbeiLsstätten-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : örtliche Einheit (Grund-

stück oder abgegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtag
der Erhebung mindestens eine Person (einschl. des Leiters
oder Inhabers) oder - unter einheitlicher Leitung -
mehrere Personen regelmäßig haupt- oder nebenberuflich
erwerbstätig waren.

AIs Arbeitsstätte gilt demnach jede Hauptniederlassung,
jede ZweigniederlassungJ, jede Filiale, jede Werkstätte,
jede Praxis (auch wenn in der Vtohnung gelegen), jede Ge-
schäftsstelle, jedes Büro (auch von Verbänden und Verei-
nen), jede Dienststelle einer Behörde, jede Anstalt oder
Einrichtung, sofern sie von anderen Teilen der gleichen
Wirtschaftseinheit örtlich getrennt liegt und mindestens
eine Person in ihr regelmäßig erwerbstätig ist.

Erfaßt werden die örtlichen Einheiten in aIlen Wirt-
schaftszweigen, unter anderem im Produzierenden Gewerbe,
im Handel, im Verkehr, bei den Banken und Versicherungen,
im Gastgewerbe, bei Reinigung und Körperpflege (2.8.
Friseure), in der Wissenschaft, Bildung (2.8. Schu1en,
Theater, selbständige Künstler, Schri-ftsteller), im Ge-
sundheitswesen (2.8. Arzl.p, Hebammen, Krankenhäuser), in
der Rechtsberatung (RechtsanwäIte, Steuerberater), bei den
Kirchen, Verbänden, sonstigen Organisationen, Behörden und
Sozialvers icherungen .

Nicht zu den Arbeitsstätten rechnen private Haushalte.
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe wurden nur einbe-
zogen, wenn sie in steuerlicher Hinsicht (Gewerbe-, Ur-
satz-, Einkommensteuer) als Gewerbebetriebe und nicht als
Iandwirtschaftliche Betriebe galten.

AIs Arbeitsstätten gelten auch:

- örtliche getrennte Betriebsteile (2.8. Lagerplätze),auch
wenn sie in der Nähe des Hauptbetriebes liegen. Wird ein
Betriebsgrundstück aber nur von einer Straße oder Bahn
durchquert, so gilt es als eine örtliche Einheit;

-2-
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- jede Niederlassung (Mietpartei) von verschiedenen Firmen
oder Dienststellen in einem Geschäfts- oder Bürohaus auf
eln- und demselben Grundstück;

- jede einer Betriebs-, Büro-, Ladengemeinschaft oder
einem Einkaufszentrum zugehörige Firma;

- Pachtbetriebe innerhalb anderer Arbeitsstätten (Kanti-
nen, Garderoben);

- Verkaufsstände, sowohl mit festem als auch mit wechseln-
dem Standort, aber nicht solche von Bauern oder Gärtnern
für den Absatz eigener Erzeugnisse auf Wochenmärkten;

- vorübergehend stillgelegte, ruhende oder Saisonbetriebe
(2.5. Zuckerfabriken, Badeanstalten), sofern am Stichtag
mindestens eine Person in ihnen erwerbstätig war;

- selbständig Tätige, auch wenn bei ihnen eine Arbeits-
stätte als ständige rär:nliche Einrichtung nicht vorlag
(ambulante Gewerbetreibende, Hausierer, Schausteller) ;

- Arbeitsstätten von Helmarbeitern;
- Werkstätten in Anstalten, sofern diese dauerndoder über-

wiegend für den Markt arbeiten k.A. Korbflechterei
einer Blindenanstalt) ;

- bei Bundesbahn, Bundespost und Behörden aller Art sowohl
örtlich getrennt liegende Teile von Dienststellen wie
auch Dienststellen verschiedener limter und mi tverwaltete
unselbständige Stellen auf einem Grundstück bzw. in
einem Gebäude;
Dienststellen oder Teile von Dienststeilen der Bundes-
bahn wurden in Gemeinden unter 1OO OOO Einwohner zu
einer Arbeitsstätte zusammengefaßt;

- Dienststellen der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes,
jedoch nur hinsichtlich des zivilen Personals. AlLe in-
nerhalb derselben politischen Gemeinde gelegenen Dienst-
stellen wurden zu je einer Arbeitsstätte zusammengefaßt;

- private Arbeitsstätten im Kasernenbereich (Friseur, ver-
pachtete Kasinos);

- Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen und von
Unternehmen aus der DDR und Berlin (Ost) im Bundesgebiet;

-3-
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I

- land- und forstwirtschaftliche Betriebe, sofern sie
steuerlich als Gewerbebetriebe gelten. Dazu gehören Be-
triebe der gewerblichen Gärtnerei (ohne bzw. mit gerin-
ger Bodennutzung, z.B. Einrichtung und Pf1ege gärtne-
rischer An1agen, Friedhofs- und Landschaftsgärtnerei) r
Betriebe der landwirtschaftlichen und der gewerblichen
Tierhaltung (ohne bzw. mit nur geringer Futtergrundlage
aus eigener landwirtschaftlicher Erzeugung, z.B.Schweine-
mästereien, Geflügelfarmen, Pelztierfarnen, Hundezüchte-
reien) sowie Dienstleistungsbetriebe für die Land- und
Forstwirtschaft (2.8. Betriebe der Lohndrescherei, der 

]Getreidetrocknung, Saatgutbeizung, Schädlingsbekämpfung, 
ISchafschurbetriebe); 
I

- Betriebe der Hochsee- und Küstenfischerei;
- gewerbliche Betriebe in der Hand von Personen, die auch

Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
sind.

Nicht als Arbeitsstätten gelten:
- land- urrd forstwirtschaftliche Betriebe, die steuerlich

nicht als Gewerbebetrieb gelten;
- Betriebe gewerblicher oder handwerklicher Axt, die steu-

erlich als Neben- oder Hilfsbetriebe von land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben gelten ;

- private Haushalte, auch wenn sie Dienstpersonal be-
schäftigen;

- Betriebe der Binnenfischerei;
- Baustellen;
- Schiffe (als Arbeitsstätte gilt der Sitz des Schiffsin-

habers);
- Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte einschl.

des zivilen Personals;
- vertretungen fremder Staaten in der Bundesrepublik;
- sonstige inter- und supranationale Organisationen mit

Behördencharakter sowie von diesen unterhaltene deutsche
Arbeitsstätten;

-4-
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- Niederlassungen deutscher Firmen im Ausland;
- Personen, die in arbeitnehmerähnricher stelrung Dienst-leistungen einfacher Art verrichten k.A. Aufwartefrauen,

Koch- oder Waschfrauen) ;

- automatische Anlagen ohne Bedienungspersonal
Umformerstationen, Warenautomaten) ;

(Pumpwerke,

- örtriche Einheiten, in denen personen ehrenamtlich tätigsind;
- Teile eines Betriebes auf dem gleichen Grundstück, auchin verschiedenen Gebäuden (verkaufsbüros, soziareinrich-

tungen), es sei denn sie sind rechtlich selbständig.
Die Arbeitsstätten werden in drei Bereiche gegliedert:
(a) Erwerbswirtschaftlicher Bereich (Unternehmen und freieBerufe) (VJirtschaftsabteilung O - 7),
(b) Bereich Organisationen ohne Erwerbscharakter (Wirt-

schaftsabteilung 8 ohne private Haushalte),
(c) Bereich Gebietskörperschaften und soziarversicherung(Wirtschaftsabteilung 9) .

zurn erwerbswirtschaftrtchen Bereich gehören die [,Iirt-
schaftszweige Land- und Forstwirtschaft, Tierhartung undFischerei, Produzierendes Gewerbe (einschl. Baugewerbe),
Hander, verkehr, Nachrichtenübermittrung, Kreditinstitute,
Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstreistungen wie etwa
Gastgewerbe, wj-ssenschaft und Bildung, Gesundheitswesen und
Rechtsberatung, ferner die wirtschaftrichen unternehmen im
Eigentum von Gebietskörperschaften einschl. der staatrichen
und kommunaren Regiebetriebe und der Deutschen Bundespost(einschr. Postscheck- und postsparkassenämter und dem Bun-despostministerium) sowie Anstalten und Einrichtungeri,
deren Träger organisationen ohne Erwerbscharakter oder Ge-bietskörperschaften sind, die aber dauernd und 'iherwiegend
erwerbswirtschaftlich tätig sind.
zum Bereich organisationen ohne Erwerbscharakter gehörenu.a. die Arbeitsstätten der Kirchen, der Gewerkschaften,der
Arbeitgeberverbände, der politischen parteien und der son-stigen Verbände und Vereinigmngen.

5-
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Zum Bereich Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
gehören dle Arbeitsstätten des Bundes, der Länder und der
Gemeinden, der öffentlichen Zweckverbände, der Arbeitsver-
waltung, der Sozialversicherung und verwandter Körper-
schaften des öffentlichen Rechts sowie die Arbeitsstätten
der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutze§.

Die Zuordnung einer Arbeitsstätte zu einem Wirtschafts-
zweig erfolgt nach ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt, den
die Arbeitsstätten selbst angeben. Örtlich getrennte HiIf
betriebe werden ihrem eigenen !{irtschaftszweig zugeordnet,
örtlich getrennte Verwaltungsbetriebe dem Vtirtschaftszweig
des Unternehmens, zu dem sie gehören.

Die ZahI aller Arbeitsstätten ergibt sich aus der Surnme
der Einzigen Niederlassunqeq der Hauptniederl,assungen, det
ZweigniederTassungen und det Organisationen ohne Etwerbs-
charakter, Gebietskörperschaften, Sozial-vers icherung.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Arbeitsstätten
und Unternehmen (arbeitsstättenzählung) bezeichnen unter-
schiedliche Tatbestände. AIs Arbeitsstätte gilt eine ört-
Iiche Einheit, in der am Stichtag uindestens eine
Person - oder unter einheitlicher Leitung - mehrere Per-
sonen regetmäßig erwerbstätig sj-nd. AIs Unternetrmen gilt
die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene
Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse zu erstellen
hat. Ein Unternehmen kann aus einer Arbeitsstätte (Einzige
Niederlassung) oder aus mehreren Arbeitsstätten (Haupt-
und Zweigniederlassung(en) ) bestehen. Unternehmen werden
nur iu erwerbswirtschaftlichen Bereich gebildet, Arbeits-
stätten bestehen dagegen auch in den Bereichen Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter, C'ebietskörperschaften und
Sozialversicherung. Die Zahl der Unternehmen ergibt sich
aus der Summe der Einzigen Niederlassungen und der Haupt-
niederlassungen. Unterschiede zwischen den Arbeitsstätten
des erwerbswirtschaftlichen Bereichs und den Unternehmen
ergeben sich auch hinsichtlich der Tätigen Personen. Die
Unternehmensangaben gelten für das gesamte Unternehmen
einschl. land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Besit
von Unternehmen; land- und forstwirtschaftliche sdtriebe
zählen aber in der Regel nicht zu den Arbeitsstätten.
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Zur Abgrenzung gegenüber Betrieben siehe dort.
Zur Abgrenzung gegenüber TandwirtschaftLichen Betrieben
und Forstbetrieben siehe dort.
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AusIänder-
statistik
ab 1974

B e g r i f f s i n h a I t : Dauer des Aufenthalts
der Ausl,änder in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Aufenthaltsdauer wird ohne Berücksichtigung vbn
Aufenthaltsunterbrechungen als Differenz zwischen Aus-
zählungsstichtag und Datum der ersten Einreise in das
Bundesgebiet ermittelt.
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Volkswirtschaft-
liche Gesamt-
rechnungen
ab 1960
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B e g r i f f s i n h a I t : AIIe tlaren- und Dienstlei-
stungsverkäufe von inrändischen wirtschaftseinheiten an wirt-
schaftseinheiten, die ihren ständigen Sitz (Wohnistz) außer-
halb des Bundesqebietes haben, einschl. gewisser unentgelt-
Iicher Lieferungen und Leistunqen.
Die Ausfuhr in den Abgrenzungen der Volkswj-rtschaftlichen
Gesamtrechnungen umfaßt auch die Erwerbs- und Vermögens-
einkommen aus der übrigen WeIt. Dazu rechnen neben den
Arbeitsentgelten der Auspendler und.den aus der übrigen Welt
empfangenen Kapitalerträgen auch Gebühren für Patente,
Urheberrechte u.ä.

Die Ausfuhr soll- in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen
im Prinzip im Zeitpunkt des Entstehens von Forderungen und
Verbindlichkeiten nachgewiesen werden- Aus praktischen
Erwägungen wird bei der Warenausfuhr allerdings vom Zeit-
punkt des Grenzübergangs ausgegangen, der j-n der wesentlichen
statistischen Que11e - der Außenhandelsstatistik - zugrunde
Iiegt. Di-e Dienstleistungsverkäufe werden, wie in der
ZahlungsbiJ-anz, weitgehend im Zeitpunkt der Zahlung nachge-
wiesen -

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Begriff der
Ausfuhr in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen baut
auf dem Begriff der Warenausfuhr (Außenhandelsstatistik)
auf. Das statistische Ausgangsmaterial muß jedoch in ver-
schiedener Hinsicht umgeformt und ergänzt werden:

Die Berechnung der Warenverkäufe an das Ausland
geht von den Zahlen des Ceneral-hande-Isaus, jedoch werden
einige Positionen der Außenhandelsstatistik abgesetzt und
einige Ergänzungen vorgenommen. Abgezogen werden u.a. der
Lagerverkehr auf ausländische Rechnung, der nicht die
Wirtschaftstätigkeit der inländischen 9lirtschaftseinheiten,
betrifft- Außerdem wird die Ausfuhr zur passiven Lohnver-
edelung abgezogen, die Ausfuhr nach aktiver Lohnveredelung
wird auf den Veredelungslohn reduziert. Dadurch wj-rd der
Veredelungsverkehr It. Außenhandelsstatistik auf die
marktrelevanten Ströme beschränkt. Ferner werden unent-
geltlich Lieferungen von Unternehmen, wie Werbemittel,
Muster, Proben, Kulanzlieferungen u.dgl., die in der Außen-
handelsstatistik erfaßt werden, nichE berücksichtigt, da
davon ausgegangen werden kann, daß sie in die Preiskalkulation
der gegen Entgelt umgesetzten Güter eingegangen sind. Hin-

-2-
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2 " Erhebung bei
den Gasversor-
gung s un t e r nehmen

1950 bis 1974

3. Erhebung bei
den öffent-
lichen Elektri-
zitätsver-
sorgungsunter-
nehmen

195o bis 1974

Blatt.llr.: 2

zugesetzt werden dagegen Fischanlandungen deutscher Fische-
reifahrzeuge im Ausland, Kleinsendungen u.ä.

Die Angaben über die Dienstleistungsverkäufe an das Ausland
sind weitgehend aus der ZahlungsbiLanz der Deutschen Bundes-
bank übernommen.. Hierzu zählen u.a.. die Einnahmen aus dem
Rej-severkehr und dem Transportgeschäft sowie Kapitalerträge
aus dem Ausland. Zu den Dienstleistungsverkäufen rechnen ferner
der Saldo (Verkäufe abzü91. Käufe) im Transithandelsgeschäft
inIändischer Wirtschaftseinheiten.

Die Angaben über die lgaren- und Dienstleistungsvorgänge mit
dem Ausland werden, um die gesamte Ausfuhr von waren und
Dienstleistungen zu ermitteln, um Zahlen über entsprechende
Transaktionen mit der DDR und Berlin (ost) ergänzt.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Lieferung von Gas aus dem

Bundesgebiet ins Ausland und in die DDR einschließIich
Berl-in (Ost) .

Dabei handelt es si-ch um Lieferungen der ortsgasversorgungs-
unternehmen, Ferngasgeseflschaften, Kokereien sowie Erdgas- und
Erdö1 gewinn ungsunternehmen .

B e g r i f f s i n h a 1 t : Lieferung von Elektrizität aus

dem Bundesgebiet ins AusLand und in die DDR einschließIich
BerIin (Ost).

Dabei handelt es sich um Lieferungen der öffentlichen Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen,
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Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie
1970 bis 1976

B e g r i f f s i n h a 1 t : TeiI der Industriehaupt-
gruppe Grundstoff- und Produktionsgüterindustrjen, der
die Wirtschaftszweige

Industrie der Steine und Erden

Stahl- und Warmwalzwerke
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Papier und Pappe erzeugende Industrie

IB-Nr. 25

T.a.27LO
29tO

301 0

T.a.55

il

I

il

il

in der Abgrenzrmg nach dern Systematischen Verzeichnj-s
zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe I971., umfaßt.

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in den genannten
Wirtschaftszweigen tätig.sind, rechnen in der Regel nicht
zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. t972 war die Industrie der Steine und Erden nicht
einbezogen.

B e gr i f f s b e z ieh un g en : Die Begriffe
ausgewählte Zweige der Grundstoff- und Produktionsgüter-
industrien und Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe
(Statistik des Auftragsbestandes im Verarbeitenden Ge-
werbe) sind im wesentlichen gleich abgegrenzt. Unterschie-
de ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zu den ausge-
wählten Zweigen der Grundstoff- und Produktionsgüterindu-
strien Wirtschaftszweige nach dem Systematischen Verzeich-
nis zum monatlichen Industriebericht, zum Grundstoff- und
Produktionsgütergewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach
der SYPRO zusammengefaßt werden. Nur zu den ausgewäh1ten
Zweigen der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien
rechnen die Herstellung und die Montage von Fertigteil-
bauten aus Beton im Hochbau. Nur zr:rn Grundstoff- und Pro-
duktionsgütergewerbe rechnen die Schleifmittelindustrie
und die Asbestverarbeitung.

-2-
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Die Begriffe ausgewählte Zwei-ge der Grundstoff- und
Produktionsgüterindustrien und Grundstoff- und Pro-
duktionsgüterindustrien (Statistik des Auftragsein-
gangs in der Inclustrie) sind unterschiedlich abge-
grenzt. Zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindu-
strien rechnen neben den ausgewählten Zweigen der
Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien auch die
Wirtschaftszweige NE-Metallhalbzeuglerke, chemische
Industrie, Holzschliff und ZeIlstoff erzeugende In-
dustrie.
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Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie

B e g r i f f s i n h a I t : Teil der Industriehaupt-
gruppe Investitionsgüterindustrjen, der die Wirtschafts-
zweige1970 bis 1976

Stahl- und Leichtmetallbau IB-Nr.31
Maschinenbau (ohne Herstellung von
Büromaschinen, Datenverarbeitungs-
geräten und -einrichtungen, einschl.
Herstellung von Lokomotiven)

Straßenfahrzeugbau (nur Nutzfahrzeuge:
Liefer- und Lastkraftwagen über 12 t,
Kommunalfahrzeuge, Omnibusse, Obusse)

Schiffbau

I 32

il

n

3 313

34

Elektrotechnische Industrie (nur In-
vestitionsgniter: Starkstromtechnische
Investitionsgüter und nachrichten-
und informationstechnische Investi-
tionsgüter)

Feirunechanische und optische Industrie I

T.a.36
37 1 0-60

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe l97l, umfaßt.

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in diesen
Wirtschaftszweigen tät,ig sind, rechnen in der Regel
nicht zu den Investitionsgüterindustrien.

änderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1974 war die feinmechanische und optische In-
dustrie nicht einbezogen.

Be gr i f f s b e z Lehun g e n : Die Begriffe
ausgewäh1te Zweige der Investitionsgüterindustrien und
Investitionsgüter produzierendes cewetbe (Statistik des
Auftragsbestandes im Verarbeitenden Gewerbe) sind im
wesentlichen gleich abgegrenzt. Nur zum Investitionsgüter
produzierenden Gewerbe rechnet die Herstellung von rund-

-2-
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funk-, fernseh- und phonotechnischen Geräten und Ein-
richtungen. Weitere Unterschiede ergeben sich daraus,
daß zu den ausgewählten Zweigen der Investitionsgüter-
industrien Wirtschaftszweige nach dem Systematischen
Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum In-
vestitionsgüter produzierenden Gewerbe dagegen Wirt-
schaftszweige nach der SYPRO zusammengefaßt werden.

Die Begriffe ausgewählte Zweige der Investitionsgüter-
industrien und rnvestitionsgüterindustrien (statistik
des Auftragseingangs in der Industrie) sind unterschied-
lich abgegtenzX. Zu den Investitionsgüterindustrien rech-
nen neben den ausgewählten Zweigen der Investitionsgüter-
industrien auch die Wirtschaftszweige Stahlverformung,
Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie, Herstellung von
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrich-
tungen, Herstellung von Personenkraftwagen, Kleinomni-
bussen, Kombinationskraftwagen, I(rafträdern, Kraftfahr-
zeugteilen, Aufbauten, Anhängern, Gespannfahrzeugen,
Fahrrädern, Kinderwagen, Herstellung von Rundfunk-,
Fernseh- und Phonogeräten.

t
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Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie

Begriffsinhalt
ausgewäh1te Zweige der

Wirtschaftsbereich, der

1970 bis 1976 Grundstof f- und Produktionsgüterindustrien,
Inve stitionsgüterindustrien,
Verbrauchs güter indus tr ien

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 197t, umfaßt.

Im einzelnen rechnen dazu die Wirtschaftszweige

Industrie der Steine und Erden
Stahl- und Warmwalzwerke
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei
Ziehereien und Kaltwalzwerke
Stahl- und Leichtmetallbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau (nur Nutzfahrzeuge)
Schiffbau
Elektrotechnische Industrie (nur

Inve stitionsgüter )
Feinmechanische und optische Industrie
Papier und Pappe erzeugende Industrie
Schuhindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie

IB-Nr. 25
T.a.27tO
29LO
3010
31
32
3313
34

tt

tl

il

lt

ll

il

I

I

ti

tt

I

I

tl

T. a. 36
37 1 0-60
T.a.55
62sO
63
64

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in diesen
!,Iirtschaftszweigen tätig sind, rechnen in der Regel
nicht zur Industrie.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis einschl. 1972 war die Industri-e der Steine und
Erden nicht einbezogen, bis einschl. t974 war die
feinmechanische und optische Industrie nicht einbe-
zogen.

-2-
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B e g r i f f s b e z Lehun ge n : Die ausge-
wählten Zweige der Verarbeitenden Industrie und die
Verarbeitende Industrje (ohne Nahtungs- und Genuß-
nitteTindustrien) (Statistik des Auftragseingangs in
der Industrie) unterscheiden sich in einigen Wirtschafts-
zweigen. Die Verarbeitende Industrie (ohne Nahrungs- und
Genußmittelindustrien) umfaßt die ausgewähtten Zweige
der Verarbeitenden Industrie, zusäEzLich aber auch die
Wirtschaftszweige NE-Metallhalbzeugwerke, Stahlverfor-
mung, Personen- und Kombinationsfahrzeuge, Krafträder,
el-ektrotechnische Verbrauchsgüter, Eisen-, Blech- und Me-
tallwarenindustrie, chemische Industrie einschl. Kohlen-
wertstoffindustrie, Herstellung von Büromaschinen, Da-
tenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, feinkerami-
sche Industrie, Glasindustrie, Ho1zmöbe1- und Polster-
möbelindustrie, Holzschliff erzeugende Industrie, papier-
und pappeverarbeitende Industrie, kunststoffverarbeiten-
de lndustrie, Iedererzeugende Industrie.

Die ausgewählten Zweige der Verarbeitenden Industrie
und das Verarbeitende Gewerbe (Statistik des Auftrags-
bestandss im Verarbeitenden Gewerbe) sind vergleichbar
abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen
daraus, daß zu den ausgewählten Zweigen der Verarbeiten-
den Industrie tlirtschaftszweige nach dem Systematischen
Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusarnmen-
gefaßt werden, zum Verarbeitenden Gewerbe dagegen V,Iirt-
schaftszweige nach der SYPRO. Nur zu den ausgewählten
Zweigen der Verarbeitenden Industrie rechnen die Her-
stellung und,/oder Montage von Fertigbaubeilen aus Beton
oder HoIz im Hochbau. Nur zum Verarbeitenden Gewerbe
rechnet die Herstellung von rundfunk-, fernseh- und
phonotechnischen Geräten und Einrichtungen.
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Statistik des
Auftragsbestandes
in der Industrie
1970 bis 1976

B e g r i f f s i n h a 1 t : TeiI der fndustrie-
hauptgruppe Verbrauchsgüterindustrien, der die !{irt-
schaftszweige

Schuhindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie

IB-Nr. 6250

"63
64

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe lgjl, umfaßt.

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in den ge-
nannten !{irtschaftszweigen tätig sind, rechnen in der
Regel nicht zu den Verbrauchsgüterindustrien.

B e gr i f f s b e z Lehun g en : Die Begriffe
ausgewählte Zweige der Verbrauchsgüterindustrien und
Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe (Statistik des
Auftragsbestandes im Verarbeitenden C,ewerbe) sind im
wesentlichen gleich abgegrenzt. Unterschiede ergeben
sich im wesentlichen daraus, daß zu den ausgewählten
Zweigen der Verbrauchsgüterindustrien Wirtschaftszweige
nach dem Systematischen Verzej-chnis zum monatlichen
Industriebericht, zwn Verbrauchsgüter produzierenden
Gewerbe dagegen Vtirtschaftszweige nach der SypRO zu-
sammengefaßt werden.

Ausgewählte Zweige der Verbrauchsgüterindustrien und
Verbrauchsgüterindustrjen (Statistik des Auftragsein-
gangs in der Industrie) unterscheiden sich in einigen
Wirtschaftszweigen. Zu den Verbrauchsgüterindustrien
zählen - neben den zu den ausgewählten Zweigen der Ver-
brauchsgüterindustrien zusammengefaßten Wirtschafts-
zweigen - auch die Viirtschaftszweige feinkeramische
Industrie, Glasindustrie, Holzmöbel- und polstermöbel-
industrie, Papier und Pappe verarbeitende Industrie,
kunststoffverarbeitende Industrie, ledererzeugende
Industrie.
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1 AIIe unter 1

genannten
Statistiken

.1 VoIks- und
BerufszähIung
t97C-

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und im Bundesge-

biet nicht nur vorübergehend anwesend sind.

Hierzu rechnen alle Personen, die nicht Deutsche und auch
nicht den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit
(art. 116 ebs. 1 Grundgesetz) gleichgestellt sind. Im
einzelnen zählen dazu Personen mit nur fremder Staatsan-
gehörigkeit, die Inhaber des Nansen-Passes und die Perso-
nen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit.

Die in der Bundesrepublik Deutschland anwesenden nicht-
deutschen Flüchtlinge, die den Status eines heimatlosen
Ausländers oder ausländischen F1üchtlings besitzen,
zählen auch zu den Ausländern.

Personen, die neben der deutschen eine weitere Staatsan-
gehörigkeit angeben, rechnen nicht zu den Ausländern. I

1 B e g r i f f s i n h a I t : Nicht erfaßt werden die
Angehörigen der im Bundesgebiet stationierten ausländi-
schen Streitkräfte, dJ-e im Bundesgebiet tätigen I'litglie-
der der ausländischen diplomatischen und konsularischen
Vertretungen, das den ausländischen Truppen unterstellte
zivile Gefolge mit Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten
und die Familienangehörigen dieser Personenkreise.

AIIe Personen, die in den von ausländischen Streitkräften
in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht sind oder
in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen
ausländischer Streitkräfte leben und die weder Deutsche
sind noch die Staatsangehörigkeit der betreffenden auslän-
dischen Macht haben, werden dagegen erfaßt und zu den
Ausländern gerechnet.

Das gleiche gilt für Personen ausländischer Staatsange-
hörigkeit, die in den Gebäuden und Wohnungen der auslän-
dischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen

-2-



Stand: 12.03.8o

1 .2 Arbeitsstät-
tenzähIung
t97C

1 .3 rrusländer-
statistik
ab L974

1.4 Studenten-
statistik
ab Somnrer-
semester 1967

Blatt-Nr.: 2

oder der ausländischen Angehörigen dieser Vertretungen
wohnen und nicht im Besitz von Ausweisen des Auswärtigen
Amtes oder der Staats- und Senatskanzleien der
Länder sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Nicht erfaßt werden per-
sonbn, die bei Vertretungen fremder Staaten oder bei
Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte usw. be-schäftigt sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Mitglieder der Sta-tionierungsstreitkräfte sowie der ausrändischen diproma-tischen und konsurarischen vertretungen in der Bundes-republik Deutschrand unterliegen mit ihren Famirienange-
hörigen nicht den Bestinmungen des Ausrändergesetzes und
werden somit statistisch nicht erfaßt. 1)

Nicht einbezogen sind ferner die Ausränder im Arter vonunter 16 Jahren in Hamburg sowie alle Ausländer in
München.

Ausländer, die zum jeweiligen Erhebungsstichtag zwar beider örtrichen Ausländerbehörde bereits registriert, vondieser aber noch nicht dem Ausländerzentrarregister zur
Aufnahme in die Hauptdatei gemeldet worden sind, fehlen
im Nachweis. Umgekehrt dürfte der Bestand um personen
überhöht sein, die am Auszählungsstichtag das Bundes-gebiet wieder verlassen haben oder verstorben sind.
B e g r i f f s i n h a 1 t : Nachgewiesen werden aus_Iändische Studente,n und Studi enanf änger.

1) Zu Einzelheiten siehe Aus1ändergesetz vom 29.4.1965
(BGBI. I S. 353) und Änderungsgesetze.

3-
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Gültigkeitszeltraum

2 Statistik des
Fremdenver-
kehrs in Be-
herbergungs-

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die ihren
ständigen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
Iand einschl. Berlin (west), der Deutschen Demokratischen
Republik und Ber1in (Ost) haben.

stätten
ab 1960 Als ständiger tilohnsitz gilt der rfberwiegende Aufenthalts-

ort. Angehörige der im Bundesgebiet stationierten auslän-
dischen Streitkräfte gelten in ihrer Eigenschaft als
Gäste von Beherbergungsstätten daher nicht als Ausländer,
sondern als .fnl,änder.

t
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Statistik der
Schulen der
allgemelnen
Ausbildung
ab 1967

Blatt-llr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : personen, die Schulen der
allgemeinen Ausbildung in der Bundesrepublik Deutschland be-
suchen und nicht die deutsche staatsangehörigkeit haben.

zu d'en schulen der arlgemeinen Ausbirdung rechnen Grund-und Hauptschulen, Schulen für Behinderte, Realschulen,
Gymnasien und Gesamtschulen.

Statistisches Informationssystem des Bundes
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Begnl ff:

AUSL}iNDISCHE SCHÜLER
GBl(-il

3962
n

Statistik,/
Gü1 tigkeitszeitraum Be gri f f s inhal t,/Änderungen im Zeitablauf ,/Be gri f f sbez iehungen
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ctiltigkäitsräitrau, Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

I

B e g r i f f s i n h a I t : Grundmerkmale der Aus-

stattung und Behelzung sind:

- Bäder:
AIs Bad gilt sowohl ein Badezimmer als auch ein Dusch-
raum.
Zum Badezismer gehört eine Wanne (auch Sitzbadewanne)
und eine Anlage zur Warmwasserbereitung oder -entnahme.
Zum Duschraum gehört mindestens eine Brause mit Boden-
wanne. Im Badezlmmer bzw. Duschraum selbst muß eine
Abflußmöglichkelt für das Wasser vorhanden sein.

- Toiletten:
Hierzu rechnen Toiletten mit oder ohne !{asserspülung.
Als lrIC gelten nur Toiletten mit !{asserspülung, d.h.
Toiletten, die ilber Spülkästen und Drucklspüler an ej-n
Wassernetz angesctllossen sind. Das WC kann innerhalb
der Wohnung, au8erhalb der Wohnung, aber innerhalb
des Gebäudes oder außerhalb des Gebäudes liegen.

- Einzel- od.er Mehrraumofenheizung:
Einzelöfen beheizen jeweils nur den Raun in dem sie
stehen. Ein Mehrraumofen ist ein zwischen den Räumen
eingebauter Ofen, der mehrere Räume gleichzeitig (auch
durch LuftkanäIe) heizt. Bei den Einzel- und Mehrraum-
ofenheizungen wlrd danach unterschieden, mit welchem
Brennmaterial die Öfen betrieben uierden (Ö1, cas,
Strom bzw. Kohle, lfoLz, Torf u.ä.).

- Etagenheizung:
Etagenheizung liegt vor, wenn die Räume der Etagen-
wohneinheit von einer einzigen r ngr für die betroffene
Einheit bestimmlen Heizquelle riber ein Röhrensystem be-
heizt werden.

- Fernheizung:
Bei Fernheizungen werden mehrere Gebäude von einer
zentralen Heizquelle aus beheizt.

2-
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Zentralheizung:
Bei einer Zentralheizung werden die Räume einer [,Iohn-
einheit über ein Röhrensystem von einer zentralen
Heizquelle geheizt, die außerhalb der Einheit, in der
Regel aber innerhalb des Gebäudes (meistens im Keller)
liegt.

Sarmnelheizung:
Zu den Sammelheizungen rechnen Etagerr, Zentral- und
Fernheizungen.

'?
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GBK-Nr.( n) :

51 31

Begrt ff:

BAUALTER

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehunqeStatistik/
Gültigkeit szeit-raum

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Bei der Zuordnung zu

Baualtersgruppen ist das Baujahr des Gebäudes maßgebend.

Als Baujahr.eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsfertig-
stellung. Bei Gebäuden, die durch Kriegsschäden teilweise
unbenutzbar geworden waren und wiederhergestellt wurden,
gilt das Jahr der ursprünglichen Errichtung, bei total
zerstörten und wiederaufgebauten Gebäuden das Jahr des
Wiederaufbaus als Baujahr.
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BAUGERATE, MASCHINEN, BETRIEBS-
TJND GESCH}TTSRUSSTATTUNG

DFK-l.lr.:

GBK-Nr.( n) :
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Unternehmens-
und Investi-
tionserhebung
im Bauhaupt-
gewerbe
1962 bLs 1975

Jahreserhebung
einschl. Inve-
stitions erhebung
bei Unternehmen
des Bauhauptge-
werbes (einschI.
Fertigtei lbau)
ab t976

B e g r i f f s i n h a l- t : Bruttozugänge an er-
worbenen und selbsterstellten Baugeräten, Maschinen
und maschinelle An1agen, Baustellen-, Betriebs-
und Geschäftsausstattung.

Zu dieser Art der Anlageinvestjtionen rechnen alle
Bruttozugänge an Sachanlagen, die nicht als Grundstücke
mit Bauten bzw. Grundstücke ohne Bauten gelten.
Namentlich gehören dazu Kräne und Förderanlaslen,
Baumaschinen aller Art wie Betonmischer, planier-
raupen, Straßenbaumaschinen u.ä., ferner Werkzeuge,
Ausstattungen für die Baustelle, den Betrieb und das
C'eschäft, Gerüste und Schalungen sowie Fahrzeuge und
Schiffe.

Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten
bewertet. Der Wertansatz schließt Mehrwertsteuer aus,
soweit der Investor die Möglichkeit des Vorsteuerab-
zugs hat. Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben
wurde, einbezogen.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis 196'7 war die Umsatzsteuer in den Vtertansätzen für
Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung enthalten.

Begrif f sbezi ehungen: Dieposj_tion
Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
ist direkt vergleichbar mit der Anlageinvestitionsart
Maschinen und maschineTl-e AnTagen, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung (Sonstige Investitionserhebungen
im Produzierenden Gevrerbe) .

2
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444

Begri ff:

BAUINDUSTRIE

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

1 Produktions-
Eilbericht

Be gr i f f s i nh a I t : DieBegriffe
und Eauhauptgewerbe (Monatlicher Baubericht,
über den Auftragseingang im Bauhauptgewerbe,

über den Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe)

Zu Einzelheiten siehe dort.

Bauindustrie
Statistik
Statistik
sind synonlrm.

1962 bis t976

2 Statistik der
Effektenkurse
ab 1966
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BAT'REIFES LAND

0FK-l'lr.:

GBK-ilr.(n):
4383

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabtauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s l_ n h a I t : Unbebaute Grundstücke oder
Grundstücksteire, die von der Gemeinde für die Bebauung
vorgesehen sind, bei denen die baurechtlichen vorausset-
zungen für dLe Bebauung vorllegen und deren Erschließungs-
grad die sofortige Bebauung gestattet.
Baureifes Land liegt im alrgemeinen an endgürtig oder vor-läufig ausgebauten straßen und ist in der Reger bereits in
passende Bauparzellen elngeteilt.
Zum baureifen Land rechnen l-n erster Linie Baurücken undder städtebautechnl-sch' aufgeschlossene Grundbesixz, d,ermitunter nur eine geringe oder köine Bebauung zeigt. Aufdie Größe des Grundstücks kommt es nicht an. Auch ein
Trenngrundstück ist'baureifes Land, wenn es durch Hinzu-
nahne eines Nachbargrundstücks bebaut werden kann.

I,nchgewiesen werden Kaufwerte für baureifes Land (zu Ein-
zelheiten s. Kaufwerte für Bauland).
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Eegri ff:

BEN4TE (R) (BEAIITIN)

0FK.llr.:

GBK-ttr.(n) : 422, 2817,
1 133, 4810, 4457 ,

9o7, 3283, 4985, 3284
Statistik/

GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1 AIle unter 1.
genannten
Statistiken

1.1 volks- und
BerufszähIung
797U-

1 .2 llikrozensus
ab'1972

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in einem

öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis des

Bundes, der Länder, der Gemeinden und sonstiger Körper-
schaften des öffentlichen Rechts stehen, in das sie durch
eine Anstellungs- (Ernennungs-) Urkunde berufen worden

sind.

AIs Beamte gelten u.a. auch Beamtenanwärter, Beamte im
Vorbereitungsdienst, Wahlbeamte während ihrer Amtszeit,
Angehörige der Polizei, Richter sowie Geistliche der zur
evangelischen Kirche in Deutschland gehörenden Kirchen und
der römisch-katholischen Kirche. Den Beamten werden weiter
der Bundespräsident, der BundeskanzLer, die Ministerpräsi-
denten, t{inister, Senatoren, Landräte, Bürgermeister und
Stadträte zugeordnet.

Nicht zu den Beamten zäh1en u.a. Beamte im Ruhestand und
Personen mit den Berufsbezeichnungen "Versicherungsbe-
amter"r "Betriebsbeamtertt oder "Bankbeamter"l die in
keinem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen. Es
handelt sich nur dann um Beamte, wenn der Arbeitgeber
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts ist (2.B.
Deutsche Bundesbank).

Unterschiede zwischen den einzelnen Statistiken ergeben
sich bei der Einbeziehung der Soldaten und der Angehörigen
des Bundesgrenzschutzes .

B e g r i f f s i n h a I t : Als Beamte gelten auch
Soldaten sowie Angehörige des Bundesgrenzschutzes.

Andere C€istliche als die der evangelischen und römisch-
kattrolischen Kirchen sowie Sprecher von Religionsgemein-
schaften werden den ÄngesteTTten zugeordnet.

Be gr i f f sb e z ieh un ge n : Siehe unter 4

2-
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0FK-N rEegri ff:

BEAI,IIE (R) (BEAMTIN)
GBK-ilr.(n) : 422, 2B!7,

1 133, 4910, 4457 ,
907 , 3283. 4985. 3284

Stati s tik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhart/Anderungen im Zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

1.3 Arbeitsstät-
tenzählung
t97C-

1.4 Statistik
des Kraft-
fahrzeug-
und Kraft-
f ahrzeui;an-
hängerbe-
standes
ab 1952

B e g r i f f s i nh a I t : Nicht zu den Beamten
zählen die Soldaten und die Angehörigen des Bundesgrenz-
schutzes (mit Ausnahme der beamteten Zivilbediensteten) '
Andere Geistliche a1s die der evangelischen und römisch-
katholischen Kirchen sowie Sprecher von Religionsgemein-
schaften werden den AngesteLLten zugeordnet.

Be gri f f sb e z Leh un ge n : Siehe unter 4.

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Beamten zählen
auch die Angehörigen der Streitkräfte und des Bundes-
grenzschutzes.

Nachgewiesen wird der Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern,
darunter der Fahrzeugbestand der Beamten. Als Fahrzeug-
halter gilt derjeniger äuf den das Fahrzeug zugelassen
wird. Halter und Eigentümer eines Fahrzeuges müssen nicht
identisch sein.

Anderungen im Zet tablauf: Die
Geistlichen wurden bis zurn 30.6.1953 unter den tlnternehmen,
SeTbständigen und Organisationen ohne Erwerbscharakter
nachgewiesen.

Von 1952 bis 1957 ist im Bestand an Zastkraftwagen der
Beamten auch der Lastkraftwagenbestand der AngesteTlten,
der Ar.bejter sowie der ryjchterwerbspersonen und ohne An-
gaben enüralten. Im Jahre 1954 umfaßt der Bestand an
Krafträdern der Beamten auch den Krafträderbestand der
Gebietskörperschaften, Soziafvers icherung.

Be g r i f f s b e z r.eh un ge n : Siehe unter 4.

-3-
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Begri ff:

BEAI'4IE (R) (BEAMTIN)

0FKJlr.:

GBK-Nr.(n) : 422, 2Bl7 ,
1133, 4BlO, 4457,

907. 3283. 4985. 3284
Statistik/

GüItigkeitszeit-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehungen

2. !,lohngeld-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden

WohngeTdempfänger, die zu den Beamten rechnen und die
aus ihrer Tätigkeit a1s Beamte ihr hauptsächliches Ein-
kommen beziehen.

Wohngeldempfänger sind Personen' die für sich - und ggf.
ihre bei der C,ewährung von Wohngeld zu berücksichtigenden
FamiLienmitgTieder - t{ohngeld beziehen. Insoweit können
unter den Beamten auch Haushalte verstanden werden, deren
Antragberechtigte bzw. Haushaltsvorstände Beamte sind.

Be gri f f sb e ziehunge n : Siehe unter 4.

B e g r i f f s i.n h a I t : Nachgewiesen werden

deutsche Studjenanfänger, die auf den Immatrikulations-
papieren als letzte berufliche Stellung des Vaters (der
I{utter) "Beamter (Beamtin) " eingetragen haben.

Die berufliche Stellung des Vaters (der Mutter) wird auch
berücksichtigt, wenn diese(r) bereits verstorben ist.

Be gri f f sb e ziehungen : Siehe unter4.

B e g r i f f s i n h a I t : Alle Bediensteten, die
- auf Lebenszeil, Zeitt, Probe, Widerruf - durch eine Er-
nennungsurkunde ausdrücklich in das Beamtenverhältnis be-
rufen worden sind (plannäßige Beamte, beamtete Hilfskräfte,
Beamte in Ausbild*g).

Bei den Beamten in Ausbildung handelt es sich um Bedien-
stete, die den vorgeschriebenen bzw. üblichen Vorberei-
tungsdienst ableisten (Referendare, Inspektor- und Assi-
stentenanwärter sowie Anwärter für den einfachen Dienst).

3

ab 1965

Studenten-
statistik
ab Winter-
semester
t976/77

Statistik
über den Per-
sonalstand
des öffent-
lichen Dien-
stes
ab 1960

4

-4-
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Eegrl ff:

BEAI"IIE (R) (BEAI{IIN)

0FKdr.:

GBI(-Nr.(n) 2 422, 2817 ,
1133, 481O, 4457,

9o7, 3283, 4985, 3284
Statist.ikl

Gü 1 tigkei tszei t-raum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Für die Zuordnung ist entscheidend. daß diese Bedienste-
ten durch eine Ernennungsurkunde in das Beamtenverhältnis
berufen worden sind.

Nicht zu den Beamten zählen wiederbeschäftigte Ruhestands-
beamte, die nach angestelltenrechtlichen Grundsätzen be-
schäftigt werden, Angestellte, die Bezüge nach einem Be-
soldungsgesetz erhalten, sowie Personen in einem Beschäf-
tigungsverhältnis, d,as auf die Übernahme j-n den Vorberei-
tungsdienst abzielt (Dienstanfänger, Verwaltungslehrlinge).
Dieses Personal wird bei den AngesteLLten nachgewiesen.
Nicht zu den Beemten zählen ferner die Richter.
Die Soldaten sind ebenfalls nicht einbezogen. Enthalten
sind jedoch die Vollzugsbeamten des Bundesgrenzschutzes,
dj-e unter der Körperschaftsgruppe "Verwaltung des Bundes"
nachgewiesen werden.

Be gr i f f s b e z ieh un ge n : In derStati-
stik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
werden keine Personenzahlen, sondern Fahrzeugbestände von
Beamten nachgewiesen; in der Wohngeldstatistik werden
Ftohngeldempfängerhaushalte nachgewiesen, deren Antragbe-
rechtigte bzw. Haushaltsvorstände Beamte sind; in der
Studentenstatistik handelt es sich um deutsche Studienan-
fänger, die auf den Immatrikulationspapieren als beruf-
liche SteIlung des Vaters (der Mutter) "Beamter (Beamtin) "
eingetragen haben.

In der Statistik tiber den Personalstand des öffentlichen
Dienstes rechnen zu den Beämten nicht die Richter, die
Soldaten und die Geistlichen; in der Arbeitsstättenzählung
l97O zähLen die Soldaten und die Angehörigen des Bundes-
grenzschutzes nicht zu den Beamten.

In der Wohngeldstatistik spielt für die Zuordnung zu den
Beamten auch der überwiegende Lebensunterhalt eine RoIIe.

5-
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Begrl ff:

BEAMTE(R) (BEAMIIN)

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbezlehungenStatistik/
Gü ltigkeit sze it-raum

unterschiede in den Beamtenzahlen der volks- und Berufs-
zählung 1970 und des t'tikrozensus einerseits und der
Arbeitsstättenzählung 1970 andererseits ergeben sich u'a'
daraus, daß Beamte in mehreren Arbeitsstätten beschäftigt
sein und deshalb in der Arbeitsstättenzählung mehrfach er-
faßt und nachgewiesen werden können' In der Volks- und
Berufszäihlung 1970 und im Mikrozensus dagegen wird jeder
Beamte nur einmal erfaßt, da die einzelne Person bzw' der
Haushalt und nicht die Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist'
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BEAMTE, ANGESTELLTE
GBK-tlr. ( n) :

3345, 5180

Statistik,/
Gü Itigkeit szei t-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehunge

AlIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der
erwerbstätigen Beamten, Angestellten und kaufmännisch,
technisch und Verwaltungs-Auszubildenden.

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den erwerbstätigen
Beamten rechnen Personen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und TreueverhäItnis des Bundes,
der Länder, der Gemeinden oder sonstiger Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts stehen, in das sie durch
eine Anstellungs- (Ernennungs-) Urkunde berufen wor-
den sind.

Als Beamte gelten u.a. auch Beamtenanwärter, Beamte im
Vorbereitungsdienst, Wahlbeamte, Angehörige der Polizei
(ohne Bereitschaftspolizei), Richter sowie die Geist-
lichen der zur evangelischen Kirche in Deutschland ge-
hörenden Kirchen und der römisch-katholischen Kirche.
Den Beamten werden weiter der Bundespräsident, der Bun-
deskanzler, die Ministerpräsidenten, Minister, Senatoren,
Landräte, Bürgermeister und Stadträte zugeordnet.

Nicht zu den Beamten zählen u.a. Personen mit den Be-
rufsbezeichnungen "Versicherungsbeamter" oder "Bank-
beamter", die in keinem öffentlich-rechtlichen Dienst-
verhältnis stehen. Es handelt sich nur dann um Beamte,
wenn der Arbeitgeber eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts ist (2.8. Deutsche Bundesbank).

Nicht zu den Beamten zählen aIle Soldaten sovrie die
Angehörigen des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschafts-
polizei.

Als Angestellte gelten alte nicht beamteten Gehatts-
empfänger, die überwiegend eine kaufmännische, büro-
bzw. verwaltungsmäßige, höhere technische oder über-
wiegend leitende oder sonst gehobene Tätigkeit aus-
üben.

2-

Mikrozensus
1964 bis 1971

1
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I egri ff:

BEAI{TE, A}IGESTELLTE

0FK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
3345, 5180

Statistik/
Gültigkeit sze it-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Für die Zuordnung zu den Angestellten ist grundsätz-
lich die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Ver-
einbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Beitrags-
pflicht oder Mitgliedschaft in der Angestelltenrenten-
versicherung maßgebend.

Zu den Angestellten zählen auch leitende Angestellte
und Direktoren großer Betriebe, sofern sie nicht Mit-
eigentümer sind. Ebenfa1ls zu den Angestellten rech-
nen Personen mit den Berufsbezeichnungen "Versiche-
rungsbeamter" r'Betriebsbeamter" oder "Bankbeartter",
soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehen (2.8. bei der Deutschen Bun-
desbank)

Werkmeister sind in der Regel Angeste1lte, auch wenn
sie ihre Versicherung in der Rentenversicherung für
Arbeiter beibehalten haben. Dasselbe gilt auch für
Angestellte, die aufgrund ihrer langjährigen Zuge-
hörigkeit zum Betrieb vom Arbeiter- in das Angestell-
tenverhältnis übernolunen wurden und weiterhi-n Beiträ-
ge zur Rentenversicherung der Arbeiter zahlen.

Hausangestellte sind meistens in der Rentenversiche-
rung für Arbeiter versichert und rechnen in der Regel
zur Gruppe der Arbeiter. In seltenen Fällen sind sie
im Angestelltenverhältnis (meistens dann als Haus-
dame bezeichnet) und in der Rentenversicherung für
Angestellte versichert.

Gemeindeschwestern (Nonnen und Diakonissen), die von
ihrem Mutterhaus versorgt werden, zählen wie die Non-
nen und Ordensbrüder in ihren Häusern als Angestell-
te. Mit Ausnahme der Geistlichen der evangelischen
und römisch-katholischen Kirchen werden aIIe Geist-
lichen und Sprecher von Religionsgemeinschaften zu
den Angestellten gezählt.

Zu den Angestellten zählen auch mithelfende Familien-
angehörige, sofern sie Beiträge zur Angestelltenren-
tenversicherung entrichten.

-3-
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BEAMTE, ANGESTELLTE

0FK-ll r. :

GBK-ltr.(n):
3345, 5180

Statistik/
GüItigkeit sze it-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Zu den kaufmännisch, technisch und Verwaltungsauszubil-
denden rechnen Personen, die aufgrund eines Ausbildungs-
vertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten
kaufmännischen oder technischen Ausbildungsberufen oder
Verwaltungsberufen ausgebildet werden. Die Ausbildung
dieser Personen mündet normalerwej-se in einen Angestell-
tenberuf ein. Einbezogen sind auch Praktikanten und
Volontäre mit entsprechenden Tätj-gkeiten.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2.

2 Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Einbezogen werden Beamte,
Angestellte sovrie Lehrlinge und Anlernlinie in kaufmänni-
schen, technj-schen und Verwaltungsberufen, sofern diese
Personen aus diesen Tätigkeiten ihr hauptsächliches
Einkommen beziehen.

Zu den Beamten rechnen Personen, die in einem öffent-
lich-rechtlichen DienstverhäItnis stehen und keiner
Sozialversicherungspf Iicht unterliegen.

Als Beamte gelten auch Beamte zur Wiederverwendung,
Beamtenanwärter und Beamte im Vorbereitungsdienst
sowie die Angehörigen des Bundesgrenzschutzes, ferner
Richter, Berufsssoldaten und Soldaten auf Zeit sowie
Geistliche und Beamte der evangelischen Kirchen und
der römisch-katholischen Kirche.

Nicht zu den Beamten zäh1en u.a. Personen mit den
Berufsbezeichnungen "Versicherungsbeamter" r "Bank-
beamter" oder "Betriebsbeamter", die in keinem
öffentlich-rechtlichen DienstverhäItnis stehen.

AIs Angestellte gelten aIIe Gehaltsempfänger, die
nicht in elnem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
(BeamtenverhäItnis) stehen und nicht in der Arbeiter-
rentenversicherung beitragspflichtig sind.

-4-
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Begrl ff:

BEAII,ITE, N'IGESTELLTE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum aegr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitabl auf /Begri f f sbez iehung

Hierzu rechnen aIle kaufmännischen und technischen
Angestellten und Verwaltungsangestellten, auch wenn
sie in leitender Stellung (2.8. als Direktor oder
Prokurist) tätig sind, ebenso Personen mit den Be-
rufsbezeichnungen "Versicherungsbeamter" r "Bankbe-
amter" oder "Betriebsbeamter", soweit sie in keinem
öffentlich-rechtlichen DienstverhäItnis stehen. Haus-
angestellte zählen nur dann als Angestellte, wenn sie
Beiträge zur Angestelltenversicherung entrichten;
andernfalls gehören sie zur Gruppe der Atbeitet.
Geistliche und Sprecher von Religionsgemeinschaften,
mit Ausnahme der Geistlichen der evangelischen und
römisch-katholischen Kirchen, gelten ebenso wie mit-
helfende Familienangehörige, die Beiträge zur Ange-
stelltenrentenversicherung entrichten, als Angestellte'

Wehrdienstleistende im Grundwehrdienst und auf t'Iehr-
übung sowie Arbeitstose zäh1en ebenfalls zu den
Beamten, Angestellten' sofern diese Personen vor
ihrer Einberufung bzw. vor dem Verlust oder der
Aufgabe ihrer Stellung entsprechende Tätigkeiten
ausübten.

Nachgewiesen werden Wohnparteien, gegliedert nach der
sozialen Stellung des Haushaltsvorstandes.

Be gr i f f s b e z Lehun g en : ImMikro-
zensus werden Personen nachgewiesen, die Beamte oder
Angestellte sind, in der Gebäude- und Vlohnungszählung
1968 werden tlohnparteien nachgewiesen, deren Haus-
haltsvorstände Beamte oder Angestellte sind. Dieser
Personengruppe werden in der Gebäude- und Wohnungs-
zählung im GegensaLz zw Mikrozensus auch die Berufs-
und Zeitsoldaten, die Angehörigen des Bundesgrenz-
schutzes und der Bereitschaftspolizei zugerechnet;
ferner zählen hierzu auch wehrdienstleistende und
Arbeitslose, die zuvor Bea.mte oder Angestellte waren.

In der Gebäude- und Wohnungszählung spielt für die
Zuordnung zu den Beamten, Angestellten auch der über-
wiegende Lebensunterhalt eine RoIIe.

I

1
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0FK-flr.:Bogrl ff:

BEBAUTE GRUNDSTÜCKE

GBI(-t{r.(n):
4860

. Statisrik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Stati-stik der
Investiti-onen
für Umweltschütz
im Produzierenden
Gewerbe

ab 1 975

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zugänge an bebauten
Grundstücken, Gebäuden und anderen Bauten sowie an
Grundstücks- und Gebäudeeinrichtungen.

Zu den anderen Bauten zähten lrlege und Straßen, Gleis-
anlagen, Hafenanlagen,KanäIe usvr..Grundstücks- und Ge-
bäudeeinrichtungen sind z.B. Wasserrinnen, Kanalisa-
tionsanlagen, eingebaute Transi>orteinrichtungen, Leitung
netze u.ä.

Die Zugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur ein-
bezogen, soweit sie abgerechneten Tei1en von im Bau
befindlichen Anlagen entsprechen und aktiviert sind.
Be g r i f f s b e z ieh u n g e n : Der Bggalfg
bebaute Grundstücke entspricht weitgehend dem Begriff
Grundstücke mit Bauten (fnvestitionserhebung im Bergbau
und in der fndustrie (ohne Bauindustrie), Unternehmens-
und Investitionserhebung i:n Bauhauptgewerbe, Investitio:
erhebung im Produzierenden Handwerk (ohne Bauhauptge-
werbe), Investitionserhebung in der öffentlichen
Energieversorgung ) .

I
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Begrl ff :

BEFöRDERTE GÜTER

Statistik,/
Gü I t.igkeitsze itraum Begrif f sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

I Eisenbahn-
statistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbe förderung
auf Eisenbahnen)
ab 1956

Statistik des
grenzüberschrei-
tenden Güter-
kraftverkehrs
ab 1964

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die von Eisenbahnen

des öffentlichen Verkehrs im WagenTadungsvetkehr, Stückgut-
verkehr, Dienstgutverkehr und Expreßgutvetkeht befördert
werden.

Die beförderten Güter werden mit ihrem BrutEogewicht erfaßt.
Ist dies nicht bekannt, wird das Frachtgewicht zugrunde
gelegt. Grundsätzlich nicht in das Bruttogewicht bzw. Fracht-
gewicht einbezogen ist das Gewicht von Ladehilfsmitteln wie
Paletten usw.

Zu den beförderten Gütern im Wagenladungsverkehr, im Stück-
gutverkehr und im Expreßgutverkehr zählen alle Güter, deren
versandort bzw. deren Empfangsort im Bundesgebiet liegen oder
die durch das Bundesgebiet durchgegangen sind. Im Dienstgut-
verkehr zählen dazu aIIe Güter, deren Versandort und Empfangs-
ort i-m Bundesgebiet Iiegen oder deren fmpfangsort im
Bundesgebiet liegt.

Nicht zu den beförderten Gütern gehört das Gepäck befötdettet
Personen.

Ä n d e r u n g e n i m Z e ! t a b I a u f : Bis einschl.
Dezernber 1976 gil-|u im Stückgutverkehr ein Gut nur dann als
befördert, wenn Versandort und Empfangsort im Bundesgebiet
liegen.

BegriffsbezLehunge
unten.

n Siehe dazu weiter

2 Be gr i f fs i nh a I t: Güter, die imgrenzüberschrei-
tenden Güterkraftverkehr befördert werden.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht ej-nschI-
der Verpackung und Umschließung erfaßt. Das Eigengewicht von
Großcontainern zählt nicht zum Bruttogewicht.

Zum Güterverkehr rechnen der gewerbliche Güterkraftverkehr, das
ist jede. Beförderung von Gütern mit einem Kraftfahrzeug für
andere gegen Entgelt, sowie der Werkverkehr, der jede Güterbe-
förderung mit einem Kraftfahrzeug für eigene Zwecke umfaßt.

-2-
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BEFöRDERTE CÜINN
GBI( .

812
n

Statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Grenziiberschreitend ist dieser Güterkraftverkehr, wenn er die
Auslandsgrenzen des Bundesgebietes einschl. Berlin (West)
überschrei-tet. Die Deutsche Demokratische Republik und
Berlin (Ost) gelten nicht als Ausland.

Nicht zu den beförderten Gütern J_m grenzüberschreitenden Kraft-
verkehr gehören Güter, die in Personenkraftfahrzeugen und
sonstigen, nicht für die Lastenbeförderung bestimmten Fahr-
zeugen (2.B. Feuerwehrfahrzeugelrr Arbeitsmaschinen) befördert
werden. Ebenfalls nicht einbezogen sind die auf Militärfahr-
zeugen beförderten Güter.

BegriffsbezLehungen
weiter unten.

Siehe dazu

3. statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die im gewerblichen
Luf§rerkehr nach Frachttarifen bzw. für Zwecke der Luftver-
kehrsunternehmen befördert werden.

Die beförderten Güter werden roit ihrem Bruttogewicht erfaßt.
Dazu rechnen grundsätzlich nicht die Gewichte von Ladehilfs-
mitteln wie Paletten, Iglus, Netze.

Güter gelten dann als befördert, wenn sie mit Luftfahrzeugen
zwischen Flughäfen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland,
von Flughäfen innerhalb der Bundesrepublik nach Gebieten außer-
halb, von C,ebieten außerhalb nach Flugplätzen innerhalb der
Bundesrepublik bzw. von Gebieten außerhalb der Bundesrepublik
tiber Flugplätze innerhalb der Bundesrepublik nach Gebieten
außerhalb der Bundesrepublik transportiert werden.

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die beförderten Güter
in der Eisenbahnstatistik, in der Statistik des grenzüber-
schreitenden Güterkraftverkehrs und in der Statistik des ge-
werblichen Luftverkehrs auf ausgewäh1ten Flugplätzen sind
vergleichbar abgegrenzt. Der Begrlff beförderte Güter stimmt
auch mit den beförderten Gütern(einschl. Stückgutverkehr)
(Statistiken des' gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und
des Werkfernverkehrs) rlberein.

3
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4 Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf Binnen-
wasserstraßen
ab 1962

Statistlk des
Güterverkehrs
über See

ab 195,9

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, dle im Güterverkehr
auf Binnenwasserstraßen sowie Güter, die im Binnen-See-Verkehr
befördert werden.

Zum Güterverkehr auf Bi-nnenwasserstraßen rechnet der Güterver-
kehr zwischen Häfen oberhalb der Seegrenze. Zum Binnen-See-
Verkehr rechnet der Güterverkehr, der die Seegrenzen über-
schreitet.

Erfaßt werden Güter, die die GrenzzollsteLlen bzw. die Über-
gangsstellen zur Deutschen Demokratischen Republik und nach
Berlin (ost) Passieren sowie alle Güterbeförderungen inner-
halb des Bundesgebietes.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht erfaßt.
Das Eigengewicht von Containern oder sonstigen Ladehilfsmittel
rechnet nicht zum Bruttogewicht.

Nachgewiesen werden die beförderten Güter j-nsgesamt sowj-e die
Güter, die mit Schiffen fremder Flagge befördert werden. Zu
den Gütern, die mit Schiffen fremder Flagge befördert werden,
rechnen alle Güter, die mit Schiffen befördert werden, die
nicht unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren.
Dazu zählen auch Güter, di-e mit Schiffen unter der Flagge
der Deutschen Demokratischen Republik transportiert werden'

B e g r i f f s i n h a I t : Güter, die im Seeverkehr oder
die im Binnen-see-verkehr zwischen Küstenhäfen und Binnenhäfen
des Bundesgebi-etes befördert werden.

Als Seeverkehr gelten alle Fahrten, die seewärts der Binnen-
grenze in Küstenhäfen des Bundesgebietes beginnen oder enden
und die die Seegrenze überschreiten.

Die beförderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht erfaßt.
Die Eigengewichte von beladenen oder unbeladenen containern.
Trallern und Trägerschiffsleichtern werden nicht einbezogen.

Ferner sind im Seeverkehr übergesetzte Reise- und Transport-
fahrzeuge nicht enthalten.

5
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Nachgewiesen werden die beförderten Güter insgesamt sowie die
Güter, die mit Schiffen fremder Flagge befördert werden.

Zu den Gütern, die rnit Schiffen fremder Flagge befördert werden
rechnen aIle Güter, die mlt. Schiffen befördert werden, die
nicht unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren.
Dazu zäh1en auch Güter, die mit Schiffen unter der Flagge der
Deutschen Demokratischen Republik transportiert werden.

B e gr i f f s b e z ie h un g e n : Die beförderten
Güter sind in den o.g. Statistiken vergleichbar abgegrenzX. Zt)
beachten ist, daß die Güter, die im Binnen-See-Verkehr zwischen
Küsten- und Binnenhäfen innerhalb des BundesgebJ-etes be-
fördert werden, sowohl in der Statistik des Schiffs- und
Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen als auch in der
Statistik des Güterverkehrs über See - also doppelt - erfaßt
werden.

Die Begriffe beförderte Güter und Deförderte Güter (einsch7.
Stückgutverkehr) (Statistiken des gewerblichen Güter- und
Itlöbelfernverkehrs und des Werkfernverkehrs) sind vergleichbar
abgegrenzt.

6. Statistiken des
gewerblichen
Güter- und
Möbelfernver-
kehrs und des
Werkfernver-
kehrs

B e g r i f f s i n h a I t : Die beförderten Güter ent-
sprechen d.en beförderten Gütetn (einschl- Stückgutverkehr)
(Statistiken des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs
und des Werkfernverkehrs) . 7v Elnzelheiten siehe dort.

ab 1962
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Eisenbahnstatistik
(Statistik der
Personen- und
Güterbeförderung
auf Eisenbahnen)

B e g r i f f s i n h a I t : Die beförderten Güter (einschl'
stück- und Dienstgut) entsprechen den beförderten Gütern in
der Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbe-
förderung auf Eisenbahnen). Zu Einzelheiten siehe dort'

ab 1962

n
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Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewäh1te Waren (Waren-
arten) aus der !{arengruppen 64 ',Bekleidung,' des Syste-
matischen hlarenverzeichnisses für die rndustriestatistik,
Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Herren-, Damen- und Kinderoberbekleidung
einschl. Arbeits- und Berufsbekleidung, Bekleidungszu-
behör, Haus-, Bett- und Tischwäsche sowie sonstige
Bettwaren.

Nicht berücksichtigt werden Wirk- und Strickwaren aIler
Art, Herren-, Damen- und Kinderwäsche einschl. Mieder-
waren, Hüte und Mützen, Bettfedern, Sportbekleidung,
veredelte Pelzfe1le und Pelzbekleidung, Leder- und
Regenschutzbekleidung, Uniformen sowie sonstige Be-
kleidung und verwandte Erzeugnisse.

I
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Gebäude- und
!,lohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gliederung der
bewohnten Wohnungen nach der ZahI der darin wohnenden

Personen.

Bezügtich der Abgrenzung der hierbei erfaßten
Personen siehe unter Wohnparteien.
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1.1 Statistik der
Erzeugerpreise
indus trie I ler
Produkte
ab 1956

1.2 Außenhandels-
statistik

ab 1970

1 .3 Statistik der
Außenhandels-
Preise
ab 1954

Blatt-Hr.: ,
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Begri f f s l nhal t: .Warengruppe2l des Systernati_
schen warenverzeichnisses für riie rndustriestatistik,
Ausgabe 1975.

Sie u,nfaßt:
Kohle, Brj.ketts, Koks, Rohteer und -benzol,
ErdöI, Erdgas und bituminöse Gestej-ne,
Eisenerze,
NE-MetaIIerze und Schv;efelkies,
Kalisal.ze und p.c.hphcsph.ete,

Stein-, Hütten- und SalinensaJ-2, SoIe,
Flußspat, SchwerspaE, Graphit, sonstige bergbauliche u.ä
Erzeugnisse,

Torf.

Die Ergebnisse der Außenhandersstatistik in der Griedcrung; nach
dem lrlarenverzeichnis für die Arrßenhanclel.ss-,atistik (wA) werc'lenauf die entspreclrenden positionen des systenatischen glarenve:-
zeichnisses fü:r die Industriest.atistik (.r,il) umgeschlüsselt. Daim wr die glaren in erster Linie nach produktionswirtschaftrichen,
im rlÄ dagegen nach zolltechnischen (materiarmäßigen) Kriterierrgegliedert werden, können sich bei der Gegenübersterrung gering-
fügige Abweichungen ergeben. 1)

A n d e r u n g e n i or Z e L t a b I a u f : Zwischen clenverschiedenen, jewei).s güttigen Ä-usgaben ces systematisclren
warenverzeichnisses für die rndustriestatistik bestehen gering-
fügige Abweichungen.

l) zu Einzerheiten über dic Ausvrahl der v,'arennummern sieher Fach-
seric 7, Außcnh.-rnder, Reihe 1, zusarunenfassencle übersi.chten
ft-rr den Außen.hander, Anhang 2: GegenüberstelJ-rrng dc:r !i'aren-
gruppen und -zwc'ige de.s warenverzeichnisscs für cli.e rndust_rie-
stati.stik uncl cer lJlirnrncrn des warenverzeichnisses für dic
AußenhancieIss tati s Eik .

4456,3153 , 7o5, 32tL

Dfl( - l,lr:

GBI( - n

Begri ff:

BERGBAULICIIE ERZEUGNI SSE

Stat.isLik,/
Gü Itigkeit.szeitraum Begr i f f s inha r t,/jinderungen im ze itabrauf ,/Be gr. i f f sbe z iehungen

2
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2 Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der warengruppe 2l "Bergbauliche
Erzeugnisse" des Systematischen Vtarenverzeichnisses
für die Industriestatistik, Ausgabe t915.

Einbezogen sind Kohle, Briketts, Koks, Eisen- und
NE-MetaIIerze, Kalisa1ze sowie Stein- und Hütten-
salze.

Nicht berücksichtigt werden ErdöI und Erdgas, bitumi-
nöse Gesteine, Rohteer und -benzol, Schwefelkies,
Rohphosphate, Salinensalz und Sole, FIuß- und Schwer-
spat, Graphit, Torf sowie sonstige bergbauliche u.ä.
Erzeugnisse.



I Stand:15. tL.79

Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab 1967

2. Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen

ab 1967

Blatt4r.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schulen, die neben oder im
Anschluß an die Berufsschule besucht werden und zur sog.
Fachschulreife führen.

Voraussetzung für den Besuch einer Berufsaufbauschule istdas Abschlußzeugnis der Hauptschule oder ein gleichwertj_gesZeugnis sowie eln mindestens halbjähriger Besuch der Berufs_schule. Der Abschlug (Fachschulreife) ist dem Realschulab_schluß gleichgestellt.

Die Berufsaufbauschulen sind meist nach Fachrichtungengegriedert. sie werden sowohl aIs vorrzeitschuren ars auchals Teirzeitschulen geführt- Bei volrzeitschuren beträgt dieSchulbesuchsdauer I - I t/2 Jahre, bei Teilzeitschulen1-3L/2tahre.

Zu den Berufsaufbauschulen rechnen auch die Berufsober_schullehrgänge in Baden-Württemberg.

Erfaßt werden öffentliche und private Berufsaufbauschulen.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog _
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BERUFSAUFBAUSCHULEN
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Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbil dung

ab 1967

Blrtt.t{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Schulen, die nach Erfüllung
der Vollzeitschulpflicht besucht werden können und der Be-
rufsvorbereitung dienen oder eine volle Berufsausbildung ver-
mitteln.

Voraussetzung für den Besuch von Berufsfachschulen ist teils
der Hauptschulabschluß, teils der Realschulabschluß, in einigen
FäIlen auch die Hochschulreife. Eine vorherige praktische
Berufsausbildung ist nicht erforderlich. Entsprechend gibt
es auch keinen einheitlichen Abschluß für aIle Berufsfach-
schulen.

Zu den Berufsfachschulen rechnen auch dj-e Berufskollegs, die
auf dem Realschulabschluß oder einem gleichwertigen Abschluß
aufbauen. Sie führen zu einer beruflichen Erstqualifikation
und können bei mindestens zweijähriger Dauer unter besonderen
Voraussetzungen auch zur Fachhochschulreife führen.

Berufsfachschulen und Berufskollegs werden in der Regel als
Vollzeitschulen geführt. Die Schulbesuchsdauer beträgt min-
destens ein Jahr.

Erfaßt werden öffentliche und private Berufsfachschulen

Das in Berlin bei den Berufsfachschulen geführte Berufsgrund-
bildungsjahr ist hier nicht einbezogen, sondern wird auf
Bundesebene den Berufsschulen j-n Vollzeitform zugeordnet.
Ebenfalls nicht einbezogen sind die Berufsfachschulen des Ge-
sundheitswesens in Bayern; sie werden vielmehr den Schulen
des Gesundheitswesens zugeordnet.

Anderungen im Zet tablauf: Bis
einschl. 1976 war das Berufsgrundbildungsjahr in Schleswig-
Holstein bei den Berufsfachschulen enthalten.

Die Kollegsschulen in Nordrhein-V'lestfalen gibt es erst seit
dem Schulja}:r L977/78.

2 Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 7967

Statistisches Informationssystem des Bundes
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B e g r i f f s i n h a I t : Hilfen, die erforderlich
sind, um die Erwerbsfähigkeit von Beschädigten und z.T.
auch ihrer Hinterbliebenen entsprechend ihrer Leistungs-
fähigkeit zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wie-
derherzustellen und sie hierdurch nöglichst auf Dauer
beruf lich e j-nzugliedern .

Die Hilfe wird in Form von Beihilfen und Darlehen gewährt
, und soII durch die Erlangrung und Erhaltung einer der Eig-
nung, Neigrung und bisherigen Tätigkeit des Beschädigten
entsprechenden beruflichen Tätigkeit die Folgen der Schädi-
gung angemessen ausgleichen oder mildern.

Neben den berufsfördernden Leistungen im engeren Sinne 
]korunt den llilfen zur Beschaffung, Unterhaltung, zum Betrieb

und zum Unter- und Abstellen eines Kraftfahrzeugs sowie der
Hilfe zur Erlangung einer Fahrerlaubnis besondere Bedeutung
zur Voraussetzung für die Gewährung ist, daß der Beschadig- 

]te infolge der Schädigung auf die Benutzung eines Kraft- 
|fahrzeugs angewiesen ist. 
I

Ats berufsfördernde Leistungen im engeren Sinne kommen fol- |

gende Maßnahmen in Betracht:

- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes
einschl. Hilfen zur Eörderung der Arbeitsaufnahme so$rie
Einglie.derungshilfen an Arbeitgeber,

- Berufsfindung und Arbeitserprobung, Berufsvorbereitung
einschl. einer wegen der Schädigung erforderlichen Grund-
ausbj-Idung,

- berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung und Umschu-'
lung, einschl.eines zur Teilnahme an diesen Maßnahmen er-
forderlichen schulischen Abschlusses sowie

-sonstigeHi1fenderArbeits-undBerufsförderung,durch
die Beschädigten eine angemessene und geeignete Erwerbs-
oder Berufstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
oder in einer Werkstatt für Behinderte ermöglicht werden
kann' - z -

Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1963
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I

Im Rahmen der ttilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Ar-
beitsplatzes ist vor allem die Übernahme der Kosten für Ar-
beitsausrüstung, technische Arbeitshilfen und der Umzugs-
kosten vorgesehen. Der Behinderte kann ferner eine befri-
stete Beihilfe zu seinem Arbeitsverdienst erhalten. Arbeit-
geber können Zuschüsse zu den Kosten der betrieblichen Aus-
bildung und Umschulung des Beschädigten, Eingliederungs-
hilfe (befristete Zuschüsse zum Arbeitsentgelt), Hilfen zur
Einrichtung und Unterhaltung eines beschädigtengerechten
Arbeitsplatzes sowie Kostenerstattung für eine befriste-
te Probebeschäftigung erhalten.

Sonstige berufsfördernde Maßnahmen sind alle Hilfen, die
erforderlich sind, um Beschädigte beruflich einzuglie-
dern oder ihre Eingliederung zu sichern, soweit dies durch
andere Maßnahmen nicht oder nicht vollständig erreicht
werden kann.

Unter den entsprechenden Voraussetzungen können Beschädig-
te auch Hilfen zur Gründung und Erhaltung einer selbstän-
digen Existenz erhalten. Berufsfördernde Maßnahmen können
in begrändeten FäIIen auch Witwen und Witwern gewährt
werden, die zur Erhaltung oder Erlangung einer angemesse-
nen Lebensstellung erwerbstätig sein woIlen.

Ferner werden a1s ergänzende Hilfen folgende Leistungen
gewährt:
- Übergangsgeld und Unterhaltsbeihilfe,
- Beiträge zur Renten- und Arbej-tslosenversicherung,
- Übernahme der Kosten, die mit einer berufsfördernden

Maßnahme in unmittelbarem Zusammenhang stehen,
- Haushaltshilfe, vrenn unter bestimmten Voraussetzungen

die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist,
- sonstige Hilfe, um das ZieI der Rehabilitation zv er-

reichen oder zu sichern sowie

- Übernahme der im Zusammenhang mit der Teilnahme an
einer berufsfördernden Maßnahme erforderlichen Fahr-,
Verpflegungs- und tlcernachtungskosten.

3-
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Übergangsgeld erhalten Beschädigte, Witwen und WJ-twer,
die wegen Teilnahme an einer berufsfördernden Maßnahme
keine ganzEägige Erwerbstätigkeit ausüben können. Die
Höhe des Übergangsgeldes richtet sich nach der Höhe des
entgangenen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts (Regellohn) .
Wer vor Beginn der Maßnahme beruflich nicht tätig gewesen
ist, erhäIt Unterhaltsbeihilfe, für deren Bemessung die
Vorschriften über Leistungen für den Lebensunterhalt bei
Gewährung von Erziehungsbeihilfe entsprechend angewendet
werd"n. 1 I
Nachgewiesen werden die Aufwendungen der Kriegsopfer-
fürsorge für die laufenden und einmatigen Leistungen,
die ZahI der Personen zum jeweiligen Jahresende, die diese
Hilfe als laufende Leistung erhalten sowie die Zahl der
FäIIe, in denen diese Hilfe als einmalige Leistung ge-
währt wird. Siehe auch die allgemeinen Er1äuterungen
unter Ausgaben, finpfänger laufender Leistungen (am Jahtes-
ende, MehrfachzähTungen nög7ich) und unter einnalige Lei-
stungen (zahl der FäLLe) im Laufe des Jahres.

Änderungen im Zei tablauf :
Die Höhe der Ausgaben für berufsfördernde Leistungen ist
nicht nur abhängig von den Kosteä der einzelnen Leistun-
gen (2.8. IIöhe des an die Entwicklung des Regellohns
gekoppelten übergangsgeldes) und der Häufigkeit und
Dauer der Gewährung dieser Leistung, sondern ist im
Zeitablauf auch von verschiedenen Anderungen von Rechts-
vorschriften beeinflußt worden. Auch die ZahI der Empfän-
ger hat sich hierdurch verändert.

1) Zu Einzelheiten siehe §§ 25 und 26a Bundesversorgungs-
gesetz i.d.F. v. 22.6.L976 (BGBI. I S. 1533) und }inde-
rungsgesetze (2.8. in Thannheiser-!{ende-Zech: Handbuch
des Bundesversorgungsrechts) und §§ t-tZ Verordnung z\r
Kriegsopferfürsorge vom t6.1.t979 (BGBI. I S. 80); v91.
auch Übersicht über die soziale Sicherung (Stand
L.4.t977) hrsg. v. Bundesminister für Arbeit und So-
zialordnung, S.308.
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Zum 1.10.t974 ist der Leistungsumfang grundsätzlich neu
geregelt und insbesondere um Hilfen zur Berufsfindung,
Arbeitserprobung und Berufsvorbereitung erweitert worden.
Seitdem können auch ergänzende Hilfen, insbesondere über-
gangsgeld gewährt werden. Dagegen stand vor dem l.tO.L974
den Beschädigten und den Witwen und ltitwern nur ein Unter-
haltsbeitrag zur Sicherung des Lebensunterhalts zu, ein-
schließlich des Lebensunterhalts der von ihnen überwiegend
unterhaltenen Angehörigen.

Zvm I.1.t979 wurde die Unterhaltsbeihilfe eingeführt.

Zu weiteren Änderungen im Zeitablauf siehe unter
Ausgaben, Empfänger Taufender Leistungen (am Jahres-
ende, MehrfachzähTungen nöglich) und unter einmalige
Leistungen (zah7 der Fä7Le) im Laufe des Jahres.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die verschiede-
nen Zweige der sozialen Sicherung unterscheiden sich nicht
nur hinsichtlich der Zielsetzung, der anspruchsberechtigten
Personen usw., sondern z.T. auch hinsichtlich LeistunsJs-
umfang und -struktur. So umfassen, im Unterschied zu den
berufsfördernden Leistungen der Kriegsopferfürsorge sowohl
die EingTiederungshiTfe für Behinderte (Statistik der
Sozialhilfe) als auch die RehabiTitationsmaßnahmen und
zusätzlichen Leistungen (Statistik der gesetzlichen Renten-
versicherungen) neben den berufsfördernden u.a. auch medi-
zinische Leistungen.



lr (1,.'l 1..i,jkci L:.z.c.r' (eLl.ri

Sl.rnd: 15.11.'/9

Eegrl ff:

Stati stik/

Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildr:ng
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2 Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1967

Blatt-ltr.: 1

BERUFSSCHULEN

Begri ffs inha 1t: Schulen, dienachErfüllungder
vorlzeitschurpflicht von Jugendlichen besucht werden müssen, die
nicht auf weiterführende schulen (2.B. Glmnasien, Realschulen,
Berufsfachschulen) gehen.

Die Berufsschulen haben die Aufgabe,. die Alrgemeinbirdr:ng derschüler zu vertiefen und die für den Beruf erforderriche fach-theoretische Grundausbildung zu vermitteln. unter bestimmtenvoraussetzungen kann schürern ohne Hauptschulabschruß nach er-folgreichem Besuch der Berufsschure der Hauptschulabschluß be-stätigt werden.

Berufsschulen werden z.T
forn geführt.

in Vollzeitform und z.T. in Teilzeit-

Die Voll_zeitschule umfaßt I Jahr (Berufsgrundbildungsjahr). DasBerufsgrundbildr:ngsjahr (in einigen Ländern: Berufsgrundschur-jahr) hat die Aufgabe allgemeine ,nd auf der Breite eines Be-rufsfeldes (2.B. l.Iirtschaft, Verwaltung, Metall) fachtheoreti_sche und fachpraktische r.erninhalte ars berufliche Grundbildungzu vermitteln. Der erforgreiche Besuch des Berufsgrundbildungs-jahres wird großenteils auf die wei-tere Berufsausbirdung in den
dem jeweirigen Berufsferd zugeordneten Berufen angerechnet.

Das Berufsvorbereitr:ngsjahr (in Bayern: Berufsgrundschuljahr
zug J) i-st ein besonderer einjähriger Birdungsgang der Berufs-schure. Hier werden Jugendriche ohne Ausbildungsvertrag, diesich noch nicht für einen Beruf entschieden haben oder die keineBerufsausbildung anstreben, auf eine berufliche Tätigkeit vor_bereitet. Befähigte schüler haben außerdem di-e Möglichkeit, im
Rahmen des Berufsvorbereitungsjahres den Hauptschurabschluß
nachzuholen.

Die Teirzeitschule wird von Auszubildenden *nd sonstigen berufs-schurpfrichtigen Jugendrichen besucht. sie muß - nach der Er-füllung der volrzeitschurpfticht - bis zur vorrendung des 18.Lebensjahres oder bis zum Abschluß der praktischen Berufsaus-bildung besucht werden.

Statistisches Informationssystem des Bundes
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Das o.g. Berufsgrundbildungsjahr gibt es auch in kooperativer
Form; es wird auf Bundesebene den Berufsschulen in Teilzeitform
zugeordnet.

Das Berufsgrundbildungsjahr, das in Berlin bei den Berufsfach-
schulen geführt wird, ist in der Bundesstatistik bei den Be-
rufsschulen nachgewiesen.

Erfaßt werden öffentliche und private Berufsschulen
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1. Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab L967

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schu1en, die der beruflichen
Förderung körperlich, geistig und seelisch benachteirigter oder
sozial gefährdeter Jugendlicher dienen.

2 Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen

Dle Berufsschulen für Behinderte haben im großen und ganzen deirgleichen Bildungsauftrag wie die Berufsschu-Ien, nämlich die
Allgemeinbirdung der schürer zu vertiefen und die für den Beruf
erforderriche fachtheoretische Grundausbildr:ng zu vermitteln.

ab t967
Berufsschulen für Behinderte sind häufig vollzeitschuren. Die
Schulbesuchsdauer beträgt i.d.R. 3 Jahre.

Erfaßt werden öffentliche und private Berufsschulen für Be-
hinderte.

Hier nicht einbezogen sind andere Einrichtungen zur berufli-chen
Förderung behinderter Jugendlicher, wie Grundausbirdungsrehr-
gänge, Förderungslehrgänge oder Ausbildung in einem Berufs-
bildungswerk oder Jugendheim.

Die Berufsschulen, die ebenfalls einen großen Teil der behin-
derten Jugendlichen betreuen, werden gesondert ausgewiesen.
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A1Ie folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in Betrieben,
Unternehmen oder Arbeitsstätten tätig sind und entweder
in einem Arbeitsvertrags- bzw. DienstverhäItnis oder
einem Eigentümer-, Miteigentümer- oder PachtverhäItnis zum

Betrieb, Unternehmen oder zur Arbeitsstätte stehen.

Zu den Beschäftigten zählen auch Erkrankte, Urlauber sowie
Personen, die Übungen bei der Bundeswehr ableisten und
aIIe sonstigen vorübergehend Abwesenden, Streikende und vor
Aussperrung betroffene Personen, solange das Arbeitsver-
hältnis nicht gelöst ist, ferner Saison- und Aushilfsar-
beiter, Kurzarbeiter, Schtechtwettergeldempfänger, Teil-
zeitbeschäftigte, Personal auf Bau- und Montagestellen,
Fahrzeugen usw. sowie Arbeitskräfte, die von anderen Un-'
ternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz ü,berlassen werden (Leiharbeit-
nehmer wie Fremdlöhner, Zeitbeschäf tigte für Bürotätigkeiten
usw. )

Nicht zu den Beschäftigten rechnen dj-e Iängerfristig im 
I

Ausland Beschäftigten, zum GrundwehrdiensL bzw- ZwLL- 
|dienst einberufene Personen, Strafgefangene, ehrenamt- 
Ilich Tätige sowie Arbeitskräfte, die a1s Beauftragte

anderer Betriebe (Unternehmen, Arbeitsstätten) im meldenden
Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte) Montage-
oder Reparaturarbeiten durchführen.

Heimarbeiter rechnen ebenfalls nicht zu den Beschäftigten.

Mithelfende Famitienangehörige, d.h. Personen, die im Be-
trieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte), der von einem
Familienmitglied als Tätigem Inhaber gÖIeitet wird, mit-
arbeiten, ohne hierfür Lohn oder Gehalt zu beziehen,
werden in den einzelnen Statistiken unterschiedlich be-
rücksichtigt. Sie werden z.T.

ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete Arbeitszeit
erf aßt, z.T .

2
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- nur dann erhoben, wenn sie mindestens ein Drittel der
betrieblichen Arbeitszeit tätig sind, z.T.

- überhaupt niäht erfaßt.

Unter den Beschäftigten werden BeschäftigungsfäIIe nach-
gewiesen, so daß Personen mit mehreren ArbeitsverhäItnj-s-
sen in verschiedenen Unternehmen, Betrieben oder Arbeits-
stätten auch mehrfach gezählt werden.

B e g r i f f s b e z Lehu n sJ e n : Der Begriff
Beschäftigte ist - von den durch die einzelnen Erhebungs-
bereiche bedingten Besonderheiten abgesehen - gleich ab-
gegrenzt wie der Begriff Tätige Personen (verschiedene Be-
reichsstatistiken, Arbeitsstättenzählung 197O) ; soweit die
Begriffe Beschäftigte und Tätige Personen in jeweils den-
selben Statistiken venrendet werden (2.8. in den Statisti-
ken für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, das
Baugewerber in der Arbeitsstättenzählung und der Einzel-
handels- und Gastgewerbestatistik), stimmen sie inhaltlich
voll überein.

Unterschiede zwischen dem Begriff Beschäftigte und dem Be-
griff Erwerbstätige (Volks- und Berufszählung t97O, Ilikro-
zensus) sind vor allem durch die unterschiedliche !{ahl der
Erhebungseinheiten bedingt. In den Bereichsstatistiken und
den Arbeitsstättenzählungen ist Erhebungseinheit das Un-
ternehmen, der Betrieb oder die Arbeitsstätte, die jeweils
Gesamtangaben über ihre Beschäftigten melden; in der
Volks- und Berufszäh1ung l97O bzw. im t'likrozensus ist da-
gegen die einzelne Person bzw. der Haushalt die Erhebungs-
einheit. Hieraus folgt u.a.: Personen, die im Berichts-
zeitraum geringfügige oder aushilfsweise Erwerbstätig-
keiten ausüben (2.8. Kellner oder Musiker, die nur
stundenweise oder am !{ochenende tätig sind, arbeitende
Studenten, Schüler u.ä.) sowie besondere Personengruppen
(2.8. Heimarbeiter, Ordensangehörige im ervüerbsfähigen
A1ter, Strafgefangene. die in der Regel verpflichtet sind,
Arbeiten in und außerhalb der Anstalt zu verrichten u.ä.)
zählen grundsätzlich zu den Erwerbstätigen, häufig aber
nicht zu den Beschäftigten.

-3-
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Zu den Beschäftigten rechnen lediglich die Soldaten auf
l{ehrribung, zu den Erwerbstätigen hingegen aIIe Soldaten.

Die Mithelfenden Familienangehörigen zäh1en grundsätzlich
zu den Erwerbstätigen, und zwar ohne Rücksicht auf die
von ihnen geleistete Arbeitszeili sie werden bei den Be-
schäftigten in den Bereichsstatistiken und den Arbeits-
stättenzählungen unterschiedlich berücksichtigt.

Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Ar-
beitsstätten beschäftigt, dann können sie auch in mehreren
Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen ent-
halten sein. Die Bereichsstatistiken und die Arbeitsstät-
tenzählungen weisen daher insofern Beschäftigungsfälle und
nicht insgesamt Beschäftigte aus. Bei den Erwerbstätigen
wird dagegen - soweit von der WohnbevöIkerung ausgegangen
wird - jede Person nur einmal nachgewiesen, weil die Per-
son selbst bzw. der Haushalt Erhebungseinheit ist.

Abweichungen ergeben sich auch bei der Zuordnung der Er-
werbstätigen und Beschäftigten zu Wirtschaftszweigen, weil
die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über
den !{irtschaftszweig als die Unternehmen, Betriebe und
Arbeitsstätten machen können.

Bei den Beschäftigten werden Personen (BeschäftigungsfäIle)
mit Arbeitsort im Inland (Inlandskonzept) gezählt, bei den
Erwerbstätigen dagegen Personen der WohnbevöIkerung (In-
Iänderkonzept).

Zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber den ?ätigen Per-
sonen in der Binnenschiffahrt (Statistik über die Unter-
nehmen in der Binnenschiffahrt), den Tätigut Personen im
Straßenpersonenverkehr (Statistik der Personenbeförderung
im Straßenverkähr) ) den Tätigen Personen,im Schienenver-
kehr (Eisenbahnstatistik) sowie den Beschäftigten, die in
der Luftfahrt tätig sind (Statistik der Luftfahrtunter-
nehmen) siehe unter Tätige Personen in der Binnenschif-
fahrt. .

-4-
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1 Handwerks-
zählung 1977

2.1 Erhebung bei
den öffent-
lichen Elektri-
zitätsversor-
gungsunter-
nehmen

1950 bis 1974

2.2 Erhebung bei
den Gasversor-
gungsunter-
nehmen
1950 bis 1974

Zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber den Arbeits-
kräften in der Landwirtschaft siehe unter FFmiTienat-
beitskräfte und ständige faniLienfremde Arbeitskräfte (in
Jahresdurchsclnitt) (Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) .

Zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber den Beschäftig-
ten des unnitteTbaren öffentTichen Dienstes und den Be-
schäftigten des mittel-baren öffentLichen Dienstes (beide
Statistik über den Personalstand des öffenttichen Dj-enstes)
siehe jeweils dort.

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Beschäftigten u.nfassen
die 

"ätigen Inhaber (einschl. Mitinhaber), d.Le unbezahTt
nithelfenden FamiTienangehörigen, die Eetriebsleiter, die
kaufmänni.scäen und teclutischen AngesteTTten, die GeseTTen
und sonstigen Facharbeiter, die angeletnten und ungelern-
ten Ar.beiter, die kaufmännisch und technisch AuszubiTden-
den sowie d,Le gewerblich AuszubiTdenden.

Die unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen werden er-
faßt, sofern sie mindestens ein Drittel der üblichen Ar-
beitszeit im Betrieb tätig sind.

Einbezogen sind die in sefbständigen Handwerksunternehmen
sowie in handwerklichen Nebenbetrieben nicht-handwerk-
Iicher Unternehmen Beschäftigten.

Nachgewiesen werden die Beschäftigten am 30. September 197
und - ohneUntergliederung- an 31. März 1977.

B e g r i f f s i n h a t t : Die Beschäftigten umfassen
die ängeste77ten, Beamten' kaufmännisch und technjsch Aus-
zubiTdenden, die Arbeiter sowie die gewerblich AuszubiT-
denden.

Nicht einbezogen sind d,ie unbezahlt mithelfenden Familien-
angehörigen sowie Arbeitskräfte, die in keinem festen
Lohn- oder Gehaltsverhältnis zum befragten Unternehmen
stehen und nur gegen eine Aufwands- oder Pauschalent-
schädigung regelmäßig zeitweise bestimnte Arbeiten durch-
führen '(2.a. a1s Schriftführer, Kassierer). Gleiches gilt
für Beamte, Angestellte undArbeiter von sog. Bruttobetrj-ebsr
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3 1 Einzelhandels-
statistik
ab 1970

die im Unternehrnen nur nebenbei stundenweise tätig sind.
Bruttobetriebe werden mit allen ihren Einnahmen und Aus-
gaben im Haushalt der Gemeinde geführt, und es werden
häufig bestimmte Funktionen für die öffentliche Energie-
versorgung von Beschäftigten der Gemeinde nebenbei stunden
weise ausgeübt.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäftigten umfassen
die Tätigen Inhaber, Arbeiter, Angestellte, Auszubildende
sowie die Mithelfenden Familienangehörigen, unabhängig von
der Arbeitszeit, die sie im Unternehmen tätig sind.

In der Einzelhandelsstatistik werden Meßzahlen der Beschäf
tigten und in der Gastgewerbestatistik Meßzahlen der vo77-
beschäftigten sowie t'leßzahlen der TeiTzeitbeschäftigten
nachgewiesen.

Die Meßzahlen der Beschäftigten (Vollbeschäftigten, TeiI-
zeitbeschäftigten) werden durch Division der Zahlen der
schäftigten (Vollbeschäftigten, Teilzeitbeschäftigten) im
jeweiligen Berichtszeitraum durch die entsprechenden Zahle
der Beschäftigten (Vollbeschäftigten, Teilzeitbeschäftig-
ten) im Basiszeitraum ermittelt

B e g r i f f s i n h a I t : Der Begriff Beschäftigte
entspricht dem Begriff Tätige Petsonen- Zu Einzelheiten
siehe dort.

B e g r i :6 fs i n h a I t : Die Beschäftigten umfassen
die Arbejter, die Angestellten, alle Auszubildenden, die
Tätigen Inhaber bzw. Mitinhaber sowie die unbezahlt mit-
helfenden Familienangehörigen, sofern diese Familienange-
hörigen mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit
im Betrieb,bzw. Unternehmen tätig sind.

Erfaßt wird die ZahI der Beschäftigten zum jeweiligen
Monatsende; der Jahresdurchschnltt errechnet sich als.
arithmetisches Mittel aus den Monatswerten.

3.2 Gastgewerbe-
statistik
ab 1970

4 Monatlicher
Industrie-
bericht
l97O bl-s L974

5 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1970

-6-
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7

6.1 Arbeitsstät-
tenzählung
197C^

6.2 Arbeitsstät-
tenzählung
196t

Statistik der
Investi-tionen
für Umwelt-
schutz im
Produzieren-
den Gewerbe

ab 1975

8.1 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ab L962

8.2 Totalerhebung
im Bauhauptge-
werbe (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1976

Die Beschäftigten werden zum einen für Betriebe insgesamt
nachgewieseni zu Einzelheiten bezüglich des Nachweises von
Betrieben und Betriebsteilen siehe unter Betriebe. Zum
anderen werden die Beschäftigten auch für fachliche Be-
triebsteile gemäß der SYPRO nachgewiesen (Segm.-Nr. 466
und 458), zu diesen zählen nicht die Beschäftigten in den
baugewerblichen Bereichen (einscht. der Baukolonnen für
den Eigenbedarf) und in den sonstigen Bereichen (2.8.
Handel, Transport, Landwirtschaft) des Betriebes.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäftigten umfassen
dLe Tätigen Inhaber, die Beamten, die AngesteJJten, die
Arbeiter und die lVacärvuchskräfte sowie die rtdthel,fenden
Famil-ienangehörigen, unabhängig von der Arbeitszeit, die
sie in der Arbeitsstätte tätig sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Beschäftigten zähler
arre Ende september des jewei-Iigen Berichtsjahres tm unter-
nehmen bzw. im Betrieb tätigen personen, einschl. der
Tätigen Inhaber sowie der Mithelfenden Familienangehörigen,
sofern diese FamilienangehöriE,:n mindestens ein Drittel
der üblichen Arbeitszeit im Unternehmen bzw. Betrieb tätio
sind.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Beschäftigten umfassen
die Tätigen Inhaber (einschl. Mitinhabe$, die Mithelfen-
den Familienangehörigen (Tätige Inhaber, MitheTfende
Famil-ienangeltörige), die kaufmännischen und technischen
Angestellten und kaufmännisch und technisch Auszubil-
denden (kaufnännische und technische AngesteTTte einschT.
AuszubiTdender), die Facharbeiter, die Fachwerker und
Werker und die gewerbTich AuszubiLdenden.

Die Mithelfenden Familienangehörigen sind einbezogen, so-
fern sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit
im Betrieb tätig sind.

-7-
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8.3 Jahreserhebung
einschl. Inve-
stitionserhe-
bung bei Unter-
nehmen des Bau-
hauptgewerbes
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab L976

Die Beschäftigten in der Jahreserhebung einschl. Investi-
tj-onserhebung bei Unternehrnen des Bauhauptgewerbes
(einschl. Fertigteilbau) umfassen neben den unmittelbar
im Unternetrmen Beschäftigten auch die an Arbeitsgemej-n-
schaften abgestellten Personen. Arbeitskräfte, die unmit-
telbar von der Arbeitsgemeinschaft eingestellt wurden,
werden in der Höhe des Arbeitsgemeinschaftsanteils des
jeweiligen befragten Unternetrmens zu den Beschäftigten
dieses Unternetrmens gerechnet.
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Begrl ff:

BESCTI}iFTIGTE, DIE IN DER LUFTFAIIRT TATIG SIND

0FK.l{r.:

GBK-t{r.(n):

942

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Luft-
fahrtunternehmen
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Personen' die in Untet'
nehmen mit Genehmigung oder Erlaubnis zur Durchfühmng von

F1ügen ausschließlich oder überwiegend im Unternehmenstei

"Luftfahrt" tätig sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw-

DienstverhäItnis oder Eigentümer- bzw. Miteigentämerver-
häItnis zrrro Unternehmen stehen.

Vorübergehend Abwesende, Erkrankte, Urlauber und Teil-
zeitbeschäftigte werden vollständig einbezogen -

Nicht zu den Beschäftigten in der Luftfahrt rechnen Per-
sonen, die zwar in Luftfatrrtunternehmen beschäftigt sind,
jedoch nicht ausschl ießIich oder überwiegend im Unter-
rehmensteil "Luftfafiaf,' tätig sind (2.B. Personen, die in
Reisebüros arbeiten)..

Nach dem BeschäftigungsverhäItnis (der Stellung im Be-
trieb) werden Tätige Inhaber und tätige l4itinhaber, Mit-
helfende Familienangehörige - ':nabhängig von der Arbeits-
zei-E, die sie im Unternehmen t,r.tig sind -, ferner Ange-
stetlte, Arbeiter und Auszr:bildende unterschieden.

Nach dem betrieblichen Einsatz wird das fliegende Perso-
nal (Luftfahrzeugfrihrer, Flugingenieure, Bordfunker, son-
stiges fliegendes Personal) und das übrige Luftfahrt-
(Boden-)Personal (2.8. Personen, die Wartungs- und tiber-
holarbeiten an Luftfahrzeugen durchführen oder die in der
Verwaltung oder in der Passagier- und Frachtabfertigung
eingesetzt sind) unterschieden.

B e g r i f f s b e z ie h u n €J e n : Zur Abgrenzung
der Beschäftigten in der Luftfahrt gegenüber den ?ätigen
Personen in der Binnenschiffahtt (Statistik tiber die Un-
ternehmen in der Binnenschiffahrt), den Tätigen Personen
im Schienenverkeltr (Eisenbatrnstatistik), den Tätigen Pet-
sonen im Straßenpersonenverkehr (Statistik der Personen-
beförderung im Straßenverkehr) sowie den ?ätigen Petsonen
nnd Beschäftigten (beide verschiedene Bereichsstatistiken,
Arbeitsstättenzählungen) siehe unter Tätige Personen in
der Binnenschiffahrt.

-2-
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0FX-ltr.:

GBK.ttr.(n):
942

BESCIT.IiFTIGTE, DIE IN DER LUFTFNIRT TATIG SIND

B egri ff:

Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/BegriffsbeziehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

zur Abgrenzung der Beschäftigten in der Luftfahrt gegen-
über den Erwerbstätigen (volks- und Berufszäh1ung 1970,
tlikrozensus) siehe dort.



Stand: 1 2'. 03 . 80 Elatt-Nr.: 1
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Bcgrl ff:

BETEILIGUNG AI4 ERWERBSLEBEN

0FK-tlr

GBK-ltr.(n):
3982

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Ausländer-
statistik
ab L97 4

B e g r i f f s i n h a I t : Gliederung der AusTänder

nach ihrer Beteiligung am Erwerbsleben zum zeitpunkt
ihrer polizeilichen Meldung.

Die unter dieser Gliederung nachgewiesenen Daten unter-
liegen keinem laufenden Veränderungsdienst, so daß sie
kaum Rückschlüsse auf die jeweils aktuelle Beteiligung
der Ausländer anr Erwerbsleben erlauben.

Es werden die Positionen "nicht erwerbstätig", "seIb-
ständig" r "unbekannte Erwerbstätigkeit" und "unselb-
ständig" unterschieden.
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0FK.llr.:

GBK4r.(n):
2689

BETRIEBE, DEREN INHABER
NATÜRLICHE PERSONEN SIND

Brgrlff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Ze itab Lawf / Begri f f sbez iehu

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe, deren Inhaber
Einzelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister,
BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften
sind.

Als Betriebsinhaber gilt diejenige natürliche Person, für
deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, unabhängig
von den Eigentumsverhältnissen.

Können bei Betrieben in der Hand von
mehrere Personen als Betriebsinhaber
e.a. bei Erbengemeinschaften), dann
inhaber diejenige Person, bei der in
antwortung für den Betrieb Iiegt.

natürlichen Personen
angesehen werden
gilt als Betriebs-
erster Linie die Ver-

Nachgewiesen werden Tandwittschaftliche Bettiebe, deren
fnhaber natürliche Personen sind. Landwirtschaftliche Be-
triebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für
Rechnung eines Inhabers (des aetriebsinhabers) bewirt-
schaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unters
landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und deren
landwirtschaftlich genutzte F1äche mindestens 10 t ihrer
Waldfläche beträgt.

I



Stand: o1.02.BO Elatt-l{r.: 1
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- Definitionskatalog -
Brgrl ff: 0FK.llr.:

BETRIEBE IN DER HAND VON NATÜRLICHEN PERSONEN,
DEREN BETRIEBLTCHES ETNKOMI,IEN GRöSSER ATS DAS

BETRTEBLICHE EINKOMMEN IST, EINSCHL. BETRIEBE OHNE
AUSSERBETRIEBLICHES EINKOMMEN

GBK-ttr.( n) :
2659, 2660

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIIerhebung)

B " ? r i f f s i n h a I t : Betriebe, deren Inhaber
natürliche Personen sind und in denen der Betriebsinhaber
und sein Ehegatte aus dem Betrieb ein Einkommen beziehen,
das größer als das aus außerbetrieblichen QueIIen ist.

Als Betriebsinhaber gilt diejenige natürliche Person, für
deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, unabhängig
von den Eigentumsverhältnissen. Können bei Betrieben in
der Hand von natürlichen Personen mehrere Personen als Be-
triebsinhaber angesehen werden (2. g. bei Erbengemeinschaf-
ten), dann gilt als Betriebsinhaber diejenige Person, bei
der in erster Linie die Verantwortung für den Betrieb liegt

Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen rech-
nen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Einzelper-
sonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister, BGB-Ge-
sellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften sind.

Zum betrieblichen Einkomnen rechnen die Einkünfte aus dem
Verkauf selbsterzeugter land- u:-d forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse einschl. der Erzeugrisse gewerblicher Tier-
haltungen des Betriebes, Einkünfte aus gewerblichen Neben-
betrieben des Betriebes und Einkünfte aus Zj-mmervermietung
an Ferien- oder Kurgäste. Einzubeziehen sind ferner der
Wert des Eigenverbrauchs an land- und forstwirtschaftlichen
Erzeugnissen und der llietwert der eigengenutzten Vlohnung.

Zu den außerbetrieblichen Einkünften des Betriebsinhabers
und seines Ehegatten rechnen Einkünfte aus Erwerbstätigkeit
außerhalb des selbstbewirtschafteten Betriebes, Einkünfte
aus eigenem Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Rente, Pension,
Verpachtung, Vermietung, Kapitalvermögen u. dgl. Dazu rech-
nen auch gelegentliche Einkünfte aus vorübergehender Tätig-
keit (2. S. Waldarbeit in Staatsforsten, Arbeiten bei der
Flurbereinigung) . Nicht zu den außerbetrieblichen Einkünf-
ten rechnen Einkünfte, die aus betriebsbezogener Tätigkeit
starunen.

-2-
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Bcgrl ff:
BETRIEBE IN DER HAND VON NATÜRLICHEN PERSONEN,

DEREN BETRIEBLICHES EINKOMIJ1EN GRöSSER ALS DAS AUSSER-
BETRIEBLICHE EINKOMIJIEN IST, EINSCHL. BETRTEBE OHNE

AUSSERBETRI EBLICHES E INKOI'{MEN

0FK-llr.:

GBK-ilr.(n):2659, 2660

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begrif fsbeziehungen

Nachgewiesen werden TandwirtschaftLiche Betriebe, die die
genannten Voraussetzungen erfüIIen. Landwirtschaftliche
Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für
Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaf
tet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen,
land.wirtschaftlicte Erzeugnisse hervorbringen und deren
Iandwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens 10 t ihrer
!,Ialdfläche beträgt.



Stand: 01 .02.80 Blattdr.: 1
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DFI(.llr.:
BETRIEBE IN DER HAND VON NATI}RLICHEN

PERSONEN, DEREN BETRIEBLICHES EINKOMI'{EN
KLEINER ALS DAS AUSSERBETRIEBLICHE

EINKOMMEN IST

Ergrl ff:

GBI(-ilr.( n) :

2659, 2663

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t ; Betriebe, deren Inhaber
natürliche Personen sind und in denen der Betriebsinhaber
und sein Ehegatte aus dem Betrieb ein Einkommen beziehen,
das kleiner aIs das aus außerbetrieblichen QueIlen ist.

Als Betriebsinhaber gilt diejenige natürliche Person, für
deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, unabhängig
von den EigentumsverhäItnissen. Können bei Betrieben in der
Hand von natürlichen Personen mehrere Personen als Be-
triebsinhaber angesehen werden k. a. bei Erbengemein-
schaften),dann gilt als Betriebsinhaber diejenige Person,
bei der in erster Linie die Verantwortung für den Betrieb
liegt.

Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen
rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Einzel-
personen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister,
BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften
sind.

Zum betrieblichen Einkommen rec'-nen die Einkünfte aus dem
Verkauf selbsterzeugter land- und forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse einschl. der Erzeugnisse gewerblicher Tier-
haltungen des Betriebes, Einkünfte aus gewerblichen Neben-
betrieben des Betriebes und Einkünfte aus Zimmervermietung
an Ferien- oder Kurgäste. Einzubeziehen sind ferner der
!{ert des Eigenverbrauchs an land- und forstwirtschaftlichen
Erzeugnissen und der Mietwert der eigengenutzten Wohnung.

Zu den außerbetrieblichen Einkünften des Betriebsinhabers
und seines Ehegatten rechnen Einkünfte aus Erwerbstätig-
keit außerhalb des selbstbewirtschafteten Betriebes, Ein-
künfte aus eigenem Gewerbebetrieb, Einkünfte aus Rente,
Pension, Verpachtung, Vermietung, Kapitalvermögen u. dgl.
Dazu rechnen auch gelegentliche Einktinfte aus vorübergehen-
der Tätigkeit (2. B. Waldarbeit in Staatsforsten, Arbeiten
bei der Flurbereinigung). Nicht zu den außerbetrieblichen
Einkünften rechnen Einkünfte, die aus betriebsbezogener
Tätigkeit stammen.

-2-
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Brgrl ff:
BETRIEBE IN DER HAND VON NATt}RI,ICHEN

PERSONEN, DEREN BETRIEBLICHES EINKOMIT{EN
KLEINER ATS DAS AUSSERBETRIEBLICHE

EINKOMI'{EN IST

0FK-llr.:

6BK4r.(n):
.2659, 2663

Statistik/
Gültigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Nachgewiesen werden TandwirtschaftTiche Betriebe, die die
genannten Voraussetzungen erfüllen. Landwirtschaftliche
Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einhei-ten, die
für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) be-
wirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unter-
stehen, Iandwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und
deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens 10 t
ihrer Waldfläche beträgt.

+

,
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Brgrl ff:

BETRIEBE IN DER HAND VON NATI,RI,ICHEN PERSONEN
I4IT MINDESTENS EINER MIT BETRIEBLICHEN ARBET-
TEN (OIOIE HAUSIIALT DES BETRIEBSINHABERS) VOLL.

BESCHAFTI GTEN FAI,II L I ENARBE ITSKRAFT

0FKdr.:

GBK-tir.( n) :
2701

Statistik/
cüftigkeitszeitraum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIIerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe, deren Inhaber
natürliche Personen sind und in denen während des Erhe-
bungsjahres Familienarbeitskräfte an mindestens 47 Wochen

mit durchschnittlich mindestens 45 Stunden je l'Ioche mit
betrieblichen Arbeiten beschäftigt waren.

Als Betriebsinhaber gilt diejenige natürliche Person, für
deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, unabhäng
von den Eigentumsverhältnissen.

Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen
rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Ein-
zelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister,
BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften
sind.

Zu den Familienarbeitskräften zählen Personen aus dem
Personenkreis Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb
Tebenden FaniTienangehörigen, die 14 Jahre und älter sind
und im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten voII-
beschäftigt waren.

Der Personenkreis "Betriebsinhaber und ihre auf dem Be-
trieb lebenden Familienangehörigen" umfaßt den Betriebs-
inhaber und seinen Ehegatten (in jedem FaII), sowie Fa-
milienangehörige, Verwandte und Verschwägerte des Be-
triebsinhabers einschl. Kinder, die während des Berichts-
zeitraumes, wenn auch nur vorübergehend, dem mit dem Be-
trieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers
angehörten; ferner Verwandte und Verschwägerte des Be-
triebsinhabers, die im vorgenannten Zeitraum einem anderen
räumlich mit dem Betrieb verbundenen Haushalt k. A. A1-
tenteiler, Haushalt eines verheirateten Sohnes) angehörten
sofern ihre Verpflegung überwiegend vom Betrieb bezogen
wurde.

-2-
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Ecgrlff:
BETRIEBE IN DER HAND VON NATI}RLTCHEN PERSONEN
MIT MINDESTENS EINER MIT BETRIEBLICHEN ARBEI-
TEN (OHNE HAUSHALT DES BETRIEBSINHABERS) VOLL-

BESCHAFTIGTEN FAMILIENARBE ITSKRAFT

0tK.llr.:

GBK-lir.(n):
270t

Statistik/
Gültigkeitszeitraun Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichts-
zeitraum für den Betrieb geleisteten Arbeiten, z. B. FeId-
Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken), Transportarbeiten
für den Absatz selbsterzeugter landwirtschaftlicher Pro-
dukte bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln, Betriebs-
führung, ferner Tätigkeiten für die zum Betrieb gehörenden
V,Ialdflächen und verarbeitenden Nebenbetriebe.

Nicht zu den mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten
Familienarbeitskräften rechnen Familienarbeitskräfte, die
zwar im erweiterten Betriebsbereich Betrieb einschl. Haus-
halt des Betriebsinhabers vollbeschäftigt vraren, aber
nicht im engeren Bereich der betrieblichen Arbeiten.

Nachgewiesen werden TandwirtschaftTiche Betriebe,die die
genannten Voraussetzungen erfüllen. Landwirtschaftliche
Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die
für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) be-
wirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung un-
terstehen, Iandwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen
und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens
10 t ihrer Waldfläche beträgt.

Be gr i f f sb e z i-ehungen : DieBetriebe in
der Hand von natürlichen Personen mit mindestens einer mit
betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt des Betriebsinha-
bers) vollbeschäftigten Familienarbeitskraft sind eine
Untergruppe der aetriäbe mit ... nit bet,riebTichen Arbei-
ten voTTbeschäftigten Arbeitskräften (Landwirtschafts-
zählung l97l). Diese unfassen darüber hinaus noch
- landwirtschaftliche Betriebe in der Hand von juristi-
schen Personen mit mindestens einer mit betrieblichen Ar-
beiten vollbeschäftigten ständigen familienfremden Ar-
beitskraft,
- Iandwirtschaftliche Betriebe in der Hand von natürlichen
Personen, auf denen ausschließIich ständige familienfremde
Arbeitskräfte mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigt
sind.
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0FK-llr.:

6BK-ltr.( n) :

2702

BETRIEBE IN DER HAND VON NATÜRLICHEN
UND JURISTISCHEN PERSONEN

Ergrlff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitrar:m

rtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe, deren Inhaber
entweder natürliche oder juristische Personen sind.

AIs Betriebsinhaber gilt diejenige natürliche oder juri-
stische Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirt-
schaftet wird, unabhängj-g von den Eigentumsverhältnissen.

Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen
rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Ein-
zelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister,
BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften
sind.

Können bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen
mehrere Personen als Betriebsinhaber angesehen werden (z.B-
bei Erbengemeinschaften), danh gilt als Betriebsinhaber
diejenige Person, bei der in erster Linie die Verantwortung
für den Betrieb liegt.

Zu den Betrj-eben in der Hand von juristischen Personen
rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber juri-
stische Personen des privaten R:chts (eingetragene Geno'sse
schaften, eingetragene Vereine, Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Aktiengesellschaften, Anstalten und
Stiftungen des privaten Rechts) oder juristische Personen
des öffentlichen Rechts (Kirchen, kirchliche Anstalten,
sonstige Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
Bund, Länder, Bezirke, Kreise, Gemeinden, Bezirks-, Kreis-
oder Gemeindeverbände) sind.

Nachgewiesen werden TandwirtschaftTiche Bettiebe in der
Hand von natürlichen und juristischen Personen. Landwirt-
schaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Ein-
heiten, die für Rechnung öines Inhabers (des Betriebsin-
habers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse her-
vorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt.
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DFK-Nr.:

6BK-tir.( n) :
2679

Bcgrlff:

BETRIEBE MIT EIGENFLÄCHE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungStatistik/
GüItigkeitszeitrar:rt

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIIerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe, die eigene

landwirtschaftl-ich genutzte F7ächen selbst bewirtschaften,
unabhängig vom Anteil der Eigenfläche an der gesamten

selbstbewirtschafteten landwirtschaftlich genutzten Fläche

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche rechnen Flächen,
die zur Erzeugung pflanzlicher landwirtschaftlicher Pro-
dukte genutzt werden (aIs AckcrTand, Dauergtün7and, Dauer
kuTtuten oder Gartenland) .

Zur selbstbewirtschafteten landwirtschaftlich genutzten
Fläche der Betriebe, aber nicht zur Eigenfläche der Be-
triebe rechnen selbst bewirtschaftete zugepachtete Flächen,
aufgeteiltes Dienstland, zur Bewirtschaftung unentgeltlich
übernommene Flächen u. dgl.

Nachgewiesen werden TandwittschaftTiche Betriebe mit Eigen
fIäche. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers
(des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer ein-
zigen Betriebsführung unterstehen, tandwirtschaftliche Er-
zeugnisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt'
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Bcgrl ff:

BETRIEBE MIT ERWERBSEINKOMI4EN AUS AIiTDERWEITIGER
ERWERBSTATIGKEIT

t)Fl(-llr.:

GBI(-I{r.(n):
2662

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/negrj_ffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971

(VoIlerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe, in denen der
Betriebsinhaber und sein Ehegatte neben ihrem betrieb-
lichen Einkommen auch Erwerbseinkommen aus außerbetrieb-
licher Erwerbstätigkeit beziehen.

Zum betrieblichen Einkonmen rechnen die Einkünfte aus dem
Verkauf selbsterzeugter land- und forstwirtschaftlicher
Erzeugnisse einschl. der Erzeugnisse gewerblicher Tier-
haltungen des Betriebes, Einkünfte aus gewerblichen Neben-
betrieben des Betriebes und Einkünfte aus Zimmervermietung
an Ferien- oder Kurgäste. Einzubeziehen sind ferner der
lüert des Eigenverbrauchs an land- und forstwirtschaftli-
chen Erzeugnissen und der Mietwert der eigengenutzten Woh-
nung.

Die Erwerbseinkommen des Betriebsinhabers und seines Ehe-
gatten aus außerbetrieblicher Erwerbstätigkeit umfassen
Einkünfte aus Tätigkeit a1s Arbej-ter, Angestellter, Beam-
ter oder Auszubildender sowie Einkünfte aus selbständiger
oder freiberuflicher Tätigkeit außerhalb des Betriebes.

Darüber hinaus kann der Betrlebsinhaber und sein Ehegatte
auch Einkünfte aus Rente, Pension, Verpachtung, Vermietung
Kapitalvermögen u.dgl. beziehen.

Einbezogen werden nur J.andwjltschaftliche Betrjebe mit
Erwerbseinkornmen aus anderweitiger Erwerbstätigkeit. Land-
wirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebs-
inhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse her-
vorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 1O t ihrer Waldfläche beträgt.

-2-



Stand: 01 .02 .80 Elattdr.: 2

EswerdenhiervondenlandwirtschaftlichenBetriebenin
der Hand von natürlichen Personen, deren betriebliches Ein-
kommen größer a7s das außerbetriebTiche Einkonmen ist,
einschT. Betriebe ohne außerbetriebTiches Einkommen nur
solche Betriebe nachgewiesen, in denen der Betriebsinhaber
oder sein Ehegatte Einkommen aus einer außerbetrieblichen
Erwerbstätigkeit erzielen; diese Betriebe werden nach der
Größe der Landwj rtschaftTich genutzten Fläche gegliedert.
Nicht enthalten sind daher solche landwirtschaftlichen Be-
triebe, in denen der Betriebsinhaber oder sein Ehegatte ein
betriebliches Einkommen beziehen, das kleiner als das
außerbetriebliche ist oder in denen der Betriebsinhaber
oder s|in Ehegatte ein außerbetriebliches Einkommen bezie-
hen, das nur aus Einkünften aus Rente, Pension, vermietung,
Kapitatvermögenu.dgl.bestehtundnichtausEinkünften
aus Erwerbstätigkeit.

Als Betriebsinhaber g ilt diejenige natürliche Person, für
deren Rechnung der Be trieb bewirtschaftet wird, unabhängig
von den Eigentumsverhä ltnissen. Können bei Betrieben in der
Hand von natürlichen Personen mehrere Personen als Betr
inhaber angesehen werden (2. B. bei Erbengemeinschaften),
dann gilt als Betriebsinhaber diejenige Person, bei der in
erster Linie die Verantwortung für den Betrieb liegt.

Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen
rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Ein-
zelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister'
BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemeinschaften
sind.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Die Betriebe mit
Erwerbseinkommen aus anderweitiger Etwerbstätigkeit sind
eine UntergruPPe der Betriebe in der Hand von natürTichen
Petsonen, deten be triebliches Einkonmten gtößer a'ls das außer
betriebl-iche Einkommen ist, einschL' Betriebe ohne außerbe-
triebliches Einkomnen (Landwirtschaftszäh1ung t97l)' Diese
umfassen aber zusätzlich
- landwirtschaftliche Betriebe ohne außerbetriebliches Ein-

kommen
- l_,andwirtschaftliche Betriebe mit außerbetrieblichem Ein-

kommen, das nur aus Nichterwerbseinkommen (Rente, Pension
Verpachtung, Vermietung, Kapitalvermögen u'dgl') besteht'

Statistisches Informationssystem des Bundes
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BETRIEBE I,IIT ERWERBSEINKOM},IEN AUS ANDER!{EITIGER
ER!{ERBSTATIGKEIT
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(Vollerhebung)

Begrif f sinhalt z Betrie.berauf denenwäh-
rend des Erhebungsjahres Familienarbeitskräfte und,/oder
ständige familienfremde Arbeitskräfte an mindestens
47 Wochen mit durchschnittlich mindestens 45 Stunden je
Woche mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt waren.

Zu den Familienarbeitskräften rechnen hier Personen aus
dem Personenkreis Bettiebsinhabet und ihre auf dem Be-
trieb Tebenden FamiTienangehörigen, die 14 Jahre und älter
sind und im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten
vollbeschäftigt waren.

Der Personenkreis "Betriebsinhaber und ihre auf dem Be-
trieb lebenden Familienangehörigen" umfaßt den Betriebs-
inhaber und seinen Ehegatten in jedem FaII sowie Familien-
angehörige, Ver$randte und Verschwägerte des Betriebsin-
habers einschl. Kinder, die während des Berichtszeitrau-
mes, vrenn auch nur vorübergehend, dem mit dem Betrieb
räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers ange-
hörteni ferner Verwandte und Verschwägerte des Betriebs-
inhabers, die im vorgenannten I-eitraum einem anderen,
räumlich mit dem Betrieb verbundenen Haushalt (2. B. Al-
tenteiler, Haushalt eines verheireiteten Sohnes) angehörten
sofern ihre Verpflegung überwiegend vom Betrieb bezogen
wurde.

Zu den ständigen familienfremden Arbeitskräften rechnen
hier vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Alter von 14 Jahren
und äIter, die im Berichtszeitraum für den Arbeitsbereich
Betrieb beschäftigt waren und in einem unbefristeten oder
auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsverhält-
nis zum Betrieb standen (einschl. im Betrieb beschäftigte
Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers, die nichl
auf dem Betrieb leben). Dazu rechnen auch in gewerblichen
Nebenbetrieben oder gewerblichen Tierhaltungen des Betrie-
bes Beschäftigte. Nicht hierzu rechnen Arbeitskräfte, die
ausschließlich in einem nichtlandwirtschaftlichen Gewerbe-
betrieb des Betriebsinhabers (2. B. Schlachterei, Gasthof)
oder im Haushalt des Betriebsinhabers oder für fremde
Rechnung im Betrieb beschäftigt waren (2. s. Arbeitskräfte
von Lohnunternehmdn). _ 2 _
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Zu den betrieblichen Arbeiten zählen alle im Berichtszeit-
raum für den Betrieb geleisteten Arbeiten, z' B' Feld-,
Hof-, stallarbeiten (einschl. t'Ielken), Transportarbeiten
für den Absatz selbsterzeugter Iandwirtschaftlicher Pro-
dukte bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln, Betriebs-
führung, ferner Tätigkeiten für die zum Betrieb gehörenden
lrlaldflächen und verarbeitenden Nebenbetriebe'

Nicht zu den mit betriebtichen Arbeiten vollbeschäftigten
Arbeitskräften rechnen Familienarbeitskräfte, die zwar im
erweiterten Betriebsbereich Betrieb einschl. Haushalt des
Betriebsinhabers votlbeschäftigt waren, aber nicht im
engeren Bereich der betrieblichen Arbeiten'

Nachgewiesen werden landwittschaftTiche Bettiebe, auf denen
Arbeitskräfte mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigt
waren. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirt-
schaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers
(des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer ein-
zigen Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Er-
zeugnisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche mindestens 10 t ihrer waldfläche beträgt.

Be gr i f f sb e z rehun ge n : DieBetriebemit
. . . mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeits-
kräften und die Betriebe mit ständigen famiTienfrenden Ar-
beitskräften (Landwirtschaftszählung l97l\ unterscheiden
sich in der Zuordnung einiger Betriebe. so rechnen allein
zu den Betrieben mit ... mit betrieblichen Arbeiten voII-
beschäftigten Arbeitskräften solche Betriebe in der Hand
von natürlichen Personen, auf denen ausschließlich Familie:
arbeitskräfte rnit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigt
sind. Dagegen zählen allein zu den Betrieben mit ständigen
familienfremden Arbeitskräften solche Betriebe, auf denen
ständige familienfremde Arbeitskräfte zwar mit betriebli-
chen Arbeiten, aber nicht vollbeschäftigt sind'

ZurLAbgrenzung gegenüber den Betrjeben in det Hand von na-
türLichen Personen mit mindestens einer nit bettiebTichen
Arbeiten (ohne HaushaTt des Bettiebsinhabets) voTTbeschäf-
tigten FamiTienarbeitskraft (Landwirtschaftszählung L97l)
siehe dort.
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Landwirtschafts-
zähtung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betriebe, die zugepach-

tete LandwirtschafLtich genutzte FLächenbewirtschaften,
unabhängig vom Anteil der Pachtfläche an der gesamten

selbstbewirtschafteten Iandwirtschaftlich genutzten
Fläche.

Zu den Betrieben mit Pachtfläche rechnen auch solche
Betriebe, die andere Betriebe als Ganzes zugepachtet
haben.

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche rechnen F1ächen,
die zur Erzeugung'pflanzlicher landwirtschaftlicher p66:
dukte genutzt werden (als AckerTand, Dauergrün7and,
Dauerkulturen oder Gartenland).

Nachgewiesen werden Tandwirtschaftliche Betriebe mit
Pachtfläche. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-
wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines In-
habers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen, Iandwirt-
schaftliche Erzeugnisse hervo.rbringen und deren land-
wirtschaftlich genutzte Fläche mindestens 10 t ihrer
Waldfläche beträgt.



Stand: 01 .02 .80 Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

t)FK-llr.:

GBK4r.(n):
2703, 27t3

BETRIEBE I"IIT STIiNDIGEN
FAMILIENFREI4DEN ARBEITSKR.IiFTEN

Ergrlff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehustatistik/
Gültigkeitszeitraum

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIlerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t: Betriebe, bei denen im

Berichtsjahr ständige faniTienfremde Arbeitskräfte be-

schäftigt waren.

ständige familienfremde Arbeitskräfte sind solche fami-
Iienfremden Arbeitskräfte im Alter von 14 Jahren und mehr,
die im Berichtsjahr in einem unbefristeten oder auf min-
destens drei Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäItnis
zum Betrieb standen und dort mit betrieblichen Arbeiten
beschäftigt waren, unabhängig von der ZahI der Wochen-
arbeitsstunden und der ZahI der Arbeitswochen'

Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen
- bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im

Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-
triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie'
im Betrieb beschäftigte Familienangehörige des Be-
triebsinhabers, die nicht auf dem Betrieb oder in
einem mit dem Betrieb verbundenen Haushalt leben;

- bei Betrieben in der Hand von juristischen Personen:
alle auf dem Betrir-'b beschäftigten Personen'

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichts-
zeitraum für den Betrieb geleisteten Arbeiten, z' B'
FeId-, Hof-, Stallarbeiten (einschl- Me1ken), Transport-
arbeiten für den Absatz selbsterzeugter landwirtschaft-
licher Produkte bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln,
Betriebsführung, ferner Tätigkeiten für die zum Betrieb
gehörenden waldflächen und verarbeitenden Nebenbetriebe.

Nachgewiesen werden LandwirtschafxTiche Betriebe mit
ständigen familienfremden Arbeitskräften. Landwirtschaft-
liche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten,
die für Rechnr:ng eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen,landwirtschaftlicheErzeugnissehervorbrin-
gen und deröh landwirtschaftlich genutzte Fläche minde-
stens 10 t ihrer Waldfläche beträgt'

-2-
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Gültigkeitszeitrar:rr Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Zur Abgrenzung
der Betriebe mit ständigen familienfremden Arbeitskräften
gegenriber den Betrjeben nit ... nit betrieblichen Ar-
beiten vollbeschäftigten Arbeitskräften (Landwirtschafts-
zählung l97l) siehe dort.
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BETRIEBSLEITER

Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Handwerks-
zähLwrg 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Betriebsleitern
zäh1en solche Personen, die als Leiter von selbständigen
Handwerksunternehmen oder handwerklichen Nebenbetrieben
nichthandrverklicher Unternehmen in einem Arbeitnehmerver-
häItnis zum Unternehmen stehen.
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Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIlerhebung)

B e g r i f f s i n h a t t : Klassifizierungsschema
für TandwirtschaftTiche Bettiebe und Fotstbettiebe. Die

Betriebe werden nach ihrem wirtschaftlichen Schwerpunkt

vorgregebenen Klassen (slehe unten) zugeordnet.

Der wirtschaftliche schwerpunkt der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe ergibt sich aus dem verhältnis
der Standarddeckungsbeiträge ihrer Produktionszweige,
-richtungen und -bereiche zueinander und zum Standard-
deckungsbeitrag des Betriebes.

Die einzelnen Frucht- bzw. Vieharten eines Betriebes
werden zu Produktionszweigen und diese wiederum zu
Produktionsrichtungen und weiter zu Produktionsbereichen
zusammensJefaßt. Im einzelnen werden fotgende Produktions-
bereiche (mit römischen ZLffetn bezeichnet) und Produk-
tionszweige (mit Versalien bezeichnet) mit den zugehöri-
gen Frucht- bzw. Vieharten unterschieden:
I. Landwirtschaft

A. Milchvieh:
i4ilchkühe

B Rindermast:
Andere Pferde (ohne Arbeitspferde)
KäIber unter 3 Monaten
Jungvieh 3 Monate bis 1 Jahr
Männliche Rinder 1-2 Jahre
Weibliche Rinder 1-2 Jahre
Färsen usw. 2 Jahre und älter
Amnen- und Mutterkühe
Mast- und Schlachtkühe
AlIe anderen Rinder
Schafe jeden Alters
In Pension aufgenommene Rinder
In Pension weggegebene eigene Rinder
Schweine:c
Zuchtsauen
AIIe anderen Schweine (ohne Ferkel)

-2-
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GeflügeI:
Legehennen l/2 Jahr und älter
Junghennen unter L/2 lahr aJ-L
Masthähnchen und -hühnchen
Gänse, Enten, Truthühner
Extensivfrüchte :

Winterweizen
Sommerweizen
Vilinterroggen
Sommerroggen
Wintergerste
Sommergerste
Hafer
Wintermenggetreide
Sommermenggetreide
Körnermais
Speiseerbsen und -bohnen
Ackerbohnen
A1le anderen Hülsenfrüchte
WinterraPs
SornrnerraPs, Rübsen

F. Intensivfrüchte:
Rüben und Gräset zux Samengewinnung
AIIe anderen Handelsgewächse
Frühkartoffeln
Spätkartoffeln
Zuckerrüben
Tabak
Gemüse, Spargel, Erdbeeren im !{echsel mit

landw ir tschaf tlichen Kulturen
G. Weinbau:

Im Ertrag stehende Rebfläche
Nicht im Ertrag stehende Rebfläche

H. Hopfenbau:
Hopfen

J. Obstbau:
Obstanlagen

3
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II. Gartenbau:
K. Freilandgemüse:

Gartengewächse im Freiland (einschl. Erdbeeren
und Spargel)

L. Unterglasgemüse:
Gartengewächse unter Glas (einschl. Erdbeeren
und Spargel)

1,1. Freilandzierpf lanzen :

Blumen und Zierpflanzen im Freiland
Gartenbausämereien

N. Unterglaszierpflanzen :

Blumen und Zierpflanzen unter Glas

O. Baumschulen:
Baumschulen

III. Forstwirtschaft
Korbweidenanlagen, Pappelanla€Jen, Weihnachtsbaum-
kulturen außerhalb des Waldes;
!{a1dflächen, Forsten, Holzungen.

Für jede einzelne dieser Frucht- bzw. Vieharten eines Be-
triebes wird (soweit im Betrieb vorhanden) ein Standard-
deckungsbeitrag errechnet. Dieser ergibt sich aus dem
monetären Ertrag je Einheit (ha Anbaufläche bzw. Stück
Vieh), abzüglich der produktonsspezifischen variablen
Kosten je Einheit, multipliziert mit der Anzah1 der von
dem Betrieb selbstbewirtschafteten bzw. gehaltenen Einhei-
ten.

Der monetäre Ertrag und die produktionsspezifischen vari-
ablen Kosten sind standardisiert.

Der monetäre Ertrag je Einheit wird berechnet aus dem
(standardisierten) naturalen Ertrag (2. B. kg Gewichts-
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zunahme je Zeiteinheit und Stück Vieh, durchschnittlicher 
Iha-Ertrag je ha Anbaufläche) und dem (standardisierten) 
IPreis. I

Zur Ermittlung der durchschnittlichen naturalen Erträge
und der durchschnittlich erzielten Preise werden im we-
sentlichen die laufenden Produktions- und Preisstatisti-
ken aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft heran-
gezogen.

Den regional unterschiedlichen natürlichen und wirtschaft-
Iichen Ertragsbedingungen wird Rechnung getragen durch
eine Itifferenzierung der kreisfreien Städte und Landkrei-
se nach drei Leistungsklassen der Produktionszweige, denen
die einzelnen Frucht- und Vieharten speziell für die Er-
mittlung der regionalen Leistungsunterschiede zugeordnet
werden, mit der Folge, daß für aIIe in einem Landkreis
ansässigen Betriebe, die z. B. Sommerweizen anbauen, bei
der Berechnung des Standarddeckungsbeitrags des Sommer-
weizens für den einzelnen Betrieb die gleiche Leistungs-
klasse unterstellt wird.

Die produktionsspezifischen variablen Kosten je Einheit
einer Frucht- bzw. Viehart werden unter Rückgriff auf die
in Buchführungsbetrieben ermittelten monetären Bezj-ehungen
zwischen Aufwand und Ertrag, teilweise ergänzt durch
Schätzungen, berechnet, und bundeseinheitlich nach den
drei Leistungsktassen auf die jeweilige Frucht- bzw. Vieh-
art aller Betriebe angewendet.

Zu den produktionsspezifischen variablen Kosten rechnen
bei den Fruchtarten im wesentlichen Ausgaben für Saatgut,
Dünger, Pflanzenschutz, variable tlaschinenkosten sowie
sonstige variable Kosten (2. B. Ernteversicherung, Trock-
nungskosten, Verbandsbeiträge, Verpackungs- und Vermark-
tungskosten), bei den Vieharten im wesentlichen Ausgaben
für Bestandsergänzung, Kraftfutter, V'lirtschaftsfutter,
Tierarzt, variable Maschinenkosten (Energie, idasser,
Stallentmistung) und sonstige variable Kosten (2. B. Be-
samung, Tierversicherung, Verbandsbeiträge) -

Die Anbauflächen für Viehfutter werden nicht bewertet, da
sie indirekt über den naturalen Ertrag der Viehhaltung

5
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erfaßt werden. Ferke1 werden indirekt a1s naturaler Er-
trag der Schweinezucht erfaßt. Für die Arbeitspferde er-
folgt keine Bewertung, da ihre Arbeitsl-öistung nicht
sinnvoll zu bewerten ist,

Negative Standarddeckungsbeiträge ergeben sich bei den
Ammen- und Mutterkühen und bei den in Pension aufgenom-
menen Rindern. Die Zuchtleistung der Ammen- und Mutter-
kühe wird indirekt bei den Jungrindern mitbewertet.

Die in Pension aufgenomnenen Rinder werden bei den ande-
ren Rinderkategorien mit voller Jahresleistung bewertet.
Da sie aber nur vorübergehend auf dem Betrieb anwesend
sind, wird zur Berechnung ihrer effektiven Leistung unter
der Position der in Pension aufgenommenen Rinder ein ent-
sprechender Korrekturposten gebildet

Die für die einzelnen Frucht- bzw. Vieharten eines Betrie-
bes berechneten Standarddeckungsbeiträge werden nachein-
ander zusammengJefaßt zu den Standarddeckungsbeiträgen der
Produktionszweige, diese zu Standarädeckungsbeiträgen
von Produktionsrichtungen und diese wiederum zu den Stan-
darddeckungsbeiträgen der Proi.uktionsbereiche. Die Summe

der Standarddeckungsbeiträge der Produktionsbereiche er-
gibt den Standarddeckungsbeitrag für den Betrieb.
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1 Fortschreibung
des BevöIke-
nrngsstandes
ab i95o

Begriffsinhalt
zur WohnbevöTkerung gehören,

denen ZeitPunkten.

Zahl der Personen, die
nachgewiesen zu verschie-

Zur ttohnbevöIkerung einer Gemeinde rechnen die Personen,
die dort ihre alleinige wohnung oder unterkunft haben
sowie die Personen, die zwar noch weiteren vtohnraum be-
sitzen. aber vom Erfassungsort aus zur Arbeit oder Aus-
bildung gehen bzw. sich dort tiberwiegend aufhalten' Auf
dasBundesgebietbezogenstelltdieWohnbevölkerungdie
Gesamtzahl der hier wohnhaften Personen dar'

Die in mehrjährigen Abständen durch Zählungen ermittelte
l,Iohnbevölkerung wird unter Verwendung der Ergebnisse der
statistik der natürlichen BevöIkerungsbewegung und der
wanderungsstatistik laufend fortgeschrieben. AIs Zugänge
zur lrlohnbevöIkerung rechnen die .Le.bendgeborenen und die
Zuzüge, als Abgänge die Gestorbenen und dre Fortzüge'

lage für die Fortschreibung der Wohnbevölkerung war bis
zum 24.g.56 die Volks- und Berufszählung 1950, dann bis
zum 5.6.61 die Bestandsaufnahme der Bevölkerung in der
Vtohnungsstatistik vom 25.9-56 und vom 6'6'61 bis zum

26.5.7O die Vo1ks- und Berufszählung t96l ' Seit dem

27 .5.7o dient die volks- und Berufszählung 1970 als Aus-
gangspunkt.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2'

Anderungen im Zei- tablauf : Gl

-2-
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2.1 Bevölkerungs-
voraus-
schätzung
1972 bLs 2o,Cc^

2.2 Yorausschätzung
der deutschent Erwerbspersonen
1972 bLs 2OOo

B e g,r i f f s i n h a I t : Wie unter 1., jedoch

werden geschätzte Daten über Personen nachgewiesen, die
zur wohnbevöTkerung gerechnet r"td.nl ) .

In der 4. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung werden
BevöIkerungsstände jeweils zum Jahresanfang errechnet
und nachgewiesen.

In der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung werden
für jedes Kalenderjahr Bevölkerungsstände zum 1.1. und
zurn 31.12. (ohne Wanderungen bzw. einschl. Wanderungen)
errechnet und nachgewiesen.

Bei dem Bevölkerungsstand zun 3I-12. handelt es sich um

eine reine Rechengröße, da für jedes Kalenderjahr die
noch nicht gealterte BevöIkerung ohne Berücksichtigung
der Iebendgeburten, jedoch unter Berücksichtigung der
Sterbefä71.e und ggf. der Außenwanderung geschätzt wird'

Bei der Errechnung des Bevölkerungsstandes ohne !{anderun-
gen wird die Bundesaußenwanderung vernachlässigt, d'h' es
wird unterstellt, daß keine Zuzige und Fortzüge tiber die
Grenzen des Bundesgebietes stattfinden. Bei der Errechnung
des Bevölkerungsstandes einschl. Wanderungen wird dagegen
die Bundesaußenwanderung mit berücksichtigt.

In der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
werden Jahresdurchschnittzahlen nachgewiesen -

1) Zu ELnzeLheiten der Methodik der BevöIkerungsvoraus-
schätzung siehe Fachserie A, BevöIkerung Und Kultur,
Reihe 1, Gebiet und Bevölkerung, Sonderbeitrag voraus-
schätzung der Bevölkerung für die Jahre t972 bLs 2o0o
(4. koordinierte BevöIkerungsvorausschätzung) bzt'''
C. Höhn und W. Linke: voraussichtliche BevöIkerungsent-
wicklung bis !99o, Erster und Zweiter Teil, in Wirt-
schaft und Statisttk t2/1975, S. 793-798 und 6/L976,
S. 337-340 (5. koordinierte Bevölkerungsvorausschätz

3-
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In der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung sowie
in der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
werden nur Daten über die deutsche wohnbevölkerung ge-
schätzt und nachgewiesen.

B e g r i f f s b e.z L e h u n g e n : Di-e Begriffe
Bevölkernngsstand, BevöLkerungsstand ( in Jahresdurch-
schnitt) (Fortschreibung des BevöIkerungsstandes) und
wohnbevölkerung (volks- und Berufszählung 197C^, l,tikro-
zensus) beschreiben den gleichen Personenkreis'

Im Unterschied zur !,Iohnbevölkerung, die für den stichtag
einer Zäihlung nachgewiesen wird, weist der Bevölkerungs-
stand die fortgeschriebene Zahl der zur wohnbevölkerung
rechnenden Personen zu verschiedenen zeitpunkten bzw. für
verschiedene Zeiträume nach. Im Rahmen der 5' koordi-
nierten Bevölkerungsvorausschätzung sowie der Voraus-
schätzung der deutschen Erwerbspersonen werden jedoch
nur Daten über die deutsche Wohnbevölkerung geschätzt
und nachgewiesen.
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Alle folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Sunme der Bruttobezüge
(Bar- und Sachbezüge) der Angestellten einschließlich der
kaufmännisch und technisch Auszubildenden ohne die Arbei
geberanteile zur Sozialversicherung.

In die Bruttogehaltsumme einbezogen sind u.a. Gehaltszu-
schläge, Vergütungen für Urlaub und I'eiertage, Gehalts-
fortzahlungen im Krankheitsfalle, vermögenswirksame Lei-
stungen, Gratifikationen, Provisionen' Tantiemen und
andere Aufwendungen, für die Lohnsteuer gezahlt wird sowie
die Bezüge von leitenden Angestellten, Gesellschafter-Ge-
schäftsführern und Vorstandsmitgliedern, soweit sie
steuerlich als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
anzusehen sind.

Nicht einbezogen sind u.a. allgemeine soziale Aufwendun-
gen (2.8. Zuschüsse für Kantinen), Vergütungen, die als
Spesenersatz anzusehen sind (2.8. Trennungsentschädigun-
gen) sowie Ruhegelder und Betriebspensionen.

Nicht enthalten sind auch Bezü7e von Arbeitnehmern, die
in keinem Arbeitsvertrags- oder Dienstverhältnis zum
jeweiligen Unternehmen stehen.

Die Zuordnung von Personen zu den Angestellten erfolgt in
den einzelnen Statistiken unterschiedlich. Entweder ist
die Art der ausgeübten Tätigkeit oder die Beitragspflicht
j-n der Angestelltenrentenversicherung maßgebend.

Zu den kaufmännisch und techni-sch Auszubildenden rechnen
Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach
dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten kaufmännischen
oder technischen Ausbildungsberufen ausgebildet werden.
Normalerweise mündet die Ausbildung dieser Personen in
einen Angestelltenberuf ein.

-2-
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1.1 Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

1.2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgevrer-
be (einschl.
Fertigteilbau )

ab 1977

Handwerks-
zähLung 1977

2

B e g r i f f s i n h a I t : In die Bruttogehaltsumme
einbezogen sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des
Baugewerbes (Lohnausgleichs-, Urlaubs- und Zusatzver-
sorgungskasse).

Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnaus-
gleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurücker-
stattet werden (2.8. Kurzarbeitergeld).

Für die Zuordnung von Personen zu den Angestellten ist
die Art der ausgeübten Tätigkeit maßgebend. Deshalb sind
in der Bruttogehaltsumrne die Gehälter der angestellten-
versi.cherungspflichtigen Poliere, Schachtmeister und
Meister nicht enthalten

Anderungen im Zei tablauf: Die
vermögenswirksamen Leistungen sj-nd seit 1966 und die Bei-
träge zu den Sozialkassen des Baugewerbes ab 1976 in der
Bruttogehaltsumme enthalten .

B e g r L f f s b e z i- e h u n g e n : Siehe unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : In die für das Kalender-
)ahr 1976 nachgewiesene Bruttogehaltsumme sind auch die
Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes einbezogen
(Lohnausgleichs-, Urlaubs- und zvsatzversorgungskasse) -

Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnaus-
gleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurücker-
stattet werden (2.8. KurzarbeitergeTd).

zur Bruttogehaltsumme zählen die Bezüge der BetriebsTei-
ter, der kaufmännischen und technischen AngesteTTten und
der kaufmännisch und technisch Auszubildenden.

Im Baugewerbe rechnen die Entgelte der Poliere, Schacht-
meister und Meister grundsätzlich zur Bruttolohnsumme
und nicht zur Bruttogehaltsumme, da diese Personen zu den
Gesel-Len und sonstigen Facharbeitern gerechnet werden-

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 3.

3-
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3.1 Erhebung bei
den öffent-
lichen Elektri-
zitätsversor-
gungsunter-
nehmen

1950 bis 1974

3.2 Erhebung bei
den Gasversor-
gungsunter-
nehmen

195o bis 1974

B e g r i f f s i n h a I t : Für die zuordnung von
Personen zu den Angestellten j-st die Beitragspflicht in
der Angestelltenrentenversicherung maßgebend - Zur Brutto-
gehaltsumme rechnen auch die Bruttobezüge der Beamten
und Verwaltungsauszubi ldenden .

Nicht zur Bruttogehaltsumme zäh1en Entgelte der Arbeits-
kräfte, die in keinem festen GehaltsverhäItnis zum be-
fragten Unternehmen stehen und nur regelmäßig zeitweise
bestimmte Arbeiten durchführen.

Anderungen im Zei tablauf: Die
vermögenswirksamen Leistungen sind erst seit 1966 in der
Bruttogehaltsumme enthalten .

Be g r i f f s b e z ie h un ge n : Die Begriffe
Bruttogehaltstrmme sowie Gehaltsutmne (Monatlicher Indu-
striebericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) und Gehä-lter
(Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und
im Verarbeitenden C'ewerbe) bezeichnen annähernd gleiche
Tatbestände. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß für die
Zuordnung zu den Angestellten bei der Ermittlung der C'e-
haltsumme sowie der Gehälter die Beitragspflicht zur Ange-
stelltenrentenversicherung maßgebend ist und nicht - wie
bei der Ermittlung der Bruttogehaltsumme in den Statisti-
ken des Baugewerbes und in der Handwerkszählung t977 -
auch die Art der ausgeübten Tätigkeit. Außerdem ist zu
beachten, daß die Bruttogehaltsr:mme in den Erhebungen bei
den öffentlichen Elektrizitäts- und den Gasversorgungsun-
ternehmen auch die BruttogehäIter der Beamten und Ver-
waltungsaus zr:bildenden umf aßt.

Die entsprechende Summe der Bruttobezüge der Arbeiter
einschl. der gewerbiich Auszubildenden wird je nach Stati-
stik als Bruttofohnsumme (Monatlicher Baubericht, Monats-
bericht einschl. Auftragseingangserhebung im BauhauPtge-
werbe (einschl. Fertigteilbau), Handwerkszählung 1977,
Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen, Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen) r

a:.s Lohnsumme (Monatlicher Industriebericht, l'lonatsbericht
für Unternehrnen und Betriebe im Bergbau und im Verarbei-

4-
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tenden Gewerbe) oder als Löhne (Monatsbericht für Unter-
nehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden
Gewerbe) nachgewiesen- Besonderheiten ergeben sich inso-
fern, als im Monatlichen Baubericht, im Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau) und in der Handwerkszählung 1977

die C,ehälter der ln der Rentenversibherung der-: Angestell-
ten versicherungspflichtigenPoliere, Schachtmeister und
Meister in der Bruttolohn- und nicht in der Bruttogehalt-
suflrme enthalten sind.
Die Zusamnenfassung der Bruttogehaltsunme, der Bruttolohn-
su$me und der Soziafkosüen in der Handwerkszäihlung t97)
ergibt die tröhne und Gehä7ter (Handwerkszählung 1977).

Die Zusammenfassungen der BruttolohnsuEme und Bruttoge-
haltsuume, der Lohnsuume und c,ehaltsuEme sowie der Iöhne
und Gehälter entsprechen jeweils weitgehend den Begriffen
BruttoTohn- und -gehaltsunne (Jahreserhebung einschl'
Investitionserhebung bei unternehmen des Bautrauptgewerbes
(einschl. Fertigteilbau) ) , Löhne und Gehä7ter (Monatsbe-
richt für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Ver-
arbeitenden C,ewerbe) und -Löhr,e und @häfter für 1969
(Arbeitsstättenzählung 1970). Zu beachten ist jedoch, daß
in den Löhnen und GehäItern für 1969 auch die Dienstbe-
züge von Beamten enthalten sind.
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Lohnsteuer-
statistik
ab 1961

B e g r i f f s i n h a 1 t : Summe der auf der Lohn-

steuerkarte in Abschnitt VI, Spalte 3 vom Arbeitgeber
eingetragenen Lohnbeträge vor Abzug von Steuern und

Sozialabgaben.

Zum Bruttolohn gehören alle einmaligen und laufenden Ein-
nahmen, die einem Arbeitnehmer aus einem gegenwärtigen
oder einem früheren Dienstverhältnis zufließen; dabei
gelten als Ej-nnahmen alle Güter, die in Geld oder Geldes-
wert bestehen, also auch Sachbezüge (2.B. Kost und Logis)
und andere geldwerte Vorteile k.A. private Benutzung
eines betrieblichen Kraftfahrzeugs). Es ist hierbei
gleichgüItig, ob ein Rechtsanspruch auf diese Einnahmen
besteht und unter welcher Bezeichnung oder Form sie ge-
währt werden.

Zum Arbeitslohn gehören z.B. Löhne, GehäIter, Provisio-
nen, Gratifikationen und Tantiemen. Zu den Einnahmen aus
früheren Dienstverhältnissen rechnen vor allem Pensionen,
Ruhegelder, Witwen- und Waisenlelder.

Nicht zum Bruttolohn gehören alle durch steuerrechtliche
Vorschriften von der Lohnsteuer befreiten Einnahmen
z.B. Leistungen aus einer Krankenversicherung, aus der
gesetzlichen Unfallversicherung, Kindergeld, bestimmte
Renten, Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Schlechtwetter-
geld) .1)

Zu den Sozial-abgaben gehören die Arbeitnehmeranteile
zur Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung.

1) Zu Einzelheiten sj-ehe insbesondere §§ 3, 3b und 19
Einkomnensteuergeselz i.d.F.v. 5.t2.1977 (BGBI. I
S. 2365), §§ 2 - 4 Lohnsteuer-Durchführungsverord-
nung i.d.F.v. 21.2.1978 (BGBI. I s. 307) sowie
Abschn. 1-15 der Lohnsteuerrichtlinien 1978 i.d.F.
v. 3O.12.t977 (BStBI. I S. 901). -2-
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Der Bruttolohn ist nicht urn den Arbeitnehmer- und Weih-
nachtsfreibetrag gekürzt.

Die vermögenswirksamen Leistungen sind ebenfalls in den
Bruttoarbeitslohn einbezogen.

Nachgewiesen werden der Bruttolohn der LohnsteuerfäIle
sowie der Bruttolohn der Lohnsteuerpflichtigen. Sowohl
unter den .Loänsteuetfä77en als auch unter den Lohnsteuer-
pfTichtigen sind natürliche Personen zu verstehen, die als
unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer der Einkommensteuer (hier: Lohnsteuer) unterliegen.

AIs Bruttolohn der Lohnsteuerpflichtigen werden bei doppel-
verdienenden Ehegatten jeweils die zusammengerechneten
Lohnbeträge, als Bruttolohn der LohnsteuerfäIle die indi-
viduell eingetragenen Lohnbeträge und nicht die zusammen-
gerechneten Lohnbeträge beider Ehegatten nachgewiesen.

Anderungen im ZeL tablauf: Die
vermögenswirksamen Leistungen werden erst seit 1971 in
den Bruttolohn einbezogen; in den früheren Jahren rechne-
ten sj-e nur dann zum Bruttolohn, wenn sie bestimmte
Höchstgrenzen überstiegen.

Der Umfang der nicht steuerpflichtigen Einnahmen ist im
Zeitablauf wiederholt aufgrund neuerer rechtlicher Be-
stirnrnungen geändert worden.

Be gr i f f s b e z iehunge n : Zwischendem
Bruttolohn derLohnsteuerpflichtigen und den Ejnkünften
aus nichtsel-bständiger Arbeit (Einkommensteuerstatistik)
derEinkorunensteuerpflichtigen bestehen die folgenden
wesentlichen Unterschiede: Der Bruttolohn stellt die
Summe der lohnsteuerpflichtigen Einnahmen dar, während
diese Einnahmen zur Ermittlung der Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit um den Arbeitnehmer- und Weihnachts-
freibetrag, den steuerfreien Teil von Versorgungsbezügen
sowie um die Werbungskosten vermindert werden. Zu den
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit der Einkommen-
steuerstatistik rechnen ferner nur Lohneinkünfte von
Arbeitnehmern, die als unbeschränkt Steuerpflichtige zur

3-
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Einkommensteuer veranlagt werden, während zum Bruttolohn
der Lohnsteuerpflichtigen d.er Lohnsteuerstatistik die
Lohneinkünfte aller unbeschränkt oder beschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Arbeitnehmer rechnen.
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B e g r i f f s i n h a I t : Summe der Bruttobezüge

(Bar- und sachbezüge) der Arbeiter einschließIich der
gewerblich Auszubildenden ohne die Arbeitgeberanteile
zur Sozialversicherung.

AIIe folgenden
Statistiken

1 .1 t'lonatlicher
Baubericht
195o bis 1977

In die Bruttolohnsuume einbezogen sind u'a' Lohnzuschläge 
I

(2.8. Akkord-, Schichtzuschläge), Vergütungen für Urlaub 
I

und Feiertage, erziehungsbeihilfen sowie andere Aufwen-
dungen, für die Lohnsteuer gezahlt wird' Ferner sind ent-
halten an andere Unternehmen gezahlte Beträge für die
überl;rssung von Arbeitern, die vermögenswirksamen Leistun-
gen und die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfalle'

Nicht einbezogen sind u-a. allgemeine soziale Aufwendungen
(2.8. Zuschüsse für Kantinen) und Vergütungen, die als
spesenersatz anzusehen sind (2.8. Trennungsentschädi-
gungen) .

Nicht enthalten sind auch Bezüge von Arbeitnehmern, die in
keinem Arbeitsvertrags- oder Dienstverhältnis zum jeweili-
gen Unternehmen stehen.

DieZuordnungvonPersonenzudenArbeiternerfolgtinden
einzelnen Statistiken unterschiedlich ' Entweder ist die
ArtderausgeübtenTätigkeitoderdieBeitragspflichtin
der Arbeiterrentenversicherung maßgebend'

@werblich Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines
Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in an-
erkannten gewerblichen Ausblldungsberufen ausgebildet
werden. Normalerweise mündet die Ausbildung dieser Perso-
nen in einen Arbeiterberuf ein'

t

B e g r i f f s i n h a I t : In die Bruttoloünsumme
einbÄzogen sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des
Baugewerbes (LOhnausgleichs-, urlaubs- und zusatzversor-
gungskasse) und die Winterbauunlage.

2-
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[)FK-Nr.:8egrt ff:

BRUTIOLOHNSUI4ME
GBK-Nr.(n)

423

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunge

1.2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgehrer-
be (einschl.
Fertl-gteilbau)
ab 1977

Handwerks-
zähi-ung 1977

2

Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnaus-
gleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurücker-
stattet werden (2.8. WintergeTd, SchLechtwettergeTd,
KurzarbeitergeTd ) .

F\ir die Zuordnung von Personen zu den Arbeitern ist die
Art der ausgeübten Tätigkeit maßgebend. Deshalb sind in
der Bruttolohnsumme auch die C,ehäIter der in der Renten-
versicherung der Angestellten versicherungspflichtigen
Poliere, Schachtmeister und Meister enthalten.

Anderungen im ZeL tablauf: Die
vermögenswirksamen Leistungen sind seit 1966, die Lohn-
fortzahlungen im Krankheitsfalle ab 197O und die 9tinter-
bau-Umlage ab 1.7.1972 in der Bruttolohnsuulme enthalten.

Be g ri f f s b e z ieh un ge n : Siehe unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : In die für das Kalender-
)ahr t976 nachgewiesene Bruttolohnsumme sind auch die Bei-
träge zu den Sozialkassen d'ös Baugewerbes (Lohnausgleichs-
Ur1ar:bs- und Zusatzversorgungsl'asse) sowie die lfjnterbau-
umTage einbezogen.

Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohn-
ausgleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsämt zurück-
erstattet werden (2.8. Wintergeld, Schlechtwettergeld,
Kurzarbeitergeld ) .

zur Bruttolohnsumme zählen die Bezüge der GeseTTen und
sonstigen Facharbeiter,der angeTernten und ungeTernten
Arbeiter sowie dex gewerbLich AuszubiTdenden. Die Heimar-
beiterlöhne sind nicht enthalten.

Im Baugevrerbe rechnen die Entgelte der Poliere, Schacht-
meister und Meister ebenfalls zur Bruttolohnsumme, da
diese Personen zu den Gesellen und sonstigen Fadtarbeitern
gezählt werden.

Be gri f f sb ez Lehunge n : Siehe unter 3.

3-
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DFK-Nr.:

0BK-Nr.(n)
423

Begrl ff:

BRUTTOLOHNSUMME

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/BegriffsbeziehungeStatistik/
cüItigkeitszeit-raum

3.1 Erhebung bei
den öffent-
lichen Elektri-
zitätsversor-
gungsunter-
nehmen

1950 bis 1974

3.2 Erhebung bei
den Gasversor-
gungsunter-
nehrnen

1950 bis 1974

B e g r i f f s i n h a I t : Für die Zuordung von Per-
sonen zu den Arbeitern ist die Beitragspflicht in der
Arbe iterrentenversicherung maßgebend .

Nicht zur Bruttolohnsumme zählen Entgelte der Arbeits-
kräfte, die in keinem festen LohnverhäItnis zum befragten
unternehmen stehen und nur regelmäßig zeitweise bestimmte
Arbeiten durchführen.

Anderungen im Zei tablauf: Die
vermögenswirksamen Leistungen sind erst seit 1966 und die
Lohnfortzahlungen im Krankheitsfatle seil 1972 in der
Bruttoiohnsumme enthalten .

Be gr i f f sb e z iehun ge n : DieBegriffe
Bruttolohnsumme sowie Lohnsumme (Monatlicher Industriebe-
richt, Monatsbericht für unternehmen und Betriebe im Berg-
bau und im verarbeitenden Gewerbe) und tröäne (Monatsbe-
richt für unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Ver-
arbeitenden C,ewerbe) bezeichnen annähernd gleiche Tatbe-
stände. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß für die Zuord-
nung zu den Arbeitern bei der Errnittlung der Lohnsumme
sowie der Löhne die Beitragspflicht zur Arbeiterrentenver-
sicherung maßgebend ist und nicht -'wie bei der Ermittlung
der Bruttolohnsumme in den statistiken des Baugewerbes und
in der Handwerkszählung 1977 - auch die Art der ausgetibten
Tätigkeit.

Die entsprechende sumne der Bruttobezüge der Angestellten
einschl. der kaufmännisch und technisch Auszubildenden
wird je nach statistik als BruttogehaTtswrune (tlonatlicher
Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragseingangser-
hebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Hand-
werkszählung 1977, Erhebung bei den öffentlichen Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversor-
gungsunternehmen), als Gehaltsunnne (Monatlicher Industrie-
bericht, Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im
Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) oder als Gehä7tet
(Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau
und im Verarbeitenden Gewerbe) nachgewiesen. Besonder-
heiten ergeben sich insofern, als die Bruttogehaltsumme in
den Erhebungen bei den öffentlichen Elektrizitäts- und

-4-

ir
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den Gasversorgungsunternehmen zusätzlich auch die Brutto-
bezüge der Beamten und Verwaltungsauszubildenden umfaßt.
Andererseits sind im Monatlichen Baubericht, im Monats-
bericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptge-
werbe (einschl. Fertigteilbau) und in der Handwerkszäh-
tung 1977 die GehäIter der in der Rentenversicherung der
Angestellten versicherungspflichtigen Poliere, Schachtmei-
ster und Meister in der Bruttolohn- und nicht in derBruttogeha Itsumme enthalten .

Die Zusammenfassung der Bruttolohnsumme, der Bruttoge-
haltsumme und der Sozial-kosten in der Handwerkszählung
1977 ergLbt die Löhne und cehä7ter (Handwerkszählung
t977).

Die Zusammenfassungen der Bruttolohnsunme und Bruttoge-
haltsumme, der Lohnsunme und Gehaltsumme sowie der Löhne
und Gehälter entsprechen jeweils weitgehend den Begriffen
BruttoTohn- und -gehaTtsumne (Jahreserhebung einschl. In-
vestitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes
(einschl. Fertigteilbau) ), Löhne und GehäLter (Monatsbe-
richt für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Ver-
arbeitenden C,ewerbe)und Löhne tnd Gehäl-ter für 1969 (Ar-
beitsstättenzählunq l97O). Zu heachten ist jedoch, daß
in den Löhnen und Gehältern für 1969 auch die Dienstbe-
züge von Beamten enthalten sind.

§tatistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

OFK-Nr.:Begri ff:

BRTITTOLOHNSUI4ME
GBK.Nr.(n):

423

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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0Fl(.llr.:

GBK-ttr.( n) :
44c,6

Bcarl ff:
BRUTTO-/NETTOIJMSATZ AUS EIGENEN ERZEUGNISSEN

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Beqrif fsbeziehungertStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Handwerks-
zählung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Der llmsatz aus eigenen

Erzeugnissen umfaßt die t msätze aus dem Verkauf von

allen in Rahmen der Produktionstätigkeit von selbständigen
Handwerksunternetunen und handwerklichen Nebenbetrieben

nichthandwerklicher Unternehmen entstandenen Erzeugnissen,

die volten Erlöse von eigenen Erzeugnissen, die unter
Verwendung von Fremdbauteilen hergestellt w:rden, sowie

tlrnsätze aus dem Verkauf von Waren, die in Iohnarbeit
bei anderen Unternehmen hergestellt wurden'

Dazu rechnen auch Umsätze aus dem Verkauf von Elektrizi-
tät, Fernwärme, Gas, Dampf, Wasser und lJmsätze aus dent

verkauf von Nebenerzeugnissen sowie Erlöse für verkaufs-
fähige Produktionsrückstände (2.g. bei der Produktion
anfaltender Schrott u.ä. ).

Der Bruttourosatz versteht sich dabei einschließIich, der
Nettoumsatz ohne lXnsatzsteuer (Mehrwertsteuer) .

\



Stand: 31.o3.8o Blatt-Nr.: 1
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Eagrl ff:

BRUTTO-/NETTOUMSATZ AUS HANDELSWARE

[)FK.I{r.:

68l(4r.(n):
44c,8

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Handwerks-
zählung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Umsatz aus Handels-

ware gitt der ünsatz von frernden Erzeugnissen, auch

wenn mit dem Absatz derartiger Waren geringfügige
handwerkliche Dienstleistungen verbunden sind (z-8.
Anschließen elektrischer Geräte an vorhandene Leitungen).

Der Bruttoumsatz versteht sich dabei einschließIich, der
Nettoumsatz ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) .
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Brgrl ff:
BRUTTO-/NETTOUMSATZ AUS HATTDWERKLICHEN

DIENSTLEISTI]NGEN

t)Fl(-llr.:

GBK-I{r.( n) :

4407

Statistik/
cüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Handwerks-
zähJ-vng 1977

B e g r i f f s i n h a 1 t : Der Umsatz aus handwerk-

Iichen Dienstleistungen r:mfaßt im wesentlichen Erlöse

für Reparaturen, Instandhaltungen, Installationen,
Montagen u.ä.

Ferner rechnen dazu Erlöse aus der Tätigkeit als schorn-
steinfeger, Friseur, Färber, Chemischreiniger, Wäscher
und Plätter, Gebäudereiniger und Fotograf sowie der
wert der für Dritte geleisteten Lohnarbeiten (einschl.
Lohnveredelung ) .

Der Bruttoumsatz versteht sich dabei einschließIich, der
Nettoumsatz ohne lJmsatzsteuer (Mehrwertsteuer) .
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Ecgrl ff:
BRUTTO-/NETTOUMSATZ AUS NICHTHANDVSERK-

LICHER TATIGKEIT

DFK-ll r. :

GBI(4r.(n):
44.C.9

Statistik/
Güttigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Handwerks-
zählung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Umsatz aus nichthandwerk-
lichen Tätigkeiten ohne LJmsatz aus Handelsware.

Ztm umsatz aus nichthandwerklichen Tätigkeiten zählen im
wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von eigenen land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, Gaststättenunsatz, Um-
sätze aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten,
betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl.
Leasing) sowie Erlöse aus !{ohnungsvermietung (von
betrieblich und nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden),
Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Vergabe
von Lizenzen, Provisionseinnahmen und Erlöse aus Trans-
portleistungen für Dritte.

Der Bruttouosatz versteht sich einschließIich, der itetto-
umsatz ohne tlmsatzsteuer (Mehrwertsteuer) .
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Bcarl ff:
BRUTTOUMSATZ

t)FK-l{ r. :

GBK-ilr.( n):
s593

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Handwerks-
zählung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Nettoumsatz zuzügJ-:-ch

L[nsatzsteuer (Mehrwertsteuer) . Zu Einzelheiten siehe dort.
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DFK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
594, 1853 ,4545,5937

Begrt ff:

BUND

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehunge

1 Jahresrechnungs-
stati-stik
ab 1950

2. Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

3. Viertel jahres-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1 97O

4 Jährlich
Schuldenstatistik
ab 1950

Viertel jährliche
Schuldenstatistik
ab 1974

6. Tiefbaustatistik
1962 bis 1978

5

B e g r i f f s i n h a I t : Zentrale Gebietskörper-
schaft der Bundesrepublik Deutschland.

Nicht zum Bund rechnen die Sozialversicherungr der La-
stenausgleichsfonds, das ERP-Sondervermögen, die Bundes-
bahn und die Bundespost sowie Unternehmen in der Sonder-
rechtsform des öffentlichen Rechts und sonstige juri-
stische Personen des öffentlichen und privaten Rechts,
an denen der Bund maßgeblich beteiligt ist.

In den Finanzstatistiken werden außerdem die Betriebe des
Bundes nach § 26 BHO nicht einbezogen, in der Personal-
standstatistik wurden diese rechtlich unselbständigen
Wirtschaf tsunternehmen dagegen berücksichtigt.

Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistik, in
der Haushaltsansatzstatistik und in der Vierteljahres-
statistik Ausgaben und Einnahmen des Bundes nach seinen
Jahresrechnungen, Haushaltsplänen und viertel jährlichen
Kassenabschlüssen, in den Schuldenstatistiken der
SchuTdenstand des Bundes, soweit von der Bundesschulden-
verwaltung verwaltet, in der fiefbaustatistik die tief-
bauaufträge des Bundes und in ier Personalstandstatistik
der Personalstand des Bundes.

Ausgaben, Einnahmen und Schulden der Deutschen Gesell-
schaft für öffentliche Arbeiten AG (öffa) sind in den
Jahresrechnungsergebnissen sowie den Datenreihen der
Vierteljahres- und der Haushaltsansatzstatistik für den
gesamten ZeitraurL für den Daten nachgewiesen werden, in
die Bundesebene integriert, obwohl sie erst seit dem
Rechnungslahr 1974 Bestandteil des Bundeshaushalts sind.

7 Statistik über den In der- Jahresrechnungsstatistik werden abweichend von
personalstand des - Haushaltsansatz- und Vierteljahresstatistik auch die
öffentlichen pien_ Ausgaben und Einnahmen einiger Sondervermögen des Bundes
stes ertalj t '

ab 1960



)
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0FK-Nr.:

GBK-t{r.(n) :

523, 6033

8egrl ff:

BT,ROGEBAUDE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeit-raum

1.1 Statistik der
Baugenehmi-
gungen

ab 1962

B.e g r i f f s i n h a I t :

Verwaltungszwecken dienen.
Nichtwohnbauten, die

1.2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
ab 1955

Dazu zählen u.a. die Büro- und Verwaltungsgebäude der
gewerblichen ttirtschaft, darunter auch Bank- und Ver-
sicherungsgebäude, ferner Bürogebäude der öffentlichen
Hand wie Ministerien, Stadtverwaltungen. Postämter,
Bahnver:vraltungen, ebenso Rundfunkhäuser, Verwaltungs-
gebäude der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt oder ähn-
licher Organisationen.

2 Statistik der
Baupreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : Vtie unter 1., aber ohne

Postämter, Rundfr:nkhäuser, Verwaltungsgebäude der

Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt oder ähnlicher Organi-
sationen.
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Produktions-
Ei lber icht
ab 1977

1
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B e g r i f f s t n h a I t : Ausgewäh1te waren (warenarten)

aus der warengruPPe

Büromaschinen, Datenverarbeitungs- WarengruPpe 50
geräte und -einrichtungen

des systeroertischen !.larenverzeichnisses für die Industriestatl-
stik, Ausgabe 1970, dic zu den Investitionsgütern zäh1en'

AIs InvestitionsgüCer gelten lüaren, die von cier Industrie her-
gestellt vrerden, als technisch fertig (investitionsreif) ange-
seheniterdenundcieüberviegenövonUtrternehEenodervomst.aat
als Anlagegüter gekauft werden.

Im wesentlichen zählen dazu:

Schreibmaschinen,
Rechenmaschinen ,

Abrechnung s - ( Buchur,gs- ) llasch j'r:on, Reg1 st rlerkas sen'
VervielfäItigungs-, Adressier- und sonstige Püroruaschinen,
LichtpausaPParaEe ,
Geräte uncl Einrichtungen für die automatische Datenverarbeitung

(Zentraleinheiten und periphere Einheiten) '

B e g r i f f s i n h a I t : liie unter 1'

Die Ergcbnisse der AußenhandelsstaListik in der GlieCerung nac[
dem trlarenverzeichnis für die Außenhanclelsstaiistik (wi\) werden
auf die entsprechenden Pcsitionen des systematischen vlarenver-
zeichnisses für die Industriestat.istik (vll) umgeschlüsseIt' Da

im wI die waren in ersl-er Linie nactr produkLionsvrirtschaf tl.ichen,
im wA dagegen nach zol.Itechnischen (maier:ialmäßigen) Kriterien
geglicdert werden, können sich bei der Gegenüberstellung 9e-
ringfügige Abvreichungen ergeben

Die Aufteilung der waren nach Verbrauchsgütern und lnvesi:itions-
gütern erfolc;t ln Anlehrrung an die l'Iarenauswahl, die zur Re-
rechnung des Index cler indtrstrieilen Bruttop::oduktion für In-
vestitionsgüt-er ulrd Verbrauchsgüter gctr:offen wurde'

2 Außenhandels-
stati stik
ab 1970

OFl( - ilr:

3623, 2605, 4456
c6rr;rü;I

stati stik/
Gül Ligkeitsze iEraum Begrif fsinhalt,/Änderungen lm Zeltablauf/Begriffsbeliehungen

Begrl ff:

BÜROMASCIIINETI , DATENVERARBEITTJNGSGERäTE UND'EIN'
RIC}IIt'NGEN

?.
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0FX.ltr.:

GBI(4r.(n):
2605, 3623, 4456

BÜRoMASCHINEN, DATEIWERARBEITUNGSGERATE UND -EIN-
RICHTUNGEN

Bcgrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraurn Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

3 Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausqewählte Waren

([tarenarten) aus der Vtarengruppe 50 "Büromaschinen,
Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen" des

systematischen lrlarenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind schreibrnaschinen und Rechenmaschinen,
vervielfältigungs- und Adressiermaschi.nen sowie Geräte
und Einrichtungen für die automatische Datenverar-
beitung.

Nicht berücksichtigt sind elektrische Diktiergeräte
sovrie Abrechnungsmaschinen, Registrierkassen und
sonstige Büromaschinen.
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0FK-ll r. :

GBK-I{r.( n) :
4456

Ergrl ff:

CI{EMISCHE ERZEUGNISSE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der
GroBhandels-
verkaufsPreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der lrlarengruppe 40 "Chemische Er-
zeugnisse" des Systematischen lrlarenverzeichnisses
für die fndustriestatistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind anorganische und organische Grund-
stoffe und Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffe,
Farben und Lacke, pharmazeutische Erzeugnisse sowie
sonstige chemische Erzeugnisse für verschiedene
Verwendungszwecke.

Nicht berücksichtigt werden Saaten- und Pflanzenschutz-
mittel sowie Schädlingsbekämpfungsmittel, Farbstoffe,
synthetischer Kautschuk und Chemiefasern.

Bgriffsbeziehu n g e n: Die chemischen
einer Vie1zah1 von anderenErzeugnJ-sse umfassen neben

waren auch einen Teil der
(Produktions - Eilbericht,

chem i schen Verb r au ch sg üte r.
Außenhandel sstatistik) .
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[)FK - I,Ir:

CONTAINERBESTANDE (ETGENTUMSBESTAND
AM JAHRESENDE )

Begrl ff:

GBK - n

Bo5

Statistik,/
Gü I tlgke itszeitraum Be gr i f f s inhat t,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

Ei senbahnstatis tik
(Bestands- und
Betr iebsstati stik )

B e g r i f f s i n h a I t : ZahI der Transportgefäße
mit einem Mindestinhalt von 1 *3, in denen Güter lose
oder wenig verpackt befördert werden und die das Umladen

von einem zum anderen Verkehrsmittel erleichtern.ab 1966

Die Transportgefäße lassen sich leicht füIlen und leeren und
können mehrfach benutzt werden.

Der Eigentumsbestand erfaßt die Zahl der Container, die
sich am Jahresende im Eigentum des jeweiligen Eisenbahn-
unternehmens befinden.

Zu den Containerbeständen rechnen im einzelnen: Kfeincontainer
mit 1-3 ,o3 Fassr.,gsvermögen und einer Ladekapazität von 1 t,
Mittelcontainer mit mehr als 3 m3 Rauminhalt, aber kleiner
als 2o-Fuß-Containerl) , Groß"ontainer mit 20 Fuß und mehr
sowie Paletten.

l) 2O-Fuß-Container haben eine Länge von 6,055 m und ein
Bruttogewicht von 20 t.
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Bcgrl ff:

DAUERKULTURBETRIEBE

0FK4r.:

GBK-I{r.(n):
2655

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwittschaftliche Be-
triebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem Schwer-
punkt im Produktionsbereich trandwirtschaft, die in ihren
Produktj-onszweigen Obstbau, Weinbau und Hopfenbau Stan-
darddeckr:ngsbeiträge erwirtschaften, die zusammengenommen

gleich oder größer als 50 B des Standarddeckungsbeitrages
des Betriebes sind.

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe liegt im Produktionsbereich
Landwirtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirt-
schaft einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaften, der
gleich oder größer als 75 I des Standarddeckungsbeitra-
ges des Betriebes ist.

Der Produktionsbereich Landwirtschaft umfaßt die Produk-
tionszweige Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, Milchvieh,
Rindermast, Schweine, Geflügel, W€inbau, Hopfenbau und
Obstbau.

Landwirtschaftl-iche Betriebe und Forstbetriebe sind
technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung
eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet
werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen und
Iand- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen.

Z': Ei.nzeJ-heiten der Zuordnun€J von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktj-onszweigen und -bereichen sowie zur Be-
rechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Be-
triebssgstenatik.
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DER DEM UMWELTSCHUTZ DIENENDE TEIL

VON SACHANLAGEN

0FK-llr.:
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statisti-k der
Investitionen r'

für Umweltschutz
im Produzierenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a I t : Zugänge an [Jmweltschutz-
einrichtungen innerhalb von Produktionsanlagen.

ab 1975
Hierzu gehören auch die anteiligen Aufwendungen einer
Verfahrensumstellung, die zum Schutz yor schädigenden
Einflüssen bei der Produktion vorgenommen werden.

Die Zugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur einbe-
zogen, soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau be-
findtichen Anlagen entsprechen und aktiviert sind.
Sofern der Wert der Umweltschutzeinrichtungen innerhalb
einer Produktionsanlage nicht feststeht, wird er ge-
schätzt.
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DEUTSCHE BEVÖLKERUNG IN PRIVATHAUSHALTEN

Begri ff:

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehunqeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Vorausschätzung
der Privathaushalte
1961 bis 199o

B e g r i f f s i n h a I t : AIle in Privathaushalten
Iebenden Personen, soweit fllg HaushaLtsvorstände die-
ser Haush.lgs Deutsche 

"irr6.

Zur Bevölkerrtng in Privatäaushal.ten gehören Personen,
die in der Erfassungsgemeinde ihren alleinigen Wohn-
sitz haben, sowie Personen mit mehreren !{ohnungen oder
Unterkünften, wobei es - bis auf zwei Ausnahmeregeln -
keine RoIIe spielt, von wo aus sie zur Arbeit oder Aus-
bildung gehen oder - sofern sie weder berufstätig noch
in Ausbildung sind - wo sie sich überwiegend aufhalten.

Bei dieser Bevölkerungsgruppe kann es zu Mehrfachzählungen
von Personen mit mehr als einer lrlohnung kommen. Diese
Personen werden, soweit sie Mitglied eines Haushalts sind,
sowohl in der einen als auch in der anderen Vtohnung als
Haushaltsmitglieder gezählt. So ist z.B- der abwesende
Haushaltsvorstand, der in einer anderen Gemeinde arbeitet
und dort als Untermieter einen zweiten Wonsitz hat, An-
gehöriger von zwei Haushalten: Einmal zählt er zum Haus-
halt seiner Familie, zum anderen bildet er als Unter-
mieter einen Einpersonenhaushalt.

Diese Regetung ist dadurch gerechtfertigt, daß Haushalte an
jedem wohnsitz entsprechenden wohnraum in Anspruch nehmen
und die Einrichtungen der jeweiligen Gemeinde benutzen'

Ausnahmen:

1 ) Wenn aIle Haushaltsmitglieder überwiegend in einer
anderen, im Bundesgebiet gelegenen Wohnung oder Un-
terkunft leben bzw. von dort aus zur Arbeit oder Aus-
bitdung gehen, werden sie an dem Wohnsitz, an dem
sie sich nur zeitweilig aufhalten, nicht gezählt.
Hierdurch werden z.B. Wochenendwohnsitze u-ä- nicht
berücksichtigt.

2
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Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zei tabl auf ,/Begri f f sbez iehungen

2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht
zum Haushalt ihrer Eltern gerechnet, \^Ienn sie eine
weitere, im Bundesgebiet gelegene Wohnung oder Un-
terkunft besitzen, von der aus sie zur Arbeit oder
Ausbildung gehen bzw. wo sie sich überwiegend auf-
halten, und falls sie nicht überwiegend von Einkünften
ihrer Eltern Ieben und auch nicht Haushaltsvorstand
im elterlichen Haushalt sind.

Haushaltsvorstand ist grundsätzlich dasjenige Haushalts-
mitglied, das sich als solcher bezeichnet. Da nach dem
Gleichheitsgrundsatz beide Ehepartner Haushaltsvorstand
sein können, wird in den FäIIen, in denen mehr als ein
Haushaltsvorstand genannt wird, aus statistischen Gründen
der Ehemann als Haushaltsvorstand betrachtet.

AIs Deutsche gelten Personen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit sowie Personen, die nach dem Grundgesetz
den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichge-
stellt sind. Die Angehörigen der ausländischen Sta-
tionierungsstreitkräfte und der diplornatischen und
konsularischen Vertretungen rec'hnen auch dann nichL zut
deutschen Bevölkerung im Privathaushalten, wenn sie in
Haushalten mit deutschern Haush.rltsvorstand wohnen (2.8.
wenn die deutsche Ehefrau Vorstand ist).

Anderungen im Zei tablauf:Die
für 1961 und 1970 als Vergleichszahlen nachgewiesenen
Daten beruhen auf Ergebnissen der jeweiligen Vo1ks- und
Berufszählungen, die Daten für 1978 auf Ergebnissen des
t'likrozensus. Die Daten für 1980 und folgende Jahre stellen
geschätzte Werte dar.

1951 wird 1is wohnbetechtigte Bevö7kerungl (ohne AnstaTts-
bevöfkerung/ und tgZO aie BevöLkerung in PrivathaushaTten
insgesamt, jeweils ohne Rücksicht auf die Staatsange-
hörigkeit, nachgewiesen. Die Angabe für 1978 ste1lt allein
die ZahI der Deutschen dar, die zur BevöIkerung in Privat-
haushalten rechnen. Für 1980 und folgende Jahre werden ge-
schätzte Daten über die deutsche BevöIkerung in Privat-
haushalten nachgewiesen.
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DEUTSCHE BI]NDESBAHN

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitabtauf ,/Begri f f sbez iehungen

1 Eisenbahnstati-
stik (Bestands-
und Betriebssta-
tistik)
ab 1966

B e g r i f f s i n h a 1 t : Sondervermögen des Bundes

mit eigener Wirtschafts- und Rechnungsftthrung, das dem

öffentlichen verkehr dienende Eisenbahnen und Busverkehr

betreibt.

2. Eisenbahnstati-
stik (Statistik
der Personen- und
Güterbe förderung
auf Eisenbahnen)

Ej-senbahnen dienen dann dem öffentlichen Verkehr, wenn
sie jedermann zur Personen- und Güterbeförderung benutzen
kann.

ab 1965 rn den Eisenbahnstatistiken werden im wesentlichen Ein-
richtungen und verkehrsleistungen der Deutschen Bundes-
bahn nachgewiesen.

In der personalstandstatistik wird der Personalstand
der Deutschen Bundesbähn nachgevliesen.

3. Statistik über
den Personal-
stand des öf-
fentlichen
Dienstes
ab 1960
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Kauf-
\^/erte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gebiete, die vorwiegend
der Unterbringung der Vlirtschaftsstellen land,- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe und dem dazugehörigen Wohnen

d.ienen.

Dorfgebiete dienen darüber hinaus auch dem sonstigen
!{ohnen.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für BauTand in Dorfgebieten.
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Bcgrl ff:

DRUCKEREIERZEUGNISSE
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GBK-ttr.( n) :
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrj-f fsbeziehungen

Statistik der
Großtrandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(vtarenarten) aus der warengruppe 57 "Druckereierzeug-
nisse, Lichtpaus- und verwandte Waren" des Systemati-
schen warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Bücher, Zeitungen und Zeitschriften
sowie Kunstdruckblätter und -karten.

Nicht berücksichtigt. werden Geschäftspapiere, Druckerei-
erzeugnisse für Verpackungszwecke und Werbungsmaterial,
Kalend.er, Noten- und Liederbücher, Lichtpaus- und ver-
wandte l{aren sowie sonstige Druckereierzeugnisse.

I
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DURCHGANGSVERKEHR

Statistik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen

1 Eisenbahnsta-
tistik (Sta-
tistik der
Personen- und
Güterbeförde-
rung auf
Eisenbahnen)

ab 1966

Statistik des
gewerbl j-chen
Güter- und
Möbelfernver-
kehrs und des
Werkfernver-
kehrs

B e g r i f f s i n h a I t : Verkehr von Gebieten außer-
halb des Bundesgebietes nach Gebleten außerhalb des Bundes-
gebietes durch das Bundesgebiet.

In der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausge-
wählten Flugplätzen wird der Durchgangsverkehr ohne UmIa-
dungen nicht erfaßt.

fn der Eisenbahnverkehrsstatistik, in der Statistik des
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs, in der Stati-
stik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten FIug-
plätzen und in der Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs
auf den Binnenwasserstraßen werden auch Gütertransporte von
der DDR (einschlieBlich Berlj-n (Ost)), durch das Bundesgebiet
in dritte Länder und umgekehrt erfaßt.

Dabei wird in der Eisenbahnverkehrsstatistik der nur durch
Berlin (West) führende Durchgangsverkehr nicht berücksich-
tigt -

In der Statistik des gewerbl-ichen Güter- und Möbelfernver-
kehrs und des Werkfernverkehrs wird der Durchgangsverkehr
mit im Bundesgebiet beheimateten und mit ausländischen Last-
kraftfahrzeugen erfaßt, nicht jedo:h Durchgangsverkehr mit in
der DDR und Berlin (Ost) beheimatet-en Fahrzeugen

2

ab L964

3. Statistik des
grenzüber-'
schreitenden
cüterkraft-
verkehrs

ab 1964

4 Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausge-
wählten Flug-
p1ätzen

ab 1962

5. Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf den Binnen-
wasserstraßen

ab 1962
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DURCHSCHNITTLICHE HAUSHALTSGRöSSE

Begri ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt/Anderungen ini Zei tablauf /Begri f f sbez iehungen

1. Volks- und
Berufszählung
197U^

B e g r i f f s i n h a I t : Durchschnittliche Zahl

von Personen, die zu einem Ptivathaushal-trechnen'

Privathaushalte sind Personengemeinschaften, die zusammen
wohnen und eine gemeinsame Hauswirtschaft führen' Auch
eine allein wohnende und wirtschaftende Person kann einen
eigenen Privathaushalt bilden.

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird
von der BevöLkerung in PrivathaushaTten ausgegangen' wo-
durch Mehrfachzählungen von Personen mit mehr als einem
Wohnsitz - und damit auch von "Zweitwohnsitzen" - nur
zum Teil ausgeschlos,sen werden. Die durchschnittliche
Haushaltsgröße errechnet sich als verhäItnis zwischen der
BevöIkerung in Privathaushalten und der Zahl der Privat-
haushalte.

Anderungen im Zei tablauf: Die
durchschnitttiche Haushaltsgröße 1961 stellt im Unter-
schied zu L97o den Quotienten aus der WohnbevöLkerung
(ohne die in Anstalten wohnenden Personen) und der auf
der Grundlage dLeser WohnbevöIkerung ermittelten Zahl
der Privathaushalte dar.

Die unterschi.edliche Berechnungsweise kann sich 197O vor
allem in einer Erhöhung des Zählers des Quotienten (Per-
sonen in Haushalten), in geringerem Maße in einer Erhöhung
des Nenners (zah1 der Haushalte) ausgewirkt haben- Daher
kann die durchschnittliche Haushaltsgröße für 1970, ver-
glichen mit der für 1961, etwas überhöht sein:

Z.B. wurde 1961 eine dreiköpfige Familie, deren Haushalts-
vorstand in einer anderen Stadt berufstätig war und dort
eine weitere wohnung hatte, in der einen Gemeinde aIs
Einpersonen- und in der anderen a1s Zweipersonenhaushalt
gezählt; 1970 rechnete dagegen eine vergleichbare Familie
zum einen als Einpersonen-, zvJn anderen a1s Dreipersonen-
haushalt. Trotz gleicher Familien- und Wohnverhältnisse
wurde für 1970 in diesen Fällen eine höhere durchschnitt-
liche Haushaltsgröße nachgewlesen als für 1961 -

-2-
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Begri ff:

DI,'RCHSCHNI TTL ICHE HAUSHAI,TSGRÖS SE

0FK.Nr.:
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644

Statistik/
Gü Itigkeit szei t-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2. Vorausschätzung
der Privathaus-
halte
1961 bis 1990

B e g r i f f s i n h a I t : Durchschnittliche ZahI
von Personen, die zu einem Privathaushal-t mit deutschem
Hausha l-tsvorstand rechnen.

Privathaushalte sind Personengemeinschaften, die zusammen
wohnen und eine gemeinsame Hauswirtschaft führen. Auch
eine allein wohnende und wirtschaftende Person kann einen
eigenen Privathaushalt bilden. Haushaltsvorstand ist
grundsätzlich dasjenige Haushaltsmitglied, das sich als
solcher bezeichnet. Als Deutsche gelten Personen mit
deutscher Staatsangehörigkeit sowie Personen, die nach
dem Grundgesetz den Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit gleichgestellt sind.

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird
von der deutschen BevöTkerung in Privathaushal.tÖn ausge-
gangen, wobei es zu MLhrfachzählungen bei Personen mit
mehr als einer Wohnung kommen kann. Zu Einzelheiten siehe
unter deutsche Bevölkerung in Privathaushalten. Die durch-
schnittliche Haushaltsgröße errechnet sich a1s VerhäItnis
zwischen der deutschen Bevölkerung in Privathaushalten
und der ZahI der Privathaushalte mit deutschem Haushalts-
vorstand.

Anderungen im Zei tablauf: Diefür
1961 und 1970 als Vergleichszahlen nachgewiesenen Daten be-
ruhen auf Ergebnissen der jeweiligen Volks- und Berufs-
zählungen, die Daten frlr 1978 auf Ergebnissen des Mikro-
zensus. Die. Daten für 1980 und folgende Jahre stellen
geschätzte !{erte dar.

Die für 1961 und 1970 nachgewiesenen Vergleichsdaten geben
die durchschnittliche Haushaltsgröße aller Privathaushalte
an, also einschließIich der Haushalte mit nichtdeutschem
Haushaltsvorstand.

Die durchschnittliche Haushaltsgröße für 1961 stellt
den Quotienten aus der l'lohnbevölkerung (ohne die in
Anstalten.wohnenden Personen) und der auf der Grundlage
dar s6finserechtigten BevöTkerung (ohne AnstaltsbevöTkerung)
ermittelten Zahl der Privathaushalte dar. Im Ergebnis wird
die durchschnittliche Haushaltsgröße für 1961 im Vergleich

-3-
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Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik/
Gültigkeitszeit-raum

zu 1970 etwas zu gering ausgefallen sein, da bei der
Zuordnung von Personen zur Wohnbevölkerung (Zähler des
Quotienten) jede tlehrfachzählung von Personen mit mehreren
Wohnsitzen ausgeschlossen wurde, während bei der Zuordnung
von Personen zur wohnberechtigten BevöIkerung, auf deren
Grundlage die zahl- der Privathaushalte ermittelt wurde
(Nenner des Quotienten), Mehrfachzählungen von Personen
mit mehreren Wohnsitzen in keiner !{eise ausgeschlossen
wurden.

I

t\
I
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Statistik der
natürlichen
BevöIkerungs-
bewegung

ab 1950

Blatt-Nr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, die während

bestehender Ehe ihrer Mütter oder innerhalb von 3O2

Tagen na<.:h Auflösung oder Nichtd-gerklärung der Ehe ihrer
Mütter oder innerhalb von 3O2 Tagen nach dem in der
Todeserklärung o<ler gerichtLichen Feststellung der
Todeszeit festgestellten Todestag des Ehemannes ge-

,l\
boren werden . "

Unter den genannten Voraussetzungen gilt ein Kind
auch dann a1s eheLich, wenn es aufgrund der tat-
sächl.ichen Verhäl-tnisse nicht von dem Ehemann der
Mutter abstammen kann. Die Möglichkeit einer späteren
Legitimation nichtehelicher und einer erfolgreichen
Anfechtung der Ehelichkeit ehelicher Kinder ist für
die statistische Erfassung ohne Belang.

In allen anderen Fällen gelten Geborene als Nichtehel-i

i) Zu Einzelheiten siehe insbesondere §§ 1591 und 1592
BGB

Statistisches Informationssys.tem des Bundes

- -Definitionskatalog -

0FK.llr

GBK4r.(n):
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. Eogrlff:

EHELICHE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum
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Gebäude- und
lrlohnungszähIung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, denen das Eigen- 
Itun an einer Wohneinheit oder an einem Gebäude ganz oder I

teilweise zusteht. I

Nachgewiesen werden Eigentümerwohnparteien in Wohnungen
und WohngeTegenheiten (ohne Eigentümer in Zweitwohnungen
und -wohngelegenheiten) . Zu den Eigentümerwohnparteien
rechnen lrlohnparteien, bei denen mindestens ein Mitglied
der Vlohnpartei Eigentümer oder I'liteigentümer der von ihr
bewohnten Wohneinheit ist und Wohnparteien, bei denen
mindestens ein Mitglied Eigentümer oder Miteigentümer
des Gebäudes j-st, in dem die von ihr bewohnten lrTohnein-
heit liegt.

Die Eig:ntümerwohnparteien werden nach der ZahI der Per-
sonen gegliedert, die zur Wohnpartei gehören; ferner
nach der beruflichen Stellung des Vorstands der Wohn-
partei.
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E I GEMTTJMERWOHNI'NGEN

Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehunqenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Gebäude- und
!{ohnungszähIung
t96B

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, die vom Eigen-
tümer des Gebäudes selbst bewohnt werden sowie alle vom

Eigenttimer selbst bewohnten Eigentumswohnungen

Zu den Eigentümerwohnungen rechnen auch Wohnungen, deren
Bewohner (n) das Eigentum am jeweiligen Gebäude nur teil-
weise zusteht (2.B. l{itgliedern einer Erbengemeinschaft) .

Einfamilienhäuser gelten als eine !,Iohnung und rechnen
damit ggf. zu den Eigentümerwohnungen.

B e g r i f f s b e z ieh un g e n : Eigentümer-
wohnungen und Eigentumswohnungen (Gebäude- und Wohnungs-
zäh1ung 1968) unterscheiden sich wie folgt:
Während bei den Eigentümerwohnungen darauf abgestellt
wird, inwieweit Wohnungen von den Eigentümern selbst
bewohnt werden, wird bei den Eigentumswohnungen nur auf
die besondere Fo rm desEigentums ("sondereigentum")
abgestellt.

Die Eigenttimerwohnungen ergeben zusammen mit den Miet-
wohnungen und den Teerstehenden Wohnungen (jeweils Ge-
bäude- und Wohnungszählung 1968) die Gesamtzahl der
Wohnungen.

Zur Abgrenzung gegenüber den sel.bstbewohnten Eigentums-
wolnungen (Gebäude- und Vlohnungszählung 1968) siehe dort.

I

I

I
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Gebäude- und
WohnungszähIung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, an denen durch
Eintragung im Wohnungsgrundbuch Sondereigentum nach den

Wohnungseigentumsgesetz vom 15.3.1951 (ecet. I S. 175)

begründet worden ist.

Eigentumswohnungen kommen nur in Gebäuden vor, in denen
ausschließIich Sondereigentum an Wohnungen (wohnungs-
ej-gentum) und - soweit vorhanden - an nicht zu Wohn-
zwecken dienenden Räumen (Teileigentum) besteht.

Eigentumswohnungen können vom Eigentümer selbst bewohnt,
vermietet oder Ieerstehend sein. Auch neugebaute Eigen-
tumswohnungen, die noch nicht im Wohnungsgrundbuch einge-
tragen, aber zur Eintragung vorgesehen sj-nd, gelten als
Eigentumswohnungen.

B e g r i f f s b e z e i c h n u n g e n : Eigentums-
wohnungen und EjgentümerwohnungJen (Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1968) untärscheiden sich wie folgt:
Während bei den Eigentumswohnungen auf die besondere Form
des Eigentums ("sondereigentum") abgestellt wird - und
zwar unabhängig davon, wer din Wohnung bewohnt (Eigen-
tümer, Mieter, Ieerstehende Wohnung) - wird bei den Eigen-
tümerwohnungen darauf abgestellt, inwieweit lVohnungen von
den Eigentrimern selbst bewohnt werden.

Zur Abgrenzung gegenüber den sel..bstbewohnten Eigentums-
wohnungen (Gebäude- und wohnungszählung 1968) siehe dort.
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1 yelkswirt-
schaftliche
Ge samtrechnung en

ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : AlIe Waren- und Dienstleistungs-
käufe inIändischer Wirtschaftseinheiten von t'tirtschaftsein-
heiten, die ihren ständigen sitz (wohnsitz) außerhalb des Pun-

desgebietes haben,

Die Einfuhr in den Abgrenzungen der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnungen umfaßt auch die Erwerbs- und Vermögensein-
kommen an die übrige Welt. Dazu rechnen neben den Arbeits-
entgelten der Einpendler und den an die übrige Welt 9e-
Ieisteten Kapitalerträgen auch Gebühren für Patente, urheber-
rechte u.ä.

Die Einfutrr sol] in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen im Prinzip im Zeitpunkt des Entstehens von Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nachgewiesen werden. Aus
praktischen Erwägungen wird bei der v'Iareneinfuhr allerdings
vom Zeitpunkt des Grenzürbergangs ausgegangen, der in der
wesentlichen QueJ-Ie - der Außenhandelsstatistik - zugrunde
liegt. Die Dienstleistungseinkäufe werden, wie in der
Zahlungsbilanz, weitgehend im Zeitpunkt der Zahlung nach-
gewiesen -

Be gri f f sb e z iehu n gen : Der Begriff der
Einfuhr 1n den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen baut
auf dem Begriff der ldareneinfuhr (Außenhandelsstatistik)
auf. Das statistische Ausgangsmaterial muß jedoch in ver-
schiedener Hinsicht umgeformt und ergänzt werden:

Die Berechnung der lrlarenkäufe aus dem Ausland
geht von den zahren des Genera fhandeTs aus ' Hiervon wird
zunächst die Einfuhr auf Lager auf ausländische Rechnung
abgesetzt- Da hierfür keine speziellen Angaben zur Ver-
fügung stehen, muß auf Unterlagen über die auf ausländische
Rechnung vom Lager wieder ausgeführten waren zurückgegriffen
werden., Ferner werden unentgeltliche Bezüge (Geschenke, Muster,
Proben, Werbemi.ttel usw'), die in der Außenhandelsstatistik
erfaßt werden, nicht berücksichtigt, da unterstellt werden
kann, daß sie in die Preiskalkulation der gegen Engelt um-
gesetzten Güter eingegangen sind" Außerdem wird die Einfuhr-
zur aktiven Lohnveredelung drgezogen, die Einfuhr nach passiver
Lohnveredelung wird auf den Veredelungslohn reduziert. Dadurch
wi-rd die Darstellung des Veredelungsverkehrs - anders als in
der Außenhandelsstatistik - auf die marktrelevanten ströme
begrenzt. Hinzugesetzt werden Kleinsendungen u"ä.

2
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2. Erhebung bei
den Gasversor-
gungsunter-
nehmen

1950 bis 1974

3. Erhebung bei den
öffentlichen Elek-
tri zitätsversor-
gungsunte rnehmen

1950 bis 1974

8latt4r.: 2

Um zu einer vergleichbaren Bewertung zu kommen, wird der
Wert der über See eingeführtert Waren vom Grenzwert schät-
zungsweise auf den Wert frei Grenze des exportierenden
Landes umgerechnet. Dabei werden von den cif-Werten der
AußenhandelsstatisEik (cost, insurance, freight) die Fracht-
und Versicherungsleistungen abgesetzt, um die fob-Werte
(free on board) zu errechnen. Soweit es sich um Transport-
und Versicherungsleistungen von Ausländern handelt, wird
hierdur:ch die Gesamtsumme der Einfuhr nicht vermindert,
da die entsprechenden Beträge von der Wareneinfuhr zu den
Dienstleistungskäufen umgesetzt werden.

Die Angaben über die Dienstleistungskäufe aus dem Ausland
sind weitgehend aus der Zahlungsbilanz der Bundesbank
tr:bernommen. Hierzu zählert u'a. die Ausgaben infändischer
Wirtschaftseinheiten im Reiseverkehr und im Transportge-
schäft sowie Kapitalerträge an das Ausland-

Die Waren- und Dienstleistungsvorgänge mit dem Ausland
sind schließlich um entsprechende Transaktionen mit der DDR

und Berf in (Ost) ergänzt..

B e g r i f f s i n h a I t : Bezüge von. Gas aus dem Aus-

Iand und der DDR einschließIich Berlin (ost).

Dabei handelt es sich um Bezüge d.r Ortsgasversorgungsunter-
nehmen, Ferngasgesellschaften, Kokereien sowie Erdgas- und
Erdö Igasgewin nungsunternehmen .

B e g r i f f s i n h a I t : Bezüge von Elektri-zität aus
dem Ausland und der DDR einschließIich Berlin (Ost).

Dabei handelt es sich um Bezüge der öffentlichen Elektrizi-
tätsversorgungsunternehmen .
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Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : FäIte, in denen im Laufe
des Berichtsjahres Beschädigten oder Hinterbliebenen ein-
malige Leistungen der Kriegsopferfürsorge gewährt werden.

Ei-nbezogen werden auch die FäIIe, in denen Sonderfürsorge-
berechtigte (Kriegsblinde, Ohnhänder, Querschnittsgelähmte,
Hirngeschädigte und ähnliche schwer Beschädigte) einmalige
Leistungen erhalten.

Ferner werden auch die Fälte einbezogen, in denen anderen
als nach dem Bundesversorgungsgesetz anspruchsberechtigten
Beschädigten (2.B. Soldaten der Bundeswehr, Zivildienst-
leistenden) bzw. deren Hinterbliebenen Leistungen gewährt
werden. Diese Leistungen basieren auf Gesetzen, in denen
das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklärt wird. 1)

Zu den einmaligen Leistungen zählen nur Geld- und Sachlei-
stungen, nicht a-ber persönliche Hilfen (2.8. Beratungen) .

1 ) Zu Einzelheiten siehe §§ 25 , 25a-25f Bundesversorgungs-
gesetz i.d.F.v. 22.6.1976 (BGBI. I S. 1633) , geändert
u.a. durch Zehntes Anpassungsgesetz-KOV vom 10.8.78
(B@1. I S. l2I7) (2.8. in Thannheiser-Wende-Zech:Hand-
buch des Bundesversorgungsrechts) sowie Verordnung zur
Kriegsopferfürsorge vom 16.t.1979 (BGBI. I S. 80);
ferner § 80 Soldatenversorgungsgesexz i.d.F.v. 6.8.1964
(BGBI. I S.603), § 47 Zivildienstgesetz i.d.E.v.
L6.7.1965 (BGBI. I s.983), §§ 4 und 5 Häftlingshilfe-
gesetz i.d.F.v. 29.9.t969 (BGBI. I S. 1793), § 3 Gesetz
über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegs-
gefangenen i.d.F.v. 3O.4.t952 (B@I. I S.262) sowie
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten
vom 1t.5.1976 (BGB]. I S. 1181); vgl. auch übersicht
über die soziale Sicherung (Stand t.4.1977), hrsg. v.
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.
s. 307 - 308.

-2-
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Der Nachweis umfaßt auch Leistungen an Deutsche und
deutsche Volkszugehörige im Ausland.

AIs einmalige Leistungen können die folgenden Hilfearten
gewährt werden z berufsfördernde Leistungen, ergänzende
HiTfe zum LebensunterhaTt, ErhofungshiTfe, t'Iohnungshilfe
und Hjlfe in besonderen LebensTagen.

Ein TeiI dieser Hilfen sowie andere Hilfearten können auch
als laufende Leistungen gewährt werden; in diesen Fällen
werden die Leistungen nur unter den Empfängern Taufender
Leistungen ( am Jahresende, MehrfachzähTungen nöglich)
nachgewj-esen.

Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen unter Ausgaben.

Anderungen im ZeL tablauf: Die 
IZahI der FäIIe einmaliger Leistungen wird nicht nur von

der ZahI der anspruchsberechtigten Personen und der Häufi{
keit der Gewährung bestimmt, sondern ist im Zeitablauf
auch durch verschiedene Anderungen von Rechtsvorschriften
beeinftußt worden. Siehe hierz'r unter betufsfördetnde Lei-
stungen, ergänzende HiTfe zum !,ebensunterhalt, ErhoTungs-
hiTfe und Hi-Ife in beSonderen Lebenslagen-

1963 sind auch die FälIe einbezogen, in denen pauschalierte
Leistungen gewährt wurden sowie Leistungen der Träger der
Kriegsopferfürsorge aus Haushaltsmitteln der Länder.

Die Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes gelten seit
dem 12.5.t976 auch für Opfer von C,ewalttaten.

B e g r i f f s b e z.Le h un ge n : Unter den ein-
maligen Leistungen werden nur einmalig gewährte Hilfen
nachgewiesen, unter den Empfängern faufendet Leistungen
(an Jahresende, Mehrfachzählungen nög7ich) (Statistik der
Kriegsopferfürsorge) die laufend gewährten Hilfen. Ein
weiterer Unterschied besteht darin, daß unter den einma-
ligen Leistungen alle FäIIe gezählt werden, in denen diese
Leistungen im Laufe eines Jahres erbracht wurden (Strom-
größe), während zu den Empfängern laufender Leistungen nur
solche laufenden Leistungen rechnen, die am jeweiligen

-3-
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Jahresende (noch) erbracht werden (Bestandsgröße) . Gemein-
sam ist beiden Begriffen, daß es sich um Fallzählungen
handelt, da auch bei den Empfängern laufender Leistungen
Mehrfachzählungen nicht ausgeschlossen werden.
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1 Volks- und
Berufszäh1ung
197C-

2. Vorausschätzung
der Privathaus-
halte
1961 bis 1990

Begriffsinhalt:
aus nur einer Person bestehen.

Privathaushalte, die

Privathaushalte sind normalerweise Personengemeinschaften,
di-e zusammen wohnen und eine gemeinsame Haus$rirtschaft
führen. Jedoch bildet auch eine allein wohnende und wirt.-
schaftende Person einen eigenen Privathaushalt (z-B- auch
ein Untermieter). Entscheidendes Merkmal ist das selbstän-
dige Wirtschaften-

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird
von der BevöLkerung in Privathaushalten ausgegangen, wo-
durch Mehrfachzählungen von Personen mit mehr als einem
Wohnsitz - und damit auch von "Zweitwohnsitzen" - nur zum
TeiI ausgeschlossen werden " Zu Einzelheiten siehe unter
BevöLkerung in Privathaushalten;

Begrif f sbezi ehungen: Dj-eBegriffe
Einpersonenhaushalte und Einpersonenwohnparteien (Gebäude-
und lVohnungszäh1ung 1968) bezeichnen etwa die gleichen
Personenkreise. Zu beachten ist jedoch, daß bei der Er-
mittlung der Einpersonenhaushal'l:e in der Bevölkerungs-
statistik von der sog. Bevölken ng in Privathaushalten
ausgegangen wird, wodurch z"T. auch Privathaushalte ein-
bezogen sein können, die für die dort wohnenden Personen
Zweitwohnsitze darstellen (z-8" Unterkünfte von Studenten
am Studienort, von Handlungsreisenden usw"). Dagegen sind
im Nachweis der Wohnparteien keine Eigentümer- und Mieter-
wohnparteien in Zweitwohnungen und -wohngelegenheiten ent-
hal-ten.. Reine Wochenendwohnsitze sind weder in den Ein-
personenhaushalten noch den -wohnparteien enthalten.

Begr
in einem

i f f s i n h a I t : Deutsche, die allein
Privathaushalt wohnen "

Aus der Gruppe der PrjrzathaushaLte nit deutschem Haus-
haTtsvorstand werden alle Haushalte, die aus nur einer
Person bestehen, zu den Einpersonenhaushalten zusammen-
gefaßt -

2
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Privathaushalte sind normalerweise Personengemeinschaften,
die.zusammen wohnen und eine gemeinsane Hauswirtschaft
führen. Jedoch bildet auch eine allein wohnende und wirt-
schaftende Person einen eigenen Privathaushalt (z'B' auch
ein Untermieter). Entscheidendes Merlqnal ist das selb-
ständige Wirtschaften.

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird
von der deutschen BevöTkerung in Privathaushalten aus-
gegangen, wobei es zu Mehrfachzählungen bei Personen mit
mehr als einer wohnung kommen kann. zu Einzelheiten siehe
unter deutsche Bevölkerung in Privathaushalten'

Änderungen im zei tablauf: Die
für 1961 und 197O als Vergleichszahlen nachgewiesenen
Daten beruhen auf Ergebnissen der jeweiligen Volks- und
Berufszählungen, die Daten für 1978 auf Ergebnissen des
Mikrozensus. Die Daten für 1980 und folgende Jahre stellen
geschätzte I{erE dar.

Die für 1961 und l97O nachgewiesenen vergleichsdaten um-
fassen alle Einpersonenhaushalte, also auch solche mit
nichtdeutschem Haushaltsvorstand "

1961 wurde bei der Zuordnung von Personen zu Privat-
haushalten von der wohnbereehtigten BevöTkerung (ohne
Ans tal tsb evöTkerung ) au sgegangen .
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Gebäude- und
9{ohnungszählung
1 968

Begriffsinhalt:
nur einer Person bestehen.

Wohnparteien, die aus

glohnparteien sind normalerweise Personengemeinschaf-
ten, die zusarnmen wohnen und eine gemeinsame Haus-
wirtschaft führen. Jedoch bildet auch eine allein woh-
nende und wirtschaftende Person eine eigene Wohnpar-
tei (2.8. auch ein Untermieter). Entscheidendes Merk-
mal ist das selbständige Wirtschaften.

Nachgewiesen werden Eigentümet, Mieter und lJntetmie-
ter, die Einpersonenwohnparteien darstellen. Im Nach-
weis der Eigentümer- und tlieterwohnparteien sind
Vlohnparteien in Zweitwohnungen und -wohngelegenheiten
nicht enthalten.

Be gr i f f sb e z Lehun g en : Die Begriffe
Einpersonenwohnparteien und Ejnpersonenhau shaTte
(Volks- und Berufszählung 1970) bezeichnen etwa die
gleiche Personengruppe. Zu beachten ist jedoch, daß
im Nachweis der !{ohnparteien koine Eigentümer- und
t'lieterwohnparteien in Zweitwohnungen und -wohngelegen-
heiten enthalten sind. Dagegen wird bei der Ermitt-
lung der Einpersonenhaushalte in der Bevölkerungssta-
tistik von der sog. Bevölkerung in Privathaushalten
ausgegangen, wodurct:. z.T. auch Privathaushalte ein-
bezogen sein können, die für die dort wohnenden Per-
sonen Zweitwohnsitze darstellen (2.8. Unterkünfte von
Studenten am Studienort, von Handlungsreisenden usw.).
Reine !{ochenendwohnsitze sind weder in den Einper-
sonenwohnparteien noch den -haushalten enthalten.
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Statistik der
Großhandels -
verkaufspreise
ab 1968

B e 9 r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der Warengruppe 38 "Eisen-, Blech-

und l"letallwaren" des Systematischen Warenverzeichnisses

für die Industriestatistik, Ausgabe 1975'

Einbezogen sind Werkzeuge, Herz- und Kochgeräte, Blech-
waren, Blechkonstruktionen und Feinblechpackungen'
Schneidwaren sowie sonstige Metallwaren und Metall-
kurzwaren.

Nicht berücksichtigt werden Handelswaffen und der:en
Munition, blanke Waffen, Schlösser u' Beschläge sowie
Bestecke.

I
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Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab i968

B e g r i f I " t n h a I t: Ausgewählte Waren (liarenarten)
aus der warengruppe 27 "Eisen und Stahl" des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Erzeugnisse der Hochofen-, Stahl- und
Vlarmwalzwerke (einschI. der Kaltblechwalzwerke und
Walzstah.Iweiterverarbeiter) sowie Erzeugnisse der
Stahfrohrwerke -

Nicht berücksichtigt sind Erzeugnisse der Hochofen- und
Ferolegierungswerke sowie unlegierte und legierte Erzeug-
nisse der Schmiede-, Preß- und Hammerwerke-
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Statistik der
Großhandel s-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warenarten)

aus der Warengruppe 36 "Elektrotechnische Erzeugnisse" des

Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Geräte und Einrichtungen der Elektrizitäts-
erzeugung, -umwandlung und -verteilung, elektrische Geräte
für Gewerbe und Haushalt, elektrische Leuchten, Rundfunk-,
Fernseh- und phonotechnische Geräte und.Einrichtungen sowie
sonstige elektrotechnische Erzeugnisse.

Nicht berücksichtigt sind nachrichtentechnische Geräte und
Einrichtungen sowie elektrische Meß-, Prüf-, Regel- und
Steuerungsgeräte und -einrichtungen.



Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionikut.log -
OFK - Nr

GBK - t{r(n):
903

EMPFANG AUS GEBIETEN AUSSERHALB DES BUNDESGEBIETES

B egrl ff :

Statistik,/
Gü 1 tiqke itszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf /aegr i f f sbez iehungen

stand: 21 .O1 . BO

Eisenbahnstatistik
(statistik der
Personen- und
Güterbeförde-
rung auf Eisen-
bahnen)
ab 1966

BlattJlr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderung von Gütern im
llagenladungs.verkehr von Bahnhöfen außerhalb des Bundes-

gebietes nach Bahnhöfen im Bundesgebiet (einschließIich
Berlin (west) ).

Zu den Gebieten außerhalb des Bundesqebietes gehören
auch die DDR und Berlin (Ost).

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Siehe unter 5'

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern

durch Lastkraftfahrzeuge über die Auslandsgrenzen der
Bundesrepublik Deutschland zu Entladeorten in der tsundes-

republik Deutschland (einschließIich BerIin ([.Iest) ) '

Zu den Auslandsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland rech-
nen aIle Grenzen außer denen zur DDR einschließfich BerIin
(ost) .

zu den Lastkraftfahrzeugen zäh1en Lastkraftwagen mit oder
ohne Anhänger, sattelkraftfahrzeuge, zugmaschinen mit Anhän-
gern und Anhänger, bei denen das Zugfahrzeug die Grenze
nicht überquert, gleichgüItig, ob es sich um deutsche oder
ausländische Fahrzeuge handelt'

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : ImUnterschied
zum Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes um-
faßt der Enpfang in grenzüberschteitenden Verkehr (Stati-
stik des gewerblichen Güter- und tlöbelfernverkehrs und des
werkfernverkehrs) ausschließlich den Fernverkehr über die
Auslandsgrenzen, nicht jedoch den Nahverkehr' Siehe auch
unter 5 -

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern

durch Luftfahrzeuge von Flughäfen außerhal-b des Bundes-

gebietes nach Flughäfen im Bundesbiet (einschließIlch
Berlin (West) ) .

Zu den Flughäfen außerhalb des Bundesgebietes zählen auch
Flughäfen in der DDR und Berlin (Ost) '

Bezüglich der Luftfahrzeuge ist es gleichgültig' wo diese
beheimatet sind; entschej-dend ist, daß es sich um gewerb-
lichen Luftverkehr handelt.

2. statistik des
grenzüberschrei-
tenden Güter-
kraftverkehrs
ab 1964

Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs
auf ausgewähl-
ten Flugplätzen
ab 1962

3

2-
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4. Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf den Binnen-
wasserstraßen
ab 1962

5. Statistik des
Güterverkehrs
über See

ab \962

Rohrfernle i-
tungsstatistik
ab 1962

6

Blatt.ilr.: 2

Begr i f f sb e z i-ehungen : Sieheunter 5'

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderung von Gütern durch

deutsche und ausländische Schiffe auf den Binnenwasserstraßen

des Bundesgebietes von Häfen außerhalb des Bundesgebietes

zu Häfen im Bundesgebiet.

Zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes rechnen auch
die Deutsche Demokratische Republik und Berlin (ost) '

Be gr i f f sb ez iehungen : Sieheunter 5'

B e g r i f f s i n h a t t : Beförderung von Güter durch I

HandeLsschiffe von Häfen außerhalb des Bundesgebietes zu

Küstenhafen im Bundesgebiet.'

zu den Häfen außerhalb des Bundesgebietes rechnen auch Häfen

]n 9"f Deutschen Demokratischen Republik und Berl-in (ost) '

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Empfangaus
der DDR und gerlin (ost) ist von allen genannten statistiken
nur bei der statistik des grenzüberschreitenden Güterkraft-
verkehr nicht in Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundes-
gebietes enthalten.

B e g r 1 f f s i n h a I t : Beförderung von rohem Erd-

öI durch Rohrfernleitungen von allen Gebieten außerhalb des

Bundesgebietes,zudenenRohrfernleitungsverbindungenbe-
stehen, in das Bundesgebiet.
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EMPFiiNGER LAUFENDER LEISTUNGEN (AI,1 JAIIRESENDE, MEHR-
FACHZÄHLUNGEN MöGLICH )

Begrl ff:

Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /negri f f sbez iehungStatistik/
GüItiqkeitszej-traum

Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Beschädigte und Hinter-
bliebene, die am Ende des Berichtszeitratrms laufende Bei-
hilfen der Kriegsopferfürsorge bezogen haben.

Einbezogen werden nur Personen, die laufende Beihilfen er-
halten, nicht aber Personen, die einmalige Leistungen be-
zogen haben. Laufende Leistungen sind regelmäßig vorge-
sehene C,eldleistungen, ohne Rücksicht auf die Dauer ihrer
Gewährung; auch eine für z.B. einen l'lonat gewährte Hilfe
kann eine laufende Leistung sein. Andererseits werden nur
Personen einbezogen, die am Jahresende eine laufende Lei-
stung bezogen haben, nicht dagegen Personen, die während
des Jahres diese Hilfe erhielten, aber vor dem Jahresende
aus dem Empfängerkreis ausgeschieden sind.

Im Nachweis sind aus verschiedenen Gründen auch Doppelzäh-
Iungen entJ.alten. Jemand kann z.B. neben einer laufenden
Leistung auch eine einmalige Hilfe erhalten; in diesem FalI
wird die betreffende Leistung auch unter den einmaTigen
Leistungen (zahL der Fä77e) in Laufe des Jahres erfaßt wer-
den. So ist z.B. eine Beihilfe zur Unterhaltung eines
Kraftfahrzeuges eine laufende, :in Darlehen zu seiner Be-
schaffung eine einmalige Leistung. Ferner kann jemand ver-
schiedene Hilfearten als laufende Leistungen beziehen (2.8.
ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt und eine Hilfe in be-
sonderen Lebenslagen) sowie verschiedene Formen der glei-
chen Hilfeart (2.8. als berufsfördernde Leistung eine Hilfe
zur beruflichen Fortbildung zusammen mit einer Hilfe zur
Unterhaltung und zum Betrieb eines Kraftfahrzeugs). Daher
ist eine Aussage über die Zahl der Empfänger nicht ohne
weiteres mög1ich.

Einbezogen werden auch die Sonderfürsorgeberechtigten
(Kriegsblinde, Ohnhänder, Querschnittsgelähmte, Hirnge-
schädigte und ähntich schwer Beschädigte).

Ferner zählen zu den Empfängern auch andere als die nach
dem Bundesversorgungsgesetz anspruchsberechtigten Beschä-
digten (2.8. soldaten der Bundeswehr, zivildienstleistende)
bzw. deren Hinterbliebene. Die entsprechenden Leistungen

-2-
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basieren auf Gesetzen, in denen das Bundesversorgungsge-
setz für anwendbar erklärt wird-1)

Zu den Empfängern zählen nur die Empfänger von Geld- und
sachleistungen, nicht aber die von persönlichen Hilfen
(2.8. Beratungen).

Der Nachweis umfaßt auch Deutsche und deutscnä voU<szvge-
hörige im Ausland, die Leistungen der Kriegsopferfürsorge
beziehen.

AIs laufende Leistungen werden die folgenden Hilfearten
gewährt: Berufsfördernde Leistungen, ErziehungsbeihiTfen,
ergänzende HiLfe zum LebensunterhaTt sowie HiTfe in beson-
deren LebensTagen.

siehe auch die allgemeineren Erläuterungen unter Ausgaben.

Anderungen im Zei, tablauf : Die
ZahI der Empfänger laufender Leistungen wird nicht nur von
der zahl der anspruchsberechtigten Personen und der Häufig-
keit uäd:Dauer der Gewährung bestimmt, sondern ist im ZeLE-
ablauf auch durch verschiedene Anderungen von Rechtsvor-
schriften betroffen worden. Siehe hierzu unter berufs-
fördernde Leistungen, Erziehungsbeihilfen, ergänzende HiLfe
zum Lebensunterhaft sowi-e Hilfe in besonderen LebensTagen.

1) Zu Einzelheiteri siehe §§ 25, 25a-25f Bundesversorgungs-
gesetz i.d.F.v. 22.6.1976 (BGBI. I S. 1633), geändert
u.a. durch zehntes Anpassungsgesetz-KOV vom 10'B'1978
(BGBI.IS.l2L7)(z.B.inTtrannheiser-V{ende-Zech:Hand-
buch des Bundesversorgungsrechts) sowie Verordnung zut
Kriegsopferfürsorge vom 76-t-1979 (BGBI' r S' 80);ferner
§ 80 soldatenversorgungsgeseluz t.d.F.v' 6'B't964 (BGB1'I
i. Ao:), § 47 Zivildienstgesetz i.d-F.v- 16'7'1965
(BGBI. I S. 983), §§ 4 und 5 Häftlingshilfeqesetz i'd'F'
v. 2g.g.tg6g (B@1. r S. L793) , § 3 Gesetz rliber die un-
terhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen i'
d.F.v. 30.4.1952 (BGBI. I S - 262) sowie Gesetz über die

taten vom 15 .5.1976
icht über die soziale
. Bundesminister für
08. - 3 -

Entschädigung für Opfer von Gewalt
(B@1. I S. 1181); vgI. auch Übers
Sicherung (Stand 1.4.1977 ), hrsg.v
Arbeit und Sozialordnung, S.3O7 - 3i

g
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1963 sind auch die Empfänger pauschalierter Leistungen
sowie die Empfänger der von den Trägern der Kriegsopfer-
fürsorge aus den Haushaltsmitteln der Länder gewährten
Leistungen enthalten.

Die Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes gelten seit
dem 12.5.1976 auch für Opfer von Gewalttaten.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Unter den Empfän-
gern laufender Leistungen werden die laufend gewährten
Hilfen ausgewiesen, unter den einmaTigen Leistungen (zah7
der Fä77e) in Laufe des Jahres (Statistik der Kriegsopfer-
fürsorge) nur die einmalig gewährten Hilfen. Ein weiterer
Unterschied besteht darin, daß bei den Empfängern laufender
Leistungen nur solche laufenden Leistungen einbezogen wer-
den, die am jeweiligen Jahresende (noch) erbracht werden
(Bestandsgröße), während unter den einmaligen Leistungen
alle FäIIe gezäh1t werden, in denen diese Leistungen im
Laufe eines Jahres erbracht wurde.tl (Stromgröße). Gemeinsam
ist beiden Begriffen, daß es sich um Fallzählungen handelt,
da auch bei den Empfängern laufender Leistungen Mehrfach-
zählungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Nachweis der Empfänger von Kriegsopferfürsorge wie
auch der Empfänger von SozialhiTfe (Statistik der Sozial-
hilfe) erstreckt sich lediglich auf Empfänger laufender
Leistungen aus dem jeweiligen Sozialleistungssystem, nicht
auf Enpfänger einmaliger Hilfen. Die beiden Zweige der
sozialen Sicherung unterschieden sich nicht nur hinsicht-
lich der Zielsetzung, der anspruchsberechtigten Personen
us\.r., sondern auch hinsichtlich Leistungsumfang und
-struktur.
Außerdem bestehen Unterschiede in der statistischen Er-
fassung: Unter den Empfängern von Kriegsopferfürsorge
werden FäIIe nachgewiesen, in denen laufende Leistungen
der Kriegsopferfürsorge gewährt werden, so daß Mehrfach-
zihlungen von Fürsorgeernpfängern auftreten. Andererseits
werden hier nur solche FälIe gezählt, in denen diese
Leistungen am Ende .des jeweiligen Berichtszeitraums
(noch) gewährt werden, nicht aber FäIIe, in denen während
einer Zeitspanne innerhalb des Berichtszeitraums Leistunge:
erbracht wurden. Zu den Sozialhilfeempfängern dagegen

-4-
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zählt jede Person, die jm Laufe des Berichtszeitraums
wenigstens eine Form der Sozialhilfe aIs laufende Lei-
stung bezogen hat; Mehrfachzählungen von Personen, die eine
Hilfeart wiederholt oder die verschiedene Hilfearten be-
zqen haben, sind hierbei ausgeschlossen.

Weiterhin ist zu beachten, daß in der Statistik der Kriegs-
opferfürsorge - da stets nur die Beschädigten und deren
Hinterbliebene anspruchsberechtigt sind - z.B. ein Be-
schädigter, der auch Hilfe für ein Familienmitglied be-
zieht, zusammen als ein FaII gerechnet wird, während in der
Sozialhilfestatistik jedes begünstigte Familierunitglied
aIs je ein ftnpfänger gezählt wird.
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Statistik der
Sozialhilfe
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die im Be-

richtszeitraum Geld- oder Sachleistungen der Sozialhilfe
bezogen haben

Einbezogen werden alte Empfänger individueller Leistungen
der Sozialhilfe nach den Bestimmungen des Bundessozial-
hilfegeseEzes,
- die im Laufe des Berichtsjahres wenigstens einmal So-

zialhilfe bezogen haben, mit Ausnahme derjenigen Hilfe-
empfänger, denen lediglich einmalige Hilfe zum Lebens-
unterhalt gewährt wurde, und

- soweit für diese Eropfänger von den Sozialhilfeträgern
solche Aufwendungen erbracht wurden, di-e in der Jahres-
statistik der Sozialhilfeaufwendungen enthalten sind-

Die Enpfänger von Sozialhilfe werden sowohl insgesamt
nachgewiesen als auch nach den Enpfängetn Taufender
niTfe zum Lebensunterhalt und HiLfe in besonderen Lebens-
Tagen gegliedert. Nachgewiesen wird also zum einen die
Zahl der Personen, die während des Berichtsjahres Lei-
stungen der einzelnen Hilfearten erhielten, zum anderen
die Gesamtzahl der Empfänger im Berichtsjahr, wobei hier-
bei Doppelzählungen von Personen, die während des Be-
richtsjahres mehrere Hitfearten erhielten, aus€reschaltet
sind.

Der zahlenmäßige Unterschied zwischen der Summe der nmp-
fänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe
in besonderen Lebenslagen einerseits ergibt daher denje-
nigen Personenkreis, der beide Hilfen bezieht.

Einbezogen werden nur die Empfänger von Geld- und Sach-
Ieistungen, nicht aber die von persönlichen Hilfen
(2.5. Beratungen) .

Nicht einbezogen sind die Sozialhilfeempfänger mit deut-
scher Staatsangehörigkeit, die ihren gewöhnlichen Aufent-
halt im Ausland haben (Sozialhilfe für Deutsche im Aus-
land) sowie die Personen, die aufgrund anderer Bestim-
mungen a1s nach dem Bundessozialhilfegesetz Leistungen

-2-
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erhalten; hierzu rechnen u.a. die Hnpfänger von Leistun-
gen nach landesrechtlichen Bestimmungen (z-8. Landes-
blindengesetze) oder von Leistungen der Krankenversorgung
gemäß Lastenausgleichsgeset-z, der Geschlechtskrankenfür-
sorge und der Weihnachtsbeihilfen. Auch die Enpfänger von
Krankenhilfe, soweit diese durch Zahlung von Pauschalver-
gütungen z.B. an die gesetzliche Krankenversicherung er-
bracht wird und im Einzelfall eine Inanspruchnahme nicht
nachgewiesen werden kann, werden ebenfalls nicht einbe-
zogen.

Nicht einbezogen werden ferner Personen, die an Gruppen-
verschickungen im Rahmen der vorbeugenden Gesundheitshilfe
teilnehmen sowie die nichtseßhaften Empfänger- r)

Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen unter Ausgaben-

Anderungen im ZeL tablauf: Die
ZahI der Sozialhilfeempfänger wird nicht nur von der Zahl
der anspruchsberechtigten Personen bestimmt, sondern ist
im Zeitablauf auch von verschiedenen linderungen von Rechts
vorschriften betroffen worden. VgI. hierzu unter l-aufende
HiTfe zum Lebensunterhalt, HiTfe in besonderen Lebenslagen,
EingliederungshiTfe für Behinderte, Hilfe zut PfTege und
Krankenhilfe. '

1953 wurden die Enpfänger von Maßnahmen der Gruppenver-
schickung teilweise mitgezähIt; außerdem wurden 1963 in
Bremen die nichtseßhaften Personen, die Sozialhilfe außer-
halb von Anstalten erhielten, ebenfalls zu den Enpfängern
gerechnet.

1) Zu Einzelheiten siehe Bundessozialhilfegesetz i.d-F-
v. t3.2.1976 (BGBI. I S. 289) und linderungsgesetze
(2.8. in @ttschick/Giese: Das Bundessozialhilfegesetz) ;
siehe auch Übersicht über die soziale Sicherung (Stand
01.04.t977) hrsg. v. Bundesminister für Arbeit und
Sozialordnung, S. 347 - 358.

-3-
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B e gr i f f s b ez iehun g en : DerNachweis
der Empfänger von Sozialhilfe wie auch der Etnpfänger
laufender Leistungen (an Jahtesende, Mehrfachzählungen
mög7ich) (Statistik der Kriegsopferfürsorge) erstreckt
sich ledigtich auf Empfänger laufender Leistungen aus
dem jeweiligen Sozialleistungssystem, nicht auf Empfänger
einmaliger Hilfen. Die beiden Zweige der sozialen Siche-
rung unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich der ZieL-
setzung, der anspruchsberechtigten Personen usw., sondern
auch hinsichtlich Leistungsumfang und -struktur.

Außerdem bestehen Unterschiede in der statistischen Er-
fassung: Zu den Sozialhilfeempfängern zählt jede Person,
die im Laufe des Berichtszeitraums wenigstens einmal eine
Form der Sozialhilfe aIs laufende Leistung bezogen hat;
Mehrfachzählungen von Personen, die eine Hilfeart wieder-
holt oder die verschiedene Hilfearten bezogen haben, sind
hierbei ausgeschlossen. Unter den rrnpfangern von Kriegs-
opferfürsorge werden dagegen FäIle nachgewiesen, in denen
Iaufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge gewährt wur-
den, so daß Mehrfachzählungen von Fürsorgeempfängern auf-
treten. Andererseits werden hier nur solche FäIIe gezählt,
j-n denen diese Leistungen am Ende des jeweiligen Berichts-
zeitraums (noch) gewährt wurden, nicht aber FäIIe, in de-
nen während einer Zeitspanne vor Ablauf des Berichtszeit-
raums Leistungen erbracht wurden.

Weiterhin ist zu beachten, daß in der Sozialhilfestatistik
jedes begtinstigte Familienmitglied als je ein Hnpfänger
gezähIt wird, während in der Statistik der Kriegsopfer-
fürsorge - da stets nur die Beschädigten und deren Hinter-
bliebene anspruchsberechtigt sind - z.B. ein Beschädigter,
der auch Hilfe für Familienmitglieder bezieht, zusarnmen
a1s ein Eall gerechnet wird.

I
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Außenhandels-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Zw den Entwicklungs-
ländern rechnen

-inAfrika:aIIeLänderaußerRepublikSüdafrikaund
Südwestafrika

- in Amerika: alle Länder außer den vereinigten staaten
und Kanada,

- in Asien: alle Länder außer Japan, Vietnam, Mongolische
Volksrepublik , Volksrepublik China und Nordkorea.

ab 1950

- die Länder Ozeaniens,

Außer den bereits genannten Länder rechnen nicht zu den
Entwicklungsländern: die Länder Europas (einschl' Türkei
und Sowjetunion) sowie Australien und Neuseeland'
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Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Leistungen an Beschädigte

und deren Hinterbliebene zur Sicherung des notwendigen

Lebensunterhalts .

Die Hilfe wird in Forxo von Beihilfen und Darlehen gewährt,
i'renn Beschäftigte oder deren Hinterbliebene ihren Lebens-
unterhalt nicht aus den übrigen Leistungen der Kriegs-
opferversorgung und dem einzusetzenden Einkommen und Ver-
mögen bestreiten können. Es gelten die für die im Rahmen
der Sozialhilfe gewährte HiTfe zum Lebensunterhalt bzw'
Taufende HiTfe zum LebensuntethaTt maßgeblichen Bestim-
mungen (siehe im einzelnen dort), wobei die besondere La-
ge der Beschädigten und ihrer Hinterbliebenen zu berück-
sichtigen ist. Beschädigte erhalten unter den notwendigen
Voraussetzungen auch Leistungen für Familiennitglieder.

Der notwendige Lebensunterhalt umfaßt im wesentlichen Er-
nährung, Unterkunft, Kleidung usw.; ferner können u.a.
Krankenversicherungsbeiträge und die Kosten für eine ange-
messene Alterssicherung übernomuen werden. 1 )

Für ernrerbstätige Beschädigte und deren Hinterbliebene,
vor allem, wenn sie trotz beschränkten Leistungsvermögens
einem Ervrerb nachgehen, wird im besonderen ein t"lehrbedarf
anerkannt, dessen Höhe sich vor allem.nach der Höhe des
Erwerbseinkommens und nach der tlinderung der Er:l.rerbsfähig-
keit und den familiären Verhältnissen richtet-2)

Die Hilfe kann sowohl als Iaufende als auch als einmalige
Leistung gewährt werden.

1) Zu Einzelheiten siehe § 27a Bundesversorgungsgesetz i.d
F.v. 22.6.1976 (BGBI. I S. 1533) und änderungsgesetze
(2.8. in Ttrannheiser-llende-Zech: Handbuch des Bundes-
versorgnrngsrechts) und §§ 11-25 Bundessozialhilfegeetz
i.d.F.v. 13 .2.1976(BGB1. I S. 289) und Anderungsgesetze
(2.8. in Gottschick/Giese: Das Bundessozialhilfegesetz)

2) Zu Einzelheiten siehe § 24 Verordnung zur Kriegsopfer-
fürsorge v.16.'1 .1979 (BGBI. r S. Bo).
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Nachgewiesen werden die Aufwendungen der Kriegsopferfür-
sorge für die laufenden und einmaligen Leistungen, die
Zahl der Personen am jeweiligen Jahresende, die diese HiI-
fe als laufende Leistung erhalten sowie die zahl der FäIIe,
in denen diese Hilfe a1s einmalige Leistqng gewährt wird.
Sietie auch die allgemeinen Erläuterungen unter Ausgaben,
Empfänger Taufender Leistungen (am Jahtesende, Mehrfach-
zähTungen nög7ich) und unter einnalige Leistungen (zah7
der Fäl-7e) im Laufe des Jahres.

Anderungen im Zei tablauf: Die
Höhe der Ausgaben für ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt
ist nicht nur abhängig von den Kosten dieser Leistung und
der Häufigkeit und Dauer ihrer Gewährung, sondern ist im
Zeitablauf auch von verschiedenen Anderungen von Rechts-
vorschriften beeinflußt worden. Diese haben z.B. die Höhe
der Regelsätze für den Lebensunterhalt betroffen. Auch der
Kreis der anspruchsberechtigten Personen hat sich hier-
durch verändert.

Anderungen von Bestimmungen über die fi-Zfe zum Lebensunter'
haTt bzw. Taufende HiLfe zum LebensuntethaLt im Rahmen der
sozialhilfe haben sich aufgrund der engen Verflechtung der
beiden Sozialleistungen auch auf die entsprechenden Lei-
stungen der Kriegsopferfürsorge ausgewirkt. Zu solchen An-
derungen im Zeitablauf siehe dort.

Der Rückgang der Ausgaben von 1965 bis 1958 ist auf den
schadensausgleich für besondere berufliche und wirtschaft-
Iiche schäden im Rahmen der Neuordnung zum Kriegsopfer-
recht zurückzuführen.

Der Mehrbedarf bei Erwerbstätigkeit wurde 1979 neu 9e-
regelt.

Zu weiteren Anderungen im Zeitablauf siehe auch unter Aus-
gaben, Empfänger Taufender Leistungen (am Jahtesende,
MehrfachzähTungen nöglich) und unter einmaTige Leistungen
(Zaht der Fä77e) in Laufe des Jahtes.

-3-
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Begrt ff:

ERGANZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHAIT

0FK-llr.:

GBK-flr.(n):
4 500

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f sinhat t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Der ergänzenden
Hilfe zum Lebensunterhalt und der HiLfe zum Lebensunterhal.t
bzw. der Taufenden HiTfe zum Lebensunterhaft (beide Stati-
stik der Sozialhilfe) Iiegt im wesentlichen die gleiche
Zielsetzung zugrunde; ebenso deckt sich die Struktur des
Leistungsumfangs weitgehend. Unterschiede ergeben sich je-
doch aus den unterschiedlichen Zielsetzungen, anspruchsbe-
rechtigten Personen usw. dieser beiden zwetge der sozialen
Sichenrng.
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I egrl ff:

ERHOLUNGSHILFE

0FK.Nr.:

GBK-Nr. ( n)
4500

Statist.ikl
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Beihilfen zu Erholungs-
aufenthalten für Beschädigte, deren Ehegatten und deren
Hinterbliebene.

Erholungshilfe wird gewährt, wenn der Aufenthalt zur Et-
haltung der Gesundheit oder Arbeitsfähigkeit notwendig,
die beabsichtigte Form des Aufenthalts zweckmäßig und, so-
weit es sich um Beschädigte handelt, die Erholungsbedürf-
tigkeit durch die anerkannten Schädigungsfolgen bedingt
ist. Bei Schwerbeschädigten wird der Zusammenhang zvrischen
den anerkannten Schädigungsfolgen und der Erholungsbedürf-
tigkeit stets angenoulmen.

Die Dauer des Erholungsaufenthalts darf in der Regel drei
Vtochen nicht übersteigen. Die Erholungshilfe soll zum
wiederholten Male in der Rege1 nicht vor Ablauf von zwei
Jahren gewährt werden

Aufwendungen, die während des Erholungsaufenthaltes für den
häuslichen Lebensunterhalt erspart werden, werden als Ein-
kommen des Hilfesuchenden eingesetzt. Zusätzliche kleine-
re Aufwendungen, die dem Erholungssuchenden durch den Er-
holungsaufenthalt entstehen, werden a1s besonderer Bedarf
berücksichtigt und können durch Pauschbeträge abgegolten
werden. Bedarf der Erholungssuchende einer ständigen Be-
gleitung, gelten auch die Aufwendungen für. die Mitnahme
der Begleitperson als notwendiger gedarf.l)

Nachgewiesen werden die Aufwendungen der Kriegsopferfür-
sorge für diese Leistung sowie die Zahl der rälle, in denen

1) Zu Einzelheiten siehe § 27 b Bundesversorgrungsgesetz
i.d.F. v. 22.6.1976 (BGBI. I S. 1633), geändert u.a.
durch Zehntes Anpassungsgesetz-KOV vom 10.8. 1978
(BGBI. r S. t2l7) (2.8. in Thannheiser - Wende-Zech:
Handbuch des Bundesversorgungsrechts) und §§ 25-26
Verordnung z:ur Kriegsopferfürsorge vom 16.1.1979
(BGBI. I S. 80), vgl. auch Übersicht über die soziale
Sicherung (Stand 1.4.L9771, hrsg. v. Bundesminister für
Arbeit und Sozialordnung, S. 308.

-2-
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I egrl ff:

ERHOLTJNGSHILFE

Statistik/
GüItigkeitszej-traum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

diese Hilfe als einmalige Leistung gewährt wurde. Siehe
auch die allgemeinen Erläuterungen unter Ausgaben und unter
einmaTige Leistungen (zah7 der Fä77e) in t'aufe des Jahtes.

Anderungen im Zei tablauf: Die
Höhe der Ausgaben für Erholungshilfe ist nicht nur abhängig
von den Kosten dieser Leistung und der Häufigkeit und Dau-
er ihrer Gewährung, sondern ist im Zeitablauf auch von
verschiedenen änderungen von Rechtsvorschiften beein-
flußt worden. Auch der Kreis der anspruchsberechtigten
Personen ist geändert worden.

yor L976 sollte die Dauer eines Erholungsaufenthalts minde-
stens drei lrlochen betragen, während seit 1976 die Dauer
umgekehrt auf in der Regel drei Wochen beschränkt ist.
Seitdem werden ferner Einsparungen für den häuslichen
Lebensunterhalt des Erholungssuchenden während des Erho-
Iungsaufenthalts bei der Bemessung der Leistungen als
Einkommen angerechnet.

Bis einschl. 1975 konnte Erholungshilfe unter den notwen-
digen Voraussetzungen auch dän I'amilienmitgliedern von
Beschädigten gewährt werden; seit 1976 ist die Gewährung
auf die Ehegatten von Beschädigten beschränkt.

Zu weiteren linderungen im Zeitablauf siehe unter Ausgaben
und unter einmalige Leistungen (Zahl der räLLe) im taufe
des Jahres.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Leistungen
der erholungshilie und der ErhoTungspflege (Statistik der
öffentlichen Jugendhilfe) ähneln sich weitgehend in ihrer
Struktur, da sie beide Erholungsaufenthalte für den von
dem jeweiligen Zweig der sozialen Sicherung betroffenen
personenkreis vorsehen. unterschiede bestehen jedoch hin-
sichtlich der Zielsetzung, der,ansPruchsberechtigten Per-
sonen usw. in den beiden Zweigen der sozialen Sicherung'
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Begri ff:

ERN;IHRER, DIE (NUR) SICH SELBST ERNAHREN

-

DFl(-tlr.:

GBK-Nr.(n):
660, 658, 4C,65

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablaufy'Begrif fsbeziehungen

1 Volks- und
Berufszählung
197C-

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die nur für sich
selbst und nicht für weitere Haushaltsmitglieder den

überwiegenden L,ebensunterhalt bestreiten.
2 Itlikrozensus

ab 1972 B e g r i f f sb e z ie hun I e n : ImUnterschied
zu den "Ernährern, die (nur) sich selbst ernähren" unfaßt
die Zahl der Ernährer, die sich und andere ernähren
(Volks- urr,l Berufszählung I97O, Mikrozensus) jene Perso-
nen, die nicht nur ihren eigenen Lebensr:nterhalt, sondern
auch für weitere Haushaltsmitglieder den überwiegenden
Lebensunterhalt bestreiten.

Die Zusannenfassung der "Ernährer, die (nur) sich selbst
ernähren" und der "Ernährer, die sich und andere er-
nähren" entspricht der Zusamnenfassung der $lohnbevöIkerung
mit üöerr,/iegendem LebensunterhaTt durch Erwerbstätigkeit
und der Wohnbevölkerung mit überwjegendem Lebensunterhalt
durch Rente, Pension usw. (jeweils Volks- und Berufs-
zählung lglo) und ebenso der Zusammenfassung der Wohnbe-
völkerung/nrwerbspersonen mit überwi egendem Lebensunter-
haLt durch Erwerbstätigkeit, mit ü.berwiegendem Lebensun-
terhal-t durch ArbeitsLosengeld/-hil.fe und der !'Iohnbevö1ke-
rung mit überwiegendem Lebensunterhalt dutch Rente und
dgL. (alle Mikrozensus).
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0FK.l{r.:

GBK-Nr.(n):
660, 659, 4c,65

ERNAHRER, DIE SICH UND A}TDERE ERNiiHREN

Begri ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Volks- und
BerufszähIung
197(U-

Mikrozensus
ab 1912

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die sowohl für
sich selbst als auch für weitere Haushaltsrnitglieder den

überwiegenden Lebensunterhalt bestreiten.
2

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : ImUnterschied
zu den "Ernährern, die sich und andere ernähren" umfaßt
die ZahI der Ernährer, die (nur) sich selbst etnähren
(Volks- und Berufszählung t97o, l'likrozensus) die Personen,
die nur für sich selbst und nicht für weitere Haushalts-
mitglieder den überwiegenden Lebensunterhalt betreiten.

Die Zusammenfassung der "Ernährer, die (nur) sich selbst
ernähren" u.nd der "Ernährer, die sich und andere ernähren"
entspricht der Zusammenfassung der Vlohnbevölkerung mit
.i)berwiegend.em Lebensunterha Lt dutch Erwetbstätigkeit und
der sfohnbevölkerung mit über'wiegendem LebensuntethaTt
durch Rente, Pension usw. (jeweils Volks- und Berufs-
zähh.rng lg7o) und ebenso der Zusammenfassung der v'Iohnbe-
vöIkerung,/Erwerbspersonen mit üben+iegendem L&ensunter-
halt durch Erwerbstätigkeit, mi.t überwiegendem Lebens-
unterhal-t durch ArbeitsTosengt 7d/-hilte und der Wohnbe-
völkerung mit überrsiegendem Lebensunterhalt durch Rente
und dgL. (alle Ivlikrozensus) .
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Begri ff:

ERNAHRTE

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

1. Volks- und
Berufszählung
tglo

Mikrozensus
ab 1912

2

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die überwiegend

vom Unterhalt der Eltern, des Ehegatten oder sonstiger
angehöriger leben.

Dies schließt jedoch nicht aus, daß diese Personen selbst
noch eine andere unterhaltsquelle haben (2.8. Auszubilden-
de, die riberwiegend von ihren Eltern ernährt werden oder
Ehefrauen, die eine Nebentätigkeit ausüben, jedoch über-
wiegend vom Unterhalt des Ehemannes leben) '

Im tlikrozensus werden die Ernährten in Ernährte mit be-
kanntem uno solche mit unbekanntem Ernährer unterschieden.
Ernährte mit unbekanntem Ernährer sind Personen, die
überwiegend von Angehörigen unterstützt werden, die nicht
im gleichen PrivatäaushaTt leben.

B e g r i f f s b e z Le h un 9J e n : Die Begriffe
Ernährte und wohnbevölkerung mit überwiegendem Lebensun-
terhalt durch Angehörige/Angehörige (El-tern usw' )
(Volks- und Berufszählung 1970, t'likrozensus) sind synonym'

Die Begriffe Ernährte mit unbekannten Ernährer und Wohn-
bevöIkärung mit überwiegendem Lebensunterha-Zt des Ernäh-
ters mit Ernähterangaben unbekannt (vorks- und Berufs-
zählung t97O) sind ebenfalls gleich abgegrenzt'
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ERNAHRUNGSGTJTER PFLANZLICHEN URSPRT]NGS

I)FK.tlr.:

6BK4r.(n):
32Io

.Statistik/
GüItigkeitszeitrausr Begriff sinhalt/linderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zusammenfassung der Posi-
tionen Nahrungsmittel pfTanzTichen Ursprungs und Genuß'

mitteL.

Statistik der
Außenhande lspreise
ab 1954

Die Ernährungsgüter pftanzlichen Ursprungs umfassen ausge-
wählte Waren (Warennummern) des Warenverzeichnisses für
die Außenhandelsstatistik. 1)

Zu den Nahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs rechnen Er-
zeugnisse pflanzlichen Ursprungs, die überwiegend zur Er-
nährung von Menschen, zur Fütterung von Tieren oder zu
Zierzwecken dlenen. Hierzu zählen im wesentlichen:
Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Hirse und sonstJ-ges
Getreide,

ReIs, Müllereierzeugnlsse, l{lal-z, nichtölhaltige Sämereien,

Hülsenfrüchte zur Ernährung, Hülsenfrüchte zur Viehfütte-
rung,

Grün- und Rauhfutter,
Kartoffeln, andere Hackfrüchte.
Gemüse und sonstlge Ktlchengewächse,

Obst, Südfrüchte,
Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte u. d91.,
Rohkakao, Kakaoerzeugnisse, Gewrlrze, Zucker,
Ötfrüchte zur Ernährung, pflanzliche öle und Fette zur Er-
nährung, Margarine und ähnllche Speisefette,

Ölkuchen, Kleie, sonstige Abfallerzeugnisse zur Viehfütte-
rung, sonstige pflanzliche Nahrungsmittel,

lebende Pflanzen und Erzeugnl-sse det ZLergärtnerei-

1) Zu ELnzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe
3, Außenhandel nach Iändern und Warengruppen, Anhang 2z
C'egenüberstellung der Warengruppen und -untergrupPen
der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen !'Iirt-
schaft und der Nummern des Warenverzeichnisses für die
Außenhandelsstatistik. - 2 -
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Ergrl ff:

ERNAHRUNGSGÜTER PFI,ANZLICHEN URSPRUNGS

0FK-llr.:

GBK-ttr.(n):
32lO

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Zu den Genußmitteln zählen im wesentlichen:
Hopfen, Kaffee, Tee, Rohtabak, Tabakerzeugnj-sse, Bier,
Branntwein und Wein. \

l.



Stand: 1o. 04 .8o Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Bcgrl ff:

ERNAHRUNGSGÜTER TIERTSCIIEN URSPRT]NGS

0FK-llr.:

GBK-ltr.(n):
32Lo

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Außenhandelspreisb
ilb 1954

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der Posi-
tionen Nahrungsmittel tieriscben Ursprungs und Lebende
Tiere

Die Ernährungsgüter tierischen Ursprungs umfassen ausge-
wählte !{aren (Warennummern) des Warenverzeichnisses für
die Außenhandelsstatistik. 1)

Zu den Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs rechnen Er-
zeugnisse tierischen Urspungs, die überwiegend zur Ernäh-
rung von Menschen oder zur Fütterung von Tieren dienen.
Hierzu zählen im wesentlichen:
Milch, Butter, Käse,
Fleisch und Fleischwaren, Därme,

Fische und Fischzubereitungen,
WalöI zur Ernährungr Schmafz, TaIg, andere tierische Fette
und ÖIe zur Ernährunsl,

Eier, Eiweiß, Eigelb,
Honig,
Fischmehl.

Zu den lebenden Tieren zählen im wesentlichen:
Pferde, Rindvieh, Schweine, sonstige lebende Tiere wie z.B
Esel, Maultiere, Maulesel, Schafe, Ziegen, Hühner, Enten,
Gänse, Truthühner, Perlhühner, Kaninchen, Tauben.

1) Zu Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe 3,
Außenhandel nach Ländern und !{arensJruppen, Anhang 2:
Gegenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen der
Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und
der Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhan-
delsstatistik.
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Ecarlff:

ERP-SONDERVERMÖGEN

t)FK-llr.:

GBK-ilr.(n):
1853

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Jahresrechnungs-
statistik
ab t962

2. Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Nicht rechtsfähiges Son-

dervermögen des Bundes, das nach dem 2. Weltkrieg dem

Wiederaufbau diente und danach zut gezielten regionalen
und sektoralen Förderung der deutschen Wirtschaft, des

Umweltschutzes sowie verschiedener anderer, öffentlicher
Aufgaben eingesetzt wurde.

3

4

Vierteljahres-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1973

Jährli-che
Schulden-
statistik
ab 1950

Viertelj ährliche
Schulden-
statistik
ab t974

Die ersten Einlagen dieses Sondervermögens statrmen aus
den DM-Gegenwerten des Europäischen Wiederaufbau-Pro-
gramms (European Recovery Program). Mit dem Auslaufen
der ERP-Sonderhilfe wurden die aus Tilgungs- und Zins-
zahlungen zurückfließenden sowie zusätzlich am Kredit-
markt aufgenommene Mittel zur Finanzierung der genann-
ten neuen Aufgaben eingesetzt.

Die l,littel des Sondervermögens werden in der Regel als
verzinsliche, in besonderen Fällen auch als unverzins-
liche Darlehen oder,/und verlorene Zuschüsse vergeben. Mit
Zustimmung des Bundesministers der Finanzen können auch
Garantien oder sonstige Gewährleistungen übernommen (2.s.
für Ausfuhrgeschäfte) und Beteiligungen zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis von Unternehmen (2.8. im Rahmen der
Berlinförderung) erworben werden.

I
Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistik, der
Haushaltsansatzstatistik und der Vierteljahresstatistik
die Ausgaben und Einnahnen des ERP-Sondervermögens nach
seinen Jahresrechnungen, vierteljährlichen Kassenabschlüs-
sen und Wirtschaftsplänen und in den Schuldenstatistiken
der Schu-Zdendienst des ERP-Sondervermögens.

5
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B e g r i f f s j. n h a I t : Von Wählern bei der Bundes-

tagswahl abgegebene Stimmen für die Wahl- eines Wahlkreis-
abgeordneten.

Die abgegebenen Erststimmen könnengüItig oder ungüItig sein.
Ungüttig sind sie 2.8., wenn der Stimmzettel sich nicht in
einem amtlichen Wahlurnschlag befindet, wenn er für einen
anderen Wahlkreis gilt, wenn für die tlahl eines Wahlkreis-
abgeordneten auf einem Stimmzettel keine oder mehrere Stimmen
abgegeben wurden usw.. Zu Einzelheiten siehe unter abgegebene
Stinnnen (einsch7. Briefwäh7er).
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DFt( - Nr

GBK - llr(n):
389B

Begrl ff:

ERSTSTIMMEN

Statistik,/
Gü I tigke i tszeitraum Begriffsinhalt,/änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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Begri ff:

ERWERBSLOSE

0FK4r.:

GBK.Nr.(n):
2508, 4(]^75

Statistik/
cü]tigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehung

1 Vo1ks- und
BerufszähIung
t97C-
I'likrozensus
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens

15 Jahre alt sind und im Berichtszeitpunkt bzw. -raum

nicht unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen, aber eine

Erwerbstätigkeit suchen, unabhängig davon, ob sie beim

Arbeitsamt als arbeitslos gemeldet sind.

Erwerbslose sind einmal solche Personen, die normalerweise
erwerbstätig und nur vorübergehend aus dem Erwerbsleben
ausgeschieden sind, zura anderen Personen, die normaler-
weise keinem Erwerb nachgehen (2.8. Hausfrauen, Rentner,
studenten), aber gegenwärtig eine Arbeitsstelle suchen.

I.Iicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den Erwerbstätigen
rechnen Personen, die keine ihren Vorstellungen und ihrer
Ausbildung entsprechende Arbeit finden, aber kurzfristig
eine Aushilfstätigkeit ausüben, auch wenn sie nur eine
Stunde pro t'Ioche arbeiten.

Die Erwerbsl0sen werden im Mikrozensus auch nach ihrem
riberwiegendem Lebensunterhalt gegliedert, wobei als über-
wiegende Unterhaltsquelle Arbeitslosengeld/-hilfe, Rente
und dgl. sowie Angehörige in Frage kommen. zu ELnzelheiten
siehe I'{ohnbevötkerung,/Erwerbspersonen,/Erwerbslose mit
überwiegendem LebensunterhaTt dutch Arbeits LosengeTd/ -hi 7
bzw. Wohnbevö Ikerung/E nre rbspersonen,/Ni chterwerbspersonen,/
Erwerbslose mit überwiegendem LebensunterhaTt durch Rente 

I

und dg7. bzw. Wohnbevölkerung/Erwerbspersonen/Nichterwerbs"']
personen/Erwerbstose mit überwiegendem LebensuntethaTt
äurch Angehörige/Angehörige (ETtern usw. ) .

Änderungen im Zei tablauf : Im
Mikrozensus betrug bis einschl. 1975 das l,lindestalter für
die Zuordnung zu den Erwerbslosen 13 Jahre.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Die BegriffeEr-
werbslose und Arbejtsfose (Statistik der Arbeitsvermitt-
Iung) sind nicht unmittelbar vergleichbar, weil für die
Zuordnung einer Person zu den Erwerbslosen die aktive
Suche einer Arbeitsstelle und nicht ihre Meldung beim
Arbeitsant maßgebend ist. Andererseits zählen Personen,

-2-
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OFl(.llr.:
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die im Beri-chtszeitraum als Arbeitslose beim Arbeitsamt
gemeldet sj-nd und gleichzeitig geringfügige oder aus-
hitfsweise Erwerbstätigkeiten ausüben, nicht zu den Er-
werbslosen, sondern zu den Ewtetbstätigen (Volks- und Be-
rufszählung 1970, I'likrozensus ) .

Erwerbstätige sind aIIe Personen. die eine auf Erwerb ge-
richtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Bedeutung
des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und
ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete bztt- zu
Ieistende wöchentliche Arbeitszeit.

Die Zusammenfassung der Erwerbstätigen und der Erwerbs-
losen stellen die Erwer'bspersonen dar (Vorks- und Berufs-
zählung L97o , Flikrozensus ) .

Zur Abgrenzung der Erwerbslosen gegenüber den sonstigen
rVjchterwerbstätigen (Wohngeldstatistik) siehe dort.
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ERWERBSPERSONEN

Beqriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehuStatistik/
GüItigkeitszeit-raum

1.1 Volks- und
BerufszähIung
197C-

1.2 Mikrozensus
ab 1964

1.3 Vorausschätzung
der deutschen
Erwerbspersonen
1972 bLs t999

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens
15 Jahre att sind und entweder eine auf Srwerb geri-chtete
Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Bedeutung des Er-
trags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne

Rücksicht auf die von ihnen geleistete bzw. zu leistende
Arbeitszeit, oder die nicht unmittelbar am Erwerbsleben
teilnehmen, aber eine Erwerbstätigkeit suchen.

Die Erwerbspersonen gliedern sich in die Erwetbstätigen
und die ErwerbsLosen.

In der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
werden nur Daten über deutsche Erwerbspersonen geschätzt
und nachgewiesen; es handelt sich un Jahresdurchschnitts-
werte.

Die Erwerbspersonen werden im l'likrozensus auch nach ihrem
r.iberwiegendem Lebensunterhalt gegliedert, wobei als riber-
wiegende Unterhaltsquelle Erwerbstätigkeit, Arbeitslosen-
geld/-hiIfe, Rente und dgl. sowie Angehörige in Frage
kommen. Zu ELnzelheiten siehe unter Wohnbevötkerung/er-
werbspersonen mit übetwiegendem Lebensunterhalt dutch Er-
we rb s tä t i gk e i t bzw . Wohnbevölken:ng/E rwe rbspers onen,/Ni cht-
erwerbspersonen,/Erwerbslose nit überwj egendem Lebensunter-
haLt durch Rente und dg7. bzw. überwiegendem Lebensunter-
halt durch Angehörige/Angehörige (Eltern usw. ).

Änderungen im Zei tablauf : Im
tlikrozensus werden die Soldaten erst ab 7972 einbezogen.
Ferner betrug im Mikrozensus das Mindestalter für die
Zuordnung zu den Erwerbspersonen bis einschl. t975
13 Jahre.

Be gr i f f sb e zLehun ge n : Siehe unter 2.

- 2,-
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Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2 !{anderungs-
statistik
ab 1957

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die beL Zuzügen

bzrt. Fortzügen im An- bzw. Abmeldeschein der Einwohner-
neldeämter eine Berufsbezeichnung angegeben haben.

AIs Berufsbezeichnung gilt eine Eintragung wie z.B.
t'Angestellterttr "Beamter"r "selbständiger" oder "Arbeiter"

B e g r i f f s b e z ieh u n ge n : Unterschiede
zwischen dem Begriff Erwerbspersonen in den genannten
Statistiken ergeben sich bei der Einbeziehung en{erbstäti-
ger SchüIer, Studenten, Rentner, Pensionäre u. dgl.: C,eben
diese Personengruppen im An- bzw. Abmeldeschein die
Berufsbezeichnungen "Schülerttr "Student"r "Rentner" oder
"Pensionär" an, so rechnen sie in der Wanderungsstatistik
in keinem FaII zu den Er*rerbspersonen, auch wenn sie
nebenbei z.B. geringfügige oder aushilfsweise Erwerbs-
tätigkeiten ausüben. In der Vo1ks- und Berufszählung 1970,
im Mikrozensus und in der Vorausschätzung der deutschen
Erwerbspersonen hingegen zäh1en Personen, auch wenn sie
nur geringfügig oder aushilfsweise erwerbstätig sind, in
jedem FaII zu den Erwerbsperson.:n. In der Vorausschätzung
der deutschen Erwerbspersonen w..rden ferner nur Daten über
deutsche Erwerbspersonen geschätzt und nachgewiesen.

fm Unterschied zu den Erwerbspersonen handelt es sich bei
den lüicäterwerbspersonen in der Volks- und Berufszählung 

II97O, im tlikrozensus und in der Vorausschätzung der 
Ideutschen Erwerbspersonen um Personen, die keine auf 
I

Erwerb gerichtets Tätigkeit ausüben und auch keine Er- 
|werbstätigkeit suchen; in der Vorausschätzung der deut- 
|

schen Erwerbspersonen werden nur Daten über deutsche Nicht-l
erwerbspersonen geschätzt und nachgewiesen. In der [tande- 

|rungsstatistik handelt es sich bei den Nichterwerbsper- 
|sonen rm Personen, die bei einem Zuzug oder Fortzug im en- 
lbzw. Abmeldeschein der Einwohnermeldeämter aIs Berufsbe-

zeichnung "Schüler"r "student"r "Rentnerttr "Pensionär",
"Hausfrau" oder dg1. angegeben haben.
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Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
cül.tigkeitszeitraum

1 Volks- r:nd
Berufszählung
t970

B e g r'i f f s i n h a t t : Personen, die mindestens

15 Jahre alt sind und eine auf Erwerb gerichtete Tätig-
keit ausriben, unabhängig von der Bedeutung des Ertrags

dieser Tätigkeit für ihren Lenbensunterhalt und ohne

Rücksicht auf die von ihnen gelej-stete oder vertrags-
mäßig zu leistende Arbeitszeit-

Zu den Erwerbstätigen rechnen Personen, die in einem
ArbeitsverhäItnis stehen oder selbständig ein Gewerbe,
einen freien Beruf oder eine Landwirtschaft betreiben
oder als l{ithelfende Familienangehörige im Betrieb eines
Familienmitgliedes mitarbeiten, ohne dafür Lohn oder Ge-
halt zu beziehen. Personen, die nur geringfügige oder aus-
hilfsweise Erwerbstätigkeiten ausüben, wie z-8. Kellner
und Musiker, die nur stundenweise oder am l.lochenende tätig
sind oder arbeitende studenten und schüIer, zählen eben-
falls zu den Erwerbstätigen.

Einbezogen sind ferner Berufssoldaten, soldaten im Grund-
wehrdiensL/auf Wehrübung, Soldaten auf Zeit sowie Ange-
hörige des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspoli-
zei, ferner Ordensangehörige im erwerbsfähigen Alter und
Strafgefangene, die in der Regel verpflichtet sind, in
und außerhalb der Anstalt Arbeiten zu verrichten'

Nicht zu den Erwerbstätigen werden Personen gezählt, die
ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. als vereinsvorstand oder
Abgeordneter, ausuben.

zu den Erwerbstätigen rechnen im einzelnen sel.bständige,
Mithelfende Fanil-ienangehötige, Beamte, AngesteTTte,
Arbeiter, Auszr:bildende in kaufmännischen, technischen
und Verwaltr:ngsberufen, gewerblich Auszubildende sowie
Praktikanten und Volontäre (kaufmännisch, technisch und
verwaTtungs-AuszubiTdende bzw. kaufnännisch und technisch
AuszubiTdende, gewetbTich AuszubiTdende ) .

2. lnTkrozensus

ab L964

-2-
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Anderungen im ZeL tablauf : Im
Mikrozensus werden bis einschl. 1971 die Erwerbstätigen
ohne die soldaten nachgewiesen. Ferner betrug im t'likrozen-
sus bis einschl. 1974 das Mindestaltei für die Zuordnung
zu den Erwerbstätigen 13 Jahre.

B e g r i f f s b e z ieh un 9e n : Unterschiede
zwischen dem Begriff Er:r.rerbstätige und den Begriffen
Tätige Personen (Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzähl
tgTO) und Beschäftigten (Bereichsstatistiken, Arbeits-
stättenzählungen) sowie den Begriffen Tätige Personen in
der Binnenschiffahrt (statistik über die unternehmen in de
Binnenschiffahrt) , Tätige Personen im Schienenvetkehr
(Eisenbahnstatistik), Tätige Personen im Straßenpersonen-
verkehr (statistik der Personenbeförderung im straßenver-
kehr) , Beschäftigte, die in d.er Luftfahtt tätig sind
(Statistik der Luftfahrtunternehmen) und Beschäftigte des
unnittelbaren öffentlichen Dienstes und Eesdräftigte des
mitteTbaren öffentTichen Dienstes (beide Statistik über
den Personalstand des öffentlichen Dienstes) sind vor
allem durch die unterschiedliche ttahl der Erhebungsein-
heiten bedingt. In der Volks- u''rd Berufszählung 197O
und im Mikrozensus ist die einzclne Person bzw. der
Haushalt die Erhebungseinheit, in den Bereichsstatistiken,
den Verkehrsstatistiken und den Arbeitsstättenzählungen
dagegen das Unternehmen, der Betrieb oder die Arbeits-
stätte, die jeweils Gesamtangaben über ihre Tätigen Per-
sonen bzw. Beschäftigten melden. Hieraus folgt u.a.: Per-
sonen, die im Berichtszeitraum geringfügige oder aushilfs-
weise Erwerbstätigkeiten ausriben (2.8. Kellner und Musiker,
die nur stundenweise oder am ttochenende tätig sind ar-
beitende studenten, schüIer u.ä.) sowie besondere Personen
gruppen (2.8. Heimarbeiter, ordensangehörige im erwerbs-
fähigen Alter, Strafgefangene, die in derRegel verpflichte
sind, Arbeiten in und außerhalb der Anstalten zu ver-
richten u.ä. ) zählen grundsätzlich zu den Erwerbstätigen,
häufig aber nicht zu den Tätigen Personen bzw. Beschäf-
tigten.

-3-
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Vtährend bei den Erwerbstätigen alle Soldaten erfaßt
werden, sind bei den Tätigen Personen bzw. Beschäftigten
lediglich die Soldaten auf Wehrribung einbezogen-

Die Mithelfenden Familienangehörigen zählen grundsätzlich
zu den Erwerbstätigen, und zwar ohne Rücks-r-cht auf die'von ihnen geleistete Arbeitszeit; sie werden bei den
Beschäftigten, taiigen Personen und Arbeitskräften'in den
o.g. Statistiken unterschiedlich berücksichtigt.

Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder
Arbeitsstätten beschäftigt, können sie auch in roehreren
unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen ent-
halten sein. Die o.g. statisLiken weisen daher insofern
Beschäft.igungsfälle und nicht insgesamt Tätige Personen,
Beschäftigte oder Arbeitskräfte aus. Bei den Erwerbstä-
tigen irird dagegen - soweit von der Wohnbevölkerung aus-
gangen wird - jede Person nur einmal nachgewiesen, wäil die
Person selbst bzw. der Haushalt die Erhebungseinheit ist.

Abweichungen ergeben sich auch bei der Zuordnung der Er-
werbstätigen und Tätigen Personen bzw- Beschäftigten zu
Vtirtschaftszweigen, weil die befragten Personen häufig
nur ungenauere Angaben über den Wirtschaftszweig als die
Unternehmen, Betriebe und Arbeitsstätten machen können.

Bei den Erwerbstätigen werden Personen der Wohnlcevölkessng
(Intänderkonzept), gezählt, bei den Tätigen Personen bzw.
Beschäftigten dagegen Personen (BeschäftigungsfälIe) mit
Arbeitsort im In1and (Inlandskonzept).

Zwischen den Erwerbstätigen einerseits und der Zusarnmen-
fassung der Famil,ienarbeitskräfte und ständigen familien-
fremden Arbeitskräfte (in Jahresdurchschnitt) und der
nichtständigen faniTienftantden Atbeitsktäfte (im Jahres'
durchschnitt) (beide Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) bestehen außerdem noch besondere Unter-
schiede in der begrifflichen Abgrenzung: Die Erwerbstäti-
gen werden nach ihrer Stellung im Beruf unterschieden
(in Tätige Inhaber, Mithelfende Familienangehörige,Arbei-
ter, Angestellte, Beante, Auszubildende), die Arbeitskräf
in den Landwirtschaftsstatistiken in Familien- und

4-
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familienfremde Arbeitskräfte gegliedert. Im besonderen ist
die Gruppe der Tätigen Inhaber/ltithelfenden Familienange-
hörigen anders abgegrenzt als die der Familienarbeits-
kräfte. Zu ELnzelheiten hierzu siehe unter EaniTienar-
beitskräfte (in Erhebungsmonat) (Statistik der Arbelts-
kräfte in der Landwirtschaft).

Für die Zuordnung von Er:urerbstätigen zu den Etwerbstätigen
am Wohnort bzvt. zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort
(jeweils Volks- und Berufszählung l97o) ist es zusätzlich
erforderlich, daß sie in der Erfassungsgemeinde zur l{ohn-
bevöIkerung zählen bzw. in der Darstellungsgemeinde ihre
Erwerbstätigkeit ausrl,iben.

Die Zusanroenfassung der Erwerbstätigen und der Erwerbs-
-Z.osen stellen die ErwerDspersonen dar (alle Volks- und
Berufszäh1ung 1970, tttikrozensus)i zu den Erwerbslosen
zählen Personen, die im Befragungszeitpunkt bzw. -raum
nicht unmittelbar äm Enrerbsleben teilnehmen, aber eine
Erwerbstätigkeit suchen.
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ERZEUGNISSE DER FISCHEREI
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Gü I tigke itszeitraum Begrif f sinhalt/Änderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewäh1te Erzeugnisse

aus der Gruppe 07 "Fischereierzeugnisse" des Güterver-
zeichnisses für die Land- und Forstwirtschaft, Fischerei,
Ausgabe 1978.

Einbezogen sind frische (Iebende oder nicht lebende) Seefi sche

sowieAndere Erzeugnisse der Hochsee- und Küstenfischerei
Erzeugnisse der Binnenfischerei und der Fischzucht sind nicht
berücksichtigt.
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Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Erzeugnisse aus
den Gruppen 01 und 02 des Güterverzeichnisses für die
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Ausgabe 1978.

Einbezogen sind pflanzliche Erzeugnisse der allgemeinen
Landwi-rtschaft, Erzeugnisse des Dauerkulturbaues, Gartenbau-
erzeugnisse (ohne Baumschulerzeugnisse), lebende Tiere (ohne
GefIügeI und Bienen) sowie tierische Eräeugnisse der Land-
wirtschaft einschl. rohe Häute und Felle.

Nicht berücksichtigt sind Erzeugnisse der gewerblichen
Gärtnerei sowle Wild.
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im ZeitabLauf /Begriffsbeziehung

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe 30 "Erzeugnisse der Ziehereien
und Kaltwalzwerke und der Stahlverformungl" des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe 1975.

ab 1968

Einbezogen sind Drahterzeugnissen sowie Schrauben.
Norm- und Fassondrehteile aus Stahl und NE-Metallen.

AIIe übrigen Erzeugnissen dieser $Iarengruppe sind nicht
berücksichtigt.

*
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Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Waren (!'Iarenarten) der

Warengruppe 68 "Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes"

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Indu-
striestatistik, Ausgabe t975.

Einbezogen sind aIIe für Ernährungszwecke be- und ver-
arbeiteten Nahrungsmittel und Getränke sowie verar-
beitete Futtermittel.

Frischwaren (Frischgemüse, Frischobst, Trauben, Wein,
Eier und unbearbeitete Fischereierzeugnisse) sind in
der V'Iarengruppe 68 nicht enthalten.

ab 1968

t
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Statistik der
Kriegsopfer-
fürsorge
ab 1953

B e g r i f f s i n h a 1 t : Beihilfen zur Erziehung

und zur Schul- und beruflichen Ausbildung von Kindern
von Beschädigten.

Erziehungsbeihilfen werden sowohl Beschädigten, die Grund-
rente beziehen, für deren Kinder gewährt, als auch Vtaisen,
die Rente oder !{aisenbeihilfe beziehen. Waisen sind hier
Kinder derjenigen Beschädigten, die an den Folgen einer
Schädigung gestorben sind.

Die Erziehungsbeihilfe soII eine Erziehung zu körperlicher,
geistiger und sittlicher Reife sowie eine angemessene, den
Anlagen und Fähigkeiten entsprechende allgemeine und beruf-
liche Ausbildung sicherstellen. Die Schul- und Berufsaus-
bildung soll dem Auszubildenden dazu verhelfen, einen sei-
ner Eignung, Neigung und Fähigkeit angemessenen Beruf zu
erlangen.

Erziehungsbeihilfe wird auch gewährt, wenn der Anspruch
auf Versorgung ruht oder der Anspruch auf Zahlung von
Grundrente wegen Abfindung erloschen oder übertragen ist
oder Witwenversorgung aufgrund einer neuen Ehe entfäIlt-

AIs !{aisen bzw. Kinder gelten leibliche Kinder sowie an
Kindes Statt angenonmene Kinder, in den Haushalt aufge-
nornmene Stiefkinder und Pflegekinder.

Erziehungsbeihilfe wird gewährt, soweit der angemessene
Bedarf für Erziehung, Ausbildung und Lebensunterhalt
durch das einzusetzende Einkommen und Vermögen des Hilfe-
suchenden sowie des Kindes des Beschädigten oder dessen
Ehegatten bzw. des Elternteils der Waise nicht gedeckt
ist. Bei der Ermittlung des Bedarfs für den Lebensunter-
halt bleiben Kosten der Unterkunft in der Familie unbe-
rücksichtigt.

Die Erziehungsbeihilfe wird Iängstens bis zur Vollendung
des 27. Lebensjahres des Kindes bzw. der ttaise:gewährt.
Nur in besonderen Fällen (2.s. ErfüIlung der gesetzlichen
Wehr- und Zivildienstpflicht) ist die Weitergewährung
über diesen Zeitpunkt hinaus mögIich.

-2-



Stand:18.08.80 Blatt-l'lr. : 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
DFK-Nr.:

GBI(-ilr.(n) :
4500

8e9rl ff:

ERZIEHUNGSBEIHILFEN

Statistik/
Gültigkeitszeit.raum Begri f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Der Bedarf für den Lebensunterhalt des Auszubildenden
richtet sich nach den Regelsätzen des Bundessozialhilfe-
gesetzes; bei einer Unterbringung in einer Anstalt, einem
Heim oder einer ähnlichen Einrichtung werden die Kosten
der Unterbringung und Verpflegung übernommen und es wird
ein Taschengeld gezahlt. 1)

Nachgewiesen werden die Aufwendungen der Kriegsopferfür-
sorge für diese Leistung sowie die ZahI der Personen am
jeweiligen Jahresende, die diese Beihilfen laufend er-
halten. Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen unter
Ausgaben und unter trnpfänger Laufendet Leistungen (an
Jahresende, Ihehrfachzählungen mö97 ich ) .

Anderungen im Zei tablauf :
Die Höhe der Ausgaben für Erziehungsbeihilfen ist nicht
nur abhängig von den Kosten des Bedarfs und der Häufig-
keit und Dauer der Gewährung dieser Leistung, sondern
ist im Zeitablauf auch von verschiedenen linderungen von
Rechtsvorschriften beeinflußt worden. Diese haben z.B.
die Höhe der Regelsätze betroffen. Auch der Kreis der
Empfänger ist verschiedentlich verändert worden.

Bj-s einschl. 1965 wurde Erziehur,gsbeihilfe im Regelfall
nur bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gewährt, bis
zum 31.5.1971 nur für unverheiratete Kinder. 1.967 und 1970
wurden jeweils die Voraussetzungen, unter denen die Alters-
grenze hinausgeschoben werden kann, erweitert.

Seit dem 1.6.t97L werden auch die Mittel des Ehegatten
der Waise bei der Bedarfsprüfung berücksichtigt. Seit
1979 sind die Einkomlnensgrenzen genauer festgelegt.

Bis einschl. 1975 wurden bei der Ermittlung des Bedarfs
für den Lebensunterhalt auch die Kosten der Unterkunft
in der Fanilie berücksichtigt.

1) Zu Einzelheiten siehe § 27 aundesversorgungsgesetz i.d.
F.v. 22.6.L976 (sCat. I S. 1633) und linderungsgesetze
(2.8. in Thannheiser-Wende-Zech: Handbuch des Bundesver-
sorgungsrechts) sowie §§ tg-Z: verorCnung zvr Kriegs-
opferfürsorge vom I6.t.t979 (BGBI. I s. 80). _ 3 _

a
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GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Zu weiteren Anderungen im Zeitablauf siehe auch unter
Ausgaben und Empfänger Taufender Leistungen (am Jahres-
ende, Mehrfachzählungen nög7ich) .
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GBI(-ttr.(n) :
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Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Einzelhandels-
statistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen des Ein-
zelhandels mit weniger afs fünf Verkaufsstellen, so-

fern sie weder Konsumgenossenschaften (einschl. der

sonstigen Verbraucherorganisationen) noch Versandhandefs-

unternehmen oder Warenhausunternehmen sind.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich
selbständige Tochtergesellschaften. Die Unternehmen
werden in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschl. bereichsfrem-
der Teile und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirt-
schaftliche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen
im Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternetunen gerechnet, wenn
seine wirtschaftliche Tät.igkeit überuiegend darin be-
steht, Handelsvrare zu beziehen und in eigenem Nanen ent-
weder an private Haushalte oder in einer sonst nur im
Einzelhandel üblichen Form oder in kleinen Mengen an
andere a1s !,Iiedenrerkäufer abzusetzen. Die Waren dürfen
dabei nicht oder nur in handelsüblichem Maße be- oder ver-
arbeitet werden. Nicht zum Einzelhandel zäh1en die recht-
lich unselbständigen offenen Verkaufsstellen der Industrie.

Zu den übrigen Betriebsforlnen gehören im wesentlichen die
Unternehmen des Facheinzelhandels mit weniger als fünf
Einzelhandelsverkaufsstellen sowie die Unternehmen des
Markt-, Straßen- und Hausiererhandels.

Dazu rechnen auch sonstige Verbraucherorganisationen,
sofern sie andere Sortimente aI's "Waren verschiedener
Art" und "Nahrungs- und Genußmittel verschiedener Art"
führen und weder zu den Versandhandelsunternehmen noch zu
den filialunternehmen gehören.

-2-
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Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Be gr i f f s b ez Lehun gen : Diesegriffe
Facheinzelhandelsunternehmen mit 1 bis 4 Verkaufsstellen
(tibrige Betriebsformen) und übrige Betriebsformen (Einzel-
handelsstatistik) sind synonlm.

Die übrigen Betriebsforoen unterscheiden sich von den an:
deren Betriebsfolmlen des Ei-nzelhandels durch die Rechts-
form des Unternetunens, die Vertriebsform, die Unterneh-
mensgröße und die Anzahl der Verkaufsstellen. Im einzelnen
bestehen folgende Zusarunenhänge: Schätzt ein Unternehmen
des Einzelhandels sich selbst als l(onsumgenossenschaft
oder a1s sonstige Verbraucherorganisation ein, so gilt es
in der Einzelhandelsstatistik, unabhängig von seinen son-
stigen Merkmalen, als Konswngenosselschaft. Erzielt von
den verbleibenden Unternetmen eines seinen umsatz über-
wiegend durch den Versand von waren auf Bestellung, so
gilt es als TersandhandeTsunternehmen. Betreibt eines der
danach verbleibenden Unternehmen Einzelhandel mit !{aren
verschiedener Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel
und beschäftigt in mindestens einer Niederlassung min-
destens 25 Personen und erzielt in dj-eser (n) Niederlas-
sung (en) mindestens 50 t seincs Gesamtuxosatzes, so gilt
es als Warenhausunternehmen. IrnterhäIt eines der danach
verbleibenden Unternehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen,
so gilt es als FacheinzelhandeTsurtternehmen mit 5 und
mehr Verkaufsste-Ll.en (FiTiaTunternelnen). Die danach ver-
bleibenden Unternehmen des Einzelhandels werden als Fach-
einzelhandelsunternehmen roit 1 bis 4 Verkaufsstellen
(übrige Betriebsformen) zus€ütmengefaßt.
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FACHEINZELHANDEI-S TJNTERNEHMEN MI T
5 UND METIR VERKAUFSSTELLEI{ (EILIAITJNTERNEHMEN)

Ecarlff:

Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitabtauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Einzelhandels-
statistik
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen des Einzel-
handels mit fünf oder mehr Verkaufsstellen, sofern sie
weder Konsumgenossenscäaften (einschl. der sonstigen Ver-
braucherorganisationen) noch Ters andhandelsunternehmen

oder I{are nhaüsunternehmen sind -

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige'
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich
selbständj-ge Tochtergesellschaften. Die unternehmen werden
in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschl. bereichsfremder
Teile und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirt-
schaftliche Nebenbetriebe und ohne zweigrniederlassungen
im Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn
seine wirtschaftliche Tätigkeit über:vriegend darin besteht,
Handelsware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an
private Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel
üblichen Form oder in kleinen Mengen an andere als wieder-
verkäufer abzusetzen. Die Waren dürfen dabei nicht oder
nur in handelsübtichem Maße be- oCer verarbeitet werden.
Nicht zum Einzelhandel zählen die rechtlich unselbständi-
gen offenen Verkaufsstellen der Industrie.

Als Verkaufsstelle gilt jede Ärbejtsstätte eines Llnterneh-
mens des Einzelhandels, in der Ej-nzelhandelstätigkeit
ausgeübt wird.

Als Arbeitsstätte wird eine räumliche Einheit (Grundstück
oder abgegrenzte Rär.mlichkeit) aufgefaßt, in der minde-
stens eine Person oder - rmter einheitlicher Leitung -
mehrere Personen regelmäßig erwerbstätig sind.

Zu den Filialunternehmen rectrnen auch sonstige Verbrau-
cherorganisationen, sofern sie andere sortimente führen
a1s "waren verschiedener Art" und "Nahrungs- und Genußmit-
tel verschiedener Art" und fünf oder mehr verkaufsstellen
unterhalten.

-2-
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FAC HEI NZELHANDEI§ TJMTERNEHMEN MI T
5 UND MEHR VERKAUFSSTELLEN (FTLIAII.INTERNEHMEN)

Ergrt ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehung

Be gr i f f s b ez Lehun gen : Die Begriffe
Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr verkaufsstel-
len (Eilialunternehmen) und Fi-tia Tunternehmen (Einzelhan-
delsstatistik) sind sYnonlm.

Die Filialunternehmen unterscheiden sich von den anderen
Betriebsfonnen des Einzelhandels durch die Rechtsform des
lJnternehmens, die Vertriebsform, das Warensortiment und
die Anzahl der verkaufsstellen. Im einzelnen bestehen fo1-
gende zusarnmenhänge: schätzt ein unternehmen des Einzel-
handels sich selbst als l(onsurDgenossenschaft oder aIs son-
stige Verbraucherorganisation ein, so gilt es in der
Einzelhandetsstatistik, unabhängig von seinen sonstigen
Merlsralen, als Konsumgenossenschaft. Erzielt von den ver-
bleibenden unternehmen eines seinen lJmsatz über*riegend
durch den Versand von waren auf Beste1lung, so gilt es als
Versandhandeisunternehmen. Betreibt eines der danach ver-
bleibenden Unternehrnen Einzelhandel mit l,Iaren verschiede-
ner Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel und be-
schäftigt in mindestens einer Niederlassung mindestens
25 Personen und erzielt in dieser(n) Niederlassr:ng(en)
mindestens 50 t seines Gesamtunsatzes, so gilt es als
warenhausunternehmen. unterhäI.: eines der danach verblei-
benden Unternehmen fünf oder mehr Einzelhandelsverkaufs-
stellen, so gilt es als Facheinzelhandelsunternehmen
mit 5 r:nd mehr Verkaufsstellen (Filialunternehmen). Die
danach verbleibenden Unternehmen des Einzelhandels werden
als FacheinzeThandeLsunternehmen nit 1 bis 4 vetkaufssteT-
Len (übrige Betriebsformen) zusElllunengefaßt.
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FACHHOCHSCHULEN
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GBK-ltr.( n) :

3317

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Studendenstatistik B e g r i f f s i n h a 1 t : Fachhochschulen umfassen

größtenteils die früheren Ingenieurschulen und höheren

Fachschulen.
ab Sommersernester
t912

Ihr Besuch setzt die Fachhochschulreife voraus. Bei
erfolgrei.ctrern Abschluß wird die allgemeine Hochschul-
reife erworben.

,!r I

.t



Stand: 15 .11.79

Begriffsinhalt:
reife führen (Fachoberschulen)
schließen (Fachgymnasien ) .

Blattdr.: 1

Schulen, die zur Fachhochschul-
oder mit der Hochschulreife ab-

2

Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab 1 967

Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1967

Beide Schularten setzen den Realschulabschluß oder einen gleich-
wertigen Abschluß voraus. Fachoberschulen und Fachgymnasien
werden in der RegeI in Vollzeitform geftihrt. Dj-e Schulbesuchs-
dauer beträgt bei den Fachoberschulen 2 Jahre bei den Fach-
gymnasien in der Regel 3 Jahre.

Erfaßt werden private r:nd öffentliche Fachoberschulen und
Fachgymnasien.

Zu den Fachoberschulen rechnen auch die Vorbereitungskurse an
Fachhochschulen in Baden-!{ürttemberg.

Zu den Fachgymnasien rechnen auch die Wirtschaftsaufbaugymnaslen
in Baden-Württemberg.

Nicht zu den Fachglzmnasien rechnen die Wirtschaftsgymnasien in
Abendform, die Berufsoberschulen in Bayern und die Tectrrischen
Oberschulen in Baden-Württemberg; sie werden den Einrichtungen
der allgemeinen Fortbildung zugeordnet.

Anderungen im Zei tablauf: Biseinschl.
1975 wurden dj-e Wirtschaftsaufbaugymnasien in Baden-Württemberg
nicht bei den Fachgymnasien einbezogeni ab 1976 wurden die Daten
der 11. bis 13. Klassenstufe, ab 1977 aIle Daten den Fachgymna-
sj-en zugeordnet.

I
i
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FACHOBERSC HULEN/FAC HGYMNAS I EN
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1 Statistik der
Schulen der
beruflichen
Fortbildung
ab 1967

Blatt-tlr.: t

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schulen, die nach ej_ner be-
reits erworbenen Berufsausbirdung und praktischen Berufser-
fahrung, teirweise auch nach langjähriger praktischer Arbeits-
erfahrung oder mit dem Nachweis einer fachspezifischen Begabung
besucht werden und eine weitgehende fachliche Fortbirdung
im Beruf vermitteln.

Die schulbesuchsdauer beträgt zwischen 6 Monaten und 4 Jahrenje nachdem, ob es sich um volrzeit- oder Teirzeitschulen han-
delt und welcher Abschluß vermittelt wird.
Zu den Fachschulen rechnen z. B. Technikerschulen, Berufs-
akademien, Fachakademien, noch nicht in Fachhochschulen umge-
wanderte Höhere Fachschuren, Meisterschuren, die privaten wirt-
schaftsakademien in Hamburg, die privaten Bergingenieurschulen
im saarrand und schulen bzw. Fachschulkrassen für Altenpflege
in Berlin.

Die Technlschen oberschulen in Baden-württemberg und die Be-
rufsoberschulen in Bayern rechnen nicht zu den Fachschuren.

Erfaßt werden öffentliche und private Fachschulen.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
elnschl. 1976 waren die Schulen bzw. Fachschulklassen für
Altenpflege in Berlin nicht einbezogen.

Die privaten Wirtschaftsakademien in Hamburg gibt es erst
seit dem Schuljahr 1978/79.

i;;

2 Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1967

I
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FACHSCHULEN
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FACHSEMESTER

t)Fl(-l,lr.:

GBK-t{r.( n) :

3288

Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez i ehungen

Studentenstatistik B e g r i f f s i n h a I t : Semester, die im Hinblick
auf die im Erhebungssernester angestrebte Abschluß-
prüfung im Studienfach verbracht worden sind; dazu

können auch einzelne SemesLer aus einem anderen Studien-
fach oder Studiengang gehören, wenn sie angerechnet
werden.

ab Wintersemester
t976

Nachgewiesen werden Studenten gegliedert nach Fach-
semestern.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Während bei den
Fachsemestern nur die im Hinblick auf den im Erhebungs-
semester angestrebten Abschluß absolvierten Semester
erfaßt werden, tunfassen die Hochschu-l.sernester (studenten-
sEatistik) aIle im Hochschulbereich verbrachten Semester.

r"1'

Statistik/
cültigkeitsszeitraum
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I egrl ff:

FAIIRZEUGE

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehunge

Außenhandels-
statistik
1960 bis 1974

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Fahrzeugen im

Rahmen der Verbrauchsgüter rechnen im wesentlichen

Personenkraftwagen bis 1,5 1 Hubraum sov'ie Krafträder'

Fahrräder,KrankerrfahrstühlerKinder\"agensowieBereifungen
fürbestimmteFahrzevge(z.B"Fahrräder,Mopeds1.

Begriffsbeziehungen:ZurAbgrenzung
der Fahrzeuge von den Straßenfahrzeugen (Außenhandels-
statistik) siehe dort-

l.
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DFK-ll r. :

GB|(-I{r.(n) :

2693, 2694, 2695

FAMILIENARBEITSKR}iFTE, II4 BETRIEB EINSCHL. HAUS-
HALT DES BETRIEBSINHABERS BESCII;iFTIGT

B egrl ff :

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begr i f f sinha I t/Anderungen im Zeitablauf /Begr i f f sbez iehunge

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIlerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Betxiebsinhabet und ihreau
dem Betrieb Tebenden Famifienangehörigen'im Alter von

14 Jahren und mehr, die im Berichtszeitraum im Arbeits-
bereich "Betrieb" und/oder im Arbeitsbereich "Haushalt des

Betriebsinhabers" beschäftigt waren.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird. Familienangehöri-
ge sind aIle Verwandten und Verschwägerten des Betriebs-
inhabers, die während des Berichtszeitraums, vrenn auch nur
vorübergehend, dem mit dem Betrieb räumlich verbundenen
Haushalt des Betriebsinhabers angehörten, ferner alle Fa-
milienangehörigen des Betriebsinhabers, die j-m Berichts-
zeitraum einem anderen, räumlich mit dem Betrieb verbunde-
nen Haushalt angehörten, sofern ihre Verpflegung überwie-
gend vom Betrieb bezogen wurde.

zu den betrieblichen Arbeiten rechnen aIle im Berichtszeit-
raum für den J,andwjrtschaftTichen Betrieb geleisteten Arbei
'ten (2.B. FeId-, Hof-,Stallarbeiten (einschl. Melken) ),
Tra NSportar b t ten z B fü x de n Ab SAt z SE Ibs terzeugter I and'

w irts cha f rIi cher -Produk te ode r den Bezvg von Betr I ebsn i t rö In),

Betriebsführung, ferner Tätigkeiten in den zum Betrieb ge-
hörenden Waldflächen und verarbeitenden Nebenbetrieben.

AIs Arbeiten für den Haushalt des Betriebsinhabers gelten
aIle Arbeiten für die Beköstignrng und Versorgung der im
Berichtszeitraum auf dem Betrieb lebenden Personen-

Nicht hierzu rechnen Familienarbeitskräfte, die ausschließ-
lich in gewerblichen Betrieben des Betriebsinhabers oder
anderer Eigentümer (2.8. Gaststätte, YleEzgerei, Lohnmaschi-
nenunternehmen, gteichgüItig, ob diese Betriebe mit dem
Iandwirtschaftlichen Betrieb räumlich verbunden sind oder
nicht) oder die in Gemeinschaftsbetrieben, Staats-, Körper-
schafts- oder fremden Privatforsten usw. beschäftigt waren.

Gesondert nachgewiesen werden die im Betrieb einschl. Haus-
halt des Betriebsinhabers vollbeschäftigten Familienar-
beitskräfte. Dazu zählen

. -2-,t
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FA},IILIE}.IARBEITSKR}iFTE, IM BETRIEB EINSCHL. HAUS-
HALT DES BETRIEBSINHABERS BESCHAFTIGT

Segrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

- Familienarbeitskräfte, die in einem der beiden Arbeits-
bereiche mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich min-
destens 45 Stunden je Woche beschäftigt waren;

- Familienarbeitskräfte, für die die Zusarnmenrechnung der
Arbeitszeiten in beiden Arbeitsbereichen mindestens
2 ll5 Arbeitsstunden (regelmäßig beschäftigt: 47 !{ochen
maI 45 Stunden/!{ochei unregelmäßig beschäftigt: 1 Ar-
beitstag = 9 Stunden) ergibt, sofern sie in mindestens
einem der beiden Arbeitsbereiche 47 Wochen tätig wareni

- Familienarbeitskräfte, für die die Zusammenrechnung der
in beiden Arbeitsbereichen in unregelmäßiger Beschäfti-
gung geleisteten Arbeitstage mindestens 275 Arbeitstage
ergibt.

B e g r i f f s b e z i-ehun g e n : Die FamiTien-
arbeitskräfte, mit betriebTichen Arbeiten (ohne Haushait
des Betriebsinhabers) beschättigt (Landwirtschaft.szäh-
Iung 1971) stellen eine Teilmenge der hier dargestellten
Familienarbeitskräfte dar; die erste Gruppe umfaßt nicht
die nur im Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigten
Fami lienarbeitskräfte .

T



Stand: 14.08.8o Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog
I

FAMILIENARBEITSKRAFTE (IM ERHEBUNGSMONAT)

Begrl ff: 0FK-Nr.:

GBI(-Nr.( n)
2252

Statistik/
cültigkeitszeit-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die mindestens

14 Jahre aIt sind und landwirtschaftliche Betriebe ent-
weder als Betriebsinhaber leiten oder als deren Familien-
angehörige mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind'

Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wi-rtschaf t
ab !{irtschafts-
)aJ:rr ß64/65

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird-

Zu den Familienangehöriqen rechnen

- aIIe Personen, die mit dem Betriebsinhaber verwandtoder
verschwägert sind und die während des Berichtsmonates
(jeweils oktober), wenn auch nur vorübergete.nd, dem mit
dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebs-
inhabers angehören,

- ferner verwandte und verschwägerte des Betriebsinhabers,
die im Berichtsmonat einem anderen, räumlich mit dem
Betrieb verbundenen Haushalt angehören, sofern ihre
Verpflegung überwiegend vom Betrieb bezogen wird'

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle Arbeiten, die
für den Iandwirtschaftlichen Betrieb (einschl. verarbei-
tenden Nebenbetriebe) geleistet werden' z.B. FeId-, Hof-,
Stallarbeiten (einschl. Melken), Transport landwirtschaft-
licher produkte bzw. Bedarfserzeugnisse, Betriebsführung
(einschl. Buchführung) .

Nichthierzu zählen Familienarbeitskräfte, die ausschl:
im Haushalt des Betriebsinhabers beschäftigt sind
(2.B. mit der Beköstigung und Versorgung der auf dem Be-
trieb lebenden Personen, mit !{äsche und Wohnungspflege,
Arbeiten im Hausgarten und dgI.) oder die ausschließlich
Tätigkeiten außerhalb des Betriebes ausüben (z.B- in einem
Gewerbebetrieb des Betriebsinhabers, wie Gastwirtschaft,
Metzgerei oder in einem fremden Forstbetrieb oder dgl')'

Anderungen im Zei tablauf:Bis
einschl. 1967 wurden auch Arbeitskräfte des genannten Per-
sonenkreises mitgezählt, die nur im Haushalt des Betriebs-
inhabers tätig waren.

-2-
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0FK.Nr.:

GBK4r.(n):
2252

FAI,II LIE NARBE ITSKRAFTE ( I M ERHEBUNGS MONAT )

Eegri ff:

aegriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehuStatistik/
GüItigkeitszeitraum

B e gr i f f sb e ziehun ge n : DieBegriffe
Familienarbeitskräfte (im Erhebungsmonat) und Familien-
arbeitskräfte, mit betrieblichen Arbeiten (ohne HaushaTt
des Betriebsinhabers) beschäftigt (Landwirtschaftszählung
l97t) beschreiben den gleichen Personenkreis.

Im Unterschied zu den Familienarbeitskräften (im Erhe-
bungsmonat) umfassen die FamjL ienarbeitskrätte und ständi-
gen faniTienfremden Arbeitsktäfte ( in Jahresdurchschnitt)
(statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) neben
den Familienarbeitskräften auch familienfremde Personen,
die in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate
abgeschlossenen Arbeit-sverhättnis zum Betrieb stehen. Die
Familienarbeitskräfte werden hier jeweils für den Monat
oktober, die Famil.ienarbeitskräfte und ständigen familien-
fremden Arbeitskräfte für den Durchschnitt des jeweiligen
Wirtschafts jahres nachgewiesen.

Der Begriff Familienarbeitskräfte ist anders abgegrenzt
als die Begrif fe Tätige Inltaber und rtii theffende Familien-
angehörige (beide Arbeitsstättenzählung 197C^, verschiedene
Bereichsstatistiken) bzw. Selbständige und l{ithelfende
Familienangehörige (beide volks- und Berufszählung t97o,
r,likrozensus): Entscheidend für die Zuordnung zu den hier
dargestellten Familienarbeitskräften ist nicht nur, daß
eine Person Familienangehöriger des Betriebsinhabers ist
und in dessen landwirtschaftlichem Betrieb arbeitet, son-
dern auch, daß sie zu dem mit dem Betrieb räumlich verbun-
denen Haushalt des Betriebsinhabers rechnet- Für die Zu-
ordnung zu den l,Lithelfenden Familienangehörigen ist dage-
gen neben der Familienzugehörigkeit die unentgeltliche
Tätigkeit im Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstät-
te) maßgeblich. In den meisten Bereichsstatistiken - nicht
aber in den Arbeitsstättenzählungen und BevöIkerungssta-
tistiken - rechnet zu den MiÜrelfenden Farnilienangehörigen
ferner nur, wer mindestens ein Drittel der betrieblichen
Arbeitszeit im Betrieb (im Unternehmen, in d.er Arbeits-
stätte) tätig ist.

Zu beachten ist außerdem, daß sich Unterschiede aufgrund
der unterschiedlichen v,Iahl der Erhebungseinheiten ergeben
können: In der BevöIkerungsstatistik ist die einzelne

-3-
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Begrl ff:

FA},IILIENARBE I TSKRAFTE ( I M ERHEBUNGSMONAT )

0FK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
2252

Statistik/
Gültigkei tszeit-raum Begri f f s inhal t/Anderungen im Zeit ablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Person bzw. der Haushalt Erhebungseinheit, j-n den Arbeits-
stättenzählungen und den Bereichsstatistiken (einschl. der
Landwirtschaftsstatistiken) dagegen die Arbeitsstätten,
Betriebe oder Unternehmen. Zu Einzelheiten hierzu siehe
unter Erwerbstätige (Volks- und Berufszählung t97O,
Mikrozensus).
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Eegri ff:

FAI4ILIENARBEITSKRJiFTE, MIT BETRIEBLICHEN ARBEITEN
(OHNE HAUSHALT DES BETRIEBSINHABERS) BESCH}iFTIGT

DFK-Nr.:

GBK4r.(n):
2693, 2696, 27Ll,

2695, 2698

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VolIerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Bettiebsinhabet und ihre
auf dem Betrieb Tebenden FamiTiqtangehörigen im Alter von

14 Jahren und mehr, die im Berichtszeitraum mit betrieb-
Iichen Arbeiten beschäftigt waren.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird. Familienangehöri-
ge sind alle Verwandten und verschwägerten des Betriebs-
inhabers, die während des Berichtszeitraums, vlenn auch nur
vorübergehend, dem mit dem Betrieb räumlich verbundenen
Haushalt des Betriebsinhabers angehörten, ferner aIIe Fami-
lienangehörigen des Betriebsinhabers, die im Berichtszeit-
raum einem anderen, räumlich mit dem Betrieb verbundenen
Haushalt angehörten, sofern ihre Verpflegung überwiegend
vom Betrieb bezogen wurde.

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichtszeit-
raum für den fandrvjrtschaftlichen Betrieb geleisteten Ar7
beiten (2.B. Feld-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken)),
Transportarbeiten (z-8. für den Absatz selbsterzeugter
Iandwirtschaftlicher Produkte oder den Bezug von Betriebs-
mitteln), Betriebsführung, ferner Tätigkeiten in den zum
Betrieb gehörenden Waldflächen und verarbeitenden Neben-
betrieben.

Nicht hierzu rechnen Famitienarbeitskräfte, die ausschließ-
tich im Haushalt des Betriebsinhabers (mit Arbeiten zur
Beköstigung und Versorgung der auf dem Betrieb lebenden
Personen) beschäftigt waren oder die in gewerblichen Be-
trieben des Betriebsinhabers oder anderer Eigentümer (2.8.
Gaststätte, MetzgereirLohnmaschinenunternehmen, gleich-
gültig, ob diese Betriebe mj-t dem Iandwirtschaftlichen Be-
trieb räumlich verbunden sind oder nicht) oder die in Ge-
meinschaftsbetrieben, Staats-, Körperschafts- oder fremden
Privatforsten usw. beschäftigt waren.

Die mit betrieblichen Arbeiten beschäftigten Familienar-
beitskräfte werden in voll- und teilbeschäftigte Familien-
arbeitskräfte untergliedert. Eine mit betrieblichen Arbei-
ten beschäftigte Familienarbeitskraft gilt in der Land-
wirtschaftszählung 1971 als vollbeschäftigt, vrenn sie im
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B egrt ff:
FAMILIENARBEITSKR}iFTE, MIT BETRIEBLICHEN ARBEITEN
(OHNE HAUSHALT DES BETRIEBSINHABERS) BESCHAFTIGT

0FKJ.Ir.:

0BK-ilr.( n) :
2693, 2696, 27Lt ,

2695, 2698
Statistik/

GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunqen

Berichtszeitraum im Arbeitsbereich "Betrieb" mindestens
47 ltochen mit durchschnittlich mindestens 45 Stunden je
Woche beschäftigt war.

Eine mit betrieblichen Arbeiten beschäftigte Familienar-
beitskraft gilt aIs teilbeschäftigt, hlenn sie die o.g.
Mindestzeiten für vollbeschäftigte Arbeitskräfte in der
ZahI der Arbeitswochen und,/oder der ZähI der Arbeits-
stunden im Durchschnitt je !{oche nicht erreicht (einsch}.
der unregelmäßig Beschäftigten) .

Be gr i f f s b e z i-ehun ge n : Die Begriffe
Familienarbeitskräfte, mit betrieblichen Arbeiten (ohne
Haushatt des Betriebsinhabers) beschäftigt sowie FamiTien-
arbeitskräfte (im Erhebungsmonat) (Statistik der Arbeits-
kräfte in der Landwirtschaft) beschreiben den gleichen
Personenkreis.

Die hier dargestellten Familienarbeitskräfte stellen eine
Teilmenge der Familienarbeitskräfte, im Betrieb einschT.
Haushaft des Betriebsinhabers beschäftigt (Landwirtschafts-
zählung l97l) dar, zu welchen au:h die nur im Haushalt des
Betriebsinhabers beschäftigten F rmilienarbeitskräfte rech-
nen.

Der Begriff Familienarbeitskräfte (mit beitrieblichen Arbei-
tqr beschäftigt)ist anders abgegrenzt als die Begrif.feTätiij
fnhaber und ffitheTfende Famil-ienangehörige -(beide Arbeits- 

1

stättenzählung 1970, Verschiedene Bereichsstatistiken)bzw.
SeTbständige und l"lithelfende Familienängehörige (beide Vofks-
und Berufszäh1ung 1970, Mikrozensus): Entscheidend für die
Zuordnung zu den hier dargestellten Familienarbeitskräften
ist nicht nur, daß eine Person Familienangehöriger des Be-
triebsinhabers ist und in dessen landwirtschaftlichem
Betrieb arbeitet, sondern auch, daß sie zu dem mit dem
Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers
rechnet. Für die Zuordnung zu den Mithelfenden Familien-
angehörigen ist dagegen neben der Familienzugehörigkeit die
unentgeltliche Tätigkeit im Betrieb (im Unternehmen, in der
Arbeitsstätte) maßgeblich. fn den meisten Bereichsstati-
stiken - nicht aber in den Arbeitsstättenzählungen und Be-
völkerungsstatistiken - rechnet zu den Yithelfenden Fami-
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0FK-N r. :

GBl(-l{r.( n) : '
2693, 2696, 27t1,

2695, 2698_

FAI4ILIENARBEITSKR}iFTE, MIT BETRTEBLICHEN ARBEITEN
(OHNE HAUSHALT DES BETRIEBSINHABERS) BESCHAFTIGT

Begrl ff:

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

lienangehörigen ferner nur, wer mindestens ein Drittel
der betriebsüblichen Arbeitszeit im Betrieb (im unter-
nehmen, in der Arbeitsstätte) tätig ist'

Zu beachten ist außerdem, daß sich unterschiede aufgrund
der unterschiedlichen v,Iahl der Erhebungseinheiten ergeben
können: In der BevöIkerungsstatistik ist die einzelne Per-
son bzw. der Haushalt Erhebungseinheit, in den Arbeits-
stättenzählungen und den Bereichsstatistiken (einschl.
der Landwirtschaftsstatistiken) dagegen die Arbeitsstätten
Betriebe oder unternehmen. zu Einzelheiten hierzu siehe
unter Erwerbstätige (volks- und Berufszählung 1970, Mikro-
zensus) .

I
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Begrl ff:

FA.IVII LIENARBE ITSKRAFTE UND STANDI @ FAMI LIENFREMDE
ARBEITSKRAFTE ( IM JAHRESDURCHSCHNITT)

0FK-N r

GBl(-l{r. (n) :

225c.

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
ab Wirtschafts-
)ahr 1964/65

B e g r i f f s i n h a I t : personen, die roindestens 
I

I14 Jahre alt und in randwirtschaftlichen Betrieben mit be- 
|trieblichen Arbeiten beschäftigt sind und entweder den 
I

Betrieb als Betriebsinhaber leiten oder als deren Farti-
lienangehörige im Betrieb mitarbeiten oder als familien-
fremde Arbeitskräfte in einem auf mindestens drei Monate
abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird.
Zu den Familienangehörigen rechnen:
- aIIe Personen, die mit dem Betriebsinhaber verwandt oder

verschwägert sind und die während des Berichtszeitraums
(Wirtschaftsjahr), wenn auch nur vorübergehend, dem mit
dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsin-
habers angehören,

- ferner Verwandte und Verschwägerte des Betriebsinhabers,
die j-m Berichtszeitraun einem anderen, räurolich mit dem
Betrieb verbundenen Haushalt angehören, sofern ihre Ver-
pflegung überwiegend vom Betrieb bezogen wird.

Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen:
- bei Betrieben in der Hand von natürlichen personen: im

Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-
triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie im
Betrieb beschäftigte Familienmitglieder des Betriebsin-
habers, die nicht zu den Familienangehörigen im o.g.
Sinne zählen;

- bei Betrieben in der Hand von juristischen personen:
alle auf dem Betrieb beschäftigten personen.

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle Arbeiten, die
für den landwirtschaftlichen Betrieb (einschl. yerarbeiten-
den Nebenbetriebe) geleistet werden, z. B. Feld-,-.Hof-r
Stallarbeiten (einschl. Me1ken), Transport landwirtschaft-
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0FK.Nr

FAIVIILIENARBEITSKRAFTE I,'ND STÄNDI@ FAMILIENFREMDE
ARBEITSKRAFTE (IM JAI{RESDURCHSCHNITT)

Eegrl ff:

GBK-llr.( n)
225C.

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

licher Produkte bzw. Bedarfserzeugnisse, Betriebsführung
(einschl. Buchführung) .

Nicht hierzu rechnen Personen,die aussdrließlichjm Haushalt 
I

des Betriebsinhabers beschäftigt sind (mit der aeköstigung 
Iund Versorgung der auf dem Betrieb lebenden Personen, mit 
i

!{äsche und Wohnungspflege, Arbeiten im Hausgarten und dgl.)]
oder dle ausschließIich Tätigkeiten außerhalb des Betriebes 

I

ausüben (2.8. in einem Gewerbebetrieb des Betriebsinhabers, 
Iwie Gastwirtschaft, MeLzgerei oder in einem fremden Forst-

betrieb oder dgl.).

Die zahl der Familienarbeitskräfte und ständigen familien-
fremden Arbeitskräfte im Jahresdurchschnitt (Wirtschafts-
jahr) wird als arithmetisches Mittel aus den Zahlen der
Familienarbeitskräfte und ständigen familienfremden
Arbeitskräfte in den einzelnen Berichtsmonaten ermittelt.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1967 wurden auch Arbeitskräfte der genannten Per-
sonenkreise mitgezähIt, die nur im Haushalt des Betriebs-
inhahers tätig hraren.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Im Ünterschiedzu
den Familienarbeitskräften und ständigen familienfremden
Arbeitskräften (im Jahresdurchschnitt) rufassen die Famil-ien-
arbeitskräfte (in Erhüungsmonat) (Statistik der Arbeits-
kräfte in der Landwirtschaft) nur die Betriebsinhaber und
ihre Familienangehörigen, nicht aber familienfremde Per-
sonen. Die Familienarbeitskräfte und ständigen fanilien-
fremden Arbeitskräfte werden hier für den Durchschnitt des
jeweiligen tlirtschafts jahres, die Familienarbeitskräfte
jeweils für den I'lonat Oktober nachgewiesen.

Zu den nichtständigen famil-ienfremden Arbeitskräften ( in
Jahresdurchschnittl (Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) zäh1en im GegensäEz zu den Familienarbeits-
kräften und ständi-gen farnilienfremden Arbeitskräften alle
jene farnilienfremden Arbeitskräfte, die in einem auf
weniger als drei Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis
zum Betrieb stehen. Beide genannten Personenkreise werden
hier im Jahresdurchschnitt nachgewiesen.
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[)FK-N r. :

GBl(-Nr.( n) :

2250

FAMILIENARBEITSKRAFTE UND STANDIGE FAI,TILIENFREMDE
ARBEITSKR}iFTE ( II,1 JAHRESDURCTISCHNITT)

8e9ri ff:

Statistik/
Gü I tigkeit szei t-raum Begri f f sinha I t/Änderungen im Zeitablauf /Begri f f ,sbez iehungen

Zwischen der Zusammenfassung der Familienarbeitskräfte
und der ständigen und nichtständigen familienfremden
Arbeitskräfte einerseits und der Gruppe der Tätigen Per-
sonen bzw. Beschäftigten (beide verschiedene Bereichssta-
tistiken, Arbeitsstättenzählungen) andererseits bestehen
verschiedene Unterschiede in der begrifflichen Abgrenzung:
Die Tätigen Personen r:nd Beschäftigten werden vorwiegend
nach ihrer Stellung im Beruf/Betrieb unterschieden (in
Tätige Inhaber, l,tithelfende Familienangehörige, Arbeiter,
Angestellte, Beamte, Auszubildende), die Arbeitskräfte in
den Landwirtschaftsstatistiken in Farn-ilien- und fanilien-
fremde Arbeitskräfte gegliedert. Im besonderen ist die
Gruppe der Tätigen Inhaber/l,tittrettenden Familienangehöri-
gen anders abgegrenzt als die der Fami lienarbeitskräfte.
Zu Einzelheiten hierzu siehe unter Familienarbeitskräfte
(im Erhebungsmonat).

Zur Abgrenzung der Familienarbeitskräfte und ständigen
familienfremden Arbeitskräfte gegentiber den Ern'erbstätigen
(Volks- und Berufszählung 1970, Mikrozensus) siehe dort.



Stand:20.03.8o Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0FK-llr.:Bcgrl ff:

F.AI4ILIENSTA],ID
6BK-ttr.(n):

556, 2522, 3349

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1. volks- und
BerufszähIung
t97C.

B e g r i f s i n h a I t : Zugehörigkeit von personen
zu einer der folgenden vier Gruppen: Ledige, Verheirate-
te, Verwitwete oder Geschiedene.

2 Volks- und
Berufszählung
t96t

3 Fortschreibung
des BevöIke-
rungsstandes
ab 1950

I{ikrozensus
ab 1964

Personen, deren Ehegatte vermißt, aber noch nicht für
tot erklärt worden ist, gelten als verheiratet, Personen,
deren EhegaLte für tot erklärt worden ist, als ver-
witwet. Personen, deren Ehe durch ein Gerichtsurteil
aufgehoben worden ist, gelten als geschieden. Personen,
deren Ehe als nichtig erklärt worden ist, werden mit
ihrem Familienstand vor der Eheschließung erfaßt.

4 Leben die Ehepartner getrennt, ohne daß eine gericht-
liche Scheidung ausgesprochen ist, sind sie a1s ver-
heiratet anzusehen, ebenso alle in Scheidung lebenden
Personen, solange das Scheidungsurteil noch nicht
vorliegt.

e

i
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t)FK-llr.:Ergrl ff:

FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE
GBK-ltr.(n):

4456

Statistik/
Gültigkeitszeitrarrrn aegriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der WarengruPpe 51 "Feinkeramische
Erzeugnisse" des Systematischen Warenverzeichnisses
für die Industriestatistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Haushalts- und Ziergegenstände aus
Porzellan, Steingut und Ton, keramische Installations-
gegenstände für sanitäre und hygienische Zwecke sowie
technische und chemisch-technische Gegenstände.

Nicht berücksichtigt werden Dentalporzellan, Gegen-
stände aus Porelit und Steinzeug, Isolatoren und
Isolierteile, Fliesen, Kache1n, Kachelöfen, bau-
keramische Erzeugnisse, Wirtschaftsgegenstände so-
wie feinkeramische Massen und Erzeugnisse a.n.g.
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DFK-l{r.:

GBK-I{r.( n) :
4456

Ecgrl ff:

FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE ERZEUGNISSE, UHFEN

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/BegriffsbeziehungeStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der Warengruppe 37 "Feinmechanische
und optische Erzeugnisse, Uhren" des Systematischen

warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgabe

t975.

ab 1968

Einbezogen sind optische und medizinmechanische Erzeug-
nisse, foto-, projektions- und kinotechnische Erzeug-
nissä; eetriebskontroll- und Re§Sigerate sowie Uhren.

Nicht berücksichtigt werden Geräte für Navigation,
Hydrotogie und Meteorologie, zeichen- und mathematische
Instrumente, Feinwaagen, geophysikalische Geräte,
Schwingungsmeß- und Werkstoffprüfgeräte, Feinmeß-
instrumente, Lehrmittel und Laborgeräte sowie andere
feinmechanische Geräte und elektromedizinische Geräte
und Einrichtungen.
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0rgrl ff:

FELDGEMÜSE

0FK-llr.:

GBK-ilr.(n):
59s

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen irh Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zum Feldgemüse rechnet
der Anbau von Gemüse, Spargeln und Erdbeeren, soweit
diese Pflanzen im !{echsel mit landwirtschaftlichen
Kulturen, also im Rahmen der Fruchtfolge angebaut
werden.

Nachgewiesen wird das von landwirtschaftTichen Betrieben
bewirtschaftete AckerLand, das mit Feldgemüse bestanden
ist.
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Ergrl ff:

FILIALI'NTERNEHMEN

0FK.l{r.:

GBK-tir.( n) :

1146

Statistik/
Güttigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Einzelhandels-
statistik
1963 bis 1959

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe Eilialunter-
nehmen und FaclreinzeThandeLsunternehmen nit 5 und mehr

Verkaufsstellen (FiTialunternehmen) sind synonym. Zu Ein-
zelheiten siehe dort.

J
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0Fl(dr.:Ergrl ff:

FORSTBETRIEBE
6BK-ltr.(n):

612

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1. Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

2. Bodennutzungs-
vorerhebung
ab 1955

B e g r i f f s i n h a I t : Technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebs-
inhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen, forstwirtschaftliche Erzeugnisse her-
vorbringen und deren Tandwirtschaftlich genutzte FLäche
weniger als 10 t ihrer WaTdfläche beträgt (Hauptproduk-
tionsrichtung).

Kennzeichen einer Besitzeinheit als technisch-wirtschaft-
Iiche Einheit ist, daß für sie in der Regel dieselben Ar-
beitshilfsmittel (Gebäude, Maschinen) verwendet werden.

Besitzeinheiten, die aus steuerlichen oder anderen Gründen
"nominell" auf mehrere Inhaber aufgeteilt sind, gelten als
eine Einheit, sofern sie in betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht eine organisatorische Einheit bilden. Mehrere Besitz-
einheiten in der Hand eines Inhabers vrerden als ein Be-
trieb angesehen, vrenn in der Rege1 dieselben Arbeitshilfs-
mittel verwendet $rerden.

9laldflächen, die gemeinsam mit landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen bewirtschaftet werden, bilden zusammen mit
diesen eine Betriebseinheit. Eine Ausnahme hiervon bilden
lediglich die von Gemeinden selbst bewirtschafteten land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und Waldflächen, die ge-
nerell a1s zwei getrennte Betriebseinheiten angesehen wer-
den.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche oder juristische
Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet
wird, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.

-2-
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Eogrlff:

FORSTBETRIEBE

t)FK-tlr.:

GBK-ilr.( n) :
612

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

In der Grunderhebung der Landwirtschaftszählung 1971 wer-
den auch Besitzeinheiten als Betriebe nachgewiesen, die
zwar über Bodenflächen oder Viehbestände, jedoch nicirt
über Arbeitskräfte oder Arbeitshilfsmittel (Gebäude und
Maschinen) verfügen und insofern nicht bewirtschaftet wer-
den.

AIs fIächen der Betriebe gelten jeweils die selbstbewirt-
schafteten Flächen. Zugepachtete und unentgeltlich über-
nommene F1ächen sind einbezogen, verpachtete und unentgelt-
lich abgegebene Flächen rechnen zur Fläche des sie bewirt-
schaftenden Betriebes .

Die Forstbetriebe sind mit allen ihren Angaben jeweils
derjenigen regionalen Einheit (Gemeinde, Kreis, Land) z!-
geordnet, in der sich der Betriebssitz (die wichtigsten
V'Iirtschaftsgebäude) befindet. Staatsforsten werden am Sitz
,des zuständi.gen Forstamtes nachgevriesen.

Zu weiteren Einzelheiten siehe unter Tandwirtschaftliche
Betriebe und Forstbetriebe.

Anderungen im Zet tablauf: Bisein-
schl. 1970 wurde in der Bodennutzungsvorerhebung die Haupt-
produktionsrichtung der landwirtschaftlichen Betriebe und
der Forstbetriebe nicht nach dem Flächenverhältnis von
landwirtschaftlich genutzter Fläche und lrla1dfläche zuein-
ander festgelegt, sondern über das Schwergewicht der Pro-
duktion, gemessen am Verkaufswert der eigenen Erzeugnisse
(einschließIich des Eigenverbrauchs), erfragt.

Bis einschl. 1969 wurde in der Bodennutzungsvorerhebung
statt der landwirtschattl-ich genutzten F7äche die land-
wirtschaftliche Nutzfläche verwendet.

B e g r i f f s b e z ie hu n sl e n : Die Forstbetriebe
zählen zu den TandwirtschaftTichen Betrieben und Forstbe-
trieben (Landwirtschaftszäh1ung 1971), welche neben den
Forstbetrieben auch die landwirtschaftlichen Betriebe urn-
fassen.

-3
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Ergrlff:

FORSTBETRIEBE

0Fl(dr.:

6BK-ltr.(n):
6t2

Statist.ikl
Gültigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Forstbetriebe und TandwirtschaftTiche Betriebe (Landwirt-
schaftszählung 1971, Bodennutzungsvorerhebung) unterschei-
den sich durch die Hauptproduktionsrichtung: Der Haupt-
produktionsrichtung Forstbetriebe wird ein landwirtschaft-
Iiche Flächen und,/oder Waldflächen bewirtschaftender Be-
trieb dann zugeordnet, vrenn seine landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche weniger als 10 t seiner Waldftäche beträgt;
der Hauptproduktionsrichtung landwirtschaftliche Betriebe
wlrd er entsprechend dann zugeordnet, vrenn seine landwirt-
schaftlich genutzte F1äche mindestens 10 I seiner Wald-
fläche beträgt.

Forstbetriebe und Forstwirtschaft (Landwirtschaftszählung
L97l) sind beide Unter§liederungen der landwirtschaftlicher
Betriebe und Forstbetriebe, sind aber unterschiedlich ab-
gegrenzt: Forstbetriebe sind Betriebe mit der Hauptproduk-
tionsrichtung Forstwirtschaft, wobei die Hauptproduktions-
richtung durch das Flächenverhältnis zwischen der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche und der Waldfläche eines
Betriebes bestimmt wird. zur Forstwirtschaft rechnen dage-
gen Betriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt in der Forst-
wirtschaft (in der Abgrenzung der Betriebssystematik); der
wirtschaftliche Schwerpunkt wir,l bestimmt durch das Ver-
hältnis der von den verschiedenen Produktionsbereichen des
Betriebes erwirtschafteten Standarddeckungsbeiträge zum
Standarddeckungsbeitrag des Betriebes.
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Ergrl ff:

FORSTIdIRTSCIIAFT

0Fl(.llr.:

68K-ltr.(n):
2720

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche Be- 
Itriebe und Forstbetriebe, die in ihrem Produktionsbereich 
IForstwirtschaft einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaf- 
|

ten, der gleich oder größer als 75 t des Standardd."tr-,tgs- 
]

beitrages des Betriebes ist.
Der Produktionsbereich Forstwirtschaft umfaßt die !{a1d-
flächen, Forsten, Holzungen sowie die Korbweidenanlagen,
Pappelanlagen und !{eihnachtsbaumkulturen außerhalb des
Wa1des.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, €i-
ner einzigen Betriebsführung unterstehen und land- und/
oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Berech-
nung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Betriebssg-
stematik.

B e g r i f f s b e z ie h u n I e n : Forstwirtschaft
und Forstbetriebe (Landwirtschaftszählung t97 I, Bodennut-
zurgsvorerhebung) sind beide untergliederungen der Tand-
wirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe (Landwirt-
schaftszählung l97l), sind aber unterschiedlich abgegrenzL:

Zur Forstwirtschaft rechnen Betriebe mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt in der Forstwirtschaft (in der Abgrenzung der
Betriebssystematik) ; der wj-rtschaftliche Schwerpunkt wird
bestiumt durch das Verhältnis der von den verschiedenen
Produktionsbereichen des Betriebes erwirtschafteten Stan-
darddeckungsbeiträge zum Standarddeckungsbeitrag des Be-
triebes. 1)

1) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie B, Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei, Landwirtschaftszählung 197t,
Heft 5, Betriebsklassifizierung und Betriebseinkommen,
s. 2t f . _ 2 _

t
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Ecarl ff:

TORSTWIRTSCHAFT

t)Fl(-llr.:

GBK-lir.( n) :
2720

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Forstbetriebe sind dagegen Betriebe mit der Hauptproduk- 
|tionsrichtung I'orstwirtschaft; die Hauptproduktionsrich- 
|tung wird bestimmt durch das Flächenverhältnis zwischen 
Ider landwirtschaftlich genutzten Flä'che und der !{aldfläche 
Ieines Betriebes: Ist die landwirtschaftlich genutzte 
IFläche eines Betriebes kleiner als 10 t seiner !,Ialdf läche, 
Idann gilt der Betrieb a1s Forstbetrieb. 
]
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Brgrlff:

FREIE BERT'FE

0FK.l{r.:

68l(-l{r.(n):
5250

Statistik/
Gültigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab 1967

B e g r i f f s i n h a 1 t : Der Ausbildungsbereich
Freie Berufe umfaßt die Berufsausbildung der
- Rechtsanwalts-, Rechtsbeistands-, patentanwalts- und

Notargehilfen (zuständige SteIIen: Rechtsanwalts-,
Patentanwalts-, Notarkammern),

- Fachgehilfen in wirtschafts- und steuerberatenden Be-
rufen (zuständige Stellen: Steuerberaterkammern, Wirt-
s chaf tsprüf erkammern ),

- Arzt-, Zabnarzt-, Tierarzt- und Apothekenhetfer (zu-
ständige Stellen: Arzte-, Zalurärzte-, Tierärzte- und
Apothekerkammern ) .

Die Gliederung der Ausbildungsbereiche deckt sich nicht
voII mit der Wirtschaftsgliederung nach der Systematik
der Vtirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs-
gesetz die Zuständigkeit vielfach nach der Art des Aus-
bildungsberufs und nicht nach der Zugehörigkeit zu einem
Wirtschaftsbereich richtet.
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Ergrlff:

FRETFIJiCHEN

0Fl(-tlr.:

GBK-ltr.( n) :

4383

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/linderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland

B e g r i f f s i n h a 1 t : Unbebaute Grundstücke,
die als C'artenanlagen, Spielplätze, Erholungsplätze u.ä.
dem öffentlichen Gebrauch dienen oder die von den Gemein-
den als Freiflächen ausgewiesen sind.

ab 1962

Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, die auch
weiterhin für diese Verwendung vorgesehen sind rechnen
nicht zu den FYeiflächen.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für Freiflächen (zu Einzel-
heiten siehe Kaufwerte für BauTand).
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Ergrl ff:

FTITTERBAUBETRIEBE

t)FK-l,lr.:

GBK-ttr.(n):
26s3

Statistik/
GüItigkeitszeitrar.rm Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIlerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche Be-
triebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt
im Produktionsbereich Landwirtschaft, die in ihren Pro-
duktionszweigen t"lilchvieh und Rindermast Standarddeckungs-
beiträge erwirtschaften, die zusammengenommen gleich oder
größer als 50 I des Standarddeckungsbeitrages des Be-
triebes sind.

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe liegt im Produktionsbereich
Landwirtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirt-
schaft einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaften, der
gleich oder größer als 75 t des Standarddeckungsbeitrages
des Betriebes ist.

Zum Produktionsbereich Landwirtschaft rechnen die pro-
duktionszweige Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, l4ilch-
vieh, Rindermast, Schweine, Geflügel, Weinbau, Hopfenbau
und Obstlcau.

Der Produktj-onszweig Milchvieh umfaßt die Milchkühe (ohne
Ammen- und Mutterkühe). Zum Produktionszweig Rindermast
zählen aIIe anderen Rinder, Schafe und andere pferde
(nicht Arbeitspferde) .

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnr:ng eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen r:nd land- und/
oder forstwirtschaftliche Erzeugrnisse hervorbringen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Be-
rechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Be-
trieössgs tenatik.

2-
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t)Fl(-llr.:Ergrl ff:

FUTTERBAUBETRIEBE
GBK-I{r.( n) :

26s3

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Für die Anbauflächen von Futterpflanzen und für das Dauer-
grünland werden keine eigenen Standarddeckungsbeiträge
berechnet, da in der Regel das wirtschaftseigene Futter
an das betriebseigene Vieh verfüttert wird. Die Erträge
aus Futterpflanzen und Dauergrünland sind daher in den
für das Milchvieh und die Rindemast erechneten Stan-
darddeckungsbeiträgen berücksichtigt.
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Brgrlff:

FTITTERPFLANZEN

t)FKdr.:

GBK-I{r.( n) :
595

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählunq 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Futterpflanzen
rechnen KIee und Kleegras, Kleebrache, Luzerne, Acker-
wiesen und -weiden, Grün- und Silomais sowie Serradella,
Esparsette, Wicken, Süßlupinen und alle übrigen zur
Grünfutter-, Gärfutter- oder tleugewinnung angebauten
Arten.

Nachgewiesen wird das von Tandwittschaftlichen Betrieben
bewirtschaftete Ackerfancl das mit Futterpflanzen be-
standen ist. Dazu rechnen auch F1ächen mit in grünem
Zustand abgeerntetem Getreide, Hülsenfrüchten und Ö1-
früchten.
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0Fl(-llr.:Ergrl ff:

GARTENBAU
GBI(-ttr.(n):

2720

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhatt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : LandwirtschaftTiche Be-
ttiebe und Forstbetriebe, die in ihrem Produktionsbereich
Gartenbau einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaften,
der gleich oder größer als 75 t des Standarddeckungsbei-
trages des Betriebes ist.

Der Produktionsbereich Gartenbau umfaßt die Produktions-
zweige Freilandgemüse, Unterglasgemüse, Freilandzierpflan-
zen, Unterglaszierpflanzen und Baumschulen.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land-
und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbrj-ngen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Be-
rechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Be-
tri ebssgs tenatik .

f



Stand:01.02.80 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0Fl(dr.:Ergrlff:

GARTENGEWACHSE
GBK-ltr.( n) :

595

Statistik/
Gültigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Gartengewächsen
rechnen der gärtnerische Anbau von Gemüse, spargeln und

Erdbeeren, soweit diese Pflanzen im Vlechsel mit anderen

Gartengewächsen im Freiland oder unter GIas angebaut
werden, der Blumen- und Zierpflanzenanbau im Freiland
und unter GIas sowie der Vermehrungsanbau von Bluuen-
zwiebeln und -knollen.
Nachgewiesen wird das von TandwirtschaftLichen Betrieben
bewirtschaftete AcketLand, das mit Gartengewächsen bestan-
den ist.
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0FK-Nr.:Eegrl ff:

GEBAUDE
6BK-ltr.( n) :

519

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

A1Ie folgenden
Statistiken

Statistik der
Baugenehmi-
gungen

ab 19 55

2. Statistik der
BauferLig-
stellungen
ab 1955

B e g r i f f s i n h a I t : Freistehende Bauwerke oder
Bauwerke, die durch Brandmauern von angrenzenden Bau-
werken getrennt sind.

Bei Doppel-, Gruppen- oder Reihenhäusern gilt jeder Bauteil
der von dem anderen durch eine vom Dach bis zum Keller
reichende Trennwand geschieden ist, als ein selbständiges
Gebäude. Großbauten mit mehreren Eingängen gelten als ein
Gebäucle, wenn sj.e nicht durch durchgehende Trennmauern
aufgeteilt sind.

Nicht als Gebäude gelten Hallen ohne !{ände (2.B. Lager-
haIlen) und freistehende selbständige Konstruktionen.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Gebäude, für
die die zuständigen Behörden eine Bauerlaubnis erteilt
haben, auch wenn es sich um eine vorläufige, mit Auflagen
versehene oder eine Teilbaugenehmigung handelt.

Gebäude, die von Bund oder Ländern errichtet werden und
für die die Baubehörden lediglich ihre Zustimmung geben
müssen, zählen ebenfalls zu den genehmigten Gebäuden.
Nichtwohnbauten ohne Wohnraum unter 35O m3 ,rmbauten Raum
bzw. mit veranschLagten reinen Baukosten unter 25 OOO DM
(sog. Bagatellbauten) werden nicht erfaßt.
Änderungen im Zei tablauf
einschl . 1964 galten Bauten mit weniger al_s 1OO

'3
m

Bis
umbauten

Raum bzw. weniger als 5 OOO DM veranschlagten reinen Bau-
kosten al-s Bagatellbauten und wurden als solche nicht erf

Begri
Gebäude,
sen sind.

ffsinha
bei denen die

1 t : Erfaßt werden bezugsfertige
Bauarbeiten weitgehend abgeschlos-

Gebäude, bei denen ]ediglich noch schönheitsarbeiten vor-
zunehmen sind, gelten als fertiggestellt.

2
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I egrl ff :

GEBAUDE

OFK-I{r.:

GBK-ilr.( n) :

519

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Bezüglich des Zeitpunkts der Fertigstellung ist die Inge-
brauchnahme und nicht die baupolizeiliche Schlußabnahme
entscheidend.

3 Statistik des
Bauüberhanges

ab 1955

B e g r i f f s i n h a I t :, Erfaßt werden Gebäude,

die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind.

Bezüglich der Genetrmigung und Fertigstellung von Gebäuden
siehe oben unter 1. und unter 2.

4. Gebäude und
!{ohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Gebäuden rechnen

aIIe lCohngebäude, sonstigen Gebäude (mit Wohnraum) sowie

Wochenend- und Eerienhäuser mit 50 m2 oder mehr 9,lohnfläche.

Gebäude ohne Wohnraum sind nicht einbezogen.
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Eegrl ff:

GEISTES. IJND SPR,ACIII^,ISSENSCHATTEN

DFK-llr.:

GBK-l{r.(n):
3343

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

B e g r L f f s i n h a I t : lgsammsnfassung folgender
Studienbereiche an Hochschulen:

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche
t972 b:-s t979 - Philosophie,

- Geschichte,
- Bibliothekswesen, Doktrmentation, Publizistik,
- Altphilologie (Klass. Philologie, Neugriechisch),
- Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen, ohne

Anglistik),
- Anglistik, Amerikanistik,
- Romanistik,
- slawistik, Baltistik, Finno-ugristik,
- Außereuropäische Sprach- und Kultunvissenschaften,
- Psychologie,
- Erziehungswissenschaften,
- Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein,
- Sport,
- Lehrerstudium für Grundschulen und Sonderschulen,

sofern nicht besti-nmten Fächern oder Studienbereichen
zuzuordnen.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die bea-bsichtigen,
Geistes- und Sprachwissenschaften zu studieren.

Be gr i f f f s be z i ehun gen : DieFächer-
gruppe Geistes- und Sprachwissenschaften r:mfaßt im Unter-
schied zur Fächergruppe Sprach- und KuTtur-'rjssenschaften
(Statistik der Studien- und Berufswünsche, ab t976\ zu-
sätzlich den Studienbereich Sport. Dagegen ist der Stu-
dienbereich Theologie nur bei der Fächergruppe Sprach-
und Kulturwissenschaften enthalten.

I
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GEMEINDEN/GV.

0FK-llr.:

6BK4r.(n) :

1853,3847 ,4545,5837

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1. Jahresrechnungs-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : öffentlich-rechtliche
Gebietskörperschaften auf lokaler, regionaler und z.T.
auch überregionaler Ebene.

AIs Gemeinden gelten finanzstatistisch: die kreisange-
hörigen @meinden und die kreisfreien Städte.

Als Gemeindeverbände gelten: die Landschaftsverbände
Rheinland und Westfalen-tippe, der Siedlungsverband
Ruhrkohlenbezirk, der Bezirksverband PfaLz, die Landes-
rtrohlfahrtsverbände Hessen, Baden, Württemberg-Hohen-
zalLern, die Bezirke in Bayern und die Regionalverbände
in Baden-Württemberg, die Landkreise, die Amter in
Schleswig-Holstein, die Samtgemeinden in Niedersachsen
und die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz.

Nicht den Gemeinden,/Gemeindeverbänden zugerechnet werden
die Stadtstaaten, die kommunalen Zweckverbände und son-
stige juristischen Personen zwischengemeindlicher Zu-
sammenarbej-t sowie die rechtlich selbständigen Wirt-
schaf tsunternehmen und Stif tringen.

In den Finanzstatistiken rechnen außerdem die rechtlich
unselbständigen Sondervermögen (wie z.B. Eigenbetriebe),
die außerhalb der Haushalte der Gemeinden/C'emeindever-
bände geführt werden, nicht zu den Gemeinden/Gv. In der
Personalstandstatistik werden diese rechtlich unselb-
ständigen Sondervermögen dagegen einbezogen.

Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistik und
in der Vierteljahresstatistik die Ausgaben und Einnahmen
aller Gemeinden und Gemeindeverbände nach den Jahres-
rechnungen und den viertel jährlichen Kassenabschlüssen,
in der Haushaltsansatzstatistik die Ausgaben und Einnahmer
der Gemeinden mit 10 OOO und mehr Einwohnern und der Ge-
meindeverbände nach d.en Haushaltsplänen bzw. Finanzpla-
nungenrin den Schuldenstatistiken der Schuldenstand
und in der Personalstandstatistik der Personalstand der
C'emeinden und C,emeindeverbände .

2 Haushal tsansatz-
statistik
ab 1970

Viertel jahres-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1 97O

Jährliche Schul-
denstatistik
ab 1950

Viertel j ähr1 iche
Schuldenstatistik
ab 1974

Statistik über
den Personal-
stand des öf-
fentlichen Dien-
stes
ab 1960

3

4

5

6

2
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Eegrl ff:

GE[4EINDEN/GV.

0FK.llr.:

0BK4r.(n):
1853,3847 ,4545,5937

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Anderungen im Zet tablauf :
Die kreisangehörigen Gemeinden mit weniger als 10 OOO Ein-
wohnern, die Amter, Samtgemeinden und Verbandsgemeinden
sind erst ab 1974 in der Vierteljahresstatistik erfaßt.
Bis Ende 1973 wurden die Schulden der kommunalen Eigenbe-
triebe bei den betreffenden C,emeinden bzw. Gemeindever-
bänden miterfaßt, da sie nach den damaligen Rechtsvor-
schriften über die Haushalte der kommunalen Träger zu
buchen waren. Nach dem neuen, ab 1974 (Rheinland-Pfalz
und Saarland ab 1975) geltenden Recht sind sie haushalts-
mäßig nicht mehr als Schulden der Gemeinden bzw. C,emej-n-
deverbände zu behandeln. Ab 1976 sind in zunehmendem LJm-
fang die Finanzen derjenigen kornmunalen Krankenhäuser,
die aufgrund des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, der
Bundespflegesatzverordnung, der Krankenhaus-Buchführungs-
verordnung sowie ergänzender Länderrrcrschriften ihr
Rechnungswesen auf die kaufmännische doppelte Buch-
führung umgestellt haben, aus dem finanzstatistischen Be-
richtskreis ausgeschieden, da keine bundesweit geltende
Rechtsgrundlage für ihre Erfassung existierte. Für die
Übergangszeit bis zur Schaffung einer neuen statistischen
Rechtsgrundlage (1976 bis 1978) liegen nur wenige, z.T.
grob geschätzte Eckwerte über die Finanzen der kommunalen
Krankenhäuser vor. (Finanzvolumen der Krankenhäuser mit
kaufmännischer Buchführung L976: nicht ermittelt, 1977:
rd. 1,5 Mrd. DM, 1978: rd. 6,3 Mrd. DM).

Bei der Personalstandstatistik ergab sich keine Änderung
des Berichtskreises.
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Eegrl ff:

GENUSSMITTEL

I)FK-llr.:

OBK-t{r.(n):

26c3

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-
nummern) des lrlarenverzeichnisses für die Außenhandels-
statistik.

Im wesentlichen zählen dazu:
Hopfen, Kaffee, Tee,.Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Bier,
Branntwein und Wein. l )

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Die Zusammen-
fassung der Positionen Genußmittel und NahrungsmitteL
pfTanzTichen ursprungs (Außenhandelsstatistik) entspricht
der Position Ernährungsgüter pflanzTichen tJrsprungs
(Statistik der Außenhandelspreise ) .

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhan-
del, Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengrup-pen, Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und
-untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerb-
lichen Wirtschaft und der Nummern des lVarenverzeich-
nisses für die Außenhandelsstatistik.
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Eagrlff:

GESAMTHOCHSCHUT,EN

0FK-Nr.:

6BK-l{r.( n) :
3317

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Studentenstatistik B e g r i f f s i n h a I t : Gesamthochschulen um-

fassen Ausbildungseinrichtungen von wissenschaftl i.chen

und Fachhochschulen, z.T. auch von Kunsthochschulen"
ab !{intersemester
t97 t/72

Die Studiengänge können integriert (Kurz- und Langzeit-
studiengänge mit gemeinsamer Grundausbildung) oder
nach Hochschulbereichen getrennt sein (kooperative
Gesamthochschulen) .

Voraussetzung für den Besuch der Gesamthochschulen
ist rnindestens die Fachhochschulreife, bei künst1e-
rischen Fächern ggf. ein Begabtennachweis oder eine
Eignungsprüfung. In den wissenschaftlichen Studien-
gängen der Gesamthochschulen wird die allgemeine
oder fachgebundene Hochschulreife vorausgesetzL.

I
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St,atistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

2. Statistik des
Personals im
aI Igemeinen
Schulwesen
ab 1971
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Be gr i f fs i n ha 1 t: pädagogische oderorganisato-
rische Zusammenfassungen verschiedener Schularten zu Schul-
einheiten.

Ausgewiesen werden integrierte Gesamtschulen, d.h. Gesamtschu-
len, bei- denen die Unterscheidung nach den herkömmlichen Schul-
arten (Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien) auf-
gehoben ist.

Additive bzw. kooperatj-ve Gesamtschulen, bei denen lediglich
eine organj-satorische Zusammenfassung der herkänmlichen Schul-
arten erfolgt, werden - soweit möglich - auf dle entsprechenden
Schularten aufgeteilt.

Erfaßt werden sowohl öffentliche als auch private Gesamtschulen.
Zu den privaten Gesamtschulen rechnen z.B. die Freien Waldorf-
schulen.

Die Gesamtschulen werden in drei Bereiche unterteilt: primar-
bereich (Grundstufe), Sekundarbereich. r (Mittelstufe) und se-
kundarbereich II (Oberstufe). Der Primarbereich umfaßt die 1.
bis 4., der Sekundarbereich I die 5. bis 10. und der Sekundar-
bereich ff die 11. bis 13. Klassenst-ufe.

Für Gesamtschulen mit reformierter Oberstufe können'keine Angaben
tiber die Zahl der Klassen in der Oberstufe gemacht werden.

Otl( - Nr:B e9r i ff:

GESAMTSCHULEN
GBK -

6520
n

Statistik,/
cü Itigkeltszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begri f f sbez iehungen

I

\
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Ecarl ff:

GESCE,IETSGEBTET

t)Fl(-llr.:

6BK-ttr.(n):

4384

Statistik/
Gültigkeitsze i trar:rr Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland

B e g r i f f s i n h a I t : Gebiete, die vorwiegend
der Unterbringung von @werbebetrieben einschl. Handelsbe-
trieben und von zentralen Einrichtungen der $lirtschaft
und der Verwaltung dienen.

ab 1962

In Geschäftsgebieten sind nur Gewerbebetriebe zulässig,
die für die LJmgebung keine erheblichen Nachteile oder Be-
Iästigungen zur Folge haben.

Nachgewiesen werden Kaufwerte füt BauTand in Geschäftsge-
bieten

tr
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0Fl(.llr.:

GESCHAFTSGEBIET UND WOHNGEBTET GEII{ISCHT

Ecgrl ff:

GBK-ltr.(n):
4384

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Gebiete, die dem !{ohnen
dienen und in denen sich zugteich C'ewerbebetriebe befin-
den, die das !{ohnen nicht wesentlich stören.

rn gemischten Geschäfts- und !{ohngebieten stehen grohnge-
bäude, Geschäfts- und Bürogebäude und gemischtgenutzte
Gebäude. Dazu rechnen z.B. auch Gebäude, in denen sich
Einzerhandersbetriebe, Restaurations- und Beherbergungs-
betriebe befinden.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für Bauland in gemischten
Geschäfts- und t{ohngebieten.
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B egrl ff:

@SELLEN T'ND SONSTIGE FACHARBEITER

0Fl(-llr.:

GBK-tlr.( n) :

4415

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Handwerks-
zählung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Arbeiter, di-e aufgrund
einer abgeschlossenen Lehre oder von Fachkenntnissen, die
sie in nehrjähriger Tätigkeit erworben haben, mit allen
Arbeiten eines bestimmten Arbeitsgebietes vertraut sind
und beschäftigt werden können.

Hierzu rechnen Personen, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse
und Fähigkeiten mit Arbeiten beschäftigt werden, die als
besonders schwierig, verantwortungsvoll oder vielgestaltig
anzusehen sind.

Für die Abgrenzung der Gesellen und sonstigen Facharbeiter
von den kaufmännischen und technischen AngesteTTten ist
im allgemeinen die Versicherungspflicht in der Arbeiter-
rentenversicherung maßgebend. Den Gesellen und sonstigen
Facharbeitern sind im Baugewerbe jedoch in jedem Fall die
Poliere, Schachtmeister und Meister zuzurechnen.

B e g r i f f s b e z Le h un ge n : Unterschiede
zwischen den Gesellen und sonstigen Facharbeitern und den
Facharbeitern (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau)) ergeben sich im wesentlichen nur
daraus, daß für die Zuordnung zu den Gesellen und sonsti-
gen Facharbeitern auch die Versicherungspflicht in der
Arbeiterrentenversicherung maßgebend ist.
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Begri ff:

GESTORBENE

0FK-N r. :

GBKdr.(n):
540

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
natürlichen Be-
völkerungsbe-
wegung

ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Verstorbene Personen
ohne nachträglich beurkundete SterbefäIle aus früheren
Jahren (KriegssterbefäIle) und ohne die gerichtlichen
Todeserklärungen.

Totgeborene sind nicht enthalten.

Be gr i f f s b e z Leh un g e n : DieBegriffe
C,estorbene und Sterbefä77e (Bevölkerungsvorausschätzung)
unterscheiden sich nicht. In der 5. koordinierten Be-
völkerungsvorausschätzung wird jedoch nur die Untergruppe
der Gestorbenen mit deutscher Staatsangehörigkeit be-
rücksichtigt.
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0ogrlff:

GETREIDE

0FK-llr.:

GBK-tir.( n) :
595

Statistik/
Gültigkeitszeitraum riffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begr iffsbeziehunge

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zum Getreide rechnet der
Anbau von Weizen einschl. Spelz, Roggen, Sommer- und
Wintermenggetreide, Sommer- und Wintergerste, Hafer und
Körnermais.

Nachgewiesen wird das von l_andwirtschaftlichen Betrieben
bewirtschaftete AckerLand, das mit Getreide bestanden
ist.

T
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Eagrl ff:

GEWASSERSCHUTZ

0FK4r.:

GBK-ttr.(n):
486t

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Tnvestitionen
für Umweltschutz
im Produzierenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a 1 t : Dern Gewässerschutz dienen

Anlagen und Einrichtungen, die zur Verminderung der
Abwasserfracht (Verringerung oder Beseitigun€J von Fest-
stoffen und gelösten Stoffen sowie zur Verringerung der
Wärmemenge) und zun Schutz der Oberflächengewässer und

des Grundwassers bestimmt sind.
ab 1975

Nachgewiesen werden umweLtschutzinvestitionen der unter-
nehmen und Betriebe für den Gewässerschutz.

Zu den Investitionen für den Gewässerschutz rechnen z'B'
Abwasser-Ableitungsnetze, Einrichtungen zum Schlamm-
und Abwassertransport, Abwasserbehandlungsanlagen,
schlarrnbehandlungsanlagen, Anlagen zum Grundwasserschutz,
Abwasserlaboratorien, Überwachungsanlagen, Meßgeräte
und Pilotanlagen zur Erforschung, Entwicklung und Er-
probung von Anlagen und Einrichtungen zur Verbesserung
und Kontrolle der Abwasserqualität bzw. Venninderung
der Abwassennenge.
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I egri ff:

@WERBLICH AUSZUBILDENDE

0FK-l'lr.:

GBl(4r.(n): 4810, 4985 ,
422, 3684, 4415

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

1

2

Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangser-
hebung im Bau-
hauptgewerbe
(einschl. Fer-
tigteilbau)
ab 1977

3. Erhebung bei den
öffentlichen
Elektrizitäts-
versorgungs-
unternehmen
1950bis 1974

4. Erhebung bei den
Gasversorgungs-
rrnternehmen
195o bis t974

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die aufgrund
eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz
in anerkanriten gewerblichen Ausbildungsberufen ausge-
bitdet ,.rd"r,.1 )

Als gewerbliche Ausbildungsberufe gelten solche, die
normalerweise in einen Arbeiterberuf einmünden.

Zu den gewerblich Auszubildenden rechnen auch Praktikan-
ten, Volontäre sowie UmschüIer mit entsprechenden Tätig-
keiten.

Nicht zu den gewerblich Auszubildenden zählen Personen,
deren beruf liche Ausbildung ausschlleß.1- j-ch an Schulender be-
ruflichen Ausbildung (2.8. l,ehre ersetZende Berufsfach-
schulen) erfolgt sowie Personen im öffentlichen Dienst,
die im technischen oder nichttechnischen Vorbereitungs-
dienst den Beamtenstatus anstreben.

B e g r i f f s b e z Le h un ge n : ImUnterschied
zu den gewerblich Auszubildenden handelt es sich bei den
kaufmännisch und technisch AuszubiTdenden (Handwerkszäh-
Iung 1977) um Personen, die in anerkannten kaufmännischen
oder technischen Ausbildungsberufen ausgebildet werden.Die
Ausbildung dieser Personen mündet normalerweise in einen
Angestelltenberuf ein.

Bei den kaufmännisch und technisch Auszubildenden (Mikro-
zensus) und den kaufmännisch, technisch und VerwaJtungs-
AuszubiLdenden (Vo1ks- und Berufszählung I97o) handelt es
sich r:m Personen, die aufgn:nd des Berufsbildungsgesetzes
in anerkannten kaufmännischen, technischen oder Verwal-
tungsausbildungsberufen ausgebildet werden. Die Ausbildung
dieser Personen mündet normalerweise in einen Angestell-
tenberuf ein.

1) Zu ELnzeLheiten siehe Berufsbildungsgesetz vom
14.8.L969 (BGBI. I S. ttl2) und Anderungsgesetze.

5 Vol-ks- und
Berufszählung
197C-

Handwerks-
zähLung 1977

Mikrozensus
ab 1972

6

7

-2-

T
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DFI(-Nr.:Begri ff:

@WERBLICH AUSZUBTLDENDE
GBK-ilr.(n): 4810, 4985,

422, 3684, 44t5

Statistik/
Gü I tigkei tszei t-raum Begriffsinhart/Anderungen im Zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

In den Zahlen der AuszubiTdenden (Statistik der beruf-
Iichen Bildung) und der Nachwuchskräfte (Arbeitsstätten-
zählung 1970) sind im Unterschied zu den gewerblich Aus-
zubildenden alle Auszubildenden enthalten, deren Ausbil-
dung normalerweise in einen Arbeiter- oder Angestellten-
beruf einmündet. Zu beachten ist ferner, daß die Auszu-
bildenden j-m Unterschied zu aIlen ribrigen Begriffen nicht
die Praktikan,t-en, Volontäre und UmschüIer mit entsprechen-
den Tätigkeiten umfassen.

Unterschiede in den Zahlen über Auszubildende zwischen der
Volks- und Berufszäh1ung 1970 und dem Mikrozensus einer-
seits sowie den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstät
zählung andererseits ergeben sich auch daraus, daß z.B.
Praktikanten in mehreren Betrieben, Unternehmen oder
Arbeitsstätten beschäftigt sein und daher in den Bereichs-
statistiken und der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt
und nachgewiesen werden können. In der Volks- und Berufs-
zählung und im lvlikrozensus wird jeder Auszubildender nur
einmal erfaßt, da die einzelne Person bzw. der Haushalt
und nicht der Betrieb, das Unternehmen oder die Arbeits-
stätte Erhebungseinheit ist. Außerdem können die befragten
Personen häufig nur ungenauere F.tgaben rliber den hlirt-
schaftszweig machen als die befragten Betriebe, Unter-
nehmen oder Arbeitsstätten.

I
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Begrl ff:

GET{ERBLICHE BETRIEBSGEBATJDE

t)FK-l,lr.:

GBK4r.(n):
523, 3846, 5033

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

L 1 Statistik der
Baugenehmi-
gungen

ab 1951

B e g r i f f s i n h a I t : Nichtwohnbauten, die
den Zwecken der gewerblichen Wirtschaft dienen und
nicht.anderen Gebäudegruppen zugeordnet werden können.

1.2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
ab 1961

Dazu rechnen z.B. Fabrik- und Werkstattgebäude, Han-
dels-, Lager- und Verkehrsgebäude (sofern sie über-
dacht und von Wänden umschlossen sind), Gaststätten,
Heilbäder, Lichtspielhäuser, !{äschereien, Hotels und
Pensionen.

Nicht zu den gewerblichen Betriebsgebäuden zählen Büro-
gebäude und landwirtschaftliche Betriebsgebäude.

Anderungen im ZeL tablauf :
Gebäude des Beherbergungsgewerbes (2.8. Hotets und
Pensionen) wurden bis einschl. 1954 den Anstaltsge-
bäuden zugeordnet.

Be gri f f sb e z ie hun ge n : ImUnter-
schied zu den gewerblichen Betriebsgebäuden werden
beim gewerbTichen und industriel-len Bau (Monatlicher
Baubericht) auch Bürogebäude sowie der gesamte Bereich
des gewerblichen Tiefbaus erfaßt.

2 Statistik der
Baupreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : !{ie r:nter 1., aber ohne
Gaststätten, Heilbäder, Lichtspielhäuser, Wäschereien,
Hotels und Pensionen.
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Eegrl ff:

GEWERBLICTIER UND INDUSTRIELLER BAU

t)Fl(.llr.:

GBK4r.(n):

427

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeltablauf/Begrif f sbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Errichtung von Hoch-

oder Tiefbauten, die überwiegend gewerblichen Zwecken

dienen.

1. MonatLicher
Baubericht
1950 bis 1977

2. Monatsbericht
einsctrl . Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschI.
Fertigteilbau)
ab t97'7

Statistik über
den Auftrags-
bestand im.'
Bauhauotgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1977

3

Zu den Hochbauten zählen z.B. Bürogebäude, Industrie-
bauten, Tiefgaragen, Sägewerke, Markthallen, Hotels,
Kinos und Messegebäude. Der Bau von lVasser-, Garund
Elektrizitätswerken zäh1t ebenfalls zum gewerblichen
Bau, auch wenn diese im Auftrag eines Versorgungsbe-
triebs öffentlich-rechtlicher Körperschaften erstellt
werden.

Zu den gewerblichen und industriellen Tiefbauten gehören
u.a. Kanalanlagen, dJ-e der Wasserzufuhr von Elektrizitäts-
werken dienen, Rohrleitungsbauten und nichtlandwirtschaft-
liche Wasserbauten mit privatem Auftraggeber.

Straßen- und Brückenbauten mit privatem Auftraggeber
(2.8. auf einem Industriegelände) zäh1en nicht zum ge-
werblichen Tiefbau, sondern zum öffentTichen Straßenbau
(straßen) bzw. zvm öffentlichen sonstjgen Tiefbau
(srucken).

Änderungen im zeL tablauf :
Bis einschließIich t976 zähLten Tiefgaragen nicht zum ge-
wedclichen und industriellen Hochbau, sondern zum gewerb-
Iichen und industriellen Tiefbau.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : ImUnterschied
zum gewerblichen und industriellen Bau trmfassen die gre-
werblichen Betriebsgebäude (Statistik der Baugenehmi-
gungen, Statistik der Baufertigstellungen) keine Büroge-
bäude und keinen gewerblichen Tiefbau.

Zur Abgrenzung gegenüber dem ger,rrerbl-ichen und industri-
eLLen Bau für llnternehmen sowie TandwittschaftTicher Bau
siehe dort.



Stend: 29.o4.8o Blattdr.: i

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Ecgrl ff:

GIESSERETERZEUGNISSE

t)FK-llr.:

GBK-ilr.( n) :

4456

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrj-ffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte !{aren
(Warenarten) aus der warengruppe 2b "Gießereierzeugnisse"
des Systematischen warenverzeichnisses für die Indu-
stiestatistik, Ausgabe 1975.

ab 1968

Einbezogen sind Eisenguß sowie Abfälle aus der Produktion
von Temper- und NE-t'letallguß.

Nicht berücksichtigt sind Stahl-, Temper- und Edel-
metallguß sowie AbfäIIe aus der Produktion von Eisen-
und Stahlguß.



Stand: 2l .o4.8o Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Eogrl ff:

GLAS UND GI,ASWAREN

0FKdr.:

GBK-ltr.(n):
4456

Statist.ikl
Gültigkeitszeitrar:m Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Statistik der
GroBhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Waren (Warenarten) der
warengruppe 52 "Glas und Glaswaren" des Systematischen
Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Aus-
gabe 1975.

Dazu rechnen Flachglas, Hohlglas, verarbeitetes und
veredeltes Glas sowie Glasfaser.



Stand: 15. LL.79

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schulen, die Grundkenntnisse
und Grundfertigkeiten in einem gemej-nsamen Bildungsgang ver-
mitteln.

Die Grundschulen umfasserr vier, tej-Iweise auch sechs Schul-
jahrgänge. Im Anschluß an die Grundschule erfolgt der über-
gang auf Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamt-
schulen.

Den Grundschulen angegliederte Klassen für Behinderte werden
nicht bei den Grundschulen, sondern bei den Schulen für Be-
hinderte einbezogen.

Erfaßt werden öffentliche und private Grundschulen.

a

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
DFI( - llrBegrl ff:

GRUNDSCHULEN cBl(lil;l;
652C-

Statistik,/
GüItigke itszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

r



Stand: 15 .11.79

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1957

2. Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab t967

Blrtt.llr.: t

Be gri f f s i nha 1 t: Schulen, die Grundkenntnisse und

Grundfertigkeiten in einem gremeinsamen Bildungsgang vermitteln
(Grundschulen) sowie Schulen, die eine allgemeine Bildung als
Grr:ndlage für eine erfolgreiche praktische Berufsausbildung
vermitteln (Hauptschulen) .

Die Grundschulen umfassen vier, teilweise auch sechs Schuljahr-
gänge. Im Anschluß an die Grundschule erfolgt der tlbergang auf
Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder C'esamtschulen.

Die Hauptschule unfa8t ff:nf bzw. drei Schuljahrgänge.

In einlgen Ländern sind aus schulorganisatorischen Grür'rden
Grund- und Hauptschulen zu "Volksschulen" zusammengefaßt.

Den Grund- bzw. Hauptschulen angegliederte Klassen für Behin-
derte und Realschulklassen rechnen nicht zu den Grun& und
Hauptschulen, sondern werden bei den entsprechenden Schularten
ausgewiesen.

Bei den crund,-' und Hauptschulen sind öffentliche und private
Schulen einbezogen.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

t)tl( - llr:Besrl ff:

GRUND- ('ND HAUPTSCHULEN
GBl( - tlr(n):

6520

Statistik,/
Gü1 tigke itsze i traum Begriffsinhatt/Änderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

1



Stand: 29 . 04 . Bo

I

Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informatj-onssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Bcgrlff:

GUMMIWAREN

DFK{r.:

GBK.ilr.( n) :

4456

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/ i

Anderrunoen/ im Zeitablauf /Begrif f sbez iehungen

Statistik der
GroBhandels-
verkaufspreise
ab 1968

Begriffs
(!{arenarten) au

des Systematisc

nh Ia It Au sgewählte Waren

d"r wl=..,oruppe
*.t.,.r.rr.r"n"

59 "Gummiwaren"

isses für die In-
dustriestatistik

I
, Aus{abe 1975.

I
)

Einbezogen sind Bereifungen aller Art sowie Weich-
gummiwaren.

Nicht berücksichtigt werden Hartgummiwaren, AIt-
gummi, Regenerat und Mahlgut.

't'"{
.f,' r I



Stand: 15. lL .79

B egrl ff :

1. Volks- und Be-
rufszäh1ung
t970

Blatt-llr.: 1

GYMNASIEN

Be gr i f f s i. nha It: AllgemeinbildendeSchulen, dj.e
den Besuch der Grundschule voraussetzen und nach dem 13. Schul-
jahr mit dem .?l-bitur abschließen.

Die Grundschulen umfassen die ersten vier (in den Stadtstaaten
die ersten sechs) Klassen der Vo-Iksschulen.

Die G)nnnasien umfassen entsprechend neun Klassen (in den Stadt-
staaten sieben Klassen).

Zu den Gfmnasien zäh1en auch Abendgymnasien, Aufbaugymnasien,
oberschuren des wlssenschaftrichen zweiges der Berliner schulen,
Brindenstudienanstarten, die letzten neun bzw. sieben schurjahre
der Freien Waldorfschulen, die entsprechenden Zweige der addi-tiven r:nd der oberstufenteil der integrierten c,esamtschulen so-
wi-e sonderformen des Glrmnasiums wie z.B. wirtschaftsgymnasien
und Technische Glzmnasj-en.

Begri ffs inha 1t: AllgemeinbildendeSchulen, die
den Besuch einer Grundschure voraussetzen und mit der Hochschul-
rei-fe (Abitur) abschlieBen.

Die Glmnasien r:nfassen in der Regel neun, teilweise sieben und
in Aufbauforrn mindestens drei Klassenstufen. progymnasien um-
fassen nur sechs, teilwei-se vier Klassenstufen.

Glnnnasiale Zweige an additiven bzw. kooperativen Gesamtschulen
werden - soweit möglich - bei den G)rmnasien ausgewiesen.

Erfa8t werden öffentliche und private Gymnasien

Abendglnnnasien werden als Einrichtungen des sog. z;\^reiten BiI-
dungsweges getrennt ausgewieseni

Für Glmnasien mit reformierter Oberstufe können keine Angaben
über die Zahl der Klassen in der Oberstufe gemacht werden.

2

3

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

Statistik des
Personals im
allgemej-nen
Schulwesen
ab 1957
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' - Definitionskatalog -
t)FK - tlr

l7l5 ,2578,6520,3c,42
GBl( - tlr(n):

Statistik,/
Gültigkeitsze itraum Begri f f sinhal t,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbeziehungen
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Stand: 01 .02. 80 Elatt-l{r.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Ergrlff:

HAC.KFRÜCHTE

DF(.llr.:

GBI(-ilr.(n) :

595

statistik/
GüItigkeitszeitraust Begriff sinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Hackfrüchten
rechnen Früh- und Spätkartoffeln, Zuckerrüben, Runkel-
rüben und Kohlrüben sowie weitere weniger verbreitete
Hackfrüchte wie Futtermöhren, Futterkohl und Mark-
stamnlcohl.

Nicht enthalten sind die vorwiegend für den menschlichen
Verbrauch bestimmten Kohlarten (2.8. Kopfkohl, Grünkohl),
die zum Feldgenüse zäh1en; nicht enthalten sind ferner
Rüben, die zur Samengewinnung angebaut werden.

Nachgewiesen wird das von landwirtschaftlichen Betrieben
bewirtschaftete AckerTand, das mit Hackfrüchten bestan-
den ist.



Stand: 24 .o8.8o Elait-tlr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Begrt ff:

HANDELSSCHIF'FE

[)Fl(.Nr.:

GBl(-Nr.(n):

952, 3151

Statistik/
Gü Itigkeit szei t-raum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik des
Bestandes an
Seschiffen
ab 1951

B e g r i f f s i n h a 1 t : Schiffe, die dem Erwerb
durch Seefahrt dienen, über ein festes Deck und mindestens
L7,65 BRT Raumgehalt verfügen, mit Ausnahme der .9ee-

fischereifahrzeuge und der Bagger-, Montage- und Bergungs-
fahrzeuge.

Erfaßt werden die Handelsschiffe, die unter der F1agge der
Bundesrepublik Deutschland fahren. Unter der Flagge der
Bundesrepbulik Deutschland können u.a. auch Schiffe
fahren, die von deutschen Reedern auf Bare-Boat-Basis
aus dem Ausland gechartert werden. Entsprechend fahren
auf Bare-Boat-Basis an das Ausland vercharterte Schiffe
im allgemeinen nicht unter deutscher Flagge.

fm einzelnen zählen zu den Handelsschiffen Fahrgast-
schiffe, Ro/Ro$chiffe einschT. Fährschiffe, Trocken-
frachtschiffe (ohne Mehrzweckschiffe) , Massengut- und
Mehrzweckschiff e, Tanker sowie Bohrinselversorgungs-
schiffe.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 197o- wurden die Handel;schiffe in Fahrgast-
schiffe, Fähr-, Förde- und Bäderschiffe, Trockenladungs-
schiffe, KühLschiffe und Tanker unterteiLt.

Bis einschl. 1973 wurden die Handelsschiffe erfaßt, die
in die deutschen Seeschiffsregister eingetragen \^raren
unabhängig davon, ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

In die Seeschiffsregister werden Schiffe eingetragen, die
für die Schiffahrt außerhalb von Binnengewässern (Flüssen,
Kanälen und geschlossenen Seen) bestimmt sind, die einen
Raumgehalt von mehr als 17 165 BRT haben und deren Eigerr-
tümer Deutsche sind (natürliche und juristische Personen).

Bis einschl. 1976 rechneten die Bohrinselversorgungs-
schiffe nicht zu den Handelsschiffen.

I



Stand:25.04.80 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

DFK.llrEcgrl ff:

HANDWERK
GBI(-ilr.(n) :

5 250

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab 1967

B e g r i f 'f s i n h a 1 t : Ausbildungsbereich, bei
dem die Zuständigkeit für die Berufsausbildung nach dem

Berufsbildungsgesetz bei den Handwerkskarmern liegrt.
Die Handwerkskammern sind zuständige Stellen für die
Berufsausbildung in Handwerksbetrieben oder' handwerksähn-
lichen Betrieben, unabhängig davon, ob sich die Berufs-
ausbildung auf handwerkliche oder nichthandwerkliche Be-
rufe bezieht. Die Handwerkskammern sind ferner zuständig
für die Berufsausbildung in anderen Ausbildungsbereichen,
soweit sie in Gewerben der Anlage B zu Handwerksordnung
durchgeführt wird.

Welche Ausbildungsberufe j-m einzelnen zum Ausbildungsbe-
reich Handwerk zäh1en, ist der Fachserie 11, Bildung und
Ku1tur, Reihe 3, Berufliche Bildung, 1977, S. 40 - 48
zu entnehmen.

Die Gliederung der Ausbildungsbereiche deckt sich nicht
voII mit der l{irtschaftsgliederung nach der Systematik
der Wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs-
gesetz die Zuständigkeit für die Berufsausbildung viel-
fach nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nach
der Zugehörigkeit zu einem Wirtschaftsbereich richtet.

I



Statlstlsches Infornatlonssystem des Bundes

- Deflnitlonskatalog -
0F[ - tlrBegrl ff:

HAUPTBERUFLTCH VOLL- IJND TEILBESCI*iT"TIGTE LEHRER

4505
GBl( - ltr(n):

Statistik/
GüI tigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen lm zeltablauf,/Begriffsbeziehungen

Stand: 15.11.79 Blatt.llr.: 1

Be gr i f f s i nha 1 t: Lehrer ineinemBeamten-, Ange-
stellten- oder sonstigen DienstsverhäItnis, die an Schulen der
allgemeinen oder beruflichen Aus- und Fortbildung mit 50 t oder
mehr der festgelegten Pflichtstunden hauptberuflich tätig sind.
Dabei ist eS unbedeutend, ob es sich um öffentliche oder private
Schulen handelt.

Zu den Schulen der allgemeinen Aus- und Fortbildung rechnen
Schulkindergärten, Grrrndschulen, Hauptschulen, Schulen für Be-
hinderte, Realschulen, Glmnasien, Gesamtschulen, Abendreal-
schulen, Abendgynnasien und Kollegs sowie die Technischen Ober-
schulen in Baden-Württemberg und die Berufsoberschulen in Bayern,
die aus statistischen Gründen den Kollegs zugeordnet werden.

Vollbeschäftigte L€hrer sind im Beamten-, Angestellten- oder
sonstigen DienstverhäItnis mit voller Pflichtstundenzahl tätig,
während teilbeschäftigte Lehrer mit bis zu 50 t ermäßigter
Pflichtstundenzahl tätig sind.

Lehrer, die über ihr PflichtstundenmaB hj-naus an anderen Schulen
unterrichten, werden in der Regel mehrfach gezählt - und zwar
jeweils rDter dem entsprechenden Beschäftigungsverhältnis.

B e g r i f f s b e z Le h un ge n : Hauptberuflich voll-
und teilbeschäftigte Lehrer entsprechen den VoTTzeitlehrern
(Statistik des Personals im allgeneinen Schulwesen).

2

Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab L972

Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1973



Stand: 15.11.29

Statistik der
Schul-en der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

Blatt.llr.: t

B e g r i f f s i n h a I t : Schulen, die eine allgemeine
Bildung als Gn:.ndlage für eine erfolgreiche praktische Berufs-
ausbildung vermitteln.

Der Besuch der Hauptschule setzt den Besuch der Grundschule
voraus. Die Schulbesuchsdauer beträgt 5 Jahre, teilweise - wegen
der längeren Dauer des Gnrndschulbesuchs - auch nur 3 Jahre'.

Den Hauptschulen angegliederte Klassen für Behinderte und ReaI-
schulklassen rechnen nicht zu den Hauptschulen, sondern werden
bei den entsprechenden Schularten ausgewiesen.

Erfaßt werden öffentliche und private Hauptschulen.

t

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

t)Fl( - tlr

6520, 3964
GBK - tlr(n):

8egrl ff:

HAUPTSCHULEN

Statistik,/
Gü1 tigke itszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Anderungen im zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen



Stand: OB. 1O. BO Elatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Begrl ff:

HAUSHALTSEINKOMMEN

DFK{r.:

68K4r.(n)
4c64

Statistik/
Gü ltigkeit szei t-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Ivlikrozensus
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : Surnme a1ler monatlichen
IVettoejnkommen der [litglieder des befragten Privathaus-
haLts.

Für abhängig erwerbstätige Haushaltsmitglieder wird das
Bruttoeinkommen im Monat März des Erhebungsjahres abzüg-
lich Steuern und Sozialversicherungsabgaben (SSf' auch
abzüglich der Beiträge für private, kcrnmunale oder
staatliche Zusatzversorgungskassen), bei unregelmäßigem
Einkorrnen und bei selbständigen außerhalb der Landwirt-
schaft wird der monatliche Nettodurchschnitt im Laufe des
Jahres erfragt.
Zum Haushaltseinkommen rechnen alle Einkommensarten, also
Einkünfte aus Erhrerbstätigkeit, aus öffentlichen Renten,
Pensionen und Unterstützungen, aus Sozialleistungen, aus
privaten Renten und Unterstützungen, aus ej-genem Vermögen,
aus Vermietung, Verpachtung usw.

Zu den Einkünften aus Erwerbstätigkeit zählen z.B. auch
Gratifikationen, das 13. Monatsgehalt, Vorschüsse, ver-
mögenswirksame Leistungen des .lnrbeitgebers; Natural-
bezüge und Deputate werden mit ihrem ltert einbezogen.
Nicht als Abzüge vom Lohn oder cehalt, dJ-e bei der Errech-
nung des Nettoeinkommens zu berücksichtigen sind, gelten
z.B. die Miete für eine t{erkswohnung, für eine betrieb-
Iiche Sterbekasse, Ratenzahlungen oder gerichtliche Lohn-
und Gehaltspfändungen, Sparbeträge für das vermögenswirk-
same Sparen und ähnliche Beträge, die vom Arbeitgeber vor
der Auszahlung einbehalten werden. Freie Unterkunft und
Verpflegung und andere Sachbezüge zählen in entsprechen-
der Höhe ebenfalls zum Haushaltseinkommen. Nicht einbezo-
gen werden Trennungsentschädigungen, AusIösungen und ähn-
liche Beträge.

Einmalige Zahlungen, wie Lotteriegewinne, Auszahlungen
von Lebensversicherungen, Hauptentschädigungen des
Lastenausgleichs usw., werden nicht einbezogen.

2-



Stand: oB.1o.Bo

k

Elatt-Nr.: 2

l.

Statistisches Informationssystem des Bundes

Definitionskatalog -

Eegrl ff:

HAUSHAITSEINKOMMEN

OFK-l,lr.:

GBK-l'lr. (n)

4C64

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhalt,/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbezlehungen

Nicht zrx.n Haushaltseinkommen rechnen EinkolnBen von seTb-
ständigen in der Landwirtschaft soi^rie von allen Mit-
hef fenden FaniLienangehötigen ohne Pflichtversicherung
in der Rentenversicherung, auch dann nicht, wenn diese
Personen als Haupteinkommensquelle z-B- Einkünfte aus
Rente o.ä. beziehen. Ist der HaushaLtsvorstand selb-
ständiger Landwirt oder Mithelfender Familienangehöriger
oder hat er kein eigenes Nettoeinkommen, wird auch für den
gesamten Haushalt kein Haushaltseinkommen nachgewiesen,
auch dann nicht, wenn andere Haushaltsmitglieder eigenes
Einkommen beziehen.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : 9rlährend im Haus-
haltseinkommen die Nettoeinkommen aller zum jeweiligen
Haushalt rechnenden Personen zusammengefaßt sind, stellt
das lVettoeinkommen (Mikrozensus) die Sunune der Netto-
einkünfte eines einzelnen Haushaltsmitglieds dar.

Die Begriffe Haushaltseinkommen und Hauslraftsnettoein-
kommen (Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater
Haushalte) bezeichnen beide Nettoeinkolnmen von Privat-
haushalten im Laufe eines Monats- Unterschiede ergeben
sich nur bei der Berücksichtigung einzelner Einnahme-
positionen: So wird nur in den Wirtschaftsrechnungen bei
der Errechnung des Haushaltsnettoeinkommens ggf. eine
unterstellte Miete für Eigent(imerwohnungen angesetzt.
Andererseits bleiben bei der Errechnung des Haushaltsein-
kommens im Mikrozensus, das für die Gesamtheit der
Privathaushalte und nicht für spezifische, ausgewäh1te
Haushaltstypen nachgewiesen wird, die Einkommen von
selbständigen Landwirten und von allen Mithelfenden
Familienangehörigen außer Betracht; ebenso werden für
Haushalte, deren Haushaltsvorstand ein selbständiger
Landwirt oder ein Mithelfender Famitienangehöriger ist,
keine Einkommen nachgewiesen.



Stand: 04. 12. 79

9{irtschaftsrech-
nungen ausge-
wählter privater
Haushalte
ab 1958

Blatt.llr.:1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Haushalte, die überwiegend
aus älteren Ehepaaren bestehen, in Gemeinden mit mindestens
5 000 Einwohnern leben und ein geringes Einkommen beziehen.

Einbezogen werden Haushalte mit einem monatlichen llausha-l.ts-
bruttoeinkonmen in ungefährer Höhe der Sozialhilfesätze
(siehe auch unter "linderungen im zeitablauf,,).

Anderungen im ZeL tablauf: Erstseit
1964 wird di.e wirtschaftliche Situation der Haushalte durch
die Einstufung nach ihrem Haushal.tsbruttoeinkornmen beschrieben.
Bis einschl. 1963 wurden die Haushalte nach der Höhe threr Ver-
brauchsausgaben gruppiert. Soweit diese Haushalte Ersparnisse
gebildet oder Kredite aufgenommen haben, ergeben sich Unter-
schiede durch die abweichende Auswahlgrundlage.

Bei der erstmaligen Festsetzung der Einkommensgrenze im Jahr 1
1ag diese etwa in der Höhe der damaligen Sätze der Sozialhilfe.
Die Grenze wird seitdem entsprechend der Steigerung der Renten
und Sozialhilfesätze fortgeschrieben.

In den einzelnen Jahren seit 1964 wurden die folgenden Ein-
kommensobergrenzen für die Haushaltsbruttoeinkonmen zugrunde
gelegt:
1964/65 400 DM 1974 850 DM
1966/67 450 DM t975 950 DM
1968 500 DM 1976 1 100 DM
1969 550 DM 197'7 1 2oO DM
1970 500 DM 1978 1 350 DM
I97L 650 DM t979 1 450 DM
1972 700 DM 1980 1 550 DM
1973 750 DM

Vor 1961 sind z. T. auch Dreipersonenhaushalte mit geringem
Einkommen einbezogen worden.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
0Fl( - Nr

HAUSITAITSTYP 1: 2-PERSONEN-HAUSHALTE VON RENTEN-
TJND SOZIAIHILFEEMPFITNGERN MIT GERTNGEM EINKOMMEN

Begrl ff:

GBK - llr(n):
LL25

Statistik,/
Gültigkeitszei traum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf /Begr i f f sbez iehungen



?

Stand: 04. 12. 79

Wirtschaftsrech-
nungen ausge-
wäh1ter privater
Haushalte
ab 1958

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Haushalte, die aus Ehepaaren
mit zwei Kindern (davon mindestens ein Kind unter 15 Jahren)
bestehen, in Gemeinden mit mindestens 20 000 Einwohnern leben
und deren Haushaltsvorstand Arbeiter oder Angestellter und
alleiniger Einkommensbezieher ist und ein mittleres Einkommen
hat.

Ej-nbezogen werden Haushalte mit einem monatlichen Hausha-lts-
bruttoeinkomment das ungefähr dem durchschnittlichen Brutto-
monatsverdie;rst eines männlichen Arbeiters in der fndustrie
bzw. eines männlichen Angestellten entspricht (siehe auch
unter "linderungen im Zeitablauf") .

Anderungen im Zei tablauf: Erstseit
1964'wird die wirtschaftliche Situation der Haushalte durch die
Einstufung nach ihrem Haushaltsbruttoeinkommen beschrieben. Bis
einschl. 1963 wurden die Haushalte nach der Höhe ihrer Ver-
brauchsausgaben gruppiert. Soweit diese Haushalte Ersparnisse
gebildet oder Kredite aufgenommen haben, ergeben sich Unter-
schiede durch die abweichende Auswahlgrundlage.

Bei der erstmaligen Festsetzung der Einkommensgrenzen im
Jahr 1964 wurde von einem Wert ausgegangen, der ungefähr dem
durchschnittlichen Bruttomonatsverdienst eines männlichen Ar-
beiters in der fndustrie bzw. eines männlichen AngesteLlten ent-
sprach. Die Einkommensgrenzen werden seitdem entsprechend der
Lohn- und Gehaltsentwicklung fortgeschrieben.

In den ei-nzelnen Jahren seit 1964 wurden die folgenden Ein-
kommensspannen für dj-e Haushaltseinkommen zugrunde gelegt:

?

1964/6s
t966/67
1 968
1969
1970
197 L

t972
1973

650
750
800
850
950

1 100
t 200
1 300

1974
1975
t976
1977
1978
1979
1 980

1 450
1 700
1 800
1 900
2 000
2 700
2 200

-2
-2
-2
-2
-3
-3
-3

OOO DM
150 DM
2OO DM
3OO DM
450 DM
5OO DM
8OO DM
950 DM

250 DM
5OO DM
7OO DM

850 DM
OOO DM
150 DM
3OO DM
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GBl( - tlr(n):

HAUSHALTSTYP 2 : 4-PERSONEN-ARBEITNEHMERHAUS-
HALTE MIT MITTLEREM EINKoMII,IEN

Begrl ff :

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Begrif fsinhalt,/Anderungen im zeitabtauf/Begriffsbeziehungen
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9tirtschaftsrech-
nungen ausge-
wäh1ter prj-vater
Haushalte
ab 1964

Blatt.llr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Haushalte, dj-e aus Ehepaaren
mit zwei Kindern (davon mindestens ein Kind unter 15 Jahren)
bestehen, in Gemeinden mit mindestens 20 000 Einwohnern leben
und deren Haushaltsvorstand Beamter oder Angestellter und der
Hauptverdiener in der Familie ist sowie ein höheres Einkommen
bezieht.

Einbezogen werden Haushalte mit einem monatlichen Hausha-Its-
bruttoeinkonmen, das um einen bestimmten Betrag über dem mo-
natlichen Haushaltsbrutto6inkommen liegt, das für den HaushaJ.ts-
tgp 2 :  -Personen-Arbeitnehmerhaushalte mjt mittTerem Einkonmcü
zugrunde gelegt wird (siehe auch unter "linderungen im Zeitab-
lauf").

Anderungen im Zei tablauf: Beider
erstmaligen Festsetzung der Einkommensgrenzen im Jahr 1964
wurde von einem nominalen Abstand des llaushaltsbruttoeinkommens
von DM 1 000 zum Haushaltsbruttoeinkommen des Haushaltstgps 2 :
4 - Pers onen-Arbeitnehnerhausha-l te mit m itt Terem E inkommen ausge-
gangen. Die Einkommensgrenzen werden seitdem entsprechend der
Lohn- und Gehaltsentwj.cklung fortgeschrieben.

In den einzelnen Jahren wurden die folgenden Einkommensspannen
für die Haushaltsbruttoeinkommen zugrunde gelegt (in Klammern
das Mindesteinkommen des Haushaltsvorstandes) :

1964/65
1966/67
1 968
1969
t970
t97 t
1972
1973
t974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

I 600
1 750
1 800
1 850
1 950
2 200
2 400
2 600
2 900
3 200
3 400
3 500
3 800
4 000
4 200

(3 700 DM)
(3 900 DM)

1 400 DM)
1 550 DM)
1 600 DM)
I 700 DM)
I 900 DM)
2 100 DM)
2 200 DM)
2 400 Dtl)
2 700 DM)
3 000 DM)
3 200 DM)
3 350 DM)
3 500 DM)

2 000 DM
2 150 DM
2 200 Dr[
2 300 DM
2 600 DM
2 BOO DM
3 100 DM
3 400 DM
3 800 DM
4 200 DM
4 550 DM
4 800 DM
5 100 DM
5 400 DM
5 700 Dt4
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HAUSHAITSTYP 3: 4-PERSONEN-HAUSHALTE VON BEA.IfTEN
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HAUSWTRTSCHAFT
GBK-ltr.(n):

5250

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehung

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab L967

B e g r i f f s i n h a I t : Ausbildungsbereich, der
aIs einzigen Ausbildungsberuf die Hauswirtschafterin im
städtischen Bereich umfaßt.

Die Iändliche Hauswirtschaft ist nicht einbezogen.

Zuständj-g für die Berufsausbildung in der Hauswirtschaft
sind die durch Rechtsverordnung dazu bestimmten Stellen.
Die Gliederung in Ausbildungsbereiche deckt sich nicht
vo11 mit der !{irtschaftsgliederung nach der Systematik
der Wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs-
gesetz die Zuständigkeit vielfach nach der Art des Aus-
bildungsberufs und nicht nach der Zugehörigkeit zu einem
Wirtschaftsbereich richtet.

l

I

I
I
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Statistik/

GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeit.ablauf /Begri f f sbez iehungen

I Vo1ks- und
BerufszähIung
197C-

Studentensta-
tistik
ab Sommersemester
t967

B e g r i f f s i n.h a I t : Ausbildungsstätten, die
der Lehre und Forschung sowie der Vorbereitung auf
akademische Berufe dienen.

Zugangsvoraussetzung für die Hochschulen ist das Abitur
oder die fachgebundene Hochschulreife.

Zu den Hochschulen rechnen u.a. Universitäten, Technj-sche
Hochschulen, Wissenschaftliche Hochschulen mit Univer-
sitätsrang, Pädagogische Hochschulen, philosophisch-Theo-
Iogische Hochschulen, Kirchliche Hochschulen sowie Hoch-
schulen für Musik, Bildende Künste und Sport.

Nicht zu den Hochschulen zäh1en die Fachhochschulen und
die Volkshochschulen. Die Fachhochschulen werden entweder
den fngenjeurscäu-Len oder den Fachschulen (Berufsfach-/
FachschuTen) zugerechnet.

Als Hochschurabschruß girt die erforgreiche Absolvierung
der erforderlichen Prüfungen an einer der obengenannten
Hochschulen. Auch Absorventen von Lehrerbildungsanstarten
und Lehrerseminaren gelten als'.iochschulabsolventen.

B e g r i f f s i n h a I t : Als Hochschulen werden
alle nach Landesrecht anerkannten Hochschulen, unabhängig
von der Trägerschaft, ausgewiesen.

2

Zu den Hochschulen zählen Universitäten (einschl. '
technischer Universitäten/Hochschulen und anderer gleich-
rangiger wissenschaftlicher Hochschulen), Gesarnthoch-
schuTen, pädagogische Hochschulen, theoTogische Hoch-
schuTen, KunsthochschuLen und Fachh ochschuTen.

Das Studium an Universitäten, pädagogischen und theolo-
gischen Hochschulen sowie in den wissenschaftlichen
studiengängen der c'esamthochschuren setzt die allgemeine
oder fachgebundene Hochschulreife voraus.
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HOCHSCHULSEMESTER

t)FK.lir.:

68l(-t{r.(n):
3538, 33 16

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhart/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Studentenstatistik
ab Wintersemester
t976

B e g r i f f s i n h a I t : Semester, die insgesamt
im Hochschulbereich verbracht worden sind; sie müssen

nicht in Beziehung zum Studienfach des Studenten im

Erhebungssemester stehen.

Nachgewiesen werden Studenten gegljedert nach Hoch-
schulsemestern.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Während die
Hochschulsemester alle im Hochschulbereich verbrachten
Semester umfassen, werden bei den Fachsemestern r(Studentenstatistik) nur die im Hinblick auf den jm
Erhebungssemester angestrebten Abschluß absolvierten
Semester berücksichtigt.
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HOLZWAREN

0FK-tir.:

GB|(-ilr.(n):
4456

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren
(Warenarten) aus der Warengruppen 54 "Holzwaren"
des Systematischen Warenverzeichnissen für die
Industristatistik, Ausgabe L97 5.

ab 1968

Einbezogen sind Bauelemente aus Holz und Holzkonstruk-
tionen, Möbel, Matratzen, Holzgehäuse und andere Tisch-
Iereierzeugnisse, technische, Holzwaren sowie Bürsten-
waren.

Nicht berücksichtigt werden Verpackungsnittel aus
HoLz r Korb-, Kork- und Flecht\"raren sowie sonstige
Holzwaren.
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HTJMANMEDIZIN

0FKdr.:

GBl(-llr.( n) :
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Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriffsinhatt/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : Zusarnmenfassung

folgender Studienbereiche an Hochschulen:

ab t976 - Humannedizin (ohne Zahnmedizin),
- Zahnmedizin.

Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
HumanmedizLn zu studieren.

Begrif f sbezi, ehungen: DieFächer-
gruppe Hunanmedizin unfaßt im Unterschied zur Fächer-
gruppe Medizinische Wissenschaften (Statistik der
Studien- und Berufswünsche, L972 bis 1979) nicht den
Studienbereich Veterinärmedizin.

I
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0FK-N r. :

INDEX DER GROSSHANDELSVERKAUFSPREISE

I egrl ff :

6BKJr.(n) :

4426

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1960

B e g r i f f s i n h a 1 t : Meßgröße für die
durchschnittliche Entwicklung der vom Großhandel erzielten
ef fektiven Verkauf sprei-se.

Die Preise beziehen sich auf repräsentative Vertragsab-
schlüsse im jeweiligen Berichtsmonat. Derzeit werden etwa
9 OOO Preismeldungen für 1 155 repräsentative Waren von
rund 95O Berichtsfirmen ausgesrertet; für einige !{aren-
bereiche werden zusätzliche preismeldungen von Großmärkten
und Warenbörsen verwendet. Preisunterschiede gegenüber dem
Vormonat, die keine echten preisveränderungen darstellen,
sondern die auf einer Qualitätsänderung oder änderungen
anderer preisbestirunender Ivlerkmale des Erzeugnisses (ins-
besondere der Handels- und Lieferbedingungen wie Abnahme-
menge, Rabattgewährung, Zahlungsbedingungen) beruhen,
werden - soweit möglich - ausgeschaltet. AIs preisre-
präsentanden werden daher möglichst produkte gewählt, deren
Preisentwicklung voraussichtlich den gleichen Verlauf
nimmt wie die einer möglichst großen Gruppe ähnlicher v{aren
und die wahrscheinlich längere Zeit in unveränderter Be-
schaffenheit und zu unveränderten Handelsbedingungen ge-
handelt werden.

AIs Verkaufspreise gelten die preise ohne Mehrwertsteuer.
Zum Großhandel im institutionellen Sinn zählen hier aIIe
Unternehmen, deren wirtschaftliche Tätigkeit ausschließ-
Iich oder überwiegend darin besteht, Handelsware inländi-
schen oder ausländischen Ursprungs in eigenem Namen zu be-
ziehen und sie ohne wesentliche Be- oder Verarbeitung an
Wiederverkäufer (2. B. Einzelhändler), Weiterverarbeiter,
gewerbliche Verwender (z:8. Handwerker) und/oder Groß-
verbraucher (2.5. Behörden, Betriebe des Gastgewerbes)
zu verkaufen. Dabei- werden alle Betriebs- und Absatzformen
dieser Handelsstufe erfaßt.

Berücksichtigt werden daher alle Verkäufe, die von Groß-
händlern in ihrer ursprünglichen Funktion im In1and ge-
tätigt werden. Nicht zur Großhandelsfunktion gehören somit
Geschäfte, bei denen der Großhändler z.B. auch als Einzel-
händler oder als Verbraucher auftritt. Ebenfalls unbe-
rücksichtigt bleiben Verkäufe ins Ausland.

o

2-
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Der Indexformel liegt die Annahme zugrunder'daß die
Struktur des Großhandelsumsaztes im jeweitigen Berichts-
zeitraum die gleiche ist wie im gewählten Basisjahr
(Laspeyres-Index). Bei der Verwendung dieser Formel werden
in jedem Berichtsmonat dieselben, aus der Umsatzstruktur
des Basisjahres abgelel-telen Wägungsanteile zugrunde ge-
Iegt. Der Index zeLgX somit die Preisentwicklung, wie sie
gewesen wäre, wenn im jeweiligen Berichtsmonat im Groß-
handel noch immer dieselben UmsatzverhäItnisse wie im
Basisjahr bestanden hätten. 1)

Der Stichtag für die Preismeldungen ist der 10. eines jeden
Monats oder ein möglichst nahe benachbarter Tag. Die jähr-
lich nachgewiesenen Preisindizes sind einfache D:rchschnittr
aus den monatlichen Preisindizes.

Anderungen im Zei tablauf :

Bis einschl. Dezember 1967 ist in den der Indexberechnung
zugrundeliegenden Preisen die kumulative Umsatzsteuer
enthalten.

1) Zu Einzelheiten siehe Rostin, W.
verkaufspreise auf Basis 1976, in
Statistik 7/1979, S. 475 - 478.

Index der Großhandels-
!{irtschaft und
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1 1 statistik des
Auftragsbe-
.standes im..
.Verarbeitenden
Gewerbe

ab l97o

1.2 Statistik des
Auftragsbg-
standes in der
fndustrie
197o bis 1976

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Ent-
wicklung des Auftragsbestandes.

Der Auftragsbestand ist definiert als Summe der Werte
aller vorliegenden, fest akzeptierten und noch nicht aus-
geführten Bestellungen von anderen Unternehmen oder son-
stigen Kunden am Ende des Berichtszeitraums. Dienstlei-
stungen sind, soweit sib üblicherweise zur produktion der
Erzeugnisse gehören, einbezogen. Dies gilt vor allem für
Montagen, wie sie hauptsächlich im Schiffbau, im Stahl-
und Leichtmetallbau und z.T. auch im Maschinenbau vor-
kormren. Der Wert sonstiger Dienstleistungen, wLe z. B.
Wartungsverträge u. ä., zäh1t dagegen nicht zum Wert des
Auftragsbestandes .

Die Bewertung des Auftragsbestands erfotgt grundsätzlich
zu Preisen, die zum Zeitpr:nkt des Auftragseingangs ga1-
ten; bei der Existenz von Preisgleitklauseln werden diese
im Wertansatz berücksichtigt. In den Wertansatz einbezogen
sind die Kosten für Fracht, Verpackung und porto sowie die
Verbrauchsteuern. Die Mehr:vrertsteuer ist nicht enthalten.
Preisnachlässe wie Rabatte, Boni und Skonti werden eben-
falls abgesetzt.

Vom Auftragswert bereits im Bau befindlicher Güter mit
langer Produktionsdauer (2.8. angefangene Schiffs- r:nd
Brückenbauten) wird bei der Ermittlung des Auftragsbe-
standes derjenige Teil abgesetzt, der nach Anlegung eines
geeigrneten wirtschaftlichen Maßstabes bereits erstellt
worden ist.

Auftragsbestand aus dem Inland liegt vor, hrenn Kunden mit
Sitz im Bundesgebiet, der DDR und Ber1in Aufträge erteilt
haben. tlru Auftragsbestand aus dem Ausland handelt es sich,
wenn Kwrden mit Sitz im Ausland oder inländische Expor-
teure Bestellungen aufgegeben haben.

Der Index des Auftragsbestandes auf Basis l97O = 100 um-
faßt ausgewählte Industriezweige der Grundstoff- und
Produktionsgüterindustrien, der Investitionsgüterindustrie
und der Verbrauchsgüterindustrie. Die Indexberechnung er-

-2t
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folgt mit einer Repräsentativgewichtung, bei der auch die
nicht in den fndex einbezogenen fndustriezwei.ge mitbe-
rücksichtigt werden.

Der Index des Auftragsbestandes auf Basis 1976 = 100 um-
faßt ausgewäh1te ZweLge des Verarbeitenden Gewerbes ohne
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe. Die Indexberechnung er-
folgt mit einer Repräsentativgewichtung, bei der auch die
nicht in den Index einbezogenen !{irtschaftszweige mitbe-
rücksichtigt werden.

Änderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. L967 war die lrnsatzsteuer in den Auftragsbe-
standswerten enthalten.

Be gr i f f s b e z Leh un ge n : Der Auftrags-
bestand, der der Berechnr:ng des Index des Auftragsbestan-
des zugrunde liegt, ist vergleichbar abgegrenzt wie der
Auftragseingang, der zur Berechnung des Index des Auf-
tragseingangs (Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe, Statistik des
Auftragseingangs in der Industrj.e) herangezogen wird.
Im Auftragseingang sind jedoch auch solche Aufträge er-
faBt, die durch Verkäufe vom Lager befriedigrt werden.
Dieser Auftragseingang berührt den Auftragsbestand na-
turgemäß nicht.

Siehe auch unter 2.

2.1 Statistik über
den Auftrags-
bestand inr
Bauhauptgewer-
be (einschl,.
Fertigteilbau)
än tgtt

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für-die Entwick-
lung des Auftragsbestandes im Bauhauptgewerbe.

Der Auftragsbestand ist definiert als die Summe der Werte
aller vorliegenden, fest akzeptierten und noch nicht aus-
geführten Bauaufträge von anderen Firmen oder sonstigen
Kunden am Ende des Berichtszeitraums.

-3-
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2.2 SLaListik über
den Auftrags-
bestand im,
Bauhauptge-
werbe

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Preisen, die zum
Zeitpunkt des Auftragseingangs galten. Aufträge, die
über einen langen Zeitraum abgewickelt werden und denen
Preisgleitklauseln zugrunde liegen, werden jedoch mit
Preisen bewertet, die sich aus der Anwendung der ent-
sprechenden Vertragsbestimmungen ergeben. In den Preisen
ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten. Auch Rabatte
sind abgesetzt.

L97I bis 1976

Bei der Errnittlung des Auftragsbestandes ist vom Auf-
tragshrert bereits im Bau befindlicher Projekte derje-
nige Teil abzusetzen, der nach Anlegung eines geeigne-
ten wirtschaftlichen Maßstabes schon erstellt worden ist.

Indizes des Auftragsbestandes werden für einzelne Bau-
arten und Auftraggebergruppen, für den Hochbau und Tief-
bau und das Bauhauptgewerbe insgesamt ausgewiesen. Diese
Indizes ergeben sich als Quotienten aus den jeweiligen
Auftragsbeständen des Berichtszeitraums und den Auf-
tragsbeständen des Basiszeitraums; es handelt sich dem-
nach um Wertmeßzah1en.

t

B e gr i f f s b e z Leh un g e n : DerAuftrags-
bestand, der der Berechnung des Index des Auftragsbe-
standes zugrunde liegt, ist vergleichbar abgegrenzt wie
der Auftragseingang, der zur Berectutung des fndex des
Auftragseingangs (Monatsbericht einschl. Auftragsein-
gangserhebr:ng im Bauhauptgewerbe ( einschl. Fertigteil-
bau;, Statistik über den Auftragseingang im Bauhaupt-
gewerbe) herangezogen wird.

Der Index des Auftragsbestand.es ist in den unter 1. und
unter 2. genannten Statistiken vergleichbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich hauptsächlich durch unter-
schiedliche Berichtskreise.

I

I
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L .1 Monatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1962

1.2 Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie
1962 bLs t976

B e g r i f f s i n h a I t : Meßgröße für die Ent-
wicklung des Auftragseingangs.

Der Auftragseingang ist definiert als Sr:rme der Werte
all-er im Berichtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb
akzeptierten Aufträge von anderen Firmen und sonstigen
Kunden laut Auftragsbestätigung. Verkäufe ab Lager sind
einzubeziehen, unternehmensinterne Betriebsaufträge
dagegen auszuschließen.

Es sind.nur Aufträge auf Lieferung eigener Erzeugmisse,
nicht jedoch von Handelsware einbezogen. Neu akzeptierte
Aufträge zur Durchführung von Reparaturen, Lohnarbeiten,
fnstallationen und Montagen werden ebenfalls erfaßt.
Der Vtertansatz enthäIt die üblicherweise zur produktion
der Erzeugnisse gehörenden Dienstleistungen, di-e Kosten
für Fracht, verpackung und Porto sowie die Verbrauch-
steuern. Die Mehrwertsteuer sowie Preisnachlässe wie
Rabatte, Boni und Skonti sind im Wertansatz nicht be-
rücksichtigt.

Auftragseingänge aus dem Inland liegen vor, wenn Kunden
mit Sitz im Bundesgebiet, der DDR und Berlin Aufträge
erteilen. Um Auftragseingänge aus Cem Ausland handelt
es sich, wenn Kunden mit Sitz im Ausland oder inländi-
sche Exporteure Bestellungen aufgegeben haben.

fm Monatsbericht unfaßt der Index des Auftragseingangs
ausgewählte Zweige des Verarbeitenden Ciewerbes otrne
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe. Die Indexberechnung
auf Basis 1970 = 100 erfolgt mit einer Repräsentativ-
gewichtung, bei der auch die nicht ausgewählten Zweige
in der Gewichtung berücksichtigt werden. Die Indexbe-
rechnung auf Basis 1976 = 100 erfolgt nach einem Meß-
zahlenkonzept, bei dem nur die ausgewählten Zweige be-
rücksichtigt werden.

-2-
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INDEX DES AUFTRAGSEINGA}TGS
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GBK-ilr.(n):
686, 687 , 2269

Statistik/
GüItigkeitszeitrarm Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

2.1 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptge-
werbe (einschl.
FerLigteilbau)
ab l97L

In der Statistik des Auftragseingangs in der Industrie
r:rafaßt der Index des Auftragseingangs ausge\.rählte Indu-
striezweige der Grundstoff- und Produktionsgüterindu-
strien, der Investitionsgüterindustrie und der Verbrauchs-
güterindustrie. Die Indexberechnung erfolgt mit einer
Repräsentativgewichtung, bei der auch die nicht in den
Index einbezogenen Industriezweige und -gruppen mitbe-
rücksichtigt werden.

Der Index des Auftragseingangs wird jeweils als Wert-
index und als Volumenindex nachgewiesen. Der Wertj-ndex
stellt die Entwicklung des Auftragseingangs in jeweiligen
Preisen dar, der Volumenindex zeigt demgegenäber die
reale Entwicklung des Auftragseingangs.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 1967 war die llmsatzsteuer in den Auftragsein-
gangs$rerten enthalten.

B e gr i f f s b e z i e hun ge n : DerAuftrags-
eingang, der der Berechnung des Index des Auftragsein-
gangs zugrunde liegt, ist vergleichbar abgegrenzt $rie
der Auftragsbestand, der zur Berechnung des fndex des
Auftragsbestandes (Statistik über deri Auftragsbestand
im Verarbeitenden Gewerbe, Statj-stik des Auftragsbestan-
des in der Industrie) herangezogen wird. Im Auftragsein-
gang sind jedoch auch Aufträge erfaßt, die durch Verkäufe
vom Lager befriedigt werden. Dieser Auftragseingang be-
rührt naturgemäß den Auftragsbestand nicht.

Siehe auch unter 2.

B e g r i f f s i n h a I t : t{eßgröße für die Entwick-
lung des Auftragseingangs im Bauhauptgewerbe.

Der Auftragseingang ist definiert als Surone der Werte
aller im Berichtszeitraunr eingegangenen und vom Betrieb
fest akzeptierten Bauaufträge.

3-
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Ergrlff:

INDEX DES AUFTRAGSEINGANGS

t)FK-llr.:

GBK-l{r.(n):
686, 687 , 2269

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

2.2 Statistik über
den Auftrags-
eingang im
Bauhaupt-
gewerbe
1971 bis 1975

Aufträge, die durch Arbeitsgemeinschaften abgewickelt
werden sollen, werden in die Meldung der Arbeitsgemein-
schaft aufgenommen. Bei den Unternehmen bzw. Betrieben,
die diese Arbej-tsgemeinschaft bilden, sind sie nicht
aufzuführen.

Teile von Bauaufträgen, die an andere Baufirmen als
Unteraufträge weitergegeben werden sollen, werden nur von
diesen angegeben, um so Doppelzählungen zu vermeiden.

Die Wertansätze für bauhauptgewerbliche Bauleistungen ent-
sprechen der Verdingungsordnung für Bauleistungen. Die
Mehnrertsteuer ist in diesen Wertansätzen nicht ent-
halten.

fndizes des Auftragseingangs werden für einzelne Bau-
arten und Auftraggebergruppen, für den Hochbau und
Tiefbau r:nd das Bauhauptgewerbe insgesamt ausgewiesen.
Diese fndizes ergeben sich als Quotienten aus den je-
weiligen Auftragseingängen des Berichtszeitraums und
den Auftragseingängen des Basiszeitraumsi es handelt
sich demnach r.ru Wertueßzahlen.

Be g r i f f s b e z Le hun g en : DerAuftrags-
eingang, der der Berechnung des Index des Auftragsein-
gangs zugrunde liegt, ist vergleichbar abgegrenzt wie
der Auftragsbestand, der zur Berechnung des Index des
Auftragsbestandes (Statistik über den Auftragsbestand
im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau), Statistik
über den Auftragsbestand im Bauhauptgewerbe) herange-
zogen wird.

Der Index des Auftragseingangs ist in den unter 1. und
,n-rnter 2. genannten Statistiken vergleichbar abgegrenzt.
Unterschiede ergeben sich hauptsächlich durch unter-
schiedliche Berichtskreise.
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Begrl ff:

INDEX DES UMSATZES

DFK4r.:

GBl(-ttr.(n):
688, 689

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/eegriffsbeziehungen

1 Itlonatsbericht
für Unternehmen
und Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1962

2. Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie

1962 bis 1976

Begriffsinhalt
wicklung des Umsatzes.

Meßgröße für die Ent-

Als Umsatz gLLt- der Erlös für Lieferungen und
Leistungen, die von Unternehmen bzw. Betrieben an Dritte
erbracht und im Berichtszeitraum in Rechnung gesteltt
werden (ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang oder den
Liefertermin). Zur Ermittlung des Index des Umsatzes
werden Angaben über den Umsatz nach ,f,achlichen Betriebs-
teilen (früher: Beteiligtenkonzept) zugrunde gelegt. Zu
Einzelheiten siehe unter llmsatz.

Im Monatsbericht umfaßt der Index des Umsatzes ausgewählte
Zweige des Verarbeitenden Gewerbes ohne Nahrungs- und Ge-
nußmittelgewerbe. Die fndexberechnung auf Basis
1970 = 1OO erfolgt mit einer Repräsentativgewichtung, bei
der auch die nicht ausgewählten Zweige in der Gewichtung
berücksichtigt werden. Die Indexberechnung auf Basis
7976 = lOO erfotgt nach einem Meßzahlenkonzept, bei dem
nur die ausgewählten Zweige berücksichtigt werden.

fn der Statistik des Auftragseingangs in der Industrie
umfaßt der fndex des Umsatzes ausgewählte Industriezwelge
der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien, der In-
vestitionsgüterindustrie und der verbrauchsgüterindustrie.
Die Indexberechnung erfolgt mit einer Repräsentativge-
wichtung, bei der auch die nicht in den fndex einbezo-
genen fndustriezweige und -gruppen mit berücksichtigt
werden.

Der fndex des Umsatzes wird jeweils als Wertindex und als
Volumenindex nachgewiesen. Der !,Iertindex stellt die Ent-
wicklung des Umsatzes in jeweiligen preisen dar, der
Volumenindex zeigt demgegenüber die reale Entwicklung
des Urnsatzes.

Ande
einschl.

ge
ist

run
7967

n im Zet tablauf: Bis
im Umsatz die Umsatzsteuer enthalten.

-2-
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INDEX DES UMSATZES

[)FK-I{ r. :

GBl(.Nr.(n):
698, 689

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

Be g r i f f s b e z iehun g e n : Der Indexdes
Umsatzes und die Meßzahlen des Umsatzes (Groß-, Einzel-
handels-, Gastgewerbestatistik) sind Meßgrößen für die
Entwicklung des Umsatzes im jeweiligen Wirtschaftszweig.
Sie'bezelchnen lnsofern vergleichbare Tatbestände. Sre
unterscheiden sich im wesentlichen dadurch, daß der Eigen-
verbrauch im Umsatz der Handels- und Gastgewerbestatisti-
ken enthalten ist, im l\bnatsbericht für Unternehmen und
Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe dagegen
nicht.
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INDUSTRIEGEBIET

I)FK.llr.:

OBK-flr.(n):

4384

, Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gebiete, die ausschließ-
Iich der Unterbringung von Gewerbebetrieben dienen.

Vorwiegend befinden sich in Industriegebieten solche Be-triebe, die in anderen Baugebieten nicht zulässig sind.
Nachgewiesen werden Kaufwerte für Bauland in rndustrie-
gebieten.

t
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Begrl ff:

INDUSTRIELAND

0FK-r,tr

6BK-l{r.( n) :

4383

Statistik/
GüItigk'eitszeitraum Begriffsinhart/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

StatLstLk der Kauf-
werte frlir Bauland
ab 1962

B e g r i f f s L n h a l t : Unbebaute Grundstücke, -d,le

für rndustriezwecke vorgesehen sind oaer lereits elnem
Gewerbe dienen.

Zum rndustrierand rechnen arso Flächen, dle für rndustrle-
zwecke rrorgesehen sind, sowie un-bebaute Grundstücke, dieals Lager- oder Arbeitsplätze einem Gewerbe dienen od.erzur Erweiterung eines Betriebes vorräti-g geharten werden.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für rndustrlerand (zu Einzer-heiten siehe Kaufwerte für Bauland).
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0FK-l,lr.:Ecarl ff:

INDUSIB E UND HANDEL
GBK-ilr.( n):

5 250

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhart/Anderungen im Zeitabrauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab 1967

Begrif f sinhalt: Ausbild.ungsbereich, bei
dem die Zuständigkeit für die Berufsausbirdung nach dem
Berufsbildungsgesetz bei den rndustrie- und Handerskam-
mern liegt.

Die rndustrie- und Handelskarrnern sind zuständige sterlenfür die Berufsausbildung in Gewerbebetrieben, die nichtHandwerksbetriebe oder handwerksähnli-che Betriebe si-nd;sie sind auch dann zuständig, wenn die Berufsausbildungin anderen Ausbitdungsbereichen durchgeführt wird, sj_chaber auf Ausbildungsberufe der gewerblichen wirtschaft(auBer Handwerk) bezieht.
zum Ausbirdungsbereich rndustrie und Hander rechnen auchBanken, Versi_cherungen. Gast- und Verkehrsgewerbe.

üIelche Ausbildungsberufe im einzernen zum Ausbirdungsbe-reich rndustrie rrrnd Hander zähren ist der Fachserie 11 ,Bildung und Kultur, Reihe 3, Berufliche Bildung, 1977,
S, aO - 48 zu entnehmen.

Die Gliederung in Ausbirdungsbereiche deckt sich nichtvorr mit der wirtschaftsgriederung nach der systematikder Wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs_gesetz die Zuständigkeit für die Berufsausbildung vier-fach nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nachder zugehörigkeit zu einem wirtschaftsbereich richtet.

I
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IN@N IEURWI S SEITSCHAHTEN

DF(.llr.:

GBK-ttr.( n) :
5763

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhart/Anderungen im zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : lssammsnfassung
folgender Studienbereiche an Hochschulen:

ab 1976 - Ingenieurwissenschaften allgemeS-n,

- Bergbau, Hüttenwesen,

- Maschinenbau, Verfahrenstechnik,
- Elektrotechnik,
- Nautik, Schiffstechnik,
- Architektur, Innenarchitektur,

I

- Raunplanung,

- Bauingenieurtvesen,
- Vermessungsrrresen.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Ingenieurwissenschaften zu studieren.

B e g r i f f s b e z Lehur. g e n : Die Fächer-
gruppe Ingenieurwissenschaften entspricht der Fächer-
gruppe Ingenieurwissenscäaften und gewerbTiche Eächet
(Statistik der Studien- und Berufswünsche, 1972 bis
1979).
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Eegrt ff:

INGEIIIET'RWI SSENSC EAFTE.I TJND GEWERBLICHE F'ACHER

DFK{r.:

GBK-ltr.(n):
3343

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufsw{insche

B e g r i f f s i n h a I t : Zusanrmenfassung
folgender Studienbereiche an Hochschulen:

t972 bj-s 1979 - Bergbau, Hüttenwesen,
- Maschinenbau, Verfahrenstechnik,
- Elektrotechnik,
- Nautik, Schiffstechnik,
- Architektur, Innenarchitektur,
- Raumplanung,

- Bauingenieurwesen,
- Vermessungswesen,

- Ingenieurwissenschaften allgemein.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der
Abschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beab-
sichtigen, Ingenieurwissenschaften oder gewerb-
liche Fächer zu studieren.

Be gr i f f sbe z i ehungen : Die Fächer-
gruppe fngenieurvrissenschaften und gewerbliche Eächer ent-spricht der Fächergruppe Ingutieumtissenschaften (Sta-
tistik der Studien- und Berufswünsche, ab 1976).

t
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t)FK{r.:Ergrl ff:

IIWESTITIONEN

GBl(-ilr.( n) :

4820, 4823, 5648, 5C49

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Investitionen
für Umweltschutz
im Produzierenden
Gewerbe

ab 1975

B e g r i f f s i n h a I t : Bruttozugänge an erworbenen
und für eigene Rechnung selbsterstellten (einschl. der
noch im Bau befindlichen) Sachanlagen (Bruttoanlage-
investitionen) .

Zu den fnvestitionen rechnen auch sog. Leasing-Güter,
die beim Leasing-Nehmer zu aktivieren sind (Finanzierungs
Leasing) .

Die Bruttozugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs-
oder Herstellungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur
einbezogen, soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau
befindlichen Anlagen entsprechen und aktiviert sind.

Kosten der Finanzierung, des Erwerbs von Beteiligungen,
Wertpapieren usw., des Erwerbs von Konzessionen,
Patenten, Lizenzen usw. und des Erwerbs von ganzen Unter-
nehmen sind nicht enthalten.

Nachgewiesen werden Investitionen in Unternehmen und
in Betrie.ben.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Die Investitionen
entsprechen den Anlageinvestitionen in den übrigen
Statistiken des Produzierenden Gewerbes.
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Begri ff:

I(AUFMiiNNISCHE UND TECHNISCHE AN@STELLTE

0FK-Nr.:

GBl(-t.lr.( n) :

44t5

Statist.ikl
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Handwerks-
zähr'ung t977

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den kaufmännischen
und technischen Angestellten zählen alIe Personen, die
überwiegend eine kaufmännische oder technische Tätigkeit
ausüben.

Für die Abgrenzung der kaufmännischen und technischen An-
gestellten von den Gesel, fen und sonstigen Facharbeitern ist
im allgemeinen die Versicherungspflicht in der Rentenver-
sicherung der Angestellten maßgebend. Im Baugewerbe zählen
Poliere, Schachtmeister und Meister jedoch in jedem Fal1
zu den Gesell-en und sonstigen Facharbeitern.

Zu den kaufmännischen und technischen Angestellten zählen
auch Gewerbegehilfinnen, nicht aber die BetriebsLeiter
im AngestelltenverhäItnis .

Be g r i f f s b e z Lehun ge n : ImGegensaLz zu
den kaufmännischen und technischen Angestellten zählen zu
den kaufmännischen und technischen AngesteTlten einschf .
Auszubildender (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht
einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe
(einschl. Fertigteilbau)) auch die in diesen Berufen Aus-
zubildenden. Unterschiede ergeben sich auch daraus, daß
für die Zuordnung zu den kaufmännj-schen und technischen
Angestellten - nicht aber für die Zuordnung zu den kauf-
männischen und technischen Angestellten einschl. Auszu-
bildender - im allgemeinen die Versicherungspflicht in der
Angestelltenrentenversichemng maßgebend ist und daß lei-
tende Angestellte nicht zu den kaufmännischen und techni-
schen Angestellten rechnen.

Für die Zuordnung zu den AngesteTTten (Volks- und Berufs-
zählung l9TO,Mikrozensus) spielt ebenfalls nj-cht die Ver-
sicherungspflicht in einem Zweig der Rentenversicherurrsr
sondern nur die Art der ausgeübten Tätigkeit eine RoIIe;
für die Zuordnung zu den Angestellten (Arbeitsstättenj
zählung l97O) dagegen ist wiederum die Versicherungspflicht
in der Angestelltenrentenversicherung entscheidend. Leiten,
de Angestellte u.ä. zäh1en in allen genannten Statistiken
zu den AngesteIIten.

-2-
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Begrl ff:

IGUFMANNISCHE IJND TECHNISCTIE A}TGESTELLTE

0FK.l.lr.:

GBK-tlr.(n):
44t5

Statistik/
Gü I tigkeit szeit-raum Begriffsinhart/Anderungen im Zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

Unterschiede in den Zahlen über Angestellte zwischen der
Volks- und Berufszählung und dem Mikrozensus einerseits
sowie den Bereichsstatistiken und der Arbeits stättenzäh-
Iung andererseits ergeben sich auch daraus, daß z.B. Ange-
stellte i,n mehreren Betrieben, Unternehmen oder Arbeits-
stätten beschäftigt und daher in den Bereichsstatistiken
und der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt und nachge-
wiesen werden können. In der Volks- und Berufszählung und
im l,likrozensus wird jeder Angestellte nur einmal erfaßt,
da die einzelne Person und nicht der Betrieb, das Unter-
nehmen oder die Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist. Außer-
dem können die befragten Personen häufig nur ungenauere
Angaben über den Wirtschaftszweig machen a1s die Be-
triebe, Unternehmen oder Arbeitsstätten.
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Eegrl ff:

KAUFMIiNNISCH UND TECHNISCH AUSZUBILDENDE

0FK-l,lr. :

68K-ltr. (n) :

44t5, 48IO

Statistik/
Gü1 tigkei t sze i t-raum Begriff sinhart/Anderungen im zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

1. Handwerks-
zäh1ung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die aufgrund
eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz
in anerkannten kaufmännischen oder technischen Ausbil-
dungsberufen ausgebildet r"rd.rr. 1 )

AIs kaufmännische und technische Ausbildungsberufe gelten
solche, die normalerweise in einen Angestelltenberuf
einmünden.

Einbezogen werden auch Praktikanten, Volontäre sowie
UmschüIer mj-t entsprechenden Tätigkeiten.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2.

) Mikrozensus
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : !{ie unter 1, jedoch
einschl. der Verwaltungsauszubildenden.

Nicht zu den kaufmännisch und technisch Auszubildenden
zählen Personen, deren berufliche Ausbildung ausschließlich
anSchulen der beruflichen Ausbildung (2.8. Lehre ersetzende
Berufsfachschulen oder Schulen des Gesundheitswesens)
erfolgt sowie Personen im öffentlichen Dienst, die in
technischen oder nichttechnischen Vorbereitungsdienst
den Beamtenstatus anstreben.

B e gr i f f s b e z ieh un !le n : Die Begriffe
kaufmännisch und technisch Auszubildende (Mikrozensus)
und kaufmännisch, technisch und Verwaltungs-AuszubiTdende
(Vo1ks- trnd Berufszählung 1970') beschreiben den gleichen
Personenkreis.

1) Zu Einzelheiten siehe Berufsbildungsgesetz vom
14.8.1969 (BGBI. I S. lll2) und Anderungsgesetze.

-2-
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Begrl ff:

KAUFMTiNNISCH I.'ND TECHNISCH AUSZUBILDENDE

0FK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
44t5, 4810

Statistik/
GüItigkeit szei t-raum Beqriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Im Unterschied zu den kaufmännisch und technisch Auszu-
bildenden handelt es sich bei den gewerbTich AuszubiLden-
den (Monatlicher Baubericht, !-onatsberj-cht einschl. Auf-
tragseingangserhebung im Bar:trauptgewerbe (einschl. Fertig-
teilbau), Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversorgungsunter-
nehmen, Volks- und Berufszählung 1970, llikrozensus, Hand-
werkszählung 1977) um Personen, die in anerkannten gewerb-
lichen eusbildungsberufen ausgebildet werden.Die Ausbildung
dieser Personen mündet normalerweise in einen Arbeiter-
beruf ein.

In den Zatrlen der AuszubiLdenden (Statistik der beruflichen
eildung) und der Nachwuchskräfte (Arbeitsstättenzählung
1970) sind im Unterschied zu den kaufmännisch und technisch
Auszubildenden aIIe Auszubildenden enthalten, deren Aus-
bildung normalerweise in einen Arbeiter- oder Angestellten-
beruf einmündet. Zu beachten ist ferner, daß die Auszu-
bildenden im Unterschied zu allen tibrigen Begriffen nicht
die Praktikanten, Volontäre und Umschüler mit entsprechen-
den Tätigkeiten umfassen.

Unterschiede in den Zahlen rlber Auszubildende zwischen
der Volks- und Berufszählung und den Mikrozensus einer-
seits sowie den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstätten-
zählung andererseits ergeben sich auch daraus, daß z.B.
Praktikanten in mehreren Betrieben, Unternehmen oder
Arbeitsstätten beschäftigt und daher in den Bereichssta-
tistiken und der Arbeitsstättenzäh1ung mehrfach erfaßt und
nachgewiesen werden können. In der Volks- und Berufszählung
und im l,Likrozensus wird jeder Auszubildende nur einmal
erfaßt, da die einzelne Person bzw. der Haushalt und nicht
der Betrieb, das Unternehmen oder die Arbeitsstätte Erhe-
bungseinheit ist. Außerdem können die befragten Personen
häufig nur ungenauere Angaben über den Wirtschaftszweig
machen als die befragten Betriebe, Unternehmen oder
Arbeitsstätten.
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Statistik der Kauf-
werte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s i n h a I t : Flächengevlogene Durch-

schnittswerte, die bei Veräußerungen von unbebautem Bau-

land erzielt werden.

Als Bauland gelten Grundstücke, die für die Bebauung vor-
gesehen sind - gleichgüItig, ob sie erschlossen sind oder
nicht. Im einzelnen rechnen zum Bauland baureifes Land,
Rohbauland und sonstiges Bauland, d.h.fndustrieland,
Land für Verkehrszwecke und Freifl.ächen.

Die Kaufwerte für Bauland schließen ggf. Beträge für
Grundstückserschließung, Aufwuchs u.dgI. ein, nicht aber
die Grunderwerbsnebenkosten (Vermessungskosten, Makler-,
Notariats- und Gerichtsgebühren, Gunderwerbsteuer u.a-) -

Die ausgewiesenen Durchschnittswerte sind für einen zeiL-
Iichen Vergleich nur bedingt verwendbar, weil die
statistischen Massen' aus denen sie ermittelt werden,
sich in jeder Periode aus andersgearteten Einzelfällen
zusarrrnensetzen. In diesem Zusammenhang ist zu beachten,
daß sich die Verkäufe in späteren Zeiträunen in
stärkersn Maße auf weniger begehrte Grundstücke beziehen
als die Verkäufe in früheren Zeiträumen.



Stand: 15. ll. 79

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab L967

2 Statistik der
Schulen der
beruf I i.chen
Ausbildung
ab 1967

1

Blatt.flr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : cruppen von Schülern, die
über ei-nen bestimmten Zeitraum gemeinsam unterrichtet werden
und in der Regel dem gleichen Einschulungsjahrgang angehören.

Ausgewiesen werden Krassen in vorschulischen Ei-nrichtungen,
an Gri-rnd- und Hauptschulen, Schulen für Behinderte, Real-
schulen, Gymnasien und Gesamtschulen bzw. an Berufsschulen,
Beruf saufbauschulen, Beruf sfachschulen und Fachoberschul-en/
Fachgymnasien.

Bei Glmnasien und Gesamtschulen mit reformierter Oberstufe
werden keine Angaben über Klassen inder oberstufe gemacht.

Statistisches Inforoationssystem des Bundes
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DFI( - tlrBegrl ff:

KLASSEN
GBl( .
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Statistik,/
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Stand: ts. Lt. 79

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Fortbildung
ab 1967

Blatt.llr.: t

Begr i ff s inhalt: VollzeitschulenzurErlangung
der Hochschulreife im sog. zweiten Bildungsweg.

Die Schulbesuchsdauer beträgt in der Regel sechs Semester
(einschl. eines einsemestrigen Vorkurses) .

Voiaussetzung für den Besuch eines Kollegs ist eine abge-
schlossene Berufsausbildung bzw. ein gleichwertiger be-
ruflicher Bildungsgang. Ferner soll der Bewerber das 19. Le-
bensjahr vollendet haben. Neben dem Besuch des KoIIegs darf
in der Regel keine Berufstätigkeit ausgeübt werden.

Die Kollegs rechnen zu den Einrichtungen der Erwachsenenbildung.
Eine Schulpflicht besteht dernzufolge nicht.

Die Technischen Oberschulen in Baden-Württemberg und die Berufs-
oberschulen j-n Bayern werden (seit 1971) den Kollegs zugeordnet.

Erfaßt werdenröffentliche und private Kollegs.

B e g r i f f sb e z Le hun g e n : Sowohl Kollegs aIs
auch ADendggmnasien (Statistik der Schulen der altgemeinen
Fortbildung, Statistik des Personals im al_lgemeinen Schul-
wesen) führen im sog. zweiten Bildungsweg zur Hochschulreife.
Während die Kollegs jedoch als Vollzeitschulen geführt werden
und die Schüler für den Besuch der Kollegs in der Regel ihre
Berufstätigkeit unterbrechen, werden die Abendgymnasien a1s
Teilzeitschulen geführt und eine Berufstätigkeit ist zumindest
während des ersten Tej-ls des Schulbesuchs vorgeschrieben.

2 Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab 1957

Statistisches'Informationssystem des Bundes
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KOLLEGS
GBl( - ilr(n):

6520, 3964

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : LandwirtschaftTiche Be-
triebe und Forstbetriebe, die in keinem der drei Produk-
tionsbereiche .Landwirtschaft, Gartenbau oder Forstwirt-
schaft einen ausgeprägten wirtschaftlichen Schwerpunkt ha-
ben (Kombinationsbetriebe und Kombinierte Verbundbetriebe)

Zu den Kornbinationsbetrieben rechnen landwirtschaftliche
Betriebe und Forstbetriebe, bei denen der von einem dei
Produktionsbereiche Landwirtschaft, Gartenbau oder Forst-
wirtschaft erwirtschaftete Standarddeckungsbeitrag minde-
stens S 8, aber weniger als 75 t des Standarddeckungsbei-
trags des Betriebes beträgt.

Zu den Korrbinierten Verbundbetrieben, zählen diejenigen
Iandwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe, bei denen
keiner der in den Produktionsbereichen Landwirtschaft,
Gartenbau oder Forstwirtschaft erwirtschafteten Standard-
deckungsbeiträge 50 t des Standärddeckungsbeitrags des
Betriebs erreicht.

Landwirtschaftliche Betriebe un,l Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land-
und,/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Berech-
nung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Betriebs-
sgstematik.
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KONSUMGENOS SEN SCHAE:TEN
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1t46, 4785

Statistik/
Gü ltigkeit sze i trar:sl Begr i f f s inhal t/Anderungen im Z e i tab I auf / tegri f f sbez iehungen

Einzelhandels-
statistik
ab 1963

B e g r i f f s i n h a 1 t : Unternehmen des Einzel-
handels, die sich selbst als Konsumgenossenschaften ein-
schätzen sowie Unternehmen des Einzelhandels, die sonstige
Verbraucherorganisationen sind und bestimmte Sortimente
ohne ausgeprägten Schwerpunkt führen; solche Unternehmen
gelten auch dann als Konsumgenossenschaften, vrenn sie die
t'lerkmale von ly'arenäausunternehmen, von yersandhande J-sun-

ternehmen oder von Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und

mehr VerkaufssteLLen ( FiTialunternehmen) aufweisen.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Hierzu zäh1en auch rechtlich
selbständige Tochtergesellschaften. Die Unternehmen werden
in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschließIich bereichsfremder
Teile und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirt-
schaftliche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen
im Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn
seine wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht,
Handelsware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an
private Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel
üblichen Form oder in klej-nen Mengen an andere als Wieder-
verkäufer abzusetzen. Die waren dürfen dabei nicht oder
nur in handelsüblichem Maße be- oder verarbeitet hTerden.
Nicht zr:m Einzelhandel zählen die rechtlich unselbständi-
gen offenen Verkaufsstellen der Industrie.

AIs Genossenschaft wird iro allgemeinen eine Personenver-
einigung aufgefaßt, die in einer vom Genossenschaftsge-
setz vorgeschriebenen Rechtsform geführt wird, die in
ihrer Mitgliederzahl nicht begrenzt ist und die den Zweck
verfolgt, den Erwerb oder die !'Iirtschaft ihrer Mitglieder
mittels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes zu fördern.

A1s sonstige Verbraucherorganisationen gelten Zusammen-
schlüsse von privaten Verbrauchern, wle z.B. Einkaufsver-

-2-
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KONSUM@NOS SENSCHA TEN
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GüItigkeitszeitraum Begriffsinhart/Anderungen im zeitablauf/Begriffsbeziehungen

einigungen von Beemten, Angestellten oder Arbeitern, So-
zialwerke u.dgl. Sie können in den vom Genossenschaftsge-
setz vorgeschriebenen od.er in anderen Rechtsformen ge-
führt werden. Sie zählen nur dann zu den Konsumgenossen-
schaften, wenn sie

- Einzelhandel mit !{aren verschiedener Art in der Haupt-
richtung Nichtnahrungsmittel oder

- Einzelhandel mit !{aren verschieäener Art in der Haupt-
richtung Nahrungsmj-ttel oder

- Einzelhandel mit Nahrungs- und Genußmj-tteln verschiede-
ner Art

betreiben.

Einzelhandel mit !{aren verschiedener Art bzw. Einzelhandel
mit Nahrungs- und Genußmitteln verschiedener Art liegt
dann vor, wenn einzelne Warengruppen des Sortiments be-
stimmte Anteile am Gesemtumsatz nicht überschreiten.

Sonstige Verbraucherorganisatic.nen, die andere als die
o.g. Sortimente führen, zählen nicht zu den Konsumgenos-
senschaften, sondern zu den Facheinzelhandelsunternehmen
mit 5 und mehr Verkaufsstellen (Filialunternehmen) , zu den
Versandhandelsunternehmen oder zu den Facheinzel-handefs-
unternehmen mit 1 bis 4 VerkaufssteTLen (übrige Betriebs-
formen ) .

B e g r i f f s b e z ie hun sl e n : Die Konsumge-
nossenschaften unterscheiden sich von den anderen Be-
triebsformen des Einzelhandels ausschließIich durch die
Rechtsform, in der die Unternehmen'geführt werden. Im ein-
zelnen bestehen folgende Zusarmenhänge: Schätzt ein Unter-
nehmen des Einzelhandels sich selbst als Konsumgenossen-
schaft oder als sonstige Verbraucherorganisation ein, so
gilt es in der Einzelhandelsstatistik, unabhängig von
seinen sonstigen Merkmalen, als Konsrulgenossenschaft. Er-
zielt von den verbleibenden Unternehmen eines seinen Um-
satz überwiegend durch den Versand von Waren auf Bestel-
lung, so gilt es als Versandhande-l,sunternehmen. Betreibt
eines der danach verbleibenden Unternehmen Einzelhandel

-3-
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mit !{aren verschiedener Art in der Hauptrichtung Nicht-
nahrungsmittel und beschäftigt in mindestens einer Nieder-
Iassung mindestens 25 Personen und erzielt in dieser (n)
Niederlassung(en) mindestens 50 t seines Gesamtumsatzes,
so gilt es als Warenhausunternehmen. UnterhäIt eines der
danach verbleibenden Unternehmen fünf oder mehr Einzel-
handelsverkaufsstellen, so gilt es als Facheinzel-handeLs-
unternehmen mit 5 und mehr VerkaufssteTTen (FiliaTunter-
neltmen). Die danach verbleibenden Unternehmen des Einzel-
haadels werden als FacäeinzeThandefsunternehmen mit 1 bis
4 Verkaufsstel.l.en (übrige Betriebsformen) zusammengefaßt.
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Bodennutzungs-
vorerhebung
ab 1965

B e g r i f f s i n h a 1 t : Forstbetriebe, die sich
nicht im Besitz der Bundesrepublik Deutschland oder eines
Bundeslandes bef inden.

Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten,
die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen, forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
weniger als 10 B ihrer Vtaldfläche beträgt (Hauptproduk-
tionsricht*g)

Zu den Körperschafts- und Privatforsten zählen Forstbe-
triebe, deren Inhaber zu einer der folgenden Gruppen
zählen:
- Bezirke, Kreise oder Gemeinden (einschl. Bezirks-, Kreis'

und Gemeindeverbände),
- sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts

(2. B. Kirchen, kirchliche Anstalten, sonstige Anstal-
ten, Stiftungen des öffentlichen Rechts),

- juristische Person des privaten Rechts (2. g. eingetra-
gene Genossenschaften, Gesel.l.schaften mit beschränkter
Haftung, Stiftungen des privaten Rechts),

- natürliche Person (2. s. Einzelpersonen, Ehepaare, Er-
bengemeinschaften, BGB-Gesellschaften) .

Zu den Körperschafts- und Privatforsten rechnen ferner die
Genossenschaftsforsten mit ideellem Besitzanteil (2. B.
Haubergsgenossenschaf ten ) .

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. l97O wurde die Hauptproduktionsrichtung der
landwirtschaftlichen Betriebe und der Forstbetriebe nicht
nach dem Flächenverhältnis von landwirtschaftlich ge-
nutzter Fläche und hlaldfläche zueinander festgelegt,
sondern über das Schwergewicht der Produktion, gremessen
am Verkaufswert der eigenen Erzeugnisse (einschl. des
Eigenverbrauchs), erfragt.

-2-
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Begri.f f sbezL ehungen: Zur Abgrenzung
der Körperschafts- und Privatforsten gegentiber den J,and-
wirtschaftLichen Betrieben und Eorstbetrieben nit WaTd-
f7äche in der Hand von natürfichen Personen und juri-
stischen Personen des privaten Rechts (PrivatwaLdbetrie-
ben) (Landwirtschaftszählung L97L) siehe dort.
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Außenhandels-
stat.istik
1960 bis 1974

B e g r i f f s i n h a l_ t : Zu den Kraftfahrzeugen
im Rahmen der Investitionsgüter rechnen im wesentlichen
Personenkraftwagen über 1,5 I Hubraum, Liefer- und Last-
kraftwagen, Kombinationskraftwagen, zugmaschinen, Anhänger,
Kraftomnibusse, Feuerwehr- und Kommunalfahrzeuge sowie
Fahrgestelle für Kraftomnibusse.

B e gr i f f sb e z i e h u n ge n : Zur Abgrenzung
der Kraftfahrzeuge von den Straßenfahrzeugen (Außen-
handelsstatistik) siehe dort-
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Studentenstatistik Begriffsinhalt
bildende Künste, Gestaltung,

Hochschulen für
Musik, Film und Fernsehen.ab Sournersemester

1967

Die Aufnahmebedingungen sind unterschiedlich; die Auf-
nahme kann aufgrund von Begabungsnachweisen oder
Eignung sprüfungen erfolgen.
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Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung

folgender Studienbereichean Hochschulen:

ab 1976 - Kunst, Kunstwissenschaft allgemein.
- Bildende Kunst,
- Gestaltung,
- Darstellende Kunst, FiIm, Fernsehen,

Theaterwissenschaft,
- Musik.

Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Ab-
schlußklassen der 12.'Klassenstufe, die beabsichtigen,
Kunst oder Kunstwissenschaft zu studieren.

B e gr i f f sb e z iehunge n : DieFächer-
gruppe Kunst, Kunstwissenschaft entspricht der Fächer-
gruppe Kunst und Runstwissenschaftliche Fächer (Statistik
der Studien- und Berufsvrünsche, 1972 bls 1979) .

I
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Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren (Waren-

arten) aus der Warengruppe 58 "Kunsistofferzeugnisse" des

Systematischen !{arenverzeichnisses für die Industriesta-
tistik, Ausgabe 1975.

ab 1968

Einbezogen sind Halbzeug, Lager- und Transportbehälter
sowie sonstige Fertigerzeugnisse aus Kunststoff.

Nicht berücksichtigt werden Einzelteile und Verpackungs-
mittel aus Kunststoff.
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Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfass\rng
a

folgender Studienbereiche an Hochschulen:

1972 b:-s 1979 - Bildende Kunst,
- Gestaltung,
- Darstellende Kunst, Film und Fernsehen, Theater-

wissenschaft,
- Musik,
- Kunst, Kunstwissenschaft allgemein.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Kunst oder kunstwissenschaftliche Fächer zu studieren.

B e gr i f f s b e z Lehun g en : DieFächer-
gruppe Kunst und kunstwissenschaftliche Fächer entspricht
der Fächergruppe Kunst, Kunstwjssenschaft (Statistik
der Studien- und Berufswünsche, ab 1976).
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B e g r i f s i n h a 1 t : Bundesländer einschließIich der
Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin (West).

Generell nicht zum Länderbereich rechnen Unternehmen in der
Sonderrechtsform des öffentlichen Rechts, rechtlich selbständige
Wirtschaftsunternehmen und Stiftungen sowie sonstige juristische
Personen des öffentlichen und privaten Rechts, an denen die Lände
maßgeblich beteiligt sind.

In den Finanzstatistiken rechnen außerdem die Betriebe im Sinne
des § 26 BHo und die sonstigen Sondervermögen, die außerhalb der
Länderhaushalte geführt werden, nicht zum Länderbereich. In der
Personalstandsstatistik werden diese rechtlich unselbständigen
Wirtschaftsunternehmen und die Sondervermögen, soweit sie recht-
Iich unselbständig sind, dagegen einbezogen.

Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistikrder Haus-
haltsansatzstatistik und der Vierteljahresstatistik die Ausgaben
und Einnahmen der Länder nach den Jahresrechnungen, den Haushalts
plänen und den vierteljährlichen Kassenabschlüssen der Länder, in
den Schuldenstatistiken der SchuTdenstand der Länder, in der
Tiefbaustatistik Tiefbauauftiäge der Länder und in der Personal-
standstatistik der Personalstand der Länder.

In der Jahresrechnungsstatistik werden abweichend von der Haus-
haltsansatz- und der Vj-erteljahresstatistik die Finanzen einiger
Sondervermögen der Länder erfaßt und in die Länderergebnisse
integriert.

Anderung en im Ze itablauf : fmRechnungs-
jahr 1978 konnten erstmals.die Finanzen einzelner Krankenhäuser
und Universitätskliniken der Länder, die ihr Rechnungswesen auf
die kaufmännische doppelte Buchführung umgestellt hatten, finanz-
statistisch nicht mehr erfaßt werden. Ihre Einbeziehung, zu-
mindest in die Jahresrechnungsstatistik, ist jedoch ab 1979 durch
die Schaffung ei-ner neuen rechtliihen Erfassungsgrundlage wieder
sichergestellt.

Bej- der Personalstandstatistik ergab sich keine Anderung des
Berichtskreises.

2

3

Haushaltsansatz-
statistik
ab 1970

Viertelj ahres-
statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1970

Vierte I j ährliche
Schulden-
statistik

5

ab 1974

6. Tiefbaustatistik
1962 bis l97B

7. Statistik über
den Personal-
stand des
öffentlichen
Dienstes
ab 1960
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Statistik der Kauf-
$rerte für Bauland
ab 1962

B e g r f f s i n h a 1 t : Unbebaute Grundstücke, dle
für Straßen, Parkplätze, Flugpläi-ze, Eisenbahnen und ähn-
liche Zwecke vorgesehen sLnd.

Straßenland, das gewerblich genutzt werden soll (2.e. zvr
Aufstellung von Zeitungskiosken oder Verkaufsständen),
rechnet, nicht zum Land für Verkehrszwecke, sondem zum
baureifbn Land.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für Land für Verkehrszwecke(zu Einzelheiten siehe Kaufwerte für Bauland).
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Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

Begrif f sinhalt: Zusamenfassung
folgender Studienbereiche an Hochschulen:

1972 bLs 1979 - Agrarwissenschaften,
- Gartenbau, Landespflege
- Forstwissenschaft, Holzwirtschaft,
- Ernährungs- und Haushaltswissenschaften.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsich-
tigen, Land- oder Eorstwirtschaft zu studieren.

B e gr i f f s b e z iehun ge n : Die Fächer-
gruppe Land- und Forstwirtschaft entspricht der Fächer-
gruppe Agrar-, Forst- und Ernährungsrnissenschaft
(Statistik der Studien- und Berufswünsche, ab 1976).

B
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1 Landwirtschafts-
zählung,,1971
(\'ollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t z LandwirtschaftLiche Be-
triebe und Forstbetriebe, die'in ihrem produktionsbereich
Landwirtschaft ej-nen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaf-
ten, der gleich oder größer als 75 t des Standarddeckungs-
beitrages des Betriebes ist.

Zum Produktionsbereich Landwirtschaft rechnen (soweit vor-
handen) die Produktionszweige Intensivfrüchte, Extensiv-
früchte, I.4ilchvieh, Rindermast, Schweine, Geflügel, ltein-
bau, Hopfenbau und Obstbau.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land- und,/
oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Berech-
nung der Standarddeckungsbeiträoe siehe unter Betriebssg-
stematik.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Landwirtschaft
und l.andryi rtschaftliche Betriebe (Landwirtschaftszählung
1971, Bodennutzungsvorerhebung) sind beide Untergliederun-
gen der Tandwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe
(Landwirtschaftszählung L97l), sind aber unterschiedlich
abgegrenzt:

Zur Landwirtschaft rechnen Betriebe mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt in der Landwirtschaft (in der Abgrenzung der
Betriebssystematik) ; der wirtschaftliche Schwerpunkt wird
bestimmt durch das VerhäItnis der von den verschiedenen
Produktionsbereichen des Betriebes erwirtschafteten Stan-
darddeckungsbeiträge zum Standarddeckungsbeitrag des Be-
triebes.

-2-
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2. statistik fer
beruf l_ ichen
Bildung
ab 1967

Zu den landwirtschaftlichen Betrieben, aber nicht zur
Landwirtschaft rechnen der Gartenba,u sowie ein Teil der
Forstwirtschaft und der Kombinationsbetriebe. 1)

Landwirtschaftliche Betriebe sind dagegen Betriebe mit der
Hauptproduktionsrichtung Landwirtschaft; die Hauptpro-
duktionsrichtung wird bestimmt durch das F1ächenverhäItnis
zwischen der landwirtschaftlich genutzten Fläche und der
Waldfläche eines Betriebes: Ist die landwirtschaftlich
genutzte Fläche eines Betriebes gleich oder größer als
10 I seiner Waldfläche, dann gilt der Betrieb als land-
wirtschaftlicher Betrieb,
B e g r i f f s i n h a I t : Ausbildungsbereiclr,der
die Berufsausbirdung in der Landwirtschaft einschr. der
ländlichen Hauswirtschaft umfaßt.

Zuständig für die Berufsausbirdung sind nach dem Berufs-bildunqsqesetz die Landwirtschaftskammern -

!{erche Ausbildungsberufe im einzernen zum Ausbildungs-bereich Landwirtschaft zäh1en, ist der Fachserie 11,Bildung und Kultur, Reihe 3, Berufliche Bildung, 1977,S. 40 - 48 zu entnehmen.

Die Griederung der Ausbildungsbereiche deckt sich nichtvoll mit der Wirtschaftsgliederung nach der Systematikder wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs-gesetz die Zuständigkeit für die Berufsausbirdung vier-fach nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nachder Zugehörigkeit zu einem wirtschaftsbereich richtet.

1 ) Zu weiteren Einzerheiten siehe Fachserie B, r.and- undForstwirtschaft, Fischerei, Landwirtschaftszählung
1971, Heft 5, Betriebsklassifizierung und Betriebsein-
kommen, S. 27 f.

t
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t Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

2. Landwirtschafts-
zählung 1971
(VolIerhebung)

3. Bodennutzungs-
vorerhebung
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Technisch-wirtschaftliche
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebs-
inhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse her-
vorbringen und deren Tandwirtschaftlich genutzte F7äche
mindestens 10 t ihrer Wal-df7äche beträgt (Hauptproduktions-
richtung) .

Kennzeichen einer Besitzeinheit aIs technisch-wirtschaft-
Iiche Einheit ist, daß für sie in der Regel dieselben Ar-
beitshilfsmittel (Gebäude, l{aschinen) verwendet werden.

Besitzeinheiten, die aus steuerlichen oder anderen Gründen
"nominell" auf mehrere Inhaber aufgeteilt sind, gelten als
eine Einheit, sofern sie in betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht eine organisatorische Einheit bilden. Mehrere Be-
sitzeinheiten in der Hand eines Inhabers werden als ein
Betrieb angesehen, wenn in der Regel dieselben Arbeits-
hilfsmittel verwendet werden.

!.Ialdflächen, die gemeinsam mit landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen bewirtschaftet werden, bilden zusammen mit
diesen eine Betriebseinheit. Eine Ausnahme hiervon bilden
lediglich die von Gemeinden selbst bewirtschafteten land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und $laldflächen, die ge-
nerell als zwei getrennte Betriebseinheiten angesehen wer-
den.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche oder juristische
Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet
wirC, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.

Zu den landwirtschaftlichen Erzeugnissen rechnen auch Gar-
tenbauerzeugnisse und Erzeugnisse des Vleinbaus.

-2-
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In der Grunderhebung, aber nicht in der Vollerhebung der
Landwirtschaftszählung 1971 werden auch Besitzeinheiten
als Betriebe nachgewiesen, die zwar über Bodenflächen oder
Viehbestände, jedoch nicht rjber Arbeitskräfte oder Arbeits-
hilfsmittel (Gebäude und Maschinen) verfügen und insofern
nicht bewirtschaftet werden.

Als Flächen der Betriebe gelten jeweils die selbstbewirt-
schafteten Flächen. Zugepachtete und unentgeltlich über-
nommene F1ächen sind einbezogen, verpachtete und unent-
geltlich abgegebene F1ächen rechnen zur Fläche des sie
bewirtschaftenden Betriebes.

Die landwirtschaftlichen Betriebe sind mit al-l.en ihren An-
gaben jeweils derjenigen regionalen Einheit (Gemeinde,
Kreis, Land) zugeordnet, in der sich der Betriebssitz (die
wichtigsten Wirtschaftsgebäude)' befindet.

Zu weiteren Einzelheiten siehe unter Tandwirtschaftliche
Betriebe und Forstbetriebe.

Anderungen im Zei tablauf :
Bis einschl. 1970 wurde in der Bodennutzungsvorerhebung
die Hauptproduktionsrichtung der landwj-rtschaftlichen Be-
triebe und der Forstbetriebe nicht nach dem Flächenver-
häItnis von landwirtschaftlich genutzter Fläche und lrlald-
fIäche zueinander festgelegt, sondern über das Schwerge-
wicht der Produktionr serDessen am Verkaufswert der eigenen
Erzeugnisse (einschließIich des Eigenverbrauchs), erfragt.

Bis einschl. 1969 wurde in der Bodennutzungsvorerhebung
statt der Tandwirtschaftlich genutzten F7äche die land-
wirtschaftliche Nutzfläche vervrendet.

Be g r i f f s b e z i-e hu n g e n : Die landwirt-
schaftlichen Eetriebe zäh1en zu den TartdwirtschaftTichen
Betrieben und Forstbetrieben (Landwirtschaftszählung t97ll,
welche neben den landwirtschaftlichen Betrieben auch die
Forstbetriebe umfassen.

-3-
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Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe (Landwirt-
schaftszähIung I97 l, Bodennutzungsvorerhebung) unterschei-
den sich durch die Hauptproduktionsrichtung: Der Haupt-
produktionsrichtung landwirtschaftliche Betriebe wird ein
landwirtschaftliche F1ächen und/oder Waldflächen bewirt-
schaftender Betrieb dann zugeordnet, srenn seine landwirt-
schaftlich genutzte Fläche mindestens 10 t seiner !{ald-
fIäche beträgt; der Hauptproduktionsrichtung Forstbetriebe
wird er entsprechend zugeordnet, wenn seine landwirtschaft-
Iich genutzte Fläche weniger als 10 t seiner !{aldfläche be-
trägt.

Landwirtschaftliche Betriebe und Landwirtschaft (Landwirt-
schaftszählung l97tl sind beide Untergliederungen der
landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe, sind aber
unterschiedlich abgegrenzt: Landwirtschaftliche Betriebe
sind Betriebe mit der Hauptproduktionsrichtung Landwirt-
schaft, wobei die Hauptproduktionsrichtung durch das
Flächenverhältnis zwischen der landwirtschaftlich genutz-
ten Fläche und der waldfläche eines Betriebes bestimmt
wird. Zur Landwirtschaft rechnen dagegen Betriebe mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt in der Landwirtschaft (in der
Abgrenzung der Betriebssystemat;k) ; der wirtschaftliche
Schwerpunkt wird bestimmt durch das VerhäItnis der von den
verschiedenen Produktionsbereichen des Betriebes erwirt-
schafteten Standarddeckungsbeiträge zum Standarddeckungs-
beitrag des Betriebes.
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Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t : LandwittschaftTiche Be-

triebe, deren Inhaber zugleich Inhaber eines oder mehrerer
gewerblicher Betriebe sind.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
Iiche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche mindestens 10 t ihrer Wa1dfläche beträgt.

Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebes ist dieje-
nige natürliche oder juristische Person, für deren Rech-
nung der Betrieb bewirtschaftet wird, unabhängig von den
bestehenden EigentumsverhäItnissen.

AIs Gewerbebetrieb gelten hier Betriebe, die in steuer-
ticher Hinsicht (bei der Einheitsbewertung, der Einkom-
mensteuer, der Gewerbesteuer) a1s gewerblicher Betrieb
gelten, einschließlich der Ausübung eines freien Berufes
und der gewerblichen Bodenbewirtschaftung (2. B. Bergbau,
Gewinnung von Torf, Steinen und.Erden) .

Im einzelnen rechnen dazu z. B. Gastwirtschaften, Fuhr-
unternehrnen, Viehhandelsunternehmen, Brauereien, Säge-
werke, Bh:menbindereien, Landschaftsgärtnereien, Bäcke-
reien, Metzgereien, Mühlen, Dienstleistungsbetriebe der
Iand- und forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe e. e. Mäh-
drusch, Schädlingsbekämpfung) ' Unternehmen des Landma-
schinenhandels und der Herstellung oder Reparatur von
landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten oder Fahrzeugen.

Nicht zu den Gewerbebetrieben rechnen gewerbliche Neben-,
betriebe tandwirtschaftlicher Betriebe und gewerbliche
Viehhaltungen landwirtschaftlicher Tiere.
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AIs Nebenbetriebe gelten Teile von landwirtschaftlichen
Betrieben, die land- und forstwirtschaftliche Produkte,
die vorwiegend aus dem Betrieb stammen, zu dem der Neben-
betrieb gehört,
- verarbeiten (2. B. Sägewerke, Obstbrennereien, Korn-

brennerej-en) ,
- in Verbindung mit Dienstleistungen für Dritte verwenden

(2. B. Friedhofsgärtnereien, Landschaftsgärtnereien),
- unter Verwendung von Hilfsstoffen bearbeiten und in

einem Verkaufsraum anbieten (2. B. Blumenläden mit
Blumen- und Kranzbinderei) oder

- unter Zukauf fremder Erzeugnisse zur Ergänzung des
angebotenen Sortiments in einem Verkaufsraum anbieten
(2. B. Obst- und Gemüse1äden).

Nebenbetriebe können demnach auch zugekaufte Erzeugnisse
verarbeiten. wenn sie di-e in den Gewerbesteuer-Richt-
linien bezeichneten Zukaufsmengen für fremde Erzeugnisse
überschreiten oder wenn sie sich überwiegend mit Dienst-
Ieistungen, wie Grabpflege, Errichtung von Gartenanlagen
und dgl., befassen, werden sie jedoch steuerlich als Ge-
werbebetriebe eingestuft. Nach diesen Gewerbesteuer-Richt-
linien wird der Zukauf fremder Erzeugnisse, wenn er - ge-
messen an dem Einkaufswert der fremden Erzeugnisse - als
dauernd und nachhaltig anzusehen ist, wie folgt behandelt:
- Beträgt der Zukauf bis ztt 20 t des Umsa*,zes, so wird 

I

grundsätzlich ein landwirtschaftlicher oäer ein forst- ]

wirtschaftlicher Nebenbetrieb anerkannt;
- beträgt er zwischen 20 und 30 B des Umsatzes, so wird

unter Würdigung aller Umstände entschieden, ob die son-
stigen Merkmale darauf schließen lassen, daß es sich um
einen landwirtschaftlichen oder einen forstwirtschaft-
Iichen Nebenbetrieb oder um einen Gewerbebetrieb handelt;

- beträgt er mehr a1s 30 t des Umsatzes, so wird in der
Regel steuerlich ein Gewerbebetrieb angenommen.

AIs gewerbliche Viehhaltungen landwirtschaftlicher Tiere
gelten Tierhaltungen, bei denen die Viehbestände im Ver-
häItnis zur landwirtschaftlich genutzten Fläche der Betrie-
be bestimmte,'in den Steuergesetzen festgelegte Grenzen
rliberschreiten.
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Landwirtschaftliche Betriebe, bei denen nur der Ehegatte
des Inhabers Inhaber eines Gewerbebetriebes j-st, werden
nicht einbezogen.

(

I



Stand: O1 . 02 . BO Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Brgrl ff:

LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE I,IIT ACKER-
LAND/ DAUERGRT}NLAND/OAUSRKTILTUREN

DFK.llr.:

GBK-I{r.( n) :
735, 736, '737

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t: Landwirtschaftliche Be-
triebs, die AckerLand, Dauergrün-Land oder DauerkuTturen
selbst bewirtschaften.

Für jede Flächenart wird getrennt die ZahI der landwirt-
schaftlichen Betriebe nachgewiesen, die die jeweilige
Flächenart bewirtschaften. Betriebe, die mehrere dieser
F1ächenarten nebeneinander bewirtschaften, werden bei
jeder Flächenart nachgewiesen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte
Fläche mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt.

Das Ackerland umfaßt Flächen, auf denen landwirtschaft-
liche Feldfrüchte angebaut werden; zu diesen rechnen
Getreide, Hackfrüchte, Gartengewächse, Feldgemüse, Futter-
pflanzen, Hülsenfrüchte und Har^delsgewächse.

AIs Dauergrünland gelten Flächen, die ohne Unterbrechung
durch andere Kulturen zur Futter- oder Streugewinnung
oder zum Abweiden bestimmt sind.

Zu den Dauerkulturen rechnen Obstanlagen, Baumschulen,
Rebland sowie Korbweidenanlägen, Pappelanlagen und
Weihnachtsbaunkulturen außerhalb des Waldes.

Zur selbstbewirtschafteten Fläche eines Betriebes rechnet
seine selbstbewirtschaftete Eigenfläche sowie zugepachtete
Flächen, zt)r Bewirtschaftung unentgeltlich übernommene
Flächen, aufgeteilte Allmende u. dgl. Verpachtete und un-
entgeltlich abgegebene Flächen rechnen zur Fläche des Be-
triebes, der sie bewirtschaftet.

Nicht zu den landwirtschaftlichen Betrieben mit Ackerland/
Dauergrünland/Dauerkulturen zählen Forstbetriebe, die
diese Flächenarten bewirtschaften.
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Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIIerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t z LandwittschaftTiche Be-

triebe, die landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaftenl),
Erzeugerorganisationen für obst und Gerüse2) oder land-
wirtschaftlichen Erzeugerringen für tierische Erzeugnisse
angeschlossen sind.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
Iiche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte
F1äche mindestens 10 t j-hrer Waldfläche beträgt.

Ein landwirtschaftliiher Betrieb, der mit einer Erzeugnis-
gruppe mehreren Erzeugergemeinschaften, -organisationen
oder -ringen angeschlossen ist, wird nur einmal nachge-
wiesen. Ist er mj-t mehreren Erzeugnisgruppen angeschlos-
sen, wird er bei jeder dieser Erzeugnisgruppen nachge-
wiesen.

Nicht zu den landwirtschaftlichen Erzeugergemeinschaften
zählen Maschinenringe, Milchkontrollringe, Beratungs-
ringe u.ä.

1) Zu ELnzelheiten siehe Gesetz zur Anpassung der land-
wirtschaftlichen Erzeugung an die Erfordernisse des
Marktes (Marktstrukturgesetz) vom 16. l'lai 1969
(BGBI r S. 423).

2) Zu Einzelheiten siehe vO 159/66 EwG, Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, L966, S. 3286.
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei tabtauf /Begr i f f sbez iehungen

Landwirtschafts-
zähtung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a 1 t : Landwirtschaftliche Be-
ttiebe, die Bücher führen und Abschlüsse erstellen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Be-
triebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 10 t ihrer Wa1dfläche beträgt.

Als Führen von Büchern gilt die regelmäßige und syste-
matische Aufzeichnung aller Einnahmen und Ausgaben des Be-
triebs.

Buchführung mit Jahresabschluß liegt vor, wenn der Betrieb
jährlich eine Inventur durchführt und eine Gewinn- und
Verlustrechnung aufstellt.

Nachgewiesen werden sowohl Betriebe, die aufgrund der
Steuergesetze Bücher führen müssen, als auch Betriebe, die
freiwillig Bücher führen.

Buchführungspflichtig waren im Berichtsjahr Betriebe, die
eine der folgenden Grenzen erreichen oder überschreiten:
DM 250 000,-- Gesamtumsatz,
DM 100 000,-- Iand- und forstwirtschaftliches Vermögen

(Einheitswert) ,

DM 12 000,-- Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft.
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VONEINANDER GETRENNI LIEGE}TDEN TEILSTÜCKEN

DER I.ANDWIRTSCHAFTLICH GENUTZTEN FIJiCHE

0FK.}lr.:

GBK.ilr.( n) :
2669

Statistik/
GüItigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif f sbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a 1 t : LandwirtschaftTiche Be-

triebe mit ]andri rtschaftTich genutzter F7äche, welche aus

einer oder mehreren ?eilstücken besteht.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Be-
triebsführung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 10 t ihrer !{aldfläche beträgt.

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche rechnen Flächen,
die zur Erzeugung pflanzlicher landwirtschaftlicher Pro-
dukte genutzt werden (als AckerTand, Dauergrünland, Dauer-
kuTturen oder' Gartenland) .

Als Teilstücke gelten räumlich voneinander getrennt lie-
gende Stücke der selbstbewirtschafteten landwirtschaftlich
genutzten Fläche eines Betriebes- Teile der landwirt-
schaftlich genutzten F1äche eines Betriebes, die ledig-
Iich durch T^lirtschaftswege od.er Gräben voneinander ge-
trennt sind, gelten nicht als Teilstücke.

t
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I,ANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE MIT LAND-
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FLACHE

t)FK-llr.:
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7L6, 7L8, 3180

Statistik/
Gültigkeitszeitraum eegri f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

1. Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerheb*g)

2

B e g r i f f s i n h a t t : Landwirtschaftliche Be-
triebe, die fandrvirtschaftlich genutzte FLächen oder
WaldfTächen selbst bewirtschaften.

Für jede Flächenart wird getrennt die ZahI der landwirt-
schaftlichen Betriebe nachgewiesen, die die jeweilige
Flächenart bewirtschaften. Betriebe, die beide F1ächen-
arten bewirtschaften, werden bei jeder Flächenart nach-
gewiesen.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
Iiche Einheiten, die für Rectrnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte
Ftäche mindestens 10 I ihrer Waldfläche beträgt.

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche rechnen Flächen,
die zur Erzeug'ung pflanzlicher landwirtschaftlicher Pro-
dukte genutzt werden (als acketTand, Dauergrünland,
Dauerkulturen oder Gartenland) .

Zur Wa1dfläche rechnen mit Wa1dbäumen bestockte Flächen,
ferner die Saat- und Pflanzgärten der Forstbetriebe,
fIächenmäßig aus der Vta1dfläche nicht ausgeschiedene
Wege und Schneisen unter fünf Metern Breite, Flächen
mit verminderter Produktion (Nichtwirtschaftswald),
B1ößen und unbestockte Flächen, deren Größe den Zuwachs
nicht wesentlich mindert.

Zur selbstbewirtschafteten Fläche eines Betriebes rechnet
seine selbstbewirtschaftete Eigenfläche sowie zugepachtete
F1ächen, zur Bewirtschaftung unentgeltlich übernonmene
Flächen, aufgeteilte allmende u. dgl. Verpachtete und un-
entgeltlich abgegebene Flächen rechnen zur Fläche des Be-
triebes, der sie bewirtschaftet.

Nicht zu den landwirtschaftlichen Betrieben mit landwirt-
schaftlich genutzter Fläche/wataftache rechnen Forstbe-
triebe, die diese F1ächenarten bewirtschaften.
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I,ANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE MIT
LEGE HENNED{ /MASTHÜI$IERN/MI LCHKÜHEN/R INDERN/

SCHAFEN / SCHWEIHEI/ZUCHTSeUSN

Ergrlff :

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche
Betriebe, die Legehennen, Masthühner, Milchkühe,
Rinder, Schafe, Schweine oder Zuchtsauen halten-

Es wird jeweils die ZahI der landwirtschaftlichen Be-
triebe nachgewiesen, die die jeweilige Viehart halten.
Hält ein Betrieb Tiere mehrerer Vieharten, so wird er
bei jeder Viehart gezähIt.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werd'en, einer einzi-
gen Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche
Erzeugnisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich
genutzte Fläche mindestens 10 I ihrer Vlaldfläche be-
trägt.

AIs Halten von Tieren gilt das Unterbringen von Tieren
in den StäIlen oder auf den Flächen eines landwirt-
schaftlichen Betriebes. Dazu gehören auch in Pension
aufgenommene Tiere.

Zu den Legehennen zählen Hühner, die zur Erzeugung von
Eiern bestimmt und mindestens L/2 lahr alt sind-

Die Masthühner umfassen die Masthähnchen und die Mast-
hühnchen, einschl. der zur Mast bestimmten Küken, aber
ohne die Eintagsküken.

AIs Milchkühe gelten Kühe, die ein Alter von mindestens'
zwei Jahren haben und die zur Milchgewinnung bestimnt
sind, einschl. der trockenstehenden und abgemolkenen'
Milchkühe, jedoch ohne Ammen- und Mutterkühe.

Zu den Rindern rechnen sämtliche Rinder einschl. der
KäIber, des Jungviehs, der Fä::sen, Kalbinnen und
Sterken, der Milchkühe, der Ammen- und Mutterkühe, der
Schlacht- und Mastkühe, der Mastochsen und -bullen, der
Zuchtbu1len, der Zugochsen und -stiere.

-2-

t
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I,ANDWIRTSCHAFTLTCHE BETRIEBE MIT

LEGEHENNEN /MASTHt,NERN /I{I rcIIKÜHEN/RI NDERN,/
SCHAFEN / SCHWE INEN / ZUC TITSAUEN

t)Fl(.llr.:

GBI(-ttr.(n):
510, 738 - 747

Statistik/
GüItigkeitszeitratrrn Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Die Schafe umfassen Schafe jeden Alters.

Zu den Schweinen zäh1en sämtliche Schweine einschl. der
Ferkel mit weniger als 20 kg Lebendgewicht und der Zucht-
sauen und zur Zucht bestirunten Jungsauen mit 50 kg und
mehr Lebendgewicht.

Als Zuchtsauen gelten zur Zucht bestimmte weibliche
Schweine mit 50 kg und mehr Lebendgewicht einschl. der
zur Zucht bestimrnten Jungsauen mit 50 kg und mehr Le-
bendgewicht.

Zu den landwirtschaftlichen Betrieben mit Vieh zäh1en auch
gewerblich geführte Iaridwirtschaftliche Tierhaltungen so-
wie - sofern si-e aufgrund der Größen ihrer landwirtschaft-
Iich genutzten Fläche als landwirtschaftliche Betriebe
gelten - auch Bullen- und Eberhaltungen und Versuchs-
betriebe und -anstalten.
Be gr i f f sb e z :-ehun gen : Die Begriffe
landwirtschaftliche Betriebe mit Legehennen und Lege-
hennenhaTtungen (Landwirtschaftszählung 1971) sind
synonlm.

Die Begriffe landwirtsihaftliche Betriebe mit Milchkühen
und Mil,chkuhhaTtungen (Landwirtschaftszählung t97l) sind
synonym.

Die Begriffe landwirtschaftliche Betriebe mit Rindern
und RjndvieÜtaTtungen (Landwirtschaftszäh1ung l97I) sj-nd
synonym.

Die Begriffe landwirtschaftliche Betriebe mit Zuchtsauen
nnd ZuchtsauenhaTtungen (Landwirtschaftszählung t97I) sind
synonyrn.
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LAND!{IRTSCHAFTLICHE BETR.IEBE MIT
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RODERN

0Fl(dr.:

GBK-I{r.( n) :
2707 , 2708, 2709,

27LO

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche Be-
triebe, die im Erhebungsjahr Mähdrescher, Feldhäcksler,
Kartoffelsarraelroder oder Zuckerrübensammelroder eingesetz
haben, unabhängig davon, ob sich diese Maschinen in A1-
Ieinbesit z der Betriebe oder im gemeinschaftlichen Besitz
mehrer Betriebe befanden, oder ob sie von Lohnmaschinen-
unternehmen, Genossenschaften, Maschinenringen oder im

Rahmen der Nachbarschaftshilfe gemietet oder ausgeliehen
wurden.

Für jede Maschinenart wird getrennt die ZahI der landwirt-
schaftlichen Betriebe nachgewiesen, die die jeweilige ua-
schinenart eingesetzt haben. Betriebe, die während des Be-
richtsjahres mehrere dieser Maschinenarten eingesetzt ha-
ben, werden bei jeder Maschinenart gezählt.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Be-
triebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt.

Zu den Mähdreschern rechnen Mähdrescher für SchlepPerzug
sowie selbstfahrende Mähdrescher, jeweils unabhängig von
der Schnittbreite.

Die Feldhäcksler umfassen sowohl an Schlepper angebaute
Spezialerntemaschinen für Grün- und Silomais wie auch ge-
zogene Feldhäcksler mit Pick-up-Vorrichtung und Schlegel-
feldhäcksler zur Ernte von Grünfutter, Welkheu und Heu.

AIs Kartoffelsammelroder gelten Vollerntemaschinen, die in
einem Arbeitsgang roden und sammeln. Sie sind überwiegend
mit automatischer Steintrennung und Sammelbunker ausge-
stattet.

Bei den Zuckerrübensammelrodern handelt es sich um VoII-
erntemaschinen, die Rüben- und Blatternte in einem Arbeits-
gang durchführen.
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE MIT

VERWENDUNG VON SCHLEPPERN TM AI,LEINBESITZ
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GBK-ttr.(n):
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GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(VoIlerhebung)

B e g r i f f s i n h a 1 t : Landwirtschaftliche
Betriebe, die im Erhebungsjahr solche Schlepper ein-
setzten, die sich im Alleinbesitz der Betriebe befanden.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsj-nhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte
Fläche mindestens 10 t ihrer Vtaldfläche beträgt.

Zu den Schleppern rechnen Vierradschlepper, Ketten-
schlepper, Geräteträger und Spezialschlepper.

Nicht zu den Schleppern zählen Einachsschlepper, l,lotor-
mäher und andere einachsige Motorgeräte.

Landwirtschaftliche Betriebe, die im Erhebungsjahr
Schlepper eingesetzt haben, die sich im gemeinschaftlichen
Besitz mehrerer Betriebe befanden oder die sie von Lohn-
maschinenunternehmen, Genossenschaften, t'laschinenringen
oder im Rahuen der Nachbarschaf.tshilfe gemietet oder aus-
geliehen haben, werden nicht nachgewiesen.
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LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE MIT
ZIMMERVERMIETUNG AN KUR- ODER

FERIENGASTE

0r9rl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum eegriff sinhalt/Änderungen im Zeitabtauf,/negriffsbeziehunge

Landwirtschafts-
zählung 1971
(VoIIerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t z Landwirtschaftliche Be-

triebe, die im Erhebungsjahr Zimmer (mit oder ohne Ver-
pflegung) an Kur- oder Feriengäste vermietet haben.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte
Fläche mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt.

Nicht nachgewiesen werden landwirtschaftliche Betriebe,
deren Inhaber zugleich Inhaber eines Hotels, eines Gast-
hofs, einer Pension sind.

I



' Stand: 01 .02.80 Slattdr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

t)Fl(-llr.:
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GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

t

2

Landwirtschafts-
zähtung 1971
(Grunderhebung)

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r l f f s i n h a I t : Technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für'.Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Be-
triebsführung unterstehen und land- und,/oder forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

Kennzeichen einer Besitzeinheit als technisch-wirtschaft-
Iiche Einheit ist, daß für sie in der Regel dieselben Ar-
beitshilfsmittel (Gebäude, Maschinen) verwendet werden.

Besitzeinheiten, die aus steuerlichen oder anderen Gründen
"nominell" auf mehrere Ihhaber aufgeteilt sind, gelten als
eine Einheit, sofern sie in betriebswirtschaftlicher Hin-
sicht eine organisatorische Einheit bilden. Mehrere Be-
sitzeinheiten in der Hand eines Inhabers werden als Ein-
heit angesehen, wenn in der Regel dieselben Arbeitshilfs-
mittel verwendet werden.

WaLdfTächen, die gemeinsam mit iandryi rtschaftlich genutz-
ten F7ächen bewirtschaftet werden, bilden zusammen mit
diesen eine Betriebseinheit. Eir.e.Ausnahme hiervon bilden
lediglich die von Gemeinden selbst bewirtschafteten land-
wirtschaftlich genutzten Flächen und Waldflächen, die ge-
nerell als zwei getrennte Betriebseinheiten angesehen
werden.

Betriebsinhaber ist diejenige natürliche oder juristische
Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird,
unabhängig von den bestehenden EigentumsverhäItnissen.

Als landwirtschaftliche Erzeugnisse gelten auch Gartenbau-
erzeugnisse und Erzeugnisse des !{einbaus.

Der Nachweis erstreckt sich auf solche Einheiten (Betrie-
be), deren landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder
fischwirtschaftlich genutzte Fläche jeweils mindestens ein
Hektar beträgt.

2
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FORSTBETRIEBE

0FK.llr.:
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Gültigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

AIs Flächen der Betriebe gelten jeweils die selbstbe-
wirtschafteten F1ächen. Zugepachtete und unentgeltlich
übernommene Flächen sind einbezogen, verpachtete und un-
entgeltlich abgegebene Flächen rechnen zur Fläche des sie
bewirtschaftenden Betriebes.

Erfaßt werden ferner solche Einheiten (Betriebe), deren
landwirtschaftlich genutzte Fläche zwar kleiner als ein
Hektar ist, deren natürliche Erzeugungseinheiten (Umfang
ausgewählter Frucht- und Vieharten) aber einer jährlichen
landwirtschaftlichen Markterzeugung im Werte von minde-
stens 4 000 DM entsprechen. Eine jährliche Markter.zeugung
von 4 OOO DM wird als gegeben angesehen, wenn die Einheit
mindestens eine der folgenden Merkmale (Vieharten oder
Flächenumfang) aufweist :

3 Kühe, die mindestens 2 Jahre alt und zur Milchge-
winnung oder zur Zucht bestimmt sind;

5 Kälber unter 3 Monaten;
5 tibrige Rinder (3 Monate und äIter);
5 Zuchtsauen einschl. zur Zucht bestimmter Jungsauen,

die älter aLs 1/2 Jahr sind;
B übrige Schweine, die mindestens 8 t{ochen alt sind;

50 Schafe jeden Alters;
120 Hühner, die zur Erzeugung von Eiern bestimmt und

äIter aLs l/2 Jahr sind (Legehennen);
400 Schlacht- und Masthähnchen und -hühnchen;
200 Gänse, Enten oder Truthühner;

3 000 qm bestocktes Rebland oder Tabak;
3 000 qm Hopfen i
5 000 qm Obstanlagen, im Ertrag und nicht im Ertrag;
2 000 qm Baumschulen;
3 000 qm Gemüseanbau im Freiland;
1 000 gm Blumen und Zierpflanzen im Freiland;

100 qm Anbau unter Gtas für Erwerbszwecke;
100 qm Anbau von Heil- und Gewürzpflanzen.

Als land- und forstwirtschaftliche Betriebe gelten auch
solche Betriebe, die aufgrund des Umfangs ihrer Viehhal-
tung bei der Besteuerung als Gewerbebetriebe eingestuft
werden sowie landwirtschaftliche bzw. forstwirtschaftliche
Betriebsteile gewerblicher Unternehmen, die als Betriebs-
teile zur Gewerbesteuer herangezogen werden, sofern sie
aufgrund ihrer Betriebsgröße und -richtung a1s Landgirt-
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LAND$TIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND
FORSTBETRIEBE

t)FK.llr.:
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

schaftliche Betriebe bzw. Forstbetriebe anzusehen sind.

'2,, d"., land- und forstwirtschaftlichen Betrieben rechnen
ferner Forstämter und Revierförstereien, die Waldflächen
bewirtschaften.

Betriebe, die ausschliäßlich Teichwirtschaft oder Fisch-
wirtschaft betreiben, sind in den Ergebnissen nicht ent-
halten. Ebenso zählen die Betriebe der Hochsee- und
Küstenfischerei nicht zu den land- und forstwirtschaft-
lichen Betrieben.

In der Grunderhebung, aber nicht j-n der Vollerhebung der
Landwirtschaftszählung 1971 werden auch Besitzeinheiten
als Betriebe nachgewiesen, die zwar über Bodenflächen oder
Viehbestände, jedoch nicht über Arbeitskräfte oder Ar-
beitshilfsmittel (Gebäude und Maschinen) verfügen und in-
sofern nicht bewirtschaftet werden.

Die landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe sind
mit aIlen ihren Angaben jeweils derjenigen regionalen Ein-
heit (Gemeinde, Kreis, Land) zugeordnet, in der sich der
Betriebssitz (die wichtigsten tlirtschaftsgebäude) befin-
det.

Bezüglich der Klassifizierung der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe nach dem wirtschaftlichen
Schwerpunkt (Berechnung von Standarddeckungsbeiträgen)
siehe unter Betriebssgstematik.

B e g r i f f s b e z ie h u n §J e n : Die landwirt-
schaftlichen Betriebe und Forstbetriebe werden nach dem
Flächenverhältnis zwischen landwirtschaftlich genutzter
Fläche und Waldfläche Ln TandwirtschaftTiche Betriebe und
in Forstbetriebe (jeweils Landwirtschaftszählung 1971,
Bodennutzungsvorerhebung) gegliedert. Beträgt die land-
wirtschaftlich genutzte Fläche eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebes mindestens 1O t seiner Wald-
fläche, dann ist er ein landwirtschaftlicher Betrieb, ist
sie kleiner als 10 t, gilt er als Forstbetrieb.

-4-
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0tK-Nr.:

GBK-ttr.(n):
2649

IJAI{DWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND
FORSTBETRIEBE

Brgrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraurt aegr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehung

Landwirtschafttiche Betriebe und Forstbetriebe unter-
scheiden sich von den Arbeitsstätten (Arbeitsstätten-
zählungenl aus dem Bereich der Land- und Fotstwirt-
schaft wie folgt:
In den Arbeitsstättenzählungen sind aus dem Bereich
der Land- und Forstwirtschaft lediglich die landwirt-
schaftliche Tierhaltung und -zucht, Dienstleistungen auf
der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe (2. B.
Lohndrescherei, Schädlingsbekämpfung), Hochsee- und
Küstenfischerei, gewerbliche Gärtnerei und gewerbliche
Tierhaltung einbezogen. Kriterium für den Nachweis dieser
Betriebe in den Arbeitsstättenzählungen ist, daß sie
in steuerlicher Hinsicht (Gewerbe-, Umsatz-, Einkommen-
steuer) als Gewerbebetriebe und nicht als landwirtschaft-
liche Betriebe gelten.

Zur Abgrenzung der landwirtschaftlichen Betriebe und
Forstbetriebe gegenüber den Ilnternehmen (volkswirtschaft
Iiche Gesamtrechnungen) siehe dort.

t
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0FK-llr

GBx4r.(n) :

2979, 2980, 730

LANDWIRTSCHATTLICHE BETRIEBE UND FORSTBE-
TRIEBE MIT LANDWIRISCHAFTLICH GENUTZTER

FLACHE/NICHT MEHR GENUTZTER LANDWIRTSCIIAFT-
L ICHER FL}iCHE/!,IALDFLACHE

Ergrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum eegri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftl-iche Be-

triebe und Forstbetriebe, die fandwirtschaftTich genutzte

FLächen, nicht mehr genutzte Landwirtschaftfiche F7ächen

oder !{a-Zdf l-ächen bewirtschaf ten .

Für jede Flächenart wird getrennt die ZahI der landwirt-
schaftlichen Betriebe und Forstbetriebe ausgewiesen, die
mit der jeweiligen Flächenart ausgestattet sind. Ist ein
Betrieb mit mehreren dieser Flächenarten ausgestattet,
wird er bei jeder Flächenart gezählt.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land- und'/
oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche zäh1en F1ächen,
die zur Erzeugung pflanzlicher landwirtschaftlicher Pro-
dukte genutzt werden (als AcketTand, Dauetgrünl-and,
Dauerkufturen oder Gartenland) .

Als nicht mehr genutzte iandwirtschaftliche Fläche gelten
Flächen aus Ackerland, Dauergrünland, Gartenland, Rebland,
Obstanlagen u. a., die aus sozialen, wirtschaftlichen
o. ä. Gr|nden nicht mehr genutzt werden (Sozialbrache).

zur waldfläche rechnen mit waldbäumen bestockte Flächen,
ferner die Saat- und PflanzgätEer^ der Forstbetriebe,
ftächenmäßig aus der Waldfläche nicht ausgeschiedene Wege
und Schneisen rmter fünf Metern Breite, Flächen mit ver-
minderter Produktion (Nichtwirtschaftswald), B1ößen und
unbestockte Flächen, deren Größe den Zuwachs nicht wesent
Iich mindert.

Zur selbstbewirtschafteten Fläche eines Betriebes recturet
seine selbstbewirtschaftete Eigenfläche sowie zugepachte
F1ächen' zt)r Bewirtschaftung unentgeltlich übernommene
Flächen, aufgeteilte Allmende u. dgl- Verpachtete und
unentgeltlich abgegebene Flächen rectrnen zur Fläche des
Betriebes, der sie bewirtschaftet.
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Ecgrl ff:
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND FORSTBETRIEBE

MIT I{ALDFT-ACHN IN DER HAND VON NATÜRLICHEN
PERSONEN I'ND JURISTISCHEN PERSONEN DES PRIVA-

TEN RECHTS (PRIVATWALDBETRIEBE)

0FK4r.:

oBK-t{r.( h) :

2980, 733

Statistik/
GüItigkeitszeitratrm Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwittschaftl-iche Be-

triebe und Forstbetriebe, d':.e WaTdfLächen selbst bewirt-
schaften und deren Inhaber natürliche Personen oder ju-
ristische Personen des privaten Rechts sind.

Landwirtschafttiche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land- und/
oder forstwirtschaftliche Erzeugmisse hervorbringen-

Zur Waldfläche rechnen mit !,Ialdbäumen bestockte F1ächen,
ferner die Saat- und Pflanzgärten der Forstbetriebe,
flächenmäßig aus der ltaIdfIäche nicht ausgeschiedene
!,Iege und Schneisen unter fünf Metern Breite, Flächen mit
verminderter Produktion (Nichtwirtschaftswald), BIößen
und rxrbestockte Flächen, deren Größe den Zuwachs nicht
wesentlich mindert.

Zur selbstbewirtschafteten Waldfläche eines Betriebes
rechnet seine selbstbewirtschaftete eigene !{aldfläche,
zugepachtete sowie zur Bewirtschaftung unentgeltlich
übernommene Ualdflächen und Anteile an forstwirtschaft-
lichen Zusammenschlüssen.

AIs Betriebsinhaber gilt diejenige Person, für deren
Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, unabhängig
von den EigentumsverhäItnissen.

Zu den natürlichen Personen rechnen Einzelpersonen, Ehe-
paare, Geschwister, Erbengemeinschaften, BGB-Gesell-
schaften u. ä. Personengemeinschaften.

Zu den juristischen Personen des privaten Rechts rechnen
u. a. eingetragene Genossenschaften, eingetragene Vereine,
Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Aktiengesell-
schaften, Anstalten und Stiftungen des privaten Rechts.

-2-
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Ecgrl ff:
LANDWIRTSCHAFTLICHE BETRIEBE UND FORSTbETRIEBE

M]T I,IALDFUäCHT IN DER I{AI{D VON NATÜRLICHEN
PERSONEN IJND JURISTISCHEN PERSONEN DES PRIVA-

TEN RECHTS (PRIVATWALDBETRIEBE)

DFK-llr.:

GBK-ilr.( n) :

2980, 733

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s b e z te h un g e n : Privatwaldbe-
triebe und Körperschafts- und Ptivatforsten (Boden-
nutzungsvorerhebung) unterscheiden sich in der Zuordnung
bestimmter Betriebe.

Landwirtschaftliche Betriebe, die V'Ialdflächen bewirt-
schaften, rechnen, sofern die Inhaber natürliche Personen
oder juristische Personen des privaten Rechts sind, zu
den Privatwaldbetrieben, nicht aber zu den Körperschafts-
und Privatforsten. Dagegen sind Forstbetriebe, deren In-
haber juristische Personen des öffentlichen Rechts sind,
in den Körperschafts- und Privatforsten, aber nicht in
den Privatwaldbetrieben enthalten.
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Ergrl ff:

LANDWIRTSCHAFTLICHE GEMISCHTBETRIEBE

0FKdr.:

GBK-llr.(n):
2656

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftl-iche Be-
triebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt

im Produktionsberej.ch Landwittschaft, aber ohne ausge-
prägten Schwerpunkt innerhalb dieses Produktionsbereiches.

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(Vollerheb*g)

Zum Produktionsbereich Landwirtschaft rechnen die Pro-
duktionszweige Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, Milch-
vieh, Rindermast, Schweine, Geflügel, V{einbau, Hopfenbau
und Obstbau.

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe liegt im Produktionsbereich
Landwirtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirt-
schaft einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaften, der
gleich oder größer a1s 75 I des Standarddeckungsbeitrages
des Betriebes ist.

Zu den landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben rechnet ein
Betrieb, wenn zwar sein Schwerpunkt im Produktionsbereich
Landwirtschaft liegt, aber keiner der folgenden Produk-
tionszweige einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaftet,
der gleich oder größer als 50 t des Standarddeckungsbei-
trages des Betriebes ist:

- Extensivfrüchte und Intensivfrüchte zusalnmensJenommen'
- Milchvieh und Rindermast zusammengenommen,
- Schweine und GefIügeI zusamnengenommen,
- Obstbau, Weinbau und Hopfenbau zusammengenommen.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind
technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung
eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet
werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen und
Iand- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen.

Zu Einzelheiten der Zuordnung v,on Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Be-
rechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Be-
triebssgs tematik.
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DFK-N r. :

GBK-Nr.(n):
427

B egrl ff:

LANDWIRTSCHAFTLICHER BAU

Begr i f f sinha It/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

1 Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschI.
Fertigteilbau)
ab 1977

Statistik über
den Auftrags--
bestand im.
Bauhauptgewer-
be (einschI.
Fertigteilbau)
ab t977

B e g r i f f s i n h a 1 t : Errichtung von Hoch-

und Tiefbauten, die überwiegend landwirtschaftlichen,
forstwirtschaftlichen, Gärtnerei- oder Fischereizwecken

dienen.

Zu den Hochbauten zäh1en z.B. Scheunen, Si1os, StäIIe
und Garagen für Traktoren, in der Regel jedoch nicht
Wohnhäuser zvr Unterbringung von Landarbeitern oder des
Leiters des landwirtschaftlichen Betriebes- Verfügt ein
Gebäude sovlohl über Wohn- als auch über Nutzfläche, so
wird es nur dann dem landwirtschaftlichen Bau zugeordnet,
wenn die Nutzfläche überwiegt.

Zu den Tiefbauten rechnen z.B. Entwässerungsanlagen und
sonstige Wasserbauten.

B e g r i f f s b e z te hu n g e n : ImUnterschied
zum Iandwirtschaftlichen Bau umfassen die fandwitt-
schaftLichen Betriebsgebäude (statistik der Baugenehmi-
gungen, Statistik der Baufertigstellungen) ausschließ-
Iich Hochbauten. Landwirtschaftliche Bauten, die sowohl
über Nutzfläche als auch über Wohnfläche verfügen, rech-
nen zum Iandwirtschaftlichen Barr, wenn die Nutzfläche
überwiegt, sie rechnen jedoch nicht zu den landwirt-
schaf tlichen Betriebsgebäuden.

2

3
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0FKdr.:

GBK4r.(n):
5099

LANDWIRTSCHAFTLICHE WOHNGEBAUDE

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Gebäude mit Wohnraum, von

denen aus ein landwirtschaftlicher Betrieb geleitet wird.
Außerdem müssen sich im Gebäude oder auf dem Grundstück

Iandwirtschaftliche Betriebsräume wie StäIIe, Korn-

oder Futterböden befinden.

B e g r i f f s b e z le h u n !l e n : Die landwirt-
schaftlichen VJohngebäude ergeben zusanmen mit den
nichtfandwirtschaftTichen wghngebäuden und den [fochenend-
und Ferienhäusern mit 50 m' und mehr Wohnfläche die
Gesamtheit der wohngebäude (jeweils Gebäude- und wohnung
zählung 1968).

e
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rJinMseKjü{Pru}rc

t)Fl(.ltr.:

GBK4r.(n):
486r

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Invest-itionen
für Umweltschutz
im Produzierenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a 1 t : Der Lärmbekämpfung

dienen Anlagen und Einrichtungen zur Beseitigungr Ver-
ringerung oder Vermeidung von Geräuschen.

ab 1975 Nachgewiesen werden tJmweltschutzinvestitionen der
unternehmen und Betriebe für die Lärmbekämpfung.

Zu den Investitionen zur Lärmbekämpfung rechnen z.B.
schalltechnische Verbesserungen wie Maschinenver-
kleidungen, Schalldämpfer, Schwingungsdämpfer,
Kompensatoren, Maschinen in geräuscharmer Ausführung
etc., Schwingungsisolierungen, bauliche und bau-
technische Schallschutzmaßnahmen k.s. Schallschutz-
wände, Zwischenwände, schallgedämpfte Fenster),
Pilotanlagen zur Erforschung und Entwicklung von An-
Iagen und Einrichtungen zum Schutz gegen Lärm und
Schwingungen.

Nicht zu den Investitionen für die Lärmbekämpfung
rechnen Investitionen, die aus Gründen des Arbeits-
schutzes vorgenoflmen wurden.

It

I
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Ergrlff:

LASTENAUSGLE ICHSE ONDS

0FK-tlr.:

GBK4r.(n):
1853

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrlf f sbeziehungen

1 Jahresrechnungs-
statistik

B g S r i f f s i n h a I t : Rechtlich unselbständiges
Sondervermögen des Bundes, das der Durchführung des

Lastenausgleichs aientl ) .ab 1950

2 Haushaltsansatz-
statistik
a)> 1970

3

Ziel des Lastenausleichs ist die Abgeltung von Schäden
und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und
Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben
haben.Vierteljahres-

statistik der
Finanzwirtschaft
ab 1970

Zur Finanzierung des Lastenausgleichs wurden das zum
Währungsstichtag (21.06.48) vorhandene private Vermögen
(Vermögensabgabe) sowie die bei der Währungsreform ent-
standenen Schuldnergewinne (Kreditgewinnabgabe, Hypo-
thekengewinnabgabe) mit einer Abgabeschuld belastet,
deren Aufkomnen dem Ausgleichsfonds zufloß. Die Abgabe-
pflicht besteht seit Februar 1979 nicht mehr, so daß die
Finanzierung der Ausgaben des Lastenausgleichsfonds ver-
stärkt durch Zuweisungen des Bundes und der Länder er-
folgt.

4. Jährliche
Schulden-
statistik
ab 1950

5. Vierteljährliche
Schulden-
statistik Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistik,

der Haushaltsansatzstatistik und der Vierteljahres-
statistik die Ausgaben und Einnahmen des Lastenaus-
gleichsfonds nach den Jahresrechnungen, den Wirtschafts-
und Finanzplänen und den vierteljährlichen Kassenab-
schlüssen und in den Schuldenstatistiken der Scäul,den-
stand des Lastenausgleichsfonds.

ab 1974

1) Zu Einzelheiten siehe Gesetz über den Lastenausgleich
(Lastenausgleichsgesetz - LAG -) i.d.F.v. 1.10.1959
(BGBI. I S. 1909).

I
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Ergrl ff:

LEBENDE TIERE

DFK-llr

GBK-Nr.( n) :
2603

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Waren-

nummern) des !{arenverzeichnisses für die Außenhandels-

statistik.

Im wesentlichen zählen dazu:
Pferde, Rindvieh, Schweine, sonstige lebende Tiere wie
z.B. Esel, Maultiere, Maulesel, Schafe, Ziegen, Hühner,
Enten, Gänse, Truthühner, Perlhühner, Kanichen, Tauben. 1)

Begrif f sbezL ehunglen: DieZusammen-
fassung der Positj-onen lebende Tiere und iVaftrungsnitteT
tierischen Urspungs (Außenhandelsstatistik) entspricht
der Position Ernäärungsgüter tierischen \lrsprungs (Sta-
tistik der Außenhandelspreise) .

1 ) Zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhandel
Reihe 3, Außerthändel nach Ländern und warengruppen, An-
hang 2: Gegenüberstellung der !{arengruppen und -unter-
gruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen
Vtirtschaft und der Nummern des lrlarenverzeichnisses für
die Außenhandelsstatistik.

n
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Eegri ff:

LEBEND@BORENE

0FK-Nr.:

GBK-l,lr.( n) :

537

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Statistik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, bei denen nach

der Scheidung vom Mutterteib entweder das Herz geschlagen

oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche
Lungenatmung eingesetzt hat.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. I95l galten Geborene nur dann als Lebendgeborene,
wenn die natürliche Lungenatmung eingesetzt hatte.

Be gr i f f sb e z iehun ge n : DieBegriffe
Lebendgeborene und Zeöendgeburten (BevöIkerungsvoraus-
schätzung) unterscheiden sich nicht. In der 5. koordinier-
ten BevöIkerungsvorausschätzung wird jedoch nur die
Untergruppe der Lebendgeborenen mit deutscher Staatsange-
hörigkeit berücksichtigt.
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Begrl ff:

LEBENDGEBURTEN

OFI(-Nr.:

GBK-Nr.( n) :

4t86

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehungen

Bevölkerungsvor-
ausschätzung
1972 bLs 1999

B e g r i f f s i n h a 1 t : Der Begriff Lebendgeburten
entspricht dem Begriff Lebendgeborene. Zu Einzelheiten
siehe dort.

In der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung werden
nur Lebendgeborene mit deutscher Staatsangehörigkeit be-
rechnet. Hierzu zählen ehelich Lebendgeborene mit minde-
stens einem deutschen Elternteil sowie nichtehelich
Lebendgeborene von einer Deutschen.

{
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0FK-Nr.:

GBK-Nr.( n) :
4456

Ergrl ff:

LEDER

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabrauf'/Begrif fsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte waren (Waren-

arten) aus der warengruppe 61 "Leder" des systematischen

Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Aus-

gabe 1975.

Einbezogen sind Flächen- und Gewichtsleder (d's' oberleder
Futterleder, Sonstige Flächenleder, Gewichtsleder' nicht
jedoch LederabfälIe und Lederaustauschstoffe sowie ver-
edelte Leder.

t
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0FK.llr.:

GBI(-ilr.(n) :

4456

Brgrl ff:

LEDER!{AREN UND SCHUHE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraurt

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der warengruppe 62 "Lederwaren und

Schuhe" des Systernatischen Warenverzeichnisses für
die Industriestatistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind sattler -, Feintäschner- und Galanterie-
waren aus Leder sowie Schuhe.

Nicht berücksichtigt werden technische Artikel aus
Leder, Kunstlederartikel, Arbeitsschutzartikel' Leder-
handschuhe und Schuhbestandteile.

I
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t)F(dr.:

GBt(4r.(n):
51 34

B egrl ff:

LEERSTEHENDE WOHNUNGEN

Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeit-raum

Gebäude- und
Wohnungszählung

1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen,die am Zählungs-

stichtag nicht bewohnt waren und auch nicht zu anderen

Zwecken genutzt wurden-

!{ochenend-undFerienhäusersowieZweitwohnungen
rechnen nicht zu den leerstehenden vlohnungen, weil sie
zu bestimmten Jahreszeiten, am Wochenende oder an be-
stimmten Wochentagen bewohnt sind'

Die leerstehenden wohnungen werden danach untergliedert,
ob sie künftig weiterhin als Wohnung genutzt werden
so1len oder nicht, ferner - sofern dies der FaII ist -
ob ein künftiger Nutzer bereits feslsteht und ob die
Wohnung schon länger als 3 Monate leersteht'

B e g r i f f s b e z ie h u n I e n ; Die Ieerstehenden
wohnungen ergeben zusarnmen mit den l{ietwohnungen und den
Eigentümetwohnungen (jeweils Gebäude- und Wohnungszäh-
lung 1968) die Gesamtzahl der !{ohnungen'

n
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Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t z LandwirtschaftTiche
Betriebe, die Legehennen halten.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
liche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Er-
zeugmisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich
genutzte F1äche mindestens 10 t ihrer !{aldfläche beträgt.

AIs Legehennen gelten Hühner, die zut Erzeug"ung von
Eiern bestimmt und mindestens l/2 Ja}:.r alt sind.

AIs Halten von Legehennen gilt das Unterbri-ngen von
Legehennen in den StäIlen und auf den Flächen ej-nes
landwirtschaftl-ichen Betriebs. Dazu gehören auch etwaige
in Pension aufgenommene Legehennen.

Nicht in den Nachweis der Legehennenhaltungen sind
Forstbetrjebe einbezogen, die Legehennen halten.

Landwirtschaftliche Betriebe, die im Berichtszeitpunkt
mehrere Tierarten halten, werden bei jeder dieser Tier-
arten a1s Tierhaltung gezählt

B e gr i f f sb e z Lehun g e n : Die Begriffe
Legehennenhaltungen und TandwirtschaftLiche Bettiebe mit
Legehennen (Landwirtschaftszählung 1971) sind synon)m-
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Gü Itigkei tsze i t-raum

Studentenstatistik
äb !,Iintersemester
t976/77

B e g r i f f s i n h a I t : Studenten, die als
Studienabschluß die Staatsprüfung für ein Lehramt an

Schulen anstreben.

Dabei ist es gleichgüItig an welcher Hochschule (z-B-
pädagogische Hochschule, Universität, Gesamthochschule)
und welche Fächer sie studieren.

t
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Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab 1967

2. Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1967

Blatt.llr.: t

B e g r i f f s i n h a L t : Als Lehrer gelten aIle personen,
die ganz oder'teirweise im Rahmen gesetzlich oder vertragrich
festgesetzter pflichtstunden an schuren der alrgemeinen oder
der beruflichen Aus- und Fortbildung unterrichten bzw. unter
Berücksichtigung von Anrechnungsstunden eine schure leiten.
Dabei ist es unbedeutend, ob es sich um öffentriche oder private
Schulen handelt.

Zu den schulen der allgemeinen Aus- und Fortbirdung rechnenSchulkindergärten, Grundschulen, Hauptschulen, Schulen fürBehinderte, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Abendrear-schuren, Abendgprmnasien und Kollegs sowie die Technischen
oberschuren in Baden-württemberg und die Berufsoberschulen inBayern, die aus statistischen Gründen den Kollegs zugeordnet
werden.

Zu den schuren der beruflichen Aus- und Fortbirdung rechnenBerufsschulen, Berufsschulen für Behinderte, Berufsaufbau-schulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasien,Fachschulen und Schulen des Gesundheitswesens.

Di-e Lehrer werden in hauptberufliche und nebenberufricheLehrer bzw. in vollzeitlehrer und Teilzeitrehrer unterteirt.Die vorlzeitlehrer entsprechen den hauptberufrichen Lehrern,die Teirzeitrehrer entsprechen den nebenberufrichen Lehrern.

Hauptberufriche Lehrer stehen in einem Beamten-, Angestelrten-oder sonstigen Dienstverhältnis und sind mit vorler pfLicht-
stundenzahl tätig (vollbeschäftigte Lehrer) oder ihre pflicht_
stundenzahl ist aufgrund länderspezifischer Regelungen bis zu50 t ermä8igt worden (teilbeschäftigte Lehrer).
Nebenberufriche Lehrer sind stundenweise beschäftigt, d. h. sieerteilen weniger ars 50 t der vorgeschriebenen pflichtstunden
eines hauptberuflichen Lehrers.

Lehrer, die an mehreren schulen unterrichten, werden in der Regel
mehrfach gezährt - und zwar jeweils unter dem entsprechenden Be-
schäf tigungsverhältni s .

-t
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Handwerks-
zähtung 1977

B e g r i f f s i n h a 1 t : lu5ammsnfassung der
BruttoLohnsunme, BruttogehaTtsutmte und der SoziaT-
kosten.'

Zu den Löhnen und GehäItern zählen alle Bruttobezüge
(Bar- und Sachbezüge) der Arbeiter, Angestellten und
Auszubildönden, die Beiträge zu den Sozialkassen des
Baugewerbes (Lohnausgleichs-, Urlaubs-, ZusaEzversor-
gungskasse), die Winterbauumlage, die Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung und die Beiträge zur Berufs-
genossenschaft.

Nicht enthalten sind die Entgelte (Privatentnahmen) für
Tätige Inhaber (und lliti?haber) und für dLe unbezah]-t
mi the Lf enden nni Tienangehörigen.

Nicht einbezogen sind ferner Erstattungen für Ur1aub,
Arbeitsausfälle u. dgl. durch Lohnausgleichskasse,
Urlaubskasse oder Arbeitsamt, Vergütungen, die nur
Spesenersatz sind und allgemeine soziale Aufwendungen.

Erfaßt werden alle Iöhne und Gehälter von se-Z..bständigen
Handwerksunternehmen und handwerklichen Nebenbetrieben
nichthandwerkl icher Unternehmen .

I
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Lohnsteuer-
statistik
ab 1961

B e g r i f f s i n h a I t : Summe der gemäß Nachweis

in der Lohnsteuerkarte (Abschn. VI, Spalte 4) vom Arbeit-
geber einbehaltenen und abgeführten Beträge, ggf. nach

Abzug der im Lohnsteuer-Jahresausgleich erstatteten oder

verrechneten Beträge.

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Ein-
kornrnensteuer, die bei Lohneinkünften vom Arbeitgeber ein-
behalten und an das Finanzamt abgeführt wird-

Die Lohnsteuer (Jahreslohnsteuer) bemißt sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr (Erhe-
bungszeitraurn) bezogen hat (Jahresarbeitslohn) . Zur. Abgren-
zung des Arbeitslohns,'nach dem die Lohnsteuer berechnet
wird, siehe unter Brutto-l.ohn.

Die Höhe der einbehaltenen Lohnsteuer, die vom laufenden
Arbeitslohn erhoben wird, ergibt sich aus amtlichen Lohn-
steuertabellen unter Berücksichtigung der Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte (2.8. Steuerklasse, Familienstand, ZahL
der Kinder) . In den Tabelten sj.rd entsprechend der Steuer-
klasse bestimmte Freibeträge eingearbeitet- Eintragungen
weiterer Freibeträge in iler Lohnsteuerkarte erfolgen
teils von Amts wegen (2.B. Altersfreibetrag), teils durch
das Finanzamt auf Antrag.

In die Lohnsteuertabellen sind z.B. der Steuerklasse ent-
sprechend eingearbeitet: Arbeitnehmerfreibetrag, Pausch-
beträge für !{erbungskosten und Sonderausgaben, vorsorge-
pauschale, besondere für Steuerklasse II geltende Frei-
beträge (2.8. Haushaltsfreibetrag) usur.

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Jahreslohnsteuer und
der für den Lohnzahlungszeitraum einbehaltenen und abge-
führten Lohnsteuer wird, sofern ein Lohnsteuer-Jahres-

,

-2-
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ausgleich durchgeführt wird, erstattet oder verrechnet.
Der Lohnsteuer-Jahresausgleich kann sowohl vom Arbeit-
geber als auch auf Antrag vom Finanzamt durchgeführt
werden. 1 )

Nachgewiesen wird die Lohnsteuer der .LoänsteuerpfTichti-
gen. Lohnsteuerpflichtige sind natürliche Personen, die
als unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer der Einkommensteuer unterliegen, hierbei werden
Ehegatten, die beide Arbeitslohn beziehen, in der Regel
jeweils als ein Lohnsteuerpflichtiger gezäh1t. Im Nach-
weis der (Jahres-)Lohnsteuer der Lohnsteuerpflichtigen
wird bei doppelverdienenden Ehegatten, für die ein gemein-
samer maschineller Lohnsteuer-Jahresäusgleich oder eine
maschinelle Arbeitnehmer-Veranlagung durchgeführt wird,
die Jahreslohnsteuer für beide zusammen ermittelt; bei
Ehegatten, die anhand der Lohnsteuerkarten (manuelle
FäIIe) erfaßt werden, werden jeweils die zusammengerech-
neten Jahres-Lohnsteuerbeträge ermittelt. Diese Beträge
erscheinen in der Gliederung nach der Höhe des Brutto-
Iohns in der entsprechenden Größenklasse.

Anderungen im Zei tablauf: Die
Lohnsteuer der Lohnsteuerpflichtigen wird erst seit 1968
dargestellt. Bis einschl. t965 wurde dagegen die Lohn-
steuer der -toänsteuetfäLLe erfaßt und nachgewiesen: Die
Lohnsteuer der doppelverdienenden Ehegatten wurde bis 1965,
entgegen der o.a. Regelung, bei jedem Ehegatten individuell
erfaßt (entsprechend den Eintragungen in der Lohnsteuer-
karte). Dabei- wurden auch die berücksichtigten Jahresaus-
gleichsbeträge nach bestimmten Verfahren aufgeteilt. Unter-
schiede ergeben sich hierdurch vor allem beim Nachweis der
Lohnsteuer in der Gliederung nach der Höhe des Bruttolohns.

Auf die Höhe der Lohnsteuer haben sich ferner linderungen
der steuerrechtlichen Vorschriften im Zeitablauf ausge-
wirkt; von diesen linderungen sind insbesondere die Frei-

1 ) Zu Einzelheiten siehe §§ 38 - 42 d Einkommensteuerge-
setz i.d.F.v. 5.12.t97'7 (BGBI. I S. 2365) .

-3-
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beträge und die Tarife betroffen worden. Die letzte große
linderung erfolgte durch die Einkommensteuerreform mit ttir-
kung zum 1. Januar 1975- Die wichtigsten Auswirkungen
waren:

- Anderung des ESt-Tarifs zugunsten kleiner und mittlerer
Einkommen (Erhöhung des Grundfreibetrags, Ausdehnung der
Proportionalzone auf das Doppelte bei gleichzeitig er-
höhtem Proportionalsteuersatz, relativ hoher Eingangs-
steuersatz in der Progressionszone, Heraufsetzung des
Spitzensteuersatzes ),

- Neuregelung des Abzugs von vorsorgeaufwendungen als Son-
derausgaben (srhöhung der berücksichtigungsfähigen
Höchstbeträge; bei Arbeitnehmern: Einarbeitung einer
an der Höhe des Arbeitslohns orientierten gleitenden
Vorsorgepauschale in die Lohnsteuertabelle),

- Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrags,
- steuerliche aegtiunstigrung von im Alter bezogenen Einktrnf-

ten (Altersentlastungsbetrag für Einkünfte, die nicht
Renten und Pensionen sind, neben dem bisher gewährten
Altersfreibetrag; Erhöhung de: Versorgungsfreibetrags),

- tteitere vergünstigungen (Einf.ihrung eines allgemeinen
Sonderausgaben- und eines allgemeinen vorsorgepausch-
betrags, Einführung eines Sparer-Freibetrags, Erhöhung

. des Haushaltsfreibetrags für Alleinstehende mit Kindern
u.a. ),

- !{eiterer Abbau von Vergünstigungen: Aufhebung des Ver-
mögensteuerabzugs als sonderausgabe; Ausschluß der steu-
erlichen Berücksichtignrng von Kosten für Diätverpflegung,

- Gewährung von allgemeinem Kindergeld anstelle von Kinder-
freibeträgen bei der Einkommensteueri (die Neuregelung
bewirkt gegenüber dem alten Recht ein steuermehraufkom-
men, das durch Tarifänderungen und andere Vergünstigun-
gen allerdings überkompensiert wird) .

B e g r i f f s b e z Lehun g e n : Die Lohnsteuer
der Lohnsteuerpflichtigen unterscheidet sich von der Lohn-
steuer (Statistik über den Steuerhaushalt) als kassen-

-4-
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mäßige Steuereinnahme wie folgt: Die Lohnsteuer der Lohn-
steuerpflichtigen umfaßt die für das jeweilige Erhebungs-
jahr (Kalenderjahr) abzuführenden Jahreslohnsteuerbeträge
unter Berücksichtigung des Lohnsteuer-Jahresausgleichs,
gleichgüItig, wann sie tatsächlich gezahlt werden' Bei
äer kassenmäßigen Lohnsteuer (dem Lohnsteueraufkommen)
handelt es sich dagegen r:rn die innerhalb eines bestimmten
Zeitraums in die Finanzkassen von Bund und Ländern ge-
flossenen und um gewisse Leistungen gekürzten Beträge,
gleichgüItig, für welches Jahr sie gezahlt und ob sie
durch Erstattungen gemindert werden.

während sich die Lohnsteuer der Lohnsteuerpflichtigen auf
die Lohneinkünfte von unbeschränkt oder beschränkt steuer-
pflichtigen Arbeitnehmern erstreckt, bezieht sich die
Einkommensteuerschufd (Einkommensteuerstatistik) auf sämt-
liche Einkunftsarten, jedoch nur, soweit es sich um

steuerpflichtige Einktinfte von unbeschränkt Einkommen-
steuerpf Iicht igen handelt.

a
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Lohnsteuer-
statistik
ab 1951

B e g r i f f s i n h a 1 t : Natürliche Personen, die
als unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer der Einkommensteuer unterliegen.

AIs unbeschränkt steuerpflichtig gelten Arbeitnehmer, vrenn
sie im Inland einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
haben. Arbeitnehmer, die weder ihren !{ohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sind beschränkt
steuerpflichtig.

AIs Arbeitnehmer gelten Personen, die im öffentlichen oder
privaten Dienst angestellt oder beschäftigt sind oder waren
und aus diesem oder einem früheren DienstverhäItnis Ar-
beitslohn beziehen oder bezogen haben, sowie die Rechts-
nachfolger dieser Personen, soweit sie Arbeitslohn aus dem
früheren Dienstverhältnis ihres Rechtsvorgängers beziehen.

Die Lohnsteuerpflicht ist eine besondere Art der Einkommen-
steuerpflicht. Die Besonderheit besteht vor allem darin,
daß die Steuer bereits vom Arbeitgeber durch Abzug vom
Arbeitslohn einbehalten wird (Quellenabzugsverfahren) .

Einbezogen werden sowohl zur Einkonruensteuer veranlagte
(gemäß § aS einXommensteuergesetz) als auch nichtveranlagte
Arbeitnehmer. Zur Einkommensteuer werden Arbeitnehmer -
auch wenn ihr Arbeitgeber die Lohnsteuer einbehalten hat -
dann veranlagt, vrenn sie entweder individuell oder - bei
zusanmenveranlagten Ehegatten - mit ihren zusammengerech-
neten Lohneinkünften bestimmte Einkommensgrenzen überstel-
gen oder außer den Lohneinkünften noch andere Einkünfte
beziehen oder wenn andere Tatbestände zutreffen, die zu
einer Veranlagung führen. 1)

grbeitnehmer, deren Lohnsteuerbelege keinen eingetragenen
Bruttolohn aufweisen, werden nj-cht einbezogen.

1) Zu Einzelheiten siehe insbesondere §§ 1, 19,38 und 46
EinkommensteuergeseEz i.d.F.v. 5.L2.L977 (BGBI. I S.
2365) sowie § 1 ronnsteuer-DurchführungsverordnunS i.d.
F.v. 21.2.19'78 (BGBI. I S. 307). - 2 -
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Bei Ehegatten, die beide Arbeitslohn bezogen haben (dop-
pelverdienende Ehegatten), wird jeder Ehegatte als ein
Fall (Individualzählung) gerechnet. Dies geschieht auch
dann, wenn ein gemeinsamer maschineller Lohnsteuer-Jahres-
ausgleich oder eine maschinelle Veranlagung durchgeführt
wird.

Die LohnsteuerfäIle werden gegliedert nach der Höhe ihres
jeweiligen individuellen Bruttol-ohns nachgewiesen.

Anderungen im ZeL tablauf :
Im Zeitablauf sind methodische Anderungen bezüglich des
Zugriffs auf maschinelle Datenträger eingetreten.

B e gr i f f s b e z j-ehun ge n : Soweitbei ge-
meinsamem Lohnsteuer-Jahresausgleich, Arbeitnehmer-Veran-
lagung oder zusarnmengeführten Lohnsteuerkarten beide Ehe-
gatten Arbeitslohn beziehen, werden sie normalerweise bei
der sog. Individualzählung als zwei LohnsteuerfäI1e, aber
als ein LohnsteuerpfTichtiger (Lohnsteuerstatistik) ge-
zählt.
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Lohnsteuer-
statistik
ab 1958

B e g r i f f s i n h a I t : Natürliche Personen, die
als unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige Arbeit-
nehmer der Einkommensteuer unterliegeni Eheleute, die bei-
de Arbeitslohn beziehen, werden hierbei in der Regel je-
weils als ein Lohnsteuerpflichtiger gezählt.

AIs unbeschränkt steuerpflichtig gelten Arbeitnehmer, wenn
sie im Inland einen V{ohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt haben. Arbeitnehmer, die weder ihren Wohnsitz noch
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, sind be-
schränkt steuerPf Iichtig.

Als Arbeitnehmer gelten Personen, die im öffentlichen oder
privaten Dienst angestellt oder beschäftigt sind oder ware
und aus diesem oder einem früheren Dienstverhältnis Ar-
beitslohn beziehen oder bezogen haben sowie die Rechts-
nachfolger dieser Personen, soweit sie Arbeitslohn aus
dem früheren Dienstverhältnis ihres Rechtsvorgängers be-
ziehen.

Die Lohnsteuerpflicht ist eine besondere Art der Ein-
kommensteuerpflicht. Die Besonderheit besteht vor allem
darin, daß die Steuer bereits vom Arbeitgeber durch Ab-
zusJ vom Arbeitslohn einbehalten wird (Quellenabzugsver-
fahren) .

Einbezogen werden sowohl zur Einkomnensteuer veranlagte
(gemäß § +e BinXommensteuergesetz) als auch nichtveran-
lagte Arbeitnehnet. Zit Einkommensteuer werden Arbeit-
nehmer - auch wenn ihr Arbeitgeber die Lohnsteuer einbe-
halten hat - dann veranlagt, wenn sie entweder individuell
oder - bei zusammenveranlagten Ehegatten - mit ihren
zusanmengerechneten Lohneinkünften bestimmte Einkommens-
grenzen übersteigen oder außer den Lohneinkünften noch
andere Einkünfte beziehen oder wenn andere Tatbestände
zutreffen, die zu einer Veranlagrung führen.1)

1 ) Zu Einzelheiten siehe insbesondere §§ 1 , 19 , 38 und 46
Einkommensteuergeser.z L.d.F.v- 5-L2-1977 (BGBI. I S'
2365) sowie § 1 r,ohnsteuer-Durchführungsverordnung i'd'
F.v. 21.2.1978 (BGBI. I S. 307). - 2 -
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Erfaßt wird jeder lohnsteuerpflichtige Arbeitnehmer, für
den eine Lohnsteuerkarte mit eingetragenem Bruttolohn
vorhanden ist-.

Ehegatten, die beide Arbeitslohn bezogen haben (doppel-
verdienende Ehegatten) und für die ein gemeinsamer ma-
schineller Lohnsteuer-Jahresausgleich oder eine maschi-
nelle Veranli'.gung durchgeführt wird, werden aufgrund
ihrer Erfassung über maschinelle Datenträger als ein
Steuerpflichtiger erfaßt. Das gleiche gilt für die an-
hand der Lohnsteuerkarten (manuelle FäIIe) erfaßten Ehe-
gatten, deren Lohnsteuerkarten zusanmengeführt werden
können.

Die Lohnsteuerpflichtigen werden gegliedert nach der
Höhe ihres jeweiligen Bruttofohns nachgewiesen'

Anderungen im zei tablauf : Im
Zeitablauf sind methodische linderungen bezüglich des Zu-
griffs auf maschinelle Datenträger eingetreten'

Begrif f sbezL ehungen: Sol"eitbeige-
meinsamem Lohnsteuer-Jahresausgleich, Arbeitnehmer-ver-
anlagung oder zusammengeführten Lohnsteuerkarten beide
Ehegatten Arbeitslohn beziehen, werden sie normalerweise
als ein Lohnsteuerpflichtiger, bei der sog. Individual-
zählung aber als zweL Lohnsteuerfä7le (Lohnsteuersta-
tistik) gezählt.

D le E inkonmtensteu erp f 7 icht i gen ( Einkornmensteuer stati stik )

mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit stellen eine
Teilmenge der Lohnsteuerpflichtigen dar: Nur zu den Lohn-
steuerpftichtigen, aber nicht zu den Einkommensteuer-
pflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
rechnen steuerpflichtige Arbeitnehmer, die Lohneinkünfte
bis zu einer bestirnmten Höchstgxelze beziehen und nicht
über andere Einkünfte verfügen, ferner alle nur beschränkt
steuerpflichtigen Arbeitnehmer, unabhängig von der Höhe
ihres Arbeitslohns.
Zusammenveranlagte einkommensteuerpflichtige Ehegatten
werden als ein Einkommensteuerpflichtiger erfaßt; ebenso
werden Ehegatten, die jeweils beide Arbeitslohn beziehen,
soweit möglich als ein Lohnsteuerpflichtiger nachgewiesen.

t
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LT'FTREINITALTT'NG

0tl(.llr.:

GBt(.flr.(n) :
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Statistik/
cültlgkeitszeitraum 1 f f sinhal t/Anderungen im Zeltabrau f / Begr Lf fsbez iehungen

Statistik der
Investitionen
für Umweltschutz
irir Produzierenden
Gewerbe

ab 1975

B e g r i f f s t n h a I t : Der Luftrelnhaltung
dienen fuilagen und Einrlchtungen zur Beselttgungl
Verringerung oder Vermeidung von luftfremden Stoffen
(Gase, DÄmFfe, Stäube, Aerosole und Tröpfchen) in
Abluft/Abgas.

Nachgewlesen werden Ilmweltschutzinvestitionen der
Unternehmen und Betriebe für die Luftrel-nhaltung.

,Zu den Investitionen frlr die Luftreinhaltr:ng rechnen
z.B. Relnigungsanlagen filr Abluft und Abgas (etnscht.
Absaugvorrichtungen), Feuerungsunstellungen zur Ver-
wendung emlssionsarner Brennstoffe, überwachungsanlagen,
Schutzanpflanzungen, soweit sle in einer Genehmigungsur-
kunde vorgeschrieben wurdenr Pllotanlagen zur Ent-
wicklung von Elnrichtungen und Verfahren zur Be-
seitlgung, Verrlngerung oder Ver::sreidung von luft-
fremden Stoffen.

N1cht zu den fnvestitlonen filr die Luftreinhaltung
rechnen Investl-tionen, dle aus Grilnden des Arbelts-
schutzes vorgenoturen tfllrden.

I
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- Definitionskatalog -
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Ecgrlff:

MARKTFRUCHTBETRIEBE

Statistik/
cültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung l97L
(VoIIerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche Be-

triebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem schwerpunkt

in der Landwirtschaft, die in den Produktionszweigen
Intensivfrüchte r:nd Extensivfrüchte standarddeckungsbei-
träge erwirEschaften, die zusaürmen§Jenommen gleich oder

größer als 50 t des Standarddeckungsbeitrages des Betrie-
bes sind.

Der wirtschaftliche schwerpunkt der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe liegt im Produktionsbereich
Landwirtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirt-
schaf t einen Standarddeckr.mgsbeitrag erwirtschaf ten, der
gleich oder größer als 75 t des Standarddeckungsbeitrages
des Betriebes ist.

Zum Produktionsbereich Landwirtschaft rechnen die Pro-
duktionszweige Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, Milch-
vieh, Rindermast, Schweine, Geflügel, Weinbau, Hopfenbau
und Obstbau.

Die Intensivfrüchte umfassen Kartoffeln, zuckerrübenrGe-
müse, Spargel, Erdbeeren (im l{echsel mit landwirtschaft-
lichen Kulturen), Tabak, Rüben'und Gräser zr)r Samenge-
winnung, alle anderen Handelsgewächse-

Die Extensivfrüchte r:rufassen särnttiche Getreide- und HüI-
senfruchtarten, Winterraps, SomnerraPs, Vtinter- und Som-
merrübsen.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines
Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen und land- und/
oder forstwirtschafttiche Erzeugrnisse hervorbringen.

zu Ej-nzelheiten der zuordnung von Frucht- bzw. vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Be-
rechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Be-
triebssgs tematik.

I
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Statlstik/
GüI tlgkeitszeitraum Begrt f f sinhalt/linderungen im' Zeltablauf /Begrl f f sbez tehungen

I Produktions-
Ellbericht
ab 1962

B e g r I f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warenarten)
aus der Warengruppe

Maschinenbauerzeugnlsse (einsch1. Warengruppe 32
Iokonotlven und Ackerschlepper)

des systematlschen warenverzeichnlsses frlr die rndustriesta-
tlstlk, Ausgabe 1970, dle zu den rnvestitionsgütern zähren.

Als rnvest,itionsgrlter gerten *"r.rr, die von der rndustrie her-gestellt werden, aIs technisch fertig (investltlonsreif) ange_
sehen werden und die überwtegend von unt,ernehnen oder vo!0 staatals Anlagegüter gekauft werden.

Zu den Maschlnenbauerzeugnlssen rechnen im wesentlichen:
Metallbearbeltungsmaschinen der spanrosen und der spanabhebenden

Formung,
Hütten- und Walzwerkselnrichtungen,
Industrieöfen,
GieBereirnaschlnen, .
Prüfmaschinen,
Maschinen zum Be- und verarbeiten von Horz, Bein, Ilartkautschuk,
Kork, Kunststoff und ähnlichen harten Stoffen,

Autogengeräte und -maschineri,
Lokomotiven,
Dleselmotoren. (ohne solche für Kraft.fahrzeuge), Kesse1- und
Kolbendampfmaschlnen, Daropfturbinen, Wasserkraftmaschinen,
Verbrennungsturbinen,

Verdichter und Vakuumpumpen,
Druckluftgeräte und -werkzeuge,
lufttechnische Einzelapparate und An1agen,
gewerbliche Kühlmöbel und -geräte, KäIt,emaschinen und -anlagen,
Flüssigkeitspumpen,
Maschinen für dle Verarbeltung von Grnrnri und Kunststoff,
Maschinen für die Bauwirtschaft,
Maschinen für die Baustoff-, Keramik- und claslndustrie,
llaschlnen r.rnd Einricht,uilgen fiir den Bergbau,
Trocknungsanlagen und -rnlschinen,
Lancmaschinen, landwirtschaftliche Fördcr- und Translrortmittel,
llilchr.rirtschaf t.1 iche Maschirren, Ackersc,.hlepper, Maschinen f ürdie Narhrungsnrittelindustrie und verwandte Gebiete,

-2



!

Stand:65.95..96

Außenhandel s-
stat.istik
ab 197o

Blatt-,'lr.: 2

Elnzelapparate und -maschinen sowie Anlagen für die chemische
und verwandte Industrj.e,

Waren- und Leistungsautomaten,
Groß- und Schnellwaagen,
Krane und Hebezeuge,
Flurförderzeuge ,
Gleis- und Drahtseilförderer, Stetigförderer, Aufzüge,
Papier- und Druckereimaschinen,
Textilmaschinen, Nähmaschinen (ohne Haushaltsnähmaschinen),
Yläscherei- uncl verwandte Maschinen für gewerbliche Zwecke,
Schuh- und Lederindustriemaschj.nen,
Feuerwehrgeräte, Eisenbahnsicherungsanlagen,
Getriebe, .

Geldschränke und Tresoranlagen,
Geräte für. ölhydraulische Anlagen und pneumatische Steuerungen,
Montagearbeiten.

Nicht zu den Maschinenbauerzeugnissen rechnen:

Maschinen- und Präzisionswerkzeuge für die [tetall- und Werk-
stoffbearbeitung,

Ottorctoren,
Druckluftsysteme zur Betätigung von Bremsen für Schienenfahr-
zeuge,

Zubehörteile für Textilmaschinen,
Haushal tsnähmaschinen,
Walzengravuren,
Zahnräder, WäIzlager, Gleitlager, Kupplungen und sonstige An-
triebselemente,

ArDaturen.

B e g r i f f s i n h a I L : Wie unter 1., jedoch ohne
libntagearbe iten

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach
dem !'larenverzeichnis für die Außenhandelsstatist.ik (l^1.\) vrerden
auf die entsprechenden Positionen Ces Systcmatischen t^rarenvcr-
zeichnisses für die Indrrstriestatj.stik (WI) umgeschlüssclt. Da
im wr die waren in erstcr Linie nach produktionswirtschafLri.chcn,
im WA <lager1c.n nach zollt.cchrrischcn (matt:riaJ.miß igcn) Krit.cricr:
gegliedcrt- werdcn, können sich bei <ier GegenübersLeIl_unc_1 geriri-
fügige Abr,uoichungen ergeben.

(

t)tl( - Nr:

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Eegrl ff:
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6BK - tlr(n):

2605, 599, 1097, 4456

statistik/
Gü Itigkeitszei traum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen
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Stand:65.ot.to

3. Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1968

Blatt-llr.: 3

Dle Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitions-
gütern erfolgt in Anlehnung an die Warenausvrahl, die zur Be-
rechnung des Index der industriellen Bruttoproduktion für In-
vestitionsgüter und Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Be g rl f f s b e z Lehu ng e n : ZurAbgrenzung ge-
genüber den ffaschinen und naschineTTen NtTagen (Außenhandels-
statistik) siehe dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren (Warenarten)

aus der Warengruppd 32 "Maschinenbauerzeugnisse" des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die Industriestisti-k, Aus-
gabe 1975.

Einbezogen sind Metallbearbeitungsmaschi-nen der spanabhebenden
und spanlosen Formung, Holzbe- und -verarbeitungsmaschinen,
Maschinen- und Präzisionswerkzeuge, Baumaschinen, Maschinen
und Geräte für die Bodenbearbeitung, Ackerschlepper, Nahrungs-
mittelmaschinen, Stetigförderer, Feuerwehrgeräte und Armaturen

AIIe übrigen Erzeugnisse dieser Warengruppe (2.B. Motoren,
Turbinen, Krane) sind nicht berücksichtigt.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

0fl( - llr:8e9rl ff:

I,IASC TI I N ENBAUERZ EUGN I S S E

2605, 599, 1091, 4456
GBl( . ttr(n)

StatsisLik/
Gü1 tigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen 1m Zeltablauf/Begriffsbezi-ehungen
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0FK-Nr.:

0BK-ilr.(n):
564, 2604, 486'.r.

MASCHINEN UND MASCHINELLE ADILAGEN

Eegrt ff:

Begriffsinhalt/Anderunqen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
cüItigkeitszeitraum

1 Außenhandels-
statistik
1960 bis 1974

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte lilaren (Waren-

nummern) des Vtarenverzeichnisses für die Außenhandelssta-

tistik, die im wesentlichen den Vrlarengruppen

Maschinenlrauerzeugnisse !'Iarengruppe 32

Büromaschinen; Datenver- " 50
arbeitungsgeräte und -ein-
richtungen

des Systematischen Vtarenverzeichnisses für die Industrie-

statistik-, Ausgabe lg7), entsprechert und zu den rnvesti-
tionsgütern zählen.

AIs Investitionsgüter gelten Waren, die von der Industrie
hergestellt werden, als technisch fertig (investitions-
reii) angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen
oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden'

Zu den Maschinen und maschinetlen Anlagen rechnen im
wesentlichen:
Metallbearbeitungsmaschinen der spanlosen und der spanab-
hebenoen Formung,

Hütten- und Walzwerkseinrichtungen,
Industrieöfen,
Gießereimaschinen,
Prüfmaschinen,
Maschinen zrm Be- und Verarbeiten von HoIz' Bein' Kork'
Kunststoff und ähnlichenharten Stoffen'

Autogengeräte und -maschinen,
Lokomotiven,
Dieselmotoren (ohne solche für Kraftfahrzeuge und für den
Schiffsantrleb) ,

Kessel- und Kolbendampfmaschinen, Dampfturbinen'

2
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T{ASCSINEN I,ND !'IASCEINEI,LE N{I.AGEN

Eegrl ff:

Statistlk/
Gü Itigkeltsze ltraLlsl Begr t f f stnhal t/Anderungen lm Zeltablauf /Begrl f f sbez leh

Ve rbrennr:n gs turb J.nen,

Verdl-chter und Vakuuupuqlen, Druckluftgeräte und -werk-
zeuge, Iuf,ttechnische Elnzelapparate und Anlagen,

gewerbllche Krlhlnöbel und -geräte, KältemaschLnen
und -anlagen,

Fltissigkeitspumpen ,

t'taschlnen frlr dte Verarbeltung von Gu?ffitt und Kunststoff ,

Maschinen frlr d.ie Bauwlrtschaft,
Maschinen frlr die Baustoff-, Keralk- und Glaslndustrle,
MaschLnen und ElnrLchtungen filr den Bergbau,

Trocknungsanlagen und -naschlnen, Landmagchlnen, Iandwlrt-
schaftllche Förder- und Transportolttel, !4ilchwirtschaft-
liche Maschinen, AckerschlePper,

Maschlnen frlr dle Nahrungsrolttellndustrle und ver*randte
Cebiete,

Elnzelapparate und -naschinen sowle Anlagen für dle
chernische und vertrvandte Indus lrle,

lilaren- und I€istungsaut@aten,
Groß- und Schnellwagen,
Krane und Eebezeuge,
Flurförderzeuge, Glel-s- und Dralrtsellförderer, Stetigför-
derer, Aufztlge,

Papier- und DruckereLroagcttinen,
Textifuuaschlnen, §ähroaschlnen (ohne Eaushaltsnähmaschlnen)
wascherel- und venrandte Maschlnen für gewerbllche zwecke,

Schuh- und LederLnduetrleuagchinen,
Feue rwehrgeräte r Eieenbahne lche rungsan lagen,
Getrlebe,
Geldschränke und Tresoranlagen,
Geräte für öIhydraullsche Anlagen und pneumatische
Steuerungen,

-3-
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MASCHINEN TJND !,IA.SCHINELLE ATILA@N

Eegrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Schreibmaschinen,
Rechenmaschinen,
Abrechnungs- (Buchungs- ) Maschinen und Registrierkassen,
vervielfältigungs-, Adressier- und sonstige Büromaschinen,

Kopier- und LichtpausaPparate,
Geräte und Einrichtungen der automatischen Datenver-
arbeitung.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung
nach dem warenverzeichnis für die Außenhandelsstatistik
([rIA) werden auf die entsprechenden Positionen des systema-
tischen warenverzeichnisses für die Industriestatistik
(WI) umgeschlüsselt. Da im WI die Waren in erster Linie
nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zo11-
technischen (materialnäßigen) Kriterien gegliedert werden,
können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Ab-
weichungen ergeben.

Die Aufteilung der lilaren nach verbrauchsgütern und Investi
tionsgütern erfolgt in Anlehnung an die warenauswahl, die
zur Berechnung des Index der industriellen Bruttoproduktio
für Investitionsgüter und verbrauchsgüter getroffen wurde.

Be g r i f f s b e z ieh un 9e n : Maschinen und
maschinelle Anlagen sowie Maschinenbauerzeugnisse (Produk-
tions-Eilbericht, Außenhandelsstatistik) unterscheiden si
in einigen vtaren. Nur zu den Maschinen und maschinellen
Anlagen rechnen die Büroraschinen, Datenverarbeitungsgerä
und -einrichtungen. Nur zu den Maschinenbauerzeugnissen
rechnen Dieselmotoren, Dampfkraftmaschinen und Dampftur-
binen für den Schiffsantrieb, Wasserkraftmaschinen, Groß-
Kompressoren, Rohrpostanlagen, Maschinen zur Herstellung
von Fußbodenbelag, stufenlose @triebe und auf LKI{-Eahr-
gestelle montierte Krane und Bagger.

-4-
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GüItigkeitszeitraurn Begr I f f slnha 1 t,/Anderungen fun Zeltablauf /Begrl f f sbez iehung

2 Statistik der
Investitionen
für Umwelt-
schutz im
Produzieren-
den @werbe

ab.1975

B e g r t f f s 1 n h a I t : Zugänge an er:worbenen und

selbsterstellten' Maschlnen und naschlnellen Anlagen sowle

Betrlebsausatattungen (e1nschl. Werkzeuger Pnlf- und

l,teßnlttelr Fatrrzeuge rrnd Schiffe) .

Einbezogen slnd auch ln steuerrechtlichen Sinne gering-
wertige Wlrtschaftsgtlter, wenn sl-e aktiviert wurden'

Dte Zugänge an sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Hersteilungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur einbe-
zogen, sowelt sie abgerechneten Tellen von im Bau befind-
Ilchen Anlagen entsprechen und aktiviert slnd'

Be gr I f f sb e z Leh un ge n : DerBegriff
Maschinen und maschinelle Anlagen entsprlcht weitgehend
dero Begriff Maschinen und naschineTTe Anlaqen, Betriebs-
tlnd Geschäftsausstattung (verschiedene Statistiken des
Produzierenden Gewerbes) .
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Brgrlff:

I'IASTSCHWE INEHALTI'NGEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum eegriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftl'iche
Betriebe, die Mastschweine halten.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
tiche Einheiten, die firr Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche mindestens 10 t ihrer !{aldfläche beträgt.

AIs Mastschweine gelten hier Schweine (einschl. Eber)
mit 20 kg und mehr Lebendgewicht, nicht jedoch die zur
Zucht bestimmten Schweine und die zur Zucht bestimmten
Jungsauen mit jeweils 50 kg und mehr Lebendgewicht (Zucht-
sauen)

AIs Halten von t'lastschweinen gilt das Unterbringen von
Mastschweinen in den StäIIen r:nd auf den F1ächen eines
landwirtschaftlichen Betriebs. Dazu gehören auch in
Pension aufgenornmene Mastschweine.

Nicht in den Nachweis der Mastschweinehaltungen sind
Forstbetriebe einbezogen, die Mastschweine halten.

Landwirtschaftliche Betriebe, die im Berichtszeitpunkt
mehrere Tierarten-halten, I^Ierden bei jeder dieser Tier-
arten als Tierhaltung gezählt.
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MATHE.UATIK (UND) NATURT{ISSENSCIIAFTEN

Eegrt ff:

Statistik/
cüItigkeitszeltralm Begrlff sinhalt/Anderungen im Zeltablauf/Begrlf fsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s I n h a I t : Zusammenfassung folgender
Studlenbereiche. an Hochschulen:

ab 7972 - Mathematik,
- Informatikr
- Physik, Astgohomie,
- Chemie,

- Pha:mazle,
- Biologie,
- Geowissenschaften (ohne Geographie),

- Geographie,
- Mathematik und Naturwissenschaften allgenein'

Nachgewiesen werden Abiturlenten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Mathematik oder Naturwissenschaften zu studieren'
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche
1972 bLs t979

B e g r i f f s i n h a I t : Zusamnenfassung folgender

Studlenbereiche an Hochschulen:

- Humanmedizin (ohne Zahnmedj-zin),

- Zahnmedizin,
- Veterinännedizin.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der
lbschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
medizinische Vlissenschaften zu studieren.

B e gr i f f s b e z Lehun gen : DieFächer-
gruppe Medizinische !{issenschaften ist bei der statistik
der Studien- und Berufswünsche, ab 1976, in die Fächer-
gruppe Humanmedizjn und den Studienbereich Vetetinär-
medizin aufgeteilt.
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Begrl ff:

MEHRPERSONENHAUSHATTE

Statistik/
GüItigkeitszeitraun Begr I f f slnhal t/Anderungen im Zeltablauf /Begrl f f sbez iehungen

1. Volks- und
Berufszählung
t97o-

B e g r i f f s i n h a I t : Privathaushalte,-
aus mehr als elner Person bestehen.

die

2. Vorausschätzung
der Privathaus-
halte
196.1 bis 1990

Prlvathaushalte sind Personengemeinschaften, die zusanmen
wohnen und eine gemeinsane Hauswlrtschaft führen.

Ausgehend vom Grad der durch Verwandtschaft und Verschwäge
rung bestehenden Beziehungen zwischen den Haushaltsmit-
gliedern werden 9 HaushaLtstgpen unterschieden.

Bei der Zuordnung von Personen zu Prlvathaushalten wird
von derBevöTkerung in PrivathaushaTten ausgegangen, hro-
durch Mehrfachzählungen von Personen mlt mehr als einero
glohnsitz - und damit auch von "Zweitwohnsitzen" - nur
zum Teil ausgeschlossen werden. Zu Einzelheiten siehe
unter Bevölkerung ln Privathaushalten.

Be gr i f f sb e z iehunge n : DieBegriffe
Mehrpersonenhaushalte und Mehrpersonenwohnparteien (Ge-
bäude- und Wohnungszählung 1968) bezeichnen etwa dj-e
gteichen Personenkreise. Zu beachten ist jedoch, daß bei
der Ermittlung der tlehrpersonennaushalte in der BevöIke-
rungsstatistik von der sog. Bevjlkeruäg in Privathaushalten
ausgegangen wird, wodurch z.T. auch Privathaushalte ein-
bezogen sein können, die für die dort wohnenden Personen
Zweitwohnsitze darstellen (z-S..Unterkünfte von Studenten
am Studienort, von Handlungsreisenden usw.). Oagegen sind
im Nachweis der Wohnparteien keine Eigentüner- und Mieter-
wohnparteien in Zweitwohnungen und -wohngelegenheiten ent-
halten. Reine lrlochenendwohnsitze sind weder in den Mehr-
personenhaushalten noch den -wohnpartelen enthalten.

B e g f 1 f f ? i n h a I t : Privathaushalte mit
deutschem llausha-Ltsvotstand, dl-e aus mehr als einer Person

bestehen.

Privathaushalte mlt deutschem Haushaltsvorstand sind
Personengemeinschaften, dle zusamnen wohnen und eine
gemeinsame Hauswirtschaft frfhren u4d deren Haushalts-
vorstand Deutscher ist.

-2-
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Begrl ff:

MEHRPERS ONENHAUS HALTE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehung

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird
von der deutschen BevöLketung .in Privathaushaften aus-
gegangen, wobei es zu Mehrfachzählungen von Personen mit
mehr als einer Wohnung kornmen kann. Zu Einzelheiten
siehe unter deutsche BevöIkerung in Privathaushalten.

Änderungen im Zei tablauf: Die
für 1961 und 197o als Vergleichszahlen nachgewiesenen
Daten beruhen auf Ergebnissen der jeweiligen Volks- und
Berufszählungen, die Daten für 1978 auf Ergebnissen des
Mikrozensus. Die Daten für 1980 und folgende Jahre stellen
geschätzte Werte dar.

Die für 1961 und 197o nachgewiesenen Vergleichsdaten um-
fassen alle Mehrpersonenhaushalte, also auch solche mit
nichtdeutschem Haushaltsvorstand.

1961 wurde bei der Zuordnung von Personen zu Privathaus-
halten von der wohnb.etechtigten: Bevö7kerun9 (ohne Anstalts
bevöTkerung) ausgegangen.

I
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Begrl ff:

MEHRPERSOlIEtrTPENPARTTIElC

Begrlf fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Gebäude- und
gtohnungszäh1ung
1968

B e g r i f f s i n h a I t : Wolnpartejen, die aus

mehr als elner Person bestehen.

Wohnparteien sind Personengemeinschaften, die zusam-
men wohnen und eine gemelnsame Hauswlrtschaft führen.

Nachgewiesen werden Elgentümet, Mieter und Untetmie-
ter, die Mehrpersonenwohnparteien darstellen- Im Nach-
weis der Elgentüner- und Mleterwohnparteien sind Vtohn-
parteien ln Zweitwolnwgen und -wohngelegenhelten
nlcht enthalten.

Be gr I f f s b ez tehun ge n : DieBegriffe
Mehrpersonenwohnpartelen und lfehrp et sonenhausha f te
(Volks- und Berufszäh1ung 1970) bezeichnen in etwa die
gleichen Personengemeinschaften. Zu beachten ist je-
doch, daB im Nachweis der Wohnparteien kelne Eigen-
trlmer- und Mleterwohnparteien in Zweitwohnungen und
-wohngelegenheiten enthalten sind. Dagegen wird bei der
Ermittlung der Mehrpersonenhaushalte in der BevöIke-
rungsstatistik von der sog. B"vöIkerung in Privathaus-
halten ausgegangen, wodurch z T- auch Privathaushalte
einbezogen sein können, die für die dort wohnenden
Personen Zweitwohnsitze darstellen (z-s. Unterkünfte
von Studenten am Studienort, von Handlungsreisenden
usw. ) . Reine Wochenendwohnsitze sind weder in den t'tehr-
personenvrohnpartelen noch den -haushalten enthalten.

!
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GBK.ilr.( n) :
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Begrl ff:

MIETE

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunge

.ude- und B e g r i f f s i n h a I t : Betrag, der mit.dem

Vermieter für die Überlassung der gesamten Wohneinheit

(einschl. der zur Wohneinheit gehörenden unterver-
mieteten näume) als Monatsmiete vereinbart war' unab-

hängig davon, ob er tatsächlich gezahlt wurde oder nicht'

szählung
958

Im monatlichen Mietbetrag sind finanzielle Vorleistungen
(Ifietvorauszahlungen, Mieterdarlehen, Baukostenzuschuß)
und die Beträge für Vlasser, Kanalisation, Straßenreini-
gung und Mirllabfuhr einbezogen.

Nicht enthalten sind die monatlichen umlagen für zentral-
heizung, warmvlasserversorgung, Garagenmiete' Untermieter-
zuschlag, Zuschlag für Möbelierung u'ä'
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I egrl ff :
I

I

MIETER

Statistlk/
GüItigkeitszeltraum Begrlffsinhalt/Anderungen lm Zeltablauf/Begrlf fsbeziehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung
t968

B e g r i f f s I n h a I t : Personen, die das Recht

zur wohnungsnutzung durch Mietvertrag mlt den Eigentümer

des Gebäudes oder der Vlohneinheit erworben haben'

Dabei ist es gleichgrlltig, ob für diese !{ohnelnheit zum
zeitpunkt der Erhebung tatsächlich Miete gezahlt wurde
oder nicht.

AIs Mleter gelten auch Inhaber von Dienst-r !{erks-,
Stifts-, Berufs- und Geschäftsmietwohnungen, ferner
Inhaber von Hausmeisterwohnungen, lilohnungen mlt Dauer-
wohnrecht und Altenteilerwohnungen.

Nachgewlesen werden Mietwohnparteien in I{oänungen und
wohngeTegenheiten (ohne Mieter von Zweitwohnungen und
-wohngelegenheiten) gegliedert nach der Zahl der Personen,
die zur Vlohnpartei gehören und nach der beruflichen
Stellung des Vorstands der Wohnpartei.

!{ohnparteien, deren vorstand Schüler oder Student ist, si
bei den Gesamtzahlen der Mietw')hnparteien und bei der
Gliederung nach der Größe der wohnPartei enthalten, nicht
jedoch bei der Gliederung nach der beruflichen stellung
des Vorstands der Wohnpartei, da dort die Nichterwerbs-
tätigen ohne Schäler und Studenten nachgewiesen werden.

tt
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B egrl ff:

MIETWOHNT'NGEN

Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begriff sbeziehungStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Gebäude- und
WohnungszähIung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen' die sich nicht

im Eigentum des Inhabers der Wohnung oder eines Mit-
glieds seines Haushalts befinden'

Hierbei ist es gleichgüItig, ob die Miete ganz oder teil-
weise erlassen ist oder tatsächlich gezahlt wird'

Zu den Mietwohnungen gehören auch Dienst-' Vterks-'
Stifts-, Berufs- und Geschäftsmietwohnungen' ferner
Hausmeisterwohnungen, Wohnungen mit Dauerwohnrecht und
Altenteilerwohnungen.

Mietwohnungen in Gebäuden, die 1949 oder später errich-
tet wurden, werden danach unterschieden, ob sie
öffentlich, d.h. aus t'litteln des sozialen Wohnungs-
baus, gefördert sind oder nicht' (Zu Einzelheiten siehe
unter öffentlich gefötderte Mietwohnungen in 1949 oder
später errichteten Gebäuden bzw' unter nicht öffent-
Tich qefördetten I'tietwohnungen in 1949 odet später
errichteten Gebäuden ) -

Be gr i f f sb e z Lehun g en : DieMietwoh-
nungen ergeben zusarrlnen mit d.en Eigentümen@.hnungen uni-
den -Leerstehenden wohnungen (jeweils Gebäude- und vloh-
nungszählung 1968) die Gesamtzahl det wohnungen'

n
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Ererlff:

MI I,CEKUHHAI,TT'I{GEN

Begriffsinhalt/Anderungen irn Zeitablauf/Begriff sbeziehungStatistlk/
Gültigkeltszeitraum

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r 1 f f s I n h a I t : Landwittschaftliche
Bettiebe, dte l'lllchkühe halten.

Landwlrtschaftliche BetrLebe slnd technisch-wirtschaftlich
EtnheLten, dle ftlr Rechnung einee Inhabers (des Betriebs-
inhabers) bewlrtschaftet werden, elner einzlgen Betriebs-
frShrung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbrlngen r:nd deren landwlrtschaftllch genutzte Fläche
mlndestens 10 t ihrer waldfläche beträgt.

AIs Mtlchkrlhe gelten Käher die zur Mllchgewinnung bestimmt
und zwei Jahre und älter sind. Nicht dazu gehören die
Ammen- und trtutterkrfhe, d.h. Krfhe, die das ganze Jahr nicht
gemolken werden und deren Milch nur von Kälbern verbraucht
wlrd.

Als Halten von Milchkühen gIlt das Unterbringen von Milch-
kühen ln den Ställen und auf den Flächen eines landwirt-
schaftlichen Betriebes. Dazu gehören auch etwaige in
Pension aufgenommene Mllchkühe.

Nicht in den Nachweis der Mllchkuhhaltungen sind Forst-
betriebe einbezoggn, dle Milchktlhe halten.

Landwirtschaftliche Betriebe, die im Berichtszeitpunkt
mehrere Tierarten halten, werden bei Jeder dieser Tier-
arten als Tlerhaltung gezählt.

Be g r i f f sb e z tehun g e n : Die Begrlffe
Milchkuhhaltungen und -IandrvirtschaftTiche Betriebe mit
MiTchkithen (Landwirtschaftszäh1ung 1971) sind synonym-

Die Milchkuhhaltungen sind Teil der Rindviehhaltungen
(Landwirtschaftszählung 1971), d.s. landwirtschaftliche
Betriebe, dle Rinder halten. Zu den Rindviehhaltungen
zählen neben den Mllchkuhhaltungen auch landwirtschaft-
liche Betriebe, die neben Milchkrlhen noch andere Arten
von Rindern (2.g. Zucht'rinder, ltlastrLnder) oder nur
andere Arten von RLndern halten.
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MINERAIöLERZEUGNISSE

Brgrlff

Begriff sinhalt/Anderungen' i, Z.it.blauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(warenarten) aus der vrTarengruppe 22 "Mineralölerzeug-
nisse" des Systematischen warenverzeichnisses für
die Industriestatistik, Ausgabe L975.

ab 1968

Einbezogen sind Kraftstoffe, HeizöIe, FIüssiggas
(ohne sonstige Raffineriegase), Schmiermittel und
Paraffine. 

I

Nicht berücksichtigt sind Rohbenzin (Naphta),
Bitumen, Vaselin, Petrolkoks sowie sonstige Mineral-
ölerzeugnisse.

t
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I4ITHELEENDE ( R) FN,IILIENATiIGEHöRIGE (R)

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/ltnderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehung

B e g r I f f s i n h a I t : Personen, die in Unter-

nefunen, Bettieben oder ärDeitsstätten, die von einem

llitg1ied ihrer Familie als Sel,bständiger oder fätiger
Inhaber geleitet werden, mitarbeiten, ohne hierfür Lohn

oder Gehatt zu beziehen und ohne daß für sie Pflichtbei-
träge zur gesetztichen Rentenversicherung gezahlt werden.

Für die Zuordnung von Personen zu den Mittrelfenden Fami-
lienangehörigen ist es unerheblich, welche Arbeitszeit
von ihnen geleistet wird und ob sie nit dem selbstaindigen
(Tätigen Inhaber) in gleichen Haushalt wohnen'

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2'

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden

deutscheStudjenanfänger,dieaufdenlmatrikulatj-ons-
papieren als letzte berufllche Steltung des vaters (der

Mutter) "t{ithelfende(r) Favnl licnangehörige (r) " eingetragen

haben.

Die berufliche Stellung des Vaters (der t'lutter) wird
auch berücksichtigt, wenn diese (r) bereits verstorben ist.

Be gr i f f sb e z Leh un ge n : DerBegriff
lliüretfende Familienangehörige ist ln den einzelnen sta-
tistiken gleich abgögrenzt; in der Studentenstatistik
handelt es sich jedoch u.m deutsche Studienanfänger' die
auf den Inmatrikulationspapieren als berufliche stellung
des Vaters (der lrlutter) "t4ithelfende(r) Familienange-
hörige(r) " eingetragen haben.

Unterschiede in den Zatrlen über Mittrelfende Fanilienange-
hörige zwischen der volks- und Berufszählung und dem t'11-

krozensus einersdits sowle der Arbeitsstättenzählung
andererseits ergeben slch auch daraus, daß ein t{it}relfen-
der Familienangehöriger in mehreren .lrbeitsstätten be-

-2-

t

1.1 Volks- und
Berufszählung
t97'U.

1.2 Arbeitsstätten-
zählung 1970

1.3 l4ikrozensus
ab 1954

2. Studenten-
statistik
ab !{interse-
mester 1976/77

ß

t
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GBK-I{r.( n) :I4II]TIELEENDE (R) FNiIILIENANGEHöRIGE (R)

Eegrl ff:

Begriff sinhalt/Anderungen im zeitablauf/Begrif f sbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeit-raum

schäftigtunddaherinderArbeitsstättenzählungmehrfach
erfaßt und nachgewiesen sein kann' In der Volks- und Be-
rufszählungundimt,likrozensuswirdjedert'lithelfende
Familienangehörige nur einmal erfaßt, da die einzelne
person bzw. der iaushalt und nicht die Arbeitsstätte Er-
hebungseinheit ist.

VonderunterschiedlichenBerücksichtigungdergeleisteten
Arbeitszeitabgesehen,beschreibendieBegriffeMit}relfen-
deFamilienangehörigeundunbezahTtmitheTfendeFaniTien-
angehörige (Handwerkszählung 1977) den gleichen Personen-
kreis.

Im Unterschied zu den MiÜrelfenden Familienangehörigen
umfassen die Fami-l ienatbeitsktäfte ( in Erhebungsmonat)
(StatistikderArbeitskräfteinderLandwirtschaft)sowie
die ramj-Z ienatbeitsktäfte, mit betrieblichen Arbeiten
(ohneHaushaltdesBetriebsinhabers)beschätti7t(Land-
wirtschaftszählunglg7I)auchdieBetriebsinhaber.Fürdie
Zurodnung zu den Fa:nilienarbeitskräften ist außerdem ihre
Zugehörigkeit zun Haushalt des Betriebsinhabers maßgebend
und nicht die Frage, ob sie Lohn oder Geha1t beziehen:
Familienangehörige, die z.B. in einem Lohn- oder Gehalts-
verhältnis zum Betrieb stehen, zählen nicht zu den t'tit-
helfenden Familienangehörigen, können aber zu den Fami-
lienarbeitskräften rechnen .

il
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NAIIRI'NC,SI,1I gTE L PFI,A}IZLI CIIEN T'RSPRT'NGS

BcArlff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

,ußenhandels-
tatistik

ab 1950

Begriffsinhalt:Erzeugnissepflanzlichen
Ursprungs, die überwiegend zur Ernährung von Menschen'

zur Fütterung von Tieren oder zu zi-erzwecken dienen.

Die Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs umfassen ausge-
wählte Waren (Warennummern) des $larenverzeichnisses für
die Außenhandelsstatistik.

Im wesentlichen zählen dazu:1)

Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Hirse und sonstiges
Getreide,

Reis, MüIlereierzeugnisse, I'lalz, nichtöIhaltige Sämereien'

Hülsenfrüchte zur Ernährung, Hülsenfrüchte zur Vieh-
fütterung,

Grün- und Rauhfutter,
Kartoffeln, andere Hackfrüchte,
Gemüse und sonstige Küchengewächse,

Obst, Südfrüchte,
Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte u' dgI"
Rohkakao, Kakaoerzeugnisse, Gewürze, Zucker'
öIfrüchte zur Ernährung, pflanzliche ÖIe und Fette zur
Ernährung, Margarine und ähnliche Speisefette'

öIkuchen, Kleie, sonstige Abfallerzeugnisse zur Vieh-
fütterung, sonstige pflanzliche Nahrungsmittel'

Iebende Pflanzen und Erzeugnisse der Zietqärtnerei '

1) ZrJ weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhan-
deI, Reihe 3, Außenhandel nach L€indern und Warengrup-
pen, Anhanq 2z Gegenüberstellung der Warengruppen und

-untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerb-
lichenVlirtschaftundderNummerndeswarenverzeichnis-
ses für die Außenhandelsstatistik '

-2-
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NAHRT'NGSMITIEL PFI.ANZLICHEN T'RSPRUNGS

8e9rl ff:

Stati,stik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s b e z i e hu n sJ e n : ZurAbrenzung
gegenüber den pflanzlichen Produkten (Statistik der Er-
zeugerpreise landwirtschaftlicher und forstwirtschaft-
licher Produkte) siehe dort.

Die Zusanmenfassung der Positionen Nahrungsmittel pflanz-
lichen Ursprungs und Genußmjttel, (Außenhandelsstatistik)
entspricht der Position Ernährungsgüter pflanzTichen
llrsprungs (Statistik der Außenhandelspreise) .
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NAIIRUNGSI4ITTEL TIERISCHEN I'RSPUNGS

Ergrlff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraust Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Außenhandels-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Erzeugnisse tierischen
Urspungs, die überwiegend zur Ernährung von Menschen

oder zur Fütterung von Tieren dienen.

Die Nahrungsmittel tierischen Urspungs umfassen ausge-
wählte waren (!{arennurmtern) des !{arenverzeichnisses für
die Außenhandelsstatistik.

Im wesentlichen zählen dazu:
l,Iilch, Butter, Käse,

1)

Fleisch und Fleischwaren, Därme,

Fische und Fischzr:bereitune,en,
walöt zur Ernäihrun§J, schmalz, TaIg, andere tierische Fette
und öIe zur Ernährurl![ r

Eier, Eiweiß, Eigelb,
Honig,
Fischmehl.

B e g r i f f s b e z ie h un g e n : ZurAbgrenzung
gegenüber den tierjschen Produkten (statistik der Erzert-
gerpreise landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher
Produkte) siehe dort.

Die Zusammenfassung der Positionen Nahrungsmittel tieri-
schen ursprungs und Lebende Tiere (Außenhandelsstatistik)
entspricht der Position Ernährungsgütet tietischen ur-
sprunqs (Statistik der Außenhandelspreise) '

1) zu weiteren Einzelheiten siehe Fachserie 7, Außenhande
Reihe 3, Außenhandel nach Ländern und Warengruppen,
Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -un-
tergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerbli-
chen !{irtschaft und der Nurnnern des !{arenverzeichnisses
für die Außenhandelsstatistik.
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NEBENBERUFLICH . (STUNDEITWEISE BESCHÄFTIGTE). LEHRER

Eegrl ff:

Stattsttk/
Gültigkeitszeltraum Begrl f f s inhalt/Anderungen tm zeltablauf /negrlf f sbeziehungen

B e g r i f f s I n h a I t : Lehrer, dle an Schulen der aII-
gemeinen oder berufllchen Aus- und Fortbildung weniger als 50 B

der gesetzlich oder vertraglleh festgesetzten Pflichtstunden
eines vollbeschäftigten Lehrers tätig sind. Dabei ist es unbe-

deutend, ob es sich um öffentllche oder Private schulen handelt.

Zu den Schulen der allgemelnen Aus- und Fortbildung rechnen
Schulklndergärten, Gnrndschulen, Hauptschulen, Schulen für
Behlnderte, Realschulen, Glmnas1en, Gesamtschulen, Abendreal-
schulen, Abendglmnasien und l(o1legs sowie dle Technischen Ober-
schulen ln Baden-Württemberg und die Berufsoberschulen in
Bayern, dle aus statistlschen Gründen den Kollegs zugeordnet
werden.

Lehrer, die an mehreren Schulen beschäftigt slnd, werden in der
Regel mehrfach gezählt - und zwar jewells unter dem entsprechen-
den BeschäftlgungsverhäItnls.

B e g r I f f s b e z Ie h un I e n : Die nebenberuflichen
(stundenwelse beschäftlgten) Lehrer entsprechen den Teilzeit-
.l.eärern (Statlstik des Personals Im allgemelnen Schulwesen) .

2

Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulweseh
ab 1972

Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1973
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NEBENBETRIEBE

0FK.l'lr.:

GBlt-ilr.(n) :
3901

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Handwerks-
zäniung t977

B e g r i f f s i n h a I t : Handwerkliche Nebenbetriebe

nichthandwerkliches Unternehmen.

Als handwerkliche Nebenbetriebe gelten Betriebe, in denen
!{aren zum Absatz an Dritte handwerksmäßig hergestellt
oder Leistungen für Dritte handwerksmäßig bewirkt werden,
es sei denn, daß eine solche Tätigkeit nur in unerheblichel
IJmfange ausgeübt wird oder daß es sich um einen Hilfs-
betrieb handelt 1). Handwerkliche Nebenbetriebe sind als
solche in die Handwerksrolle eingetragen-

Zu den nichthandwerklichen Unternehmen rechnen Unter-
nehmen der Industrie, des Hande1s, der Landwirtschaft
oder sonstiger $Iirtschafts- und Berufszweige.

Handwerkliche Nebenbetriebe von selbständigen Hand-
werksunternehmen werden bei diesen einbezogen.

Die Angaben für die handwerklichen Nebenbetriebe nicht-
handwerkticher Unternehmen beschränken sich auf den
handwerklichen Unternehmensteil .

1) Zu Einzelheiten siehe § 3 des Gesetzes zur ordnung des
Handwerkes (Handwerksordnung) i.d.F. v. 28.12. 1965
(BGBI. 1966 r S. 1).

t
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NE.METALLE UDTD -METALLHALBZEUG
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Statistik/
GüItigkeitszeitraurt eegr i f f stnhal t/Anderungen im Zeitabl auf ,/Begri f f sbez iehunge

Statistik der
Großhandels -
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren

(Warenarten) aus der lrlarengruppe 28 "NE-MetalIe und

- Metallhalbzeug" des Systematischen Warenverzeich-
nisses für die Industriestatistik, Ausgabe 1975'

Einbezogen sind rohe NE-Metalle sowj-e deren HaIb-
ze\tg, Bearbeitungsabfälle und Schrott.

Nicht berücksichtigt sind Edelmetalle und deren
llalbzeug sowie BearbeitungsabfäIle von Edelmatallen.
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Begri ff:

NETTOEINKOMMEN

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
Gü Itigkeit sze i t-raum

Mikrozensus
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : Summe aller monatlichen
Nettoeinkünfte der befragten Person.

Bei abhängig Erwerbstätigen wird das Bruttoeinrommen im
Monat März des Erhebungsjahres abzüglich Steuern und
sozialversicherungsabgaben (ssf. auch abzüglich der Bei-
träge für private, kommunale oder staatliche zusaLzvex-
sorgungskassen), bei unregelmäßigem Einkommen und bei
selbständigen außerhalb der Landwirtschaft wird der monat-
Iiche Nettodurchschnitt im Laufe des Jahres erfragt'

Zum Nettoeinkommen rechnen aIle Einkommensarten, also
Einkünfte aus Er!,Ierbstätigkeit, aus öffentlichen Renten,
Pensionen und Unterstützungen, aus Sozialleistungen, aus
privaten Renten und Unterstützungen, aus eigenem Vermögen,
aus Vermietung, VerPachtung usw.

Zu den Einkünften aus Erwerbstätigkeit zäh1en z.B. auch
Gratifikationen, das 13. Monatsgehalt, Vorschüsse,
vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers; Natural-
bezüge und Deputate werden mit ihrem lrlert einbezogen.
Nicht als Abzüge vom Lohn oder Gehalt, die bei der
Errechnung des Nettoeinkommens zu berücksichtigen sind,
gelten z.B. die Miete für eine Werkswohnung, für eine
betriebliche sterbekasse, Ratenzahlungen oder gerichtliche
Lohn- und Gehaltspfändungen, Sparbeträge für das ver-
mögenswirksame Sparen und ähnliche Beträge, die vom
Arbeitgeber vor der Auszahlung einbehalten werden.
Freie Unterkunft und verpflegung und andere sachbezüge
zählen in entsirechender Höhe ebenfalls zum Nettoein-
kommen. Nicht einbezogen werden Trennungsentschädigungen,
Auslösungen und ähnliche Beträge-

Einmatige Zahlungenr. wie Lotteriegewinne, Auszahlungen von
Lebensversicherungen, Hauptentschädigungen des Lasten-
ausgleichs usvr., werden nicht einbezogen.

2-
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Begrt ff:

NETTOEINKOMMEN

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Das Nettoeinkommen wird nicht bei SeTbständigen in der
Landwirtschaft und nicht bei aIlen MitheTfenden FamiTien-
angehörigen ohne Pflichtversicherung in der Rentenver-
sicherung erfraEt, auch dann nicht, wenn diese Personen
als Haupteinkommensquelle z.B. Einkünfte aus Rente o'ä'
beziehen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Während das
Nettoeinkommen die Sunme der Nettoeinkünfte eines einzel-
nen Haushaltsmitglieds darstellt, sind im Haushaltsein-
konunen (Mikrozensus) die Nettoeinkünfte aller zum je-
weiligen Haushalt rechnenden Personen zusammengefaßt'
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NETTOUMSATZ

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Handwerks-
zä}:.Lung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Gesamtbetrag der abgerech-

neten Lieferungen und Leistungen an Dritte, die von

seTbständigen Handwerksunte rnehmen und von handwerklichen

N ebenbe t r i eb en nichthandwerkl icher unternehunen

erbracht wurden - ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

zum Umsatz rechnen auch die steuerfreien umsätze sowie
die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an mit dem
unternehmen verbundene selbständige Konzern- und verkaufs-
gesellschaften.

Der Eigenverbrauch wird in Höhe des Herstellungswertes
oder des Einkaufspreises der bezogenen lrlaren einschl .

Beschaf fungskosten einbezogen .

Ferner sind getrennt in Rechnung gestellte Kosten für
Fracht, Porto und Verpackung berücksichtigt-

Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti, Abzüge, die auf
Beanstandungen beruhen u. dgl.) sowie Retouren sind
dagegen vqn lJmsatz a§esetzt.

Die Erfassung des tmsatzes erfolgt unabhängig vom ZeiL-
punkt des Zahlungseinganges.

Nicht irn tJmsatz enthalten sind außerordentliche und be-
triebsfremde Erträge, wie Erlöse aus dem Verkauf von
Anlagegütern, aus der Verpaehtung von Grundstücken,
Zinsen, Dividenden u.dgl.

e JS r i f f s b e z i e h u n g e n : Der Nettoumsatz
zuzüglich der Umsatzsteuer ergibt den Bruttoumsatz
(Handwerkszäh1ung 1977 ) .

2-

I

l



Stand: 31 .03.8o 2
Blatt-Nr.:

Statistisches Informatlonssystem des Bundes

- Definltlonskatalog -
0FK.l{r.:

681(.llr.(n): 5692

Eogrl ff:

NETTOU,TSATZ

Begriff slnhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

DerNettolmsatzundderllmsatz(Ibnatlicherlndustrie-
berl-cht, IndustrieberLcht-Totalerhebung - September'
Unternehmenserhebung im Bergbau r:nd in der Industrie
(ohne Bauindustrie), Monatsbericht für Unternehmen und
Betrlebe im Bergbau und im Verarbel-tenden Gewerbe)
slnd annähernd gleich abgegrenzt'

In den genannten Statlstiken geht Jedoch - im Unter-
schied zur gandwerkszählung L977 - der Eigenverbrauch
nicht ln den lJmsatz eln.

DagegenwirdbeLntlmsatzlnderGroßhandelsstatl-stik'
derEinzelhandelsstatlstikundderGastgewerbestatistik
der Elgenverbrauch elnbezogen'
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehungen

StatisLik der
natürlichen
Bevölkerungs-
bewegung

ab 195O

B e g r i f f s i n h a I t : Geborene, die nicht
während bestehender Ehe ihrer Mütter und auch nicht
innerhalb von 3O2 Tagen nach Auflösung oder Nichtiger-
klärung der Ehe .'i-hrer Mütter oder innerhalb von 3O2 Tagen

nach dem in der Todeserklärung oder gerichtlichen Fest-
stellung der Todeszeit festgestellten Todestag des Ehe-

mannes geboren ,uu.d".. 1 )

In allen anderen Fällen gelten Geborene als Eheljcäe. Ein
Kind gilt auch dann als ehelich, wenn es aufgrund der tat-
sächlichen Verhältnisse nicht von dem Ehemann der lt4utter
abstammen kann. Die Möglichkeit einer späteren Legitima-
tion nichtehelicher und einer erfolgreichen Anfechtung der
Ehelichkeit ehelicher Kinder ist für die statistische Er-
fassung ohne Belang.

1) Zu Einzelheiten siehe insbesondere §§ 1591 und 1592 BGB

I

t
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Eegrl ff:

NI CHTERT{ERBSPERSONEN

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffslnhalt/Anderungen im Zeltablauf/Begriffsbeziehungen

1.1 Volks- und
BerufszähIung
t97o-

1 .2 ttikrozensus
ab L964

1.3 Vorausschätzung
der deutschen
Enrerbspersonen
1972 bLs 1999

2 Wanderungs-
statistlk
ab 1957

B e g'r i f f s l- n h a I t : Personen, die keine auf
Erwerb gerlchtetä tattgf"it ausüben und auch keine
Arbeltsstelle suchen.

Dazu zählen z.B. Kinder, Schrller, Studenten, äItere Per-
sonen und Erauen, die ausschließIlch iu eigenen Haushalt
tätig slnd ("Nurhausfrauen") .

Personen unter 15 Jahren zählen grundsätzlich zu den
Nichterwerbspersonen .

In der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
werden nur Daten rfber deutsche Nichterwerbspersonen ge-
schätzt und nachgewiesen; es handelt sich un Jahres-
durchschnlttswerte.

Die Nichter*rerbspersonen werden im lrlikrozensus auch nach
ihrem über:wiegendem Lebensunterhalt gegliedert, wobei
als üben*iegende Unterhaltsquelle Rente und dgI. und
hörige in Frage koqnnen. Zu Einzelheiten siehe unter
Vlohnbevölkerung/E n*e rbspers one n/Ni chterwerbspe rs onen,/Er-
werbslose mit übercrjegendem Lebensuntethalt durch Rente
und dg7. bzw. übetwiegendem Lebensunteräalt dutch
Angehörige/Angehörige (Eltetn usw. ) .

Anderungen ln ZeL tablauf : Im
llikrozensus galten bls elnschl. 1975 nur Personen unter
13 Jatrren grundsätztich als Nlchterwerbspersonen.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 2'

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die bei Zuzügen
bzw. Fottzügen lm An- bzw. Abmeldeschein <ler Elnwohner-
meldeämter keine Berufsbezeichnung angegeben haben.

Diese Personen haben im An- bzw. Abmeldeschein z.B. die
Bezeichnungen ttSchülert'r "Student"l t'Rentner", rrPensionär
oder "Hausfrau" eingetragen.

-2-
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548, 40^75

B egrt ff:

NICHTERWERBSPERSONEN

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehung

Be g r i f f s b e zi-eh un 9e n : Unterschiede
zwischen dem Begriff Nichterwerbspersonen in den genann-
ten statistiken ergeben sich bei der Einbeziehung €rwerbs-
tätiger SchüIer, Studenten, Rentner, Pensionäre u'dgI':
Geben diese Personengruppen im An- bzw. Abmeldeschein die
Berufsbezeichnungen "schülert'r ttstudentent' r "Rentner"
oder ,,pensionär" an, so rechnen sie in der vtanderungssta-
tistik in jedem FaIl zu den Nichterwerbspersonen, auch
wenn sie nebenbei z.B. geringfügige oder aushilfsweise
Erwerbstätigkeiten ausüben. In der Volks- und Berufs-
zählung 1970, im l4ikrozensus und in der Vorausschätzung
der deutschen Erwerbspersonen hingegen zählen Personen,
auch wenn sie nur geringfügig oder aushilfsweise erwerbs-
tätig sind, in keinem FalI zu den Nichterwerbspersonen.
In der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
werden ferner nur Daten über deutsche Nichterwerbspersonen
geschätzt und nachgewiesen.

Im Unterschied zu den Nichterwerbspersonen handelt es sich
bei den Erwerbspersonen in der Volks- und Berufszählung
lg7), im Mikrozensus und in der Vorausschätzung der
deutschen Erwerbspersonen um Personen im Alter von minde-
stens 15 Jahren, die entweder eine auf Erwerb gerichtete
Tätigkeit ausüben, unabhängig von der BeiXeutung des Er-
trags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne
Rücksicht auf die von ihnen geleistete bzw. zu leistende
Arbeitszeit (= Erwerbstätige), oder die nicht unmittelbar
amErwerbslebenteilnehmen,abereineErwerbstätigkeit
suchen (= Erwerbslose); in der Vorausschätzung der deut-
schenErwerbspersonenwerdennurDatenüberdeutsche
Erwerbspersonen geschätzt und nachgewiesen' In der Wan-
derungsstatistik handelt es sich bei den Erwerbspersonen
rlm Personen, die bei einem zvzug oder Fortzug im An- bzw'
Abmeldeschein der Einwohnermeldeämter eine Berufsbezeich-
nung wie z.B. "Angestelltertt r ttBeamtertt r ttArbeiter",
"Selbständiger" u. dgl . angegeben ha-]ren.

zur Abgrenzung der Nichterwerbspersonen gegenüber den son-
stigen Nichterwerbstätigen (wohngeldstatistik) und den
Nichterwerbstätigen (ohne schü7er und Studenten) (c,ebäude-
und Wohnungszählung 1958) siehe jeweils dort'
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NICHTERWERBSTATIGE
(OHNE SCEI,LER UND STT'DET.ITEN)

Begrl ff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Gebäude- und
Wohnungszählung
T968

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die ihren
Lebensunterhalt überwiegend aus Pensionen, Renten,

Sozialhilfe o.ä. bestreiten, sowie Altenteiler,
Bezieher von Vermögenselnkünften und sonstige Nicht-
erwerbstätige.

Im einzelnen werden hier aIIe Personen zusanmenge-
faBt, die nlcht zu den Selbständigen, den Arbeitern,
den Beamten, AngestelTten oder den SchüIern und Stu-
denten zählen. Da für Arbeitslose und Wehrdienst-
leistende die frühere Stellung im Beruf maßgebend ist,
sind diese Personen den Selbständigen, Arbeitern,
Beamten oddr angestellten zugerechnet und nicht in den
Nichterwerbstätigen (ohne SchüIer und Studenten) ent-
halten.

Zur GruPpe der PensLons-, Renten- und Sozialhilfe-
empfänger rechnen aIle Personen, die ihren Lebens-
unterhalt überwiegend aus Pensionen des öffentlichen
Dienstes, aus Leistungen der gesetzlichen Renten- oder
Unfallversicherung (einschl. oer Altershilfe für Land-
wirte und der Handwerkerversicherung), der Kriegs-
opferversorgung, aus der Kriegsschadenrente des Lasten-
ausgleichs oder aus Leistungen der Sozialhilfe oder
der Kriegsopferftlrsorge bestreiten.

Zu den Vermögenseinkänften zählen Einkünfte aus
Vermietung und Verpachtung, Zinseinnahnen, Dividen-
den und Einnahrnen aus Beteiligqngen.

Nachgewiesen werden Wohnpatteien, gegliedert nach der
sozialen Steltung des Haushal-tsvorstandes.

2-
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NICHTERWERBSTATIGE
(OHNE SCHÜLER UND STUDENTEN)

Begri ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Begrif f sbezi- ehungen: ImUnter-
schied zu den Nichterwerbstätigen (ohne SchüIer und
Studenten) umfassen die sonstigen Nichtetwetbstäti-
gen und die Rentner, Pensionäre (beide Wohngeldsta-
tistik) auch alle Erwerbslosen sowie die SchüIer und
Studenten.

Die rvjchterwerbspersonen (Volks- und Berufszählung
tg7O, Mikrozensus, Wanderungsstatistik, Vorausschät-
zung der deutschen Erwerbspersonen) umfassen auch die
Schüler und Studenten. Zu beachten ist jedoch, daß in
der Gebäude- und v'Iohnungszählung Wohnparteien (Haus-
halte) nachgewiesen werden, deren Haushaltsvorstände
zu den Nichterwerbstätigen (ohne SchüIer und Studenten)
zählen, während unter den Nichterwerbspersonen Per-
sonenzahlen nachgewiesen werden. Außerdem können in
den Nichterwerbstätigen (ohne SchüIer und Studenten)
auch Erwerbstätige enthalten sein, die ihren über-
wiegenden Lebensunterhalt nicht aus ihrer Erwerbs-
tätigkeit, sondern z.B. aus Vermögenseinkünften be-
streiten.

§
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Wohngebäude ohne Tand-

wirtschaftl-iche Wohngebäude und ohne Wochenend- und

Fetienhäuser.

AIs nichtlandwirtschaftliche !{ohngebäude werden also aIle
Gebäude nachgewiesen, die zu mindestens 50 t V{ohnzwecken
dj-enenr Von denen aus kein landwirtschaftlicher Betrieb
geleitet wird und die von ihrem Inhaber nicht nur zu be-
stimmten Jahreszeiten oder Wochentagen a1s "zweite V{oh-
nung" bewohnt werden.
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begr i f f s i nhal t/Anderungen im Ze i tabl'au f ,/Begr j- f f sbez iehunge n

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a t t : t'lietwohnungen in Gebäuden'

die 1949 oder später errichtet wurden und die nicht mit
öffenttichen Mitteln im Rahmen des sozialen l{ohnungsbaus

gefördert wurden.

zu den nicht öffentlich geförderten !{ohnungen rechnen
alIe frei finanzierten wohnungen - auch wenn sie steuer-
begünstigt sind. Dazu rechnen aber auch Wohnungen, für
die die öffentlichen t'littel bis 31. August 1965 frei-
willig vorzeitig zurückgezahlt (abgelöst) wurden; ferner
lrlohnungen für Angehörige des öffentlichen Dienstes,
wenn sie ausschließIich mit sog. lVohnungsfürsorgemitteln
(Bundes- und Landesbedienstetendarlehen usw' ) gefördert
wurden.
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NI CHTSTANDI GE FAMI LIENFREMDE ARBEITSKR,iEIE
( II4 JAHRESDI'RCHSCHNITT )

Begrl ff:

Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehuStatistik/
Güttigkeitszeitraum

'Statistik der
Arbeitskräfte
in der Land-
wirtschaft
ab Wirtschafts-
)ahr 1964/65

B e g r i f f s i n h a I t : Familienfremde Personen,

die mindestens 14 Jahre alt sind, in landwirtschaftlichen
Betrieben mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt sind
und in einem auf weniger als drei Monate abgeschlossenen

Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen:

- bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im
Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-
triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie
im Betrieb beschäftigte Fami lienangehörige des Be-
triebsinhabers, die weder dem mit dem Betrieb räumlich
verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers zugehören
noch einem anderen Haushalt, der mit dem Betrieb räum-
lich verbunden ist und vom Betrieb überwiegend die Ver-
pflegung bezieht;

- bei Betrieben in der Hand von juristischen Personen:
alle auf dem Betrieb beschäftigten Personen.

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen aIIe Arbeiten, die
für den landwirtschaftlichen Betrieb (einschl. verarbei-
tenden Nebenbetriebe) geleistet werden, z.B. FeId-, Hof-,
stallarbeiten (einschl. Metken), TransPort landwirtschaft-
Iicher Produkte bzw. Bedarfserzeugnisse, Betriebsführung
(einschl. Buchftthrung) .

Nicht hierzu rechnen Arbeitskräfte, die ausschl. im Haus-
halt des Betriebsinhabers beschäftigt sind (2.B. mit der
Beköstigung und versorgung der auf dem Betrieb lebenden
Personenr mit Wäsche und Wohnungspflege, Arbeiten'im Haus-
garten und dgI.) oder die ausschl. Tätigkeiten außerhalb
des Betriebs ausüben (2.8. einem Gewerbebetrieb des Be-
triebsinhabers, wie Gastwirtschaft, Metzgerei oder dgl') '

Die Zahl der nichtständigen farnilienfremden Arbeitskräfte
im Jahresdurchschnitt (wirtschaftsjahr) wird als arithme-
tisches tlittel aus den zahlen der nichtständigen familien-
fremden Arbeitskräfte in den einzelnen Berichtsmonaten
ermittelt.

-2-
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DFK-llr.:

6BK-flr.(n):
2253

NICHTSTÄNDIGE FAMILIENFREMDE ARBEITSKR,iETE
( IM JNIRESDT'RCHSCHNITT )

B egrl ff:

. Statistik/
Gültigkeitszeitraum eegri f f sinhal t/Anderungen im zeitabtauf ,/Begri f f sbez iehung

B e g r i f f s b e z Le h un 9e n : ImUnterschied
zu den nichtständigen fam'i lienfremden Arbeitskräften um-
fassen die .r'amil. ienarbeitskräfte und ständigen famil-ien-
fremden Arbeitskräfte (im Jahresdurchschnitt) (statistik
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) die Betriebsin-
haber und ihre im landwirtschaftlichen Betrieb beschäftig-
ten Familienangehörigen sowie familienfremde Personen, di."
in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate ab-
geschlossenen Arbeitsverhältnis zum Betrieb stehen.

Nichtständige fanitienfrende Arbeitskräfte (im Jahres-
durchschnitt) und ständige faniTienfremde Arbeitsktäfte
(Landwirtschaftszählung L97l) unterscheiden sich - abge-
sehen von den methodischen Unterschieden zwischen den
statistischen Quellen - im wesentlichen durch die Dauer
des zugrundeliegenden ArbeitsverhäItnisses.

Zu Unterschieden zwischen flg; lqsammenfassung der Famili'
arbeitskräfte und der ständigen und nichtständigen
familienfremden Arbeitskräfte einerseits und der Gruppe
der Tätigen Personen bzw. Beschäftigten (beide verschie-
dene Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählungen) ande-
rerseits siehe unter Familienarbeitskräfte und ständige
familienfremde Arbeitskräfte (im Jahresdurchschnitt) . Zu
unterschieden zwischen der Zusammenfassung der Familien-
arbeitskräfte und der ständigen und nichtständigen fani-
Iienfremden Arbeitskräfte einerseits und der Gruppe der
Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung t97o, t'likro-
zensus) andererseits siehe unter Erwerbstätige-

i



Stand: 15. ll.7c)

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1957

Blatt.llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Schüler, die am Ende eines
Schuljahres nicht in die nächsthöhere Klasse vorrücken-

Erfaßt werden nichtversetzte SchüIer, die Grund- und Haupt-
schulen, Realschulen, Gymnasien oder Gesamtschulen besuchen

Bei Schulen für Beh.inderte und für die reformierte gynnasiale
oberstufe werden keine Angaben über nichtversetzte SchüIer
gemacht.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
DFI - ]lr:

esl( - ilr(n):
396 3

Eegrl ff:

NICHI\IERSETZTE SCEt,If R

Begri f f sinhalt,/Änderungen in ze itablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik,/
GüItigkeitsze itraum
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0Fl(-Nr.:

GBK-Nr.( n) :

3283, 3284

NIE ERWERBSTÄTIG (BERUFLICHE STELLT]NG DES VAIERS/
DER MTIflTER)

Begrl ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Studenten-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die nicht zu den

AngesteTTten, den Ar.bejtern, den Beamten, den Idthel-fenden

FamiTienangehörigen oder den Selbständigen rechnen'ab ttinterse-
mester 1976/77

Nachgewiesen werden hier deutsche studienanfänget, die auf
den Immatrikulationspapieren als letzte berufliche stel-
lung des Vaters (der Mutter) "nie erwerbstätig" eingetra-
gen haben. Die berufliche stellung des vaters (der Mutter)
wird auch berücksichtigt, vrenn diese(r) bereits
verstorben ist.

§
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0Fl(-llr.:

GBK-t{r.(n):
4c,67

NORT,TALERWEISE GELEISTETE ARBEITSZEIT JE WOCHE

Ecgrl ff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Mikrozensus
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : Normalerweise vom befrag-
ten Erwerbstätigen in einer vloche zu leistende Arbeits-
zeit (in Stunden).

@legentliche oder einmalige Veränderungen im regelmäßi-
gen tlochenablauf, die durch gesetzliche Feiertage,
Ur1aub, Krankheit,T Arbeitsplatzwechsel, Schichtwechsel,
Überstunden, Kurzarbeit oder Streik verursacht werden'
bleiben unberücksichtigt.

Zur Arbeitszeit gehört z-B. bei Lehrpersonen auch der
Zeitaufwand für Unteriichtsvorbereitung, Korrigieren von
Schrllerarbeiten, Teilnahne an Konferenzen usI^I' Bei Mit-
helfenden fami lisnangehörigen wird nur der für betrieb-
tiche,nichtderfürhauswirtschaftlicheArbeitenbenö-
tigte Zeitauftvand berücksichtigt.

Bei nur gelegentlicher Erwerbstätigkeit gilt die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit für einen längeren ZeLE-
raurn a1s normaler:vreise geleistete Arbeitszeit'

Nicht zur Arbeitszeit rechnet der zeitaufwand für den
weg zu und von der Arbeitsstätte.
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t)FK.tlr.:

GBK-ilr.(n):
525(j^

Bcarlff:

örremr,rcHER Drn{sr

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab 1967

B e g r i f f s i n h a I t : Ausbildungsbereich, der
die Berufsausbildung, die nach Ausbildungsordnungen des

öffentlichen Dienstes durchgeführt wird, umfaßt.

Zuständig für die Berufsausbildung sind nach dem Berufs-
biltlungsgesetz Stellen des öffentlichen Dienstes sowie
Klrchen und sonstige Religionsgemeinschaften des öffent-
lichen Rechts.

Welche Ausbildungsberufe lim einzelnen zum Ausbildun§sbe-
reich öffentlicher Dienst zählen, ist der Fachserie 11,
Bildung und Kultur, Reihe 3, Berufliche Bildwrg, L9'77,
S. 40 - 48 zu entnehmen.

Die Gliederung in Ausbildungsbereiche deckt sich nicht
voIl mit der Wirtschaftsgliederung nach der Systematik
der lrlirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs-
gesetz die Zuständigkeit für die Berufsausbildung viel-
fach nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nach
der Zugehörigkeit zu einem Vlirtschaftsbereich richtet-

Anderungen im Zei tablauf: Fürdie
Jahre vor 1973 liegen nur unvollständige Ergebnisse über
die Ausbildung im öffentlichen Dienst vor.
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Begrt ff:

ÖFFENTLICHER HOCHBAU

t)FK.llr.:

68K-tt r. ( n) :

427

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

1 Monatlicher
Baubericht
1953 bis 1977

B e g r i f f s i n h a 1 t : Hochbauten, die für staat-
liche oder kommunale Auftraggeber gebaut werden, sowie

Hochbauten, deren Auftraggeber karitative, kulturelle
oder sportliche Vereine sind.2. Monatsbericht

einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1977

Zum öffentlichen Hochbau rechnen z.B. Ministerien, Finanz-
ämter, @fängnisse, Kasernen, Schulen, Krankenhäuser,
Museen, Theater und Kirchen.
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0FK-ltr.:

GBK-Nr.( n) :

427

örrrurr,tcHER soNsrrGER TTEFBAU

Begrl ff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1 Monatlicher
Bar:bericht

B e g r i f f s i n h a I t : AIle öffentlichen Tief-
bauten, die nicht zt;rrt öffentlichen Straßenbau gehören

einschl. Brückenbauten für private Auftraggeber'1960 bLs 1977

2. Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschI.
Fertigteilbau)
ab 1977

Zum öffentlichen sonstigen Tiefbau rechnen z'B' Bauvor-
haben zur Kanalisation und Abwasserbeseitigung, der Bau
von Deichen, KanäIen, Brücken (für öffentliche und
private Auftraggeber), Sportplätzen, Friedhöfen, FIug-
pIätzen sowie Tiefbauten für Bundesbahn und Bundespost'

Auftraggeber sind staatliche oder kommunale stellen sowie
karitative, kulturelle oder sportliche Vereine'

?
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0FK.llr.:

68K-ilr.( n) :
427

Begrt ff:

öTTINIT"TctteR STBASSENBAU

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehunge

I t'lonatlicher
Baubericht

B e g r i f f s i nh a I t : Bauvon Straßen für
öffentliche und private Auftraggeber.

1960 bis 1977

2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptgewer-
be (einschl.
Fertigteilbau)
ab 1977

AIs öffentliche Auftraggeber gelten Bund, Länder, Ge-
meinden sowie karitative, kulturelle oder sportliche
Vereine.

Zu den privaten Auftraggebern zählen Unternehmen und
Privatpersonen.

Der Straßenbau umfaßt alte lm Zusamenhang mit dem Bau
einer Straße notwendigen Arbeiten einschl' Erdbewegungen'
Unterbau, Steinsetzerei und Asphaltiererei'

Der Bau von Brücken - gleichgüItig, ob für öffentliche
oder private AuftraggÖber - zählt nicht zum öffentlichen
Straßenbau, sondern zum öffentlichen sonstigen Tiefbau'
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0FK-Nr.:

GBKAr.(n):
430

B egrt ff:

örrsNTr,rcHER TTEFBAU

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
Gü1 tigkeit sze j-t-raum

1 Monatlicher
Baubericht

B e g r i f f s i n h a I t : Tiefbauten, die für
staatliche oder komnunale Auftraggeber gebaut werden,

sowie Tiefbauten, deren Auftraggeber karitative, kultu-
relle oder sportliche Vereine sind.

1953 bis L977

2 Monatsbericht
einschl. Auf-
tragseingangs-
erhebung im
Bauhauptge\^Ier-
be (einschl.
Fertigtei lbau)
ab 1977

Zum öffenttichen Tiefbau rechnen z.B. der Bau von straßen,
Brücken, KanäIen, F1ugplä|uzen, Sportplätzen, Kirchen
und Friedhöfen.

Der öffentliche Tiefbau gliedertsich in öffentlichen
Straßenbau und öffentTichen sonstigen Tiefbau-

B e g r i f f s b e z le h un g e n : Der öffentliche
Tiefbau ist Teil des öffentl-ichen und Vetkehrsbaus
(Monatlicher Baubericht) .

t
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t)Fl(.llr.:

GBI(-I{r.(n) : 5t22

ör'rnnrr.rcH GEFÖRDERTE MIET!{OHNUNGEN IN 1949 ODER S
ERRICHTETEN GEBAUDEN

Begrl ff:

statistik/
GüItigkeitszeitraum ez tabl]- fau f]. sbezf e]. e.mI rhungfI S1f 1nha BegrBegr

Gebäude- und
Wohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Mietwohnungen in Gebäuden,
die 1949 oder später errichtet wurden und für die im
Rahmen des sozialen Wohnungsbaues öffentliche Mittel
bewilligt worden sind.

Bei den -öffentlichen Mitteln kann es sich um ein öffent-
liches Baudarlehen (meist Landesbaudarlehen oder staat-
Iiches Baudarlehen genannt), aber auch um Annuitäts-
hilfen (Zins- und Tilgungshilfen) oder Aufwendungsbei-
hilfen (Darrehen oder zuschüsse) handern.

Die als Eigenkapitalersatz dienenden Aufbaudarlehen nach
dem Lastenausgleichgesetz gelten nicht als öffentliche
Mittel.

Eine !{ohnung galt zum Zeitpunkt der Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1968 auch dann noch aLs öffentlich gefördert,
wenn die öffentlichen Mittel nat';h dem 31. August .1 965 frei
wilIig vorzeitig zurückgezahlt (abgelöst) wurden.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n: Die öffentlichen
geförderten Mietwohnungen und die voTTgeförderten
Wghnungen (Statistik'der Baufertigstetlungen) sind nur
bedingt vergleichbar: Zwar werden jeweils Wohnungen er-
faßt, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert
worden sind; dabei beschränkt sich die Gebäude- uhd Woh-
nungszählung hier jedoch auf den Nachweis der Mietwoh-
nungen, während in der Baufertigstellungsstatistik zwar
Miet- und Eigentumswohnungen nachgewiesen werden, jedoch
nur wenn.sie in Gebäuden liegen, in denen alle Wohnein-
heiten öffentlich gefördert sind.
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0FK-l,lr.:

GBK-Nr.( n) :

3283, 3284

OHNE AIIGABE (BERUTLICHE STELLT]NG DES VATERS/
DER MUTTER)

Begri ff:

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Studenten-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Unter der Position "ohne

Angabe,' werden deutsche studienanfänger nachgewiesen, die

auf den Immatrikulationspapieren bei der Frage nach der

Ietzten beruflichen stellung des vaters (der Mutter) keine

Angabe gemacht haben.

ab Winterse-
mester 1976/77

AIs berufliche stellung des Vaters (der Mutter) werden
fotgende FäIte unterschieden: "Angeste77ter", "Arbeiter"'
"Beamter ", "Ilithelfender FaniTienangehötiger" r "seLbstän-
diger" und "Nie erwetbstätig".

t
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0FK-tlr.:

GBK-I{r.(n):
45 45

ORGAI{ISATIONEN OHNE ER!{ERBSZWECK

Ecarlff:

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehung

1. Jahresrechnungs-
statistik
ab 1974

B e g r i f f s i n h a I t : Juristische Personen des

öffentlichen oder privaten Rechts, die auf Dauer über-
wiegend aus Mitteln des Br:ndes, der Länder, der Gemeinden,/

Gv., der Zweckverbände, der Sozialversicherung und,/oder

den Europäischen Gemeinschaften finanziert werden.

Dazu gehören zahlreiche fnstitutionen aus dem Bereich der
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (2.8. Max-Planck-
GeseIIschaft, Kernforschungszentren, Fraunhofer-Gesell-
schaft, Stiftung Preussischer Kulturbesitz u.a.) sowie
eine Reihe wichtiger Organisationen insbesondere aus den
Bereichen Entwicklungshilfe, Bildung, Kultur, Sozia1es,
Gesundheit und Wirtschaftsförderung (u.a. die Verwaltungs-
und Wirtschaftsakademien, der Deutsche Entwicklungsdienst,
der Deutsche Volkshochschulverband e.V. und der Bundes-
verband für Selbstschutz) .

Die ausschtießIich auf den Bereich der Länder beschränk-
ten organisationen werden aus Rationalisierungsgründen
nicht berücksichtigt.

Nicht zu den Organisationen ohne Erwerbszweck rechnen
ferner die Zweckverbände und sonstige juristische Personen
zwischengemeindlicher Zusammenarbeit, politische, kirch-
Iiche und caritative Organisationen, Organisationen der
Interessenvertretung (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberver-
tretungen u.ä.) sowie andere Organisationen, die über-
wiegend aus Mitteln von Unternehmen oder privaten Haus-
halten finanziert werden.

Nachgewiesen werden Ausgaben und Einnahmen in einer der
Haushaltssystematik des Bundes und der Länder entsprechen-
den Form nach den Jahresrectrnungen bzw. den Jahresab-
schlüssen.

änderungen in ZeL tablauf :

1974 wurden nur Organisationen einbezogen, die Forschung
betreiben, während alle übrigen überwiegend öffentlich
finanzierten Organisationen, die Zuwendungen vom Bund er-
halten bzw. von erheblicher finanzieller Bedeutung sind,
erst seit 1975 erfaßt werden. - 2 -
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0Fl(4r.:

GBK-I{r.( n) :
45 45

ORGANISATIONEN OHNE ER!{ERBSZWECK

Ecarl ff:

Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zei t.ablauf /Begri f f sbez iehu ngenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

B e g r i f f sb e z Le h un g e n : ImUnterschied
zu den Organisationen ohne Erwerbszweck umfassen die
privaten Organisationen ohne Etwerbschatakter (Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen) überwiegend aus privaten
Mitteln finanzierte organisationen. Die riberwiegend aus
öffentlichen tlitteln finanzierten Organisationen ohne
Erwerbscharakter werden dem Sektor "Staat" zugerechnet-

2 Statistik über
den Auftrags-
bestand im Bau-
hauptgewerbe
(einschl.
Fertigteilbau)
ab t977

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zu den Organisationen ohne
Erwerbszweck rechnen

- Kirchen, religiöse und weltanschauliche Vereinigungen,
Organisationen der freien Vlohlfahrtspflege und Jugend-
hilfe;

- Organisationen der Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Kultur, des Sports und .des Gesundheitswesens;

- Gewerkschaften, kcmmunale Spitzen- und Regionalverbände,
Verbände der Sozialversicherungsträger, politische
Parteien;

- sonstige Verbände, Vereine, Arbeits-, Aktions- und
Interessengemei-nschaften u.a. Zusamnenschlüsse, die
bestimmte, nicht auf Erzielung eines wirtschaftlichen
Ertrages gerichtete Ziele verfolgen;

- Arbeitgeberverbände, lVirtschaftsverbände und Berufs-
organisationen und öffentlich-rechtliche Wirtschafts-
und Berufsvertretungen.

Nachgewiesen wi.rd der Auftragsbestand im Bereich des
öffentlichen und Verkehrsbaus für Organisationen ohne
Erwerbszweck.

i
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Ecarlff:

PADAGOGISCHE HOCHSCHULEN

0FK.llr

GBI(-I{r.(n):

Statistik/
GüItigkeitszeitraur Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Studentenstatistik B e g r i f f s i n h a I t : Pädagogische Hochschulen
einschl. erziehungswissenschaftliche Hochschulen sind
größtenteils wissenschaftliche Hochschulen mit Promo-

tions- und Habilisationsrecht.

ab Wintersemester
1967 /68

Die pädagogischen Hochschulen bestehen nicht mehr in
allen Ländern als selbständige Einrichtungen. z.T. sind
sie in universitäten oder GesamthochschuTen einbezogen
und werden bei diesen nachgewiesen.

voraussetzung für den Besuch der pädagogischen Hoch-
schulen ist die allgerneine oder die fachgebundene Hoch-
schulreife.

a
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GBK-flr.( n) :
4456

Brgrlff:

PAPIER T'ND PAPPE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels -
verkaufspreise
ab 1958

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte Waren

(vlarenarten) aus der Warengruppe 55 "Holzsch1iff,
Zellstoff, Papier und Pappe" des Systernatischen

warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Altpapier für Papier und PapPeer-
zeugung sowie Papier und Pappe unveredelt und ge-
strichen.

Nicht berücksichtigt werden Holzschliff, Zellstoff
Pergamentpapier und gebleichte Linters.
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Ecgrlff:

PAPIER- UND PAPPEWAREN

0FK-l{r.:

68l(-t{r.(n):
4456

Statistik/
Güttigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise
ab 1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte wa-ren

(Warenarten) aus der Warengruppe 56 "Papier- und

Pappewaren" des Systematischen $larenverzeichnisses
für die Industriestatistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Tapeten aus Papier, Geschäftsbücher,
Bürohilfsmittel und Lernmittel, Briefumschläge u. ä.
sowie Papierausstattungen, Zellstoffwatte-, Filterpa-
pier- und Kreppapierwaren, Hartpapierwaren sowie
Stanz- und Prägeerzeugnisse aus Papier und Pappe
a. n.g.

Nicht berücksichtigt sind Lampenschirme aller Art,
wasserdichtes, gunmiertes und anderes verarbeitetes
Papier, buchbinderische Erzeugnisse, Kalender,
Papiersäcke, Tüten und Beutel (ganz oder überwiegend
aus Papier), Papierhülsen und -spulen, Siegelmarken,
Etiketten und Anhänger, Rollen u.ä. Kunst- und Deko-
rationsblumen, Wellpappe, Kartonagen, Etuis, HaIb-
etuis und Etalagen sowie Faltschachteln.

f

!
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B egri ff :

PFI,ANZLICTIE PRODUKTE

0Fl(4r.:

GBK4r.(n):
2966

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der Er-
zeugerpreise land-
wirtschaftlicher
und forstwirt-
schaftlicher Pro-
dukte
ab 1958

Begriffsinhalt:
folgende Güter r:nfaßt:

Samnetposition, die

Getreide: lileizen, Roggen, Futtergerste, Braugerste,
Brenngerste, Futterhafer, Mais,

HüIsenfrüchte (Speiseerbsen) r

Saatgut: Saatgetreide (weizen), Saatgut für Hack-
früchte, Saatgut für Futterpflanzen, Gemüsesaatgut
(Gartenbau), Zierpflanzensaatgut (Gartenbau),

Hackfrüchte: (im wesentlichen Speisekartoffeln und
Zuckerrüben) r

öIpflanzen (Raps) r

Heu und Stroh (wiesenheu und !{eizenstroh),

Sonderkulturerzeugnisse: Genußmittelpflanzen (Tabak,
Hopfen), Obst, Gemüse k. B. Weiß- und Rotkohl,
Vilirsingkohl, Möhren, Porree, Sellerie, Zwiebeln),
Weinmost (weiß, rot), Baumschrrlerzeugnisse (Forst-
baum-, Obstbar-un-, Zi,ergehölzbaumschulen), Schnitt-
blumen und Topfpflanzen (Treibrosen, Freilandrosen,
Treibnelken, Chrysanthemen, Schnittastern, Gladiolen,
Cyclamen, Azaleen, Pelargonlen, Gummibaum).

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : pflanziiche
Produkte und lVaärun gsmitteT pfTanzTichen Utsprungs
(Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in einigen
Waren. Die pflanzlichen Produkte zählen zwar - mit
Ausnahme der Genußmittelpflanzen - zu den Nahrungs-
mitteln pflanzlichen Ursprungs, die umfassen aber dar-
über hinaus noch andere Waren wie etwa lia]-z, Südfrüchte,
Gemüse- r:nd obstkonserven, Fruchtsäfte, Kakao und
Kakaoerzeugrnisse, Gewürze, Zucker, pflanzliche öIe und
Fette, Margarine und ähnliche Speisefette, öIkuchen,
Kleie u.a.

I
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B e g r i f f s i n h a I t : Arbeitnehmeranteile je Haus-

halt und Monat an den Pflichtbeiträgen zu den gesetzlichen
Rentenversicherungen, zut gesetzlichen Krankenver:sicherutrg
und zur Arbeitslosenversicherungr.

Nicht einhczogen sind die von den Haushalten geleisteten
freivrilti.ge» Beicräge zur geseLzlichen SozialversicherunE
sowie die Beiträge zu privaten Versicherungeni beide Bej.-
tragsarten werden unter den ribrjgen Ausgaben erfaßt und
nachgevriesen. Ni.clrt erfaßL r*erden ferner die Arbcitgeber-
ernteile an den Boiträgen.

Die relativen AusgaLren für die PflrchEbeiträge zur Sozial-
versicherung sind je nach Haushaltstyp sehr unterschiedl,iclt
und weichcn zrvischen llaushaltstyp 2 und 3 besonders arrfgr:ur:d
der bcgrifftichen Abgrenzung stark voneinander ab: Die im Haus-
haltstyp 2 erfaßten Haushaltsvorstälrde sind sänrtlich in der
gesetzlichen Rentenversicherttng und zum fiberwiegenden TeiI
auch in der gesetzlichen Krartkenversj.cherung pflicht'zersj-cher'--
Dagegen werden von den Haushalt'.svorständen des Liausl:alt-styps 3

nur von den Angestellten Pflichtbeiträge entrichtet, da die
Beamten in l<einem ZweLg der Sozialversicherung versicherungs-
pflichtig sind. Überdies entrichten die in diesem Hausholts-
typ vertretenen Angestellten wegen Überschr:eitens der Jaltrcs-
arbeitsverdienstgrenze auch keine Pflichtbeiträge zur geseLz-
Iichen Krankenversj-cherung, sondern größtenteils nur zur cle-
setzlichen Rentenversicherung und zur Arbeitslosenversichcrung.

Zu näheren Erläul-erungen bezüglich der Ilegelungen zur Ver-
sictrerungspflicht (Kreis der pflichtversicherterl Persorrcn),
der Beitragshöhe und -entwicklurrg usw. in den einzelnen Sozial-
rrersiche::ungszweigen siehe unter Beiträgc bzw. Beit:ragsaufkonmcn.

Änd.r',rngen im Zei tablauf : zLl
Anderungen in den Regelungen zur versicherungspflicht (Kreis
der pflJ.cht-versicherten Per.sonen), zur Beitragshöhe und -ent'-
wicklung usw. i.n den einzelnen Sozi.alversicherungszweigen sieltc
ullter Beiträge bzt". R!'j tt:ags;auf konlinen.

0f l( - Nr:

1 455
GBt( - li

PFLICHTBEIl'RfiGE ZUR SOZIAI,VERSICHERUNG

Begrl ff:

Be gri f f s inha I t,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungenStatistik,/
Gül.tiqke i tszeitraum

?
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DFI( - Nr:

GBK -
1455

n
PFLICHTBEITRAGE ZUR SOZIALVEP.SICHERUNG

Begrl ff:

Stsatistik,/
cti Itigke i Eszeitraum

Begr i f f s i.nha I t,/Än<lerungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbeziehungen

Be gr i f f sb e z lehungen : Die unterdem
Begriff "Pflichtbeiträgc zur Sozialversicherung" nachgewie-
senen Beiträge einerseits und die unLer der Zusamnrenfassung
der Begriffe Beiträge (SEatistik <1er geseLzlichcn Renten-
versicherunglen, statistik der gesetzliciren Krankenversiche-
rung) und Beitragsaufkomnen (statistiken der Arbeitslosen-
versj-chenrng uncl Arbeitslosenhilfe) nachgewj-csenen Zahlungen
andererseits unterscheiden sich - abgesehen von Ccn grund-
Iegenden nrel-hodischen unEerschieden zwischen den einzelnen'
statistiken - auch in der begrifflichen Abgrenzung: so zählen
z. B. zu den PflichEbciträger) zur sozialversicherung nur die
Arbei i:nehmerantei.l.e der: aufgrund einer Pf lichtmitgliecschaf t
gezahlten Beiträge, während unter den Beil-.rägen und dem Bej.-
tragsaufkomnen auch die freiwillig geleisteten Beiträge (so-
weiL eine freiwillige Mitgl.ie<lschaft möglich ist) und cie Ar:-
beitgeberanteile an heiden'Beitragsarten sowie von Dritten
geleisLete Beitragszahlungen für bestimmte Personel)gruppen
enthalten sind.
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Begri ff:

PLANI.,IASSIGE BETTEN IN FACH- UND SONDERKRANKENHJiUSERN
BZW. DEREN FACHABTETLUNGEN

0FK.ltr.:

GBK-t{r.( n) :

360

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Krankenhausstatistik B e g r i f f s i n h a I t z Pl-anmäßiqe Betten, die
ab L964 sich in Fachkrankenhäusern, Sonderktankenhäusern sowie

in abgegrenzten Fachabteilungen von Krankenääusern be-
finden.

Planmäßige Bett-en sind solche Krankenhausbetten,
den Richtlinien der Bundesländer für den Bau und
Einrichtung von Krankenhäusern entsprechen.

die
die

Fachkrankenhäuser und Sonderkrankenhäuser sind Kranken-
täuser, die auf besondere Fachdisziplinen spezialisiert
sind und selbständige Wirtschaftseinheiten darstellen-

Fachabteilungen sind Abteilungen, die nach Fachdisziplinen
abgegrenzt sind, von Fachärzten dieser Disziplinen ständig
verantwortlich geleitet werden und ständig mit besonderen
Behandlungseinrichtungen ausgestattet sind" Einrichtungen
zur stationären Behandlung, die ständig für die gleiche
Fachrichtung zur Verfügung stehen und räumlich gegen
andere Krankenhauseinrichtungen abgeschlossen sind (sog.
Fachstationen) r selten nicht al"s Fachabteilungen-

Nicht einbezogen sind planmäßige Betten, die sich in Akut-
krankenhäusern befinden, die keine Fachabteilungen haben
(allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachahteilungen)
sowie planmäßige Betten, die sich außerhalb von abgegrenz-
ten Fachkrankenhäusern bzw. Fachabteilungen befinden.

B e g r i f f s b e z ie h u n g, en : Die planmäßigen
Betten in Fach- und Sonderkrankenhäusern bzw- deren Fach-
abteilungen sind eine TeiLrnenge der pTannäßigen Betten
(IGankenhausstatistik) insgesamt; zu diesen zäh1en darüber
hinaus auch die planmäßigen Betten in Allgemeinen Kranken-
häusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen und die plan-
mäßigen Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser
bzw. -abteilungen"
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t)FK.ltr.:

0BK-ltr.(n):
1547

PREISII.TDIZES Ft,R NEI'BAU IN KONVENTIONELLER
BAUART (BATILEISTUNGEN A!.T BAT'!{ERK)

Begri ff:

aegriff sinhalt/Anderunqen im Zettablauf/Begrif fsbeziehungStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Baupreise
ab 1958

Be gr i f f s i nha I t : Meßgröße für die
durchschnittliche Entwickh:ng der Preise für Bau-

Leistr:ngen am Bauwerk neu errichteter Hoch- und Tief-
bauten, dle rlber*liegend ln konventioneller Bauart
erstellt sind.

Die Preisindi-zes werden aus Preismeßzahlen für einzelne
Regelbauleistungen geblldet, indem diese Preismeßzahlen
mit Bilfe von - für das jeweilige Basisjahr typischen -
Leistr:ngsstrukturen von Bauwerken zusanmengefaßt werden'

Die hler nachgewlesenen Prel-se für Bauleisttrtgen ent-
halten auch die Mehrvrertsteuer.

Der Indexformel liegt die Annalune zugrunde, daß die
Struktur der Bauleistr:ngen lm jeweiligen Berichtszeit-
rarm die gleiche ist wie im gewählten Basisjahr
(Laspeyres-fndex). Bei der Verwendr:ng dieser Formel
werden ln jedem Berichtsmonat dieselben, aus der Lei-
stungsstruktur des BasisJahres abgeleiteten Wägungs-
anteile zugrr:nde gelegt. 1)

Die frlr die Kalendetmonate Februar, Mai, August und
November emittelten Indizes gelten jeweils für den
gesamten Monat, nlcht für bestirnmte Kalendertage. Die
Jahresindizes sind elnfache Durchschnitte aus den rn-
dlzes für die vier Monate.

Anderungen 1m ZeL tablauf :

Bis einschl. Dezemher 1967 ist in den der Indexberech-
nung zugrundeliegenden Preisen anstelle der Mehrwert-
steuer dle kumulatlve tmsatzsteuer enthalten.

1) Zu Einzelheiten slehe Guckes, S. und D. Borowski,
Baupreisindizes auf Basls L97O, in: Wirtschaft
und Statistik 3/75, S. 155 - 159.
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Begrt ff :

PRIVATHAUSHALTE MIT DEUTSCHEI4
HAUSHALTSVORSTAND

DFKdr.:

GBI(-Nr.(n)
67 14

Statistik/
Gü I tigkei t szeitraum eegriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Vorausschätzung
der Privathaus-
halte
1961 bis 199o

B-e g r i f f s i n h a I t : Privathaushalte, deren
HaushaLtsvorstände Deutsche sind.

Privathaushalte sind Personengemeinschaften, die zu-
sammen wohnen und eine gemeinsame Hauswirtschaft füh-
ren. Auch eine allein wohnende und wirtschaftende Per-
son kann einen eigenen Privathaushalt bilden (z'B' auch
ein Untermieter) . Entscheidendes I'lerkmal ist das
selbständige Wirtschaften.

Haushaltsvorstand ist grundsätzlich dasjenige Haus-
haltsmitglied, das sich als solcher bezeichnet. Da nach
dem Gleichheitsgrundsatz bei Ehepaaren beide Ehe-
partner Haushaltsvorstand sein können, wird in den
FäIIen, in denen mehr als ein Haushaltsvorstand ge-
nannt wird, aus statistischen Gründen der Ehemann aIs
Haushaltsvorstand betrachtet.

Als Deutsche gelten Personen mit deutscher Staats-
angehörigkeit sowie Personen, die nach dem Grundgesetz
den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleich-
gestellt sind. Privathaushalte von Angehörigen aus-
ländischer stationierungsstreitkräfte und von Mitgliedern
diplomatischer und konsularischer vertretungen sind je-
doch auch dann nicht einbezogen' wenn es sich bei dem
Haushaltsvorstand z.B. um eine deutsche Ehefrau handelt.

Hotels, Gasthöfe und andere Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes zählen nur dann als Privathaushalte, \^Ienn nicht
mehr als zehn Personen des Personals (einschl. der
Tätigen Inhaber und tlithelfenden Familienangehörigen) im
Betriebsgebäude wohnen.

Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten
wird von der deutschen Bevöl-kerung in Privathaushaften
ausgegangen, wobei es zu Mehrfachzählungen von Personen
mit mehreren Wohnungen kommen kann. Zu EinzeLheiten
siehe unter deutsche Bevölkerung in Privathaushalten'

@

-2-
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Begrl ff:

PRIVATHAUSH.AITE MIT DEIITSCHEM
HAUSHALTSVORSTAI{D

0Fl(4r.:

GBl(-t{r.(n):
67 14

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Änderungen lm Zei tablauf :

Die für 1961 und 1970 als Vergleichszahlen nachgewiesenen
Daten beruhen auf, Ergebnl-ssen der jeweill-gen Volks- und
Berufszählungen, dle Daten für 1978 auf Ergebnissen des
Mikrozensus. Die Daten für 1980 und folgende Jahre stellen
geschätzte !{erte dar.

Die für 1961 und 1970 nachgewiesenen Vergleichsdaten um-
fassen aIle Prl-vathaushalte, also auch solche mit
nl-chtdeutschem Haushaltsvorstand.

1951 wurden dl-e Privathaushalte auf der Grundlage der
wohnberechtigten BevöTkerung (ohne Anstal-tsbevöTkerung)
ermlttelt.

1961 wurden von den BetrLebshaushalten des Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbe§ nur solche Haushalte einbezo§Jen,
in denen der Betriebsleiter und außer ihm nicht mehr
als frlnf famill-enfremde Personen des Personals im Be-
triebsgebäude wohnten.
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Ecgrl ff:

PRODUKTBEZOGENE INVESTITIONEN

t)Fl(-llr.:

GBK-ltr.(n):
4860

Statistik/
cültigkeitszeitrau.m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Investititrnen
für Umweltschutz
im Produzierendeir
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a 1 t : zuganq an Sachanlagen für
die Herstellung von Erzeugnissen, die bei Verwendung oder

Verbrauch eine geringere lJmweltbelastung hervorrufen.
Diese Investitionen müssen aufgrund gesetzlicher oder

behördlicher Vorschriften bzw. Auflagen erfolgt sein.
-/

Einbezogen ist jeweils nur der Anteil der Investitionen,
der im Hinblick auf die niedrigere Umweltbelastung bei
Verwendung oder verbrauch der Produkte vorgenolDmen wurde.

ab 7975

Die Zugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur einbe-
zogerL, soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau be-
findtichen Anlagen entsprechen und aktiviert sind.
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Eegrl ff:

PRODT'KTIONSTNDEX FÜR DAS BAUTIAUPTGEWERBE

t)Fl(.Nr.:

GBK4r.(n):
2763

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

B e g r i f f s I n h a I t : Meßgröße für die Entwick-
Iung der Nettoleistung iro Bautrauptgewerbe unter Aus-

schaltung von Preisänderungen.

Produktions-
Eilbericht
ab 1962

Die Nettoleistung wird berechnet, indem vom Bruttoproduk-
tionswert der Materialverbrauctr, d.h. der Wert der ver-
brauchten, fremdbezogenen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,
der Halbwaren, der Telle und dgl. sowie der !{ert der ver-
gebenen Lohnarbeiten abgezogen werden.

Die Nettoleistung entspricht damit annähernd dem Beitrag
des Bar:lrauptgewerbes ztun BtuttoinLandsptoduk.t zu l{atkt-
preisen. Auch in dieser Größe sind neben der eigentlichen
Wertschöpfung noch die Abschreibungen und die Kosten-
steuern enÜra1ten.

Originär ermittelte Nettoproduktionswerte stehen kurz-
fristig nicht zur Verfügung. Deshalb werden Ersatzreihen
zur Hilfe genonmen, um die Nettoproduktionswerte eines
Basiszeitraumes fortzuschreiben. AIs Ersatzreihen finden
Reihen des Baustoffausstoßes Vervrendung- Da der Index die
Entwicklung unter Ausschaltung von Preisändenrngen mißt,
werden diese Baustoffausstoßreihen preisbereinigt-

Der Produktionsindex für das Bar:fuauptgewerbe wird kalender-
monatlich und von Kalenderunregelmäßigkeiten bereinigt
errechnet. Die kalendermonatlichen Indexzahlen spiegeln
auch die monatlichen Einflüsse wider, die sich aufgrund
von Unregelmäßigkeiten im Kalender (2.8. Feiertage) auf
die Nettoleistung ergeben. um den Index von den Einflüssen
solcher Kalenderunregehoäßigkeiten zu bereinigen, werden
die kalendermonatlichen Indexzahlen mit dem Faktor
VoIIe Arbeitstage im Baslsjahr + (Sonnabende im Basisjahr
x Cewichtungsfaktor)

Volle Arbeitstage im Berichtsmonat + (Sonnabende im Be-
richtsmonat x Gewichtungsfaktor) x 12

multipliziert. Durch diese Bereinigrung erhäIt man den von
Kalenderunre ge Imäß i gke i ten bere ini gten Produk tionsindex
für das Bauhauptgewerbe.

-2-
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DFK.Nr.:

GBK-ttr.( n) :
2763

PRODUKTIONSINDEX FUR DAS BAI'HAT'PT@WERBE

Eegrl ff:

Statlstik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderunqen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehunge

Begriffsbeziehu
index für das B4uhauPtgewerbe

ngen: DerProduk

bar mit dem fndex det (industr.
(Produktions-Ei lberi cht ) .

ist konzePtionell vergleich
ielTen) NettoP rodt*tion
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[)FK-Nr.:

GBK-tir.( n) :
' 694, 695, 696

Begrl ff:

PRODI'KTIONSMEN@

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Vierteljährliche
Produktionser-
hebr:ng
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Ausstoß an Erzeugnissen'

Ein Erzeugnis rechnet dann zun Ausstoß, wenn es fertigge-
stellt ist. Davon abweichend werden bei stahlbauten,Dampf-
kesselanlagen und ähnlichen Großbauten nicht die fertigge-
stellten GroßproJekte, sondern die Werkstattausstöße im
Berichts zei trauro zugrundegelegt -

zur Produktionsmenge des herstellenden Betriebs rechnen
auch Lohnarbeiten (vom Auftraggeber geliefertes Material
wird be- oder verarbeitet), nicht jedoch Lohnveredelungen,
Reparaturen und Montagen.

Setbst hergestellte Erzeugnisse für Erstellung oder Re-
paratur von Einrichtungen des berichtenden Betriebs sowie
eines anderen Betriebs des selben Unternehmens, eigenpro-
duzierte Produktionsmittel (Formen, tttaschinenwerkzeuge,
usw.) verbrauchsstoffe (Brenn-, Treib- und schmiermittel)
und Deputate sind in die zum Absatz bestirnmte Produktion
einbezogen.

ZUI'{ ABSATZ BESTIMMTE PRODUKTIOII

Erzeugnisse, die verkaufsfähig und für den Markt vorge-
sehen sind (ohne Handelsware). In den Warengruppen Textil
und Bekleidung bezeichnet Ean sie als Produktion für
eigene Rechnung, Lohnarbeit als Produktion für fremde
Rechnung.

GESAI.fIPRODUKTION

Zum Absatz bestinmte Produktion zuzüglich derjenigen Er-
zeugnisse, die im berichtenden Betrieb oder auch in einem
anderen Betrieb des gleichen Unternehmens zu einem anderen
Erzeugnis verarbeltet oder in ein solches eingebaut we

B e g r i f f s b e z le h u n §J e n : Die Produktions-
menge bewertet mit Verkaufspreisen ergibt den Produktions-
wert (Viertel jährliche Produktionserhebung)'
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DFK.llr.:

GBK-ttr.( n) :

692

B egri ff:

PRODUKTIo}[SWERT

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Vierte Ijährliche
Prodr:ktionser-
hebung
ab 1950

Begriffsinhalt
stimmten Produktion.

!{ert der zum Absatz be-

AIs produktion gilt grundsätzlich die Fertigstellung der
Erzeugnisse im Berichtszeitraum. Als zum Absatz bestimrnt
gelten die Teile der Produktion, die'nicht zur weiterver-
arbeitung im gleichen Unternehmen vorgesehen sind (zu
Einzelheiten siehe unter Produktionsmenge ) .

Zur Ermittlung des Produktionswertes wird der im Berichts-
zeitraumerzielteVerkauspreisab!{erkeinschl.Verpak-
kung (auch soweit besonders in Rechnung gestellt) jedoch
ohne umsatzsteuer und abzüglich der gewährten Rabatte so-
wie abzüglich eventueller Verbrauchsteuern (MineralöI,
Ta.bakwaren, Bier, Branntwein, Kaffee usw') zugrunde gelegt

Lohnarbeit wird mit dem Betrag eingesetzt, den der Be-
trieb vom Auftraggeber vergütet erhält, und zwar wird die
Lohnarbeit nur Uäi aem Betrieb erfaßt, der die Lohnarbeit
ausführt.

Ftir einige Erzeugnisse wird der wert der Gesamtproduktion
statt des Wertes der zum Absatz bestiunten Produktion aus-
gewiesen. In diesen FäIlen wurde die zur weiterverarbei-
tung bestimmte Produktionsmenge mit den vergleichbaren
Verkaufspreisen bewertet.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Der Produktions-
wert ergibt sich aus den mit verkaufspreisen bewerteten
Produktionsmengen (Viertel jährliche Produktionserhebung) .
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Begri ff:

PRODUZIERENDES GEV'ERBE

DFK.I{r.:

GBK-ttr.( n) : 3551, 3344

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhatt/Anderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

Mikrozensus
1964 bis 1971

Begriffsinhalt:
die Abteilungen

Wirtschaf tsbereich, der

Energiewirtschaft und Wasserversorgung,
Bergbau Abteilung 1

Verarbeitendes Gewerbe 2

3Baugewerbe

der Systematik der Wirtschaftszweige für die Berufs-
zählung 1961 bzw. 197O umfaßt"

?-. Produktions-
EiLbericht
ab 1 97O

B e g r i f f s i n h a 1 t : !{irtschaftsbereich,
der die Wirtschafts(haupt)gruppen bzw- -zweige

Elektrizitäts- und Gasversorgung (SYPRO-Nr. 1O1O und
1o3o) (nicht Fernwärme- und wasserversorgung),

I

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe (im wesentlichen ohne
Herstellung und Verarbeitung von Spa1t- und Brutstoffen
(SYPRO-Nr" 24), Luft- und Raumfahrzeugbau (SYPRO-Nr. 35),
Foto- und Filmlabors (SYPRO-Nr. 3990) und Reparatur von
Gebrauchsgütern (ohne elektrische Geräte für den Haus-
halt) (SYPRo-Nr" 65) ) sowie

Bauhauptgewerbe (SYPRO-Nr. 72 bis 75) (nicht Ausbaugewerbe)

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1976, umfaßt.

Zum Produzierenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunter-
nehmen bzw. -betriebe, die in diesen Wirtschafts(haupt)-
gruppen bzw. -zweigen tätig sind.

Nachgewiesen werden Produktionsindizes für das Produ-
zierende Gewerbe.

2

1,
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PRODUZIERENDES GEWERBE

DFK-llr.:

68K-ltr.( n) :

3551, 3344

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begrif fsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

B e g r i f f s b e z ie hu n sJ e n : Der Wirtschafts-
bereich Produzierendes Gewerbe umfaßt neben dem Bergbau
und Verarbeitenden Gewerbe (Produktions-Eilbericht) auch
die Elektrizitäts- urd Gasversorgung sowie das Bauhaupt-
gewerbe.





Stand: 15.11.79 Blatt-llr.:1

Begri f fsinha 1t: AllgemeinbildendeSchulen, die
auf der Grr:ndschule aufbauen und mit d.et MittTeten Reite (10.

Klasse) abschließen.

Die Grundschulen umfassen die ersten vier (in den Stadtstaaten
die ersten sechs) Klassen der Vo-lksschuTen.

Die Realschulen umfassen entsprechend sechs (in den Stadtstaaten
vier) Klassen.

Zu den Realschulen rectrnen auch Abendrealschulen, Aufbauklassen
an Hauptschulen, die zur mittleren Reife führen, und die Real-
schulzweige der additiven Gesamtschulen.

Be gri f f s inha 1t: AllgemeinbildendeSchulen, die
den Besuch einer Grundschule voraussetzen und deren Abschluß

bislang die Gn:ndlage für gehobene nichtakademische Berufe

darstellte.

Die Realschule umfaßt sechs, tej-Iweise auch nur vier Klassen-
stufen.

Der Abschluß an Realschulen wird der Fachschulreife gleich-
gestellt. Das Abschlußzeugmis berechtigt zum Besuch von Fach-
oberschulen oder Fachgymnasien. AuBerdem besteht die Möglich-
kelt zr:m Übergang auf Aufbauglmnasien-

Realschulklassen an Hauptschulen und Realschulzweige an addi-
tiven bzw. kooperativen Gesamtschulen werden - soweit möglich -
bei den Realschulen ausgewiesen.

Erfaßt werden öffentliche und private Realschulen'

Abendrealschulen werden als Einrichtungen des sog. zweiten BiI-
dungsweges getrennt ausgewiesen.

1 Volks- und
Berufszählung
L970

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab 1967

2

3
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lLls ,2578,
6520,3042

cBlr - ttrGl;

Begrl ff:

REAI§CHULEN

Statist ikl
GüI tigke itszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbeziehungen
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OFK-l,lr.:

GBK-ilr.( n)
5837

Eegrt ff:
RECH TL I CH I'NSELBSTANDI GE WI RTS CHAFTS TJNTE RNEHMEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum aegriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunge

Statistik über den
Personalstand des
öffentlichen Dien-
SteS

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den rechtlich un-
selbständigen Wirtschaftsunternehmen zählen die Regiebe-
triebe und die Eigenbetriebe der öffentlichen Hand.

ab 1960

Nachgewiesen werden die Beschäftigten bei den rechtlich
unselbständigen Wirtschaftsunternehmen. Die Beschäftig-
ten in der Verwaltung der jeweiligen Gebietskörperschaf-
ten werden gesondert nachgewiesen.
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Begrl ff:

REC [fTS!{ I S S ENSC IIAFT

0Fl(-N r. :

GBK-ilr.( n) :

3 343

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und Be-
rufswünsche

Begriffsinhalt:
bereichs "Rechtswissenschaf t"

Erfassung des Studien-
an Hochschulen.

1972 bj-s 1979 Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Rechtswissenschaft zu studieren.

B e gr i f f sb e z :-ehun gen : DerStudien-
bereich Rechtswissenschaft ist bei der Statistik der
Studien- und Berufswünsche, ab 1976, in der Fächergruppe
wirtschafts- und GeseTlschaftswissenschaften enthalten.
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Begrl ff:

REGELM}iSSI@ ODER T'NREGELMIiSSIGE TATIGKEIT

0FK-N r

GBK-ilr.( n)
4C^76

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriff sinhatt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Mikrozensus
ab L972

B e g r i f f s i n h a I t : Erwerbs- oder Berufs-
tätigkeit, die in regelmäßigen Zeitabständen ausgeübt

wird (regelmäßige Tätigkeit) oder die nur gelegentlich
oder einmalig ausgeübt wird (gelegenttiche Tätigkeit) '

Als regelmäßig gelten auch Tätigkeiten, die z.B' nur
einmal in der t{oche (2.8. am !{ochenende) oder während
einer festgelegten Zahl von Stunden im Monat ausge-
r:ibt werden oder die z.B. in einem dreiwöchigen Rhythmus
ausgeübt werden, sofern diese Tätigkeiten in die Berichts-
woche fallen.

AIs gelegentlich gelten Tätigkeiten, bei denen der Befrag-
te nur nach Bedarf eingesetzt wird oder sich selbst nur
eine Arbeit von kurzer Dauer sucht. Hierzu rechnen auch
Tätigkeiten, die z.B. in dreiwöchigem Rhythmus ausgeübt
werden, jedoch nicht in die Berictrtswoche fallen' Eine
Aushilfstätigkeit, die zwar in der Berichtswoche, aber
nur gelegentlich ausgeübt wird, gilt ebenfalls als ge-
legentliche Tätigkeit.
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0FK-llr

GBK-ltr.(n):
639, 3015, 2548, 3912

Ergrl ff:

RELI GIONSZUGEHÖRIGKEIT

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

1. Volks- und
Berufszählung
197C-

2. Volks- und
BerufszähIung
196l

B e g r i f f s i n h a I t : Rechtliche Zugehörigkeit
zu einer Kirche, Retigionsgemeinschaft und d91., unab-

hängig von der persönlichen religiösen Überzeugung

der Person.

Es werden die folgenden Religionszugehörigkeiten
unterschieden:

(1) Angehörige der evangelischen Landeskirchen, einschl.
der sonstigen evangelischen Kirchen, aber ohne
Freikirchen. Hierzu rechnen im einzelnen: Vereinigte
Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands und
übrige lutherische Landeskirchen, Reformierte Landes-
kirche, Evangelische Kirche der Union und übrige
unierte Landeskirchen, Bund evangelisch-reformierter
Kirchen Deutschlands und Evangelische Bruder-Unität
in Deutschland.

(2) angehörige der evangelischen Freikirchen. Zu den
deutschen Freikirchen rechnen: Lutherische Frei-
kirchen, Reformierte freie Gemeinden, Bund Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland,
Methodistenkirche in Deutschland, Evangelische Ge-
meinschaft in Deutschland, Bund Freier Evangelischer
Gemeinden in Deutschland, Vereinigung der deutschen
Mennonitengemeinden, Heilsarmee in Deutschland,
Volkskirchenbewegung Freie Christen. Zu den auslän-
dischen Freikirchen rechnen z.B. anglikanische
Kirche, Presbyterianer und Quäker.

(3) Angehörige der römisch-katholischen Kirche einschl
der unierten Riten.

(4) Angehörige anderer christlicher Kirchen oder Gemein-
schaften. Zu ihnen rechnen u.a.: Die Ostkirchen
(orthodoxe Kirche, orientalische Kirche und Sonder-
gruppen), die Altkatholische Kirche und verwandte
pen, die christlich orientierten Sondergemeinschaften
(2.8. Adventisten, Bibelforscher, zeugen Jehovas,
Christliche Wissenschaft, Katholisch-Apostolische
Kirche, Neuapostolische Kirche) .

I
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0FK.llr.:

GBI(-l{r.(n) :

639, 3015, 2548, 3912

Ergrl ff:

RELI GI ONS ZUGEHÖRI GKE IT

Statistik/
Güttigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunge

(s)

(6)

Angehörige der jüdischen Religionsgemeinschaften.

Angehörige sonstiger Religionsgemeinschaften, z1)
denen alle nichtchristlichen Volks- und Weltreli-
gionen sowie die freireligiösen und tteltanschauungs-
gemeinschaften rechnen.

(7) Gemeinschaftslose. Zu ihnen rechnen z.B. Atheisten,
Bekenntnislose, Dissidenten und aus der Kirche Aus-
getretene sowie noch nicht getaufte Kinder christ-
licher Eltern.

In der Volks- und Berufszählung 1970 wird auch die folgen-
de, kürzere Gliederung vern{endet:

1. "evangelisch" entspricht den Gruppen (1) und (2)i

"römisch-katholisch" entspricht der Gruppe (3) ;

"jüdische Religionsgemeinschaft" entspricht der
Gruppe (5);

4. "Sonstige" entspricht den Gruppen (4), (6) und (7).

In der Volks- und Berufszäh1ung 1961 wird die folgende, zu'
sammenfassende Gliederung verwendet:

1. "evangelisch" entspr5-cht den Gruppen (1) und (21;

"römisch-katholisch" entspricht der Gruppe (3) ;

"C,emeinschaftslose" entspricht der Gruppe (7) t

"Sonstige, ohne Angaben" entspricht den Gruppen
(4) , (5) und (5) .

2

3

2

3

4
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Ialohngeldstatistik
ab 1965

Blatt-Nr.: 1 I

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die eine Rente

aus der gesetzlichen Rentenversichen:ng erhalten oder

ein Ruhegehalt beziehen.

Personen, die zwar eine Rente oder Pension beziehen,
deren Haupleinkommensquelle aber in einer Erwerbstä-
tigkeit besteht, zählen - entsprechend der Art der von
ihnen ausgeübten Tätigkeit - zu den Se-lbständigen'den
Beamten, den ÄngesteTTten oder den Arbeitetn-

Nachgewiesen werden I'tohngeTdempfänger, die zu den Rent-
nern, Pensionären rechnen. }'Iohngeldempfänger sind Per-
sonen, die für sich - und ggf. ihre bei der Gewährung
von !{ohngeld zu berücksichtigenden FamiTienmitgliedet -
Wotrrgeld beziehen. Inso\^Ieit können unter den Rentnern,
Pensionären auch Haushalte verstanden werden, deren
Antragberechtigte bzw. Haushaltsvorstände Rentner oder
Pensionäre sind.

Be gr i f f s b e z ie hun ge n : Die Rentner,
Pensionäre sowie die sonstigen Nichtetwerbstätigen
(Vlolnrgeldstatistik) umfassen im Gegensatz zu den'Nicht-
erwerbstätigen (olne schü7er und studenten) (Gebäude-
und wohnungszählung 1958) auch aIle Erwerbslosen sowie
die Schüler und Studenten.

!,Iährend unter den Rentnern, Pensionären und den sonstigen
Nichterwerbstätigen wohngeldempfängerhaushalte nachgre-
wiesen werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushalts-
vorstäinde diesen Personengruppen zuzurechnen sind, werden
r:nter den IVjchterwerbspersonen (volks- pnd Berufszählung
lg7O, Mikrozensus, Wanderungsstatistik, Vorausschätzung
der deutschen Erwerbspersonen) und den ErwerbsTosen
(Volks- und Berufszählung L97O, Mikrozensus) Personen-
zahlen nachgewiesen. Außerdem können j-n der Gruppe der
Rentner, Pensionäre und sonstigen Nichterwerbstätigen
auch Erwerbstätige (2.B. Rentner, die eine geringfügige
Err.rerbstätigkeit ausüben) enthalten sein; dies gilt je-
doch nicht für die Gruppe der Nichtenrerbspersonen und
Erwerbslosen.

Statistisches Informationssystem des Bundes
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0FK-N r. :

0BK-l,|r.(n):
1 133

B egri ff:

RENTNER, PENSIONARE

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehunqenStatistik/
Gültigkeit sze i t-raum
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Ecgrl ff:

RINDVIEHHALTT'NGEN

0Fl(-llr

GBK-ttr.(n):
725

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Landwirtschafts-
zäh1ung 1971
(Grunderhebung)

Begriffsinhalt:
triebe, die Rinder halten.

Landwirtschaf tL iche Be-

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaft-
Iiche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen
Betriebsführung unterstehen, Iandwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen r:nd deren landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche mindestens 10 t ihrer Waldfläche beträgt.

AIs Rinder gelten alle Rinder einschl. der KäIber, der'
Jungtiere, der Färsen, Kalbinnen und Sterken, der Milch-
kühe, der Ammen- r:nd Mutterkühe, der Mast- und Schlacht-
kühe, der Mastochsen und -buIIen, der Zuchtbullen und
der Zugochsen und -stiere.

AIs Halten von Rindern gilt das Unterbringen von Rindern
in den StäIIen oder auf den Flächen eines landwirtschaft
lichen Betriebs. Dazu gehören auch etwaige in Pension
aufgenommene Rinder.

-l

Nicht in den Nachweis der Rinciviehhaltungen sind Forst-
betriebe einbezogen, die Rinder halten.

Landwirtschaftliche Betriebe' die im Berichtszeitpunkt
mehrere Tierarten halten, werden bei jeder dieser Tier-
arten a1s Tierhaltung gezählt

B e gr i f f sb ez :-ehun ge n : DieBegriffe
Rindviehhaltungen und landrvi rtschaftLiche Betriebe nit
Rindern (Landwirtschaftszählung t97l) sind synonym.

Die Rindviehhaltungen schließen die l{iTchkuhhaltungen
(Landwirtschaftszählung l97l) ein, d. s. Iandwirtschaft-
Iiche Betriebe, die Milchkühe halten. AIs Milchkühe
gelten Kühe, die mindestens zwei Jahre alt und zur Milch-
gewinnung bestinunt sind (ohne Aromen und Mutterkühe).
Die Rindviehhaltungen umfassen neben den Milchkuhhal-
tungen auch landwirtschaftliche Betriebe, die neben
Milchkühen noch andere Arten von Rindern Q. e. Zucht-
rinder, ttastrinder) oder nur andere Arten von Rindern
halten.
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0FKdr.:

GBK-ltr.(n):
4383

Ecgrt ff:
ROHBAI,]LAI.ID

Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitabtauf /Begri f f sbez iehungeStatistik/
GüItigkeitszeitraum

Statistik der Kauf-
werte für Bauland

B e g r i f f s i n h a I t : Unbebaute Grundstücke,
die für die Bebauung vorgesehen, aber noch nicht er-
schlossen sind.ab 1962

Dazu rechnen auch Grundstücke, die noch land- und forst-
wirtschaftlich genutzt werden, die aber ihre Eigenschaft
als land- und forstwl-rtschafttiches Vermögen verloren
haben.

Rohbauland muß nicht parzelliert sein.

Nachgewiesen werden Kaufwerte für Rohbauland (zu Einzel-
heiten s. Kaufwerte für BauTand).

B e gr i f f s b e z Le hu n g e n : Das Rohbauland
ist im allgemel-nen eine Vorstufe für die übrigen Arten
der unbebauten Grundstücke, nämlich für baureifes Land,
rndustrieTand, Land für verkehtszwecke und Freiflächen
(aIIe Statistik der Kaufwerte für Bauland). Bei fort-
schreibender Entwicklung nimmt es je nach seinem späteren
Verwendungszweck die Eigenschaft einer dleser Arten an-
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0FK4r.:

GBK4r.(n) :

2686, 3o5o

Ecgrt ff:

SCHLEPPER (DER BETRIEBE)

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeit.ablauf/negriffsbeziehung

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Schleppern zählen

Vierradschlepper, Kettenschlepper, Geräteträger und Spe-

zialschlepper.

Nicht zu den Schleppern zählen Einachsschlepper, l'lotor-
mäher und andere einachsige Motorgeräte.

Nachgewiesen werden Schlepper, die sich im Erhebungsjahr
im Alleinbesitz Tandwirtschaftlicher Bettiebe befanden
und von diesen eingesetzt wurden.

Begrif f sbezi' ehungen: Diehiernach-
gewiesenen Schlepper und die Schlepper im ATTeinbesitz
(Statistik des Schlepperbestandeslsind gleich abgegrenzt'
Unterschiede im Nachweis der Schlepper in den beiden Sta-
tistiken ergeben sich aber u. a. aufgrund unterschied-
licher Erhebungseinheiten.
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Bagrl ff:
SCHNITTHOLZ, SPNRRHOLZ UND SONSTIGES BEARBEITETES

HOLZ

DFK-Nr.:

GBK-I{r.( n) :

4456

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Großhandels-
verka.uf spreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte !{aren
(!{arenarten) aus der Warengruppe 53 "Schnittholz,
Sperrholz und sonstiges bearbeitetes Holz" des
Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe L975.

Einbezogen sind Sägewerkserzeugnisse, Hobelware und
Rauhspund, Furniere, Sperrholz und Preßholz sowie
Holzfaser- und Holzspanplatten.

Nicht berücksicht.igt werden imprägnierte HöIzer.
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Stat.istik,/
GüI tigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begr i f f sbez iehungen

2

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
trortbildung
ab 1967

Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab 1967

4. Statistik der
Schulen der
beruflichen
Fortbildung
ab 1967

Begrj-ffsinhalt:SchüIer,dieauseinerSchule
der allgemeinen oder der beruflichen Aus- und Fortbildung mit
einern Abgangs- oder Abschlußzeugrris entlassen werden'

zu den schulen der allgemeinen Aus- und Fortbildung rechnen
Grundschulen, Hauptschulen, schulen für Behinderte, Realschulen,
Gymnasien, Gesamtschulen, Abendrealschulen, Abendglmnasien und
Kollegs sowie die Technischen oberschulen in Baden-wtiLrttemberg
und die Berufsoberschulen in Bayern, die aus statistischen
Gründen den Kollegs zugeordnet werden.

zu den schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung rechnen
Berufsschulen, Berufsschulen für Behinderte, Berufsaufbau-
schulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachglrmnasien,
Fachschulen und Schulen des Gesundheitswesens'

In der Regel werden alle Schulabgänger erfaßt - gleichgüItig,
ob sie an der entsprechenden schule einen Abschluß erreicht
haben oder nicht. Dies gitt nicht für schulen der allgemeinen
Fortbildung (Abendrealschulen, Abendgymnasien und Kollegs) :

an dj-esen schulen werden ausschließIich schulabgänger erfaßt,
die ein Abschlußzeugnis erhalten haben.

SchüIer, die z.B. \,regen eines Umzugs die Schule wechseln, er-
halten ein f,bergangszeugnis und sind demzufolge nicht erfaßt-

B e g r i f f s b e z te h u n g e n : Die Schulabgänger in
der Statistik der Schulen der allgemeinen Fortbildunq entsprechen
den Absol.yenten mit AbschTußzeugnis bzw. Reifeprüfung in der
gleichen Statistik.

Die Schulabgänger und die Absolventen mit bestandener Abschluß-
prüfung in der statistik der schulen der beruflichen Fortbil-dung
unterscheiden sich durch die schulabgänger ohne Abschluß, die nur
bei den schulabgängern,nicht jedoch bei den Absolventen enthal-
ten sind.

3

I



Stand: 15.1 1. 79

Statistik der
Schulen der
a I lgemeinen
Arlsbildung
ab 1967

Statistik der
Schulen der
a llgeme j-nen
Fortbildung
ab 1967

3. Statistik der
Schulen der
beruflichen
Ausbildung
ab 1967

4. Statistik der
Schulen der
beruflichen
Fortbildung
ab 1967

2

Blatt-tlr.: t

Be gr i f fs inha It: ZudenSchulenderallgemeinen I

IAus- und Fortbildr:ng rechnen Schulkindergärten, GrundschuTen,
HauptschuTen, Schulen für Behinderte, ReaTschuTen, AbendreaT-
schulen, Abendggnnasien und KoTlegs sowie die Technischen Ober-
schulen in Baden-Württemberg und die Berufsoberschulen in Bayern,
die aus statistischen Grtrnden den Kollegs zugeordnet werden.

Zu den Schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung rechnen
BerufsschuTen, Berufsschu.l.en für Behinderte, Berufsaufbau-
schulen, Beruf sfachschuTen, FachoberschuTen/ Fachggmnasien,
fachschu.l.en und .ScäuJ.en des Gesundhei tswesens.

Dabei ist es unbedeutend ob es sich um öffentliche oder
private Schulen handelt.

Fachhochschulen, Hochschulen und Volkshochschulen rechnen
nicht zu den Schulen.

Nachgewiesen werden die o.g. Schularten, die ein einheitliches
Bildungsziel bzw. Qua)-ifikationsniveau haben. Diese statistlsche
Abgrenzung entspricht nicht j-mmer der verwaltungsrechtlichen
Abgrenzung, nach der im wej-testen Sj.nne als Schule eine Bi1-
dungsstätte, -einrichtung oder -anstalt gilt, in der Unterricht
nach einem von der zuständigen Auf:ichtsbehörde festgesetzten
oder genehmigten Lehrplan erteilt wird und deren Verwaltung
einem Schulleiter (Direktor, Rektor) untersteht.

Statistisches Informationssystem des Bundes
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Statistik/
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Stand: 15 .11.79 Blatt-llr.:.1

B e g r i f f s i n h a I t : Schulen, die die Aus- bzw.

Fortbildung für nichtakademische Gesundheitsberufe vetmitteln.

Zu den nichtakademischen Gesundheitsberufen rechnen z.B. Kran-
ken- und Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger, Ilebammen,
Masseure, Beschäftigungstherapeuten, medizj-nische Bademeister
u. a. m.

Voraussetzungen für den Besuch einer Schule des Gestrndheits-
wesens sind eine einschlägige Berufsausbildr:ng oder der erfolg-
reiche Besuch einer auf die Aus- bzw. Fortbildung vorbereiten-
den schulischen Einrichtung (2.e. Pflegevorschulen) sowie in
der'Regel die Vollendung des 18. Iebensjahres.

Die Schulbesuchsdauer beträgt ein bis drei Jahre.

Zu den Schulen des Gesundheitswesens rechnen auch die Berufs-
fachschulen des Gesundheitsr.resens in Bayern.

Pflegevorschulen werden teils den Schulen des C,esundheitswesens
teils den Berufsfachschulen zugeordnet.

Erfaßt werden öffentliche und private Schulen des Gesundheits-
wesens.

2

Statistik der
Schulen der
beruflichen
Fortbildung
ab 1967

Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab t967
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Stand: 15.11.'19 Blatt-tlr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Schulen zur Förderung und Be-
treuung körperlich, geistig oder seelisch benachteiligter oder
sozial gefährdeter Kinder, die nicht oder nicht mj-t ausreichen-
dem Erfolg in normalen Schulen unterrichtet werden können.

Die Schulen für Behinderte haben in der Regel den gleichen BiI-
dungsauftrag wie Gnrnd- und Hauptschulen, Realschulen und Gym-
nasien.

Die Angaben über Schulen für Behinderte umfassen auch Angaben
über Klassen für Behinderte an anderen Schulen. Berufsschul-en
für Behinderte werden gesondert ausgewiesen.

Erfaßt werden öffentliche und private Schulen für Behinderte.

2

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen
ab 1967
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Stand: 15. 11.79

1. Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

2. Statistik der
Schulen der
allgemeineir
Fortbildung
ab 1967

Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a 1 t : Personen, die Schulen der
allgemeinen oder der beruflichen Aus- und Fortbildung be-
suchen. Dabei ist es unbedeutend, ob es sich um öffentliche
oder private Schulen handelt.

Zu den Schulen der allgeneinen Aus- und Fortbildung rechnen
Schulkindergärten, Grundschulen, Hauptschulen, Schulen für
Behinderte, Realschulen, Gymnasi.en, Gesamtschulen, Abend-
realschulen, Abendgymnasien und Kollegs sowie die Technischen
Oberschulen in Baden-Vtürttemberg und die Berufsoberschulen in
Bayern, die aus statistischen Gründen den Kollegs zugeordnet
werden.

Zu den Schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung rechnen
Berufsschulen, Berufsschulen für Behinderte, Berufsaufbau-
schulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasj-en,
Fachschulen und Schulen des Gesundheitswesens.

Zu den Schülern rechnen auch Personen, die eine der genannten
Schulen besuchen und zugleich erwerbstätig sind (2.B. SchüIer
an Berufsschulen, Abendrealschulen oder Abendgymnasien) .

Personen, die zwei oder mehrere der genannten Schu.Ien gleich-
zeiLig besuchen, werden jeweils bei den entsprechenden Schul-
arten ausgewiesen.

SchüIer bzw. Studierende an Volkshochschulen, Fachhochschulen
oder Hochschulen rechnen nicht zu den Schülern.

B e g r i f f s b e z Le hun g e n : Die SchüIer unter-
scheiden sich von den schületn und studietenden (vorks- und
Berufszählung 1970) in mehrfacher Hinsicht. Die SchüIer und
Studierende der Volks- und Berufszäh1ung 1970 umfassen zu-
sätzlich Studierende an Fachhochschulen und Hochschulen, ent-
halten jedoch im Unterschied zu den SchüIern keine DoppeI-
zählung. Ferner rechnen Schüler, die Berufsschulen besuchen,
in der Volks- und Berufszäh1ung 1970 nicht zu den Schülern und
Studierenden, während sie aIs SchüIer an Schulen der beruflichen
Ausbildung einbezogen werden.

Die SchüIer in der Statistik der Schulen der allgemeinen Fort-
bildung entsprechen den TeiTnehnern in der gleichen Statistik.

3 Statistik der
Schulen der
beru f1 ichen
Au sbildung
ab 1967

Statistik der
Schufen der
beru f1 ichen
For tbi 1du ng

ab 1967
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Stand: 20.o2.8o Elattdr.: 1
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SCHÜLER, STUDIERENDE

DtK.llr.:

GBK-ilr.( n) :

1119

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif f sbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1961

B e g r i f f s i n h a I t : Personen der Wohnbevö7-

kerung, die eine allgeneinblldende Schule, eine Fach-
oder Berufsfachschutre, eine Universität oder Hochschule
besuchen.

Zu den allgemeinbildenden Schulen rechnen z.B. Volks-
schulen, Realschulen und Gymnasien.

BerufsschüIer sind - soweit sie erwerbstätig sind - nicht
a1s SchüIer, sondern als Lehrlinge oder, soweit sie nicht
in Lehrausbildung sind, als Arbeiter oder Angestellte
nachgewiesen.

Begrif f sbezi- ehungen: DieSchüler
und Studierenden in der Volks- und Berufszäh1ung 1961 und
in der Volks- und Berufszählung 1970 sind vergleichbar
abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich nur daraus, daß
1961 nicht nach der Art der besuchten Schule gefragt
wurde.



1

Stand: 1 5 tL. 79 Blatt-llr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Einrichtungen der vorschuli-
schen Erziehung, die organisatorisch überwiegend den Grund-
schulen oder den Schulen für Behinderte zugeordnet sind.

Die eigentlichen Schulkindergärten werden von schulpflichtigen,
aber noch nicht schulreifen Kindern besucht. Einbezogen sind
aber auch Vorklassen, dle von schulreifen, aber noch nicht
schulpflichtigen Kindern besucht werden.

Einbezogen sind ferner Klassen der Eingangsstufen der Grund-
schulen, Schulkindergärten für Behinderte, nicht jedoch Kinder-
gärten.

Die Schulkindergärten dienen der Vorbereitung auf den Eintritt
in Grundschulen oder Schulen für Behinderte.

Bei den Schulkindergärten sind öffentliche und private Ein-
richtungen einbezogen.

B e g r i f f sb e z ie hu n g e n : Die Begriffe Schul-
kindergärten und vorschuTische Einrichtungen (ohne Kinder-
gärten) (Statistik der Schulen der allgemeinen Ausbildung) sind
synonym.

Während die Schulkindergärten den Schulen zugeordnet sind und
für Kinder im Alter von ca. fünf bis sieben.Jahren vorgesehen
sind, unterstehen die Kjndergärten (Statistik der öffentlichen
Jugendhilfe) den Trägern der Jugendhilfe und dienen der Be-
treuung von Kindern im Alter von ca. drei bis sechs Jahren.

T

l Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

2. Statistik des
Personals i-m
allgemeinen
Schulwesen
ab 1967
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Stand: 25.04.80 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Ergrl ff:

SEESCIIIFEATIRT

0Fl(-llr.:

GBI(.ilr.(n) :

5250

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Statistik der be-
ruflichen Blldung
ab L967

B e g'r I f f s i n h a I t : Ausbildungsbereich, der
I

die Berufsausbildung zum Matrosen in der Seeschiffahrt
umfaßt; zuständige Stelle für die Ausbildung ist der Ver-
ein zur Eörderung des .seemännischen Nachwuchses e.V.

Die Gliederung in Ausbildungsbereiche deckt sich nicht
voII nit der Wirtschaftsgliederung nach der Systematik
der Wirtschaftszweige, da sich nach dem Berufsbildungs-
gesetz die Zuständigkeit frir die Berufsausbildung viel-
fach nach der Art des Ausbildungsberufs und nicht nach
der Zugehörigkeit zu einem !{irtschaftsbereich richtet.



staäd: 22.09.8o Blatt-Nr.: 1
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8e9rl ff:

SELBSTANDI@ (R)

DFK-N r. :

GBK-ltr.(n) : 422, 1133,
5180, 3345, 3283,
4985,4810

Statistik/
Gültigkeit sze it-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1.1 Volks- und
Berufszählung
197C-

1.2 Mikrozensus
ab 1964

2. Wohhgeld-
statistik
ab 1965

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die ein Unter-
nehmen, einen Betrieb oder eine Arbeitsstätte gewerbli-
cher oder landwirtschaftlicher Art wirtschaftlich und

organisatorisch als Eigentümer, Miteigentümlcer oder
Pächter leiten, ferner selbständige Handelsvertreter, aIle
freiberuflich Tätigen sowie Hausgel^rerbetreibende und

Zwischenmei ster .

Zu den Setbständigen zählen auch die selbständigen
Handwerker.

AIs freiberuflich Tätige gelten z.B. selbständige AtzLe,
RechtsanwäIte, Schriftsteller und Künstler.

Hausgewerbetreibende sind Personen, die mit fremden Hilfs-
kräften in eigener Arbeitsstätte im Auftrag von Gewerbe-
treibenden oder Zwischenmeistern hlaren herstellen, bear-
beiten oder verpacken, dabei selbst wesentlich mitarbeiten
und die Verwertung.der Arbeitserzeugnisse dem Auftraggeber
überlassen. zu den Zwischenmeistern gehören Personen, die
die Arbeit, die sie von Gewerbetreibenden übernommen haben,
an Heimarbeiter oder Hausgewerbetreibende weitergeben und
mit diesen für den Auftraggeber über die geleistete Arbeit
abrechnen.

Nicht zu den Selbständigen rechnen Personen, die in einem
arbeitsrechtlichen VerhäItnis zum Unternehmen, Betrieb
oder zur Arbeitsstätte stehen und lediglich innerhalb ihres
Arbeitsbereiches selbständig disponieren können (2.B. der
selbständige Filialleiter) .

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n : Siehe unter 4.

B e g r i f f s i n h a I t : Iiachgewiesen werden tlohn-
geTdempfänger, die zu den Selbständigen rechnen und die
aus ihrer Tätigkeit als Selbständige ihr hauptsächliches
Einkommen beziehen.

-2-

1



Stand: 22.o9.8o Blatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes
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SELBST}iNDIGE (R)

0FKdr.:

6BK-t{r.(n) : 422, 1133,
518O, 3345, 3283,

4985. 4810
Statist.ikl

GüItigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

3 Gebäude- und
Wohnungszäh-
Iung 1968

Studenten-
statistik
ab Winterse-
mester t976/77

Wohngeldempfänger sind Personen, die für sich - und ggf.
ihre bei der Ciewätrrung von Wohngeld zu berücksichtigenden
FaniTiennitgTieder - Wohngeld beziehen. Insofern können
unter den Selbständigen auch Haushalte verstanden werden,
deren Antragberechtigte bzw. Haushaltsvorstände Selbstän-
dige sind.

Be gri f f sb e z Leh un ge n : Siehe unter 4.

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die wirtschaft-
Iich und organlsatorisch unabhängig einen gewerblichen
oder landwirtschafttichen Betrieb leiten oder freiberuf-
Iich tätig sind und die aus ihrer Tätigkeit als Selbstän-
diger ihr hauptsächliches Einkommen beziehen.

zu den freiberuflich Tätigen zählen z.B. frei praktizie-
rende Arzte, RechtsanwäIte sowie Schriftsteller, Künstler.

AIs Selbständige gelten auch Wehrdienstleistende im Grund-
wehrdienst und auf !{ehrübung scwie Arbeitslose, sofern
diese Personen vor ihrer Einberufung bzw. vor dem verlust
oder der Aufgabe ihrer Stellung selbständig waren.

Nachgewiesen werden Wohnpatteien, gegliedert nach der
sozialen Stellung des Haushaltsvorstandes -

Be gri f f sb e zLehun ge n : Siehe unter 4'

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden

deutsche Studjenanfänget, die auf den Immatrikulations-
papieren als letzte berufliche Stellung des Vaters (der

Mutter) "Selbständige(r) " eingetragen haben-

Die beruftiche stellung des Vaters (der MuLter) wird auch
berücksichtigt, wenn dlese(r) bereits verstorben ist.

-3-
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Stand: 22.o9.8o
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B egrl ff:

SELBSTANDIGE (R)

0FK-llr.:

GBK-Nr.(n): 422, 1133,
518O, 3345, 3283,

4985, 4810

Statist.ikl
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Be gri f f sb e z lehunge n : DerBegriff
Se1bständige ist in den einzelnen Statistiken im wesent-
lichen gleich abgegrenzt. Folgende Besonderheiten sind
jedoch zu beachten:

In der Wohngeldstatistik werden Wohngeldenpfängerhaushalte
nachgewiesen, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltsvor-
stände Selbständige sind; in der C,ebäude- und wohnungs-
zählung 1968 werden Wohnparteien nachgewiesen, deren
Haushaltsvorstände Selbständige sind; in der Studenten-
statistik handelt es sich um deutsche Studienanfänger, die
auf den Immatrikulationspapieren als berufliche Stellung
des Vaters (oer Mutter) "Selbständige(r)" eingetragen
haben.

In der Wohngeldstatistik und der Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1968 spielt für die Zuordnung zu den Selbständigen
auch der überwiegende Lebensunterhalt eine Rolle; in der
C'ebäude- und !{ohnungszählung zäh1en zu den Selbständigen
auch Wehrdienstleistende und Arbeitslose, die zuvor
selbständig waren.

Die Begriffe Selbständige in der Volks- und Berufszählung
1970 und im t'Iikrozensus und ?ätige fnhaber (Arbeitsstät-
tenzählung 1970, Monatlicher Baubericht, Handwerkszählung
1977) unterscheiden sich im wesentlichen durch den unter-
schiedlichen Erhebungsbereich und durch die unterschied-
liche WahI der Erhebungseinheiten. Tätige Inhaber, die
z.B. mehrere Arbeitsstätten, Unternehmen oder Betriebe
leiten, werden in der Arbeitsstättenzählung, im Monatli-
chen Baubericht und in der Handwerkszählung mehrfach er-
faßt und nachgewiesen. In der Volks- und Berufszählung
und im Mikrozensus wird - soweit von der Wohnbevölkerung
ausgegangen wird - jeder Selbständige nur einmal nachge-
wiesen, da die einzelne Person bzw. der Haushalt und nicht
die Arbeitsstätte, das Unternehmen oder der Betrieb Erhe-
bungseinheit ist.
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Statistik/
GüItigkeitszeltrausr iffslnhalt/Anderungen im Zeitablau f /BegrLffsbeziehung

Handwerks-
zählung 1977

B e g r L f f s i n h a I t : Kleinste rechtlLch selb-
ständige Elnhelten, die aus handels- und/oder steuer-
rechtlichen Gründen eigene Bücher führen und gesonderte
Jahresabschlüsse aufstellen müssen und die in die Hand-
werksrolle - u.U. auch mehrfach - eingetragen sind.

Angaben über selbständige Handwerksunternehmen umfassen
Angaben rfber aIIe, auch die nichthandwerklichen Teile,
wie etwa Gaststätten, Fuhrbetriebe u.ä.; dazu gehören
auch Angaben rfber zum Handwerksunternehmen gehörige
Nebenbetriebe.

Unternehmen des Bauhauptgewerbes haben die Merkmale der
Arbeitsgemeinschaftsanteile It. Arge-Vertrag den unter-
nehmenseigenen Daten hlnzugerechnet.

Angaben für handwerkliche Nebenbetriebe nichthandwerk-
Ilcher Unternehmen werden gesondert ausgewiesen.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : Die selbständigen
Handwerksunternehmen slnd vergleichbar abgegrenzt wie
die Unternehmen in der Investitionserhebung in Produ-
zierenden Handwerk (ohne Bauhauptgewerbe). Es sind jeweils
Unternehmen einbezogen, die ln die Handwerksrolle einge-
tragen sind, und in beiden Begriffen sind die handwerk-
llchen Neben- und Hllfsbetrlebe nichthandwerklicher Unter-
nehmen nicht enthalten. Unterschiede ergaben sich Jedoch
aus dem Erhebungsumfang: so sind z.B. ln der Investitions-
erhebung im Produzierenden Handwerk nur die Handwerks-
unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im ver-
arbeitenden Gewerbe und im Ausbaugewerbe erfaßt, während
in der Handwerkszählung L977 aLLe selbständigen Hand-
werksunternehmen unabhängig von ihrem wirtschaftlichen
Schwerpunkt einbezogen wulden.



Stand: 21.05.8o Elatt-Nr.: t t
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SELBSTBEWOHNTE E IGENTUMSWOHNUN@N

t)FK.l,lr.:

GBK-ttr.( n) :

5t27

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung

1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Vom Eigentümer selbst be-
wohnte Eigentumswohnungen.

Eigentumswohnungen sind Wohnungen, an denen durch Ein-
tragung im Wohnungsgrundbuch Sondereigentum nach dem
Wohnungseigentumsgesetz vom 15.3.1951 (BGBI. I S. 175)
begründet worden ist.

Be gr i f f sb e z iehun gen : Zumeinen
sind selbstbewohnte Eigentumswohnungen TeiI der Eigen-
tumswohnungen (Gebäude- und Wohnungszählung 1968), - hinzu
komrnen vermietete und leerstehende Eigentumswohnungen -,
zum anderen sind sie TeiI der Eigentümerwohnungen (Ce-
bäude- und Wohnungszählunq 1968), zu denen außerdem die
vom Eigentümer des Gebäudes selbstbewohnten !{ohnungen
zähIen.
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SONSTIGE GEBAUDE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Z e itablauf ,/Begri f f sbez iehunge

Gebäude- und
!{ohnungszählung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Gebäude, die überwiegend
Nichtwohnzwecken, also gewerblichen, sozialen, kulturel-
I-en oder Verwaltungszwecken dienen und zuur Zeitpunkt
der Zählung entweder bewohnt waren oder mindestens eine
leerstehende Wohneinheit enthielten.

Wohnheind rechneten ebenfalls zu den sonstigen Gebäuden,
sofern sie mlndestens eine selbständige Wohneinheit ent-
hielten.

B e g r i f f s b e z iehun g en : Die sonstigen
Gebäude entsprechen nlcht den IVjchtwohnbauten bzw. den
Nichtwohngebäuden (Statistik der Baugenehmigungen, sta-
tistik der Baufertigstellungen, Statistik des Bauüber-
hanges) z zwat dlenen sowohl sonstige Gebäude als auch
Nichtwohngebäude überwiegend Nichtwohnzwecken. In den
Bautätigkeitsstatistlken werden dabei jedoch a-l-Ze Nicht-
wohngebäude einbezoslen, während in der Gebäude- und
Wohnungszählung 1968 nur solche berücksichtigt wurden,
d1e zugleich Wohnraum enttri-elLen
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SONSTIGE NTCHIERWERBSTÄTIGE

[)FK-llr.:

0BK-tir.( n) :
1133

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabläuf/Begriffsbeziehungen

Wohngeldstatistik
ab 1955

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die keine auf
Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben und nicht zu den

Rentnern, Pensionären rechnen.

Dazu zähIen z.B. die turpfänger von Sozialhilfe und von
Kriegsopferfürsorge, Arbeitslose sowie Schüler und
Studenten.

Nachgewiesen werden WohngeTdanpfänger, die zu den son-
stigen Nichterwerbstätigen rechnen. !{ohngeldempfänger
sind Personen, die für sich - und ggf. ihre bei der Ge-
währung von Wohngeld zu berücksichtigenden FaniTien-
mitgTieder - ttohngeld beziehen. Insoweit können unter
den sonstigen Nichterwerbstätigen auch Haushalte ver-
standen werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushalts-
vorstände zu den sonstigen Nichterwerbstätigen rechnen.

Be gr i f f s b e z j-ehun gen : Die sonstigen
Nichterwerbstätigen sowie die Rentner, Pensionäre (!{ohn-
geldstatistik) umfassen im GegensaEz zu den IVicäter-
werbstätigen (ohne Scäül,er und Studenten) (Gebäude- und
Wohnungszählung 1968) auch alle Erurerbslosen sowie die
Schüler und Studenten.

Während unter den sonstigen Nichtervrerbstätigen und den
Rentnern, Pensionären Wohngeldempfängerhaushalte nach-
gewiesen werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushalts-
vorstände diesen PersonengruPpen zuzurechnen sind, wer-
den unter den i\licätetwerbspersonen (Volks- trnd Berufs-
zählung L97O, Mikrozensus, 9tanderungsstatistik, Voraus-
schätzr:ng der deutschen Ervrerbspersonen) und den Erwerbs-
-Losen (Vo1ks- und Berufszählung 1970, Mikrozensus) Per-
sonenzahlen nachgewiesen. Außerdem können in der Gruppe
der Rentner, Pensionäre r:nd sonstigen Nichterwerbstäti-
gen auch Erruerbstätige (2. S. Rentner, die eine gering-
fügige Erwerbstätigkeit ausüben) enthalten sein; dies
gilt jedoch nicht für die GrupPe der Nichterwerbsper-
sonen und Ervrerbslosen.
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GBK - II

594
SONSTIGE öTTBNIT,TCHE BAUHERREN

Begrl ff:

Begri f f sinhalt,/Änderunqen im zeitabl auf /Begr i f f sbez iehungenstatistik/
Gü1 tigkeitszeitraum

Tiefbaustatistik B e g r i f f s i n h a 1 t : AIle juristischen Personen

des öffentlichen und des privaten Rechts, an denen Gebiets-

körperschaften maßgeblich beteiligt sind'

Zu den sonstigen öffentlichen Bauherren zäh1en auch die
Deutsche Bundesbahn und die Deutsche Bundespost'

Nicht dazu gehören die Gebietskörperschaften selbst und
die von ihnen gebildeten Zweckverbände'

Nachgewiesen werden Tj-efbauaufträge der sonstigen öffent-
lichen Bauherren.

1962 bis 1978

n
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Begri ff:

SOZIALKOSTEN

0FK.Nr.:

0BK-Nr.( n) :

4404

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Handwerks-
zählung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Gesetzliche Sozialkosten
im Laufe des Kalenderjahres t976 (Arbeitgeberbeiträge zur
Sozialversicherung sowie Jahresbelträge zur Berufsgenos-
senschaft), ohne sonstige Sozialkosten.

Zu den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung'zählen
die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zur Krankenver-
sicherung, zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur
Arbeits Iosenvers i cherung .

Nicht enthalten sind die Beiträge zu den Sozialkassen des
Baugewerbes (Lohnausgleichs-, Urlaubs- und Zusatzversor-
gungskasse), die in der Bruttol-ohnsufirme bzw. Bruttogehalt-
sümme enthalten sind sowie die Winterbauumlage, die unter
der Bruttolohnsurnroe erfaßt wird.

t
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0FK.llr.:

SPIELT{AREN, SCTIMUCK, FÜLLHALTER U.Ä.

Ergrlff:

6BK.ttr.( n) :
4456

Statistik/
Gültigkeitszeitraurn Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Scatistik der
'Großhandels-
verkaufsPrelse
ab 1968

B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte ltaren
(Warenarten) aus der vlarengruppe 39 "Musikinstrumente'
Spielwaren, Sportgeräte, Schmuck, belichtete Filme,
Rillha1ter u.ä. " des Systematischen Vilarenverzeich-
nisses für die Industriestatistik, Ausgabe I975.

Einbezogen sind Spielwaren und Christbaumschmuck,
Schmuck, GoId- und Silberschmiedewaren sowie Fü11-
halter, Kugelschreiber u.ä.

Nicht. berücksichtigt werden Großmusikinstruroente,
Musikwerke, Saiten-, BIas- und sonstige Kleinmusik-
instrumente, Turn- und Sportgeräte, bearbeitete
Edelsteine und Diamanten, Geräte und Miniaturfahr-
zeuge für das Schaustellergewerbe, Erzeugnisse der
Foto- und Filmlabors, Stempel sowie Waren aus na-
türlichen Schnitz- und Formstoffen u.ä.
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Eegrl ff:

SPORT

0FK.llr

6BK-ilr.( n)

5763

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : Erfassung des Studien-
bereichs "sport" an Hochschulen.

ab L976 Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Abschluß-
klassen d,er t2. Klassenstufe, die bea-bsichtigen, sport zu
studieren.

B e gr i f f s b e z ..ehun g e n : Der Studien-
bereich Sport ist bei der Statistik der Studien- und
Berufswünsche, 1972 bLs t979' in der Fächergruppe
@istes- und Sprachwjssenschaften enthalten.
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t)F|(.ttr.:

08K-ilr.( n)
5783

SPRACH- U![D KULTI'RVTISSENSCHAf,TEN

Eegrl ff:

Statistik/
GüItigkeitsze j-traum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabl.auf/Begriffsbeziehung

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche
ab 1976

Begrif f sinhalt: Zusamenfassung

folgender Studienbereiche an Hochschulen:

- Sprach- und Kulturwissenschaften allgemein,

- Theologie, Religlonslehre,
- Philosophle,
- Geschichte,
- Bibliothekswesen, Dokumentation, Publizistik,
- Altphtlotog1e (klass. Philologie), Neugriechisch'

- C'ermanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne

Anglistik),
- Angltstik, Anerikanistik,
- Romanistik,
- Slawistik, Baltistik, Finno-Ugristik,
- AuBereuropäische Sprach- und Kultun'rissenschaften'

- Psychologie,
- Erziehungswissenschäften -

Nachgewiesen werden Ablturlenten und Schüler der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabslchtigen,
Sprach- und Kultur*rissenschaften zu studieren'

B e g r i f f s b ez Lehun§Je n : Die Eächer-
grrrpp" Sprach- und Kulturwlssenschaften r:mfaßt i-m Unter-
schied zur FächergrupPe @jstes- und Sptachwissenschatten
(Statistik der Studien- und Berufswünsche, 1972 bLs 1979)
zusätzlich den studienbereich Theologie; dagegen ist der
Studienberelch SPort nur bel der FächergruPpe Gelstes-
und Sprachwisseirschaften enthalten.
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Ergrlff: t)Fl(-llr.:

STAATSFORSTEN
GBK-ilr.( n) :

515

Statistik/
Güttigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Bodennutzungs-
vorerhebung

B e g r i f f s i n h a 1 t : Forstbettiebe, die sich
im Besitz der Bundesrepublik Deutschland oder eines
Bundeslandes bef inden.ab 1965

Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten,
die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung
unterstehen, forstwirtschaftliche Erzeugrnisse hervor-
bringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche
weniger als 10 t ihrer Waldfläche beträgt (Hauptpro-
duktionsrichtung) .

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. I97O wurde die Hauptproduktionsrichtung der
landwirtschaftlichen Betriebe und der Forstbetriebe
nicht nach dem FlächenverhäItnis von landwirtschaftlich
genutzter Fläche und l,Ialdfläche zueinander festgelegt,
sondern über das Schwergewicht der Produktion, gemessen
am Verkaufswert der eigenen Erzeugnisse (einschl. des
Eigenverbrauchs), erfragt.
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Begrl ff:

STAATSHANDELSL,iNDER

t)Fl(.ltr.:

681(4r.(n):
573

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Außenhandö1s-
statistik
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Staatshandels-
Iändern rechnen:

in Europa:
Sowjetunion
Polen
Tschechoslowakei
Ungarn
Rumänien
Bulgarien
Albanien

in Asien:
Vietnam
Mongol ische Volksrepublik
Volksrepublik China
Nordkorea
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0FK.Nr.:

STIiNDIGE FAIIILIENFREyIDE ARBEITSKRJiFTE

I egrl ff:

GBK4r.(n):
305 1

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Vollerhebung)

B e g r i f f s i n h a I t : Familienfremde Arbeits-
kräfte im Alter von 14 Jahren und mehr, die im Berichts-
zeitraum in einem unbefristeten oder auf mindestens drei
Monate abgeschlossenen ArbeitsverhäItnis zum Betrieb
standen und dort mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt
waren, unabhängig von der ZahI der Vlochenarbeitsstunden
und der Zahl der Arbeitswochen.

Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen:
- bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im

Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-
triebsinhaber verwandt oder verschwägert sind, sowie
im Betrieb beschäftigte Familienangehörige des Be-
triebsinhabers, die weder dem mit dem Betrieb räumlich
verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers angehören
noch einem anderen Haushalt, der mit dem Betrieb räum-
lich verbunden ist und vom Betrieb überwiegend die Ver-
pflegung bezieht;

- bei Betrieben in der Hand von juristischen Personen:
aIIe auf dem Betrieb beschäftigten Personen.

Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle in Berichts-
zeitraum für den LandwirtschaftLichen Betrieb geleisteten
Arbeiten (2.B. Feld-, Hof-, Stallarbeiten (einschl. Mel-
ken)), Transportarbeiten (2.8. für den Absatz selbster-
zeugter landwirtschaftlicher Produkte oder den Bezug von
Betriebsmitteln), Betriebsführung, ferner Tätigkeiten in
den zum Betrieb gehörenden !{aldflächen und verarbeiten-
den Nebenbetrieben.

Nicht hierzu rechnen Arbeitskräfte, die ausschließlich im
Haushalt des Betriebsinhabers (mit Arbeiten zur Bekösti-
gung und Versorg'ung der auf dem Betrieb lebenden Personen)
beschäftigt waren oder die in gewerblichen Betrieben des
Betriebsinhabers oder anderer Eigentümer (2.B. Gaststätte,
Metzgerei, Lohnmaschinenunternehmen, glej-chgüItig, ob diese
Betriebe mit dem landwirtschaftlichen Betrieb räumlich ver-
bunden sind oder nicht) oder die in Gemeinschaftsbetrieben,
Staats-, Körperschafts- oder fremden Privatforsten usw.
beschäftigt waren. _ 2 _
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0Fl(.l,lr

STIiNDIGE FA!{ILIBiIFREMDE ARBEITSKRJIFTE

Begrl ff:

0BK.Nr.(n):
305 1

Statistik/
cüItigkeitszej-traum Begrif f sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Be g r i f f s b e z iehun g e n : Ständige fa-
milienfremde Arbeitskräfte und njchtständige faniTien-
fremde Arbeitskräfte (in Jahresdurchschnitt) (statistik
der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) unterscheiden
sich - abgesehen von den methodischen Unterschieden
zwlschen den statistischen Quellen - im wesentlichen
durch die Dauer des zugrundeliegenden ArbeitsverhäIt-
nisses.
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Ecgrl ff:

STEINE UND ERDEN, ASBEST}''AREN

DFK{r.:

GBI(-ilr.(n):
4456

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte Waren
(lrlarenarten) aus der Warengruppe 25 "steine und
Erden, Asbestwaren, Schleifmittel" des Systema-
tischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik, Ausgabe 1975.

ab 1968

Einbezogen sind Zement, bearbeiteter Kalk, Gips und
Betonerzeugnisse einschl. Kalksandsteine, andere Er-
zeugnisse aus Steinen und Erden a.n.g. sowie Asbest-
waren und Schleifmittel.

Nicht berücksichtigt werden rohe, gebrochene und be-
arbeitete Natursteine, unlcearbeitete Erden, Schlacken,
Mörtel und Transportbeton.
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Ecarl ff:

STBBEFALLE

DFK.llr.:

GBK-t{r.( n) :
4185

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

BevöIkerungsvor-
ausschätzung
1972 bis 1999

B e g r i f f s i n h a I t : Der Begriff Sterbefälle
entspricht dem Begriff @storbene. Zu Einzelheiten
siehe dort.

In der 5. koordinierten BevöIkerungsvorausschätzung werden
nur Gestorbene mit deutscher Staatsangehörigkeit
berechnet.
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B e g r I f f s I n h ä 1 t : Ausgewählte Waren (}Iaren-

arten) aus der Warengruppe

StraBenfahrzeuge (ohne Acker- tJarengruppe 33

schlepper und ohne Elektro-
fahrzeuge )

cles Systematsischen warenverzeichnisses für die IndusErie-
statist.ik, Ausgabe 1970, die zu den Investi.tionsgütern oder

zu den Verbrauchsgütern zäh1en.

Als Investitionsgüter gelten lrlaren, die von der Industrie her-
gestellt werden, als tecl.nisch fertig (investitionsreif) an-
gesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oCer vom
Staat als Anlagegüter gekaufts werden.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren, die von Cer lilCustric herge-
ste}It werden, als technisch fertig (verbrauchsreif) angesehen
werderr und die überwieEend von privaten Haushalten verbraucht
werden

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit InvestiEionsgut) rechnen:
Personenkraftwagen (soweit InvesEitionsgut),
Kombinationskraftwagen (soweit Investitionsgut),
Liefer- und Lastkraftwagen,
Kommunalfahrzeuge (einschl. Feuerwehrfahrzeuge),
fu:ribusse und Obusse ,

Straßenzugnaschinen, KraftfahrzeuganhänEer,
Gespannfahrzeuge,
Montagen von Erzcugtrissen der hlarengruppe 33.

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Verbrauchsgut) rechnen:
Personenkraftwagen (soweit Verbratrchsgut),
KonrbinaEionskrafttiagen (soweit Verbr.ruchsgut),
KrafEräder ,

Fahrräder, Kinderwagen,
Rep.rraturen .rn Kraf twagen, ,KrafcriiCern, Fahrrädern und
Ki nderwagen .

-2

t

1 Produktions-
EllberIcht
ab 1962

DFI( - llr:
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8e9rl ff:

STR,ASSEI.IFNTRZEU@

Statistik,/
Gültlgkeitsze itraum Begrl f f s inhalt/Änderungen iro Ze itablauf /Begri f f sbez iehungen

G8l( -
2605, q,AS6

n
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Die Personenkraftwagen und Konbinationskraftwagen werden in
Anlehnung an die - nach Haltergruppen gegliederten - Neuzu-
J.assungen nach der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraft-
fahrzeuganhängerbestandes auf die Investitions- bzw. Verbrauchs-
güter aufgeteitt. Entsprechend dem Anteil der von unternehmen,
Selbständigen, Organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebiets-
körperschaften und den Sozialversicherungen neu zugelassenen
personen- und Kombinationskraftwagen werden die produzierten
P'ersone n- und Kor'.üinationskraf t-**a ge;r zu den I nvc S ti ti ons güte rn
gerechnet; entsprechend dem Anteil der von Arbeitnehmern und
Nichterwerbspersonen neu zugelassenen Personen- und Kombinations
kraftwagen werden die produz.ierten Personen- und Kornbinations-
kraftwagen zu den Verbrauchsgütern gerechnet.

BegriffsbezLehungen: Siehe unter 2

Begrlffsinhal t : l{ie unter 1.

(soweit Investitionsgut) rechr,enZu den Straßenfahrzeugen
im wesentlichen:

Personenkraftswagen mit einem Hubraum von mehr als
Konbinatloaskraftwagen mit einem Hubraum von mehr
als I ,5 I,
Liefer- und Lastkraftwagen,
Kommunalfahrzeuge (einschl. Feuet*rehrfahrzeuge),
Omnibusse und Obusse

Straßenzugmaschinen,
Kraftfahrzeuganhänger und Gespannfahrzeuge.

Zu den Straßenfahrzeugen (soweit Verbrauchsgut) rechnen
im wesentlicl'ren:
Personenkraftwagen nit einem Hubraum von bis zu 2 l,
Kombinationskraftwagen urit einen Hubraum von bis zu 1r5 l,
KrafEräder, Fahrräder und Kinderwagen.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik,in der Gliederung nacll
dem Warenvcrzeichnis für die Außenhandelsstagistik (Wr\) trerden
auf die ents;prechenden Positionen des system.lEj.schen l.Iarell-
verzeichnisscs für die Industriestatsistik (WI) umgeschlüsselL.

2 Außenhandels-
s tatis t.ik
ab 1970

2L,

DFK - llr:

GBK - ilr(n):
2605, 4456

8egrl ff:

STRASSENFAHRZEU@

Stsatsistik/
Gü ltigke itszeitraum Begriffsinhalt,/Änderungen im Zeltablauf,/aegriffsbeziehungen
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8e9rl ff:

STRASSENFAHRZEUGE

t)FK.|lr.:

GBI(-ilr.( n) :

2605, 4456

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Änderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

3. Statistik der
Großhandelsver-
kaufspreise
ab 1968

Da im WI die waren in erster Linie nach produktionswirt-
schaftlichen, iln WA dagegen nach zolltechnischen (mate-
riatmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich
bei der Gegenüberstellung geringfügige Abweichungen er-
geben.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Der Begriff
Straßenfahrzeuge wird im Rahmen der Investitions- und
im Rahmen der Verbrauchsgüter verwendet. Die früher ver-
wendeten Begriffe Ktaftfahrzeuge und. Fahtzeuge (beide
Außenhandelsstatistik) beziehen sich jeweils nur auf
einen dieser Bereiche und zwar wurde der Begriff Kraft-
fahrzeuge zur Kennzeichnung von Investitionsgütern, der
Begriff Fahrzeuge zur Kennzeichnung von Verbrauchsgütern
verwendet. Darüber hinaus sind fotgende Anderungen zu
beachten: Die Personenkraftwagen mit einem Hubraum von
1,5 bis 2 I und die Kombinationskraftwagen bis 1 ,5 I
Hubraum wurden von den Investitionsgütern (Kraftfahrzeuge)
zu den Verbrauchsgütern (Straßenfahrzeuge soweit Ver-
brauchsgut) umgesetzt. Krankenfahrstühle rechneten zu
den Fahrzeugen (Verbrauchsgüter); sie sind bei den
Straßenfahrzeugen nicht enthalten.

Straßenfahrzeuge sind im Produktions-Eilbericht und in
der Außenhandelsstatistik ähnlich abgegrenzt. Der we-
sentliche Unterschied liegt in der Aufteilung der
personen- und Kombinationskraftwagen auf die Investitions-
bzw. Verbrauchsgüter. Beim Index der (industriellen)arutto-
produktion Iiegen der Aufteilung die - nach Haltergruppen
gegliederten - Neuzulassungen nach der Statistik des
Kraftfahr zevg- und Kraf tfahrzeuganhängerbestandes zu-
grunEe. In der Außenhandelsstatistik wird dagegen nach
Hubraum aufgeteilt.
B e g r i f f s i n h a 1 t : Ausgewählte vtaren (Waren-
arten) der Warengruppe 33 "Straßenfahrzeuge" des Syste-
matischen Warenverzeichnisses für die Industriestatj-stik,
Ausgabe t975.

-4-
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Begrl ff:

STRASSENFAHRZEUGE

DFK.tir.:

GBK4r.(n):

2605, 4456

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Einbezogen sind Kraftwagen (einschl. deren Motoren und
Fahrgestelle), Teile und zubehör sowie Anhänger, Kraft-
räder und Fahrräder einschl. deren Teile und Zubehör.

Nicht berücksichtigt werden Zugmaschinen, Karosserien,
Aufbauten ünd Anhänger für Kraftwagen und Zugmaschinen,
sonstige Straßenfahrzeuge a.n.g. sowie Kinderwagen und
Krankenfahrstühle.
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Begrl ff:

STUDENTEN

OFK-llr.:

GBK-ttr.(n):
3290

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

S tudentenstatistik
ab Somnersemester
t967

B e g r i f f s i n h a I t : AIs Studenten sind
ordentliche (vollimmatrikulierte/eingeschriebene)
Studierende an Hochschulen, ohne Beurlaubte und ohne

Gasthörer nachgewiesen .

Zu den Hochschulen rechnen llniversitäten (einschl. tech-
nischer Universitäten/Hochschulen und anderer gleichran-
giger wissenschaftlicher Hochschulen), Gesamthochschulen,
pädagogische Hochschulen, theoTogische Hochschul-en, Kunst-
hochschuLen und FachhochschuLen.

I
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STUDIENA}TFIiN@R

Statistik/
Gültigkeitszeitraun Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Studentenstatistik B e g r i f f s i n h a I t : Studenten im ersten
Hochschulsemester (Erstimrnatrikulierte ) .ab Sommersemester

1967

Der Begriff des Studienanfängers bezieht sich hier also
auf den erstmaligen Beginn eines Hochschulstudiums.

Der Begriff des Studienanfängers wird ebenfalls für
Studenten im ersten Fachsemester verwendet. Er bezieht
sich dann auf den Beginn des Studir:ns in einem bestimmten
Studiengang.

t
,
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Statistik/
Gü It igkeit sze j-t-raum Begriffsinhart/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Beruf sradinsche

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden
Abiturienten und Schüler der Abschlußklassen der
12. Klassenstufe, die Lehrer werden möchten
- unabhängig davon, welche Fächer sie studieren wollen

ab 1972

Die Abiturienten und SchüIer der Abschlußklassen der
12. Klassenstufe mit Studienziel Lehrer sind - ent-
sprechend dem Studienbereich des ersten angestrebten
Studienfaches - auch bei den nach Studienfachgruppen
gegliederten Studienwiltigen enthalten.
Anderungen im Zei tablauf :
1972 sind bei den Personen mit Studienziel Lehrer
w.ehr- und zivildienstleistende Studienberechtigte
halten.

auch
ent-
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Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Grcßhandels-
verkaufspreise
ab 1968

B e g r i f f s i n h a I t : Ausgewählte !{aren
(Warenarten) aus der warengruppe 69 "Tabakwaren"
des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik, Ausgabe 1975.

Einbezogen sind Zigaretten, Zigarren und Rauchtabak.

Nicht berücksichtigt werden Kau- qnfl Schnupftabak.
sowie Tabakfolien.
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Arbeitsstätten-
zählung 1970

Monatlicher
Baubericht
1950 bis 1977

Handwerks-
zäh1ung 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die eine nicht-
Iandwi-rtschaftliche Arbeitsstätte wirtschaftlich und

organisatorlsch als Eigentüner, Miteigentümer oder Pächter
leiten, ferner selbständige Handelsvertreter sowie aIle
f reiberuf lich Tätigen .

Zu den Tätigen Inhabern zählen auch die selbständigen
Handwerker.

Als freiberuflich Tätige gelten z.B. A,rzLe, Rechtsan-
wälte, Schriftsteller und Künstler.

Nicht zu den Tätigen Inhabern rechnen Personen, die in
einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zur Arbeitsstätte
stehen und lediglich innerhalb ihres Arbeitsbereiches
selbständig disponieren können (2.8. der selbständige
Filialleiter) .

Be gri f f s b e z Lehu ng e n : Siehe unter 3-

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die Betrjebe
j

des Bauhauptgewerbes wirtschaftlich und organisatorisch
als Eigentümer, t'titeigentfiner oder Pächter leiten.

Zu den Tätigen Inhabern zählen auch die selbständigen
Handwerker.

B e g r i f f s b e z L e h u n g e n Siehe unter 3.

2

3 B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Tätigen Inhabern
zählen alle Inhaber und l4itinhaber von seTbständigen
Handwerksunternehmen, dle im Unternehmen mitarbeiten,
ferner alle Inhaber und Mitinhaber von nicht-handwerk-
Iichen Unternehmen, sofern sie in einem handwerklichen
Nebenbetrieb dieser Unternehnen mitarbeiten.

-2-
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TATIGE INHABER

0FK-Nr
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422, 2Bl7 , 44t5

Statistik/
Gü I t igkei t sze i t-ra\rrrr Begriffsinhalt/Anderungen im zeitabrauf/Begriffsbeziehungen

Be gr i f f s b e z ie h un ge n : Die Begriffe
Tätige fnhaber und Se-lbständige (Volks- und Berufszählung
1970, Mikrozensus, Gebäude- und !{ohnungszählung 1968) ent-
sprechen sich weitgehend. Unterschiede ergeben sich durch
den unterschiedlichen Erhebungsbereich und durch die
unterschiedliche Wahl der Erhebungseinheiten. Tätige In-
ha-ber, die z.B. mehrere Arbeitsstätten bzw. Betriebe lei-
ten, werden in der Arbeitsstättenzählung 1970, im Monat-
Iichen Baubericht und in der Handwerkszählung 1977 mehr-
fach erfaßt und nachgewiesen. In der Volks- und Berufs-
zählung, im Mikrozensus sowie in der Gebäude- und lrlohnungs-
zählung 1968 wird in der Regel jeder Se1bständige nur
einmal erfaßt, da die einzelne Person, der Haushalt oder
die !'Iohnpartei und nicht die Arbeitsstätte, der Betrieb
oder das Unternehmen die Erhebungseinheit ist.

Im Unterschied zu den Tätigen Inhabern handelt es sich
bei den Se1bständigen in der ttohngeldstatistik um solche
Selbständige, die für sich - und ggf. ihre bei der Ge-
währung von Wohngeld zu berücksichtigenden Familienange-
hörigen - Wohngeld beziehen. In der Studentenstatistik
handelt es sich um deutsche Studienanfänger, die auf den
Immatrikulationspapieren aIs letzte berufliche Ste1lung
des Vaters "Sel-bständiger" eingetragen haben.
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TATIGE PERSONEN
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Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Alle folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in Betrieben,
Unternehmen oder Arbeitsstätten tätig sind und entweder
in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis oder einem

Eigentümer-, Miteigentümer- oder Pachtverhältnis zum Be-

trieb, Unternehmen oder zur Arbeitsstätte stehen.

Zu den Tätigen Personen zählen auch Erkrankte, Urlauber
sowie Personen, die Übungen bei der Bundeswehr ableisten
und alle sonstigen vorübergehend Abwesenden, Streikende
und von Aussperrung betroffene Personen, solange das
ArbeitsverhäItnis nicht gelöst ist, ferner Saison- und
Aushilfsarbeiter, Kurzarbeiter, Schlechtwettergeldenpfän-
ger, Teilzeitbeschäftigte, Personal auf Bau- und Montage-
stellen, Fahrzeugen usw. sowie Arbeitskräfte, die von
anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung ge-
mäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überlassen werden
(r,eiharbeitnehmer wie Fremdlöhner, Zeitbeschäftigte für
Bürotätigkeiten usw. ) .

Nicht zu den Tätigen Personen rechnen die längerfristig
im Ausland Tätigen Personen, zum GrundwehrdiensL bzw.
Zivildienst einberufene Personen, Strafgefangene, ehren-
amtlich Tätige sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragte
anderer Betriebe (Unternehmen, Arbeitsstätten) im melder&n
Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte) l,lontage-
oder Reparaturarbeiten durchführen.

Heimarbeiter rechnen ebenfalls nicht zu den Tätigen Per-
sonen.

Mithelfende Familienangehörige, d.h. Personen, die im
Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte), der von
einem Familienmitglied a1s Tätigem Inhaber geleitet wird,
mitarbeiten, ohne hierfür Lohn oder Gehalt zu beziehen,
werden in den einzelnen.Statistiken unterschiedlich be-
rücksichtigt. Sie werden z.l .

- ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete Arbeits-
zeit erfaßt, z.T.

2
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421

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/negriffsbeziehungen

- nur dann erhoben, wenn sie mindestens ein Drittel der
betrieblichen Arbeitszeit tätig sind.

Unter den Tätigen Personen werden BeschäftigungsfäIIe
nachgewiesen, so daß Personen mit mehreren Arbeitsver-
häItnissen in verschiedenen Unternehmen, Betrieben oder
Arbeitsstätten auch mehrfach gezählt werden.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Der Begriff
Tätige Personen ist - von den durch die einzelnen Erhe-
bungsbereiche bedingten Besonderheiten abgesehen - gleich
abgegrenzt wie der Begriff Beschäftigte (verschiedene
Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählungen) ; soweit die
Begriffe Tätige Personen und Beschäftigte in jeweils den-
selben Statistiken verwendet werden (2.8. in den Stati-
stiken für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, das
Baugewerbe, 1n der Arbeitsstättenzählung und der Ein-
zelhandels- und Gastgewerbestatistik), stimmen sie inhalt-
lich voll überein.

Unterschiede zwischen dem Begriff Tätige Personen und dem
Begriff Erwerbstätige (Volks- und Berufszählung 1970,
I'likrozensus) sind vor allem durch die unterschiedliche
WahI der Erhebungseinheiten bedingt. In den Bereichsstati-
stiken und der Arbeitsstättenzählung 197O ist Erhebungs-
einheit das Unternehnen, der Betrieb oder die Arbeits-
stätte, die jeweils cesamtangaben über ihre Tätigen
Personen melden; in der Volks- und Berufszählung l97O bzw.
im Mikrozensus ist dagegen die einzelne Person bzw. der
Haushalt die Erhebungseinheit. Hieraus folgt u.a.: Per-
sonen, die im Berichtszeitraum geringfügige oder aushilfs-
weise Erwerbstätigkeiten ausüben (z.B- KeIIner oder
Musiker, die nur stundenweise oder am Wochenende tätig
sindr' arbeitende Studenten, SchüIer u.ä.) sowie besondere
Personengruppen (2.8. Heimarbeiter, Ordensangehörige im
erwerbsfähigen Alter, Strafgefangene, die in der Regel
verpflichtet sind, Arbeiten in und außerhalb der Anstalt
zu verrichten u.ä.) zählen grundsätzlich zu den Erwerbs-
tätigen, häufig aber nicht zu den Tätigen Personen.

-3
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Zu den Tätigen Personen rechnen lediglich die Soldaten
auf Wehrübung, zu den Erwerbstätigen hingegen alle
Soldaten.

Die Mithelfenden Familienangehörigen zählen grundsätzlich
zu den Erwerbstätigen, und zwar ohne Rücksicht auf die
von ihnen geleistete ArbeitszeLLi sie werden bei den Tä-
tigen Personen in den Bereichsstatistiken und der Arbeits-
stättenzählung unterschiedlich berücksichtigt.

Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Ar-
beitsstätten beschäftigt, dann können sie auch in mehreren
Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen ent-
halten sein. Die Bereichsstatistlken und die Arbeits-
stättenzählung weisen daher insofern BeschäftigungsfäI1e
und nicht insgesamt Tätige Personen aus. Bei den Erwerbs-
tätigen wird dagegen - soweit von der Wohnbevölkerung aus-
gegangen wird - jede Person nur einmal nachgewiesen, weil
die Person selbst bzw) der Haushalt Erhebungseinheit ist.

Abweichungen ergeben sich auch bei der Zuordnung der Er-
werbstätigen und Tätigen Personen zu Wirtschaftszweigen,
weil die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben
über den Wirtschaftszweig a1s clie Unternehmen, Betriebe
und Arbeitsstätten machen können.

Bei den Tätigen Personen werden Personen (Fälfe) mit Ar-
beitsort im In1and (tnlandskonzept) gezählt, bei den Er-
werbstätigen dagegen Personen der vtohnbevöIkerung (Inländer
konzept) .

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenüber den Tätigen
Personen in der Binnenschiffahrt (statistik über die unter-
nehmen in der Binnenschiffahrt), den Tätigen Petsonen im
sttaßenpersonenverkeht (statistik der Personenbeförderung
im Straßenverkehr), den Tätigen Personen im Schienenver-
kehr (Eisenbahnstatistikl sowie den Bescääftigten, die in
der Luftfahrt tätig sind (Statistik der Luftfahrtunter-
neh.nen) siehe unter Tätige Personen in der Binnenschiff-
fahrt.

-4-
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1.1 Monatlicher
Baubericht
195o bis 1977

1 .2 Totalerhebung
im Bauhaupt-
gewerbe

1955 bis 1976

1.3 Unternehmens-
und fnvesti-
tionserhebung
im,Bauhaupt-
gewerbe

1962 bLs 1975

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenüber den Arbeits-
kräften in der Landwirtschaft siehe unter Familienarbeits-
kräfte und ständige faniTienfremde Arbeitskräfte (in
Jahresdurchschnitt) (Statistik der Arbeitskräfte in der
Landwirtschaft) .

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen gegenüber den Be-
schäftigten des unnittelbaren öffentTichen Dienstes und
den Bescääftigten des mitteLbaren öffentTicäen Djenstes
(beide Statistik über den Personalstand des öffentlichen
Dienstes) siehe jeweils dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Tätigen Personen um-
fassen die ?ätigen Inhaber (einschl. Mitinhaber), die Mit-
helfenden Familienangehörigen, die kaufmännischen und
technischen Angestellten und kaufmännisch und technisch
Auszubildenden (kaufmänniscäe und technjsche Angestellte
einschT. euszubiTdender) r die Facharbeiter, die Fach-
werker und Werker und die gewerblich AuszubiLdenden.

Die Mithelfenden Familienangehörigen sind einbezogen, so-
fern sie mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit
im Betrieb tätig sind.

Die Tätigen Personen in der Unternehmens- und Investi-
tionserhebung umfassen neben den unmittelbar j-m Unter-
nehmen Beschäftigten auch die an Arbeitsgemeinschaften ab-
gestellten Personen. Arbeitskräfte, die unmittelbar von
der Arbeitsgemeinschaft eingestellt wurden, werden in der
Höhe des Arbeitsgemeinschaftsanteils des jeweils befragten
Unternehmens lt. Arge-Vertraq zu den Tätigen Personen
dieses Unternehmens gerechnet.

Anderungen im ZeL tablauf : Im
Monatlichen Baubericht sind die Mithelfenden Familienange-
hörigen nur L977, in der Totalerhebung im Bauhauptgewerbe
werden sie erst seit 1962 erfaßt und ei:rbezogen.

-5-
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2 1 Investitionser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie )

1962 bis 1975

2.2 UnLernehmenser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie)
1962 bj-s 1975

2.3 Monatlicher
Industriebe-
richt
1950 bis 1975

2.4 Industriebe-
richt-Totaler-
hebung-Septem-
ber
1962 bls 1975

Arbei tsstätten-
zählung 197O

B e 9 r i f f s i n h a 1 t : Die Tätigen Personen
umfassen die tätigen Inhabet bzw. Mitinhaber, Angestellte,
Arbeiter, kaufmännisch, technisch und gewerblich Auszu-
bildende sowie die unbezahlt mithelfenden Familienange-
hörigen, sofern sie mindestens ein Drittel der üblichen
Arbeitszeit im llnternehmen bzw. Betrieb tätig sind.

Im Monatlichen Industriebericht und im Industriebericht
- Totalerhebung - September werden Tätige Personen nur
für die industriellen Betriebsteile eines Betriebes
einschl. der Tätigen Personen in Verwaltungen und Hilfs-
betrieben ermittelt. Nicht erfaßt werden dagegen die
Tätigen Personen in den übrigen nichtindustriellen Be-
triebsteilen des Betriebes (2.8. in baugewerblichen und
sonstigen Betriebsteilen wie Handel, Transport, Land-
wirtschaft u.a.m.).Zu Einzelheiten bezüglich des Nach-
weises von Betrieben und Betriebsteilen siehe auch unter
Betriebe.

Im Monatlichen Industriebericht wird die Zahl der Tätigen
Personen zum jeweiligen tlonatsende erfragt; der Jahres-
durchschnitt errechnet sich als arithmetisches Mittel aus
den Monatswerten.

In der Investitions- sowie der Unternehmenserhebung im
Bergbau und in der Industrie werden auch die in nicht-
industriellen Teilen des Unternetrmens (z-B- Handelsabtei-
lungen, Verkaufsbüros) tätigen Personen einbezogen. Zu
Einzelheiten bezüglich des Nachweises von unternehmen und
Unternehmensteilen siehe auch unter Unternehmen.

Anderungen im ZeL tablauf: Die
Mithelfenden Familienangehörigen zählen im Monatlichen
Industriebericht erst seit 1962 zu den Tätigen Personen.

B e g r i f f s i n h a I t : Die Tätigen Personen um-
fassen die Tätigen Inhaber, die Beamten, die AngesteLLten,
die Arbeiter und die lVaäärvuchskräfte sowie die Mitäel-f en-
den FaniLienangehörigen, unabhängig von der Arbeitszeit,
dje sie in der Arbeltsstätte tätig sind.

3
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4.1 Großhandels-
statistik
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Die Tätigen Personen um-
fassen die Tätigen Inhaber, Arbeiter, Angestellten, Aus-
zubil-denden sowj-e die Mithelfenden Familienangehörigen,
unabhängig von der Arbeitszeit, die sie im Unternehmen
tätig sind.4.2 Einzelhandels-

statistik
1963 bis 1969

In der Großhandels- und Einzelhandelsstatistik werden
Meßzahlen der Tätigen Personen und in der Gastgewerbesta-
tistik Meßzahlen der VoLTbeschäftigten sowie Meßzahlen
der TeiLzeitbeschäftigten nachgewiesen.4.3 Gastgewerbe-

statistik
1963 bis 1969 Die Me3zahlen der Tätigen Personen (Vollbeschäftigten,

Teilzeitbeschäftigten) werden durch Division der Zahlen
der Tätigen Personen (Vollbeschäftigten, Teilzeitbeschäf-
tigten) im jeweiligen Berichtszeitraum durch die ent-
sprechenden Zahlen der Tätigen Personen (Vollbeschäftigten,
Teilzeitbeschäftigten) im Basiszeitraum ermittelt.
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Eisenbahnstatistik
(Bestands- und
Betriebsstatistik )

ab 1956

B e g r i f f s i nh a l.t: Personen,diein Unternehmen,

die öf fentlichen Schienenverkehr betreibs.t ( Deutsche Bundes-

bahn, nichtbundeseigene Eisenbahnen), ausschtießIich oder

überwiegend im Unternehmensteil "Schienenverkehr"
tätig sind und in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstver-
häItnis zun Unternehmen stehen.

Vorübergehend Abwesende, Erkrankte und Urlauber werden
vollständig, Teilzeitbeschäftigte anteilig nach ihrer ge-
Ieisteten Arbeitszeit einbezogen.

Nicht zu den Tätigen Personen im Schienenverkehr rechnen
Personen, die zwar in Eisenbahnunternehmen beschäftigt sind
jedoch nicht ausschließlich oder überwiegend im unterneh-
mensteil"Schienenverkehr" tätig sind (2.B. Personefl, die im
Unternehmensteil "Kraftwagenverkehr" arbeiten) .

Nach dem Beschäftigungsverhältnis (der stellung im Betrieb)
werden Beamte, Angestellte, Arbeiter und Nachwuchskräfte
unterschieden.

Nach dem betrieblichen Einsatz werden Tätige Personen in
der "Allgemeinen Verwaltung", im "Betriebs- und Verkehrs-
dienst" (2.8. Bahnhofs-, ZugbegLeitdienst), in den Berei-
chen "Zugförderung und Fahrzeugpark" (z.B- Betriebsmaschi-
nen-, Triebfatrrzeugdienst) und "Feste Anlagen" (2.8. Bau-
liche Anlagen, Signaldienst, Starkstromdienst) unter-
schieden.

B e g r i f f s b e z ie h u n 9re n : Zur Abgrenzung
der Tätigen Personen im Schienenverkehr gegenüber den fä-
tigen Personen in der Binnenschiffahrt (statistik über die
Unternehmen in der Binnenschiffatrrt), den Tätigen Personen
im straßenpersonenverkehr (statistik der Personenbeförde-
rung im Straßenverkehr), den Beschäftigten, die in det
Luftfahrt tätig sind (statistik der Luftfatrrtunternehmen)
sowie den rätigen Personen und Beschäftigten (beide ver-
schiedene Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählung en)
siehe unter Tätige Personen in der Binnenschiffahrt.
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Zur Abgrenzung der Tätigen Personen im Schienenverkehr
gegenüber den Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung
Lg7O, Mikrozensus) siehe dort.

!
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Statistisches Informationssystem des Bundes

Definitionskatalog -
I

DFK{'Ir.:

TATIGE PER^SONEN IM STRASSENPERSONENVERKEHR

Begrl ff:

6BK-Nr.(n)
847

Statistik/
GüItigkei t sze i t-raum Begr i f f sinha I t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Statistik der
Pe rsonenbe förde rung
im Straßenverkehr
ab 1969

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in Unter-
nehmen des gewerblichen Straßenpersorrenverkehrs ( unterneh-
men im Straßenpersonenverkehr) ausschließlich oder überwi
gend im Unternehmensteil "straßenpersonenverkehr" tätig
sind. und in einem Arbeitsvertrags- bzw. Dienstverhältnis
oder Eigentrimer- bzw. t'liteigentümerverhältnis zum Unter-
nehmen stehen.

Vorübergehend Abwesende, Erkrankte, Urlauber und Teil-
zeitbeschäftigte werden vollständig, Personen, die in der
venraltung und ähnlichen nicht zuordenbaren Betriebsteilen
tätig sind, anteilsmäßig einbezogen.

Nicht zu den Tätigen Personen im Straßenpersonenverkehr
zählen Personen, die zwar in Unternehmen des Straßenper-
sonenverkehrs beschäftigt sind, jedoch nicht ausschließ-
lich oder überwiegend im Unternehmensteil "Straßenpersonen
verkehr" tätig sind (2.8. Personen, die j-n Tankstellen ode
Reisebüros arbeiten).

Nach dem Beschäftigungsverhältnis (der Stellung im Be-
trieb) werden Tätige Inhaber und tätige Mitinhaber, Mit-
helfende Famj-lienangehörige - unabhängig von der Arbeits-
zeit, die sie im Unternehmen tätig sind -,ferner Beamte,
AngestellterArbeiter und Auszubildende unterschieden.

Nach dem betrieblichen Einsatz werden Fahrer und Schaff-
ner, sonstiges Personal im Fahrdienst und Verkehr (2.B.
Kontrolleure, Fatrrdienstleiter), technisches Personal
(2.8. Werkstattpersonal) und Verwaltungspersonal
unterschieden.

B e g r i f f s b e z Le h un ge n : Zur Abgrenzung
der Tätigen Personen im Straßenpersonenverkehr gegenüber
den Tätigen Personen in der Binnenschiffahrt (Statistik
über die Unternehmen in der Binnenschiffahrt), den Täti-
gen Personen im Schienenverkehr (Eisenbahnstatistik), den
Beschäftigten, die in der Luftfahrt tätig sind (Statistik
der Luftfahrtunternehmen) sowie den ?ätigen' Personen und B

-2-
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Begri ff:

TATI GE PERSONEN IM STR,A^SSENPERSONENVERKEHR

DFK4r.:

GBK-ilr.(n)
847

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

schäftigten (beide verschiedene Bereichsstatistiken,
Arbeitsstättenzählungen) siehe unter Tätige Personen in
der Binnenschiffahrt.

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen im Straßenpersonen-
verkehr gegenüber den Erwerbstätigen (Volks- und Berufs-
zählung 1910, Mikrozensus) siehe dort.



Stand:14.o8.80 Blatt-Nr.: 1

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Eegri ff:

TATIGE PERSONEN IN DER BINNENSCHIFFAIIRT

DF|({,Ir.:

GBl(4r.(n):
933

Statistik/
Gü t t igkei t sze j- t-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehungen

Statistik über die
Unternehmen in der
Binnens chi ffahrt
ab 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die in Unter-
nehmen der Binnenschiffahrt für den unternehmensteil

"Binnenschiffahrt', tätig sind und in einem Arbeitsver-
trags- bzw. Dienstverhältnis oder Eigentümer- bzw' Mit-
eigentümerverhäItnis zum Unternehmen stehen.

F\ir die zuordnung von Personen zu den Tätigen Personen in
der Binnenschiffahrt ist es unerheblich, ob diese neben
ihren Aufgaben in der Binnenschiffatrrt noch (ooer sogar
über:wiegend) andere Tätigkeiten im Unternehmen ausüben.

Vorübergehend Abwesende, Erkrankte, urlauber und Teilzeit-
beschäftigte werden vollständig einbezogen-

Nach dem BeschäftigungsverhäItnis (der stellung im Be-
trieb) werden Tätige Inhaber, Mittretfende Familienangehö-
rige - unabhängig von der Arbeitszeit, die sie im Unter-
nehmen beschäftigt sind -,ferner Angestellte, Arbeiter
und Auszubildende unterschieden.

Nach ihrer Funl<tiOn im unternehmen werden das fahrende
personal und das Landpersonal unterschieden. zum fahren-
den Personal gehören die Besatzungsmitglieder der schiffe
an Bord tätige schiffseigner sowie unbezahlt tlithelfende
Familienangehörige. Das Landpersonal ist das in der Bin-
nenschiffatrrt tätige Personal ohne das fahrende Personal.

tl

B e g r i f f s b e z L.e h u n §, e n : Die Begriffe
Tätige Personen in der Binnenschiffahrt, Tätige Petsonen
im Schienenverkehr (Eisenbahnstatistik) r Tätige ?ersonen
im straßenpersonenverkehr (statistik der Personenbeförde-
rung im Straßenverkehr) ,' Beschäftigte, die in der Luft-
fahrt tätig sind (Statistik der Luftfahrtunternehmen) so-
wie Tätige Personen und Beschäftigte (beide verschiedene
Bereichsstatistiken, Arbeitsstättenzählungen) sind im
Prinzip vergleichbar abgegrenzt.(
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Eegri ff:

TATIGE PERSONEN IN DER BINNENSCHIFFAHRT

OFK-N r. :

GBK-Nr.(n):

933

Statistik/
Gültigkei t sze-i traum eegriffslnhart/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Im einzelnen bestehen jedoch folgende Unterschiede:
Die Teilzei Ebeschäftigten bei den Tätigen Personen im
Schienenverkehr werden nur anteilig nach ihrer geleisteten
Arbeitszeit einbezogen, während sie in den anderen Stati-
stj-ken vollständig erfaßt werden.

Die Mithelfenden Familienangehörigen werden bei Tätigen
Personen bzw. Beschäftigten z.T. nur bei Vorliegen einer
Mindestarbeitszeit, z.T. ohne Rücksicht auf die geleistete
ArbeitszeiL, z.T. gar nicht berücksichtigt.
(a) Die }4iihelfenden Pamilienangehörigen werden nur dann

erfaßt, \^renn sj-e mindestens ein Drittel der betriebs-
üblichen Arbeitszeit tätig sind:

z.B. fast. aIIe Statistiken im Produzierenden Gewerbe.

(b) Die l,lithelfenden Familj-enangehörigen werden ohne Be-
rücksichtigung der von ihnen geleisteten Arbeitszeit
erfaßt:

Z.B. Statistik der Personenbeförderung im Straßenver-
kehr, Statistik riber die Unternehmen in der Binnen-
schiffahrt, Statistik der Luftfahrtunternehmen, Ar-
beitsstätten zählungen .

(c) Die uithelfenden Familienangehörigen werden nicht er-
faßt bzw. können in bestimmten Bereichen überhaupt
nicht auftreten:

Z.B. Eisenbahnstatistik.

Zu den Tätigen Personen im Schienenverkehr, Straßenperso-
nenverkehr und zu den in der Luftfahrt Beschäftigten zähler]
nur Personen, die überwiegend bzw. ausschließlich in den
Unternehmensteilen "schienenverkehr", "straßenpersonenver-
kehr" oder "LufLfahrt" t.ätiq sind, während zu den Täti-gen
personen in der Binnenschiffahrt auch das Landpersonal 

1gerechnet wird. 
I

3
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Eegrl ff:

TATIGE PERSONEN IN DER BINNENSCHIFFNIRT

OFK.Nr.:

GBI(.Nr.(n):
933

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitabtauf /Begri f f sbez iehungen

Zur Abgrenzung der Tätigen Personen in der Bj-nnenschiffahrt
gegenüber den Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung
1970, Mikrozensus) siehe dort.
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Ecgrl ff:

TEILNEHMER AN ABSCHLUSS PRÜFTJNGEN

t)FK-llr.:

GBK4r. (n)
350s

Statistik/
Güttigkeitszeitrar:m Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begri ffsbeziehungen

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab 1973

B e g r i f f s i n h a I t : Personen, die an einer
Abschlußprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf
teilnehmen.

!

Durch die Abschlußprüfung wird festgesteltt, ob die in
d.er AusbilJrrngsordnung geforderten Fertigkeiten und
Kenntnisse vorhanden sind.

Zur Abschlußprüfung wird zugelassen, wer eine der Aus-
bildungsordnung entsprechende Berufausbildung beendet
hat. Darüber hinaus können unter bestimmten Voraussetzun-
gen auch Berufstätige ohne Berufsausbildung oder Personen,
die in berufsbildenden Schulen oder sonstigen Einrichtun-
gen ausgebildet worden sind, zur Abschlußprüfung zuge-
lassen werden. Auch diese sogenannten "externen" Prüfungs-
teilnehmer werden bei den Teilnehmern an Abschlußprüfungen
erfaßt.

Die Teilnehmer an Abschlußprüfüngen werden nach dem
Prüfungserfolg (bestanden,/nicht bestanden) untergliedert.
Die Abschlußprüfung kann zweimal wiederholt werden, wenn
sie nicht bestanden wurde. Auch Personen, die die Ab-
schlußprüfung wiederholen, rechnen zu den Teilnehmern
an Abschlußprüfungen.
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0FK.llr.:

08K4r.(n):
3504

TEILNEHI,IER AN Z!{ISCHENPRÜFUNGEN

Ecgrl ff:

Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/aegriff sbeziehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der be-
ruflichen Bildung
ab 1973

B e g r i f f s i n h a 1 t : Auszubildende, die im

Rahmen ihrer Berufausbildung an einer Zwischenprüfung
teilnehmen.

Zwischenprüfungen werden entsprechend den Ausbildungs-
ordnungen für die einzelnen Ausbildungsberufe durchge-
führt. Sie dienen der Ermittlung des Ausbildungsstandes.
Im Rahmen der beruflichen Ausbildung ist mindestens eine
Zwischenprüfung abzulegen, bei der Stufenausbildung in
jeder Stufe.

Anderungen im Zei tablauf: 1976
wurden Teilnehmer an Zwischenprüfungen in Industrie und
Handel nicht erhoben.



Stand: 15.11.79 Blatt-llr.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Lehrer, die an Schulen der aII-
gemeinen oder der beruflichen Aus- und Fortbildung mit wenlger
als 50 t der Pflichtst\rndenzahl tätig sind. Dabei ist es unbe-

deutend, ob es sich um öffentliche oder private Schulen handelt.

Zu den Schulen der allgemeinen Aus- und Portbildung rechnen
Schulkindergärten, Grundschulen, Hauptschulen, Schulen für Be-
hinderte, Realschulen, G)rmnasien, C'esamtschulen, Abendreal-
schulen, Abendgymnasien und Kollegs sowie die Technischen Ober-
schuLen in Baden-Württemberg und die Berufsoberschulen 1n Bayern,
die aus statistischen Gründen den Kollegs zugeordnet werden.

Zu den Schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung rechnen Be-
rufsschulen, Schulen für Behinderte, Berufsaufbauschulen, B€-
rufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachglrmnasien, Fachschuren
und Schulen des Gesundheitswesens.

Lehrer, die an mehreren Schulen unterrichten, werden in der Regel
mehrfach gezählt - und zwar jeweils unter dem entsprechenden
Beschäf ti gr:ngsverhä1tni s .

Begrif f sbezL ehungen: Diel'eilzeitlehrerin
der Statistik des Personals im allgemeinen Schulwesen entspre-
chen den nebenberufLichen (stundenweise beschäftigten) Lehtern
in der gleichen Statistik.

rt

2

Statistik des
Personals i-m
allgemeinen
Schulwesen
ab L967

Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 7967

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

I)FK - llr:Begrl ff:

TEILZEITLEHRER

t

GBl( - ilr(n):
2646

Statistik,/
Gültigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt,/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen
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0FK-Nr.:

08K-ttr.(n):
4456

Bcgrl ff:

TEXTILTEN

t

Begr i f f sinha I t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Statistik der
Großhandels-
verkaufspreise

B e g r i f f s i n h a I t : lvaren (vlarenarten) aus

der !{arengruppe 63 "Textilien" des Systematischen

Warenverzeichnisses für die Industriestatistik,
Ausgabe 1975.

ab 1968

Dazu rechnen im einzelnen textile Spinnstoffe, Garne,
Meterware, Heim- und Haustextilien sowie verwandte
Erzeugnisse, Wirk- und Strickwaren sowie sonstige
Spinnstof fwaren.
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B egrl ff:

THEOIOGIE

0FK-l'lr. :

GBl(dr.(n):
3343

Statistik/
Gü I tigkeit szei t-raum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zei tablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Statistik der
Studien- und
Rerufswünsche

B e g r i f f s i n h a 1 t : Erfassung des Studien-
bereichs "Theologie, Religionslehre" an Hochschulen.

1972 bi,s 1979 Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Theologie zu studieren.

B e gr i f f sb e z r-ehun ge n : DerStudien-
bereich Theologie ist bei der Statistik der Studien- und
Berufswünsche, ab 1976, in der Fächergruppe Sprach- und
Kulturwissenschaf ten enthalten.
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Brgrl ff:

THEOLOGISCHE HOCHSCHULEN

t)FK-llr.:

GBl(-tir.(n):

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Studentenstatistik B e g r i f f s i n h a I t : Kirchliche sowie staat-
Iiche philosophisch-theologische und theologische
Hochschulen ohne die theologischen Faku1täten/Fachbe-

reiche an Universitäten.

ab Sqnmersernester
t967

Voraussetzung für den Besuch der theologischen Hoch-
schulen ist die allgenre'ine oder die fachgebundene Hoch-
schulreife.
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B egri ff:

TIERISCHE PRODI,'KTE

0FK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
2967

Statistik/
Gü I tigkeitsze it-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Statistik der Er-
zeugerpreise land-
wirtschaftlicher
und forstwirt-
schaftlicher Pro-
dukte

Begriffsinhalt
folgende Güter umfaßt:

Sammelposition, die

ab 1968

Schlachtvieh (lebend und geschlachtet) : Großschlacht-
vieh (Rinder, Kätber, Schweine, Schafvieh), Schlacht-
geflügeI (Suppenhühner, Jungrmastgeflü9e1, Truthühner,
Enten, Gänse) ,
Nutz- und Zuchtvieh: im wesentlichen Rinder (Milch-
kühe), Schweine (Ferkel), Küken und Junghennen, son-
stiges Vieh (Arbeitspferde),

Milch (ohne die seit 16.09.77 von der Mehrheit der
milcherzeugenden Betriebe zu leistende EG-Mitver-
antwortungsabgabe) ,

Eier,
Wolle,
Bienenhonig.

Be gr i f f s b e z Lehun gen : Tierische
Produkte und IVahrun gsnitteT tierischen ttrsprungs
(Außenhandelsstatistik) unterscheiden sich in einigen
Waren. Lebende Tiere und WoIIe zäh1en zu den tieri-
schen Produkten aber nicht zu den Nahrungsmitteln
tierischen Ursprungs. Demgegentlber zählen Butter, Käse,
Fleischwaren, Fische, Fischzubereitungen, WaIöl,
Schmalz, TaIg, andere tierische Fette r:nd öIe zur Er-
nährung, Eiweiß, Eigelb, Fischmehl u.a. zu den Nah-
rungsmitteln tierischen Ursprungs, und nicht zu den
tierischen Produkten.

I
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DFK-N r. :

GBK-Nr.(n):
3151

Begri ff:

TROCKENFRACHTSCHIFFE

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gü ltigkei t szei t-raum

Statistik des
Bestandes an
Seeschiffen
ab 1971

B e g r i f f s i n h a I t : Seeschiffe, die dem Trans-
port von Trockenfracht dienen, mit Ausnahme der Massengut-

und Mehrzweckschiffe.

Zu den Trockenfrachtschiffen rechnen im einzelnen Stück-
frachtschiffe, Kühlschiffe einschließlich Fj-schtransport-
schiffe, Containerschiffe, Trägerschiffe sowie Fracht-
schiffe für Spezialtransporte wie Viehtransportschiffe,
Flugzeugtransportschiffe, Bohrinselversorgungsschiffe usw.

Erfaßt werden Trockenfrachtschiffe, die unter der Flagge
der Bundesrepublik Deutschland fahren. Unter der Flagge
der Bundesrepublik Deutschland können u.a. auch Seeschiffe
fahren, die von deutschen Reedern auf Bare-Boat-Basis aus
dem Ausland gechartert wurden. Entsprechend fahren auf
Bare-Boat-Basis an das Ausland vercharterte Schiffe im
allgemeinen nicht unter deutscher Flagge.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. 1972 waren die Masschengutschiffe bei den '

Trocken f rachtschif f en einbezogen .

Bis einschl. 1973 wurden die Trockenfrachtschiffe erfaßt,
die in die deutschen Seeschiffsregister eingetragen waren,
unabhängig davon, ob sie unter deutscher Flagge fuhren.

Bis einschl. 1976 rechneten die Bohrinselversorgungsschiffe
nicht zu den Trockenfrachtschiffen.

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnterschied
zu den Trockenfrachtschiffen umfassen die TrockenTadungs-
schiffe (statistik des Bestandes an Seeschiffen, o1.o1.51 -
3t.12.7O) auch Schiffe, äie sowohl feste als auch flüssige
Ladung transportieren (Mehrzweckschiffe) .
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Ergrlff:

Üsnlc'E BETRIEBSFORMEN

Otl(-llr.:

GBK-Nr.( n) :
It46

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/linderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Einzelhandels-
statistik

B e g r i f f s i n h a I t : Die Begriffe tibrige Be-

triebsformen und FacheinzefhandeTsunternehmen mit 1 bis
4 Verkaufsstel.l,en (übrige Bettiebsformen) sind synonym. Zu

Einzelheiten siehe dort.

1963 bis 1969

F
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OFK.lir.:

GBK4r.(n):
51 53

I egri ff :

üsnrce zwErrwoHNUNGEN

Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehunqenStatistik/
Gültigkeitszeit-raum

Gebäude- und
Wohnungszäh1ung,
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Zweitwohnungen, außerhalb

von Wochenend- und' Ferienhäusern.

ALs Zweitwohnungen gelten wohnungen, dj-e einer !{ohnpartei
cjder einzelnen Angehörigen einer wohnpartei nicht als
ständiger l{ohnsitz, sondern aIs zweite oder weitere
Wohnung dienen.

I
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B egrl ff:

UMSATZ

0FK-Nr.:

GBK-t{r.(n):
504

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 Monatsbericht für
Unternehmen und
Betriebe im
Bergbau und im
Verarbeitenden
Gewerbe

ab 1970

Begriffsin
und Leistungen, die
Dritte erbracht und

stellt werden (ohne

den Liefertermin).

h a t t : Erlöse für Lieferungen
von Unternehmen bzw. Betrieben an

im Berichtszeitraum in Rechnung ge-
Rücksicht auf den Zahlungseingang oder

In die Erlöse für erbrachte Lieferungen und Leistungen
abzüglich unmittelbar gewählter Preisnachlässe (Rabatte,
Boni, Skonti) werden die Kosten für Fracht, Verpackung
und Porto (auch wenn getrennt in Rechnung gestellt) ein-
bezogen, ebenso die auf den eigenen Erzeugnissen liegenden
Verbrauchsteuern.

Die Umsatzsteuer(Mehrwertsteuer) ist in den Erlösen nicht
enthalten.

zum Umsatz rechnen auch Erlöse aus Lieferungen und
Leistungen an rechtlich selbständige Konzern- und Verkaufs-
gesellschaften sowie Erlöse aus Handelswaren und aus
Nebengeschäften (erlöse aus Vermietung und Verpackung,
Ltzenzvergabe, Provisionen u.ä. ) .

Nicht als Umsatz gelten dagegen Lieferungen und Leistungen
zwischen Betrieben eines Mehrbetriebsrnternehmens. Außer
Ansatz bleiben darüber hinaus die außerordentlichen Er-
träge (2.8. aus Verkauf von Anlagegütern) und die be-
triebsfremden Erträge (Zinsen, Dividenden u.a.m. ) .

Beim Nachweis für fachli-che Betriebsteile (Seg.-Nr. 466,
468) werden Umsätze, die in den baugewerblichen und den
sonstigen Bereichen (2.8. Umsatz aus Handelswaren) des
Unternehmens bzw. Betriebs getätigt werden, nicht nachge-
wiesen.

Die Llmsätze werden nach Inland und Ausland gegliedert:

-2
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DFK-Nr.:

GBK-Nr.( n) :

5c4

Begri ff:

UMSATZ

Begr i f f sinhal t/Anderungen im ZeitabLauf / Begri f f sbez iehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

2.1 Monatlicher
Industriebe-
richt
1950 bis 1976

2.2 Industriebe-
richt - Total-
erhebung -
Septenber
1963 bis 1975

I n I a n d s u m s a t z : Erlöse für Lieferungen und
Leistungen an F:rpfänger im Bundesgebiet einschl. Berlin
(west) und in der Deutschen Demokratischen Republik
einschl. BerIin (Ost), .sowie Erlöse für Lieferungen
und Leistungen an die im Bundesgebiet und Berlin (!{est)
stationierten ausländischen Streitkräften-

A u s I a n d s u m s a t z : Erlöse für direkte
Lieferungen und Leistungen an Empfänger, di-e im Aus-
Iand ansässig sind, sowie an inländische Exporteure'

B e g r i f f s b e z t. e h u n §, e n : Siehe unter
2. und unter 3.

B e g r i f f's i n h a I t : Erlöse für Lieferungen
eigener Erzeugnisse und Leistungen, die von Betrieben
an Dritte erbracht und in Berichtszeitraum in Rechnung

gestellt werden (ohne Rücksicht auf den Zahlungsbin-
gang oder den Liefertermin) .

Zur Ermittlung der Erlöse fü:: erbrachte Lieferungen und
Leistungen werden Preise abzüglich unmittelbar gewährter
Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti), aber einschl'
der Kosten für Fracht,"Verpackung und Porto zugrunde ge-
legt. Auf den eigenen Erzeugnissen Iiegende Verbrauch-
steuern sind einbezogen.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Erlösen da-
gegen nicht enthalten.

Nicht einbezogen in den Umsatz sind die Erlöse aus
Handelswaren und Nebengeschäften (erlöse aus Vermietung
und Verpachtung , Ll-zenzvergabe, Provisionen u.ä') '
Außer Ansatz bleiben auch die außerordentlichen Erträge
(2.8. aus Verkauf von Anlagegütern) und die betriebs-
frenden Erträge (zinsen, Dividenden u.a.m.). Erzeugnis
und Leistungsabgaben zwischen Betrieben eines Mehr-
betriebsunternehrnens gelten nicht als Umsatz, wohl
aber die Erzeugnis- und Leistungsabgabe' zwischen
rechtlich selbständigen Konzernunternehmen'

-3-
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3 Unternehmenser-
hebung im Berg-
bau und in der
Industrie (ohne
Bauindustrie)
1962 bLs 1975

Zur Abgrenzung des Inlands- und des Auslandsumsatzes
siehe unter 1.

Anderungen im Zei- tablauf: Bis
einschl. 1952 waren Leistungen zwischen Betrieben eines
Mehrbetriebsunternehuuens, die in. verschiedenen Bundes-
Iänd.ern lagen, in den Umsatz einbezogen.

Bis einschl. 7967 war die Umsatzsteuer im Inlandsumsatz
enthalten.

B e g r i f f s b e z Le hu n g e n : Die Begriffe
Umsatz beirn Monatsbericht für Unternetunen und Betriebe im
Bergbau und j:n Verarbeitenden Gewerbe (ab 1977) und beim
(Monatlichen) Industriebericht (bis 1976) bezeichnen an-
nähernd gleiche TatbesLände. Allerdings umfaßt der im
Monatsbericht ausgewiesende Umsatz für Unternehmen bzw. für
Betriebe (nicht für fachliche Betriebsteile) neben den
Erlösen für Lieferungen eigener Erzeugnisse und Leistungen
auch den Umsatz aus Handelswaren und die Umsätze aus
Nebengeschäften, die im (Monatlichen) Industriebericht
nicht enthalten sind.

Zur Abgrenzung des Umsatzes im l4onatlichen Industriebe-
richt gegenüber dem Umsatz in der Unternehmenserhebung
im Bergbau und in der Industrie siehe weiter unten.

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Lieferungen und
Leistungen, die von Unternehmen im Zusesnmenhang mit dem

Unternehmenszweck erbracht werden.

Dazu gehören neben den Erlösen für Lieferungen eigener
Erzeugnisse und Leistungen auch die Erlöse aus Handels-
waren. Ebenfalls einbezogen sind Erlöse aus Nebengeschäftsr
(Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, Lizenzvergaben,
Provisionen u.ä. ).
Lieferungen an andere Unternehmen, die durch Organschaft
oder auf anderer !{eise verbunden, sind und Lieferungen an
rechtlich selbständige Konzernunternehmen und Verkaufs-
gesellschaften gehören zum Umsatz.
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Erbracht sind Erzeugnisse und Leistungen, wenn sie in
Rechnung gestellt werden ohne Rücksicht auf den Zahlungs-
eingang oder den Liefertermin.

Zur Ermittlung der Erlöse für erbrachte Lieferungen und
Leistungen werden Preise abzüglich unmittelbar gewährter
Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti) aber einschl. der
Kosten für Fracht, Porto und Verpackung zugrundegelegt.
Verbrauchsteuern werden in den Preis einbezogen.

Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) ist in den Erlösen
nicht enthalten.

Außer Ansatz bleiben die außerordentlichen Erträge k.e.
aus dem Verkauf von Anlagegütern) und die betrj-ebsfremden
Erträge (Zinsen, Dividenden u.a.m.) sowie der Wert der
selbsterstellten Anlagen und des Eigenverbrauchs.

Anderungen im ZeL tablauf: Bis
einschl. 7967 war die Umsatzsteuer in den Erlösen für
Lieferungen und Leistungen enthalten.

B e g r i i f s b e z i 'e h u n g e n : Die Begriffe Uro- 
I

satz in der Unternehmenserhebung im Bergbau und in der
Industrie (ohne Bauindustrie) und umsatz im Industrie-
bericht bezeichnen annähern gleiche Tatbestände. Allerdings
umfaßt der in der Unternetunenserhebung ausgewiesene Umsatz
neben den Entgelten für die t ieferungen eigener Erzeug-
nisse und Leistungen auch den llrnsatz aus Handelswaren und
dj-e Umsätze aus Nebengeschäften, die im Umsatz im Industrie'
bericht nicht enthalten sind.

Zur Abgrenzung des Umsatzes in der Unterneh.menserhebung i:u
Bergbau und in der Industrie (ohne Bauindustrie) gegenüber
dem Umsatz in den Handels- und Gastgewerbestatistiken siehe
weiter unten.

-5-
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4

Umsatz und rvirtschaftficher llmsatz (Unternehmens- und
Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe) bezeichnen zwar
jeweils auf den Unternetunenszweck bezogene lJmsatzgößen,
dennoch bestehen folgende Unterschiede: Im wirtschaft-
Iichen Umsatz finden Bestandsveränderungan an begonnenen,
aber noch nicht abgerechneten Bauten sowie die selbster-
stellen Bauleistungen Berücksichtigung, als Umsatz werden
dagegen we:lr:r Bestandsveränderungen an fertigen und un-
fertigen Erzeugnissen noch selbsterstellte Anlagen ge-
rechnet. Auslandsr:msätze, die im Umsatz neben den Inl.ands-
umsätzen miterfaßt sind, werden im wirtschaftlichen Umsatz
nicht berücksichtigt.

Die Begriffe Umsatz und steuerbarer Umsatz (Umsatzsteuer-
statistik) betreffen ähnliche Tatbestände, beziehen sich
aber auf unterschiedliche Fragestellungen. während Umsatz
eine wirtschaftliche, auf den Unternehmens- bzw. Betriebs-
zwäck bezogene Größe darstellt, geht es beim steuerbaren
Umsatz aus fiskalischen Gründen um eine möglichst voll-
ständige Erfassung aller Erlöse für Lieferungen und
Leistungen. Daraus folgt 2.8., daß der steuerbare Umsatz
auch die außerordentlichen und betriebsfremden Erlöse
sowie den Eigenverbrauch umfaßt; sie sind im Umsatz nicht
enthalten. In den steuerbaren umsatz werden ferner
nur Inlandsumsätze, in den Umsatz auch Auslandsumsätze ein-
bezogen.

Zur Abgrenzung gegenüber dem Ätettoumsatz (Handwerks-
zählung 1977) siehe dort.

Der Umsatz in der Unternehmenserhebung (bis 1975) und im
I"lonatsbericht (ab 7977) unterscheiden sich im wesentlichen
hinsichtlich des Erhebungsumfanges.

Monatsbericht Begr i f f sinhal t: DerUmsatz entsprichtdem
einschl. Auf- - baugewerbTichen Llmsatz (Monatsbericht einschl. Auftrags-
tragseingangs- eingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteil-
erhebung j:n Bau- bau) ) . Zu Einzetheiten siehe dort.
hauptgewerbe
(einschI. Fertig-
teil.bau)

1962 bLs 1979
6
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5. Statistik der
Investitionen
für Umwelt-
schutz im Pro-
duzierenden Ge-
werbe

ab 1975

6.1 Großhandels-
statistik
ab 1963

6.2 Einzelhandels-
statistik
ab 1951

6.3 Gastgewerbe-
stati stik
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Der Umsatz umfaßt:
- im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe: alle Umsätze aus

eigenen Erzeugnissen und Leistungen einschl. des Um-

satzes aus Handelsware (ohne Umsatz-(Mehrwert)steuer) ;

- in der Energie- und Wasserversorgung; Gesamtbetrag
(ohne Umsatzsteuer und Ausgleichsabgabe) der abge-
rechneten Lieferungen und Leistungen an Dritte;

- im Baugewerbe: Jahresbauleistung und sonstige Umsätze

Nachgewiesen werden Umsätze in Betrjeben und in Unter-
nehmen.

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Lieferungen und

und Leistungen, die von Unternehmen erbracht werden.

Der Eigenverbrauch wird in den Umsatz einbezogen.
Außerodentliche Erträge (2.8. aus dem Verkauf von Anlage-
gütern) und betriebsfremden Erträgen (Zinsen, Dividenden
u.ä.) gehören nicht zum Umsatz.

In den Unternehmensumsätzen sind neben den Großhandels-,
Einzelhandels- bzw. Gastgevrerbeumsätzen auch sonstige Urn-
sätze enthalten.

Als erbracht gilt eine Lieferung oder Leistung, wenn sie
in Rechnung gestellt wi'rd ohne Rücksicht auf den Zahlungs-
eingang.

zur Ermittlung der Erlöse für erbrachte Lieferungen und
Leistungen werden die Preise abzüglich gewährter Preisnadr
Iässe(Tabatte, Boni, Skonti) zugrunde gelegt. Verbrauch-
steuern werden in die Preise einbezogen. Die Umsatzsteuer
(Mehrvrertsteuer) ist in den Umsätzen der Unternehmen des
Einzelhandels und des Gastgewerbes enthalten, von den Um-
sätzen der Unternehmen des Großhandels ist sie dagegen
abgesetzt.
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7 - Statistik der
Luftfahrtunter-

nehmen

ab 1 968

In den Statistiken des Großhandels, des Einzelhandels und
des Gastgewerbes werden Meßzahfen des Llmsatzes in je-
weiligen Preisen bzw. in jeweiligen und in konstanten
Preisen nachgewiesen.

Anderungen im Zei tablauf: Bis
einschl. t967 war auch in den Umsätzen der Großhandels-
unternehmen die Umsatzsteuer (l4ehrwertsteuer) enthalten.

B e g r i f f s b e z ie hu n g e n : Die Begriffe Um--l
satz in den Handels- und Gastgewerbestatistiken und umsatz
in der unternetunenserhebung im Bergbau und in der Industrie
(ohne Bauindustrie) bezeichnen annähernd gleiche Tatbe-
stände. Im Unterschied zum Umsatz in der Unternehmenser-
hebung im Bergbau und in der Industrie enthäIt der umsatz
in den Handels- und Gastgewerbestatistiken auch den Eigen-
verbrauch.

Zur Abgrenzung gegenüber dem l{ettoumsatz (Handwerks-
zählung 1977) siehe dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Leistungen, die
von Unternehmen mit Genehmigung oder Erlaubnis zur Durch-

führung von Flügen in der Luftfahrt erbracht werden.

Dazu gehören die Umsätze aus Beförderungsleistungen ein-
schl. Nebenleistungen mit Luftfahrzeugen (Personen- und
Güterverkehr) sowie Umsätze aus Flügen für andere Zwecke
e.e. Reklame-, Bild-, Iand- und forstwirtschaftliche
rlüge).

AIs erbracht gelten die Leistungen, urenn sie in Rechnung
gestellt sind ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang.

Zur Ermittlung der Erlöse für erbrachte Leistungen werden
Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe (Skonti, Boni,
Rabatte) zugrundegelegt. Die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
ist nicht enthalten.

I
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Nicht enthalten sind die Umsätze dieser Unternehmen aus
sonstiger verkehrswirtschaftlicher Tätigkeit und die Um-
sätze aus Tätigkeiten außerhalb der Verkehrswirtschaft.

8. Statistik über
die Unternetmen
in der Binnen-
schiffahrt

B e g r i f f s i n h a I t : Erlöse für Leistungen, die
von Unternehmen in der Binnenschiffahrt erbracht werden.

ab 1969 Dazu gehören die Umsätze aus Beförderungsleistungen mit
eigenen oder gemieteten Schiffen (Güterverkehr, Tank-
schiffahrt, Personenverkehr), Erlöse aus der Güterbe-
förderung mit Hilfe von Unterfrachtführern sowie Erlöse
für sonstige Leistungen in der Binnenschiffahrt.

fn den Erlösen aus der Güterbeförderung mit Hilfe von
Unterfrachtführern sind auch die innerhalb der Binnen-
schiffahrt getätigten Umsätze enthalten. Die von [Iaupt-
frachtführern an Unterfrachtführer weitergereichten Be-
träge sind damit im Umsatz doppelt erfaßt.

Als erbracht gelten Leistungen, hrenn sie in Rechnung ge-
stellt sind ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang.

Die Erlöse für erbrachte Leistungen werden um Preisnach-
lässe (Skonti, Boni, Rabatte u. dgI.) vermindert. Die
Umsatzsteuer (l'tehrwertsteuer) ist nicht enthalten.

Nicht enthalten sind die Umsätze von Binnenschiffahrts-
unternehroen aus sonstiger .verkehrswirtschaftlicher Tätig-
keit und aus Tätigkeiten außerhalb der Verkehrswirtschaft.
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Statistik der
Investitionen
für Umweltschutz
im Produzierenden
Gewerbe

B e g r i f f s i n h a 1 t : Zugänge an Sachanlagen

zwn Schutz vor schädigenden Einflüssen, die bei der
Produktionstätigkeit entstehen, sowie zur Herstellung
von Erzeugnj-ssen. die bei Verwendung oder Verbrauch
eine geringere tlmweltbelastung hervorrufen.ab 1975

Zu den Umweltschutzinvestitionen rechnen Investitionen,
die ausschließlich dem Umweltschutz dienen, die dem
IJmweltschutz dienenden Teile von Investitionen, die
anderen Zwecken dienen und Investitionen zur Herstellung
urnweltfreundlicherer Produkte, soweit diese aufgrund gr
setzlicher oder behördlicher Vorschriften bzw. Auflagen
erfolgt sind.

Die Zugänge an Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten bewertet. Anzahlungen sind nur ein-
bezogen, soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau
befindlichen Anlagen entsPrechen und aktiviert sind-

Kosten der Finanzierung, des Erwerbs von Beteiligungen,
Wertpapieren usw., des Erwerbs von Konzessionen,
Patenten, Li-zenzen usw. und des Erwerbs von ganzen Unter-
nehrnen sind nicht enthalten.

Nachgeweisen werden tXnweltschutzinvestitionen der Unter-
nehmen und der Betriebe.
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B e g r i f f s i n h a I t : Personen, Ut: in Unternehme

(Personengesellschaften), die von einem Mitglied ihrer
Familie als Tätiger Inhaber geleitet werden, mitarbeiten,
ohne hierfür Lohn oder Geha1t zu beziehen.

Handwerks-
zähLung 1977

Einbezogen werden im allgemeinen nur Personen, die minde-
stens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Unternehmen
tätig sind.

Bezahlt mithelfende Familienangehörige werden entsprechend
der Art ihrer Tätigkeit den Angestellten (kaufmännischen
und technischen AngesteTTten), den Arbeitern (Gese77en
und sonstigen Facharbeitetn, angeTernten und ungeTernten
Arbeitern) oder den Auszubildenden (kaufmännisch und tech-
nisch,AuszubiTdenden, gewerbTich AuszubiLdenden ) zuge-
rechnet.

Be g r i f f s b e z i-ehun ge n : Vonder unter-
schiedlichen Berücksichtigung der geleisteten Arbeitszeit
abgesehen, beschreiben die Begriffe unbezahlt mithelfende
Familienangehörige und Jtfittre Tfende FamiTienangehörige
(Volks- und Berufszählung 1970, Arbeitsstättenzählung
1970, Mikrozensus, Studentenstatistik) den gleichen Per-
sonenkreis. 

i
Im Unterschied zu den unbezahlt mithelfenden Familienan-
gehörigen umfassen die r'ami-Zienarbeitskräfte (in Erhe-
bungsmonat) (Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft) sowie die r'amil,ienarbeitskräfte, mit betriebLichen
Arbeiten (ohne Haushal-t des Betriebsirüabers) beschäftigt
(Landwirtschaftszählung l97t) auch die Betriebsinhaber.
Für die Zuordnung zu den Familienarbeitskräften ist außer-
dem ihre Zugehörigkeit zum Haushalt des Betriebsinhabers
maßgebend und nicht die Frage, ob sie Lohn oder Gehalt be-
ziehen: Fa:nilienangehörige, die z.B. in einem Lohh- oder
GehaltsverhäItnis zum Betrieb stehen, zählen im Gegensatz
zu den unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen eben-
falls zu den Familienarbeitskräften.
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Studentenstatistik B e g r i f f s i n h a 1 t : Universitäten einschl.
technischer Universitäten/Hochschulen und anderer gleich-
rangiger wissenschaftlicher Hochschulen, jedoch ohne

setbständrge pädagogische und täeol,ogische Hochschulen.

ab Sommersemester
t967

Die C,esamthochschulen rechnen nicht zu den Universitäten;
sie werden gesondert ausgewiesen oder mit den vorstehend
genannten Hochschularten als "wissenschaftliche Hoch-
schulen " zusammengefaßt.

Voraussetzung für den Besuch der Universitäten ist die
allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife.
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GüItigkeitszeit-raum

Gebäude- und
lrlohnungszähIung
1968

B e g r i f f s i n h a I t : Zu den Unterkünften zählen

alle ständig bewohnten Behelfsheime, Baracken, Bretter-
buden, Wohnlauben, Nissenhütten, Bunker, Wohnwagen, außer

Dienst gestellte Schiffe, !{aggons und sonstige Fahrzeuge

sowie Gebäudereste (Ruinenkeller); ferner rechnen zu den

Unterkünften tiochenend- und Ferienhäuser unter 50 m2

wohnfläche.

In Unterkünften befinden sich ausschließlich wohngelegen-
heiten, keine Wohnungen.

Ats ständig bewohnt gelten Wohngelegenheiten, die am

Zählungsstichtag bewohnt und nicht als Zweitwohngelegen-
heit benutzt vlaren.
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Gebäude- und
WohnungszähIung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Als Untermieter gelten
alle zweiten und weiteren Haushalte (auch Einzelpersonen,
und Schlafgänger) in einer Wohneinheit, denen Teile d.r /

Wohneinheit vom Wohnungsinhaber (Gebäudeeigentümer,
Wohnungseiqentümer, Mieter) überlassen worden sind,
gleichgültig ob gegen oder ohne Mietzahlung.

Der Begriff Untermieter stellt eine Sammelposition für
all die Wohnparteien dar, die nicht als tlohnungsinhaber
(s.o.) gelten.

Eine Wohnung kann auch vollständig untervermietet sein,
z.B. einzelne Zimmer an verschiedene Untermieter-

Nachgewiesen werden Untermieterwohnparteien in Wohnungen
und Wohngelegenheiten, gegliedert nach der Zahl der
Personen, die zur V'Tohnpartei gehören und nach der be-
ruflichen Stellung des Vorstandes der t'Iohnpartei.
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Handwerks -
zäil-nng 1977

B e g r i f f s i n h a I t : Zusanunenfassung der
sefbständigen Handwerksunternehmen und der handwerklichen
Nebenbetriebd. nichthandwerklicher Unternehmen.
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Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie

Begriffsinhalt:
der die Industriehauptgruppen

Wirtschaftsbereich,

t962 bis 1976 Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien,

Investitionsgüterindustrien,
Verbrauchs güter indus tr ien

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1971, umfaßt.

Im einzelnen rechnen dazu die Wirtschaftszweige

Industrie der Steine und Erden
Stahl- und Warmwalzwerke
Eisen-, Stahl- und Tempergießerei
NE-l'letaI thalbzeugoerke
Ziehereien und Kaltwalzwerke,
Stahlverformung

Stahl- und Leichtmetallbau
Maschi-nenbau
Straßenfahrzeugbau
Schiffbau
Elektrotechnische Industrie
Feinmechanische und optische Industrie
Eisen-, B1ech- und Metallwarenindustrie
Chemische Industrie einschl. Kohlen-
wertstoffindustrie

Herstellung von Büromaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräten und -einrichtungen

Feinkeramische Industrie
Glasindustrie
Holzmöbe1- und Polstermöbelindustrie
Holzschliff , ZellsLoff , Papier und

Pappe erzeugende Industrie
Papier- und pappeverarbeitende Industrie
Kunststof fverarbeitende Industrie
Ledererzeugende Industrie
Schuhindustrie

IB-Nr. 25
T.a.27lO
29tO
2 850

I

ti
ll

I

il

I

I

I

tt

tl

I

30
31
32
33
34
36
37 1 0-60
38

40, 42

il

50
51
52
5420

55
I

I

56
58
6l
6250

2
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VERARBEITENDE INDUSTRIE (OHNE NAHRUNGS-
T,ND GENUSSI,IITTELINDUSTRIEN)

0FK.Nr.:
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2997

Statistik/
Gü Itiqkeit sze i t-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Textilindustrie
Bekleidungsindustrie

rB-Nr. 63,, 64

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in diesen Wirt-
schaftszweigen tätig sind, rechnen in der Regel nicht
zur Industrie. 

r

Anderungen im ZeL tablauf :

Bis einschl. 1975 wurde die Kohlenwertstoffindustrie
nicht erfaßt. Ferner ergaben sich zwischen den ver-
schiedenen Ausgaben der Systematik geringfügige Anderun-
gen.

Be g r i f f s b e z Lehu n g e n : Die Verarbei-
tende Industrie (ohne Nahrungs- und Genußmittelindustrien)
und die Verarbeitende Industrje (Produktions-Eilbericht)
unterscheiden sich in einigen !{irtschaftszweigen. Nur
zur Verarbeitenden Industrie beim Produktions-Eilbericht
rechnen die l.lineralöIverarbeitung, Schmiede-, Preß- und
Hammerhrerke, NE-Metallhütten, -umschmelzwerke und -schei-
deanstaLten, NE-Metallgießerej-, Utrrenj-ndustrie, Musik-
instn:menten-, Spiel-, Schmuckwaren- und Sportgeräte-
industrie, Sägewerke und' holztearbeitende Industrie, Teile
der holzverarbeitenden Industrie, Druckerei- und Verviel-
fättigungsindustrie, gnumi- und asbestverarbeitende In-
dustrie, lederverarbeitende Industrie.

Die Verarbeitende Industrie (ohne Nahrungs- und
Genußmittelindustrien und das Verarbäitende
Gewerbe (ohne Nahiungs- und GenußmitteTgewerbe)
(Monatsbericht für Unternehnen und Betriebe j-m Bergbau
und im Verarbeitenden Gewerbe) sind vergleichbar abge-
grenzt. Unterschiede entstehen im wesentlichen dadurch,
daß zur Verarbeitenden Industrie Wirtschaftszweige nach
dem Systematischen Verzeichnis zr:m monatlichen Industrie-
bericht, zum Verarbeitenden Gewerbe dagegen Wirtschafts-
zweige nach der SYPRO zusarmengefaßt werden. Nur zum Ver-
arbeitenden Gewerbe rechnen Herstellung und Montage von
Fertigbauteilen aus Beton im Hochbau.
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VERBRAUCH SGÜTERINDUSTR I EN
68K-t,lr.(n):

2997 603

Statj-stik/
Gü t tigkeitszei t-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehunge

1. Statistik des
Auftragseingangs
in der Industrie

Begriffsinhalt
die die !{irtschaftszweige

Industr iehauptgruppe,

1962 bLs 1916 Feinkeramische Industrie
Glasindustrie
Holzmöbel- und Polstermöbe1-
industrie

Papier und Pappe verarbeitende
Industrie

Kunststof fverarbeitende Industrie
Ledererzeugende fndustrie
Schuhindustrie
Textilindustrie
Bekleidungsindustrie

IB-NT 51

52

5420

56

5B

6t
62sO

63

64

ll

il

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis
zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe I971, umfaßt.

Handwerksunternehmen bzw. -betriebe, die in diesen Vtirt-
schaftszweigen tätig sind, rechnen in der Regel nicht'. zu
den Verbrauchsgüterindustrien.

Anderungen im Zei tablauf :
Zwischen den verschiedenen Ausgaben der Systematik er-
gaben sich geringfügige Anderungen.

B e g r i f f s b e z ie hun ge n : ZlurAbgrenzung
der Verbrauchsgüterindustrien in der Statistik des Auf-
tragseingangs iir der Industrie und den Verbrauchsgüter-
industrien im Produktions-Eilbericht siehe unter 2.

2

I

il

I

lt

lt

I
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VERBRAUCH SGÜTERINDUSTRI EN

Statistik/
Gü Itigkei t szeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehunge

2 Produktions-
Eil-bericht
1962 b:-s 1914

Verbrauchsgüterindustrien und Terbrauchsgüter ptoduzie-
rendes Gewerbe im Zusammenhang mit dem Index des Auf-
tragseingangs (Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe
im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) sind vergleich-
bar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen
dadurch, daß zu den Verbrauchsgüterindustrien Wirtschafts-
zweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatli-
chen Industriebericht, zum Verbrauchsgüter produzieren-
den Gewerbe dagegen !{irtschaftszweige nach der SYPRO zu-
sammengefaßt werden. Nur zu den Verbrauchsgüterindustrien
rechnet im wesentlichen die schleifmittelindustrie.

Zur Abgrenzung gegenüber den ausgewäh7ten Zweigen der
Verbrauchsgüterindustrien (Statistik des Auftragsbe-
standes in der Industrie) siehe dort.

B e g r i f f s i n h a I t : Industriehauptgruppe,
die die Industriezweige
Feinkerarnische Industrie,
Glasindustie,
Holzverarbeitende Industrie,
Musikinstrumenten-, Spielwaren-, Sportgeräte-, Schmuck-
warenindustrie,

Papier und Pappe verarbeitende Industrie,
Druckerei- und VervielfäItigungsindustrie,
Kunststof fverarbeitende Industrie,
Ledererzeugende Industrie,
Lederverarbeitende Industrie,
Schuhindustrie,
Texti Iindustrie ,

Bekleidungsindustrie

in der Agrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum
monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1912 umfaßt.

3
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VERBRAUC HS GÜTERINDUSTRIEN
GBK-ilr.(n):

2997, 603

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begri f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehung

Beim fndex der industriel-len Nettoproduktion ist statt der
gesamten Glasindustrie lediglich die hohlglaserzeugende
und -veredelnde Industrie einbezogen.

Handwerksunternehmen bzw.-betriebe, die in diesen In-
dustriezweigen täLig sind, rechnen in der Regel nicht
zu den Verbrauchsgüterindustrien.

Anderungen im ZeL tablauf: Zwischen
den verschiedenen Ausgaben der Systematiken ergaben sich
geringfügige Anderungen.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Der Begriff Ver-
brauchsgüterindustrien ist im Produktj-ons-Eilbericht
anders abgegrenzt aIs in der Statistik des Auftragsein-
gangs in der Industrie. Nur zu den Verbrauchsgüterin-
dustrien in der Abgrenzung des Produktions-Eilberichts
rechnen die Vtirtschaftszweige Musikinstrumenten-, Spiel-
waren-, Sportgeräte-, Schmuckwarenindustrie, Iederver-
arbeitend.e Industrie sowie Teile der holzverarbeitenden
fndustrie (Holzbauten-, Holzteile-, Holzverpackungsmittel-,
sonstige Holzwaren-, Korbmöbel-, Korb-, Flechtwaren-,
Pinsel-, Besen-, Bürsten-, Kork-, Schnitzstoff-, Form-
stoffindustrie) .

Die Begriffe Verbrauchsgüterindustrien und Verbrauchs-
güter produzierendes Gewerbe (jeweils Produktions-Eilbe-
richt) sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben
sich dadurch, daß zu den Verbrauchsgüterindustrien Indu-
striezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monat-
Iichen Industriebericht, zum Verbrauchsgüter produzieren-
den Gewerbe dagegen !{irtschaftszweige nach der SypRO zu-
sammengefaßt werden. Nur zu den Verbrauchsgüterindustrien
rechnen im wesentlichen die Schleifmittelindustrie sowie
Herstellung und Montage von Fertigbauteilen aus HoIz im
Hochbau. Nur zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe
rechnen Foto- und EiImlabors, Möbe1- und Matratzenpol-
sterei, Maßanfertigung von Schuhen, Maßschneiderei.
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GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begriffsbeziehungen

Landwi-rtschaf ts-
zählung 1971
(Vollerheb*g)

B e g r i f f s i n h a I t : Landwirtschaftliche Be-
triebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt
im Produktionsbereich Landwirtschaft, die in ihren pro-
duktionszweigen Schweine r:nd Geflügel Standarddeckungs-
beiträge erwirtschaften, die zusarnmengrenonrmen gleich
oder größer als 50 B des Standarddeckungsbeitrages des
Betriebes sind.

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen
Betriebe und Forstbetriebe liegt im produktionsbereich
Landwirtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirt-
schaft einen Standarddeckungsbeitrag erwirtschaften, der
gleich oder größer als 75 t des Standarddeckungsbeitrages
des Betriebes ist.

Zum Produktionsbereich Landwirtschaft rechnen die pro-
duktionszweige Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, Milch-
vieh, Rinder:raast, Schweine, Geflüge1, !{einbau, Hopfen-
bau und Obstbau.

Der Produktionszweig Schweine r:mfaßt die Haltung von
Zuchtsauen und von zur Zucht bestimmten Jungsauen mit
50 kg und mehr Lebendgewicht sowie von allen anderen
Schweinen mit 20 kg und mehr Lebendgewicht.

Der Produktionszweig Geflügel umfaßt sämtliche Geflüge1-
arten einschl . der Legehennen, der t'tasthähnchen und
-hühnchen, der Enten, Gänse, Truthühner u. dgI.

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind
technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung
eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet
hrerden, ej-ner einzigen Betriebsführung r:nterstehen und
land- und,/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervor-
bringen.

-2-
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VEREDLUNGSBETRIEBE

0F(dr.:

GBK-tir.(n):
2654

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Zu Einzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten
zu den Produktionszweigen und -bereichen sowie zur Be-
rechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter Be-
trje.bssystematik.

Für Ferkel (Schweine unter 20 kg Lebendgewicht) werden
kej-ne Standarddeckungsbeiträge berechnet. Die entspre-
chenden Erträge sind indirekt in den Standarddeckungs-
beiträgen des Produktionszweiges Schweine - als naturale
Erträge der Schweinezucht - enthalten.
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VERKEHR INNERHALB DES BUNDESGEBIETES
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Statistik/
Gü Itigkeit szei t-raum Begri f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

1. Eisenbahnstatistik B e g r i f f s i n h a 1 t : Beförderungen von Gütern
(Statistik der
personen_ ,r.rdtGü- von einem Ort im Bundesgebiet zu einem anderen ort im

terbeförderung auf Bundesgebiet.
Eisenbahnen)
ab 1966 Das Bundesgebiet umfaß't auch BerIin (West).

2 Statistik des ge-
werblichen Güter-
und Möbelfernver-
kehrs und des
Werkf'ernverkehrs

Der Verkehr zwischen Binnen- und Küstenhäfen des Bundes-
gebietes wird sowohl in Statistik des Schiffs- und Gü-
terverkehrs auf den Binnenl^rasserstraßen als auch in der
Statistik des Güterverkehrs ilber See aIs Verkehr inner-
halb des Bundesgebietes erfaßt.

ab 1962

3 Statistik des ge-
werblichen Luft-
verkehrs auf ausge-
wäh1ten Flugplätzen
ab 1962

4 Rohrfernl eitungs-
statistik
ab 1962

5 Statistik des
Schiffs- und Gü-
terverkehrs auf
den Binnenhlasser-
straßen
ab 1962

6 Statistik des Gü-
terverkehrs über
See

ab 1962
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VERMÖGENSTEUER
GBK-t{r.(n):

.1 131

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitabrauf/Begrlffsbeziehu

Statistik
über den
Steuerhaushalt
ab 1972

B e g r i f f s i n h a I t : Steuer, die auf das Ver-
mögen der unbeschränkt und beschränkt Vermögensteuer-
pflichtigen erhoben wird.

Vermögensteuerpflichtig sind natürliche personen sowie
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen
(nichtnatürliche personen) . Unbeschränkte Vermögensteuer-
pflicht besteht, hrenn sich Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthalt bzw. Geschäftsleitung oder Sitz im Inland befinden
Zu den nichtnatürlichen personen rechnen u.a. Kapitalge-
sellschaften, Erwerbs- und !{irtschaftsgenossenschaften,
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, nichtrechtsfähi-
ge Vereine und Kreditanstalten des öffentlichen Rechts.

Von der Vermögensteuer sind u.a. die Deutsche Bundespost,
Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bundesbank sowie die gemein-
nützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden
Körperschaften und Vermögensmassen befreit.
Bemessungsgrundlage der Vermögensteuer ist
- bei unbeschränkter Vermögensteuerpflicht das Gesamtver-

mögen (gemäß §§ tta bis 120 Bewertungsgesetz), d.h. das
Rohvermögen (7and- und forstwirtschaftTiches Vermögen,
Grundvermögen, Betriebsvermögen, sonstiges Vermögen),
vermindert um die abzugsfähigen Schulden und sonstigen
Abzüge,

- bei beschränkter Vermögensteuerpflicht das Inlandsvermö-
gen (gemäß §§ tta bis 120 Bewertungsgesetz).

Das Gesamtvermögen umfaßt das gesamte in- und ausländische
Vermögen eines Steuerpflichtigen, soweit es nicht aufgrund
besonderer Vorschriften (2.8. eines Abkomrnens zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung mit einem ausländischen Staat)
von der Vermögensteuer befreit ist.

-2-
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GBK-ilr.( n) :
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Ergrl ff:

VERMÖGENSTET.IER

aegriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehuStatistik/
Gültigkeitszeitraum

Zum Inlandsvermögen der beschränkt Vermögensteuerpflichti-
gen gehören u.a. das inländische Iand- und forstwirtschaft
liche Vermögen, das inländische Grund- und Betriebsvermö-
gen sowie Anteile an einer Kapitalgesellschaft, wenn die
Gesellschaft Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hat und
der Gesellschafter am Grund- oder Stammkapital der Gesell-
schaft mindestens zu einem Viertel unmittelbar oder mittel
bar beteiligt ist. Nicht zum Inlandsvermögen rechnen u-a.
GeId, Bankguthaben, Hypothekenpfandpriefe und Schmuckge-
genstände.

Das steuerpflichtige Vermögen der unbeschränkt vermögen-
steuerpflichtigen natürlichen Personen ergibt sich nach
Abzug verschiedener Freibeträge vom Gesamtvermögen. Allge-
mein ausgenommen von der Steuerpflicht sind Vermögensge-
genstände, die auf das Währungsgebiet der DDR entfallen,
sowie Nutzungsrechte an solchen Gegenständen. steuerpflich
tiges Vermögen der unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen
nichtnatürlichen Personen ist in der Rege1 das Gesamtver-
mögen und bei beschränkt Vermögensteuerpflichtigen das In-
landsvermögen, sofern es jeweits 10 000 DM beträgt- Die
vermögensteuersätze betragen derzeit bei natürlichen Per-
sonen 015 8, sonst O,7 \ des steuerpflichtigen vermögens.

Vorauszahlungen der Vermögensteuer erfolgen am 10. Feb-
ruar, 10. Mai, 10. August und 10. Novernber (zugleich
für die in einem Betrag zu entrichtende Jahressteuer bis
5OO DM) jeden Jahres in Höhe eines Viertels der zuletzt
festgesetzten Jahressteuer, die bei der Hauptveranlagung
- normalerweise im Abstand von drei Jahren - neu ermittelt
wird. Das Finanzamt kann die Steuer auch an die sich für
das Kalenderjahr voraussichtlich ergebende steuer anPassen
abschlußzahlungen sind nach der Hauptveranlagung, die ge-
wöhnlich ein bis zwei Jahre nach dem Hauptveranlagrungszei
punkt erfolgt, zu leisten, so daß das Vermögensteuerauf-
kommen der wirtschaftlichen Entwicklung mit Verzögerung
von et\^ra I l/2 Jahren folgt.

-3-



Stand: 24 .O7.79 Blatt-Nr.: 3

,J

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Ergrl ff:

VERMöGENSTEI,'ER
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1 131

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehungen

Bei der Vermögensteuer handelt es sich um eine Landes-
steuer. 1 )

Änderungen im ZeL tablauf: DasVer-
mögensteuerrecht ist im Zeitablauf häufig geändert worden.
Die gesetzlichen linderungen haben vor allem die Vermögens-
bewertung, die Freibeträge, der Steuervergünstigun-
gen und die Steuersätze betroffen. Erwähnenswert sind
folgende änderungen:

Bis einschl. 1973 betrug der Vermögensteuersatz 1 *, 1974
O,7 z und von 1975 bis einschl . 1977 O,7 * für natürliche
und 1,0 t für nichtnatürliche Personen. Soweit das steuer-
pflichtige Vermögen jedoch den Betrag der nach § 31 Lasten-
ausgleichsgesetz festgesetzten Vermögensabgabeschuld nicht
überstieg, ermäßigte sich im Einzelfall die Vermögensteuer
bis einschl. 1973 auf O,75 z, 1974 auf 0,55 I und von 1975
bis einschl. 1971 für natürliche Personen auf 0,55 t und
nichtnatürliche Personen auf 0,75 *. Die Vermögensteuer-
sätze betragen seit 1978 bei natürlichen Personen 0,5 t,
sonst O17 * des steuerpflichtigen Vermögens.

1974 wurden die Freibeträge stark erhöht. So wurde der
"Grundfreibetrag", der bei Zusammenveranlagung aIler Per-
sonen gewährt wird, von 20 000 auf 70 000 DM heraufgesetzt
und die unter bestimnten Voraussetzungen gewährten Alters-
freibeträge auf 10 000 bzw. 50 000 DM verdoppelt. Ferner
werden seitdem im Falle der Zusammenveranlagung je nach
der Zahl der zusammen veranlagten Personen die Freibeträge
bzw. Freigrenzen (u.a. für nichtgewerbliches Kapitalvermö-
gen) vervielfacht, während zuvor nur eine Verdgppelung
vorgesehen vrar.

1) Zu Einzelheiten siehe Vermögensteuergesetz (Art. 1 des
Vermögensteuerreformgesetzes) i.d.F.v. 11 .4.1974 (BGBI.
I S. 949) r ü.ä. geändert durch Steueränderungsgesetz
t97'7 vom 16.8.1977 (BGBI. I S. 1586), ferner Bewertungs-
gesetz i.d.F.v. 26.9.L974 (BGBI. I S. 2369), u.a. geän-
dert durch Steueränderungsgesetz 1979 vom 30.11.1978
(acat. r S. I84g); v91. auch'Bundesministerium der Fi-
nanzen (Hrsg.): Die Steuern des Bundes und der Länder,
Bonn 1977, S. 57. - 4 -l
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Ende 1977 wurden die Vergünstigungen der Sparkassen ge-
kürzt, ferner wurden die Steuerbefreiungen für das Kre-
ditgewerbe (§ 121 b Bewertungsgesetz) 1974 gekürzt und
t977 gesLrichen. Ebenfalls Ende 1977 Liefen die Vergün-
stigungen für Betriebsvermögen aus, das unmittelbar und
nicht nur vorübergehend der Erzeugung, Lieferung und Ver-
teilung von Strom, Gas und Wärme zur öffentlichen versor-
gung diente.

Zeitpunkt der Hauptveranlagungen waren der 1.1.1972, der
L.1.1974, der 1.1.1977 und der 1.1.1980 . L974 wurde l^regen
der Neuregelung durch das Vermögensteuerreformgesetz der
dreijährige Rhythmus durchbrochen; die Hauptveranlagrung zu
diesem Termin verzögerte sich mit der Folge, daß das Ver-
mögensteueraufkommen der wirtschaftlichen und steuerrecht-
lichen Entwicklung mit mehr als zweijähriger Verzögerung
folgte.

1974 wurden bei der Einheitsbewertung des Grundbesitzes
erstmals die nach den !{ertverhäItnissen vom 1.t.1964 fest-
gestellten und ggf . fortgeschriebenen Einheitswerte ange-
wendeti zuvor wurde nach den WertverhäItnissen des Jahres
1935 (Saarland 1935) ermittelt. Um die !{ertsteigerungen
zwischen 1964 und 1974 zu berücksichtigen, wurden der Ver-
mögensteuer die Einheitswerte des Grundvermögens (einschl.
der entsprechenden Betriebsgrundstücke) mit einem pauscha-
Ien Zuschlag von 40 * zugrunde gelegt, während sie beim
Iand- und forstwirtschaftlichen Vermögen unverändert blie-
ben.

B e g r j- f f s b e z Le hu n g e n : Das kassenmäßigel
Aufkommen an Vermögensteuer (Steuerhaushalt) ist von der 

I

Vermögensteuerschuld (Vermögensteuerstatistik) zu unter-
scheiden. Bei der Vermögensteuer (d.i. das Vermögensteuer-
aufkoumen) handelt es sich um die von beschränkt oder unbe-
schränkt Steuerpflichti.gen geleisteten Zahlungen (einschl.
Einnahnen aus der Mindestbesteuerung), die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums in die Kassen der Länder geflossen
sind (Ist-Betrag), unabhängig davon, für welches Jahr die
Zahlungen geleistet wurden oder wann die ihnen zugrunde-
liegende Steuerschuld entstanden ist.

-5-
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Statistik/
Gültigkeitszeitrarm Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

AIs Vermögensteuerschuld wird hingegen die aufgrund der
Veranlagrung zur Vermögensteuer festgesetzte Jahresschuld
erfaßt (SoII-B*rag) r die hier lediglich für unbeschränkt
Vermögensteuerpflichtige - ohne Mindestbesteuerungsfälle -
nachgewiesen wird.



Stand: 13.12.79

tgewerbe-
statistik
ab 1963

Blatt4r.: I

B e g r i f f s i n h a 1 t : Entgelte für VerpflegunEs-

leistungen, die von Untetnehmen im Beherbergungsgewerbe

erbracht werden.

Zu Einzelheiten der Abgrenzung des Umsatzes in der Gast-
gewerbestatistik siehe dort-

Der Verpflegungsumsatz umfaßt die Entgelte für Speisen
und Getränke einschl. Bedienungsgeld, Getränke, Sekt- und
Vergnügungssteuer, außerdem den ErIös aus dem Verkauf über
die Straße.

Der bei VoIl- oder Halbpension auf Übernachtunq mit Früh-
stück entfallende Erlösanteil ist nicht im VerpfJ-egungs-
umsatz enthalten.

B e g r i f f s b e z le h u n g e n : Der Verpflegungs-
umsatz ist abzugrenzen vom Übetnachtungsumsatz (Gastge-
werbestatistik) - Dazu zählen neben den Entgelten für die
reinen Übernachtungsleistungen auch die bei Halb- und
Vollpension auf das Frühstück entfallenden ErIösanteile'

Änderungen im Ze! tablauf: Bis
einschl - 1969 war das Entgelt aus dem von den Übernachtungs-
gästen eingenommenen Frühstück im Verpflegungsumsatz ent-
halten.

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Dtl( - Nr:

GBK - llr(n):
1147

Begrl ff:

VERPFLEGUNGSUMSATZ

Statistik,/
GüIt igkeitszeitraum Begr i f f s inhalt,/Änderungen im Zeitalrlauf ,/aegri f f sbez iehungen



Stand: 18.03.80 Elatt-Nr.: 1

Statj-stisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
Bcgrl ff:

VERSA}JDHA}TDE I,S T'NTERNEH MEN

DFK.l.lr.:

6BK4r.(n):
1146, 4785

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen

Einzelhandel-s-
statistik
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I t : Unternehmen des Einzel-
handels, die den riberwiegenden TeiI ihres Umsatzes durch
den Versand von waren auf Bestellung des Kunden und nicht
durch den Verkauf im offenen Ladengeschäft erzielen, so-
fern sie nicht Konsumgenossenschaften (einsc)rl. sonstiger
Verbraucherorganisationen) sind.

Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich
seLbständige Tochtergesellschaften. Die Unternehmen werden
in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschließlich bereichsfremder
Teile und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirt-
schaftliche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen
im Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet, wenn
seine wirtschaftliche Tätigkeit riberwiegend darin besteht,
Handelsware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an
private Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel
üblichen Form oder in kleinen Mengen an andere als Wieder-
verkäufer a-bzusetzen. Die Vrlaren dürfen dabei nicht oder
nur in handelsüblichem l,laße be- oder verarbeitet werden.
Nicht zum Einzelhandel zählen die rechtlich unselbständi-
gen offenen Verkaufsstellen der Industrie.

Bestellungen können nach Katalogen, Anzeigen, Prospekten
oder über Vertreter erfolgen. Die bestellten Waren können
durch die Post oder auf anderem Wege zugestellt werden.

Zu den Versandhandelsunternehmen rechnen auch sonstige
Verbraucherorganisationen, sofern sie andere Sortimente
als "Vtaren verschiedener Art" und "Nahrungs- und Genußmit-
tel verschiedener Art" führen und den rliberwiegenden Teil
ihres Umsatzes durch den Versand von !{aren auf Bestellung
erzielen.

2



Stand:18.o3.80 Elatt-Nr.: 2

Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskataiog -

0fK.llr.:

6BK-ilr.( n) :

1146, 4785

Brgrlff:

VERSA}TDHANDE LSUNTERNEHMEN

Statistik/
GüItigkeitszeitrarm Begr i f f sinhal t/Anderungen j-m Ze i tablauf ,/Begr i f f sbez i ehung

B e gr i f f s b ez lehun g e n : DieVersand-
handelsunternehrnen unterscheiden sich von den anderen Be-
triebsformen des Einzelhandels durch die Rechtsform des
Unternehmens und die Vertriebsform. Im einzelnen bestehen
folgende Zusammenhänge: Schätzt ein Unternehmen des Ein-
zelhandels sich selbst als Konsumgenossenschaft oder als
sonstige Verbraucherorganisation ein, so gilt es in der
Einzelhandelsstatistik, unabhängig von seinen sonstigen
Merkmalen,als Konsumgenossenschaft. Erzielt von den ver-
bleibenden Unternehmen eines seinen Umsatz überwiegend
durch den Versand von Waren auf Bestellung, so gilt es als
Versandhandelsunternehmen. Betreibt eines der danach ver-
bleibenden Unternehmen Einzelhandel mit Waren verschiede-
ner Art in der Hauptrichtung Nichtirahrungsmittel und be-
schäftigt in mindestens einer Niederlassung mindestens
25 Personen und erzielt in dieser(n) Niederlassung(en)
mindestens 50 t seines Gesamturnsatzes, so gilt es als
warenhausuntetnehmen. unterhält eines der danach verblei-
benden Unternehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen, so
gilt es als Facheinzefhande-Lsunternehmen nit 5 und mehr
VerkaufssteTl-en ( FiTiaTuntetnehmen) . Die danach verblei-
benden Unternehmen des Einzelhandels werden als Fachein-
zeThaldelsunternehmen miL t Ais 4 VerkaufssteLTen (übrige
Betriebsf ormen ) zus:mrengefaßt -



Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
t)ft( - tlr:

GBK - ttr(n):
903

VERSAND NACH GEBIETEN AUSSERHALB DES BUNDESGEBIETES

Beqrl ff:

Statistik,/
Gü1 tigkeitszeitraum Be gr i f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf ,/Begr i f f sbez iehungen

Stand:
21.01.80

Eisenbahn -
sLatistik

.statistik der
Personen- und
Güterbeförde-
rung auf
Eisenbahnen )

ab 1966

2. Statistik des
grenzüberschrei -
tenden Güter-
kraftverkehrs
ab 1964

1

Blattdr.: I

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern im
WarenLadungsverkehr von Bahnhöfen im Bundesgebiet (einschl
Berlin (West)1 nach Bahnhöfen außerhalb des Bundesgebietes.

zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes gehören auch
die DDR und Berlin (Ost).

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Slehe unter 5.

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern durch
Lastkraftfahrzeuge von Einladeorten in der Bundesrepublik
Deutschland einschl. Berlin (I,test) über die Auslandsgrenzen der

Bundesrepublik Deutschland. '

Zu den Auslandsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland rechnen
aIle Grenzen außer denen mit der DDR einschließIich Berlin
(ost) -

Zu den Lastkraftfahrzeugen zählen Lastkraftwagen mit oder ohne
Anhänger, Sattelkraftfahrzeuge, zugmaschinen mit Anhänger
und Anhänger, bei denen das Zugfahr.zeug die Grenze nicht
überquert, gleichgüItig, ob es si-ch um deutsche oder aus-
Iändische Fahrzeuge handelt.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : ImUnterschied zum
Versand nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes umfaßt
der Versand im grenzüberschreitenden Verkehr (Statistik
des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs und des Werk-
fernverkehrs) ausschließlich den Fernverkehr über die Auslands-
grenzen, nicht jedoch den Nahverkehr.

Siehe auch unter 5.

2
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Dtl( - llr:
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VERSAND NACH GEBIETEN AUSSERHALB DES BUNDESGEBIETES

Begrl ff:

Statistik,/
GüI tigkeitszeitraum Be gri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itabl auf ,/Begri f f sbez iehungen

Stand: 21 .01 .80

3. Statistik des
gewerblichen
Luftverkehrs auf
ausgewählten
Flugplätzen

ab 1962

4 Statistik des
Schiffs- und
Güterverkehrs
auf den Binnen-
wasserstraßen
ab 1962

5. Statistik des
Güterverkehrs
über See

ab 1962

Blatt-llr.: 2

Begri f fsi nhal t: BeförderungvonGütern.durch-
Luftfahrzeuge von Flughäfen im Bundesgebiet (einschließlich
Berlin (West) ) nach Flughäfen außerhalb des Bundesgebietes.

Zu den Flughäfen außerhalb des Bundesgebietes zählen auch Flug-
häfen in der DDR und Berlin (ost).

Bezüglich der Luftfahrzeuge ist es gleichgüItig, wo diese be-
heimatet sind; entscheidend ist, daß es sich um gewerblichen
Luftverkehr handelt.

Be gr i f f sb e z i.ehun g e n : Siehe unter 5-

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern durch
deutsche und ausländische Schiffe auf den Binnenwasserstraßen

des Bundesgebietes von Häfen im Bundesgebiet zu Häfen außer-
halb des Bundesgebietes.

zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes rechnen auch die
Deutsche Demokratische Republik und Berlin (ost) -

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Siehe unter 5-

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern durch

Handelsschiffe von Küstenhäfen im Bundesgebiet nach Häfen außer-

halb des Bundesgebietes.

zu den Häfen außerhalb des Bundesgebietes rechnen auch Häfen
in der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (ost) '

B e g r i f f s b e z Le h u n I e n : DerVersand nach der
DDR und Berlin (Ost) ist von allen genannten Statistiken nur
in der statistik des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs
nicht im Versand nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes ent-
halten.



Stand: 28 . oB .8o Elatt-Nr.: 1
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- Definitionskatalog -

I egri ff:
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Statistik/
Gü1 tigkeit sze it-raum Begr i f f sinhat t/Anderungen im ZeitabLauf / zegri f f sbez iehungen

Statistik über den
Personalstand des
öffentlichen Dien-
stes
ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : AIIe Behörden, Gerichte
und Einrichtungen, für die in den Haushaltsplänen des

Bundes, der Länder, der C;emeinden und C,emeindeverbände

Ausgaben bzw. Einnahmen veranschlagt wurden.

Nächgewiesen werden Beschäftigte,die in der Verwaltung
der jeweiligen Gebietskörperschaft tätig sind- Beschäf-
tigte in recätl. ichen unselbständigen Wirtschattsunter-
nehmen werden gesondert nachgewiesen.



Stand: 97. O7. BO
Elatt-Nr.: 1
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- Definitionskatalog -

0FK-t{r.:

GBI(-t{r.(n) :
5783

Begrl ff:

\TETERINIIR!{EDIZIN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhatt/Anderungen im Zeitablauf/Begrif fsbeziehunge

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

Be gr i f f s I nha It : Erfassungdes
Studienbereichs "Veterinärmedizin" an Hochschulen'

ab t976 Nachgewlesen werden Abiturienten r:nd SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen'
Veterinämedizin zu studleren.

Be gr i f f sb e z Lehun ge n : DerStudien-
bereich Veterinärmedizin ist bei der Statistik der
Studien- und Berufswünsche, lg72 bis 1979, in der Fächer-
gruppe lftedizinische lfissen schaften enthalten'



I'

Stand: 15. Lr. 79

Statistik des
Personals im
allgemeinen
Schulwesen

Statistik des
Personals im
beruflichen
Schulwesen
ab 1967

Blatt.l{r.: 1

B e g r i f f s i n h a I t : Lehrer in ej-nem Beamten-,
Angestellten- oder sonstigen DienstverhäItnis, die an Schulen
der allgemeinen oder der beruflichen Aus- und Fortbildung
mit 5O E oder mehr der festgelegten Pflichtstundenzahl haupt-
beruflich tätig sind. Dabei ist es unbedeutend, ob es sich um

öffentliche oder private Schulen handelt.

Zu den Schulen der allgemeinen Aus- und Fortbildung rechnen
Schulkindergärten, Grundschulen, Hauptschulen, Schulen für
Behinderte, Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Abendreal-
schulen, Abendgymnasien und Kollegs sowie die Technischen
Oberschulen in Baden-württemberg und die Berufsoberschulen
in Bayern, die aus statistischen Gründen den Kollegs zugeordnet
werden.

Zu den Schulen der beruflichen Aus- und Fortbildung rechnen
Berufsschulen, Berufsschulen für Behinderte, Berufsaufbau-
schulen, Berufsfachschulen, Fachoberschulen und Fachgymnasien,
Fachschulen und Schulen des Gesundheitswesens.

Lehrer, die über ihr Pflichtstundenmaß hinaus an anderen
Schulen unterrichten, werden in der Regel mehrfach gezählt -
und zwar jeweils unter dem entsprechenden Beschäftigungs-
verhältnis.

B e g r i f f s b e z ie h u n g e n : Die Vollzeitlehrer
in der Statistik des Personals im allgemeinen Schulwesen ent-
sprechen den hauptberufLich vo77- und teiTbeschäftigten
Lehrern in der gleichen Statistik.

1

2
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Dtl( - llr:
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, ab 1967



Stand; 15.L1.79

Statistik der
Schulen der
allgemeinen
Ausbildung
ab 1967

B,latt.llr.:1

B e g r i f f s i n h a I t : Einrichtungen der vorschulls
Erziehung, die organisatorisch überwiegend den Grundschulen
oder den Schulen für Behinderte zugeordnet sind und die von

schulpflichtigen, aber noch nicht schulreifen und/oder schul-
reifen, aber noch nicht schulpflichtigen Kindern besucht werden.

Zu den vorschulischen Einrichtungen rechnen z.B. Schulkinder-
gärten für Behinderte, Vorklassen und Klassen der Eingangsstufe
an Grundschulen. Nicht dazu rechnen Kindergärten, die von Kin-
dern im Alter von 3 bis 6 Jahren bzw. bis zum Schulbeginn be-
sucht werden.

Erfaßt werden öffentliche und Private vorschulische Einrich-
tungen.

Be gr i f f s b e z Le hun ge n : Die Begriffe vor-
schulische Einrichtungen (ohne Icindergärten) und Schul.kinder-
gärten (Statistik der Schulen der allgemeinen Ausbildung, Sta-
tistik des Personals im allgemeinen Schulwesen) sind synonlrm.

Statistisches Informatlonssystem des Bundes

- Definitionskatalog -
DFI( - llr:

GBK - II
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VORSCHULTSCIIE EINRICEII,JNG EN (OHNE KIIIDERGT{RTEN )

Begrl ff:

Statistik/
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Bcgrl ff:

WAHLBERECHTIGTE

OFK-tlr.:

GBK-I{r.(n) :

3864

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Bundestags-
wahlstatistik
t976

B e g r i f f s i n h a I t : AIle Deutschen im
Sinne des Art. 116, Abs. 1 des Grundgesetzes, die
am lrlahltage (der Bundestagswahl)

1. das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben,

2 seit mindestens drei Monaten im Geltungsbereich
des Bundeswahlgesetzes eine Wohnung innehaben
oder sich sonst gewöhnlich aufhalten'

3 nicht nach § 13 des Bundeswahlgesetzes vom WahI-
recht ausgeschlossen sind.

Wahlberechtigt sind bei Vorliegen der genannten Voraus-
setzung auch Beamte, Soldaten, Angestellte und Arbeiter
im öffenttichen Dienst, die auf Anordnung ihres Dienst-
herrn außerhalb des Geltungsbereiches des Bundeswahl-
gesetzes eine lrlohnung innehaben oder sich sonst ge-
wöhnlich aufhalten, sowie die Angehörigen ihres Haus-
standes.

AIs Wohnung im Sinne des Bundeswahlgesetzes c;iIt jeder
umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen be-
nutzt wird. t'Ieitere.Einzelheiten sind § 12, Abs. 3 und
4 Bundeswahlgesetzl) zu entnehmen.

Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind z.B. Personen, die
entmündigrtsind oder \^Iegen geistigen Gebrechens unter
Pflegschaft stehen, die nicht nur einstweilig in einem
psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind, oder
die infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht be-
sitzen. Zu weiteren Einzelheiten siehe § 13 Bundeswahl-
gesetz 1).

1) Bundeswahlgesetz i.d.F.v. 1.9.1975 (BGBI. I S. 2325).

-2-
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Statistisches Informationssystem des Bundes

- Definitionskatalog -

Ergrlff:

WAIILBERECHTIGTE

0FK-llr.:

GBI(-ltr.(n):
3864

Statistik/
Gültigkeitszeitraurr Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Die !{ahlberechtigten werden getrennt nach Wahlkreisen undl
z.T. nach !{ahlbezirken nachgewiesen. In jedem Wahl-
kreis/Wahlbezirk sind nur die Personen wahlberechtigt,
die dort ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Ins
Wählerverzeichnis werden alle Personen eingetragen,
die die o.g. Voraussetzungen erfüIlen und deren Vtohnung
bzw. - bei mehreren Wohnungen - deren Hauptwohnung im
Wahlkreis/vgahlbezirk liegt. Darüber hinaus werden
besondere Regetrungen für Bewohner von Seeschiffen,
Binnenschiffen, Justizvollzugsanstalten und entsprechen-
den Einrichtungen getroffen. Bestimmte Personen können
sich auch auf Antrag ins Wählerverzeichnis eintragen
lassen. Zu Einzelheiten siehe §§ 15 - 16 der Bundes-
wahlordnung in der Fassung vom 3.9.1975 (BGBI. I
s. 2384).



Stand: 23.o1. 8o Blatt-tlr.: 1

Statistisches fnformationssystem des Bundes

- Definitionskatalog _

B e g r i f f s i n h a l t : Anzahl der Wahlberechtigten,
die an der Bundestagrwahl teilgenommen haben - unabhängig da-
von, ob die von j-hnen abgegebenen Stimmen güttig oder un-
güItig sind.

Bundestags-
wahlstatistik
t976

DFI( - llr:Begrl ff:

WJiHLER
GBK - ltr(n):

3870

Statistik,/
GüItigkeitszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Zeitablauf /eegr i f f sbez j-ehungen
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0FK-llr.:

GBI(-I{r.(n):
tt46, 4785

Ecarl ff:

WARENIIAU SUNTERNE HMEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Einzelhandels-
statistik
ab 1963

B e g r i f f s i n h a I L : Unternetunen des Einzelhan-
dels, die Einzelhandel mit Waren verschiedener Art in der
Hauptrichtung Nichtnahrungsmittet betreiben, in mindestens

einer Niederlassung mindestens 25 Personen beschäftigen
und in dieser (n) Niedertassung (en) mindestens 50 t ihres
Gesamtumsatzes erzielen, sofern sie nicht Konsumgeno.ssen-

schaften (einschl. sonstiger Verbraucherorganisationen)
oder VersandhandeTsunternehrnen sind.

AIs Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige
Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab-
schlüsse aufzustellen hat. Hierzu zählen auch rechtlich
selbständige Tochtergesellschaften. Die Unternehmen werden
in ihrer Gesamtheit erfaßt, einschließIich bereichsfremder
Teile und Tätigkeiten, aber ohne land- und forstwirtschaf
liche Nebenbetriebe und ohne Zweigniederlassungen im
Ausland.

Zum Einzelhandel wird ein Unternehmen gerechnet' wenn seine
wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend darin besteht, Han-
delsware zu beziehen und in eigenem Namen entweder an
private Haushalte oder in einer sonst nur im Einzelhandel
üblichen Form oder in kleinen Mengen an andere als !{ieder-
verkäufer abzusetzen. Die vl,aren dürfen da-bei nicht oder
nur in handelsüblichem Maße be- oder verarbeitet werden'
Nicht zr:rn Einzelhandet zählen die rechtlich unselbständi
offenen Verkaufsstellen der Industrie.

Ein unternehmen betreibt Einzelhandel mit waren verschi
ner Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel, wenn sei
Sortiment im wesentlichen 6ss den Warengruppen Bekleidung
Textilien, Hausrat und V'fohnbedarf besteht, wobei

- der Umsatzanteil der warengruppe Nahrungs- und
Genußmittel nicht größer sein darf als der Um-
satzanteil der warengruppen Bekleidung, Texti-
Iien, Hausrat und VJohnbedarf (sonst Einzelhan-
del mit Vtaren verschiedener Art, Hauptrichtung
Nahrungsmitte I ) ,

-2-
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I,TARENHAU S UNTE RNEH MEN

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehunge

der Umsatzanteil der lVarengruppe Bekleidung, Wäsche,
Ausstattungs- und Sportartikel, Schuhe nicht höher als
70 t sein darf (sonst Facheinzelhandel),

der Umsatzanteil der lrlarengruppe Eisen- und MetaII-
waren, Hausrat, ltlohnbedarf aus Kunststoff , GIas,
Keramik rrnd HoIz, elektrotechnische Erzeugnisse,
Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte sowie Leuchten
nicht höher als 50 t sein darf (sonst Fache.inzel-
handel) .

B e g r i f f s b e z t e h u n g e n : Warenhausunter-
nehmen unterscheiden sich von den anderen Betriebsformen
des Einzelhandels durch die Rechtsform des Unternehmens,
die Vertriebsform und das Warensortiment. Im einzelnen be-
stehen folgende Zusamnenhänge: Schätzt ein Unternehmen des
Einzelhandels sich selbst als Konsumgenossenschaft oder
als sonstige Verbraucherorganisatj-on ein, so gilt es in
der Einzelhandelsstatistik, unabhängig von seinen sonsti-
gen Merkmalen, als Konsumgenossenschaft. Erzielt von den
verbleibenden Unternehmen eines seinen Umsatz überwiegend
durch den Versand von hlaren auf Bestellung, so gilt es a1s
Versandhandelsunternehmen. Betreibt eines der danach ver-
bleibenden Unternehmen Einzelhandel mit Waren verschiede-
ner Art in der Hauptrichtung Nichtnahrungsmittel und be-
schäftigt in mindestens einer Niederlassung mindestens
25 Personen und erzielt in dieser(n) Niederlassung(en)min-
destens 50 t seines Gesamtumsatzes, so gilt es als Waren-
hausunternehmen. Unterhält eines der danach verblei-benden
Unternehmen fünf oder mehr Verkaufsstellen, so gilt es als
Facheinzel-handel-sunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstel,f
(FiLiaLunternehmen) . Die danach verbleibenden Unternehmen
des Einzelhandels werden als FacäeinzeThandefsunternehmen
nit 1'bis 4 VerkaufssteTTen (übrige Bettiebsfotmen)
zusanmengefaßt.
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Eegri ff:

WASSERVERSORGUNG (OeS CEBAUDES)

DFK-I{ r. :

GBK4r.(n):
5702

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungen

Gebäude- und !{oh-
nungszähIung

B e g r i f f s i n h a I t : Die Wasserversorgung eines
Gebäudes kann erfolgen durch eine (n)

- Anschluß an ein Wassernetz:
Anschluß des Gebäudes an das öffentliche oder an ein
genossenschaftliches oder werkseigenes Wassernetz.

1 968

Eigene Wasserversorgungsanlage mit Zapfstelle:
Eine eigene Wasserversorgungsanlage liegt vor, wenn eJ_n
Gebäude nicht an das öffentliche, ein genossenschaft-
Iiches oder werkseigenes Netz angeschlossen ist, aber
eine Einrichtung innerhalb des Gebäudes besteht, um es
mit Wasser zu versorgen. Es muß jedoch in dem Gebäude
eine Wasserzapfstelle vorhanden sein. Eine Drucker-
höhungspumpe, die Iediglich den Druck des Netzes erhöht,
gilt nicht a1s eigene ltasserversorgungsanlage.

Sonstige !{asserversorgung im Gebäude:
Dazu rechnen z.B. Pumpen, Handpumpen oder Brunnen im
Gebäude.

i
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Begri ff:

WERKFERNVERKEHR

0FK-l'lr. :

GBI(-Nr.(n):
908

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f s inha I t/Anderungen im Zei tablauf / Begri f f sbez iehungen

Statistiken des ge-
werblichen Güter-
und Möbelfernver-
kehrs und des
Werk fernverkehrs
ab 1964

B e g r i f f s i n h a I t : Beförderung von Gütern

mit Kraftfahrzeugen für eigene Zwecke des unternehmenes

riber die Nahzone hinaus oder außerhalb der Nahzone. Der

lverkverkehr eines unternehmens darf nur eine Hilfstätig-
keit im Rahmen seiner gesamten Tätigkeit darstellen'

Die Fahrzeuge, mit denen der Transport durchgeführt wird,
müssen auf den Namen des Unternehmens zugelassen sein
und ihm gehören bzw. von ihm auf Abzahlung gekauft sein'

Im Werkfernverkehr deutscher Fahrzeuge werden Trans-
porte mit Fahrzeugen mit 4 t oder weniger Nutzlast und
mit Zugmaschinen bis einschl . 40 Klrl t'lotorleistung nicht
berücksichtigt.

Die Nahzone umfaßt das Gebiet innerhalb eines Umkreises
von 50 km, gerechnet in der Luftlinie vom Mittelpunkt
des Standorts des Kraftfahrzeugs (ortsmittelpunkt) aus.
Gemeinden, deren Ortsmittelpunkt innerhalb dieses Um-
kreises liegt, zählen vollständrg zur Nahzone.

Man unterscheidet zwischen Werkfernverkehr deutscher und
Werkfernverkehr ausländischer Fahrzeuge. Entscheidend für
diese Zuordnung ist das Heimatland des Fahrzeugs, d-h- das
Land, in dem das Fahrzeug zugelassen ist. Zu den deutschen
Fahrzeugen zählen aIle Fahrzeuge, die in der Bundesrepu-
blik Deutschland einschließIich Berlin (West) beheimatet
sind. Alle übrigen Fahrzeuge' außer denen, die in der DDR

und Berlin (Ost) zugelassen sind, zählen zu den auslän-
dischen Fahrzeugen. Beim !{erkfernverkehr wird also der
Verkehr mit Fahrzeugen aus der DDR und Berlin (Ost) nicht
erfaßt.

Anderungen im ZeL tablauf: Seit
1968 sind die Angaben über den Werkfernverkehr deutscher
Lastkraftfahrzeuge unvollständig und daher die Ergebnisse
mit denen früherer Jahre jeweils nur bedingt vergleichbar-

Bis einschl. 1978 sind im lterkfernverkehr deutscher Fahr-
zeuge nur die Transporte mit Fahrzeugen mit 1 t oder
weniger NutzLast nicht berücksichtigt worden.

-2-
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0FK-Nr.:

GBI(-Nr.(n):
908

8e9ri ff:

WERKFERTWERKEHR

Statist.ikl
Gü Itigkeit sze i traum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

B e g r i f f s b e z Le h u n g e n : ImUnterschied
zum Werkfernverkehr stellt der gewetbl-iche Fernverkehr
(Statistik des gewerblichen Güter- und Möbelfernverkehrs
und des !{erkfernverkehrs) keine Hilfstätigkeit im Rahmen
der gesamten Tätigkeit des Unternehmens dar, sondern er-
folgt für andere gegen Entgelt.
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Begrt ff:

V'IIRTSCHAFTS - TJND GESELLSC HAEIESWI SS ENSC HAFTEN

OFK-Nr.:

GBK-Nr.(n):
5783

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

di" g r i f f s i n h a I t : Zusanmenfassung

folgender Studienbereiche an Hochschulen:

ab 1976 - Wirtschafts- und Gesellschaftslehre allgemein,
- Politik- und Sozialwissenschaften,
- Sozialwesen,
- Rechtswissenschaft,
- Verwaltungswissenschaft, Verwaltungswesen'
- Wirtschaftswissenschaften,
- Wirtschaftsingenieurwesen.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der Ab-
schlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
lrlirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften zu studieren.

B e g r i f f s b e z ie hun g e n : Die Fächer-
gruppe Wirtschafts-und Gesellschaftswissenschaften urnfaßt
im Unterschied zur Fächergruppe Wirtschafts- und SoziaT-
wjssenschaften (Statistik der Studien- und Berufswünsche,
,1972 bis 1979) zusätzlich den Studienbereich Rechtswissen-
schaft (gleiche Statistik).
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0FK-Nr.:

WIRTSCHAFTS- I'ND SOZIALWISSENSCHAETEN

Eegri ff:

GBK4r.(n)
3 343

Statistik/
Gü I tigkei t szeit-raum Begriff sinhatt/Anderungen im Zeitabrauf/Begriffsbeziehunge

Statistik der
Studien- und
Berufswünsche

B e g r i f f s i n h a I t : lqsammgpfassung
folgender Studienbereiche an Hochschulen:

1972 bi-s t979 - Politik- und Sozialwissenschaften,
- Sozialwesen,
- Verwaltungswissenschaft, -wesen,
- !{irtschaftswissenschaften,
- Wirtschaftsingenieurwesen,
- !{irtschafts- und Gesellschaft,slehre atlgemein.

Nachgewiesen werden Abiturienten und SchüIer der
Abschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beab-
sichtigen, Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften
zu studieren.

B e gr i f f sb e z i ehun gen : ImUnter-
schied zur Fächergruppe !{irtschafts- und Sozialwissen-
schaften ist bei der Fächergruppe Wirtschafts- und
GeseJ,J.scäaftsreissen (Statistik der Studien- und Berufs-
wünsche, ab 1976) der Studienber:ich Rechtswissenschaft
zusätzlich einbezogen.
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8e9rl ff:

WOCHENEND- UND FERIENHAUSER

0FK-l'lr. :

GBK-Nr.(n):

51 51 , 5t72

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbezlehungen

Gebäude- und
!{ohnung szählung
1.968

B e g r i f f s i n h a I t : Gebäude, die nur zu be-
stinrnten Jahreszeiten, über das !,Iochenende oder an be-
stimmten Wochentagen bewohnt werden und somit dem

fnhaber lediglich als "zweite Wohnung,' dienen.

lVochenend- und Ferienhäuser mit 50 und mehr m2 Wohn-
fläche gelten il.s Wohngebäude, wä[rend Wochenend- undFerienhäuser mit wenj-ger als 50 r' Wohrrfläche zu dentlnterkünften rechnen.

Die von Privatpersonen, unternehmen oder Körperschaften
als "Feriendörfer" oder "Feriensiedlungten,, errichteten
und zum Vermieten bestimmten wochenend- und Ferienhäuser
wurden nicht erfaßt.
B e g r i f f s b e z ierh u n g e n : Die Wochenend-
und Ferienhäuser mit 50 m- und mehr wohnfräche ergeben
zusarmen mit den Landwirtschaftl_ichen Wohngebäuden
und den nichtLandwirtschaftfichen Wohngebäuden die
Gesamtheit der Wohngebäude (jeweils Gebäude- und
lrlohnungszählung 1 968) .
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I.JCI.I}IBAUTEN

B e g r i f f s i n h a I t : Bauten, die ausschließIich
oder überwiegend wohnungen zur seLbständigen Haushaltsführung

enthalten uncl somit überwiegend Wohnzwecken dienen'

Zu den Wohnbauten zählen eiuch gemischt genutzte Bauten, sofern
die lrlohnungen überwiegen (2.B. Büros und Geschüfte im Erdge-
schoß, wohnungen in den obergeschosser"l;Bauernhäuser, bei denen
die lvohnfl.äche größer isL als dle NutzfTäche) '

Arrch wochenend- und Ferienhäuser sind als lrlohnl>atrLen anzu-
sehen, sofern sie über 50 m2 ocler mehr Fläche verfügen,
cj_ne wasserzapfstelle unc eine eigene Küche odcr l(ochnische
besitzen und beheizbar sind.

glohnheime ohne Gemeinschaftsverpflegung werden cbenfal-ls
rlen wohnbauten zugerechnet. Dagegcn zählen AnsL.rltsqebäude
nicht zu den hlohnbauten, da dort keine selbständi-gen Haus-
halte geführt werden.

Anderungen im Zei tablauf: Biscinschl'
1978 rechnccen tlauernhäuser, di9 mindestens eir.c :'rohnung für"l
Leiter cles lanclwirt-schaftlichen Betriebes enthiel-t€)Il , auch dalln
zu den wohnbauben, wcnn dic [/ohnf].äche klciner vrar als die
Ilutzf Läche.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Wohnbauten' für
die die z.uständigen Behör<len eine Bauerlaubnis crteilt habetr,
auch wenlr es sich um ej-ne vorläufige, mit Auflagen versehene
oder ei.ne Teilbaugenehrnigung handelt'

t'lohnbauten, die lediglich der Zustimmung der Baubehördcn be-
dürfen (Baumaßnahmen des Bundes oder der Ländcr' dic unter der
er.torclerlichen qrr;rlilizierten Leitung stehen) gelten cbenfalls
als genehmigte Wohnbautcn.

B e g r i f f s b e z i, e h u n g e n : Siche unter 3'

Begrif
Wohnbauten,
sind.

f s i n h a l. t : Er:Eaßt werci'en bezrrgsl?ort"ige
a.n denen die Bauarbeiten weitgehend zrbieschJosscn

!,IohnLrauterl , .1n denen lerliglich noch Schönheits'trbei-t-t:n "'orzttnch-
men si.rtd, gr:lt:etr als fer:t-.iggcsLellt' trür d':lr Zeit'1lunkt cleL- fcr-
tigstclj-trng isL nj.ctrl- clie baupolizeiliche i'lcSLuC.brr;tllmc, soni'lurn

'C.i.c Inr;r:l-tral!(:hnahm(: prrlsr;itcidenrl ' .\ -

t)Fl( - llr:

GBK - Nr(n)
520

StaLisLik,/
Gr.i L tigke i. Lszeitraum Begr i f f s inha I t,/,rinclerungen im Ze itab Iauf /Be gr i f E sbez iehungen

2

ab 1955

I
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t)FKdr.:

0BK.ltr.(n) :

520

Begrl ff:

WOHNBAUTEN

Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zei tablauf /Begri f f sbez iehungStatistik/
GüItigkeitszeit-raum

3 Statistik des
Bauüberhanges

ab 1955

4. Volkswirtschaft-
Iiche Gesamt-
rechnungen
ab 1960

Be gr i f f s b e z Lehun ge n : Die Begriffe
Wohnbauten und wohngebäude (statistik der Baugenehmigun-
gen, Statistik der Baufertigstellungen) sind synonym.
Siehe auch unter 3.

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Wohnbauten,
die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind. Zur
FestsEllung der Baugenehmigung und Baufertigstellung
siehe unter 1 . und 2.

B e g r i f f s b e z Le h un g e n : Wohnbauten und
Wohngebäude (Fortschreibung des Wohnungsbestandes) unter-
scheiden sich nicht bezüglich der technischen Abgrenzung,
aber hinsichtlich des Erhebungsumfangs: Unter Wohnbauten
sind genehmigt bzw. fertiggestellte Bauten während eines
Jahres bzw. genehmigte, aber am Jahresende noch nicht
fertiggestellte Bauten erfaßt. Wohngebäude umfassen da-
gegen, jeweits bezogen auf einen bestimmten Zeitpunkt,
den Gesamtbestand an Gebäuden, die überwiegend Wohnzwecken
dienen

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden aIIe
neu errichtete Vtohnbauten (einschl. der Eigenleistungen
durch die Eigentümer und ihre Angehörige u.dgl.) sowie
werterhöhende Umbauten und Reparaturen.

Die Wohnbauten gehören zu den Bauten und sind damit
Teil der Anlageinvestitionen.
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OFK.Nr.:

0BK-ilr.(n):
3,2529WOHNBEVöLKERUNG MTT HÖCHSTEM SCHUI.ABSCHLUSS

8egri ff:

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

lks- und Berufs- B e g r i f f s i n h a I t : Nachweis der Wohnbe-

vöTkerung nach dem höchsten Schulabschluß in der Rang-

ordnung (von unten nach oben) Volksschufe, MittTere Reife,
Abitur, Berufsfach-/FachschuTe, Ingenjeurschul,e, Hoch-
schu-1,e.

zählung 197o

Als Schulabschluß gilt der Besuch einer Schule oder Hoch-
schule während der vorgeschriebenen Zeit bzw. bis zum
erfolgreichen Abschluß der erforderlichen Prüfungen. Bei
Volksschulen gilt bereits die ErfüIlung der allgemeinen
Schulpflicht als Schulabschluß.

Da eine Person mehrere Schulabschlüsse haben kann, wird
nur der höchste Abschluß innerhalb der angegebenen Rang-
ordnung berücksichtigt.

Zu den Personen mit Schulabschluß rechnen auch Personen,
die nach Erreichen eines Abschlußes weiterhin eine Schu1e
oder Hochschule besuchen.
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Eegrl ff:

WOHNBEVÖLKERUNG OHNE SCHUI,ABSCHLUSS

t)FK-llr.:

GBK4r.(n):
3,6997

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Volks- und Berufs-
zählung 1970

B e g r i f f s i n h a I t : Zusammenfassung der Per-
sonen der ttohnbevölkerun9, die noch in Schulausbildung
sind, ohne bisher eirren Volksschul- oder höheren Abschluß

erreicht zu haben (SchüIer der ersten 9'schuljahre), und

der Personen der !{ohnbevölkerung, die noch nicht in Schul-
ausbildung sind (Kinder vor Beginn der Schulpflicht).

Dabei gilt ats Volksschulabschluß bereits die ErfüIlung
der atlgemeinen Schulpfticht.
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OFK-l'lr.:

GBK-tl r. ( n) :
527 , 5L15,

5t16, 5lt7 , 5l4l

Begrl ff:

WOHNFIJiCHE

Beqriff sinhalt/Anderungen im Zeitabtauf/Begrif fsbeziehungeStatistik/
cültigkeitszeitraum

1 1 Statistik der
Baugenehmigungen

ab 1957

B e g r i f f s i n h a 1 t : Anrechenbare Fläche

von Räumen in ,{ohn ungen.urrd vo., Einzelzimmern außer-

halb von Wohnungen.

AIs anrechenbar gelten z-B. auch die flächen von
Erkern, Einbaumöbeln und Raumteilen unter Treppen mit
einer lichten Höhe von mindestens 2 m sowie z'B'
die F1ächen von Wandbekleidungen, Kaminen usw',
nicht aber die Flächen von Treppen, Pfeilern u'ä'

Die für aIIe Wohn- r:nd Schlafräume, Küchen und
Nebenräume (Badezimmer, Toiletten, Dj-elen usw') be-
rechneten F1ächen gehen in vollem Umfang in die
!'Iohnfläche ein, wenn die Räume eine lichte Höhe
von mindestens 2 m haben.

1.2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
ab 1955

Die F1ächen von Räumen mit einer geringeren Höhe
und von Wintergärten, Loggien und Balkonen werden
bei der Ermittlung der !{ohnfläche nur teilweise
oder gar nicht in Ansatz gebracht z Z:ut Hälfte
werden z.B. Flächen von Raumteilen mit einer lichten
Höhe zwischen einem und zwei Metern angerechnet, zu
einem Viertel werden Flächen von Balkonen angerechnet' 1)

Außer Räumen hinter Wohnungsabschlüssen werden auch
Einzelzimmer auBerhalb von wohnungen berücksichtigt.
Dazu rechnen allerdings nicht Dachböden, Kellerräume'
Treppenhäuser, unbewohnbare Mansarden und auch nicht
die Räume für Gemeinschaftszwecke in Mehrfamilienhäusern.

Bei Baumaßnahmen an Gebäudeteilen wird entsprechend
nur die Wohnfläche der neu gewonnenen Teile nachge-
wiesen.

1) Zu Einzelheiten der Berechnung der Wohnfläche
siehe DIN 283 in der jeweils güItigen Fassung,
hrsg. v. Deutschen Institut für Normung'

2-
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0FK-l{r.:Begrl ff:

WOHNFIJiCHE
GBK-ttr.(n):

527, 5115,
51 16 5tt7 5t4t

Statistik/
GüItigkeitszeit-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Die Wohnfläche umfaßt zu !{ohnzwecken genutzte
Flächen eines Gebäudes - je nach Statistik - zum
Zeitpunkt der Baugenehmigung oder der Baufertig-
stellung. Werden Räume eines Gebäudes in der Zeit
zwischen' der Baugenehmigung und der Baufertig-
stellung umgewidmet (2.8. Flächen, die ursprünglich
für Vtohnzwecke bestimmt waren, später aber für eine
gewerbliche Nutzung vorgesehen werden), schlägt
sich dies - soweit diese FälIe gemeldet werden -
auch im Umfang der jeweils erfaßten Wohnfläche
nieder.

Be
unte

Siehe

B e g r i f f s i n h a I t : F1ächen der lt/oänungen.

Die Fläche einer lrlohnung setzt sich aus den Flächen
aller Wohn- und Schlafräume, der Küche, der Neben-
räume und der gewerblich genutzten Vtohnräume zu-
sammen.

Zu den Wohn- und Schlafräumen zäh1en auch zur je-
weiligen Wohnung rechnende Zimmer außerhalb des
Wohnungsabschlusses (2.8. Mansarden, separate Zimmer) .

Hat der Inhaber eines Hote1s, Gasthofs o. dgI. keine
eigene Küche, sondern benutzt die Küche des Hotels,
Gasthofs o. d91., zählt die Fläche dieser Küche nicht
zur F1äche der Wohnung.

Als Nebenräume zäh1en Räume innerhalb von Vtohnungen,
die zwar zu Wohnzwecken, nicht aber a1s Aufenthalts-
räume (wie Wohnräume, Schlafräume und Küchen) be-
stimmt und geeignet sind. Hierzu gehören insbesondere
Badezimmer, Toiletten, Besen-, Speise- und Abstell-
kammern, Elure, Veranden und Balkone.

griffsbeziehungen:
r2.

2 Gebäude- und
WohnungszähIung
1968

-3-
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0FK.llr.:

GBK-tir.( n) :

5Lt6 5It7, 5L4l
527 , 6115,

Beqrt ff:

WOHNFLIiCHE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begrif fsbeziehunge

Nicht einbezogen werden die nicht zum Wohnen be-
stimmten Boden-, KeIIer- und !{irtschaftsräume.

Bei Räumen mit schrägen Wänden ist die unter einer
Schräge liegende Fläche nur häIb zu rechnen, die
Grundfläche von Balkonen ist nur zu einem Viertel
anzurechnen.

Nachgewiesen werden Wohnungen bzw. WohnungstYPen,
gegliedert nach ihrer Größe (Wohnfläche von ...
bis unter ... qm) , die durchschnittliche Größe
dieser Wohnungen (F1äche je wohnung) sowie die
Summen der !{ohnflächen dieser Wohnungen insgesamt
(Gesamtwohnfläche, Fläche) .

Begri f f sbez j-ehungen : DerBe-
griff Wohnfläche ist in der Bautätigkeitsstatistik
und der Gebäude- und Wohnungszählung im wesentlichen
gleich abgegrenzt.

!,Iährend in der Bautätigkeitsstatistik zur Wohn-
fläche die Flächen von Räumen in Wohnungen und von
Einzelzimmern außerhalb von Wohnungen rechnen, zä}r-
Ien zur NutzfTäche (Statistik der Baugenehmigungen,
Statistik der Baufertigstellungen) die Flächen in
Gebäuden oder Bauteilen, die nicht zu !{ohnzwecken
genutzt werden. Die Zusamrnenfassung der beiden
F1ächen ergibt die lyoän- und NutzfTäche (Statistik
des Bauüberhanges).
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Ecgrl ff:

VTOHNGEBAUDE

0FK.Nr.:

GBK-ttr.( n) :

449, 3846

Statistik/
Gültigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

1 1 Gebäude- und
WohnungszähIung

1 968

1 .2 Fortschreibung
des !{ohnungsbe-
standes
ab 1950

B e g r i f f s i n h a 1 t : Gebäude, die ausschließlich
oder mindestens zur HäIfte Wohnzwecken dienen.

Zu den Wohngebäuden rechnen nichtlandwirtschaftliche
Wohngebäude, landwirtschaftliche !'Iohngebäude und Wochen-
end- und Ferienhäuser mit 5o m2 und mehr Wohnfläche.

l'Iohngebäude, die von ausländischen Streitkräften, Bot-
schaften oder Missionen in Anspruch genommen werden,
sind nicht erfaßt. Hingegen sind !{ohngebäude, dj-e von
ausländischen Streitkräften, Botschaften oder Konsulaten
privatrechtlich gemietet werden, im !{ohngebäudebestand
enthalten.

Die Basis der Fortschreibung bilden jeweils die Ergeb-
nisse der Gebäude- und Wohnungszählungen. Die Fort-
schreibung erfolgt anhand der Ergebnisse der Bautätig-
keitsstatistik und der Bestandsveränderungen bei den von
ausländischen Streitkräften in Anspruch genommenen Vrlohn-
gebäuden. Die letzte Gebäude- und Wohnungszählung wurde
1968 durchgeführt.

Anderungen im Zei tablauf: Die
Basen der Fortschreibung in der Vergangenheit waren die
Gebäude- und t{ohnungszählungen 1950 , 1956 und 1961.

B e g r i f f s b e z i e h u n g e n : Wohngebäude und

',lohnbauten 
(Statistik der Baugenehmigungen, Statistik

der Baufertigstellungen, Statistik des Bauüberhanges)
unterscheiden sich nicht bezüglich der technischen Ab-
grenzungl, aber hinsichtlich des Erhebungsumfanges: Die
Gebäude- und Wohnungszählung und ihre Fortschreibung weisen
den gesarnten Bestand an Wohngel-,äucle:r r.ach, die Bau-
tätigkeitsstatistiken jeweils die genehmigten, die fertig-
gestellten und die genehmigten, aber noch nicht fertigge-
stellten Wohnbauten während bzw. am Ende eines jeden
Jahres.



t

Stand: 20. o3. Bo Elatt-Nr.: 2

B e g r i f f s i n h a 1 t : Die Begriffe Wohnge-

bäude und !9oän.bauten (Statistik der Baugenehmigungen,

Statistik der Baufertigstellungen) sind synonym. Zu

Einzelheiten siehe dort.

B e g r i f f s i n h a t t : Gebäude, die mindestens

zur HäIfte V'Iohnzwecken dienen.

Dazu rechnen z.B.'Einfamiliengebäude, Mehrfamilien-
gebäude und gemischtgenutzte Gebäude.

2. 1 Statistik
der Baugeneh-
migungen

ab 1962

2".2 Statistik
der Bau-
fertig-
stellungen
ab 7962

Statistik der
Baupreise
ab 1958

3

Statistisches Informatiönssystem des Bundes

- Definiiionskatalog -

0Fl(dr.:

GBK-ltr.( n) :
449 3846

Ecgrl ff:

WOHNGEBIiUDE

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf,/Begriffsbeziehungen
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Ergrl ff:
WOTINGEBTET

0FK-tlr.:

GBI(-ttr.(n):
4384

Statlstik/
GüItigkeitszeitraum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

Statistik der Kauf-
werte für Bauland
ab 1962

B e g r i f f s i n h a l t : C,ebieter die ausschließ-
lich oder überwiegend dem Wohnen dienen.

ütohngebiete sind durch $Iohnbauflächen in den Bebauungs-
pIänen ausgewiesen.

Die Wohngebiete werden in reine !{ohngebiete, allgemeine
und besondere Wohngebiete unterschieden (zu Einzelheiten
siehe BaunuCzungsverordnung vom 15.9.1977 (BGBI. I S.176))..

Nachgewiesen werden Kaufwerte für BauJand in wohngebieten.

I
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0FK-Nr.:

68K-Nr.(n):
5143

Begri ff:

WOHNGELEGENHEITEN

Statist.ikl
Gü Itigkei t sze i t-raum Begr i f f s inha I t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen

Gebäude- und
WohnungszähIung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohneinheiten in Wohnge-

bäuden und sonst igen cebäuden ohne eigene Küche oder

Kochnische sowie Wohneinheiten im KeJ-lergeschoß und in
Unterkünften.

Als Kochn.ische gilt nur eine Nische, die baulich zum
Kochen vorgesehen .ist. Behelfsmäßig zum Kochen einge-
richtete Zimmer oder Nischen gelten nicht als Küchen
oder Kochnischen-

AIs "ständig bewohnt" gelten !{ohngelegenheiten, die am
Zählungsstichtag bewohnt und nicht aLs Zweitwohngelegen-
heit benutzt waren.

B e g r i f f sb e z Lehun g e n : Die Wohnge-
Iegenheiten unterscheiden sich von den Wohnungen (Ge-
bäude- und Wohnungszählung 1968, Fortschreibung des
Wohnungsbestandes) in zweifacher Hinsicht: zum einen ver-
fügen !{ohnr:ngen über eine eigene Küche oder Kochnische,
zum anderen gelten Wohneinheiten im Kellergeschoß und
in Unterkünften generell (d.h. unabhängig von der Aus-
stattung) als Wohngelegenheiten und nicht als Wohnungen.
Wohnungen und !{ohngelegenheiten ergeben a.Lso zusammen die
Gesamtzahl der liohneinheiten.
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0FK-Nr.:Begrl ff:

WOHNPARTEIEN
GBK-t'|r.( n) :

5t44, 5154

Statistik/
Gü ltigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablaufr/Begriffsbeziehungen

Gebäude- und
Wohnungszählung
1968

B e g r i f f s i n h a I t : personengemeinschaf-
ten, die zusammen wohnen und eine gemeinsame Hauswirt-
schaft führen (HaushaIt).

Auch eine allein wirtschaftende Einzelperson, z.B. ein
Untermieter oder Schlafgänger, bj-Id.et eine Wohnpartei.

Zu einer hlohnpartei rechnen auch personen, die am
Erhebungsstichtag aus beruflichen oder sonstigen
Gründen (2.8. Studium, Ableistung des Grundwehr-
dienstes oder einer Wehrübung) vorribergehend abwe-
send sind, aber normalerweise zum Haushalt gehören
und dort wohnen.

Zur !{ohnpartei gehören ferner auch Vtirtschafterinnen,
Hausgehilfinnen, Kindermädchen, Gesel1en und Lehr-
Iinge, landwirtschaftliche Arbeitskräfte, pflegekin-
der, Altenteiler und lrlohnpartner, sofern diese per-
sonen dort Kost und Logis erhalten.

Nicht zu einer g,Iohnpartei zählen nur besuchsweise
anwesende Personen.

Nicht erfaßt sind die Wohnparteien von Angehörigen
der ausländischen Stationierungsstreitkräfte, der
ausländischen diplomatischen und konsularischen Ver-
tretungen, ausländischen l,lissionen u. ä.

Nachgewiesen werden Wohnparteien in !{ohnungen - ohne die
Mieter- und Eigentümerwohnparteien in Zweitwohnungen und
-wohngelegenheiten - sowie die Wohnparteien in ständig
bewohnten !{ohngelegenheiten.

Be g r i f f s b e z Lehun glen : Die Begriffe
Wohnparteien (ohne Wohnparteien in Zweitwohnungen und
-wohngelegenheiten) und privathaushal_te (Volks- und
Berufszählung 1970, Mikrozensus) bezeichnen etwa die
gleichen Personengemeinschaften. Zu beachten ist je-
doch, daß im Nachweis der Wohnparteien keine Eigen-
trimer- und Mieterwohnparteien in Zweitwohnungen und

2-
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0FK-Nr.:

GBK-Nr.( n) :

5144, 5154

Begri ff:

WOHNPARTEIEN

Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf /Begri f f sbez iehungenStatistik/
Gültigkeitszeitraum

-wohngelegenheiten enthalten sind. Dagegen wird bei
der Errnittlung der Privathaushalte in der Bevölkerungs-
statistik von der sog. Bevölkerung in Privathaushal-
ten ausgegangen, wodurch z.T. auch Privathaushalte
einbezogen sein können, die für die dort wohnenden
Personen Zweitwohnsitze darstellen (z-8. Unterkünfte
von Studenten am Studienort, von Handlungsreisenden
usw. ) . Reine Wochenendwohnsitze sind weder in den
Wohnparteien noch in den Privathaushalten enthalten'
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Begri ff:

hIOHNUNGEN

0FK-Nr.:

68K-ltr.(n): 45o, 528

Statistik/
Gü It igkei t szei t-raum Begri f f s inhal t/Anderungen im Zei tablauf ,/Begri f f sbez iehungen

AlIe folgenden
Statistiken

B e g r i f f s i n h a I t : Gesamtheit von einzelnen
oder zusammen liegenden Räumen, die nach außen abgeschlos-

sen, zu ltohnzwecken bestimmt sind und die Führung eines

eigenen Haushalts ermögIichen, gleichgüItig, ob die Räume

in Wohngebäuden oder Nichtwohngebäuden liegen.

Einer der Räume muß stets eine Küche oder ein Raum mit
Kochgelegenheit (in der Gebäude- und V'lohnungszählung
eine baulich a1s solche vorgesehene Kochnische) sein'
Zu einer Vilohnung gehören ferner wasserversorgung, Beheiz-
barkeit, Ausguß und Abort.

Einfamilienhäuser zählen als eine Wohnung. Ebenso zählen
Einzimmereppartements sowie wochenend- und Ferienhäuser
über 50 ml, sofern sie die oben genannten Bedingungen
erfüllen, zu den Wohnungen.

B e g r i f f s i n h a t t : Erfaßt werden Wohnungen, für
die die zuständigen Behörden eine Bauerlaubnis bzw. - bei
bestinrmten Baumaßnahmen des Bundes und der Länder - ihre
Zustimmung erteilt haben.

Statistik der
Baugenehmigungen

ab 1955

Die zeitliche Erfassung erfolgt bei der Erteilung der Bau-
genehmigung, auch wenn es sich um eine vorläufige, mit
Auflagen versehene oder eine Teilbaugenehmigung handelt.

B eg r i f f s b e z Le h u n g e n : Die Zah1en für
!{ohnungen in neu errichteten Gebäuden und im Rahmen von
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ergeben zusammen die
zahl an genehmigten wohnungen (Statistik der Bauge-
nehmigungen).

2

1
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Begrt ff:

WOHNUNGEN

0FK-lt r

GBK-llr.(n) 45O, 528

Statistik/
Gültigkeitszeit-raum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriffsbeziehungen

2 Statistik der
Baufertig-
stellungen
ab 1955

Statistik des
Bauüberhanges

ab 1955

4.1 Gebäude- und
lrlohnungs-
zähIung
1968

4.2 Fortschreibung
des Wohnungs-
bestandes
ab 1950

B e g r i f f s i n h a I.t : Erfaßt werden Wohnungen in
bezugsfertigen Gebäuden, bei denen die Bauarbeiten weit-
gehend a§eschlossen sind.

Für den Zeitpunkt der Fertigstellung ist die Ingebrauch-
nahme, nicht die baupolizeiliche Schlußabnahme ent-
scheidend.

B e g r i f f s b e z :-ehun g e n : Die Zahlen für
Wohnungen in neu errichteten,Gebäuden und im Rahmen von
Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden ergeber, "r="**Ln die
Zahl an fertiggestel-l-ten Wohnungen (Statistik der Bau-
fertigstellungen) .

B e g r i f f s i n h a I t : Erfaßt werden Wohnungen in
Gebäuden, die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt
sind.

Zur Feststellung der Baugenehmigung und Baufertigstellung
siehe unter 1 . und unter 2.

B e g r i f f s i n h a. I t :Nachgewiesen wird der Bestand
aller Wohnungen im Bundesgebiet einschließlich der von
ausländischen Streitkräften, Botschaften und Konsulaten
privatrechtlich gemieteten Wohnungen, jedoch ohne die
von ihnen offiziell in Anspruch genommenen !{ohnungen.

Die Fortschreibung des Bestandes an Wohnungen erfolgt
in den Zeiträumen zwischen zwei Gebäude - und l'Iohnungs-
zählungen mit Hilfe der Ergebnisse der Bautätigkeits-
statistiken und den Bestandsveränderungen bei den von aus-
ländischen Streitkräften in Anspruch genommenen Wohnungen.
Die Fortschreibung erfolgt bis zum Vorliegen neuer Er-
gebnisse aus einer Gebäude- und wohnungszählung (die nicht
vor 1981 durchgeführt werden wird) auf der Basis der
Gebäude- und wohnungszählung 1968.

Änderungen im ZeL tablauf:Die
Basen der Fortschreibung in der vergangenheit waren die
Gebäude- und Wohnungszählungen 195o, 1956 und 1961.

3-

3
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Volkswirtschaft-
liche Gesamt-
rechnungen
ab 1960

5

B I att-Nr. :

B e g r L f f s b e z i e h u n g e n : Die !{ohnungen
unterscheiden sich von den WohngeTegenheiten (Gebäude-
und Wohnungszäh1ung 1968) in zweifacher Hinsicht: Zrtm
einen verfügen Wohngelegenheiten nicht über eine eigene
Küche oder Kochnische, zwr, anderen gelten Wohneinheiten
im Kellergeschoß und in Unterkünften generell (d.h. unab-
hängig von der Ausstattung) als Wohngelegenheiten und
nicht als Wohnungen. Wohnungen und l{ohngelegenheiten
ergeben also zusammen die Gesamtzahl an Wohneinheiten.

B e g r i f f s i n h a I t : Nachgewiesen werden alle
neu errichteten Wohnungen (einschl. der Eigenleistungen
durch die Eigentümer und ihre Angehörigen u.dqI.) sowie
werterhöhende Ltnbauten und Reparaturen.

Die !{ohnungen sind Teil der Bauten und damit TeiI der
Anlageinvestitionen .

Statistisches Informationssystem des Bundes
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OFK-Nr.:

GBK-Nr.(n) 45o, 528

Begri ff:

V,IOHNT]NGEN

Statistik/
Gü Itigkeit sze i t-raum Begr i f f sinhal t/Anderungen im Zeitablauf ,/Begri f f sbez iehungen
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Ecgrl ff:

ZUCHTSAUENHALTT'NGEN

t)FK-llr.:

6BK-ilr.( n) :
725

Statistik/
GüItigkeitszeitraum Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Landwirtschafts-
zählung 1971
(Grunderhebung)

B e g r L f f s i n h a I t : LandwirtschaftTiche
Betriebe, die Zuchtsäuen halten.

Landwirtschaftlichs Betriebe sind technisch-wirtschaftlicht
Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebs-
inhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebs-
führung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse her-
vorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte F1äche
mindestens 1O t ihrer Waldfläche beträgt.

Als Zuchtsauen gelten zur ZuchL bestimmte weibliche
Schweine mit 50 und mehr kg Lebendgewicht einschl. der
zur Zucht bestimmten Jungsauen mi-t 50 und mehr kg Lebend-
gewicht. Eber zählen nicht zu den Zuchtsauen.

AIs Halten von Zuchtsauen gilt das Unterbringen von
Zuchtsauen i-n den StäIIen und auf den Flächen eines land-
wirtschaftlichen Betriebs. Dazu gehören auch etwaige in
Pension aufgenommene Zuchtsauen.

Nicht j-n den Nachweis der Zuchtsauenhaltungen sind Forst-
betriebe einbezogen, die Zuchtsauen halten.

Landwirtschaftliche Betriebe, die im Berichtszeitpunkt
mehrere Tierarten halten, werden bei jeder dieser Tier-
arten als Tierhaltung gezählt.

Be gr i f f sb e z Le hung e n : Die Begriffe
Zuchtsauenhaltungen und TandwirtschaftTiche Betriebe mit
Zuchtsauen (Landwirtschaftszählung t97t) sind synonlrm.
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DFK-Nr.:

GBK-Nr.( n) :

1853 ,454 5, 5830, 5837

Begri ff:

ZWECKVERBANDE

Begriff sinhalt/Anderungen im Zeitablauf/BegriffsbeziehungenStatistik/
Gü Itigkeit sze.t t-raum

1 Jahresrechnungs-
statistik
ab 1974

2. Jährliche
Schuldenstatistik
ab 7974

3 Viertel j ährl iche
Schuldenstati stik
ab t974

4 Statistik über den
Personal st-and des
öffentlichen Dien-
stes
ab 1960

B e g r i f f s i n h a I t : Juristische Personen

zwischengemeindlicher Zusammenarbeit (Verbände und son-

stige Organisationen), soweit sie anstelle kommunaler

Körperschaften kommunale Aufgaben erfüIlen und mindestens

eine kommunale Gebietskörperschaft zum Mitglied haben'

GemeindenundGemeindeverbändemüssenzurWahrungöffent-
licher Interessen und nicht lediglich aIs Grundstücks-

eigentümer l'litgl ied sein.

Im einzelnen gehören dazu alle zweckverbände' soweit sie
dem Zweckverbandsgesetz 1) oder entsprechenden I,andesge-
setzen unterliegen, sowie Schulverbände' gem' den Schul-
gesetzen der Iänder, die der Wasserversorgung und Ab-
wasserbeseitigung dienenden Wasser- und Bodenverbände'
der Großraumverband Hannover, regionale Planungsverbände'
Planungsverbände nach dem Bundesbaugesetz' die Gemeinde-
verwalLungsverbände in Baden-!{ürttemberg und die Verwal-
tungsgemeinschaften in Bayern, Wirtschaftsförderungsge-
sellschaften sowie sonstige Organisationen mit kommunaler
AufgabenerfüIlung. wie sie nac:1 Landesrecht festgelegt
sind.

Nicht zu den Zweckverbänden gehören Sparkassenzweck- und
SparkassenschulverbänderdieOrganisationenohneErwerbs-
zweck, die Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz und die
Samtgemeinden in Niedersachsen, die Landschaftsverbände
und der Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk in Nordrhein-
Westfalen, der Bezirksverband Rheinland-PfaLz' die Lan-
desr,,ohlfahrtsverbände in Hessen und Baden-Württemberg
sowie die sieben Bezirke in Bayern'

In den Finanzstatistiken rechen außerdem Verbände mit un-
ternehmerischer Aufgabenstellung, sofern sie ihr Rech-
nungswesen nach der kaufmännischen doppelten Buchführung
orginisieren, nicht zu den Zweckverbänden' In der Perso-

1) Zu Einzelheiten
7 .6.1939 (RGBI.

siehe Zweckverbandsgesetz vom
r s. 979).

2
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DFK-N r. :B egri ff:

ZWECKVERBANDE GBK-ilr.( n) :

1853,4545,5830,5937
Statistik/

GüItigkeitszei t-raum Begr i f f s inhal t/Anderungen im Zei tablauf ,/Begri f f sbez iehung

nalstandstatistik werden diese Verbände dagegen aIs
Zweckverbände einbezogen, sofern sie in rechtlich un_selbständiger Form geführt werden.

Nachgewiesen werden in der Jahresrechnungsstatistik Aus-gaben und Einnahmen nach den Jahresrechnungen, in denschuldenstatistiken der scäul.denstand und in der perso-
narstandstatistik der personalstand der zweckverbände.

Anderungen im ZeL tablauf :Der mit Ablauf des Jahres L97g aufgelöste Großraumver_
band Braunschweig gehörte bis zu diesem Zeitpunkt zu den
Zweckverbänden.
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Bundestags-
wahlstatistik
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B e grif f sinhalt: VonWi{hlernbeiderBundes-
tagswahl abgegebene Stimmen für die Wahl einer Landesliste'

Die abgegebenen Zweitstimmen können güItig oder ungn:Itig
sein. üngultig sind sie 2.B., wenn der Stimmzettel sich
nicht in einem amtlichen wahlumschlag befindet, wenn er für
einen anderen Wahlkreis gilt, wenn für die Wahl einer Landes-
Iiste auf einem Stimmzettel keine oder mehrere Stimmen ab-
gegeben wurden usw.. Zu Einzelheiten siehe unter abgegebene
Stirmnen (einsch7. Btiefwähl'et ) '

DFI( - llr:

GBl( - tlr(n):

3898

8e9rl ff:

ZWElTSTIMMEN

Statistik/
cü ItigkeiLszeitraum Begri f f s inhalt,/Änderungen im Ze itablauf ,/Begri f f sbez iehungen
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I egrl ff:

ZWEITWOHNUNGEN

OFK-l,lr.:

GBK-tlr.(n):
51 13

Statistik/
Gü ItJ-gkeit sze it-raum Begriffsinhalt/Anderungen im Zeitablauf/Begriff sbeziehungen

Gebäude- und
lrTohnungszähIung
1 968

B e g r i f f s i n h a I t : Wohnungen, die einer
Wohnpartei oder einzelnen Angehörigen einer Wohnpartei

a1s zweite oder weitere Wohnung dienen-

Wohnungen in Wochenend- und Ferienhäusern mi-t 50 m2 und
mehr Wohnfl-äche werden generell als Zweitwohnungen
ausgewiesen. (I{ochenend- und Ferienhäuser mit
weniger als 50 *2 wohnfLäche rechnen zu den unter-
künften und sind demzufolge hier nicht einbezogen-)


